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Kapitel 1. Einleitung 

1.1. Zum Stellenwert des Themas  

Astronomisch hoch intensivieren sich seit einigen Jahren in der Wissenschaft, Politik und Öff- 

entlichkeit Diskussionen über adäquate Förderung nachhaltiger Sicherung globaler öffentlicher 

Güter. Die Thematik ist aktueller denn je. Der hohe Stellenwert der Thematik spiegelt sich prä- 

dominierend in vielen wissenschaftlichen Publikationen, öffentlichen Diskussionen und Welt- 

konferenzen über globale öffentliche Übelbewältigung stark wieder. Da globale öffentliche 

Güter Güterarten sind, deren Konsum weltweit sich als nicht-rivalisierend und nicht-exklusiv 

erweist, ist die Frage ihrer nachhaltigen Sicherung deshalb unabdingbar. Diesbezüglich konstatie- 

ren Paul A. Samuelson/William D. Nordhaus:„Globale öffentliche Güter verursachen die knifflig- 

sten Probleme, die nicht einfach von den Märkten noch von den individuellen Staaten selbst ge- 

löst werden können. Daher müssen die Staaten zusammenarbeiten“ (Samuelson / Nordhaus 2010: 

430). Es lässt sich prägnant noch hinzufügen, dass optimale und nachhaltige Bereitstellung globa- 

ler öffentlicher Güter sich dann ergibt, wenn alle Länder ambitionierte Politik zu deren Sicherung 

betreiben. Übrigens die Notwendigkeit der Bewältigung transnationaler Probleme hat zur Etab- 

lierung vieler transnationaler Institutionen geführt(Kaul 2008:151), denn Institutionen sind Gerüs- 

te operativer Politikmaßnahmen (Acemoglu 2009:802). Mehr als je zuvor hat es seit Ende des 

Zweiten Weltkriegs die Etablierung vieler internationaler Institutionen zur Förderung der 

Sicherung transnationaler öffentlicher Güter gegeben. Während es zuvor nur wenige transnatio- 

nale Institutionen gab, steigt seither ihre Zahl so tendenziell, dass es seit Mitte der ersten Deka- 

de des 21. Jahrhunderts über 3700 internationale Abkommen gibt (Pappi et al. 2004:11). Darun-

ter fallen alle internationalen Umweltabkommen. Seit der allerersten globalen Umweltkonfe-

renz der Vereinten Nationen – 1972 in Stockholm – ist die Zahl transnationaler Umweltabkomm- 

en so gestiegen, dass es seit Mitte der ersten Dekade dieses Jahrhunderts über 600 transnatio-

nale (bi-, pluri- und multilaterale) Umweltverträge existieren (Simonis 2005:329; Rogall 2003: 

168) – dazu zählen die zurzeit über 200 existierenden multilateralen Umweltverträge (Kappas 

2009:280). Denn zur Bewältigung von Umweltproblemen bleibt umweltbezogener Institutionen- 

wandel schon immer unbedingt relevant (Norgaard 1974:251; North 2008:218). Der Schutz der 

globalen Atmosphäre zählt zu den Themen, die derzeit in der Ökonomik stark bearbeitet werden. 

 

In den Wirtschaftswissenschaften wird die Überbeanspruchung der globalen Atmosphäre mit 

Hardins Tragik der Allmende verglichen. Institutionenökonomen sind sich prononciert darü-

ber einig, dass die Ursache der von Hardin beschriebenen Überweidung des Gemeinschaftswei- 

delands in fehlenden Nutzungsregeln liegt. Denn negative Externalitäten ergeben sich nicht aus  
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Böswilligkeit der Verursacher, sondern eher als Folgen mangelnder, fehlender oder unzureich- 

ender Steuerung ihrer Aktivitäten durch Regeln (Brennan/Buchanan 1993:xiii). Ihre Lösung liegt  

daher in verbindlicher Festlegung von Nutzungsregeln. Ein Punkt zur nachhaltigen Sicherung des 

Gemeinschaftsweidelands ist am besten dann erreicht, wenn alle Betroffenen die vereinbarten 

Nutzungsregeln befolgen. Übertragen auf globale Atmosphärenschutzfrage ist der Punkt zur 

Gewährleistung nachhaltiger Sicherung der globalen Atmosphäre dann am besten erreicht, wenn 

alle Länder auf vereinbarte globale Atmosphärennutzungsregeln besonders achten. Es besteht also 

ein enger Zusammenhang zwischen konsensfähigen globalen Atmosphärennutzungsregeln und 

der Gewährleistung nachhaltiger Sicherung der Ökodienstleistungen der globalen Atmosphäre.  

 

Umweltökonomische Diskussion über globale Umweltverschmutzungen geht von Problematiken 

(wie Vertragstheoretiker in Anlehnung an Hobbessches1 Naturzustandstheorem) in einer Anarchie 

(ohne Weltstaat und -regierung) aus (Cansier 2004:156). Wegen der Geltung der Prinzipien der 

nationalen Selbstbestimmung und Staatensouveränität auf globaler Politikebene dürfen Staaten zu 

ihrer Bedürfnisbefriedigung auf Ressourcenausstattungen innerhalb ihrer de jure Territorien 

zurückgreifen – da transnationale Umweltbelastungen (Wohlfahrtseinbußen) manchmal dadurch 

entstehen, akzentuieren Umweltökonomen (wie Institutionenökonomen), dass zwischenstaatlich 

verbindliche Umweltnutzungsregelvereinbarungen die effektivsten Lösungen darstellen (Cansier 

2004:156). Dadurch setzen globale Umwelt- und Ressourcenschutzregime Rahmen für globale 

Umwelt- und Ressourcennutzung. Der Wandel formeller Institutionen erfolgt meistens durch 

politische oder gerichtliche Entscheidungen(North 1992:7) und globale Umweltschutzregime zäh- 

len zu den formellen Institutionen, die durch politische Entscheidungen entstehen und wandeln.  

Hannerole Weck-Hannemann resümiert so:„Politische Entscheidungen sind nicht exogen, sondern 

sie ergeben sich endogen innerhalb des politisch-ökonomischen Gesamtsystems“ (Weck-Hanne- 

mann 1992:14). Denn politische Entscheidungen finden unter Bedingungen der Verfolgung indi- 

vidueller2 politischer und ökonomischer Interessen immer statt (Persson/Tabellini 2000:69). Es ist 

kein Zufall, dass politökonomische Handlungsbedingungen bei globalen Umweltverhandlungen 

                                                 
1 Hobbessche Vertragstheoretiker analysieren Staaten wie Individuen (Barzel 2002:5; Cansier 2004:157). Dies ist eine indivi- 

dualistische Methode zur Analyse des Staates (Buchanan/Tullock 1962:19; Buchanan 1962:315). Da Staaten Gemeinschaften 

von den Regierenden und den Regierten (Individuen) sind, bewertet man sie aus Sicht der Regierten und der Regierenden. 
2 Vor weiteren Ausführungen, lässt sich zuerst die Darstellungslogik der Analyse politischer Entscheidungen auf der Basis 

des methodologischen Individualismus aus Sicht der Internationalen Neuen Politischen Ökonomik kurz erwähnen. Mit Indi- 

viduen werden menschliche Individuen gemeint. Sie können Agenten oder Prinzipale als Individuen sein, die Zustimmungs- 

rechte haben. Wenn Prinzipale zugleich die Zustimmenden sind, dann braucht man keine Annahme über die Responsitivität 

ihrer Zustimmung machen. Wenn die Zustimmenden Agenten sind, dann braucht man mindestens eine Annahme zur Sicher- 

ung der Responsivität der Zustimmungen. Da politische Entscheidungen von Individuen (Politikern) getroffen werden, wird  

Popularitätsmaximierungszielverfolgung bei allen Politikern (in unterschiedlichen Intensitäten je nach Regierungssystemen) 

angenommen, die dafür gewährleistet, dass Handlungen von Politikern durch Regierung-Bürger-Interaktion gelenkt werden. 

Es wird davon ausgegangen, dass sie bei ihren Beitrittsentscheidungen zu zwischenstaatlichen Abkommen die Ängste ihrer 

Bürger berücksichtigen. Die Popularitätsmaximierungsannahme immunisiert alle möglichen Annahmen bzw. Vermutungen, 

dass sie dem Beitritt ihrer Länder zu globalen Abkommen zustimmen würden, die die Position ihrer Länder verschlechtern.  
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einen Einfluss haben. Natürlicherweise bewertet jeder die Folgen globaler Umweltmaßnahmen 

für sein Wohlergehen: Für die Bürger ist es die ökonomische Kosten-Nutzen-Abwägung und für 

Politiker das politische Kosten-Nutzen-Kalkül. Je höher die ökonomischen Kosten (Belastung- 

en) von Umweltabkommen sind, umso schneller steigen ihre politischen Kosten (Popularitätsein- 

bußen). Umgekehrt gilt das Gleiche. Als Agenten, die politische Entscheidungen über den Beitritt 

eines Staates zu globalen Umweltschutzabkommen treffen, ist es für alle nationalstaatlichen Re- 

gierungen utilitär bedeutsam, dass sie dadurch wenigstens ihre Zustimmung
3
 in der Bevölkerung 

maximieren. Sie werben durch ihre Entscheidungen für politische Unterstützung in der Bevölker- 

ung. Politische Unterstützung an sich ist schließlich ein knappes Gut. Es besteht daher kein 

Grund zur Annahme, dass nationale Regierungen dem Beitritt ihrer Länder zu globalen Umwelt- 

abkommen zustimmen, die die Position ihrer Länder verschlechtern. Nationale Regierungen 

kooperieren gern bei globalen Umweltvehandlungen, jedoch nicht unter allen politökonomischen 

Handlungsbedingungen. Es ist daher wissenschaftlich relevant, Erkenntnis darüber zu gewinn- 

en, unter welchen polit-ökonomischen Handlungsbedingungen sich die Konsensfähigkeit4 

globaler Umweltabkommen steigt und warum konsensfähige globale Umweltregime gut (und 

deshalb erstrebenswert) sind, sowie wie sie instrumental noch weiter gefördert werden können. 

 

Da Erkenntniszuwachs darüber für viele Ökonomen (v.a. Umwelt- und Ressourcenökonomen) 

relevant ist, leistet diese Arbeit einen Beitrag dazu. Bei der Diskussion der hier gelieferten Argu- 

mentation stützt sich diese Arbeit auf die Ökonomische Theorie der Verfassung (Institution) von 

James M. Buchanan und Gordon Tullock (1962), die in ihrem Werk5 The Calculus of Consent 

entwickelt wurde – aus Sicht vertragstheoretisch-konstitutioneller Variante der Neuen Politischen  

Ökonomie (Wicksell-Virginia-Schule). Das Werk ist ein Beitrag zur Erweiterung der Ökonomi- 

schen Theorien der öffentlichen Güter (Buchanan 1984:10) – eine Erweiterung der Wicksellschen 

These, dass aufgrund der Nichtrivalität und der Nichtausschließbarkeit des Konsums öffentlicher 

Güter die Zustimmung aller bzw. fast aller Betroffenen (absoluter bzw. relativer Konsensbegriff)   

deren Bereitstellung optimal gewährleistet (Mueller 1979:25; Mueller 2008:67). Die Aussagekraft 

dieser Theorie ist dann besonders groß, wenn kollektive Entscheidungsfindung durch freiwillige  

                                                 
3 Abdulcadirov(2010:371) konstatiert, dass alle Politiker (zwar variiert) auf Bürgerunterstützung angewiesen sind. Zum Kern 

des normativen Individualismus zählt: „ Regierungshandeln sollte im Interesse ihrer Staatsbürger sein “ (Mueller 2003:406).  
4 Übrigens haben sich der Vernünftigkeitsmaßstab und der Konsensmaßstab als zentrale Institutionsbewertungsmaßstäbe in 

der Ökonomik gut etabliert (Göbel 2002:20-21). Vernünftigkeitsmaßstab bewertet sie dann als gut, wenn gesteckte Ziele mit 

ihnen schnell, kostengünstig und gründlich erreicht werden können(Göbel 2002:20). Konsensmaßstab wertet Institutionen als 

gut, wenn sie konsensual durch freiwillige Zustimmung, Gleichberechtigung und Gleichinformiertheit der von ihnen Betroffe- 

nen zu Stande kommen(Göbel 2002:21) – Beide Kernansätze sind gute Seiten derselben Medaille, da sie Kriterien guter Insti- 

tutionen fordern. Die Anwendung der Konsensregel hier ergibt sich wegen der Geltung des Prinzips der Staatensouveränität. 
5 Sie zählen zu den Pionieren, die Politik ökonomisch-methodisch analysierten(Friedman 1976:3; Dehling/Schubert 2011:11). 

Polit-Ökonomen nehmen an, dass politische Entscheidungsträger Popularitätsmaximierer sind (Hertley / Tisdell 1981:45-48). 

Mueller (1979:1) definiert die Neue Politische Ökonomie als „ökonomiche Untersuchung nichtmarktlicher Entscheidungen“. 

Auf der internationalen Ebene wird dieses Grundmodell als Internationale Politische Ökonomie erweitert(vgl. u.a.Frey 1985).  
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Zustimmung der Handelnden erfolgt (bspw. nationale Regierungen bei globalen Umweltverhand- 

lungen). Viele Ökonomen wie zum Beispiel Rundshagen und Zimmermann (2009:248) konstatie- 

ren, dass Buchanansches Modell der freiwilligen Zustimmung für die Analyse der Bereitstellung  

internationaler öffentlicher Güter besonders geeignet ist. Die Neue Politische Ökonomik durch- 

leuchtet das innere Leben der Politik wie Adam Smith das innere Leben des Marktes durchleuch- 

tete (Buchanan 1985:19-20). Felderer/Homburg (2005:7) weisen diesbezüglich darauf hin: „Die 

Volkswirtschaftslehre als wissenschaftliche Disziplin befasst sich mit den Tätigkeiten des einzel- 

nen, der Gesellschaft und des Staates…“. Die Theorie zählt zu den fünf führenden Ökonomischen 

Theorien der Politik (Dehling/Schubert 2011:16) und ist sowohl breit rezipiert6 (Dehling/Schu-

bert 2011:95; Barzel 2002:3), als auch die meist zitierte politökonomische Arbeit (Aranson 1987: 

60; Rowley 2004a:ix; Rowley 2004b:9). Ausrichtend wird die Theorie im Grenzbereich zwischen 

normativer und positiver Ökonomik zugeordnet (Buchanan 1978:9; Mueller 2003:615; Barzel 

2002:3). Während die normative Seite der Theorie sich mit der Hervorhebung der Konsensnorm 

befasst, widmet sich die positive Seite den Mechanismen zur Erzielung konsensualer kollektiver 

Entscheidungen durch die Zustimmungskalküle
7
 (engl. calculus of consent) der Betroffenen

8
. 

 

Da der Konsum globaler Umweltgüter sich global als nichtausschließbar und nichtrival erweist, 

ist das Betreiben ambitionierter globaler Umweltschutzpolitik in allen Ländern (Konsensfähig-

keit) für ihre nachhaltige Sicherung unabdingbar. Die Grundlage der vorliegenden Arbeit bildet 

daher die folgende Argumentationskette: Erstens es besteht ein enger Zusammenhang zwischen 

der Konsensfähigkeit globaler institutioneller Arrangements (z.B. Umweltregime) und nachhaltig- 

er Sicherung globaler öffentlicher Güter (z.B. Umweltgüter). Da zweitens globale Umweltabko- 

mmenbeitrittsentscheidungen aller nationalstaatlichen Regierungen unter politisch-ökonomischen 

Handlungsbedingungen stattfinden, erweist es sich als evident, dass je höher (geringer) die polit- 

ökonomischen Kosten globaler Umweltschutzabkommen sind, desto geringer (größer) ist ihre Zu- 

stimmungsbereitschaft bei multilateralen zwischenstaatlichen Verhandlungen. Die Entwicklung  

konsensstiftender Politikempfehlungen ist drittens ein guter Beitrag zur Nachhaltigkeitsförderung. 

                                                 
6 Nach Blaug (1986:129) integrierte Buchanan die Neue Politische Ökonomik in etablierter Theoriegebäude der Ökonomik. 
7 Aus Kosten-Nutzen-Kalkülen legten sie explizit dar, in welcher Beziehung Eigeninteressen zu kollektiven Entscheidungen 

stehen (Buchanan 1987c:9-19; Dehling/Schubert 2011:95). Polit-Ökonomen ordnen Akteuren im Politikgestaltungsprozess 

nach Zielverfolgungen unter drei Gruppen zu: politische Entscheidungsträger (Popularitätsmaximierung), Vollzugsbehörden 

(Budgetvolumenmaximierung) und Bürger (v.a. ökonomische Interessen) (vgl. u.a.Jost 2000:165-166; Buchanan 1972d:119).  

Emmanuel Richter betont: „ Jene Verständnisse von Politik, in denen die Kompetenz nur eine enthobene Regulierungsvoll- 

macht von professionalisierten Eliten darstellt, müssen also in demokratischer Absicht korrigiert werden“ (Richter 2011:15).   

Diese Aussage trifft vor allem in Demokratien zu. Auch in Autokratien versuchen politische Entscheidungsträger in der Be-

völkerung beliebt zu sein. Demokratien und Autokratien werden in der positiven Neuen Ökonomie auf gleicher Basis analy- 

siert (vgl. Rowley 1987a:22; Weck-Hannemann 1992:15). Als Antwort auf Kritiken an der Übertragung dieser Annahme auf 

Autokratien stellt Gygi (1991:19) fest: „ Auch Diktaturen können nicht ohne Rücksicht auf politische Unterstützung durch 
einzelne Gruppen im Land operieren: sie müssen sich ihre Macht mindestens soweit erhalten, dass sie nicht gestürzt werden“ 

(Gygi 1991:19). Politiker und die Bürger verfolgen im politischen Prozess Eigeninteressen (Homann/Suchanek 2005:188). 
8 Normative und positive Erkenntnisse zählen zu umweltökonomischen Erkenntnisinteressen (vgl. Gschwendtner 2000:15). 
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1.2. Problemstellung, Fragestellung und Zielsetzung 

1.2.1. Problemstellung 

Da alle normativen Aussagen im Hintergrund auch positive Problematik zu lösen versuchen9 

(Blaug 1992:216), ist es relevant dabei erst die Rechtfertigung des normativen Bezugspunkts 

vorzunehmen (hier geht es um die Rechtfertigungsgründe, warum konsensuale globale Institu- 

tionen gut sind), dann empirische Bedingungen dafür zu beleuchten (hier geht es darum, wie 

konsensfähige globale Institutionen erzielt werden) und abschließend Gestaltungsvorschläge 

zu entwickeln (hier handelt es sich um die Entwicklung konsensstiftender Gestaltungsempfeh- 

lung) (Homann/Suchanek 2005:115). Die Brauchbarkeit der Konsensregel liegt sowohl in der 

normativen Rechtfertigung und illustrativen positiven Erklärung als auch in der Entwicklung 

normativ abgeleiteter Vorschläge zur Verbesserung von Institutionen (Buchanan 1962:318). 

Die hier verwendete Theorie10
 betont die enge Beziehung zwischen Handlungsnormen, -bedin- 

gungen und -empfehlungen. Diese Arbeit leistet aus Sicht der vertragstheoretischen Variante 

der Neuen Politischen Ökonomie einen Beitrag zur Schließung drei zusammenhängender For- 

schungslücken in umweltökonomischer Diskussion über die Sicherung globaler Umweltgüter. 

 

Erstens existieren zwar zahlreiche wertvolle umweltökonomische Publikationen, die Antworten 

auf Fragen der Determinanten nachhaltiger Sicherung globaler Umweltgüter gegeben haben, aber 

eine explizite normative Wertung der Konsensfähigkeit globaler Umweltschutzregime als erstre- 

benswert, am besten und nachhaltigkeitsfördernd wurde dabei bislang kaum vorgenommen. 

Deshalb sind entsprechende Ergänzungen gerechtfertigt. Die vorliegende Arbeit dient als eine 

Ergänzung, denn sie betrachtet diesen Gegenstand aus einem zusätzlich neuen Blickwinkel. 

Aufgrund der Geltung der Prinzipien (Grundsätze) der Staatensouveränität und der freiwilligen 

Zustimmung auf der globalen Politikebene treten globale Umweltpolitikmaßnahmen nur in 

Vertragsstaaten in Kraft. Globale Umweltabkommen gelten nur für Vertragsstaaten. Da globale 

Umweltschutzregime freiwillige Institutionen zur Sicherung öffentlicher Güter sind (McEvoy 

2010:10), sind globale Umweltprobleme deshalb nur durch konsensual ambitionierte globale Um- 

                                                 
9 Der enge Zusammenhang zwischen positiven und normativen Erkenntnissen wird in der Umwelt- und Ressourcencenöko- 

nomik schon immer als zwingend relevant betrachtet. Es bleibt eine Tatsache, dass normative und positive ökonomische Fra- 

gestellungen sich implizierend ergänzen (Buchanan 1978a:157). H. Gschwendtner (2000:15) nach einer ausführlichen Darle-

gung resümiert diese enge Relation treffend folgendermaßen:„Positive und normative Überlegungen müssen miteinander ver- 

bunden werden, wenn es um Strategien für die Umweltpolitik geht. Erforderlich ist dazu zweierlei: Es müssen – als normativ- 

es Problem – Ziele festgelegt werden, an denen sich die Umweltpolitik orientiert. Ferner muss mit Hilfe der positiven Theorie 

geklärt werden, welche Wege zur Erreichung der angestrebten Ziele eingeschlagen werden können“(Gschwendtner 2000:15). 

In der Ökonomik werden Prozesse (bzw. Mechanismen) sowohl positiv als auch normativ gut analysiert. Mark Blaug bringt 

es am Fallbeispiel des Marktmechanismus wie folgt gut auf den Punkt: „Wir können also die Theorie der vollständigen Kon- 

kurrenz sowohl normativ als auch positiv interpretieren, je nachdem, für welchen Zweck wir sie benötigen“ (Blaug 1971:33). 

Ökonomische Diskussion über die Sicherung globaler öffentlicher Güter orientiert sich normativ, empirisch und präskriptiv. 
10 Calculus of Consent ist das signifikanteste und bekannteste Werk der Virginia-Schule der Neuen Politischen Ökonomie – 

das Werk ist eine theoretische Pionierarbeit aus Sicht der Konstitutionellen Politischen Ökonomie und dient als einen norma- 

tiven und positiven theoretischen Rahmen für viele Arbeiten aus Sicht der Neuen Politischen Ökonomie (Rowley 1987:41).  
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weltmaßnahmen nachhaltig zu bewältigen. Aus Nachhaltigkeitssicht sind die durch freiwillige 

Zustimmung aller nationalen Regierungen erzielten konsensfähigen ambitionierten globalen Um- 

weltabkommen vital. Da auf globaler Politikebene Zustimmungsfreiwilligkeitsregel gilt, können 

konsensfähige globale politische Entscheidungen prozessual nicht pareto-verschlechternd sein. 

Die Zustimmung aller nationalstaatlichen Regierungen für den Beitritt ihre Länder zu globalen 

Umweltabkommen wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit methodologisch-individualistisch 

auf Regierungsebene als pareto-optimal gewertet (und auf Bürgerebene wird sie als die bestmög- 

liche Alternative gewertet, die die wenigsten schlechter gestellten Bürger produziert), denn kon- 

sensuale Zustimmung für globale Umweltschutzregime unter rationalen11 und eigennützigen 

Regierungen offenbart, dass zumindest einige von ihnen dadurch besser gestellt werden und der 

Rest wird dadurch nicht schlechter gestellt. In der Ökonomik wurde solche Beziehung erstmals 

von Knut Wicksell (1896) aufgedeckt, und in der modernen Ökonomik ist James M. Buchanan 

deren führender Hauptvertreter (Mueller 1979:25). Da rationale12 und eigennützige Handelnde nur 

Entscheidungen13 zustimmen, die ihnen selbst nicht schaden, agieren nationalstaatliche Regierun- 

gen bei zwischenstaatlichen Verhandlungen14 dementsprechend. Zu den Grundsätzen der zwisch- 

enstaatlichen Interaktionen auf der globalen Ebene zählt die Geltung globaler Abkommen nur für 

die Vertragsstaaten. Die Konsensnorm ist die einzige kollektive Entscheidungsregel, die dies ge- 

währleistet. Das Inkrafttreten globaler Umweltschutzabkommen nur in den Vertragsstaaten gibt 

eine plausible Veranlassung dafür, ihre Konsensfähigkeit zu priorisieren. Die vorliegende Arbeit 

leuchtet deshalb ein, dass die Förderung konsensfähiger ambitionierter globaler Umweltschutzab- 

kommen einen integralen Bestandteil der Nachhaltigkeitsförderung darstellt. Nachhaltigkeit wird 

in der Ökonomik entweder in einem engen oder erweiterten Verständnis diskutiert. Die Förderung 

der Konsensfähigkeit globaler institutioneller Arrangements wird hier als einen Teilbeitrag zur 

Nachhaltigkeit in einem erweiterten Sinne angesehen. Diese Arbeit legt Nachdruck darauf, dass es 

eine Reihe guter Gründe dafür gibt, Gedanken über die Konsensfähigkeit globaler Umweltregime 

zu machen15. Dazu zählen das Inkrafttreten konsensfähiger globaler Abkommen in allen Ländern, 

keine Trittbrettfahrerstaaten sowie die Inklusivität aller Weltbürger beim globalen Umweltschutz. 

                                                 
11 Sie bezieht sich auf die Präferenzzuordnung rationalen Handelns, die durch vier formale Axiome (Transitivität, Stetigkeit,  

Reflexivität und Vollständigkeit) sowie Inhaltsaxiome (Nichtsättigungsaxiom und Konvexivitätsstrenge) gekennzeichnet ist 

(Donges/Freytag 2001:53-55). Rationalitätsprinzip zählt zu normativen Annahmen in der Umweltökonomik (Lerch 2003:56). 
12 Robert H. Frank und Ben S. Bernanke führen aus, dass Ökonomen das Kosten-Nutzen-Prinzip generell als abstraktes Mo- 

dell bewusst anwenden, wie idealisiertes Individuum sich entscheiden wird, wenn er zwischen konkurrierenden Alternativen 

wählen muss – rationale Individuen wenden immer das Kosten-Nutzen-Prinzip (vielmehr durch Intuition, und weniger durch 

sehr exakte Kalkulationen) an – das Modell hilft, um mögliche Handlungsweise vorherzusagen (vgl.Frank/Bernanke 2011:7). 
13 Nach Knut Wicksell (1896:87) interessieren sich die Regierenden und die Regierten gleichermaßen auch für das Gemein- 

wohl (Bonum Commune). Aber individualistisch verfolgen Politiker und die Bürger im politischen Gestaltungsprozess durch 

gesunde Kosten-Nutzen-Abwägung Eigeninteressen (Homann/Suchanek 2005:188). Der Staat ist ein Gebilde aus Individuen. 
14 Im Rahmen der Konstitutionellen Politischen Ökonomie wird der Staat bei zwischenstaatlichen Verhandlungen als homoge- 

ner rationaler Akteur modelliert (Griffith 2006:15). Staaten treten Regimen bei, die ihnen nicht schaden (March/Olsen 1989:6). 
15 Dazu zählen Pareto-Effizienz und Gerechtigkeit. Viele Ökonomen konstatieren, dass ökonomische Grundnormen als be- 

sonders robust angesehen werden, wenn sie u.a. aus Effizienz- und Gerechtigkeitsprinzipien bestehen (Cansier 2004:141).  
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Zweitens gab es, gibt es und wird es immer konsensuale ambitionierte zwischenstaatliche Ver- 

träge geben. Dabei verpflichten sich die Staaten durch die Zustimmung ihrer Regierungen. Zu 

den wissenschaftlichen Aufgaben in dieser Frage gehört unter anderem die Aufdeckung rele- 

vanter Bedingungen, die bei globalen Verhandlungen Konsens stiften. Günstige politökonomi- 

sche Handlungsbedingungen zählen zu solchen Kernbedingungen. Da es bisher kaum umwelt- 

ökonomische Publikationen vorliegen, die polit-ökonomisch begünstigende Handlungsbedingun- 

gen16 für das Zustandekommen konsensfähiger globaler Umweltabkommen explizierten, wurden 

dabei die Ursachen der von William D. Nordhaus (2000:146-147) thematisierten kooperativen 

(effektiven) und nicht-kooperativen (ineffektiven) globalen Umweltregime aus Sicht des hier 

verwendeten Ansatzes offensichtlich bislang kaum erforscht. Deshalb hat sich diese Arbeit 

mit Hinweis auf politökonomische Handlungsbedingungen vorgenommen, diese Forschungslücke 

illustrativ (als Gegenstand der Nachweisung) anhand theoriegeleiteter komparativer Prozessanaly- 

se globaler atmosphärenschutzbezogener institutioneller Arrangements – Ozonschutzregime 

und Klimaschutzregime – zu schließen. Demonstriert am Beispiel beider Regime werden Aussa- 

gen der hier verwendeten Theorie überprüft. Das Erkenntnisinteresse dieses Vergleichens und 

Kontrastierens ist es, die Lösung des Rätsels vorzunehmen, warum während Verhandlungen 

des Ozonregimes zu ambitionierten konsensfähigen17 Ergebnissen geführt haben (daher effektiv), 

haben Verhandlungen des globalen Klimaregimes bislang nicht zu ehrgeizigen konsensfähigen 

Ergebnissen geführt (daher ineffektiv). Aus Musterprognosen der im Rahmen der vorliegenden 

Arbeit verwendeten Theorie kann es im übertragenen Sinne keine Überraschung sein, dass wäh- 

rend günstige politökonomisch kostenbezogene18 Bedingungen handlungsableitend dazu führen, 

dass globale Umweltverhandlungen zügiger verlaufen einerseits (wie beim globalen Ozonre-

gime der Fall war), führen ungünstige politökonomische kostenbezogene Handlungsbedingungen 

dazu, dass globale Umweltverhandlungen eher zögerlich, mühselig und sehr schleppend verlaufen  

andererseits (wie beim globalen Klimaregime der Fall ist). Christopher H. Schroeder (2010:451)  

stellt fest, dass Polit-Ökonomen seit Ende des Zweiten Weltkriegs Beiträge zur Diskussion über  

Umweltprobleme leisten. Instrumentarien der Neuen Politischen Ökonomie sind für ökonomische  

                                                 
16 Hannelore Weck-Hannemann (1992:14) legt wie folgt dar:„Die Ökonomische Theorie der Politik, im angelsächsischen Ge- 

biet auch `Public Choice` genannt, stellt einen erfolgsversprechenden Ansatz dar, um die gegenseitige Abhängigkeit zwisch- 

en Wirtschaft und Politik nicht nur im Bereich nationaler Ebene zu untersuchen. Eine Internationale Politische Ökonomie hat 

sich entwickelt, die sich mit jenen internationalen Problembereichen beschäftigt, in denen politische und ökonomische Ele- 

mente von erheblicher Bedeutung sind“. Paul A. Samuelson/William D. Nordhaus definieren die Neue Politische Ökonomie 

folgend: „Hierbei handelt es sich um einen Zweig der Wirtschaftswissenschaften, der sich mit der Art und Weise beschäftigt, 

wie Regierungen Entscheidungen treffen…“ (Samuelson/Nordhaus 2010:997). Unter anderem steht Staats- bzw. Regierungs- 

handeln im Zentrum. Staaten sind Gebilde von Individuen in gegenseitig vorteilhaften Tauschbeziehgungen(Buchanan 1975).  
17 Konsens bedeutet bei multilateralen Abkommen die Zustimmung aller Staaten je nach nationalen Instrumentenpräferenzen. 
18 Robert Hahn stellt ein Matrix vierer möglicher Gewichtigungsformen dieses Kostenmixes und der Handlungspräferenzkal- 

küle politischer Entscheidungsträger wie folgt gut dar:Auf der ersten Stelle(am meisten von politischen Entscheidungsträgern 

bevorzugt) steht eine Situation, in der es niedrige (bzw. keine) politische und ökonomische Kosten entstehen. Auf der letzten 

Stelle (d.h. am wenigsten von politischen Entscheidungsträgern bevorzugt) steht eine Situation, in der es hohe politische und 

ökonomische Kosten entstehen – er fügt mit Recht hinzu, dass die zwei restlichen Formen sich variieren (vgl. Hahn 1990:24).  
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Prozessanalysen des Institutionenwandels geeignet (Horbach 1992:79-85)19. Sie gehört zu Forsch- 

ungsansätzen der Neuen Institutionenökonomik (Richter/Furubotn 1999:35; Erlei et al. 1999:42; 

Peterson 2001:617; Leipold 2006:44-45). Polit-Ökonomen analysieren Institutionen vorwiegend 

als explanans20. Es handelt sich um die Analyse des Entstehens und Wandels von Institutionen. 

 

Drittens liegen zwar zahlreiche umweltökonomische Publikationen über die Reformbedürftigkeit 

des globalen Klimaregimes sowie über die Evaluation bisher erfolgter Reformen des globalen Kli- 

maregimes vor, aber es fehlen Gestaltungsvorschläge, die sich in Anlehnung an die Konsensnorm 

entwickelt wurden, die im Rahmen der vertragstheoretischen Variante der Neuen Politischen Öko- 

nomie vertreten wird. Ressourcennutzungsregeln einer Gesellschaft bzw. Gemeinschaft sind insti- 

tutionelle Kapitalart (Hanna 1997:225). Die Entwicklung von Ressourcennutzungsregeln trägt zur 

Institutionenreform bei. Nach der hier verwendeten Theorie offenbart sich der Innovationsgrad 

von Instrumenten assoziierend durch ihre Konsensstiftungsfunktion oder ihre Konsensfähigkeit – 

beispielsweise die Entwicklung weiterer Instrumentvariable, die die Mitwirkung aller Länder des 

Globalen Südens21 sowie der Industrie- und Transformationsländer beim Klimaschutz fördern.  

Konsensfähigkeit ist ein notwendiges und hinreichendes Kriterium zur Prognostierung der lang- 

fristigen Wirksamkeit globaler Umweltabkommen: Sie leiden nicht unter Demotivationsproblem. 

Das Vorhandensein umfangreicher Instrumentenauswahlmöglichkeiten ist deshalb relevant. Das 

Inkrafttreten ambitionierter globaler Umweltabkommen in allen Ländern ist ein entscheidendes 

Merkmal nachhaltig wirksamer globaler Umweltregime. Die bisher erlebten Schwierigkeiten bei 

ambitionierten Reformen des globalen Klimaschutzregimes waren anreizinkompatibilitätsbedingt. 

Anreizkompatibilitätsfrage steht im Zentrum globaler Umweltverhandlungen (Endres 2009:27). 

Die jetzige Anreizstruktur des globalen Klimaregimes ist teilweise ein Schritt in die richtige 

Richtung. Trotzdem sind zusätzliche positive selektive Anreize v.a. für die Entwicklungsländer 

notwendig, denn in diesen Ländern steigen die CO2-Emissionen. Der Erfolg des Klimaregimes 

hängt v.a. von der Mitwirkung der Entwicklungsländer ab (Amelung 1997:10; Simonis 2009:220). 

Der Erfolg des Ozonregimes wird beispielsweise durch den Ausbau ozonschonenderer Technolo- 

gien auch in den Entwicklungsländern gesichert. Mit der Unterstützung aller Verursacherstaaten  

                                                 
19 Denn sie (Public Choice und Constitutional Political Economy) befassen sich mit Fragen über das Zustandekommen poli- 

tischer Entscheidungen normativ und positiv (Martiensen 2000:490). Im Rahmen der Wicksell-Virginia-Schule wird diesbe- 

züglich zugleich dabei betont, dass es eine gewisse Analogie zwischen Markt und Politik besteht. Der Ansatz ist produktiv. 

Dennis Mueller (1979:11) bekräftigt, dass die wichtigste Erkenntnis der Ökonomik in der Darstellung besteht, dass eigennüt- 

zige Akteure (Individuen, Verbände, Staaten usw.) durch Tauschbeziehungen miteinander allseitigen Nutzen ziehen können. 
20 Ökonomen analysieren Institutionen als Untersuchungsgegenstände komparativ. Im Rahmen ökonomischer komparativer 
Analysen von Institutionen als unabhängige Variable (explanandum) werden sie als exogen gegeben betrachtet und ihre Wir- 

kungen (die sog. Zielursachen) werden untersucht (vgl. Martiensen 2000:6; Blum et.al. 2005:44; Karpe 1997:7). Im Rahmen 

ökonomischer komparativer Analysen von Institutionen als abhängige Variable (d.h. als explanans) werden Institutionen(z.B. 

globale Umweltschutzregime) als endogen betrachtet, und die Prozesse ihrer Entstehung und ihres Wandels (die sog. Wirk- 

ungsursachen) werden aus ökonomischer Sicht untersucht (vgl. Martiensen 2000:6; Blum et al. 2005:44; Göbel et al. 2002:5). 
21 Eine dem heutigen Zeitalter der Globalisierung entsprechende sehr gute analytisch-begriffliche Bezeichnung für die Ent- 

wicklungsländer (vgl. insbes. Braveboy-Wagner 2003:1; Mansbach/Rafferty 2008:546-595; Palat 2009:39; O`Hara 2010:92). 
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wurden durch das Ozonregime zu diesem Zeitpunkt (2012) über 98 Prozent der FCKWs und Ha- 

lonen erfolgreich reduziert (vgl. UNEP 2012a:1). Wegen der Treibhausgasintensität des Energie- 

sektors betonen viele Autoren (v.a. Ökonomen), dass umweltfreundliche Energiepolitik22 eine 

führende Rolle bei globalen Klimaschutzbemühungen spielen sollte (Houghton 2004:268). Wiss- 

ssenschaftliche Arbeiten weisen mehrfach darauf hin, dass irgendwann das Zeitalter fossiler Ener- 

gien sicherlich zu Ende geht, vielleicht wird es dann zu spät für die Minderung globalen Klima- 

wandels sein (Schlandt 2011:3). Da Ingenieurwissenschaftler belegen, dass der unzureichende 

Ausbau umweltfreundlicher Energietechnologien nicht an technischen Schwierigkeiten liegt (Per- 

dan 2004:10), sind Empfehlungen für ihre Ausbauakzeleration aus Nachhaltigkeitssicht23 rele- 

vant. Aufgrund der Tatsache, dass der Ausbau solcher Technologien nicht durch ein einziges In- 

strument realisiert werden kann, leistet diese Arbeit einen Beitrag zu bestehendem Instrumenten- 

bündel24. Da Förderinstrumente für grünen Energietechnologiewandel auf der lokalen, nationalen, 

regionalen und globalen Ebene beschlossen werden können, grenzt sich der Instrumentansatz der 

vorliegenden Arbeit auf denen ein, die am besten auf der globalen Ebene beschlossen werden.  

 

1.2.2. Fragestellung 

Im Zentrum dieser Arbeit steht eine systematische Beantwortung der folgenden zentralen Fragen: 

(a) Warum sollten konsensfähige ambitionierte globale institutionelle Arrangements (z.B. Um- 

weltabkommen) als die bestmöglichen Mittel angesehen werden, um globale öffentliche Güter 

(z.B. Umweltgüter) optimal zu sichern und welche nachhaltigkeitsfördernden Vorteile haben sie? 

(b) Unter welchen politökonomischen Handlungsbedingungen kann sich die Konsensfähigkeit  

globaler institutioneller Arrangements zur Förderung der Sicherung globaler öffentlicher Gü-

ter steigen bzw. senken, und lassen sie sich illustrativ anhand komparativer Analyse der Ursachen 

der Konsensfähigkeitswertdifferenz des globalen Ozon- und Klimaschutzregimes gut beleuchten?     

(c) Angesichts mangelnder Effektivität des Klimaregimes, welches theorieherausgearbeitetes  

konsensstiftendes globales klima- und ressourcenschonendes Zusatzinstrument lässt sich ent- 

wickeln, um Energietechnologiewandel in vielen Ländern zu fördern – am Beispiel Nigerias?  

                                                 
22 Energiepolitik steht in einer engen Relation zur Klimapolitik (Altmann, 1997:215-245), denn Treibhauseffekt wird zu 60 

Prozent durch CO2-Emissionen verursacht (vgl. Kuttler 2009:221). Übrigens beträgt die Verbrennung fossiler Energieträger 

über 80% globaler CO2-Emission (Cox/Johnson 2010:127) und der Klimawandel schreitet in einem bedenklichen hohen Ver- 

laufstempo voran (Milbradt et al.2011:182). Fischer konstatiert: „Aus der Rekonstruktion des Klimas vergangener Zeiten aus 

Baumringen, Korallen, Eisbohrkernen und Sedimenten geht hervor, dass die Durchschnittstemperatur auf der Nordhalbkugel 

seit mindestens 1300 Jahren niemals als hoch wie heute war“ (Fischer 2013:693). Während globale Kohlendioxidemissionen 

beispielsweise von 1990 bis 1999 bei 1 Prozent jährlicher Steigerung lagen, so stiegen sie jährlich in dem Zeitraum 2000 bis 

2007 auf 3,5 Prozent an, und diese Tendenz wurde durch die globale Finanz- und Wirtschaftskrise leicht gestoppt (vgl. Zeller 

2010:124). Da globaler Umweltschutz am Ende auf freiwillige Kooperation von Staaten angewiesen ist (Folmer et al. 1995:3; 

Finus/Herzog 2006:25; Endres 2009:7), sollten globale Umweltschutzregime daher adäquate Kooperationsanreize schaffen. 
23 Für nachhaltige Bereitstellung von Energiedienstleistungen und zur Bewältigung von globalem Klimawandel sind erneuer- 

bare Energien unabdingbar (IPCC 2011:164). Der Entwicklungspfad fast aller reichen Industrieländer angesichts ihres hohe- 

ren natürlichen Ressourcenverbrauchs sollte aus diesem Grund als Fehlentwicklung gelten (vgl. Scherrer / Kunze (2011:79). 
24 Langfristige Wirksamkeit zählt zu Merkmalen, die im Kern der Nachhaltigkeitsdiskussion stehen (Amelung et al. 2008:9).  
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1.2.3. Zielsetzung 

Forschungsfragenausgerichtet25 verfolgt die vorliegende Arbeit systematisch die folgenden Ziele:  

Erstens Konsensfähigkeit als Eigenschaft globaler institutioneller Arrangements für optimale 

und nachhaltige Sicherung der globalen öffentlichen Güter zu rechtfertigen (Begründungsziel).  

Zweitens politökonomische Handlungsbedingungen empirisch zu erhellen, die zur Konsens-

fähigkeitswertdifferenz zwischen dem Ozon- und Klimaregime geführt haben (Erklärungsziel).   

Drittens und schließlich ein konsensstiftendes globales Instrument vorzuschlagen, das die Mit- 

wirkung vieler Länder (Nigeria am Beispiel) bei globalen Klimaschutzanstrengungen (durch 

die Förderung klimaschonenden Energietechnologieausbaus) gut anreizen kann (Gestaltungsziel). 

 

1.3. Eingrenzung des Untersuchungsgegenstands 

Zur Beantwortung der zentralen Forschungsfragen und zur Erreichung der Forschungsziele 

dieser Arbeit ist themenabgrenzend eine zeitliche, sachliche und räumliche Eingrenzung des 

Untersuchungsgegenstands relevant. Da Eignung, Datenverfügbarkeit, Erkenntnisziele und Vor- 

kenntnisse der Forscher die Wahl von Untersuchungsgegenständen größtenteils bestimmen 

(Ebster/Stalzer 2008:39), gilt dies selbstverständlich hier auch. Der Untersuchungsgegenstand 

dieser Arbeit begrenzt sich auf die Entstehung und den Wandel des Ozonregimes seit 1985 

und des Klimaregimes seit 1992 bis dato ein. Durch komparative Analyse der beiden Regime 

lassen sich die Ursachen ihrer Konsensfähigkeitsdifferenz erhellen. Die Auswahl der beiden 

globalen Umweltregime ist durch ihre Gemeinsamkeiten und Differenzen begründet – globale 

Umweltprobleme mit ähnlichen Problemcharaktereigenschaften, deren multilaterale globale 

Verhandlungen unter differenzierten polit-ökonomischen Handlungsbedingungen26 stattfinden. 

 

Da in vielen Industrieländern der Prozess des klimaschonenden Energietechnologiewandels in 

Gang gesetzt wird – z.B. fanden 2011 in den G-20-Ländern 90 Prozent der globalen Investitionen 

in saubaren Energien statt (UNDP 2011:69) –, stellt sich die Frage, wie dieser Prozess in Ländern 

induziert werden soll, wo er noch nicht eingeleitet wurde. Eine überwiegende Anzahl dieser Län- 

                                                 
25 An dieser Zielsetzung der Arbeit orientiert sich kohärent der rote Faden der Argumentationskette der vorligenden Analyse. 

Interesse an diesem Thema sowie Neugier auf die Beantwortung dieser Fragestellungen sind die treibende Kraft dieser Arbeit. 
26 Schrumpeter´sches Konzept der politischen Unternehmer ist treffend. Politiker verhalten sich wie Unternehmer im Markt- 

prozess. Wie Unternehmer sind sie risikoaverse. Wolfgang Gerkel und Matthias Bank fassten drei Risikoarten wie folgt kurz: 

„ Unterstellt man den Entscheidungsträgern im Unternehmen risikoaverses Verhalten, so wollen diese c.p. das mit dem Zah- 

lungsstrom verbundenes Risiko minimieren. Für Entscheidungsträger.., die eine risikoneutrale Präferenzstruktur besitzen, ist 

die Berücksichtigung von Risiken einer Zahlungsreihe irrelevant. Die dritte Möglichkeit, risikosuchendes Verhalten, ersch- 
eint im Wirtschaftsverkehr als praktisch nicht relevant. Hingegen lässt sich das Verhalten in Spielsituationen(z.B.in der Spiel- 

bank) durchaus über eine risikosuchende Präferenzstruktur erklären“(Gerkel/Bank 1998:27). Im Politikgestaltungsprozess ist 

die Popularität der betreffenden politischen Entscheidungen vorrangig (Jost 2000:166). Regierungen sind feste Bestandteile 

der Akteure im politischen Prozess (Buchanan 1991:x). Hannerole Weck-Hannemann resümiert so:„Politische Entscheidung- 

en sind nicht exogen, sondern sie ergeben sich endogen innerhalb des politisch-ökonomischen Gesamtsystems“ (Weck-Ha- 

nnemann 1992:14). Es besteht eine Vertretungs-Beziehung zwischen den Regierten und den Regierenden(vgl.Pitlik 1997:65). 

Unter ungünstigen Umständen wählen politische Entscheidungsträger die günstigsten von allen Ungünstigen (Maximinregel)  
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der befindet sich in den Entwicklungsländern. Die Auswahl Nigeria als ein repräsentativer Fall 

solcher Entwicklungsländer lässt sich wie folgt begründen. Erstens der bestehende Mechanismus 

des globalen Klimaregimes zur Begrenzung von Treibhausgasemissionen in Entwicklungsländern 

hat keine Wirkung in Nigeria gezeigt, denn bislang wurden in Nigeria keine Projekte des Clean-

Development Mechanismus durchgeführt. Nur 2 % der bis 2008 durchgeführten CDM-Projekte 

wurden in Afrika getätigt(Zeller 2010:127). Zweitens Nigerias CO2-Emissionen haben sich seit 

1990 vervierfacht und als Afrikas bevölkerungsreichstes Land wird dies künftig negative Effekte 

auf globaler Ebene haben. Drittens das Land kann aus polit-ökonomischen Gründen ohne globale 

Fördermaßnahmen in absehbarer Zeit kaum ambitionierte Energiepolitik zur Förderung grünen 

Energietechnologiewandels betreiben. Viertens sind globale Zusatzanreizinstrumente für die am 

schlechtesten gestellten Länder beim Ausbau regenerativer Energien vor allem die erdölexportie- 

renden Länder (wie Nigeria) für die Stabilität des Klimaregimes notwendig – Politikmaßnahmen 

ohne Verlierer haben übrigens in der Ökonomik einen großen Stellenwert(Erlei et al. 1999:18-20). 

 

1.4 Methodologie, Methodik und Datenquellen der Arbeit  

Nach Blaug (1992:109) herrscht im Methodologiearsenal der Ökonomik methodologische Viel- 

falt vor
27

. Da diese Arbeit ein Beitrag aus Sicht der Neuen Politischen Ökonomik ist, orientiert 

sie sich an methodologischem Anliegen der Neuen Institutionenökonomik – Instrumentalismus 

(Blum et al. 2005:61). Denn die Neue Politische Ökonomik ist ein Zweig der Neuen Institutio-

nenökonomik. Im Mittelpunkt des Instrumentalismus steht das Brauchbarkeitskonzept28 (Blum et 

al. 2005:61) – die Stärken von Theorien hängen demnach von ihrer Brauchbarkeit für Begründ- 

ungen, Bewertungen, Erklärungen, Deskriptionen, Analysen, Prognosen und Empfehlungen ab29.  

 

Normativ und positiv ist diese Arbeit komparativ-institutionsanalytisch: Während die normative 

Seite sich mit dem Wertbegriff „gut, besser, am besten“ in komparativer globaler Institutionen- 

analyse befasst, ist die positive Seite eine Zwei-Fallstudie. Institutionenökonomisch30 sind Fallstu- 

dien bei der Durchleuchtung der Determinanten des Institutionenwandels relevant31. Im Rahmen  

                                                 
27 Darunter zählen Apriorismus, Konventionismus, Operationismus, Instrumentalismus, Falsifikationismus und Deskriptio- 

nismus (Blaug 1992:109). Methodologischer Pluralismus in der Ökonomik wirkt in entsprechender Weise sehr bereichernd.  
28 Ökonomen nennen Autoritäten des methodologischen Anliegens ihrer Arbeit. Die Methodologie hier wurde erstmals von 

Thomas Hobbes vertreten (vgl. Höffe 2010:61-62) und in der modernen Ökonomik ist Milton Friedmann ihrer Hauptvertre- 
ter. Für Instrumentalisten sind wissenschaftliche Erkenntnisse am Ende theoriegeladene Aussagen(Bush 2009:297). Übrigens  

„Methodologie„ bedeutet „das Nachdenken über Methode“ (vgl. Stier 1999:3) und „Methode“ entlehnt aus altgriechischem 

Sprachgebrauch und bedeutet soviel wie „Nachgehen“ (vgl. Stier 1999:1). Komparative Institutionenanalyse ist das Haupt- 

werkzeug der Konstitutionellen Politischen Ökonomie – dabei werden reale institutionelle Arrangements zueinander vergli- 
chen, und sie meidet (bzw.entgeht/ausweicht) dadurch die berühmte Problematik des Nirwana-Ansatzes(vgl.Voigt 2008:370). 
29 Methodisch sind Instrumentalisten methodenpluralistisch. Stykow et al. (2009:160) definieren Methodenpluralismus wie 

folgt:„..die Verwendung unterschiedlicher methodischer Verfahren je nach Art der Fragestellung und der verfügbaren Daten“.    
30 Institutionenanalysen befassen sich u.a. mit der Darlegung kausaler Relationen, und übrigens geht es dabei nicht unbedingt 

um quantitative Zusammenhangspezifikation (Foxon et al. 2008:5). Diese zentrale Feststellung bleibt unstrittig, denn dadurch 

lassen sich diesbezüglich wirtschaftswissenschaftlich relevante Zusammenhänge qualitativ-analytisch angemessen erörtern.  
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dieser Analyse werden Techniken32 der progressiven Prozessanalyse und des Explanation-Buil- 

ding33 herangezogen. Die beiden Techniken sind sowohl für öffentliche Entscheidungsprozess- 

analysen als auch für die Entwicklung von Gestaltungsempfehlungen gut geeignet (Yin 2009:14; 

Schreibler 1976:60-67). Die Beobachtungsdatenpräferenz der positiven Seite der hier verwen- 

deten Theorie hängt vom Typ der öffentlichen Güter ab. Bei globalen öffentlichen Gütern 

wird Regierungshandeln analysiert (Gygi 1991:120). Die Datenerhebungstechnik der positiven 

Seite dieser Arbeit ist sekundär und stützt sich auf prozessproduzierte nichtreaktive34 Daten 

(vgl. Diekmann 2009:563), die im Prozess beider Regime zwangsläufig entstanden sind. Sie 

enthalten Verkettungen harter Beweise, stichhaltiger Hinweise und Fakten über den Einfluss 

politisch-ökonomischer Umstände auf beide Umweltregime. Dazu zählen die in Rohformen 

frei zugänglichen und überprüfbaren dokumentarischen, statistischen und archivalen Daten. 

Als gute Alternative zu Umfragen bei vielen Fragen – wie im Rahmen dieser Arbeit der Fall 

ist – gewinnen prozessproduzierte Daten sehr stark an Bedeutung (vgl. Weichbold et al. 2009: 

10). Da solche Daten unbeeinflusst entstanden sind, liefern sie authentisch und zeitgemäß ein 

deutliches, objektives und zuverlässiges Bild über Akteurhandeln. Sie dienen auch als harte 

Zeugnisse von Akteurhandlungen (Ballstaedt 1982:165) und direkte Erhebung solcher Daten 

könnte zur Realitätsverzerrung führen (Bortz/Döring 2006:369; Diekmann 2009:646). Die hier 

verwendeten Methoden und Datenmaterialien sind für eine systematische Behandlung und  

Beantwortung der Fragestellungen der vorliegenden Arbeit definitiv geeignet und ausreichend.  

 

1.5. Aufbau der Arbeit 

Da wissenschaftliche Forschungsdesigns von verfolgten Erkenntniszielen abhängen, ist diese  

Arbeit entsprechend der Forschungszielsetzung gegliedert. Die Erörterung gliedert sich in drei 

Teilen35. Der erste Teil stellt die normative Begründung der Konsensfähigkeit als Bewertungs- 

maßstab für nachhaltige institutionelle Arrangements dar. Der zweite Teil befasst sich am Bei- 

spiel der beiden Atmosphärenschutzregime mit theoriegeleiteter Erklärung politökonomischer De- 

termination konsensfähiger globaler Umweltregime. Der dritte Teil widmet sich der Entwicklung  

theorieherausgearbeiteter Empfehlung zur Förderung der Konsensfähigkeit des Klimaregimes.  

                                                                                                                                                         
31 Zur Illustration allgemeiner zentraler Aussagen verwenden Institutionenökonomen Fallstudien (vgl. u.a. Alston 2008:120).  
32 Während Ursachen mit Hilfe der progressiven Analyse normierend auf ihren Ursprung systematisch zurückverfolgt werden 

können (vgl.Schreibler 1976:67), werden sie mit Hilfe der Explanation-Building-Technik gut geklärt (vgl.Yin 2009:141-143). 
33 Explanation-Building-Technique ist eine gesunde Mischung von Deskription und Explikation, denn kausale Bedingungen 

(Einflussfaktoren) eines Phänomens werden zuerst beschrieben, dann folgt Explikation von Ursächlichkeiten (Yin 2009:143).  
34 Im Gegensatz zu reaktiven Daten können nichtreaktive Daten im Forschungsprozess nicht frei erfunden und gefälscht wer- 

den (vgl. u.a. Diekmann 2009:627-653; Caspari 2009:208). Dieser Vorteil führt explizit zur Steigerung ihrer Zuverlässigkeit. 
35 Zu den wissenschaftlichen Aussagen zählen u.a. normative, empirische und präskriptive Aussagen(vgl. u.a. Stary 2009:94). 

Diese Arbeitskernteile beachten alle Wissenschaftlichkeitsanforderungen wie in der Wissenschaftslandschaft üblich ist. Claus 

Ebster/Lieselotte Stalzer (2008:19-20) fassen einige davon wie folgt adäquat zusammen: Theoriebezug, Nützlichkeit, Metho- 

denangemessenheit, Themenklarheit, Neuigkeitsgehalt, Allgemeingültigkeit und Nachvollziehbarkeit. Es lässt sich in diesem 

vorliegenden Zusammenhang hinzufügen, dass intersubjektive Nachprüfbarkeit ein weiteres Kriterium der Anforderung ist. 
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Der erste Teil dieser Arbeit ist anvisierend so aufgebaut, dass in zweitem Kapitel zunächst eine 

Darlegung der begrifflichen Grundlagen (als Annäherung zur Beziehung zwischen globalem 

Institutionenwandel und nachhaltiger Sicherung globaler Umweltgüter) folgt und dann der Absch- 

nitt, der sich mit kurzer Wiedergabe des Forschungsstands (status quaestionis) der umweltökono- 

mischen Instrumentendiskussion über die Lösung globaler Atmosphärenverschmützung befasst. 

Diese Arbeit weist versöhnend darauf hin, dass sowohl die Instrumentenempfehlungen der neo- 

klassischen Umweltökonomie als auch der ökologischen Ökonomie sich in mancher Hinsicht er- 

gänzen. Da bei der Bewältigung globaler Umweltprobleme es sich schon immer um globale Ziel- 

setzungserreichung durch unterschiedliche Instrumenteneinsätze auf nationaler Ebene geht, ist das 

Vorhandensein großer Instrumentenauswahlmöglichkeiten erwünscht. Verschiedene Wege führen 

am Ende zum Ziel. Die globale Politikebene ist schließlich ein Multiinstrumentenkontext. Ansch- 

ließend folgt eine kurze Darlegung der Methoden- und Datengrundlagen dieser Arbeit. Im dritten 

Kapitel wird der theoretische Bezugsrahmen dieser Arbeit dargestellt. Im vierten Kapitel wird die 

Erstrebenswertigkeit konsensfähiger globaler institutioneller Arrangements aus Sicht des vertrags- 

theoretischen Inversionsparadigmas36 dargelegt, dann folgt die Rechtfertigung deren Eigenschaft- 

en als nachhaltigkeitsfördernd. Dabei wird hervorgehoben, dass die Konsensfähigkeit globaler 

Umweltschutzregime wegen ihrer nachhaltigkeitsfördernden Vorteile hohe Bewertungsgewicht- 

ung in umweltökonomischer Diskussion über nachhaltige globale Umweltgütersicherung verdient. 

 

Im Rahmen des zweiten Teils dieser Arbeit wird eine analytische Fallstudie
37

 der Prozesse des 

globalen Ozon- und Klimaregimes als Illustration für die positive Argumentation dieser Arbeit 

vorgenommen. Dieser positive Teil befasst sich mit vergleichender Analyse der politisch-ökono- 

mischen Handlungsbedingungen, unter denen bislang die Verhandlungen der beiden Atmosphä- 

renschutzregime stattgefunden haben. Im Zusammenhang mit dem in Kapitel 3 erläuterten Argu- 

mentationsmuster der hier verwendeten Theorie38 schließt sich das Kapitel 5 an. In Kapitel 5 wird 

zuerst auf der Grundlage der Annahmen und Aussagen der hier verwendeten Theorie (als Antwort  

auf den ersten Teil der zweiten Fragestellung dieser Arbeit) das Grundmodell der Ökonomischen  

Theorie der Politik dargestellt. Es geht um die Bestimmungsfaktoren der Umweltregimebeitritts- 

entscheidungen von Staaten aus politökonomischer Sicht. Dabei wird ausgeführt, dass die Nach- 

frage nach und das Angebot vom Umweltregimebeitritt eines Landes durch politökonomische  

Interessen beeinflusst werden. Für die Explikation der in globalen Verhandlungen durchgesetzten  

                                                 
36 Karl Homann und Ingo Pies erläutern die Darstellungslogik des vertragstheoretischen Inversionsparadigmas für `Begrün- 

dung liberaler Prinzipien` wie folgt: „Im zweiten Ansatz resultieren Rechte aus einem gesellschaftlich getroffenen Arrange- 

ments: Sie sind nicht unveränderlich vorgesehen, sondern historisch variable; sie stehen zur Disposition einer Disposition 

allerdings, die keineswegs willkürlich ist, sondern sich an Zweckmäßigkeitsargumenten orientiert“ (Homann/Pies 1993:301).  
37 Der Begriff „analytische Fallstudie“ bedeutet im Übrigen in dem Wissenschaftssprachgebrauch, dass Fälle sich am besten  

aus Gesichtspunkt theoretischer Konzepte und Aussagensysteme verstehen lassen (vgl. u.a. Druckman / Narlikar 2010:254). 
38 Die Theorie ist eine individualistische Analyse des Staates. Staatshandeln wird dabei endogenisiert(Buchanan 2009:87-88). 
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Politikmaßnahmen sind sie entscheidend. Kernaussage des Kapitels ist, dass während niedrige 

bzw. null polit-ökonomische Kosten die Kooperationsbereitschaft nationaler Regierungen bei 

globalen Umweltverhandlungen begünstigen, behindern hohe polit-ökonomische Kosten die 

Erzielung breiter Kooperation39. Diese theoretischen Ausführungen werden anschließend in 

Kapitel 6,7 und 8 empirisch untermauert. Im Kapitel 6 wird im Rahmen des dargestellten Modells 

am Beispiel des globalen Ozonregimes günstige politökonomische Handlungsbedingungen als 

begünstigender Referenzfall dargelegt. Im Kapitel 7 wird am Beispiel des globalen Klimaschutz- 

regimes schwierige politökonomische Handlungsbedingungen40 als Gegenbeispiel geschildert. Im 

Kapitel 8 werden die beiden Atmosphärenschutzregime vergleichend (qualitativer Fallvergleich) 

und kontrastierend (kontrastive Vergleiche) untersucht (qualitative komparative Analyse)41 – also 

Operationalisierung anhand qualitativer Charakteristika. Daraus wird konstatiert, dass die Koope- 

rationsbereitschaftsdifferenz der beiden globalen Umweltregime eindeutig auf die differenzierten 

polit-ökonomischen Handlungsbedingungen ihrer Verhandlungen zurückzuführen ist. Anschließ- 

end folgt eine Diskussion über die Ergebnisse der positiven Analyse als Anregung für Ökonomen 

zur Entwicklung weiterer konsensstiftender Gestaltungsempfehlungen für globalen Klimaschutz. 

 

Der dritte Teil dieser Untersuchung ist in zwei Kapiteln gegliedert: Gestaltungsempfehlungska- 

pitel und Schlusskapitel. Zur Frage, warum die Instrumente des Klimaregimes bislang nicht 

ambitioniert genug sind, um globalen Klimaschutz in vielen Entwicklungsländern zu induzieren, 

lässt sich analytisch hinweisen, worin ein zusätzliches globales konsensstiftendes Instrument zu  

sehen wäre. Im neunten Kapitel wird entsprechende Instrumentenempfehlung entwickelt und 

deren mögliche Wirksamkeit wird am Beispiel Nigeria verdeutlicht. Im Kapitel 10 folgen die 

Zusammenfassung und Schlussfolgerung. Anschließend lässt es sich zum einen zeigen, warum 

die Ergebnisse dieser Arbeit einen Einfluss auf künftige Arbeiten in diesem Problembereich 

haben werden. Zum anderen lässt es sich verdeutlichen, wie die Ergebnisse auf andere Bereiche  

globaler öffentlicher Güter übertragen werden können. Abschließend wird Ausblick für einige  

relevante Forschungsbedarfe der ökonomischen Diskussion über globale Umweltgüter dargelegt. 

                                                 
39 Zu Modellarten der Neuen Politischen Ökonomik konstatiert Sylke Behrens (2001a) so: „Im Mittelpunkt der Ökonomisch- 

en Theorie der Politik stehen politisch-ökonomische Modelle, wobei die Modellbildung von einfachen partiellen Darstellung- 

en bis zur komplexen Gestaltung mit mehreren Entscheidungs- und Handlungsträgern sowie -ebenen reicht. Minimalmodelle 

beschäftigen sich mit dem Verhalten von zwei Akteuren – Wähler und Regierung, umfassende Modelle beziehen zusätzlich 

z.B. auch die Nutzenfunktionen von unterschiedlichen Wählergruppen, Interessenverbänden, staatlichen Bürokratien, Oppo- 

sitionen, politischen Parteien und Zentralbank sowie deren wechselseitigen Beziehungen in die Untersuchung mit ein“ (vgl. 

Behrends 2001a:3). Der im Rahmen dieser Arbeit verwendete Theorieansatz gehört diesbezüglich zu den Minimalmodellen. 
40 Denn nach Erkennen der Natur und möglicher Schäden globaler Umweltprobleme(wie z.B. Klimawandel) gehen politische 

Entscheidungsträger wegen Eigeninteressen politisch nicht immer schnell dagegen vor (vgl. u.a. The World Bank 2010:324). 
41 Die positive Seite wurde systematisch anhand theoretisch gewonnener(d.h. theorieabgeleiteter) Hypothesen vorgenommen.  

Es handelt sich dabei implizit um einen Hypothesentest. Richard K. Armey weist darauf hin, dass in der Ökonomik mindest- 

ens drei Optionen zum Hypothesentest zur Verfügung stehen: kausale Beobachtung, mathematische Analyse und statistische  

Analyse (Armey 1977:25). Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird kausale Beobachtung durch Komparation angewendet. 
Petra Stykow et al.(2009:167-168) konstatieren, dass Vergleiche die Logik eines wissenschaftlichen Experiments nachbilden. 



 15 

Kapitel 2: Begriffliche Grundlagen und Stand der Forschung 

 

2.1. Konzeptionelle Annäherung an das Thema: Begriffsklärungen und -zusammenhänge 

Zur Darlegung der Beziehungsetzung42 zwischen den zentralen Konzepten dieses Themas lassen 

sie sich hier erst abstrakt darstellen, dann folgen ihre konkreten Illustrationen. Es handelt sich 

dabei um die Beziehung zwischen dem Konzept der finalen globalen öffentlichen Güter (hier 

Ökodienstleistungen der globalen Atmosphäre) und dem Konzept der vermittelnden globalen 

öffentlichen Güter (hier atmosphärenschutzrelevante globale institutionelle Arrangements). Dabei 

lässt sich präzise beleuchten, dass zur Sicherung der Ökodienstleistungen der globalen Atmosphä- 

re globale atmosphärenschutzrelevante globale institutionelle Arrangements unabdingbar sind. 

  

2.1.1. Das Konzept der globalen öffentlichen Güter 

Zur Klärung des Konzepts der rein globalen öffentlichen Güter ist es angemessen, zuerst eine 

klärende Betrachtung des Gutbegriffs und des Übelbegriffs (Ungutbegriffs) vorzunehmen. Die 

beiden Begriffe haben in der Ökonomik eine gut etablierte lange Tradition. Es herrscht allgemein 

Einigkeit unter Ökonomen darüber, dass die beiden Konzepte im Kern kontrastierend sind. Wäh- 

rend materielle und nicht-materielle Dinge ökonomisch als Güter
43

 konzipiert werden, deren 

Besitz besser als deren Nicht-Besitz angesehen wird – sie werden begehrt, weil deren Besitz 

das Wohlbefinden (d.h.Wohlergehen) der Besitzer steigt –, werden materielle und nicht-materielle 

Dinge als Übel betrachtet, deren Nicht-Besitz besser als deren Besitz bezeichnet wird – sie 

werden nicht begehrt, weil deren Besitz das Wohlergehen der Besitzer negativ beeinträchtigt (vgl. 

Kerting 2000:20; Welfens 2005:47). Auf den Extrempolen des Spektrums der beiden Begriffe 

stehen private und öffentliche Güter und Ungüter (vgl. Zohlnhöfer/Dümig 2011:3). Zu den 

geschichtlichen Entwicklungen der ökonomischen Konzeption der Idee der rein öffentlichen 

Güter fokussieren sich viele Ökonomen auf zwei Hauptphasen. James Buchanan (1968:v) konsta- 

tiert beispielsweise die Entwicklung des Konzepts vor und nach dem Zweiten Weltkrieg. Er 

stellt fest, dass die wirtschaftswissenschaftliche Konzeption der öffentlichen Güter vor dem Zwei- 

ten Weltkrieg durch die Vorreiterarbeiten von Ökonomen wie Sax, Pantaleoni, De Viti De Marco, 

Mazzola, Knut Wicksell, Erik Lindahl vorwiegend in Gang gesetzt wurde (vgl.Buchanan 1968:v).  

Kurz nach Ende des Weltkriegs erlebte das Konzept durch die Untersuchungen von Paul Samuel- 

                                                 
42 Da die Erläuterung der Zusammenhänge zwischen Kernbegriffsnetzen bzw. Konzepten ökonomischer Untersuchungen am 

besten nach dem ersten einleitenden Abschnitt häufig vorgenommen wird (Gerhards 1973:45), lässt sich dementsprechend 

der begriffliche Zusammenhang dieser Arbeit erläutern. Begriffe werden üblich unter zwei Hauptstufen klassifiziert: Begriffe 

erster Ordnung und Begriffe zweiter Ordnung – während es sich bei Begriffen erster Ordnung um Alltagsgebrauch handelt, 

handelt es sich bei Begriffen zweiter Ordnung um wissenschaftlich-theoretische Begriffsverwendung(Lamnek 1995:381). Die 

konzeptionellen Grundlagen hier orientieren sich selbstverständlich an der zweitgenannten Form, denn dadurch lassen sich 

die Wurzeln und disziplinäre Entwicklung der zentralen Konzepts- und Begriffsnetze dieser Arbeit sehr gut zurückverfolgen. 
43 Ökonomen legen dar, dass auf den Zuordnungsextrempolen rein private und rein öffentliche Güter liegen(Buchanan 1965). 
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son, R. A. Musgrave, J.G Head, Howard Bowen, James Buchanan et cetera einen Schub. Nach 

Musgrave (1983:141-146) wurden am Anfang dieser Entwicklungsphase nur Eigenschaften der 

öffentlichen Güter lediglich beschrieben, ohne Versuche zur Entwicklung von zentralen Kriterien 

vorzunehmen, woran öffentliche Güter sich eindeutig erkennen lassen. Mazzola war der Ökonom, 

der zum allerersten Mal eine der charakteristischen Kerneigenschaften öffentlicher Güter kon- 

zeptionell herausfand – ihre Unteilbarkeit (Musgrave 1983:141-146). Einigkeit herrscht unter 

Ökonomen gegenwärtig darüber, dass rein öffentliche Güter sich durch zwei zentrale technische 

Kriterien auszeichnen: Nichtrivalität im Konsum und Nichtausschließbarkeit vom Konsum. 

Nichtrivalität im Konsum stellt dar, dass öffentliche Güter sich von allen gleichzeitig konsumie- 

ren lassen. Nichtausschließbarkeit vom Konsum beschreibt, dass keiner vom Konsum öffentlicher 

Güter ausgeschloßen werden kann. Nach Paul Samuelson und William D. Nordhaus sind 

öffentliche Güter „Leistungen, die jeder genießen kann und von denen niemand ausgeschloßen 

werden kann“ (Samuelson/Nordhaus 2010:73). Im Gegensatz zu öffentlichen Gütern44 gelten für 

private Güter doch die Prinzipien der Rivalität im Konsum und Ausschließbarkeit vom Konsum. 

 

Vier technisch differenzierbare Zuordnungen der rein öffentlichen Güter haben bislang relevante 

Gewichtung bei Diskussionen über das Konzept gewonnen – lokale, nationale und globale öffent- 

liche Güter (Kaul et al. 1999:xxi) sowie regionale öffentliche Güter (vgl. Sandler 1998:221-247; 

Sandler 1999: 24-25; Cook/Sachs 1999:436-449). In den Extrempolen stehen lokale öffentliche 

Güter und globale öffentliche Güter. Ein sehr verbreitetes Referenzbeispiel der Bereitstellung 

lokaler öffentlicher Güter ist die Bereitstellung von Straßenbeleuchtungen in einem Wohnviertel, 

und Globalschadstoffenreduktion ist ein gutes Beispiel für die Förderung der Bereitstellung globa- 

ler öffentlicher Güter (Scherf 2009:72). Der Konsum einiger öffentlicher Güter ist vor allem zeit- 

lich unbegrenzt – was Todd Sandler und V. Kerry Smith (1976:156) als „unendliche öffentliche 

Güter“ dargestellt haben – wie  zum Beispiel die globale Atmosphäre45. Zwar sind die Phänomene 

und Funktionen der globalen öffentlichen Güter nicht neu, aber neu ist ihre wissenschaftlich-

technische Konzeption und Systematisierung (vgl. Kaul/Kocks 2003:39). Seit einigen Jahren ist 

das Konzept der globalen öffentlichen Güter für effektive globale Politik von großer Bedeutung  

(vgl. Kaul/Grunberg/Stern 1999:9). Zu den wichtigsten Problembereichen der Anwendung des  

                                                 
44 Ein öffentliches Gut kann von einem Privatgut dadurch weiter unterschieden werden, dass während ein öffentliches Gut die 

Bedürfnisse von großer Anzahl von Menschen simultan befriedigen kann, kann ein privates Gut nur die Bedürfnisse von ein- 

zelnen Individuen befriedigen (Myles 1995:264). Gareth D. Myles (1995:264) fügt hinzu, dass öffentliche Güter als rein be- 
trachtet werden, wenn es kein Stau bei ihrer Anspruchnahme vorherrscht. Erweist es sich, dass bei ihrer Anspruchnahme Nut- 

zungsstau vorliegt, dann werden solche öffentliche Güter nicht mehr als rein bezeichnet – d.h. erweiterte Begriffserläüterung.  
45 Die Weltbank definiert öffentliche Güter wie folgt: „Ein Gemeingut, dessen Konsum nicht-exklusiv und nicht-rivalisierend 

ist. Nicht-exklusiv bedeutet, dass niemand von der Nutzung dieses Gutes ausgeschlossen werden kann,und nicht-rivalisierend 

,dass die Nutzung durch ein Individuum die Verfügbarkeit des Gutes für andere nicht einschränkt. Klimawandelmitigation ist 

ein Beispiel für ein öffentliches Gut: Kein Individuum oder Staat kann daran gehindert werden, an den Vorteilen eines stabi- 

lisierten Klimas teilzuhaben und die Teilhabe von Individuen oder Staaten an diesem stabilisierten Klima führt nicht zur Be- 

einträchtigung der Teilhabemöglichkeit anderer“(Weltbank 2010:400). Diese Kriterien haben sich in der Ökonomik etabliert.   
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Konzepts der globalen öffentlichen Güter zählt die stetig wachsende Zahl globaler gesellschafts- 

bezogener Politikfelder46. Zu den Pionierarbeiten über die Entwicklung des Konzepts der globalen 

öffentlichen Güter gehören u.a. die Aufsätze von Joseph Stiglitz (1995; 1998) sowie die Arbeiten 

von Inge Kaul et al. (1999) et cetera. Einige prägnante Definitionen globaler öffentlicher Güter 

liegen vor, die im Rahmen der Konzeptsdiskussion relevant sind. Nach Kaul/Conceicao/Le 

Goulven/Mendoza (2003:23) sind globale öffentliche Güter als Güter zu definieren, die für alle 

Länder, Bevölkerungen und Generationen der Welt nützlich sind. Die Nutzen, die globale 

öffentliche Güter spenden, dienen zum Wohl aller. Deshalb definieren Inge Kauls und Alexander 

Kocks (2003:47) globale öffentliche Güter als Güter, die wegen ihrer Nicht-Ausschließbarkeit 

vom Konsum und Nicht-Rivalität im Konsum für alle Menschen, Generationen und Länder auf 

dieser Erde nützlich sind. Bezüglich der Dimension, die sich mit qualitativen Kriterien ihrer laten- 

ten Eigenschaften befasst, sind zentrale Voraussetzungen, Messlatte und Parameter gut entwickelt 

worden, die erfüllt werden müssen, um Güter technisch-analytisch als globale öffentliche Güter zu 

bezeichnen. In der Literatur über globale öffentliche Güter dominieren zwei Kriterien – Öffent- 

lichkeitseigenschaft des Konsums und quasi universaler Nutzen (Kaul/Grunberg/Stern 1999:3). 

 

Zu den Öffentlichkeitseigenschaften gehört die Nichtanwendbarkeit des Ausschluss- und Rivali- 

tätsprinzips. Wie oben erläutert besteht keine Möglichkeit, Individuen von der Benutzung globa-

ler öffentlicher Gütern selektiv auszuschließen und zugleich liegt keine Rivalitätsproblematik bei 

deren Konsum (Nichtauschließbarkeit und Nicht-Rivalität) vor. Globale öffentliche Güter sind 

daher Güter, deren Konsum sich weltweit als nicht-rivalisierend und nicht-exklusiv erweist. 

Dieses erste Merkmalset ist zwangsläufig plausibel, denn globale öffentliche Güter können ohne 

die Erfüllung dieser Zugehörigkeitsbedingung aller rein öffentlichen Güter in logischer Hinsicht 

zur konzeptionellen Kategorie der rein globalen öffentlichen Güter folglich nicht zugehören. Da- 

her zeichnen sich globale öffentliche Güter dementsprechend sowohl durch ihre globale Nichtri- 

valität im Konsum als auch durch ihre globale Nichtausschlußbarkeit vom Konsum eindeutig aus. 

 

Das zweite Kriterienset – quasi universeller Nutzen – bezieht sich auf einige raum-, zeit-, und be- 

völkerungsübergreifende Dimensionen (Kaul/Grunberg/Stern 1999:3). Örtlichkeiten, Zeiträume,  

und Bevölkerungen werden in diesem Aspekt berücksichtigt. Die drei verteilungsbezogenen Be- 

dingungen dienen als zusätzliche Kriterien für die Beschreibung von globalen öffentlichen Gü- 

                                                 
46 Joseph Stiglitz als einer der Entwickler dieses Konzepts identifiziert die folgenden fünf Beispiele von globalen öffentlichen 

Gütern: internationale Wirtschaftsstabilität, internationale Sicherheit, globaler Umweltschutz, internationale humanitäre Hilfe 

sowie Wissen (vgl. Stiglitz 1999:310). Zu spezifischen Beispielen zählen Klimastabilität, Biodiversitätschutz, Epidemienver- 

meidung, Frieden und Sicherheit (vgl.Kaul/Kocks 2003:39;Kaul/Le Goulven 2003:375). Dazu gehört der Ozonschichtschutz. 

Sie sind Makroprobleme. Es lässt sich in diesem Zusammenhang hinzufügen, dass die Neue Politische Ökonomik Makrophä- 

nome in der Gesellschaft u.a. durch deren Rückführung auf Rationalitätspostulate der Akteure untersucht (Rudolf 2005:119).  
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tern, weil sie spezifische Eigenschaften globaler öffentlicher Güter hervorheben. Im Zentrum der 

zeitraumbezogenen Dimension steht eine starke Hervorhebung der Frage der Nachhaltigkeit: Die 

Verteilung globaler öffentlicher Güter soll das Kriterium der intra- und intergenerationellen Ge- 

rechtigkeit erfüllen, denn intra- und intergenerationelle öffentliche Güter stellen der Gesellschaft 

Dienstleistungen bereit, deren Konsum nichtrival und nichtausschließbar binnen und zwischen 

Generationen in Anspruch zu nehmen sind (Sandler 1999:20). Das räumliche Kriterium hebt her- 

vor, dass der Nutzen, den globale öffentliche Güter am Ende spenden, länderübergreifend sein 

muss. Das bevölkerungsbezogene Kriterium setzt voraus, dass die Nutzung globaler öffentlicher 

Güter allen Bevölkerungsschichten in allen Ländern der Welt zugänglich sein muss. Die globale 

Atmosphäre zählt zu den prominentesten Referenzbeispielen für öffentliche Güter (Kaul/Kocks 

2003:42; Scherf 2009:7) und die Funktionen der Ozonschicht und des intakten Klimas (Klimasta- 

bilität) dienen als konkrete Fallbeispiele für globale öffentliche Güter (Held/Nutzinger 1998:33).  

 

2.1.2. Ökodienstleistungen der globalen Atmosphäre als finale globale öffentliche Güter 

Die Erdatmosphäre stellt allen Lebewesen auf der Erde viele lebenswichtige Ökodienstleistungen 

bereit, die in der Literatur oft folgendermaßen zusammengefasst werden: Schutz vor ultravioleter 

Sonnenstrahlung, Bereitstellung sauberer Luft sowie Sicherung stabilen und moderaten Klimas 

(McKenzie-Mohr 2002:20). Wolfgang Ströbele et al. (2010:3) bekräftigen, dass die Atmosphäre47 

für alle Lebewesen unverzichtbar ist, weil ohne atmosphärische Wärmeausgleichfunktion im 

Tag-Nacht-Rhythmus das Leben auf der Erde unmöglich wäre. Die Erdatmosphäre48 besteht aus 

drei Stockwerken: Ionosphäre, Stratosphäre und Troposphäre. Die Troposphäre ist die Atmosphä- 

renschicht, wo die meisten klimatischen Dienstleistungen entstehen (Goudie 1993:27). Zu den 

Umweltdienstleistungen des globalen Klimas zählen Kohlendioxidlieferung für die Pflanzen, und 

Sauerstoffbereitstellung für alle Menschen und Tiere; die Unterstützung bei der Aufrechterhaltung 

der für die Menschen, Tiere und Pflanzen lebensnotwendigen Wasserversorgung (die Rahmen- 

bedingungen für die Entfaltung der Vegetation, der Prozesse der Geomorphie z.B. Wind und 

Gletscher, der Potentiale der Landnutzung sowie der Genese des Bodens); und die Lebensräume 

der Tiere und Menschen werden in mancher Hinsicht vom Klima beeinflusst (Goudie 1993:28; 

Schultz 2008:31). Die Stratosphäre ist die Atmosphärenschicht, wo ozonschichtbezogene Dienst- 

leistungen entstehen (vgl. Goudie 1993:27). Da die von der Sonne kommenden UV- und UV-B- 

                                                 
47 Die Atmosphäre gehört zu den fünf Erdsubsystemen: Erdboden (Landoberfläche bzw. Pedosphäre), Lebenswelt (lebendige 

Organismen bzw. Biosphäre), Eisgebiete (Eis- und Schneeflächen bzw. Kryosphäre), Gewässer (Hydrosphäre) und Lufthülle 

(Atmosphäre)(Fritzler 1997:17; Kuttler 2009:14). Im Übrigen die Erde ist 51, 0 Milliarden Hektar groß – und darunter zählen 

Ozeane und Seen 36,6 Milliarden Hektar groß; die Erdlandfläche 14,4 Milliarde groß) (vgl. Wackernagel/Monfreda 2004:4).   
48 Die globale Atmosphäre (d.h. Erdlüfthülle bzw. Erdatmosphäre) besteht prozentsatzmäßig aus einer Zusammensetzung von 

folgenden Gasen und gasförmigen physikalischen Elementen: 77 Prozent Stickstoff, 20,7 Prozent Sauerstoff, 1,3 Prozent Wa- 

sserdampf, 0,9 Prozent Argon, 0,1 Prozent als Kombination von Radon, Kohlendioxid, Jod, Neon, Wasserstoffsuperoxid, He- 

lium, Ammoniak, Krypton, Ozon und Wasserstoff sowie Xenon (Leser 2005:57). Sie dienen als relevante Erläuterungen, die 

zeigen, dass die Erdatmosphäre für eigene Gase sorgt. Zusätzliche menschliche Emissionen von Gasen sind dysfunktional. 
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Strahlungen ungefiltert für alle Lebewesen sehr gefährlich sind, ist eine intakte Ozonschicht als  

Schutzschild gegen Ultravioletstrahlung für alle relevant (Hutter/Goris 2009:239). Die globale 

Atmosphäre ist ein ökologisches Kapital49. Ökologisches Kapital hat entweder direkte Funktion 

(z.B. Sonnenstrahlung) oder indirekte Funktion (z.B. Nahrungskreisläufen50) (Hauff von/Kleine 

2010:560). Keiner kann vom Genuss der Dienstleistungen der globalen Ozonschicht und des glo- 

balen Klimas ausgeschloßen werden und es liegt dabei keine Konsumrivalität vor (Batina/Ihori 

2005:3). Sie sind zugleich raum-, zeit- und bevölkerungsschichtenübergreifend. Die globale At- 

mosphäre erfüllt alle diese Kriterien, woran alle globalen öffentlichen Güter sich erkennen lassen.  

 

Die Verknappung globaler Umweltgüter entsteht durch die Überbeanspruchung globaler Umwelt-

medien. Die Überbeanspruchung der globalen Atmosphäre ist ein gutes Beispiel des unnachhaltig- 

en Umgangs mit globalen Umweltmedien als natürliche Ressourcen. Seit den 1980er Jahren und 

spätestens seit der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung in Rio de 

Janeiro Brasilien 1992 gewinnt Nachhaltigkeitsfrage zunehmend an Bedeutung (Radke 1999:8-9). 

Nachhaltigkeitsbegriff wurde bereits im 18. Jahrhundert im internationalen Forst- und Fischerei- 

fachbegriffskontext und später in Steuerabschreibungsterminologien zur Beschreibung der nor- 

mativen Relevanz des Prinzips der dauerhaften Ernte gut verwendet (vgl. Grundwald/Kopfmüller 

2006:16) – d.h. soviel zu verbrauchen, wie nachkommen bzw. nachwachsen51. Werner Rieß 

(2010:25) konstatiert, dass im Jahr 1913 Philipp Gray diesen Begriff in die Ressourcenökonomik 

eingeführt hat. Nachhaltigkeitsfrage zählt zu den politischen Herausforderungen des 21. 

Jahrhunderts (Töpfer 2003:273) und nach P. K. Rao (2000:81) sind Ozonschichtabbau und 

Klimawandel gute Beispiele für mangelnde Nachhaltigkeit. Globaler Klimawandel und globaler 

Ozonschichtabbau zählen zu den prominentesten Beispielen globaler öffentlicher Übel (Howarth/ 

Norgaard 1995:113) – Beispiele mangelnder Nachhaltigkeit52. Umweltprobleme sind durch die 

Probleme öffentlicher Übel und negativer Externalitäten charakterisiert (Ströbele et al. 2010:18). 

  

Die globale Atmosphäre ist ein gutes Fallbeispiel der globalen Allmende bzw. open access 

ressources (Weil 2005:470). Und seitdem Garret Hardin (1968) im Anschluss an William Forster  

                                                 
49 Dienstleistungen der Umweltmedien (d.h.Umweltgüter) können kurz unter den folgenden Kernpunkten zugeordnet werden: 

Regelung der Lebensraüme aller Lebewesen; Aufnahme von Abfällen aller Lebewesen; Produktion von Rohstoffen; Repro- 

duktion von erholungsrelevanten und ästhetischen Dienstleistungen (Rogall 2000:64-65). Sie sind einige konkrete Beispiele.  
50 Übrigens in der Landwirtschaft dienen viele Ökodienstleistungen als vermittelnde öffentliche Güter für Agrarproduktionen. 

Aber für alle Pflanzen und Tiere selbst bleiben die Ökodienstleistungen der Atmosphäre immer noch finale öffentliche Güter. 
51 Der Begriff wurde erstmals von John Evelyn in seinem Buch Sylva: A Discourse of Forest Trees and the Propagation of 

Timber im Jahr 1664 verwendet (Wackernagel/Monfreda 2004:2). Werner Rieß (2010:25) weist darauf hin, dass von 

Carlowitz diesen forstwirtschaftlichen Bewirtschaftungsbegriff 1713 in seinem Werk„Sylvicultura Oeconomica“ verwendete. 
52 Menschliche Aktivitäten beeinträchtigen den Erdsubsystemzustand – v.a. Erdatmosphärenzustand (Fritzler 1997:17). Seit 
ca. 700 Jahren beeinträchtigen die Menschen natürliche Umwelt (Jäger 1994:221) und anthropogene Aktivitäten haben in den 

letzten 1000 Jahren die Umwelt mehr verschmutzt als vor den letzten 1,8 Millionen Jahren der Menschheitexistenzphase als 

Homo Erectus (Jäger 1994:1). Die Überbeanspruchung der globalen Atmosphäre wird stark thematisiert (Tullock 1987:196).  
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LIoyds 1832 Beobachtung über die Übernutzung von Gemeinschaftsweideland in vorindustriellen  

englischen Gesellschaften feststellte, dass latenter Anreiz zur Schonung von Gemeinschaftseigen- 

tümern kaum besteht, haben Ökonomen mit Hilfe dieser Analogie verschiedene Gemeinschaftsgü- 

ter untersucht. Dargestellt am Beispiel eines Gemeinschaftsweidelands entwickelte Garret Hardin 

(1968:1244-1248) eine Analogie über den Zustand unbegrenzter Benutzung knapper Gemeinscha- 

ftsgüter. Gemäß dieser Analogie haben die Hirten den Anspruch darauf, ihre Herde auf dem Ge- 

meinschaftsweideland unbegrenzt weiden zu lassen. Als rational und eigennützig handelnde Indi- 

viduen hatten sie den Anreiz, immer mehr Herde auf dem Weideland so weiden zu lassen, dass es 

unter Überweidung leiden musste. Zur Frage, warum jeder Hirte den Anreiz dazu hatte, immer 

mehr Tiere auf dem Weideland weiden zu lassen, argumentiert Garret Hardin, dass die Haltung 

zusätzlicher Tiere auf dem Weideland zu marginalem Nutzen für die Hirten führte – Denn sie 

zogen den marginalen Nutzen daraus alleine und trugen nur einen Bruchteil der sozialen Kosten 

der Überweidung und es ist entscheidend dieser Anreiz, der zur Tragik der Überweidung des 

dargestellten Weidelands führte (Hardin 1968:1244). Zwar wird Hardins Illustration als Tragik 

der Allmendeanalogie bezeichnet, aber es handelt sich dabei institutionenökonomisch in der Tat 

um die Tragik der unregulierten open access ressources. Denn Garrett Hardin (1968:1244) ging 

davon aus, dass das Weideland für alle Hirten frei zugänglich war – das heisst keine Hirten waren 

davon ausgeschlossen, ihre Herde unbegrenzt auf dem Weideland weiden zu lassen. Hinzu kommt 

die Tatsache, dass im Rahmen der Ausführung die Existenz von Nutzungsregeln nicht erwähnt 

wurde und daher gab es keine Nutzungsregelverleztungen. Daraus folgt im Umkehrschluss, dass 

man nur existenzielle Nutzungsregeln verletzen kann. Gemeinschaftseigentum kann nur übernutzt 

werden, wenn entweder keine Nutzungsregeln existieren oder Gesellschaftsmitglieder befolgen 

existierende Nutzungsregeln nicht. Daher haben viele Autoren berechtigte Kritiken gegen H.S 

Gordons und Garrett Hardins Arbeit als Begriffsverwechselung53 geübt, denn bei der Darstellung 

eines open access Regimes (res nullius) verwendeten sie das Konzept der Allmendegüter (res co- 

mmunes) (Pokrant 2011:64). Deswegen betonen viele Autoren zu Recht, dass fehlende Nutzungs- 

regeln54 die einzige Ursache der Tragik dieses Gemeinschaftsweidelands ist (Tornell/Velasco 

1992:1209). Geoffrey Brennan und James Buchanan konstatieren diesbezüglich, dass negative 

Externalitäten sich nicht aus bösen Willen der Verursacher ergeben, sondern sind Folgen der 

mangelnden bzw. fehlenden Steuerung ihrer Aktivitäten durch Regeln (Brennan/Buchanan 1993: 

xiii). Beispielsweise wird durch bewusste Etablierung globaler atmosphärenschutzbezogener in- 

stitutioneller Arrangements die Nutzung der globalen Atmosphäre als Emissionssenke geregelt. 

                                                 
53 James K. Boyce nennt die von Hardin dargestellte Problematik zu Recht als Tragik der open access um (Boyce 2002:7). 
54 Im Normalfall gibt es bei der Nutzung von Allmenden Nutzungsregeln, denn deren Management fällt unter der Zuständig- 

keit kleiner Managementgruppen (vgl. u.a. Ostrom 1990; 2010). P.K. Rao konstatiert mit Recht wie folgt: „ Ressourcenregi- 

me werden allgemein in folgenden Gruppen zugeordnet: Staatseigentumsregime, Individualeigentumsregime, Allmende, und 

open access regime. Jede Gruppenklassifikation wird nach institutionellem Regelungsmechanismus gebildet“ (Rao 2010:19). 

Ökonomen heben hervor, dass Institutionen als Mittel zur Lösung gesellschaftlicher Probleme dienen(Djelic/Quack 2003:15). 
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2.1.3. Globale atmosphärenschutzbezogene institutionelle Arrangements als vermittelnde 

globale öffentliche Güter 

Vermittelnde öffentliche Güter sind Kollektivgüter, die Beiträge zur Produktion55 finaler öffentli- 

cher Güter leisten (Kaul/Conceicao 2006:86). Internationale institutionelle Arrangements (bzw. 

Regime) sind vermittelnde öffentliche Güter, weil sie als Mittel zur Förderung der Bereitstellung 

finaler internationaler öffentlicher Güter dienen (Kaul et al. 1999:13; Ferroni/Mody 2002:8-9). 

Jürg Minsch betont: „Institutionen sind ein `Medium gesellschaftlicher Problemlösung`“ (Minsch 

1998:30). Nach Ulrich Blum et al. (2005:28) sind institutionelle Arrangements „Die Menge aller 

zu einem Zeitpunkt existierenden Institutionen“. Internationale Umweltregime sind Institutionen 

zur Förderung spezifischen Verhaltens hinsichtlich effektiver Sicherung internationaler Umwelt- 

medien (Lipschutz 2004:180). Die Nachfrage nach internationalen institutionellen Arrangements 

ist daher eine abgeleitete Nachfrage. Thomas Gehring und Sebastian Oberthür stellen folgend fest: 

„internationale Umweltregime haben sich als eine Form zwischenstaatlicher Institutionen erwie- 

sen…“ (Gehring/Oberthür 1997:10). Globale Atmosphärenschutzregime sind vermittelnde öffent- 

liche Güter, weil sie keine Selbstzwecke sind, sondern im Dienst der Sicherung der Umweltdien- 

stleistungen (-güter) der globalen Atmosphäre. Und kurze Einblicke in Institutionendefinitionen 

erweisen sich an dieser Stelle als relevant. Ursprünglich entlehnte der Begriff „Institution“ aus 

dem Wort „Instititutum“ und das bedeutet so viel wie „Regeln“ (Seebold, 2002:443). Zwar gibt 

es keine endgültige Institutionendefinition in den Wirtschaftswissenschaften, aber es herrscht 

weitgehend Konsens unter Ökonomen, dass Institutionen Regeln sind. Alle Ansätze der Institutio- 

nenökonomik gehen davon aus, dass „Institution zählt“ (Coriat/Dosi 2002:98-99). Douglass North 

(1990:4) definiert Institutionen als die von Menschen entwickelten Regelwerke zur Regelung 

menschlicher Interaktionen. Für Paul Bush sind Institutionen gesellschaftlich vorgeschriebene 

Verhaltensregeln (Bush 1993:511). Viele Ökonomen konstatieren, dass Institutionen den Rahmen 

und die Strukturen bereitstellen, die für die Stabilität und die Relevanz sozialer Interaktionen sor- 

gen (Scott 1995:xiii; Salai-Martin et al. 2007:4).). Ulrich Blum et al. (2005) liefern die folgende 

Institutionsdefinition: „Eine Institution ist somit ein von Menschen zur Gestaltung menschlicher 

Interaktion ersonnenes System von Regeln (einschließlich die Vorkehrungen zu deren Durch- 

setzung), das einen bestimmten Bereich des menschlichen Zusammenlebens56 organisiert“ 

(Blum et al. 2005:28). Prägnant definiert Viktor Vanberg (1994:7) Institutionen als eine Konfigu- 

ration von zusammenhängenden und sich gegenseitig stabilisierenden Verhaltensroutinen. Daher  

                                                 
55 Gerhard Göhler bekräftigt folgendermaßen: „Institutionen sind feste Einrichtungen einer Gesellschaft. Es gibt sie, seit es 

menschliche Vergesellschaftung gibt“ (Göhler 2004:191). In der Ökonomik wird seit Adam Smith in unterschiedlichen Wei- 

sen ausdrücklich gefordert, dass klare Regeln als Substitut für Moral etabliert werden sollten (Brennan / Buchanan 1993:xxi).  
56 Durch Institutionen können auch individuelle Freiheitsrechte je nach institutionellen Zielsetzungen entweder eingeschränkt 

oder erweitert werden (Schönig 2001:334). Viele Autoren konstatieren, dass Institutionen (z.B. Regime) auch Mechanismen 

sind, die rationale und eigennützige Individuen benutzen, um kollektive Handelnsproblematik zu lösen (vgl. Ostrom 1990). 

Brandt et al. (1981:29) resümieren: „…Ziele sind bestimmte angestrebte Erfolgsgrößen wie z.B. Umsatz, Gewinn,…Nutzen“. 



 22 

alle Institutionen sind Summa Summarum Regeln (Green 2011:90). Göhler konstatiert folgender- 

maßen: „Formelle Regeln57 gehören vor allem zu politischen Institutionen“ (Göhler 2004:192). 

Damit internationale Umweltprobleme international gelöst werden können, werden internatio- 

nale Umweltschutzregime durch politische Verhandlungen etabliert (Gintos 2000:257). Es han- 

delt sich dabei um die Notwendigkeit progressiven globalen Institutionenwandels als Mittel zur 

Lösung globaler Umweltprobleme. Diese Notwendigkeit zählt zu den zentralen Gründen (Prima 

Causa) für die starke Thematisierung progressiven globalen Institutionswandels in der Ökonomik.  

 

2.1.4. Das Konzept globalen Institutionenwandels bei globaler öffentlicher Gütersicherung 

Gesellschaftsprobleme werden in der Regel durch kollektives Handeln bewältigt, und Regeln zur 

Lösung von Gesellschaftsproblemen werden je nach neuen Gesellschaftsherausforderungen dem- 

entsprechend anpassend58 bewusst geändert (vgl. Atkinson 2009:434; Neale 1994:405). Regeln 

sind Institutionen. In den Wirtschaftswissenschaften analysieren Ökonomen Institutionen entwe- 

der als explanans59 (Analyse der Entstehung und des Wandels von Institutionen) oder als expla- 

nandum (ökonomische Analyse der Wirkungen von Institutionen) (Karpe 1997:7). In der Ökono- 

mik werden Institutionen als explanans entweder als Resultate intentionalen kollektiven Handelns 

oder als Resultate spontaner Prozesse der sozialen Interaktionen angesehen (Mantzavinos 

2001:90). Es leitet sich aus den uralten Streitdiskussionen ab, ob eine Gesellschaftsordnung ein 

Produkt der Gestaltung oder Spontaneität ist. Auf der Basis dieser Grunddenkmuster analysieren 

Ökonomen Institutionenwandel entweder konstruktivistisch (Entwürfe) oder evolutorisch (keine 

Entwürfe) (Badelt 1985:20-25). Die beiden Ansätze haben breite Gemeinsamkeiten60 bis auf die 

Frage, ob Institutionen planvolle, intentionale und konstruierte Menschenwerke sind oder nicht.  

 

Aus Institutionsevolutionssicht wird Institutionenwandel zwar als Ergebnis menschlicher Interak- 

tionen betrachtet, aber sie ergeben sich autogen (unintentional) nachhinein – sie sind Ergebnisse 

spontaner Koordination. Aus Spontaneitätssicht ergeben sich hinterher Resultate aus menschlich- 

en Interaktionen (Lehner 2011:37). Institutionen werden dabei als autogen gewachsene gesell- 

schaftliche Ordnung (Kosmos) dargestellt (Göbel 2002:40). Der führende Vertreter des modernen 

evolutorisch-konstitutionellen Ansatzes in der Ökonomik ist bekanntlich F.A. von Hayek (1968; 

1969; 1971; 1981a; 1981b). Regelwerke werden kernanliegend von evolutorischen Ökonomen als 

                                                 
57 Gerhard Göhler fügt hinzu: „Eine Regel ist doch keine Institution. Um Institution handelt es sich erst, wenn grundsätzlich 

drei Bedingungen erfüllt sind: dass es Regeln gibt, dass sie angewendet werden, dass die Beteiligten dies auch wissen. Solche 

Regeln können formell oder informell sein„ (Göhler 2004:192). Formelle Regeln lassen sich intentional bewusst verändern. 
58 Die Weltbank brachte es wie folgt auf den Punkt: „Deshalb liegt die größste Herausforderung darin, Verhaltensweisen und 

Institutionen neu zu justieren“ (Weltbank 2010:xxi). Nachjustierung von Institutionen (Institutionenwandel) zählt daher dazu. 
59 Jack Knight (1997:5) konstatiert mit Recht, dass normative und positive Beschäftigung mit dem Prozess des Institutionen- 

wandels seit der klassischen Politischen Ökonomie schon immer ein fester Bestandteil der Wirtschaftswissenschaften bleibt. 
60 Trotzdem sind die beiden Ansätze darüber einig, dass Institutionen am allerbesten durch den Konsens der Betroffenen ent- 

stehen und wandeln sollen (Mayer 2001:109). Ihre Hauptuneinigkeit liegt v.a. in der Frage der Entstehung von Institutionen. 
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kein bewusstes Design durch menschliche Interaktionen dargestellt, sondern eher als die sich 

zufällig durch menschliche Interaktionen entfalteten Ergebnisse61 (vgl. Hayek 1960, 1973, 1979, 

1991). Die Konkurrenz unter rationalen Individuen führt dazu, dass wettbewerbsgeleitete Aus- 

wahlmechanismen zwischen Menschen selbst für autogene Entfaltung effizienter institutioneller 

Arrangements sorgen (Fiori 2006:53). Institutionen sind demnach Resultate des autogenen Selek- 

tionsmechanismus (wie eine natürliche Auswahl bzw. Auslese) wettbewerblicher Interaktionen62.  

 

Ganz im Gegensatz zu den Argumentationen des evolutionstheoretisch-konstitutionellen Ansatzes 

betonen die Argumentationen des vertragstheoretisch-konstitutionellen Ansatzes, dass Institutio- 

nen intentionale Ergebnisse bewussten Designs von rationalen und eigennützigen Individuen sind. 

Im Rahmen dieser Konzeption werden Regelwerke als Resultate menschlicher Interaktionen ver- 

standen, die durch zielgerichtete Koordination zu Stande kommen. Aus Sicht der zielgerichteten 

Koordination richtet sich daher die Interaktion von Individuen auf die im Voraus gut definierten 

wünschenswerten Resultate aus (Lehner 2011:37). Institutionen sind gezielte Resultate mensch- 

licher Rationalität. Institutionen werden in diesem Rahmen als menschengemachte gesellschaftli- 

che Ordnung (Taxis) dargestellt (Göbel 2002:40). Der führende vertreter des vertragstheoretisch-

konstitutionellen Ansatzes in der modernen Ökonomik ist James M. Buchanan (vgl. Buchanan/ 

Tullock 1962; Buchanan 1975, 1977, 1981, 1987, 1990). Buchanan argumentiert, dass alle insti- 

tutionellen Veränderungen nicht einfach lediglich als unsteuerbare Prozesse historischer Entwick- 

lungen verstanden werden sollten, und wenn sie nicht als Objekte rationaler Modifizierung und 

Veränderung angesehen werden können, dann ist ihre Erklärung nicht mehr wissenschaftlich 

unbedingt interessant und relevant (Buchanan 1962:318). Bewusste Konstruktion impliziert, dass 

Institutionen bewusst von eigennützig rationalen Akteuren so reformiert werden können, bis sie 

effizient, gerecht, nachhaltig et cetera. sind. Die Entstehung und der Wandel von institutionellen 

Arrangements durch zielgerichtete Koordination der menschlichen Interaktion sind relevant, denn 

autogene Entfaltung von Institutionen bedeutet lange nicht, dass deren Resultate unbedingt auch 

effizient und gerecht sind. Bei globalen Nachhaltigkeitsfragen kann man nicht ganz ausschließen, 

dass ein sich spontan entfalteter globaler institutioneller Wandel manchmal nachhaltigkeitswidrig 

nicht sein kann. Nach James Buchanan kann auch „spontane Unordnung“ sich durch den Sich-

Treiben-Lassen-Verlauf entfalten. Es stellt sich deshalb die Frage, ob autogen entfaltete Institutio- 

                                                 
61 Hayeks Analyse des Marktes als ein Referenzbeispiel wird von vielen Ökonomen mit Recht heftig kritisiert. Viele Ökono- 

men stellen in einem Sammelband anhand historischer Untersuchungen und näherer Interpretation von Adam Smiths Markt- 

analyse fest, dass das Funktionieren des Marktes immer auf der Grundlage intentional entworfener marktbezogener Institu- 

tionen (je nach Vorstellungen der Institutionenentwickler) geschieht (Casson, 2011:xv). Zum Beispiel formale Institutionen 

der Eigentumrechte werden bewusst verändert, um funktionell zu wirken(Rodrik 2007:184). Daher Institutionenwandel zählt. 
62 Douglas North(1981:201-202) definiert Institutionen als ein entworfenes Set von Regeln, Kontrolmechanismen, moralisch- 

en und ethischen Verhaltensnormen zur Beschränkung des Verhaltens von Individuen im Interesse der Nutzenmaximierung 

der Prinzipale (North 1981:201-202). Douglass North (Evolutionsökonom) gibt durch diese Definition (bewusst oder unbe- 

wusst) implizierend doch zu, dass Institutionen vielmehr entworfen sind, und sie kommen weniger durch Zufälle zu Stande.  
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nen sich in eine progressive Richtung wandeln oder nicht. Denn nach Paul D. Bush (1993:535-

541) kann Institutionenwandel entweder progressiv oder regressiv sein. Progressiver Institutionen- 

wandel ist fortschrittsorientiert (Bush 2009:302). In der Tat ist die Wahrscheinlichkeit der auto- 

genen Entfaltung progressiver Institutionen deutlich geringer als durch bewusste Konstruktion.  

 

Ökonomen sind sich relativ einig darüber, dass während formelle Institutionen vorwiegend 

konstruktivistisch sind, sind informelle Institutionen viel evolutorisch63. Formelle Institutionen 

sind formgebunden, und sie regeln die Handlungen der Gesellschaftsmitglieder formell – zum 

Beispiel Gesetze, Verfassungen, Verträge et cetera (Blum et al 2005:29). Informelle Institutionen 

sind formlos und regeln die Interaktionen der Gesellschaftsmitglieder informell – z.B.Traditionen, 

Bräuche, Tabus, Gewohnheiten, Sitten, Rituale et cetera (Blum et al. 2005: 28-29). Moderne Um- 

weltschutzpolitiken finden ihren Niederschlag vorwiegend in Verfassungen, Gesetzen und Ver- 

trägen et cetera. Multilaterale Umweltverträge sind formell abgesicherte institutionelle Arrange- 

ments. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, welcher Ansatz (konstruktivistischer oder 

evolutorischer Ansatz) am besten zur Analyse globaler Umweltregime geeignet (brauchbar) ist. 

Während evolutorisches Erklärungsmuster des Sich-Treiben-Lassen-Verlaufsprozesses des Insti- 

tutionenwandels für die Analyse globaler Umweltschutzregime kaum geeignet ist, ist das vertrags- 

theoretische Denkmuster am besten für die Analyse globaler Umweltregime geeignet. Globale 

Umweltabkommen zählen zu den prominentesten Fallbeispielen formeller globaler Institutionen, 

denn sie sind formgebundene zwischenstaatliche Verträge. Durch Verhandlungen werden Um- 

weltabkommen entworfen. Günther G. Schulze und Heinrisch W. Ursprung (2002:449) konstatie- 

ren, dass es im Rahmen der internationalen Umweltökonomik argumentiert wird, dass fehlende 

globale Umweltpolitikmaßnahmen wohlfahrtsmindernd sind. Denn Umwelt- und Ressourcen- 

schutz trägt zur Wohlfahrtssteigerung der Welt bei. Zum Stellenwert von Regeln bei globalen 

Anstrengungen zum Schutz der globalen Umwelt64 resümiert Radkau (2011:618): „Der globale 

und nachhaltige Erfolg des Umweltschutzes dürfte entscheidend daran abhängen, ob es gelingt, 

ihn an einer begrenzten Zahl von klaren und einfachen allen vernünftigen Menschen einsichti- 

gen Regeln festzumachen …“. Übrigens Umwelt- und Ressourcenschutzinstrumente sind am 

Ende Umwelt- und Ressourcennutzungsregeln (bzw. -institutionen). Diese plausible Beziehung 

findet sich in umweltökonomischer Diskussion über den globalen Atmosphärenschutz gut wieder.  

                                                 
63 Viele Ökonomen sind sich nichtsdestotrotz darüber einig, dass dabei die Interaktion zwischen Konstruktion und Evolution 

der Fall ist (vgl. Buchanan/Vanberg 1991-167-186; Fiori 2006:53; Hodgson 1988:150), denn je nach Institutionenformen ka- 

nn entweder Konstruktion oder Evolution in Frage kommen. Dennis C. Mueller (2003:638) konstatiert wie viele Ökonomen 

zu Recht, dass die Entstehung eines Institutionenwandels doch einen gewissen Maß an Konstruktion und an Evolution besit- 

zen kann, denn lediglich nur der Grad (bzw. Gehalt) der Konstruktion und Evolution von Institutionen unterscheidet sich. 
64 Handlungen sind in aller Hinsicht Zielerreichungsmittel, denn Entscheidungen orientieren sich an bestimmten Zielen – Ziel 

und Entscheidung stehen konstant schon immer in einem sich untrennbaren Zusammenhang (Brandt et al. 1981:29). Da Um- 

weltprobleme letztlich durch negative Externalitäten entstehen (Ströbele 1991:113), sind deren Regulierungen unabdingbar.   



 25 

2.2. Forschungsstand umweltökonomischer Instrumentendebatte über den globalen At- 

mosphärenschutz 

2.2.1. Annäherung an den Forschungsstand 

Es ist eine Tatsache, dass alle Formen von Umweltgütern allein durch die systemischen Prozesse 

der natürlichen Umwelt produziert werden, denn die natürliche Umwelt stellt autogen Umwelt- 

güter bereit (Marggraf/Streb 1997:29), aber die Verknappung von Umweltgütern entsteht schließ- 

lich durch übermäßig menschliche Beanspruchung der Umweltmedien bei Produktionen und 

Konsum (Marggraf/Streb 1997:31). Ökonomen sind sich darüber deutlich einig, dass beim Vorlie- 

gen externer Effekte soziales Optimum sich nicht erzielen lässt (Turner/Opschoor 1994:13). Des- 

halb muss der Staat durch angemessene Instrumenteneinsätze die Problematik beheben. Philip S. 

Goluh und Jean-Paul Marechal (2010:33) konstatieren, dass natürliche globale öffentliche Güter 

in der Regel u.a. durch menschlich erstellte globale öffentliche Güter (wie z.B. globale Umwelt- 

nutzungsregeln bzw.-instrumente) gut gesichert werden. Es herrscht ein breiter Konsens unter 

Ökonomen darüber, dass Marktversagen zur Unterbereitstellung rein öffentlicher Güter führt – 

d.h. Unterbereitstellung öffentlicher Güter durch Marktversagen. Dieser Standpunkt wird vor 

allem seit Samuelson (1954) gestärkt. Das Beheben des Problems des Marktversagens durch insti- 

tutionelle Maßnahmen wird in der Ökonomik oft als institutionelle Lösungsansätze für die 

Problematik des Marktversagens betrachtet (Garnsey et al. 2011:33). Ökonomen sind sich darü- 

ber einig, dass adäquate Sicherung vieler rein öffentlicher Güter (z.B. intakter globaler Umwelt- 

güter als nichtmarktliche Güter) durch den Staat bzw. globale Staatengemeinschaften geregelt65 

werden sollte (Marburger/Gebhard 1993:1). Handelt der Staat bzw. die Staatengemeinschaft dabei 

nicht, falsch oder unbefriedigend, führt Politikversagen folglich zur Unterbereitstellung öffentli- 

cher Güter (z.B. Belastung und Schädigung intakter Umwelt) – d.h. die Unterbereitstellung öffent- 

licher Güter durch Politikversagen. Es herrscht aber Uneinigkeit darüber, wie Umweltnutzungsre- 

gelungen durch den Staat bzw. Staatengemeinschaft am besten verwirklicht werden sollten (Mar- 

burger/Gebhard 1993:1). Also Uneinigkeit herrscht unter Ökonomen darüber, mit welchen Instru- 

menten soziales Optimum bei der Bewältigung von Externalitätsproblematiken zu erzielen sind 

(Turner/Opschoor 1994:24). Darüber gibt es zahlreiche ökonomische Arbeiten und sie schlagen 

                                                 
65 Nach Sven Rudolph (2005:28-29) und Neil Carter (2004:286-314) sind Umweltschutzinstrumente folgend zuzuordnen: Er- 

stens gibt es ordnungspolitische Umweltschutzinstrumente (z.B. Ge- und Verbote, umweltstrafrechtliche Maßnahmen, Proze- 

ss-und Produktstandards, gesetzliche Grenzwertleitlinien sowie Genehmigungspflichten). Zweitens gibt es planungsbezogene 

Umweltschutzinstrumente (z.B. umweltverträgliche Abfallwirtschafts-, Landschafts-, Luftreinhaltungs- und Raumordnungs- 

pläne). Drittens gibt es Instrumente der öffentlichen Ausgaben (wie z.B. Subventionen, Steuervergünstigungsmaßnahmen, 

Förderung umweltfreundlicher Forschung und Entwicklung, Finanzierung umweltschutzfördernder Aktivitäten, Finanzierung 

von Umweltschutzprojekten sowie bewusste Induzierung von Haushalten und Unternehmen zur Umweltfreudlichkeit). Vier- 

tens können Staaten sich zum Umweltschutz die fiskalen Instrumente der öffentlichen Einnahmeseite (z.B. Ökosteuern und 

Umweltgebühren) bedienen. Fünftens können Staaten die Umwelt durch die Erteilung von Verfügungs- und Nutzungsrechten 

(z.B. Emissionsrechte- bzw- Lizenzen) schützen. Sechstens können kooperationsorientierte Instrumente (z.B. formale und in- 

formelle branchenbezogene Abkommen sowie individuelle und kollektive Selbstverpflichtungen als nicht-fiskalische Um- 

weltschutzinstrumente) in Frage kommen. Siebtens kann der Staat Informationenmaßnahmen (z.B. umweltschutzorientierte 

Aufklärung, Erziehung, Bildung und Berichterstattung) als weitere nicht-fiskalische Ansätze für Umweltschutz einsetzen.  
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sich in Forschungsprojekten, Desiderata, Anthologien, Monographien, Studien, Broschüren usw. 

nieder. Da es generell zwei zentrale Vorgehensweisen zur Wiedergabe und Auswertung eines 

fachdiskussionsbezogenen Forschungsstands gibt – die historische Form und die ansatzorientierte 

Form (Wilkinson 1991:126-127), wird in diesem Abschnitt dieses Kapitels der Forschungsstand 

der theoretisch-instrumentellen Diskussion in der volkswirtschaftlichen Umweltökonomie über 

globalen Atmosphärenschutz ansatzorientiert kurz wiedergegeben und ausgewertet66. Es geht da- 

bei nicht um erschöpfende Behandlung aller Aspekte des Standes der Literatur, sondern um eine 

kurze Wiedergabe des Standes der Bearbeitung dieser Problematik. Dieser Abschnitt erhebt daher 

selbstverständlich kein Anspruch auf Vollständigkeit. Durch eine Überblickschaffung dieses 

Forschungsstands macht die vorliegende Arbeit darauf aufmerksam, dass konsensfähige67 und 

ambitionierte globale Atmosphärenschutzziele68 sich multiinstrumental gut verwirklichen lassen. 

 

Seit den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts haben sich Ökonomen, die sich mit der 

Beziehung zwischen der Ökonomie69 und der Umwelt befassen, in zwei Forschungsprogrammen 

angesiedelt – die neoklassische Umweltökonomie und die ökologische Ökonomie (Tietenberg 

2007:7; Hackl 2000:165; Gschwendtner 2000:16). Nach Ulrich Hampicke (1996:135) bildet die 

Auseinandersetzung zwischen „Biozentrik“ (Physiozentrik) und „Anthropozentrik“ den Bezugs- 

punkt der Diskussion über moralphilosophischen Umgang mit der Natur. Diese Auseinanderset- 

zung schlägt sich auch in der Umwelt-und Ressourcenökonomie nieder. Nach Friedrich Gethmann 

(1996:14) leiten sich die beiden Moralverpflichtungsgesichtspunkte aus den folgenden ethisch-

philosophischen Rechfertigungskonzeptionen ab: Utilitarismus und naturalistischer Biozentrismus 

bzw. Physiozentrismus. Während Autoren der neoklassischen Umweltökonomik im Hinblick auf 

die Rechtfertigung des Umweltschutzes anthropozentrisch ausgerichtet sind, orientieren sich Au- 

toren der ökologischen Ökonomie in dieser Fragestellung physiozentrisch. Darauf basieren sich 

ansatzweise die theoretisch-instrumentellen Vorschläge zur Lösung der Problematik der globalen 

Atmosphärenverschmutzung70 aus Sicht der beiden Forschungsprogramme der Umweltökonomik. 

Nachfolgend werden die Anliegen und die zentralen Losungsvorschläge für nachhaltige Sicherung 

der Ökodienstleistungen der globalen Atmosphäre aus Sicht der beiden Hauptansätze kurzgefasst.   

                                                 
66 Wie alle Forschungsstandsauswertungen (vgl. White 2009:18) geht es um die Aufdeckung bestehender Forschungslücken. 
67 Internationale Verhandlungen sind in vielfältiger Hinsicht Mechanismen der Präferenzoffenbarungen der Betroffenen. Viele 

Ökonomen lenken Aufmerksamkeit darauf, dass Konsens die Anreizkompatibilitätsbedingung für die Auswahl bestimmter 

Umweltschutzinstrumente (bzw. Umweltschutzregeln) in bestimmten Fällen explizit erweist (vgl. u.a. Suchanek 2001:373). 
68 Kollman et al. (2012:80) betonen, dass nach der Aufbereitung/Wiedergabe eines Forschungsstands Stellung bezogen wird. 
69 Ökonomen entwickeln u.a. Umweltschutzstrategien und deren Effizienz und Produktivität werden betont (Plott 2010:15). 
70 Die umweltökonomische theoretisch-instrumentelle Diskussion über den Schutz der globalen Atmosphäre hängt mit der 
ökonomischen Diskussion über die Lösungsmöglichkeiten für die Überbeanspruchung der globalen Atmosphäre als globales 

Gemeinschaftsgut (entweder als „open access ressource“ oder globale Allmende) eng zusammen. Die Hauptursache der von 

Garret Hardin dargestellten Tragik des Allemendes bzw. der open access ressources wird in der Umweltökonomik auf fehlen- 

de Nutzungsregeln zurückgeführt, die dafür gut sorgen, dass open access ressources (z.B. die globale Atmosphäre als Emi- 

ssionssenke für Produzenten und Konsumenten) nicht überbeansprucht werden müssen. Der Terminus der Umweltnutzungs-

regeln wird synonym auch breit als Umweltschutzinstrumente verstanden (vgl. u.a. Endres 1995:143; Suchanek 2001:373).  
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2.2.2. Nachhaltiger globaler Atmosphärenschutz aus Sicht neoklassischer Umweltökonomie 

Das neoklassische umweltökonomische Forschungsprogramm ist bezüglich seiner naturethisch- 

en Orientierung und moralphilosophischen Umweltschutzbegründung anthropozentrisch71 veran- 

kert (Isenmann 2007:67-68). Nach Ulrich Hampicke (1987:160) sind anthropozentrische Umwelt- 

schutzbegründungen Argumente, dass Umweltschutz vom Menschenwillen ausgeht – die Motive 

können entweder nicht-utilitaristische oder nutzenbezogene Hintergründe haben. Diesbezüglich 

fasst Carl Friedrich Gethmann (1996:14) die utilitarische Orientierung des Anthropozentrismus 

wie folgt kurz: „Auf Basis der utilitaristischen Konzeption wird versucht, die Verpflichtungen ge- 

genüber der Natur aus umfassend verstandenen Klugheitsregeln zur Wahrnehmung genuin men- 

schlicher Interessen abzuleiten“ (Gethmann 1996:14). Nach Angelika Krebs (1996:32) können sie 

auch als Handlungen bezeichnet werden, die einen zweckrationalen (instrumentellen) Wert haben, 

denn sie haben bestimmte Nutzungsfunktion. Es ist aufgrund bestimmter Nutzungsvorteilhaftig- 

keiten, warum solche Handlungen moral-philosophisch als gerechtfertigt angesehen werden – d.h. 

durch die Schätzung dessen Nützlichkeit für die Befriedigung bestimmter Bedürfnisse hat etwas 

einen Wert (Krebs 1996:32). Die normativ-ethische Grundposition des Anthropozentrismus72 wird 

in der Literatur zu Nachhaltigkeitsfragen unter dem „schwachen Nachhaltigkeitkonzept“ zugeor- 

dnet (Blazejczak/Edler, 2004:13-14). Dieser Ansatz wird üblich als ein enges Nachhaltigkeitsver- 

ständnis betrachtet (Bleichschwitz 1998:18). Da diese Nachhaltigkeitsparadigma sich an Ressour- 

cennutzungsregeln von R.M. Solow (vgl. 1974; 1986; 1992; 1993) und J.M. Hartwick (vgl. 1977; 

1978; 1990) orientiert ist, wird sie mit den beiden Autoren in Verbindung gebracht – schwache 

Nachhaltigkeit wird in der Ökonomik üblich als Solow-Hartwick-Regel bezeichnet. Robert M. 

Solow (1974:29-45) argumentiert, dass Ressourcensubstitution vertretbar ist, wenn die betreffen- 

den natürlichen Ressourcen sorglos durch andere Kapitalarten so substituiert werden können, 

dass Konsum- und Produktionsverläufe deswegen nicht behindert werden – er plädiert für die 

Steigerung der Ressourcennutzungseffizienz. Nach der Hartwick-Regel sind Kapitalressourcen 

dadurch gut zu fördern, wenn alle aus der Nutzung der betreffenden Ressourcen sich ergebenden 

Renten für gegenwärtige und künftige Nutzung angemessen investiert werden (vgl. Hartwick 

1977:972-974). Hinsichtlich der Frage der intergenerationellen Ressourcennutzungsgerechtigkeit 

postuliert Robert Solow (1992:9), dass es als gerechtfertigt gilt, dass jede Generation sich selbst 

vorerst als die nächste Generation (aber nicht zu viel) bei solchen dilemmatischen Entscheidungen  

                                                 
71 Hampicke (1996:143) kritisiert alle Arbeiten, die Anthropozentrik als Anthropokratie („ausbeuterische Herrschaft über 

alles Nichtmenschliche“) fehlinterpretieren. Solche Verwechselungen bzw.Fehlinterpretationen sind zwingend zu korrigieren.    
72 Anthropozentrismus hier betont menschenbezogene Präferenzen, Motiven und Willen beim Umweltschutz. Dabei werden 

ihre Auswirkungen auf Nutzensniveau von Individuen berücksichtigt (Endres 2007:29). Die Werttheorie der neoklassischen  

Ökonomie – Theorie subjektiver Präferenzen – priorisiert die Relevanz der Bestimmung von Präferenzen durch rationale 

freie Wahl (Miller 2008:18). Rainer Marggraf und Sabine Streb (1997) betonen in diesem Kontext, dass Umweltbewertung-

en in der neoklassischen Umweltökonomik auf der Basis der angewandten Wohlfahrtsökonomik durchgeführt werden, und  

sie ist wiederum eine auf der Theorie des sozialen Subjektivismus basierte angewandte Ethik (vgl. Marggraf/Streb 1997:xi).  
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latent bevorzugt73. Dieser Diskontierungsgedanke von Robert Solow schlägt sich in der Diskontie- 

rungsdebatte der Ressourcennutzung nieder. Sylvie Faucheux et al. resümieren den Standpunkt 

neoklassischer Umwelt- und Ressourcenökonomen darüber wie folgt: „Der Standardansatz der 

Umwelt-und Ressourcenökonomie nimmt im Allgemeinen an, dass es unmöglich ist, die Präferen- 

zen von Individuen zukünftiger Generation zu kennen.…Durch die übliche Verwendung einer 

positiven Diskontrate wird den gegenwärtigen ökonomischen Akteuren eine klare Bevorzugung 

eingeräumt“ (Faucheux et al. 2001:63). Im Rahmen dieses Forschungsprogramms werden Um- 

weltprobleme als rein ökonomische Probleme verstanden, die durch ökonomische Mechanismen 

verursacherprinziporientiert gelöst werden können. Viele Umweltökonomen heben dementspre- 

chend den Primat der Ökonomie hervor (Siebert 1978; Endres 1994; Wicke 1993; Bonus 2000; 

Binder 1999). P.K. Rao (2000:84) fasst zusammen, dass neoklassische Umweltökonomen fol- 

gende Handlungsrichtlinien fordern: Vermeidung der Wohlstandsminderung der Menschen; Op- 

timierung umweltrelevanter Vorteile; nachhaltiges Wachstum auf der Grundlage der technischen 

Erneuerungen und substitutiven Möglichkeiten; Umweltschutz auf der Basis der Präferenzen von 

Individuen; sowie marktbasierte und eigentumsrechtorientierte Ressourcenschutzpolitik. Deshalb 

konstatieren Sylvie Faucheux und Jean Francois Noel (2001:58), dass die theoretisch-instrumen- 

tellen Ansätze des neoklassischen umweltökonomischen Forschungsprogramms sich nicht zögern, 

auf marktbasierten Umweltschutzinstrumenten als bestmögliche Lösungsansätze für Umweltpro- 

bleme zu vertrauen. Fritz Söllner (1996:39) betont, dass das Vertrauen an die Leistungsfähigkeit 

des Preismechanismus (marktähnliches Preissignal) eine der Annahmen der neoklassischen Um-

weltökonomik ist. Deshalb fordern neoklassische Umweltökonomen prononciert, dass Umweltste- 

uern und Subventionen (Pigousche Schule) oder Umweltverschmutzungsrechte bzw. -lizenzen 

(Coasesche Schule) zum Schutz der globalen Atmosphäre verbreitet eingesetzt werden sollten74.  

 

In der Diskussion über den globalen Atmosphärenschutz fordern Autoren der Pigouschen Schule 

die Besteuerung aller atmosphärenschädlichen Gase, weil die Verschmutzung globaler Atmos- 

phäre unbeabsichtigte Externalitäten sind, die sich dadurch internalisieren lassen. Der Brite Arthur  

Cecil Pigou (1877-1959) zeigte, dass bei negativen Externalitäten alle Begründungen für einen 

völligen laissez-faire Staat an ihre Grenzen stoßen (Heertje/Wenzel 2008:60). Der älteste ökono- 

mische Lösungsansatz für Externalitätsproblematik wurde erstmals von Pigou (1920:192) vorge- 

                                                 
73 Schwaches Nachhaltigkeitsparadigma (in der Umweltökonomie) betont unter anderem, dass progressiver technologischer 

Wandel durch Nachfragestoßfaktoren für die Anwendung von „Backstop Technologies“ für erneuerbaren Ressourcenausbau 

doch sorgen kann. Völker Radke (1996:111) fügt hin, dass die dahinterstehende Idee darin besteht, dass mit Hilfe von Back- 

stop-Technologien die Substitution erschöpfbarer Ressourcen durch Backstop-Ressourcen (d.h. erneuerbare Ressourcen) si- 

ch in aller Hinsicht adäquat realisieren lässt. Investitionen in solchen Technologien tragen zur Nachhaltigkeitsförderung bei. 
74 Das heißt, wenn entweder die Geschädigten zugleich die Verschmutzter sind oder aufgrund hoher Transaktionskosten und 

enorm großer Zahl der beteiligten Verhandlungspartner eine Verhandlungsoption ganz ausgeschlossen ist (vgl. Hackl 2000: 

167-168). Beide Ansätze werden nach gegenwärtigem Forschungsstand sowohl als komplementär (Feess 1995:217-240) als 

auch als marktergänzend (nach Vorbild der Marktregel) dargestellt. Verursacherprinzip steht im Zentrum der beiden Ansätze.  



 29 

schlagen und er explizierte, dass wenn die marginalen privaten Nettoprodukte mit den sozialen 

Nettoprodukten nicht übereinstimmen, dann ergibt sich in diesem konkreten Fall angesichts des 

Eigeninteressenpostulats keine nationale Wohlfahrt. In solchen Fällen soll der Staat diese Diver- 

genz beheben, indem durch die Instrumente der Besteuerung und Subventionierung Korrekturen 

durchgeführt werden. Die Verursacher betroffener negativer Externalitäten sollen demnach be- 

steuert (bestraft) werden einerseits, und die Verursacher von positiven Externalitäten sollen sub- 

ventioniert (belohnt) werden andererseits (vgl. Pigou 1920:192). Umweltabgaben führen zu Fak- 

tor- und Produktpreiserhöhungen der betreffenden Güter (vgl. Gschwendter 2000:89). Diesbezüg- 

lich stellt Robert Stavins (2011:94-95) fest, dass die Besteuerung von umweltschädlichen Aktivi- 

täten kosteneffektiv sein kann, wenn flächendeckender Steuersatz75 angewendet wird, denn da- 

durch lässt sich der Ausbau umweltfreundlicher Technologien anreizen. Nach systematischer Er- 

mittlung der Beliebtheit des Instruments fügt er trotzdem hinzu, dass das Politikinstrument der 

Besteuerung von umweltschädlichen Aktivitäten (Pigou-Steuer) unregelmäßig angewendet wird, 

weil es schwierig ist, angemessenen Steuersatz adäquat zu ermitteln (Stavins 2011:94-95). Hinzu 

kommt das Problem, dass für einzelne Individuen (oder Firmen) sich Pigou-Steuer als teuerer 

im Vergleich zu ordnungspolitischen Instrumenten erweist, denn z.B. Firmen müssen nicht nur 

Emissionssteuern zahlen, sondern zusätzlich die Vermeidungskostenlast für den Ausbau umwelt- 

freundlicherer Technologien tragen (Stavins 2011:95). Der Ausbau umweltfreundlicher Technolo- 

gien lässt sich kaum vorantreiben, wenn Produzenten Umweltsteuerlast direkt oder indirekt ein- 

fach an Konsumenenten (Kunden) weitergeben (überwälzen). Wolfgang Ströbele et al. (2010:50) 

weisen darauf hin, dass Ökosteuern zwar eine festgelegte Preissignale senden, aber sie verfehlen 

aufgrund fehlender gedeckelter Emissionsgrenzwerte feste ökologische Grenzwerte – da keine  

Obergrenze festgelegt wurde, könnten zahlungskräftige Emittenten nach Steuerentrichten die Um- 

welt verschmutzen, wie sie wollen (Ströbele et al. 2010:50). Die vorliegende Arbeit weist darauf  

hin, dass Ökosteuer effektiver wirken kann, wenn die dadurch generierten Einnahmen im Um- 

weltschutz investiert werden – Umweltschutzfinanzierung durch Ökosteuer. Wenn diese Bedin- 

gung erfüllt ist, dann kann Ökosteuer die übliche Kritik entgehen, dass Staaten Ökosteuer als zu- 

sätzliche Besteuerungsquelle ausnutzen. Zur Frage des globalen Atmosphärenschutzes wird der  

                                                 
75 Thoss (1977:200-201) fasst drei zentrale Möglichkeiten wie wie folgt kurz: „Für die Festlegung der Höhe der Abgaben je 

Einheit Emission gibt es drei Vorschläge: (a) Ausrichtung an sozialen Zusatzkosten; (b) Ausrichtung an den Vermeidungs- 

kosten; (c) Ausrichtung an der angestrebten Umweltqualität („ Entgelt für Umweltnutzung“)“. Es bestehen weitere Optionen.  

Im Mittelpunkt der Vorschläge der neoklassischen Umweltökonomik stehen v.a.Verursacherprinzip und Anthropozentrismus. 

Neoklassische Umweltökonomik basiert sich sowohl auf neoklassischer Wirtschaftstheorie als auch auf wohlfahrtsökono- 

mischer Theorie. Theoretische und methodische Entwicklungen in allgemeiner Theorie der neoklassischen Gleichgewichts- 

modelle beeinflussten zugleich die Gründung der neoklassischen Umweltökonomie – kurz vor Hotellings Konzeption der  

natürlichen Ressourcen als knappe Güter wurden viele neoklassische Gleichgewichtsmodelle in der neoklassischen Ökono- 

mie entwickelt, bei denen die Qualität der Umweltmedien in der individuellen Nutzenfunktion und in Unternehmensproduk- 

tionsfunktion berücksichtigt wurde, und utilitaristische Annahmen der Gegenwartsnutzenspräferenz von Individuen, Ratio- 

nalitätsaxiom und Nutzenmaximierung ohne Bevormundungen standen dabei im Kern (vgl. Junkerheinrich et al. 1995:91). 
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theoretische Lösungsvorschlag nach Pigou (Steuern und Subventionen) von einigen Ökonomen 

emphatisch vertreten. Sie fordern, dass das globale Umweltschutzregime globale Öko-Steuern 

gerade so einsetzen soll, dass die privaten und sozialen Grenzkosten individueller Atmosphären- 

verschmutzer mit einem Steuersatz belastet werden sollen, deren Satz bzw. Steuerhöhe den margi- 

nalen globalen Atmosphärenschaden angemessen abbilden. Eine pro Emissionseinheitbesteuerung 

soll dafür sorgen, dass alle marginalen sozialen Kosten betreffender Emissionen berücksichtigt 

werden – durch private Kostenminimierungszielverfolgung bei Emissionssteuern ergibt sich 

Emissionsreduktion (Tietenberg 2006:2-3). Es liegen diesbezüglich viele Arbeiten in der Ökono- 

mik über die Effizienz der Emissionssteuern vor (vgl. Nordhaus 1991a:146-150, 1991b:920-937). 

 

Bei Diskussionen in den Wirtschaftswissenschaften über die zu ergreifenden konkreten Politik- 

maßnahmen gegen anthropogene Verschmutzung der globalen Atmosphäre fordern die Autoren 

der Coaseschen Schule den Handel mit Atmosphärenverschmutzungsrechten, weil die Verschmut- 

zung globaler Atmosphäre unbeabsichtigte Externalitäten sind, die sich durch Emissionsrechthan- 

del effizient internalisieren lassen. Dieser Ansatz orientiert sich an Coase-Theorem76, das besagt, 

dass die Beseitigung negativer Externalitäten nicht nur durch die Eingriffe des Staates, sondern 

auch durch marktähnliche Verhandlungen zwischen den Parteien zu verwirklichen ist. Der Grund- 

gedanke des Coase-Theorems77 (Coase 1960:1- 44) findet v.a. in der neoklassischen Umweltöko- 

nomik Verwendung – v.a. bei der Entwicklung des Instruments des Emissionsrechthandels als 

umweltpolitisches Instrument. Robert N. Stavins (2011:95) fügt in diesem Zusammenhang hinzu, 

dass Autoren der Coaseschen Schule das Argument liefern, dass durch Verschmutzungsrechthan- 

del die Umwelt sich viel kosteneffektiver schützen lässt. Nach Coase-Theorem ermöglichen 

eindeutig festgelegte Eigentumsrechte, dass Verhandlungen zwischen Geschädigten und Verursa- 

chern am Ende zu effizienten Lösungsergebnissen führen (vgl. u.a. Hackl 2000:167-167). Coase- 

Theorem besagt, dass die Lösung für negative Externalitäten nicht unbedingt durch direkten 

Staatseingriff erfolgen muss, sondern indirekt durch die Schaffung gut definierter Verfügungs- 

und Nutzungsrechte, damit marktähnliche Verhandlungen zwischen Akteuren zu ihrer effizienten  

                                                 
76 Ronald Coases` Modell des Interessenausgleichs basiert sich auf den folgenden Annahmen: das Vorliegen negativer externer  

Effekte; rationales (nutzenmaximierendes) Menschenbild, die Absenz von Transaktionskosten und strategischem Verhalten 

sowie die Möglichkeit eines marktähnlichen Handels von Verfügungs- und Nutzungsrechten unter den Wirtschaftssubjekten. 
77 Private Individuen durch effektive Bereitstellung lokaler öffentlicher Güter (wie bei populärem Strassenbeleuchtungsfall- 

beispiel) können zugleich Gewinne erzielen – also effektive Bereitstellung einiger lokaler öffentlicher Güter durch den Markt 

(Coase 1974:357-376). Auch Argumente für freiwillige Selbstverpflichtung als effiziente umweltpolitische Maßnahme gibt 
es in der Ökonomik. Nach Wolfgang Ströbele et al.(2010:50) handelt es sich dabei um kooperative Lösungsansätze, die durch 

Absprachen zwischen dem Staat und den Verursachern (wie zum Beispiel Verbänden, Unternehmern usw.) über realistische 

Modi zur Bewältigung der betreffenden Umweltverschmutzungen. Es lässt sich an dieser Stelle verdeutlichen, dass alle Maß- 

nahmen zum Schutz der Umwelt sich als Umweltpolitik summieren. Diesbezüglich liefert R. Thoss die folgende kurze Defi- 

nition:„Unter der Bezeichnung Umweltpolitik fasst man diejenigen Maßnahmen des Staates zusammen, durch die schädigen- 

de Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die Umwelt vermieden oder vermindert werden sollen“ (Thoss 1977:191). 

Es herrscht diesbezüglich allgemeiner Konsens, dass optimale Umweltpolitik kontextabhängig ist (vgl. UNDP 2011:70). 
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Lösung führen können – d.h. Verhandlungslösungsansatz nach einer Eigentumsrechtsdefinition78.  

Im Anschluss an Thomas D. Crocker (1966) wendeten J.H. Dales (1968; 1968a) und A. Achim 

die Grundidee von Ronald Coase (1960) instrumentell an, indem sie Emissionshandel des cap-

and-trade entwickelten79. Es hat sich als eine Theorie des übertragbaren Emissionsrechtsystems 

gut etabliert (Tietenberg 2001:255). Dem Standpunkt des Property-Rights-Theorieansatzes bzw. 

der Theorie der Verfugungsrechte entsprechend soll unter den Bedingungen niedriger Spezifika- 

tions-, Implementierungs-, und Transaktionskosten durch die Institutionalisierung von Regimen 

handelbarer Emissionszertifikaten bzw. -rechte Umweltschutz effektiv und effizient verwirklicht 

werden (Löhr 2008:49). Handelbare Verschmutzungsrechte als ein effizienter Instrumentansatz 

zum Schutz von „open access natural ressources“ wurde von J.H. Dales (1968) vorgeschlagen. 

Englischsprachig bezeichnet J.H. Dales (1968) diese Lösungsoption als Cap-and-Trade – das In- 

strument umfasst drei Komponente: erstens eine politische Festlegung von ökologisch verträglich- 

en Emissionsmengen (die Emissionsobergrenzen) auf der Basis des aktuellsten wissenschaftlichen 

Wissensstands (capacity); zweitens politische Emissionsrechtevergabe (distribution); und drittens 

mikroallokativer bzw. privatwirtschaftlicher Emissionshandel zwischen Emissionsrechtkäufern 

und -verkäufern (trade). J.H. Dales (1968) expliziert, dass die Schaffung privatwirtschaftlicher 

Märkten notwendig ist, wo viel Umweltverschmutzer und weniger Umweltverschmutzer unter 

sich Umweltnutzungsrechten80 handeln können. Dieser Ansatz wird unter der Kategorie der Preis- 

und Mengeninstrumente zugeordnet, denn durch privatwirtschaftlichen Preismechanismus können 

Emissionsmengen reduziert werden. Robert Stavins (2011:99) erläutert, dass Pigou-Steuern und 

Coase-Nutzungsrechtansatz sich ähnlich sehen – werden Emissionsrechte versteigert, dann haben 

sie latent die Charakteristiken der Pigou-Steuern, und werden Emissionssteuern erstattet, dann 

haben sie die Charakteristiken des Emissionshandels. John J.Siegfried (2010:1) argumentiert, dass 

durch Emissionshandel die Umwelt gut geschützt werden kann, ohne knappe Ressourcen mehr als  

nötig dafür zu verwenden (d.h. Kosteneffektivität). Hinsichtlich des globalen Atmosphärenschutz- 

es sollen demnach multilaterale Atmosphärenschutzregime unter besonderer Berücksichtigung ak- 

tuellsten Erkenntnisstands der Wissenschaft die Grenze tolerierbarer Atmosphärenschädigungen  

festlegen, und sie sollen dann Atmosphärenschädigungsrechte bzw. -lizenzen an den Verursachern  

globaler atmosphärenschädlicher Emissionen vergeben. Die vergebenen Emissionsrechte (-lizenz- 

                                                 
78 Im Rahmen des Internalisierungsansatzes des Property-Rights-Ansatzes wird argumentiert, dass durch die originäre Recht- 

lage klar definiert wird, wer Opfer bzw. Verursacher sind (Suchanek 2000:83). Auf der Basis dieser Empfehlung wurden die 

Instrumente des Emissionshandels entwickelt. Im Gegensatz zu Piguo-Steuern, wobei der Staat die Preise der Emission selbst 

setzen darf (Emissionssteuerhöhe), argumentiert Ronald Coase, dass Individuen bei Eigentumsrechtshandel im Marktprozess 

Preise ihrer Eigentumsrechte selbst setzen sollen (Tietenberg 2006:3). Der Staat soll marktorientiert solche Rahmen setzen.   
79 H. Demsetz und A. Achim entwickelten diesbezüglich in ihrer Arbeit eine Argumentationskette über konkrete effizienz- 

steigernde Anreizwirkung von Aneignungs-, Verfügungs-, Transfer- und Nutzungsrechten hinsichtlich der Problematik der 

Bereitstellung öffentlicher Güter (vgl. Leipold 2006:46). Sie werden aus klassischen Eigentumsrechttheorien übernommen. 
80 Emissionszertifikate bzw. -rechte dienen in diesem vorliegenden Zusammenhang übrigens als bewusst geschaffene Eigen- 

tums-bzw. Berechtigungsrechte zur Emission bestimmter Menge umweltschädlicher Globalschadstoffe(Field etal. 2002:257).   
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en) sind unter den Besitzern übertragbar und können wie im konventionellen Marktprozess zwi- 

schen den Hauptverursachern und Nichthauptverursachern atmosphärenschädigender Emissionen 

gehandelt werden. Emissionslizenzen sollen demnach im Rahmen der tolerierbaren Atmosphären- 

belastungsgrenzen festgelegt werden. Die festgelegten tolerierbaren Emissionsgrenzen werden 

dann als Emissionsrechte bzw. Emissionslizenzen bezeichnet, und die Verursacher können unter 

sich die vergebenen Rechte bzw. Lizenzen handeln. Tom Tietenberg argumentiert beispielsweise, 

dass Emissionsrechthandel einen Beitrag sowohl zur langfristigen Umweltschutzkostensenkung 

(d.h. Kosteneffektivität) als auch zur Beschleunigung umweltfreundlichen Technologiewandels 

leisten kann (Tietenberg 2007:324-325). Umweltlizenzen haben Effekte auf Faktorpreise und 

Produktionstechniken (Gschwendtner 2000:89). Tom Tietenberg (2010:45-55) konstatiert, dass 

Emissionsrechthandel81 in den 1970er Jahren zwar als akademisch elegant angesehen wurde, aber 

ihre Umsetzbarkeit wurde damals bezweifelt – die heutige Akzeptabilität des Instruments (wie 

im Kyoto-Protokoll) ergibt sich wegen seiner Kosteneffektivität82. Das Instrument des Emissions- 

rechthandels basiert sich auf dem nicht-imperativen Verhaltenssteuerungsprinzip, um die Kosten 

der Umweltnutzung zu internalisieren (Hesselbarth 2008:37). Übrigens Wolfgang Ströbele et al. 

(2010:50) bekräftigen, dass diese Option vorteilhaft ist, weil die Gesamtverschmutzungsmenge 

festgelegt wird (ökologische Treffsicherheit). Trotzdem weisen sie darauf hin, dass der Nachteil 

dieser Option darin besteht, dass Preisschwankungen (v.a. Preisverfall) von Emissionszertifikaten 

dazu führen können, dass in schlechteren saisonellen oder konjunkturellen Zeiten Emissionszerti- 

fikatpreise einbrechen könnten – eine Entwicklung, die häufig zu keinem positiven Anreiz für 

Vermeidungstechnikinvestitionen führt, weil die Preise von Verschmutzungzertifikaten verglei- 

chsweise relativ preisgünstiger sind (Ströbele et al. 2010:50). Die vorliegende Arbeit weist ex- 

plizit darauf hin, dass Emissionshandel beim Atmosphärenschutz am besten wirken kann, wenn 

die dadurch generierten Geldeinnahmen im Ausbau atmosphärenfreundlicher Technologien inves- 

tiert werden. In der Literatur liegen zahlreiche wirtschaftswissenschaftliche Arbeiten zur Recht-

fertigung der Kosteneffektivität des Einsatzes des Emissionsrechthandels vor (vgl. IUCN/UNEP/ 

WWF 1991; Hessellbarth 2008:30; Rosenkranz / Schmitz 2007:273; Tietenberg 2007:324-325). 

                                                 
81 Wolfgang Ströbele et al. (2010:50) konstatieren, dass Emissionshandel den Vorteil der Erzielung ökologischer Treffsich- 

erheit hat, wenn drei Fragen darüber beantwortet werden können: Die erste Frage handelt sich um das Problem der Erstaus- 

stattung mit Verschmutzungsrechten. Sie kann zum Beispiel entweder durch Versteigerung tolerierbarer Verschmutzungs- 

mengen oder nach dem Maßstab eines historischen Basisjahrreferenzrahmens erfolgen. Die zweite brennende Frage handelt 

es sich um das Geltungsregionproblem. Die dritte Frage handelt es sich um die Problematik der Übertragbarkeitszeitperiode 

von Emissionszertifikaten (vgl. Ströbele et al. 2010: 50). Diese gestellten Fragen sind in vieler Hinsicht nicht unbedeutend. 
82 Absprachenlösungen zählen zu nicht-dirigistischen Maßnahmen und solche Optionen können wirksam sein, wenn die Be- 

troffenen härtere alternative Umweltpolitikmaßnahmen befürchten müssen (Ströbele et al. 2010:50) und Umweltbewusstsein- 

förderung beeinflusst gestaltend Konsumentenpräferenzen (Gschwendtner 2000:89). Also Absprachen zählen zu Maßnahmen 

(Jänicke 1990:223-224), womit der Staat seine regulative Aufgabe des Umweltschutzes erfüllen kann. Das Versagenbegriff 

wird in der Ökonomik deskriptiv verwendet, um Nicht- bzw- Fehlfunktionalität (d.h.mangelnde Funktionalität in Aktivitäten, 

Organisationen (gleichwohl auf Markt und in der Politik) etc. auszudrücken (Buchanan 1972e:170). Staatseingreifen bei 

nicht-marktlichen Gütern – aber nicht unbedingt bei Marktgütern – ist für Politökonomen vertretbar (Buchanan 1962a:17-28). 
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2.2.3. Nachhaltiger Atmosphärenschutz aus Sicht der ökologischen Ökonomie  

Das ökologische ökonomische Forschungsprogramm ist physiozentrisch (bzw. biozentrisch) hin- 

sichtlich ihrer naturethischen Orientierung (Isenmann 2007:65). Die Begriffe „Biozentrik“ und 

„Biophysiozentrik“ werden synonym für Physiozentrik verwendet. Biozentrik geht von der Be- 

wahrung des Eigenwerts nichtmenschlichen Lebewesens und des Nichtlebewesens aus und fordert 

ausdrücklich nach uneingeschränktem Respekt für deren Existenzanspruch (Gethmann 1996:14; 

Hampicke 1987:160). Hinsichtlich des Eigenwertbegriffs resümiert Angelika Krebs (1996:32): 

„Eigenwert hat etwas, wenn es um seiner selbst willen geschätzt wird und nicht (nur) um seiner 

Nützlichkeit für etwas anderes willen“ (Krebs 1996:32). Sie erläutert erweiternd, dass das Argu- 

ment, dass nichtmenschliches Naturwesen Eigenwert (und nicht ausschließlich instrumentellen 

Wert) hat, wird aus drei Gesichtspunkten wie folgt begründet: Erstens das nichtmenschliche 

Naturwesen hat schon vor der Existenz der Menschheit auf der Erde einen Wert – deshalb sollten 

die Bedürfnisse der Menschen keinen übergeordneten Stellenwert nehmen. Zweitens nichtmen- 

schliches Naturwesen hat wie die Menschen einen Eigenwert. Drittens das nichtmenschliche 

Naturwesen hat eine intrinsische (latente) existenzielle Funktion (Krebs 1996:33). Kurzgefasst 

sind biozentrische Ansätze explizite normativ-philosophische Argumentationen, die im Allge- 

meinen von den unantastbaren existenziellen Rechten aller Naturwesen sehr akzentuiert ausgehen.  

 

Cutler J. Cleveland (1999:125-148) stellt fest, dass im Rahmen dieser biophysikalischen Ökono- 

mie ein Wandel von Physiozentrik zu ökologischer Ökonomie sowie industrieller Ökologie statt- 

gefunden hat. Denn die beiden Wertorientierungen gehören zu den Vertretern der physiozentrisch- 

en Umweltschutzethik. Im Rahmen des ökologischen ökonomischen Forschungsprogramms wird 

der Primat der Natur und Ethik gefordert (Faucheux/Noel 2001:38-49). Für ökologische Ökono- 

men ist der Wert der Umwelt unvergleichbar (Endres 2009:6). Diese naturethische Orientierung 

wird in der Literatur zu Nachhaltigkeitsfragen als „starke Nachhaltigkeit“ bezeichnet (Blazejczak/ 

Edler 2004:13-14). Sie fordern danach, dass die physikalischen, biologischen und chemischen Zu- 

sammensetzungen der natürlichen Lebensgrundlagen der Welt dauerhaft bewahrt werden sollten, 

denn sie haben einen Eigenwert. P.K. Rao (2000:84) skizziert in diesem Zusammenhang, dass 

viele Ansätze der starken Nachhaltigkeit die folgenden Nachhaltigkeitselemente fordern: evoluto- 

rische Ökologie (unangestastetes Ökosystem, Gewährleistung biologischen Variationszyklus, 

Natur als Vorbild für die Menschen, gleichberechtigte Existenzrechte der Menschen und der 

Natur sowie Forderung nach ökosystemischer Diversität); Physioökonomische Sichtweise (quan- 

titative Reduktion der Materialmenge bei ökonomischem Input-Outputsystem, industrieller Meta- 

bolismus auf der Basis der Material-Produktkettenpolitik, integrative Abfallbehandlung, Versch- 

mutzungsvermeidung, Recycling und Produktentwicklung); sozio-kulturelle Sichtweise (verträgli- 
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che Interaktion zwischen der Natur und sozio-kulturellem System, sozio-kulturell integrierter Res- 

pekt für die Natur, alltägliche Beachtung der Relevanz der Natur für menschliche Existenz auf der 

Erde) und Humanökologie (Beachtung der Tragfähigkeitskapazität und Grenze der natürlichen 

Umwelt sowie verträglichen materialen Durchsatzes in ökonomischem Prozess, Berücksichtigung 

diverser zeit- und raumbezogener Auswirkungen menschlicher Aktivitäten, und adäquate Beach- 

tung der Notwendigkeit des gegenseitig nützlichen Mensch-Natur-Verhältnisses. Diesbezüglich 

stellen Begüm Özkaynak et al. (2005:380) nach einer ausführlichen Auswertung der Literatur 

dieses Forschungsprogramms heraus, dass ökologische Ökonomen sich über die folgenden 

gemeinsamen Standpunkte einig sind: koevolutorische Perspektive; thermodynamische Gesetze; 

sowie die Lösung komplexer Probleme durch post-normale Wissenschaft, diskursive Institutionen 

und prozedurale Rationalität. Sabine U. O´Hara (2010:90) fügt hinzu, dass ökologische Ökono- 

men sich darüber einig sind, dass der intrinsiche Wert der Natur, intra- und intergenerationelle 

Gerechtigkeit sowie Zeitirreversibilität und Unsicherheitsdimensionen von grosser Relevanz sind. 

 

Das Forschungsprogramm der ökologischen Ökonomie wird im Kern von Erkenntnissen der 

Naturwissenschaften stark beeinflusst, wobei zentrale analytische Konzepte der ganzheitlichen 

Systemdenkweisen und Entropiegesetze im Mittelpunkt ihrer Analyse stehen (Hackl 2000:168). 

Deshalb fordern sie nach der Integration zentraler Konzepte der Ökonomie (Opportunitätskosten, 

Zeitpräferenzen und Substitution), der Thermodynamik (Stoff- und Energieflüssevaluationen mit 

Hilfe der Entropiegesetze, Definition der Tragfähigkeit und Grenzen eines Systems, sowie Diffe- 

renzierung verschiedener Systemenordnungszustände) und der Ökologie (Energieflüsse, Notwen- 

digkeit der rückkopplungsbezogenen Verträglichkeit von Subteilsystemen, und Stoff- und Ma- 

terialkreisläufe) (Faucheux/Noel 2001:468-469). Geogescu-Roegens (1971) Explikation der wirt- 

schaftlichen Implikationen des Entropiegesetzes steht im Fokus der Heuristik der ökologischen 

Ökonomie. Seine Argumentation besteht darin, dass Umweltzerstörungen wie Energie in manch-

en Fällen kaum vollständig reversible sind. Also die Wiedergutmachung von einmal zerstörten 

Umweltmedien ist nicht immer möglich, denn manche Umweltmedien regenerieren sich nach 

einer Umweltverschmutzung nicht wieder:  Unter besonderer Berücksichtigung der Naturgesetze 

liefern sie mit Hilfe von zwei Hauptsätzen der Thermodynamik – Energieerhaltungshauptsatz 

und Entropiegesetz – Argumente über Umweltschutz. Der Energieerhaltungssatz (als der erste 

Hauptsatz der Thermodynamik) konstatierend besagt, dass es keine Erzeugung und Vernichtung 

von Materien und Energien gibt, sondern nur ihre Umwandlungen. Das Entropiegesetz als der 

zweite Hauptsatz der Thermodynamik komplementär besagt, dass mit der Zeit Energien früher 

oder später entwertet werden. Heuristisch impliziert das Entropiegesetz, dass Energien aufgrund 

ihrer Entwertungen kaum vollständig wiederherstellbar sind. Sie bilden das Anliegen des ökologi- 
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schen ökonomischen Argumentationsmusters bezüglich des Atmosphärenschutzes. Die Betonung  

des Vorsorgeprinzips geht auf Georgescu-Roegen (1971) zurück, der in seiner analytischen Unter- 

scheidung der zeitlichen Dimension unter historischer und ökologischer Zeitdimension die Irre- 

versibilität vieler ökologischer Zeitdimensionen analytisch feststellt. Herman Daly (2005:123) 

argumentiert, dass das Entropiegesetz in der Tat das physikalische Knappheitskernkordinat ist.  

 

Herman Dalys Hauptargument impliziert, dass eine Wirtschaft nur dann als ökologisch verträglich 

betrachtet werden kann, wenn der ökonomische Stoffdurchsatz (throughput) die Absorptionskapa- 

zität und Regenerationsfähigkeit der Umwelt nicht überschreitet – Konzept des Steady-State Eco- 

nomy. Herman Daly (1992:185-193) entwickelt auf der Basis der ökologischen und thermodyna- 

mischen Überlegungen vier Ressourcennutzungsregeln: Erstens Schadstoffemissionen sollten der 

Absorptionskapazität der natürlichen Umwelt entsprechen. Zweitens die Nutzung regenerativer 

Ressourcen sollte ausschließlich im Rahmen ihrer Regenerationsfähigkeit liegen. Drittens die 

Nutzung nicht-regenerativer Ressourcen sollte insoweit so erlaubt sein, dass ihre sorgfaltigen 

Erhaltungen durch Substitute möglich sind. Viertens und schließlich sollten umweltpolitische 

Instrumentarien vorsichtsprinziporientiert sein. In diesem engen Zusammenhang betont Herman 

Daly (2005:154) zugleich ausdrücklich, dass auch die Verwirklichung von starker Nachhaltigkeit 

durch innovativen technologischen Durchbruch vertretbar ist. Hinzu kommt die Hervorhebung der 

Konsistenz-Strategie (qualitative Umweltmedienbeanspruchung), Suffizienz-Strategie (die Aner- 

kennung der Grenzen der Natur) sowie Effizienz (Grunwald/Kopfmüller 2006:75-77). Summa 

Summarum betonen ökologische Ökonomen den Primat der Natur (vgl. Pearce 1998:46; Peace/ 

Barbier/Markandya 1989). David W. Pearce fordert prononciert, dass alle Generationen bezüglich 

des Anspruchs auf die Nutzung natürlicher Ressourcen gleichberechtigt und gleichbehandelnd 

gestellt werden sollten83 (Pearce 1995:60). Für einen nachhaltigen Umweltschutz fordern einige 

ökologische Ökonomen wie zum Beispiel P. Söderbaum (1990), F.J. Dietz und J. van der 

Straaten (1992) und J.B. Opschoor und J. van der Straaten (1993) energisch nach einer starken 

direkten Rolle des Staates (bzw. der Staatengemeinschaft), die durch neue naturwissenschaftliche 

Erkenntnisse geleitet wird. Sylvie Faucheux und Jean- Francois Noel (2001:100-101) fasst die 

institutionelle Forderung des ökologischen ökonomischen Forschungsprogramms kurz: zur 

Vermeidung der Risiken der Umweltverschmutzungen eine Art „Ökodiktatur“ bzw. „aufgeklärte 

Despoten“ Maßnahmen zum Schutz der Umwelt ergreifen sollen (Faucheux/Noel 2001:100-101). 

Also Konsumentensouveränität wird dabei nicht berücksichtigt. Es handelt sich um direkten Di- 

rigismus durch Staatseingriff – es geht dabei nicht um anreizorientierte Regulierung durch Preis- 

                                                 
83 David Pearce argumentiert, dass im Vergleich zu vielen Politikfeldern Umweltpolitikfeld wenig priorisiert wird – er 

plädiert deshalb, dass Umweltpolitik an die erste Stelle der Politikfeldprioritäten gestellt werden sollte (Pearce 2005:101-130). 
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signal. Ökologische Ökonomen fordern nach Umweltinstrumenten, die physiozentrische Hand- 

schrift tragen – physiozentrische Akzente setzen. Die Autoren des Forschungsprogramms der öko- 

logischen Ökonomie orientieren sich an naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und direkten In- 

terventionen84 des Staates bei globalen Umweltschutzfragen. Direkte Intervention des Staates (d.h. 

durch traditionelle Ordnungspolitik wie Standards) als zentrale Politikforderung dieses Forsch- 

ungsprogramms wird durch Herman Dalys Kritik an marktorientierten Umweltschutzinstrumenten 

wie folgt zum Ausdruck gebracht: „Ökonomen haben seit geraumer Zeit die Internalisierung ex- 

terner Kosten entweder durch Pigou´sche Steuern oder Coase`sche Eigentumrechtlösungen85 

gefordert. Trotz der theoretischen Eleganz dieser Lösungsvorschläge erweisen sie sich in der 

Praxis als sehr problematisch“ (Daly 1997:17). Ökologische Ökonomen fordern dirigistische Um- 

weltpolitikinstrumente (ordnungspolitische Steuerungsinstrumente wie Ge- und Verbotspolitik), 

weil der Staat dadurch das Verhalten ausgewählter Umweltverschmutzer direkt beschränken kann.  

Wolfgang Ströbele et al. (2010:49) explizieren, dass Ge- und Verbotspolitik als Vorsorgepolitik 

(z.B. Umweltverträglichkeitsstandards- und Prüfungen, Auflagen für Produktionstätte, Verpack- 

ungsverordnungen usw.) einerseits als vorteilhaft bezeichnet werden kann, weil sie sich nicht nur 

als eine einfache Überwachungsoption darstellt, sondern auch für berechenbare Planung sowie 

für niedrige Transaktionskosten sorgen kann. Andererseits kann Ge- und Verbotspolitik als Um- 

weltmaßnahme ineffizient sein, weil variierte (Marginal-) Kosten der Umweltverschmutzungs- 

vermeidung nur latent bei Ge- und Verbotsfestlegung beachtet werden können (vgl. Ströbele et al. 

2010:49). Robert N. Stavins (2011:93-94) kommentiert in diesem Zusammenhang, dass da ord- 

nungspolitische Umweltschutzinstrumente als altbekannte konventionelle Ansätze dirigistisch 

sind, werden Emittenten (wie z.B. Firmen) gezwungen, gleichmäßige Kostenlast für Emissions- 

senkung zu tragen. Er fügt hinzu, dass da Firmen heterogene Emissionsvermeidungskosten (je 

nach Produktionsgestaltung, Alter, physischer Konfiguration usw. von Produktionstechniken) tra- 

gen, erweist sich der Dirigismus ordnungspolitischer Umweltinstrumente tendenziell als weniger 

kosteneffektiv, denn gleichmäßige Behandlung aller Firmen ist überflüssig teurer – prinzipiell 

sollten Regierungen mithilfe von Informationen über marginale Vermeidungskosten einzelner Fir- 

men ungleichmäßige Kriterien für Emissionssenkungen setzen, aber solche Infomationen sind für 

Regierungen unzugänglich (Stavins 2011:94). Summa Sumarum sind die Lösungsvorschläge der 

ökologischen Ökonomie physiozentrisch, dirigistisch, standard-, vorsichts- und vorsorgeprinzip- 

orientiert. Es liegen zahlreiche ökonomische Untersuchungen zur Nachweisung und Verteidigung 

der Effektivität standardorientierter Umweltschutzpolitinstrumente vor (vgl. u.a. Daly 1995:124).  

                                                 
84 Bernhard Felderer und Stefan Homburg (2005:158) konstatieren wie folgt: „Mit der Politik der direkten Eingriffe schließ- 
lich hält der Staat die Privaten durch Ge- oder Verbote zu einem Tun oder Unterlassen an“. Sie sind daher hoheitsdirigistisch. 
85 Robert N. Stavins (2011:95) nennt einige Schwierigkeiten von Pigou-Steuern und Coase-Verschmutzungsrechten wie folgt: 

Transaktionskosten, die Intensität der Überwachung und Implementierung, Einfluss existierender Umweltinstrumente usw. 
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2.2.4. Globale Umweltpolitikebene als Multiinstrumentkontext: Ein versöhnlicher Ansatz 

Tom Tietenberg (2007:7) stellt systematisch fest, dass der Streit zwischen den beiden Forschungs- 

programmen vielmehr über normative Werturteile (Grundprinzipien) bezieht, die im Kern ihrer 

Argumentationen stehen. Trotz der Unterschiede der Instrumentenansätze aufgrund diverser nor- 

mativer Werturteile, methodologischer Anliegen sowie theoretischer Sichtweisen zwischen neo- 

klassischen Umweltökonomen und den ökologischen Ökonomen betonen viele Ökonomen, dass 

beide Ansätze sich ergänzen (vgl. Tietenberg 2007:6; Hackl 2000:179-181; Özkaynak86 et al. 

2005:389; Sylvan & Bennett 1994; Attfield, 1993:22; Tietenberg/Lewis 2009:6-7; Rao 2000:70; 

Endres 2009:6), denn die überzeugungskräftigsten Lösungsinterpretationen für globale Umwelt- 

probleme sind diejenigen, die Erkenntnisse beider Forschungsprogramme berücksichtigen. P. K. 

Rao (2000:70) führt beispielsweise an, dass sowohl anthropozentrische als auch physiozentrische 

Ansätze für ausgeglichene effektive Umweltschutzpolitiken87 unabdingbar sind. Anschließend be- 

tont Alfred Endres stark (2009:6), dass sowohl standardorientierte Ansätze als auch internalisie- 

rungsbasierte Ansätze sich ergänzen. Die beiden Instrumentenansätze führen schließlich zum 

Umweltschutz. Ulrich Hampicke (1996:144) resümiert die Komplementarität beider Ansätze wie 

folgt: „Wenn es auf das Ziel ankommt, ist es lächerlich, über Antropozentrik und Biozentrik zu 

streiten“. Michael von Hauff und Uwe Schmid akzentuieren die Relevanz der Berücksichtigung 

sozialwissenschaftlicher und naturwissenschaftlicher Besinnung stark, denn die beiden Aspekte 

tragen komplementär zum Erfolg des Umweltschutzes bei (vgl. Hauff/Schmid 1992:v-vi). In der  

Umwelt- und Ressourcenökonomik findet zurzeit Paradigmenergänzung bzw. -erweiterung statt.  

 

Da die Ansätze der beiden Forschungsprogramme88 Beiträge zur Erhellung diverser Aspekte der 

Umwelt- und Ressourcenproblematiken leisten, sind ihre Theorien, Methoden, Konzepte und Be- 

griffe simultan relevant. Auf internationaler Umweltpolitikebene wurden bislang die Instrumen- 

tenempfehlungen der beiden Forschungsprogramme erfolgreich wirksam umgesetzt89. Bei globa- 

len Umweltschutzanstrengungen geht es schließlich um kollektives Handeln zur Verwirklich- 

ung gemeinsamer globaler Zielsetzung durch die Auswahl unterschiedlicher Umweltinstrumente.  

Optimale Wahl bedeutet am Ende, dass Akteure (Individuen, Staaten usw.) die besten Güter-Op- 

                                                 
86 Özkaynak et al(2005:371) betonen, dass ökologische Ökonomie eine Erweiterung der neoklassischen Umweltökonomie ist.   
87 Zum Beispiel Franz Hackl(2000:179-180) bekräftigt, dass die normativen Aussagen des traditionellen Safe Minimum Stan- 

dard-Prinzips und der Leitideen der Nachhaltigkeit beider umweltökonomischer Forschungsprogramme sich gut ergänzen. 
88 Der Epistemologe Imre Lakatosh betrachtet ein Forschungsprogramm als regressiv und daher substituierbar, wenn folgen- 

de Kriterien erfüllt sind: wiederholte Widerlegungen seiner Kernaussagen; unfruchtbare Versuche zur Vermeidung solcher 

Widerlegungen; und die Progressivität alternativen Forschungsprogramms, das für sich beansprucht, mit Hilfe besserer Theo- 

rien aussagekräftigere Lösung für die gleichen Probleme zu liefern (Blaug 1992:212-213). Für Lakatosh ist die Progressivität 

vieler Forschungsprogramme in einem Forschungsgebiet als Kernindikator für ihre Komplementarität. Dies gilt durchaus für 

die beiden Forschungsprogramme der Umweltökonomie. Beide Forschungsprogramme sind in jeder Hinsicht progressiv. 
Imre Lakatosh betont, dass Wissenschaftler sich nicht ausschließlich mit Widerlegungsaufgaben befassen(Lakatosh 1978:50).  
89 Udo Simonis dokumentiert, dass seit 1972 die folgenden Umweltschutzinstrumente weltweit wirksam eingesetzt wurden: 

handelbare Emissionsrechte, Negativliste für verbotene Stoffen, Steuern, Verschmutzungsquote, technische Standards, Vor- 
schriften, preispolitische Maßnahmen sowie Produktionsstopp vieler umweltschädlicher Substanzen (vgl.Simonis 1996:9-10). 
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tionen (bzw. Maßnahmen) wählen, die sie leisten90 (bzw. umsetzen) können (Varian 1990:73; 

Fritsch 2011:40). Dass ein bestimmtes Umweltinstrument in einigen Ländern wirksam ist, bedeu- 

tet lange nicht, dass es global akzeptiert wird. Umsetzungsfähigkeit zählt zu den Elementen der 

Politikinstrumentenwahl (Tietenberg 2007:478). Deshalb entscheiden sich nationale Regierungen 

gegen Umweltpolitikmaßnahmen, die ihrerseits die ökonomischen Fortschritte ihrer Länder aus- 

bremsen könnten. Stavins (2011:102) betont, dass da kein einziger Ansatz einen sicheren Weg zur 

nachhaltigen Umweltproblemlösung anbietet, erweist sich simultaner Einsatz vieler Lösungsan- 

sätze je nach Präferenzen deshalb als effektiver. Das Vorhandensein großer Instrumentenauswahl- 

möglichkeiten91 ist konsensfördernd. Denn das Inkrafttreten globaler Umweltabkommen nur in 

der Mehrheit der Länder bedeutet lange nicht, dass eine nachhaltige Lösung für das betroffene 

globale Umweltproblem gefunden ist, da Emissionenanstieg in den übrigen Ländern aus 

langfristiger Sicht zur Wirkungslosigkeit der Bemühungen in der Mehrheit der betreffenden 

Länder führen kann (Ausbremsungseffekt). Die vorliegende Arbeit beleuchtet diesen Zusammen- 

hang und erweitert dadurch die Instrumentendiskussion in der Umwelt-und Ressourcenökonomik.  

 

Da keine empirischen Erkenntnisse als Politikempfehlungen gut entwickelt werden können, ohne 

sich wenigstens auf normativen Grundprinzipien zu beziehen (Hutchison 1993:57-58), orientieren 

sich Ökonomen bei der Entwicklung von Umweltschutzinstrumentarien daran. In diesem Zusa- 

mmenhang stellt Holger Rogall (2000:57-61) die Prinzipien der umweltpolitischen Sollenaussa- 

gen zusammen, auf deren normativen Grundlagen umweltpolitische Instrumente92 in der Umwelt- 

und Ressourcenökonomik entwickelt werden, wie folgt93: das Verursacherprinzip, Vorsorgeprin- 

zip, Kooperationsprinzip, Gemeinlastprinzip, Nutznießerprinzip bzw.Geschädigtenprinzip – sowie 

das Kreislaufprinzip. Durch vielfältige Instrumente lassen sich diese Prinzipien realisieren. Alle 

vertretenen Leitbilder in der Umweltökonomie (wie z.B. Optimierung, Wachstumssteigerung, 

Verteilung, Minimierung, Maximierung, Sicherung und Fixierung (Wink 1995:99-106) lassen 

sich auch durch diverse Instrumente erreichen. Optimale globale Umweltinstrumentenwahl erfolgt 

durch multilaterale Umweltverhandlungen. Sind die erzielten Maßnahmen zu einem Zeitpunkt für 

die Lösung der betreffenden globalen Umweltprobleme unzureichend, dann sollten durch Innova- 

tionen weitere konsensstiftende Bedingungen bewusst geschaffen werden, um Verbesserungen bei  

                                                 
90 Joseph Schumpeter (1993:457) betont, dass mündige Menschen keine Objekte autokratischer Entscheidungen sein möch- 
ten. James Buchanan (1979:93) hebt vor, dass gesellschaftliche Problemlösungen durch Gesellschaftsinteraktionen entstehen. 
91 Denn sowohl der Staat als auch der Markt dienen als Mechanismen zur Beantwortung der allokativen Frage darüber, wer 

bekommt was, wann und wie (Lehner 2011:35) und gerade deshalb ist die Umwelt durch beide Orientierungen zu schützen.  

UNDP (2011:70) stellt die bestehenden Atmosphärenschutzmaßnahmen wie folgt zusammen: Emissionslizenzen, freiwillige 

Emissionszielverpflichtung der Staaten, Steuern, Subventionen, Subventionsabschaffung, Standards und Aufklärungsarbeit. 
92 Diesbezüglich ordnete Thoss (1977:198-202) diverse Umweltpolitikinstrumente unter fünf Formen wie folgt zu: (a) Instru- 

mente des Marktmechanismus wie zum Beispiel Emissionsrechte; (b) imperative Lenkungsmaßnahmen wie zum Beispiel 

Verbote, Auflagen, Genehmigungsverweigerung, (c) indikatives Lenkungsmaßnahmen wie zum Beispiel Abgaben, Subven- 

tionen usw. (d) Infrastrukurbereitstellung wie zum Beispiel Entsorgungsinfrastruktur; und (e) Umweltforschungförderungen. 
93 Alle diese Prinzipien wurden von vielen Ökonomen adäquat ausgeführt (vgl. Rogall 2000:57-59; Ströbele et al. 2010:49).  
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weiteren globalen Umweltverhandlungen (als Prozess des institutionellen Wandels) zu erzielen. 

Bedenken über mangelnde politische Durchsetzbarkeit einiger Umweltinstrumentenempfehlung- 

en in Realpolitik wird seit den 1990er Jahren von vielen Ökonomen als wissenschaftliche Heraus- 

forderung thematisiert (vgl. Kirschgässner 1990:27; Frey 1991:44; Dietz/Straaten 1991:242). Zur  

Aufdeckung wesentlicher Ursächlichkeiten, ist Interdisziplinärität notwendig94. Übrigens zählt der 

komplexe Wirkungsprozess des Umweltproblembereichs zu den Kerngründen für die interdiszi- 

plinäre Ausrichtung der Umweltökonomik (Hidebrand et al.1992:4). Einsichten aus der Politisch- 

en Ökonomie der Instrumentenwahl sind dafür hochrelevant, um Licht darauf zu werfen. David L. 

Downie (2005:75) konstatiert, dass das Zusammenwirken von ökonomischen und politischen In- 

teressen Umweltpolitik beeinflussen95, denn nationale Regierungen und ihre Mitbürger legen si- 

multan viel Wert auf politische und ökonomische Folgen konkreter Umweltpolitikmaßnahmen. 

Viele Autoren (vgl. Hackl 2000:167; Weart 2011:76) weisen darauf hin, dass polit-ökonomische 

Handlungsbedingungen zu unzureichendem politischem Handeln oder sogar Nicht-Handeln füh- 

ren – sie bremsen daher die Erzielung ambitionierter Maßnahmen aus. Umgekehrt gilt das gleiche.  

 

Angesichts der oben dargestellten Aspekte der umweltökonomischen Diskussion über Atmosphä- 

renschutz, stellt die vorliegende Arbeit Folgendes fest: Neoklassische Umweltökonomen vertre- 

ten den Standpunkt, dass marktorientierte Umweltschutzinstrumente eine Antwort auf nachhalti- 

ge globale Atmosphärenschutzfrage bieten. Ökologische Ökonomen argumentieren, dass nach- 

haltiger globaler Atmosphärenschutz durch ordnungsrechtliche Instrumente erreichbar ist. Bei ge- 

nauerem Hinsehen merkt man, dass die beiden Ansätze im Kern richtig liegen, denn nachhaltiger 

globaler Atmosphärenschutz lässt sich sowohl durch marktorientierte als auch ordnungspolitische 

Instrumente nachhaltig schützen, solange ambitionierte Atmosphärenschutzpolitik in allen Län-

dern betrieben wird. Im Hinblick auf Atmosphärenschutzfrage, ergänzen sich die beiden Ansätze. 

Sowohl marktwirtschaftliche Umweltschutzinstrumente (wie beim Klimaschutzregime) als auch 

ordnungspolitische Umweltschutzinstrumente (wie beim Ozonschutzregime) haben bislang eine 

bedeutende Rolle bei globalen Bemühungen um globalen Atmosphärenschutz gespielt. Daher 

kommt das Erkenntnisinteresse in mindestens drei Kernfragen zum Ausdruck: Erstens warum sind 

konsensuale ambitionierte globale Umweltschutzregime sehr erstrebenswert? Zweitens unter wel- 

chen politökonomischen Handlungsbedingungen erhöht bzw. senkt sich die Beitrittsattraktivität 

globaler Umweltregime? Wie lässt sich die Beitrittsattraktivität globaler Umweltschutzregime 

erhöhen. Nachfolgend lassen sich die Methoden- und Datengrundlagen dieser Arbeit darstellen. 

                                                 
94 Anika Limburg und Sebastian Otten bekräftigen die Relevanz solches Beitrags wie folgt:„Die Aufgabe eines Wissenschaft- 

lers ist es, in Anknüpfung an bestehendes Wissen neue Erkenntnisse zu gewinnen (Limburg/Otten 2011:9). Alle guten ökono- 

mischen Untersuchungen (Ermittlungen) der Umwelt sind schließlich interdisziplinär orientiert (Hanley/Atkinson 2003:102). 

Unter dieser Voraussetzung sind Kriterien des Prinzips des zureichenden Grundes im Rahmen dieser Arbeit explizit erfüllt.         
95 Umweltschutzinstrumente werden im politischen Prozess der Politikgestaltung schließlich gewählt (Wakonigg 2007:153). 
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2.3. Methoden- und Datengrundlagen 

Normativ und positiv ist diese Arbeit komparativ-institutionsanalytisch: Während die normative 

Seite sich mit dem Wertbegriff „gut, besser, am besten“ in komparativer globaler Institutionen- 

analyse befasst, ist die positive Seite eine Zwei-Fallstudie. Die hier getroffene Fallauswahl – das 

Ozonschutzregime und das Klimaschutzregime – ist durch ihre Gemeinsamkeiten und 

Differenzen begründet: Sie sind ähnliche globale Umweltprobleme, deren globale Lösungsverhan- 

dlungen unter differenzierten politisch-ökonomischen Bedingungen stattfanden. John Staurt Mill 

führte erstmals 1843 solche Vergleichsmethodik in wissenschaftliche Methodendebatte ein und er 

nannte diese produktive Herangehensweise96 „method of agreement und method of difference“ 

(Mill 1843/1974). Da nur diejenigen qualitativ-deskriptiven Einflussgrößen berücksichtigt 

werden, die die wesentlichen Treibergrössen bei Verhandlungen sind, erweist sich diese Forsch- 

ungstechnik als relevant. Wissenschaftliche Forschungsergebnisse sind doch systematisierte 

Resultate sich ergänzender widerspruchsfreier Arbeitsschritte zur Beantwortung wissenschaftlich- 

er Fragestellungen. Die Widerspruchsfreiheit97 der hier verwendeten Methode und Methodologie 

ist deutlich – die im Rahmen der vorliegenden Arbeit verwendete Theorie gewährleistet ihre 

Konsistenz – Methode und Methodologie müssen selbstverständlich in einer widerspruchsfreien 

Beziehung zueinander stehen. Während Methode als das Nachgehen wissenschaftlicher Arbeiten 

betrachtet wird, ist Methodologie als eine gedanklich systematisierte wissenschaftliche 

(erkenntnistheoretische) Reflektion (bzw. Erkenntnisgewinnungsregeln) über verwendete Metho- 

den (Hermann 1993:35). Mark Blaug weist darauf hin, dass in der Ökonomik methodologische 

Vielfalt herrscht: sie reicht von Apriorismus, Konventionismus bis hin zum Operationismus, 

Instrumentalismus sowie Falsifikationismus98 und Deskriptionismus (Blaug 1992:109). Da die  

vorliegende Arbeit ein Beitrag aus Sicht der Neuen Politischen Ökonomik ist, orientiert sie sich  

dementsprechend(im Anschluss an Milton Friedman) an methodologischem (erkenntnis- bzw. wi- 

ssenschaftstheoretischem) zentralem Anliegen der Neuen Institutionenökonomik – Instrumentalis- 

mus (Blum et al. 2005:44-61). Die Neue Institutionenökonomik orientiert sich stärker an Erkennt- 

nistheorie des Instrumentalismus (Blum et al. 2005:61). Da wissenschaftstheoretische (erkenntnis- 

theoretische) Standpunkte von Wissenschaftlern (Wissenschaftsverständnisse) im Grunde geno- 

                                                 
96 In der Wissenschaft herrschen zwei Gruppen von Aussagen über Gesetzmäßigkeit vor: deterministische und statistische  

Gesetzmässigkeitsaussagen (Stegmüller 1983:525). Wenn-Dann-Aussagen sind deterministische Gesetzmässigkeitsaussagen, 

denn sie drücken die Regularität eines Phänomens aus, die entweder in quantitativen oder nichtquantitativen Sprachweisen 

klar und präzise formuliert werden können (Stegmüller 1983:525). Diese Arbeit orientiert sich konsistent (mit der hier ver- 
wendeten Theorie) an qualitativen deterministischen Gesetzmässigkeitsaussagen. Um die wesentlichen Treibergrößen des Kon- 

sensfähigkeitsdifferenzwerts beider Atmosphärenschutzregime zu erhellen, wird im Rahmen dieser Arbeit Methode qualita- 
tiver Forschung angewendet. Nach Laudon et al. (2010:65) sind Fallstudien für objektive Untersuchung von Thesen relevant. 
97 Wissenschaftliche Systematik ermöglicht demnach die Nachprüfbarkeit von Aussagen. James M. Buchanan (2001a:154) 

betont in diesem Zusammenhang zu Recht, dass durch Wissenschaft auch viele Aussagenkonflikte sich adäquat lösen lassen.  
98 Im Rahmen der vertragstheoretisch-konstitutionellen Ökonomik spielt Popper keine Rolle. Franz Wirl konstatiert nach ei- 

ner ausführlichen Recherche folgend: „Während andere Vorläufer etwa John St. Mill, Knut Wicksell und Josef Schrumpeter 

regelmäßig zitiert werden, fehlen Referenzen auf Popper nahezu vollständig, insbesondere bei Buchanan…“(Wirl 1993:216). 
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mmen normativ begründete und weltanschauungsorientierte Festlegungen sind, lassen sich er- 

kenntnistheoretische Standpunkte kaum objektiv beurteilen (Lehner 2010:26). Instrumentalismus 

zählt zu den herrschenden Erkenntnistheorien in der Ökonomik. Auch in Naturwissenschaften 

spielt Instrumentalismus eine Rolle. Im Fokus dieser Methodologie steht vor allem der Nützlich- 

keitsbegriff – die Stärke einer Theorie hängt demnach von ihrer Brauchbarkeit für Begründung, 

Erklärung, Deskription, Analyse, Prognose und Politikgestaltungsempfehlung ab. Diese Relevanz 

wurde erstmals von Thomas Hobbes thematisiert (Höffe 2010:61-62). Die Methode dieser Arbeit 

ist eine komparative Institutionenanalyse der Entstehung und des Wandels von institutionellen 

Arrangements. Da ein beobachtbarer Zustand ein Ergebnis eines Prozesses ist, ist es angemessen, 

die Ursachenverläufe beobachteten Zustands durch qualitative Prozessanalyse zurückzuverfolgen.  

 

Frank Schimmelpfennig fasst diese Zielsetzung wie folgt kurz:„Prozessanalysen99 suchen nach  

Evidenz für einen möglichst lückenlosen Verursachungsprozess100 zwischen den korrelierten Va- 

riablen und für den von der Theorie behaupteten Verursachungsmechanismus“ (Schimmelfennig 

2006:263). Wie der Prozess des Marktmechanismus in der Ökonomik untersucht wird, wird der 

Prozess des Politikgestaltungsmechanismus genauso untersucht. Viele Wissenschaftler (vgl. u.a. 

McKeown 2004:139-167) liefern aussagekraftige Argumente, dass es einige relevante Einflussbe- 

dingungen gibt, die sich nicht einfach durch quantitative Korrelationen aufdecken lassen, 

sondern durch qualitative prozessuelle Fallstudienmethode. Townsend et al. (2003:14) betont: 

„Es ist nicht möglich, mit Statistiken alles zu beweisen“. Wie bei Prozessanalysen werden im 

Rahmen dieser Arbeit statistische Daten minimal verwendet. Frank Knight, John Maynard 

Keynes, Nicholas Kaldor u.a. bekräftigten, dass quantitative Werkzeuge zum Beispiel Ökonome-

trie101, statistische Inferenzmethoden und abstrakte mathematische Modelle kein Ersatz für ökono- 

mische Analyse von Untersuchungsgegenständen sein können (Roy 1989:141-142). Es ist daher 

durchaus möglich ökonomische Analyse ohne mathematische Instrumentarien durchzuführen, 

denn ökonomische Arbeiten orientieren sich an ökonomischem logischem Denken (Varian 

1990:xv). Die hier verwendeten prozessproduzierten statistischen Aggregatdaten sind deskriptiv. 

 

Da fallvergleichende und fallkontrastierende qualitative Forschungen vorwiegend deskriptiv, ana- 

lysierend und erklärend sind (vgl. Kelle/Kluger 2010:11), lassen sich hier dadurch die politisch- 

                                                 
99„Der Vorteil einer Prozessanalyse liegt darin, komplexe Kausalprozesse identifizieren zu können“(Stykow et al 2009:164). 
100 Frank Schimmelfennig (2006:263-264) betont, dass da eine lückenlose Verursachungssuche die Ausrichtung von Prozess- 

analysen bleibt, vermeidet sie dadurch die Problematik der Symtom- und Scheinkausalität sowie der umgekehrten Kausalität.  
101 Anselm L. Strauss (1987:1-4) hat einige differenzierte Orientierungen der quantitativen und qualitativen Analysen wie fol- 

gt zusammengestellt: Erstens während qualitative Analysen sich vorwiegend auf situationelle Kontexte fokussieren, fokussie- 

ren sich quantitative Analysen auf Multivariate. Zweitens während quantitative Analysen grosse Fallanzahl auswählen, beziehen 

qualitative Analysen eine begrenzte Anzahl von Fällen ein. Drittens bei quantitativen Analysen werden Daten mit Hilfe sta- 

tistischer und mathematischer Verfahrensmethoden analysiert einerseits. Andererseits bei qualitativen Analysen werden auf 

statistische und mathematische Verfahrensmethoden entweder verzichtet oder minimal angewendet (vgl. Strauss 1987:1-4). 
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ökonomischen Determinanten der variierten Zustimmungsdifferenzwerte der beiden Atmosphä- 

renregime aufdecken. Unter der Kategorie der analytischen Techniken für Fallstudien fallen Pa- 

ttern Matching, Explanation building, Chronologien und Logic Modelle (Yin 2009:137-150). Die 

vorliegende Arbeit verwendet u.a. die analytische Technik der Explanation Building. Robert Yin 

(2009:141-143) erklärt konsistent wie folgt, wozu diese Technik102 geeignet ist: Ein Phänomen zu 

erklären, bedeutet im Kern die Explikation von kausalen Beziehungen, warum oder wie etwas pa- 

ssiert ist. Da manche Kausalitäten komplex und schwer messbar sind, werden sie deskriptiv-ana- 

lytisch dargestellt. Die Technique ist für die Ermittlung öffentlicher Entscheidungsprozesse gut 

geeignet (Yin 2009:141). Die Technique des Explanation-Bulding ermöglicht zugleich auch die 

Entwicklung von Gestaltungsempfehlungen (Yin 2009:141). Ziel der Technik im Kontext multi-

pler Fallstudienmethoden ist es, verallgemeinbare Explikation für das untersuchte Phänomen zu 

entwickeln (Yin 2009:143). Vergleichende Fallstudiemethodik zählt eindeutig dazu. Komplexe 

Phänomene werden mit Hilfe der Fallstudiemethode systematisch analysiert (vgl. u.a.Yin 2009:4). 

Frank Schimmelfennig (2006:263) konstatiert zu Recht, dass Fallstudien sich als das häufigste 

Gebiet darstellen, in den Prozessanalysen103 größtenteils angewendet werden (Schimmelfennig 

2006:263). Fallstudiemethode zählt zu den integralen Bestandteilen wirtschaftswissenschaftlicher 

Untersuchungen(Yin 2009:4). Einflussreiche wissenschaftliche Untersuchungen, die auf der Basis  

der Fallstudiemethode durchgeführt wurden, sind entweder explikativ, deskriptiv oder explorativ  

orientiert (Yin 2009:7). Fallstudiemethode befasst sich mit der Beantwortung von Wie- und Wa- 

rum-Fragen (Yin 2009:8). Da beim Design von wissenschaftlichen Untersuchungen eine logische 

Verbindungsbeziehung zwischen Datenmaterialien und Forschungsfragen hergestellt wird (Yin 

2009:26), wird solche Beziehung durch Fallstudien detaillierter dargestellt. Dabei werden nicht 

nur alle Evidenzen einer wissenschaftlichen Argumentation substanziell dokumentiert, sondern 

auch Gegenargumente werden detailliert diskutiert (Yin 2009:160-161). Explanation-building-

Technique der Fallstudiemethode wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit herangezogen, weil 

sie mit der im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Theorie und den herangezogenen Daten kon- 

form ist. Datenmaterialien lassen sich mithilfe dieser Technique adäquat analysieren, um die Fra- 

ge zu beantworten, wie und warum etwas passiert ist (Yin 2009:141). Die Orientierung der Expla- 

nation-building-Technique ist theoriegeleitet (Yin 2009:141). Explanation-Building-Technique ist 

eine gesunde Mischung von Deskription und Explikation bei wissenschaftlichen Untersuchungen, 

                                                 
102 McKeown (2004:139-167) differenziert zwischen einer Forschungslogik der Fallstudie und einer Forschungslogik der Sta- 

tistik und zeigt, dass obwohl die Logik  beider Forschungsmethoden sich nach der Erhellung von Regelmäßigkeiten durch 

Beobachtungen richtet, wird im Rahmen der Fallstudiemethode relevante Mechanismen (bzw. Prozesse) der Kausalität bzw. 

Korrelation expliziert, die sich hinter den beobachteten korrelierten Regelmässigkeiten dargestellter ontischer Erklärungen 

verbergen (McKeown 2004:150). In der Ökonomik herrscht Methodenpluralismus vor (Kromphardt 2010:9-32; Dehlin/ 
Schubert 2011:15). Qualitative Analysen gewinnen Erkenntnisse durch qualitative Vorgehensweisen (Kelle/Kluger 2010:10).  
103 Ansatt viel mit Ergebnissen von Verhandlungen zu beschäftigen, lohnt es sich vielmehr mit Verhandlungsprozessen zu 

befassen, denn Ergebnisse sind schließlich lediglich Produkte (Endergebnisse) von Prozessen (vgl. u.a. William 1993:155).  
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denn kausale Bedingungen bzw. Einflussfaktoren eines Phänomens werden zuerst beschrieben, 

dann folgt eine systematische und präzise Explikation von Ursächlichkeiten (vgl. Yin 2009:143).  

Robert Yin (1994:110-113) führt relevante Aspekte der Methodik des Explanation-Building wie 

folgt aus: Ziel der Methodik des Explanation-Building ist es, Fallstudiedaten durch die Konstruk- 

tion von Erklärungen über untersuchten Fall zu schaffen. Dadurch werden kausale Zusammenhän- 

ge und Verläufe systematisch dargestellt. Da in den meisten Fällen Zusammenhänge und Verläufe 

öfters so komplex sind, dass ihre präzise Messung mit Hilfe quantitativer Analysen kaum möglich 

ist, werden fast alle Explanation-Buildung-Fallstudien vorwiegend deskriptiv-analytisch durchge- 

führt. Aufgrund der Tatsache, dass deskriptive Analysen nicht sehr präzise sind, erweisen sich die 

besten Explanation-Building-Fallstudien als diejenigen Arbeiten, die theoretische Hypothesen 

reflektieren (theoriegeleitete Explanation-Building-Fallstudien). Nach Yin (1994:110-111) ist Ex- 

planation-Building-Technique vorwiegend eine komparative Fallstudieanalyse. Für wissenschaft- 

liche Analyse der institutionellen Phasen der beiden globalen Umweltregime wird im Rahmen 

dieser Arbeit die Technik der progressiven Prozessanalyse verwendet, und die Systematik dieser 

Technik104 wird in der Ökonomik als angemessene Verarbeitungsmethode für prozessproduzierte 

Datensätze betrachtet (Schreibler 1976:60-67). Schreibler (1976:61) konstatiert in diesem engen 

Zusammenhang: „Abläüfe erklärt man am besten progressiv“. Nach Albert Schreibler (1976:59-

118) gehört Prozessanalyse zu dynamischen Analysen (u.a. Prozessanalyse, Kausalanalyse und  

Funktionsanalyse). Ziel dynamischer Analysen ist es, wissenschaftliche Zerlegungen eines Vor- 

gangs vorzunehmen, um Einblicke in seinen Anstoß-und-Effekt-Zusammenhang, Ursache-Wir- 

kung-Zusammenhang, Grund-Folge-Zusammenhang105 zu schaffen (Schreibler 1976:59). Übri- 

gens werden für dynamische Analysen dynamische Ursächlichkeiten als Kernkomponente und  

dynamische Resultaten als Folgekomponente betrachtet (Schreibler 1976:60). Prozessanalysen er- 

klären schrittweise die richtigen Reihenfolgen eines Untersuchugsgegenstands, um die inneren 

Zusammenhänge106 (Ursächlichkeiten und Folgen) aufzudecken (vgl. Schreibler 1976:60). Albert 

Schreibler konstatierte in diesem Zusammenhang wie folgt: „Die schrittweise Ablaufschilderung 

ist die Prozessanalyse und erfüllt aus dieser Sicht die Aufgabe einer wissenschaftlichen Verarbei- 

tungsmethode.“ (Schreibler 1976:60). Progressive Prozessanalyse gehört zu Formen der Prozess- 

                                                 
104 Da alle Sozialwissenschaften wie zum Beispiel die Wirtschaftswissenschaften sich mit der Organisation und der Ordnung 

menschlichen Zusammenwirkens und -lebens systematisch beschäftigen (Lehner 2011:13-14), zählen Institutionen (als Re- 

geln zur Gestaltung menschlichen Zusammenlebens) explizit zu den Untersuchungsgegenständen der Sozialwissenschaften.  
105 Da Normen in Rahmen der Neuen Politischen Ökonomik als endogene Variable betrachtet werden, werden deren Analy- 

sen auf Mikro- und Makroebene durchgeführt (Kirsch 2004:83). Die Konsensnorm wird hier auf globaler umweltpolitischer 

Makroebene analysiert. Nach Laudon et al. (2010:163) geht es dabei um ein universelles Handlungsprinzip, dass Individuen 

sich immer für Handlungen und Vorgehen entscheiden sollen, die im komparativen Vergleich potenziell die geringste Kosten 

verursachen bzw. am wenigsten schaden – Also dass man Handlungen lieber vermeiden sollte, deren Fehlschlag hohe Kosten 

verursachen (Laudon et al. 2010:163). Deshalb sollten alle Risikofälle bewusst gegen Null substanziell minimiert, umgegan- 

gen, gebannt und vermieden werden (vgl. Münkler et al. 2010:7). Dadurch lässt sich Nutzen substanziell doch maximieren. 
106 Da Prozessanalysen sich sowohl theoriegenerierend als auch theorietestend ausrichten (Schimmelpfennig 2006:263), lässt 

sich betonen, dass die Anwendung dieser Methodik dieser Arbeit progressiv-prozessanalytisch theorietestend ausgerichtet ist.  
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analysen, und progressive Prozessanalyse ist erläuterungsorientiert (Schreibler 1976:61). Albert 

Schreibler (1976:60) expliziert: wenn eine Prozessanalyse die Aufgabe der Erklärung untersuchter 

Prozesse in ihren Teilschritten und Ereignisrichtungen unternimmt, dann hat die Prozessanalyse 

ein progressives Merkmal. Progressive Prozessanalyse werden am meistens logisch-verbal vorge- 

führt (Schreibler 1976:60). Albert Schreibler konstatierte: „Die ablaufsschlildernde Absicht der 

Prozessanalyse geschieht in der Regel in Form von Erklärungsmodellen. Dabei ist es besonders 

wichtig die prozessualen Schritte in der richtigen Reihenfolge anzugeben“ (Schreibler 1976:60).  

 

Zum empirischen Teil107 jeder ökonomischer Arbeit stellt sich die Frage, wie die verwendeten Da- 

tenmaterialien108 als wahre faktengehaltvolle Beobachtungen entstanden sind – d.h. die Frage über 

Datenerhebungsmethode. Nach Ludwig von Auer (2007:2) gibt es (zum Testen theoretischer Mo- 

delle) zwei Datentypen: experimentelle und historische (nicht-experimentelle) Daten. Im Rahmen 

dieser Arbeit werden historische bzw. prozessproduzierte Daten herangezogen, um die Muster- 

prognosen der im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Theorie zu überprüfen. Ludwig von Auer 

(2007:2) beschreibt die Relevanz historischer Daten wie folgt: Historische Daten ermöglichen die 

Überprüfung theoretischer Aussagen anhand von Fakten (Ereignissen, Umständen und Entwick- 

lungen) aus bisherigen Erfahrungen. Denn nach Helga Esselborn-Krumbiegel (2008:108) können 

Daten in empirischen wissenschaftlichen Arbeiten entweder induktiv zur Gewinnung von Hypo- 

thesen oder deduktiv zur Überprüfung von Hypothesen verwendet werden. Nichtreaktive Erhe- 

bungsmethoden109 werden in dieser Arbeit verwendet. Die Datenerhebungstechnik dieser Arbeit 

ist sekundär. Nach Albert Schreibler (1976:16) werden primäre und sekundäre Datenerhebungen 

in wirtschaftswissenschaftlichen Arbeiten als gleichrangig relevant angesehen, denn Datenerhe- 

bungstechniken machen den wissenschaftlichen Rang und die Originalität wissenschaftlicher Ar- 

beiten nicht aus, sondern Wissenschaftlichkeitsrang und Originalität zeichnen sich durch die fol- 

genden Kriterien gut aus: Erkenntnisgefüge, Methodik und Zielniveau (Schreibler 1976:16) sowie 

Neuigkeitsgehalt gewonnener Erkenntnisse, wissenschaftlicher und praktischer Nutzen, intersub- 

                                                 
107 Zur Frage, welche Daten für Fragestellung und Problematik von Untersuchungen geeignet sind, werden in vielen Theorien 

entsprechende Hinweise über Datenarten und Beschaffungsmöglichkeiten gegeben. Fundamental dabei ist, auf die Validität, 

Objektivität, Aktualität, Repräsentativität und Reliabilität verwendeter Daten zu beachten (vgl. u.a. Moosmüller 2004:16-18). 
108 Denn Kenntnismachung verwendeter Daten, Deskription methodischer Vorgehensweise usw. steigern den intersubjektiv- 

en Nachvollziehbarkeitsgrad wissenschaftlicher Arbeiten (Ebster / Stalzer 2008:19). Vor allem werden aus zielgerichteter 

Aufbereitung von Daten Informationen gewonnen, und durch gezielte Vernetzung von gewonnenen Informationen entstehen 
wiederum Erkenntnisse (vgl. Giese 2011:164). Darum geht es in diesem Teil der vorliegenden wissenschaftlichen Ermittlung. 
109 Andreas Diekmann (2009:627-653) drückte pointiert den zentralen Unterschied zwischen reaktiven und nichtreaktiven Er- 

hebungsmethoden wie folgt aus: Bei reaktiven Erhebungsmethoden besteht eine mögliche Fälschungsgefahr, weil der ausge- 

wählte Messvorgang einer Erhebung verfolgtes Messergebnis einer Untersuchung bewusst bzw. gezielt manipuliert werden 

kann (Diekmann 2009:627). Bei nichtreaktiven Erhebungsmethoden werden Daten wie zum Beispiel Archivbestände erho- 

ben, die bereits im Prozess eines untersuchten Gegenstands automatisch entstanden sind – prozessproduzierte Daten. Nicht- 

reaktive Erhebungsmethode ist im Forschschungsprozess falschungsfrei (Diekmann 2009:627-653). Prozessproduzierte Da- 

ten sind nichtreaktiv, und sie sind meist amtliche Daten (vgl. Diekmann 2007:435). Im Mittelpunkt der nichtreaktiven Erhe- 

bungsmethode steht die Ermittlung von vergangenen und aktuellen Verhaltensspuren, Handlungen, Motiven und Taten von 

Akteuren, um eine Aufdeckung von sozialen Zusammenhängen und Tatsachen durchzuführen(vgl. u.a. Diekmann 2009:646).  
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jektive Nachvollziehbarkeit, Theoriebezug und Allgemeingültigkeitsgrad (Schreibler 2008:19).  

 

Zu den hier herangezogenen Datenmaterialien zählen Verhandlungsprotokolle, Vertragstexte, Ak- 

ten, Statements, Positionspapiere, Politiktaten und Ergebnisse sowie amtliche und nichtamtliche  

Statistiken und Berichterstattungen von Teilnehmern an allen Verhandlungsrunden beider Um- 

weltregime. Es geht um theoriegeleitete Auswertung von im Prozess beider globaler Umweltre- 

gime entstandenen Rohdaten. Zu einzelnen Datenmaterialen zählen die folgenden Datengrundla- 

gen:Verträge, Akten, Dokumenten, Texte, abgedruckte transkribierte Interviews, Protokolle und 

Unterrichtsskripte, die im Rahmen beider untersuchter globaler Umweltschutzregime entstanden 

sind sowie Statistiken – v.a. amtliche Statistiken aus nigerianischem Bundesenergieministerium,  

nigerianischem Statistischem Amt; internationale statistische Veröffentlichungen der VN, Welt- 

bank, UNEP, UNDP sowie nichtamtliche internationale Statistiken z.B. internationale Publika- 

tionen vieler Forschungsinstitute – und Daten aus Sammelwerken, Fachzeitschriften, Broschüren 

etc. Es bleibt unstrittig, dass in der Ökonomik die Berücksichtigung der Äußerungen von Agen- 

ten (Akteuren) eine der Hauptquellen für direkte Beweisführung der Motiven (Zielverfolgungen) 

ihres Handelns ist (Hicks 1993:290). Ludwig von Auer (2007:2) konstatiert, dass solche nicht-

experimentellen Daten u.a. systematische Überprüfung theoretischer Kernaussagen ermöglichen. 

Jeffrey M. Wooldridge (2009:5) erläutert diesbezüglich, dass alle Datenarten in der Ökonomik 

nicht unbedingt quantifiziert werden müssen. Übrigens sind statistische Hypothesentestmethoden 

nicht die einzigen Werkzeuge aus dem Instrumentenkasten des Hypothesentests. Statistische 

Hypothesentestmethoden kommen in der Regel unbedingt dann zum Einsatz, wenn die Natur der 

verwendeten Daten ausschließlich nur rein statistisch vorliegen (vgl. Preißner et al. 1998:220).   

Da prozessproduzierte Daten zwangsläufig im Prozess eines Untersuchungsgegenstands entstan- 

den sind, können solche Datentypen nur sekundär erhoben werden. Übrigens erweisen sich solche 

Daten als zuverlässig, denn wegen ihrer breiten Zugänglichkeit sind sie im Forschungsprozess fäl- 

schungsfrei(datenfälschungsgeschützt). Die Zuverlässigkeit solcher Daten bleibt immer hoch. Alle  

diese Quellenmaterialien stützen die empirischen Aussagen dieser Arbeit. Da aus Datenmateria- 

lien Belege zur Stärkung der Überzeugungskraft von Hypothesen gewonnen werden, liefern Da- 

ten110 die Antwort darauf, welche Aussagen verwendeter Datenmaterials theoretisch aufgestellte 

Behauptungen stützen (Esselborn-Krumbiegel 2008:109). Im nachfolgenden Kapitel lässt sich die 

theoretische Abstützung (also der Theoriebezug) der vorliegenden Arbeit anschließend darstellen. 

                                                 
110 Da Daten Informationsträger bzw. faktuelle Informationen sind (Mansbach/Rafferty 2008:14), dienen sie hier als Grund- 

lage zur Beantwortung positiver Fragen dieser Arbeit. Die verwendeten Methoden ermöglichen die Verarbeitung der Infor- 

mationen von Datenmaterialien. Während die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Methoden die Instrumentarien zur Sys- 

tematisierung von Daten liefern, werden die gewonnenen Resultate mithilfe der verwendeten Theorie bewertet, interpretiert 

und verallgemeinert. Denn Theorien liefern nicht nur die Richtlinie für die Analyse von Phänomenen, aber auch einen Rah- 
men zum Verstehen der Signifikanz von Forschungsergebnissen (Chen 1990:18). Diese Institutionsanalyse ist theoriegeleitet.  
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Kapitel 3. Darstellung des theoretischen Bezugsrahmens  

 

3.1. Vorbemerkungen zu theoretischen Grundlagen 

Zur Beantwortung wissenschaftlicher Fragen dienen Theorien oft als Instrumente (Mansbach/ 

Rafferty 2008:17) und theoretische Bezugsrahmen
111

 sind deshalb kein Selbstzweck, sondern 

Rahmen zur Erkenntnisgewinnung und Gestaltungsempfehlung – deswegen sind theoretische 

Bezugsrahmen für wissenschaftliche Untersuchungen selbstverständlich sehr relevant und produk- 

tiv (Dehling/Schubert 2011:21-22). John P. Doll und Frank Orazen resümieren: “Die Analyse 

ökonomischer Problematiken ohne theoretische Abstützung ist wie ins Finsternis zu schießen“ 

(Doll/Orazem 1978:7). Nach Wolf-Dieter Narr (2009:30) wurde die Relevanz theoretischen 

Bezugsrahmens zum allerersten Mal im 12. Jahrhundert von Mönchen in der Nähe von Paris 

bekräftigt, denn sie betonten, dass sie auf den Schultern von Riesen (Autoritäten) in für sie 

interessanten Themenbereichen (z.B. Aristoteles, Platon und andere altgriechische Philosophen 

und Denker) neue Erkenntnisse (v.a. in philosophischen Fachdiskussionen) gewonnen hatten. Da  

Theorien Aussagensysteme sind (Stier 1999:13), machen Wissenschaftler das Funktionieren 

der Welt dadurch verständlicher, und sie liefern den Rahmen für eine systematische Analyse 

von Phänomenen sowie für die Interpretation von Forschungsergebnissen (vgl.Chen 1990:17).  

 

3.2. Eine Skizze und Erläuterung des Modells von Buchanan und Tullock 

Bei der Beantwortung der zentralen Fragestellungen dieser wissenschaftlichen Abhandlung stützt 

sich diese Arbeit von der ökonomischen Theorie112 der Verfassung von James Buchanan und Gor- 

don Tullock (1962) ab. Die Theorie leitet in erweitertem Sinne den Verlaufsprozess der vorliegen- 

den Untersuchung an, denn ihre zentralen Aussagen sind für die Bereitstellung globaler öffentli- 

cher Güter relevant. Diese Theorie dient als ein Analyseraster zur Erarbeitung der normativen, po- 

sitiven und präskriptiven Fragestellung dieser Arbeit. Die Konzepte, Methode und Analyse der 

Theorie ist politökonomisch (Buchanan/Tullock 1962:v). Diese Theorie orientiert sich sowohl an 

vertragstheoretischen Anliegen von Thomas Hobbes und Immanuel Kant als auch an Smithscher 

Markttheorie. Ökonomische Theorie der Verfassung wurde von James Buchanan und Gordon  

Tullock (1962) in ihrem berühmten und wirkungsmächtigsten Werk The Calculus of Consent113  

                                                 
111 Zu Vorteilen theoretischen Bezugrahmens gehören nach Winter (2005): Erstens er dient als ein bereits in der Wissenschaft 

vorhandenes Denk- und Argumentationsmuster zur Untersuchung wissenschaftlicher und realpolitischer Probleme. Zweitens 

mit Hilfe theoretischen Bezugsrahmens können spezifisch gestellte Forschungsprobleme wissenschaftlicher Untersuchungen 

systematisch ausgearbeitet werden. Drittens ein theoretischer Bezugsrahmen liefert wissenschaftliche Absicherungsgrundlage 

durch ihre Konsistenz, Konstanz, Strukturiertheitsformation, Argumentationsvollständigkeit und Möglichkeit für eine empiri- 

sch-analytische Überprüfbarkeit (vgl. Winter 2005). Die Vorteile theoretischen Rahmens sind hier nicht erschöpfend genannt. 
112 Im Rahmen der hier verwendeten Theorie geht es um normative und empirische wirtschaftswissenschaftliche Ermittlung. 
113 Buchanan und Tullock (1962) setzen durch The Calculus of Consent die Neue Politische Ökonomie explizit in Gang und 

postulierten, dass politische Entscheidungsträger wie die Bürger von Eigeninteressen beeinflusst werden (Coyle 2011:242). 
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entwickelt. James Buchanan betont: „In The Calculus of Consent wird das Entstehen existierender  

und möglicher Institutionen aus vertraglichen Vereinbarungen zwischen den teilnehmenden, ratio- 

nal handelnden Akteuren abgeleitet“ (Buchanan 1984:10). Der Marktprozess dient im Rahmen 

des Theorieansatzes als ein Analogiemodell114 zur Untersuchung des politischen Prozesses. James 

Buchanan und Gordon Tullock (1962) führten eine vergleichende Prozessanalyse aller möglichen 

kollektiven politischen Entscheidungsregeln durch und kamen zum Schluss, dass das Einstimmig- 

keitsprinzip aufgrund dessen Vorteile sich als eine hervorragende kollektive Entscheidungsregel  

auszeichnet, um das Problem der Unterbereitstellung öffentlicher Güter optimal zu bewältigen.  

Buchanan betont: „Grob umrissen könnte man den Ansatz von The Calculus of Consent als eine  

Erweiterung der Theorie öffentlicher Güter umschreiben“(Buchanan 1984:10). Die Theorie umfa- 

sst sowohl eine normative Seite (Konsens als Norm und daher als Kriterium115 für normative kom- 

parative Institutionenanalyse) als auch positive Seite (Politik als Tausch) (Buchanan 1991:41).   

 

Ziel ihrer theoretischen Untersuchung ist es, eine Theorie kollektiver Entscheidungen zu entwic- 

keln, die analog große Gemeinsamkeiten mit orthodoxen ökonomischen Theorien des Marktes hat 

(Buchanan/Tullock 1962:17). Beide Autoren nehmen an, dass Individuen im politischen Prozess 

sich genauso wie im Marktprozess verhalten (Buchanan/Tullock 1962:20). Die Theorie analysiert 

das Kalkül rationaler und eigennütziger Individuen bei Institutionswahl (Buchanan/Tullock 1962: 

vi). Menschen werden als die kleinsten Entscheidungsträger dargestellt, die kollektive und private 

Entscheidungen treffen (Buchanan/Tullock 1962:vi). Die Theorie lehnt die Sichtweise der organi- 

stischen Konzeption des Staates sowie das Paradigma der Klassendominierung ab, und fokussiert 

sich stattdessen auf individualistische Konzeption der Kollektivität (Buchanan/Tullock 1962:13).  

Politische Entscheidungen werden im Rahmen dieser Theorie aus individualistischer Perspektive 

betrachtet (Buchanan/Tullock 1962:8). Bei allen politischen Entscheidungen werden alle Indivi- 

duen theoriegeleitet in zwei analytischen Zugehörigkeitsgruppen eingeteilt: die Regierten und die 

Regierenden. Politisch-ökonomische Logik dieser Theorie ermöglicht eine Präsizierung getätig- 

ter Aussagen, die bisher grob dargestellt wurden. Dieses Anliegen liefert einen analytischen Rah- 

men, auf dessen Fundament die vorliegende Arbeit die Bewertung durchführt, dass während kon- 

sensfähige globale institutionelle Arrangements auf Regierungsebene pareto-optimal sind, produ- 

                                                                                                                                                         
C.K. Rowley (2004:ix) konstatiert, dass das Werk mit Abstand die meist zitierte Arbeit zweier Autoren in der Ökonomik ist. 
114 Analogiemodelle wurden in der Literatur manchmal zwar als kaum metrisch kritisiert, aber sie sind wegen ihrer Vorteile 

für zahlreiche Forschungsfragen mehr geeignet als andere Modellarten (Vohra 1990:7). Übrigens werden Analogiemodelle 

meistens verbal dargestellt. Verbale und mathematische Modelle kommen öfters zu den gleichen Ergebnissen(Vohra 1990:7).     
115 Im Rahmen der Vertragstheorie handelt es sich um tatsächlichen Konsens, der entweder explizit oder implizit ausgedrückt 

werden kann (Brennan/Lomasky 1993:135). Die Einführung der Einstimmigkeitsregel in Anlehnung an Knut Wicksell (1896/ 

1958) als Messlatte für allgemein wünschenswerte Institutionen in die ökonomischen Analysen kollektiven Handelns wird als 

eine der bahnbrechenden Innovationen des Calculus of Consent betrachtet (Petersen 1996:88). Im Calculus of Consent wird 

mit Hilfe einfacher ökonomischer Annahmen über wohlfahrtsmaximierendes individuelles Verhalten geziegt, wie konsens- 

fähige kollektive Entscheidungen auf konstitutioneller Ebene durch politische Verhandlungen entstehen (Buchanan 1991:35).  
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zieren sie auf Bürgerebene im Vergleich zu allen Alternativen die wenigsten schlechter gestell- 

ten. James Buchanan und Gordon Tullock betrachten kollektives Handeln als Handlungen von In- 

dividuen, wenn sie bestimmte Ziele gemeinsam und nicht als Einzelne erreichen wollen – Bürger-

Regierungs-Interaktion (das Regieren) dient als Mechanismus zur Erzielung des in Frage stehend- 

en kollektiven Handelns (Buchanan/Tullock 1962:13). Statt alle Bürger miteinander über konkre- 

tes kollektives Handeln zu verhandeln, erfolgen solche Verhandlungen durch die Vertreter der 

Bürger (Buchanan/Tullock 1962:221). Damit keine unendlichen Einzelverhandlungen zwischen 

den Bürgern über öffentliche Politikwahl entstehen, lassen sich die Verhandlungsfronten durch 

Bürger-Regierungs-Interaktionen minimieren (Buchanan/Tullock 1962:221). Zum Beispiel statt 

alle Weltbürger miteinander über konkrete Maßnahmen zur Sicherung der Ökodienstleistungen 

der globalen Atmosphäre in unzähligen Fronten zu verhandeln, erfolgen solche Verhandlungen 

zwischenstaatlich im Rahmen der globalen Regime zum Schutz der globalen Atmosphäre. Indivi-

duen (sowohl die Regierten als auch die Regierenden) verfolgen im politischen Prozess (z.B. bei 

multilateralen Umweltschutzverhandlungen) ihre eigenen Interessen(Buchanan/Tullock 1962:25). 

 

Die Brauchbarkeit der Konsensnorm liegt in dreifacher Hinsicht sowohl in normativer Rechtferti- 

gung und in illustrativer positiver Erklärung von Institutionen als auch in der Entwicklung norma- 

tiv abgeleiteter Vorschläge zur Verbesserung existierender Institutionen (Buchanan 1962:318). 

Wie in allen sozialwissenschaftlichen Themenbereichen (vgl. Scharpf 2000/2006:36) sind sich 

Institutionenökonomen relativ darüber einig, dass es eine unausweichliche Verknüpfung zwischen 

normativen Institutionenanalysen und positiven Institutionenanalysen besteht. Das ist aufgrund 

der Tatsache, dass es Institutionenökonomen116 bewusst ist, dass die Arbeitsteilung zwischen posi- 

tiv ausgerichteten Institutionentheorien und normativ ausgerichteten Institutionentheorien lange 

nicht bedeutet, dass entweder positive Fragen durch normative Ausrichtung oder normative Fra- 

gen durch positive Ausrichtung vermieden werden können. Deshalb gibt es einige Institutionen- 

theorien, die normative und positive Seiten der Institutionsfragen in ihren Theorien innovativ ver- 

knüpft haben. The Calculus of Consent zählt zu solchen innovativen theoretischen Arbeiten. Der 

theoretische Bezugsrahmen der vorliegenden Arbeit ist daher eine vertragstheoretische Varian- 

te der Neuen Politischen Ökonomie (Wicksell-Virginia-Schule). Die Neue Politische Ökonomie117  

entstand als eine Erweiterung der alten Politischen Ökonomie durch eine befruchtende Übertra- 

                                                 
116 Neue Politische Ökonomie hebt die Notwendigkeit von Verfassungen (Institutionen) hervor (Persson / Tabellini 2002:3). 
117 Zur Ausrichtung dieses analytischen Ansatzes konstatiert Sylke Behrends (2001a): „Konkret ergibt sich die Bezeichnung 

Ökonomische Theorie der Politik aus der instrumentellen Anwendung des ökonomischen Verhaltensmodells zur Analyse  

des politischen Prozesses“(Behrend 2001a:3). Sie führt diesbezüglich weiter aus:„Neue Politische Ökonomie wird in ihrer ur- 

sprünglichen Ausprägung als gemeinsamer Begriff für Theorien und Forschungsgebiete verwendet, die das Instrumentarium 

der modernen – hauptsächlich neoklassischen – Wirtschaftstheorie, wie insbesondere den methodologischen Individualismus, 

das Rationalverhalten sowie Eigeninteresse bzw. Eigennutzaxiom, für die Erklärung politischer Strukturen und Prozesse an- 
wenden, wobei die wechselseitigen Beziehungen von Wirtschaft und Politik im Vordergrund stehen“ (vgl.Behrends 2001a:1).  
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gung des Werkzeugskastens der modernen Wirtschaftstheorie(v.a. neoklassische Ökonomie)(Beh- 

rends 2001a:2). Das theoretische Werk118 Calculus of Consent ist eine an dem Argumentations- 

muster der klassischen Vertragstheorie119 stark orientierte Ökonomische Theorie kollektiven 

Handelns (Kersting 1994:321). Wie bereits ausgeführt sind formale Institutionen Ergebnisse der 

Entscheidungen und Handlungen von Menschen. Ökonomische Theorien der Entstehung und des 

Wandels formaler Institutionen sind im erweiterten Sinne feste Bestandteile der Entscheidungs- 

und Handlungstheorien. Petra Stykow et al. konstatieren: „Handlungstheorien sehen im Indivi- 

duum und seinem Verhalten das primäre Element des Sozialen. Strenge Individualisten behaup- 

ten, dass es in eigentlichem Sinne Gesellschaften und andere Kollektive wie z.B. Staaten gar 

nicht gibt, sondern nur Einzelpersonen, die in ihrer Summe Kollektive konstituieren. Folglich kö- 

nnen (und müssen) alle sozialen  Phänomene auf individuelle Entscheidungen von Einzelperson- 

en zurückgeführt werden. Es gibt allerdings auch Handlungstheorien, die einen schwächeren In- 

dividualismus vertreten, indem sie zum Beispiel von kollektiven Akteuren ausgehen. Wenn etwa 

vom rationalen Handeln des Staates die Rede ist, dann wird zwar ein individualistisches Hand- 

lungskonzept zugrunde gelegt, aber das Akteurkonzept ist kollektivistisch:Der Staat besteht zwar 

aus vielen Individuen, aber er handelt als wäre er ein einheitlicher Akteur (unitary actor). Dassel- 

be gilt für andere Organisationsformen wie Parteien, soziale Bewegungen usw.“(Stykow et al. 

2009:157). Bei den Analysen zwischenstaatlicher Verhandlungen hat die Neue Politische Ökono- 

mik von den beiden irgendetwas: Politökonomen modellieren Staaten bei zwischenstaatlichen 

Verhandlungen als homogene rationale Akteure (Griffith 2006:15) und Individuen sind ihre Ent- 

scheidungsträger. Denn Staaten sind Kollektivbildungen (Gebilde) von menschlichen Individuen.  

 

Die Theorie ist eine individualistische Methode zur Analyse des Staates (Buchanan/Tullock 1962: 

19; Buchanan 1962:315). Es lässt sich zuerst die übliche Darstellungslogik der Analyse politi- 

scher Entscheidungen auf der Grundlage des methodologischen Individualismus aus Sicht der 

Internationalen Neuen Politischen Ökonomik kurz erwähnen. Mit Individuen werden menschliche 

Individuen gemeint. Sie können Agenten oder Prinzipale als Individuen sein, die Zustimmungs-  

                                                 
118 Da mit Hilfe von Theorien sich Zusammenhänge erkennen lassen, die sich a prima vista nicht erkennen lassen (Homann/ 

Suchanek 2005:11), erfüllt die Institutionentheorie von Buchanan und Tullock (1962) erwartungsgemäß dieses Erfordernis. 
Nach Ralf Isenmann und Michael Hauff (vgl. 2007:1-12) besteht theoretischer Rahmen aus Aussageebene, und Aussagenebe- 

ne besteht wiederum aus Objekt- und Basisebene. Alle diese Teile sind im Rahmen der Darstellung dieser Arbeit vorhanden. 
119 In Anschluss an Thomas Hobbes erläutert Iring Fetscher (1966:xxiv) in diesem Zusammenhang, dass zwischen freien In- 

dividuen eine gegenseitig vorteilhafte Ordnung nur durch Vertragsabschluss konkret verwirklicht wird, dem die Betroffenen 

selbst freiwillig (also durch direkte oder latente Zustimmung) zugestimmt haben. Nach Robert Cooter (2000:273) werden im 

Rahmen des Ausgangspunkts vertragstheoretischer Analysen die folgenden Kernpunkte energisch betont: Erstens die Autori- 

tät des Staates (und daher die Regierungen) ist auf das Volk zurückzuführen (d.h. Volkssouveränität und Bürgerbeteiligung). 

Zweitens Staat (Regierung) dient dem Bürger. Drittens Bürger als rationale Individuen möchten ihre Freiheit im Rahmen der 

Existenz des Staates gewährleistet haben, deshalb sollen ihre Interessen beachtet werden, indem sie bei politischen Entschei- 

dungen berücksichtigt werden. Stefan Voigt fügt zu Recht hinzu, dass Verfassungen (formale institutionelle Arrangements 

bzw. Regeln) dabei als Gesellschaftsvertrag betrachtet werden (Voigt 2008:367). Politiker orientieren sich entweder an Maxi- 

min-Prinzip – minimale Auszahlung ist maximal (Sieg 2010:9; Sorger 2000:19) oder Maximax-Prinzip (größte Auszahlung). 
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recht haben. Wenn Prinzipale zugleich die Zustimmenden sind, dann braucht man keine Annahme  

über die Responsitivität ihrer Zustimmung machen. Wenn die Zustimmenden Agenten sind, dann  

braucht man mindestens eine Annahme zur Sicherung der Responsivität der Zustimmung. Da po- 

litische Entscheidungen von Individuen (Politikern) getroffen werden, wird Popularitätsmaximie- 

rungszielverfolgung bei allen Politikern (in unterschiedlichen Intensitäten je nach Regierungs- 

systemen) angenommen, die dafür gewährleistet, dass Handlungen von Politikern durch Regie- 

rung-Bürger-Interaktion gelenkt werden. Es wird davon ausgegangen, dass sie bei ihren Beitritts- 

entscheidungen zu zwischenstaatlichen Abkommen die Ängste ihrer Bürger berücksichtigen. Und 

die Popularitätsmaximierungsannahme immunisiert alle möglichen Annahmen, dass sie dem Bei- 

tritt ihrer Länder zu Abkommen zustimmen würden, die die Position ihrer Länder verschlechtern.  

 

Der Referenzrahmen der Konstitutionellen Politischen Ökonomie basiert sich denkmusterbezogen 

auf Hobbes´scher Vertragstheorie (Voigt 2008:365). Nach Buchanan/Tullock (1962:v) orientiert 

sich das theoretische Werk an politischen Institutionen freier Akteure (auf globaler Politikebene 

geht es um Regierungen als freie Akteure). Die Methodologie, begriffs-konzeptionelle und analy- 

tische  Instrumentarien dieser Theorie orientieren sich stark an der Neuen Politischen Ökonomie  

(Buchanan/Tullock 1962:v). Bei Vertragstheorien in der Tradition von Wicksell-Virginia-Schule 

der Neuen Politischen Ökonomie120 steht ja nach Politikebenen die Hervorhebung des Konsenses. 

Sie explizierten, dass die Theorie einen Vertragscharakter hat (Buchanan/Tullock 1962:341-342).  

Wie schon bereits mehrfach ausgeführt sind Institutionen Regeln. Ulf D. Pose` (2011:29) erläutert 

darüber prägnant, dass der Sinn von Regeln darin besteht, ein `verträgliches Miteinander sicher- 

zustellen`. Aus der Prämisse eigennützigen und nutzenmaximierenden Menschen postulierten 

Thomas Hobbes121 und Immanuel Kant, dass Individuen am Ende aus Eigennutz Gesellschaftsver- 

träge abschließen. Russel Hardin konstatiert, dass Hobbessche Vertragstheorie sowohl explikativ 

(positiv) als auch rechtfertigend (normativ) ist (Hardin 1997:33). Wolfgang Röd (1996:38-39) legt 

am Beispiel Thomas Hobbes` Anliegen den Kern dieser vertragstheoretischen Variante wie folgt 

dar: Da alle Menschen keine isolierten Lebensräume haben, teilen sie sie mit anderen Menschen. 

Dadurch ergibt sich der Kampf um verfügbare knappe Ressourcen – deswegen verhalten sich  

Menschen in solchem Vorgesellschaftsvertragszustand wie ein überlebungskünstlerischer Wolf  

                                                 
120 Die Bezeichnung „Politische Ökonomie“ wurde zum allerersten Mal von Sir James Steuart (1712-1780) im Jahre 1767 

grundrißbezogen entwickelt (Hann/Hart 2011:24) und seitdem wird sie in der Ökonomik zunehmend erweitert und vertieft.  

Die Übertragung des neoklassischen Verhaltensmodells auf Themenbereiche außerhalb der traditionellen wirtschaftswissen- 

schaftlichen Untersuchungsgegenstände hat sich innovativ so stark an Bedeutung gewonnen, dass es Ökonomische Theorie 

der Umwelt, Recht, Politik, Natur, Sport, Kunst, Familie, Geschichte, Religion, Ehe, Kriminalität, Ausbildung, Forschung, 
Konflikte, Frieden, Partnerschaft et cetera gibt (vgl. Behrends 2001a:2-4). Ihre Beiträge zur Umweltökonomik steigen stetig. 

Übrigens Bedingungen der Untersuchungsgegenstände dieser Arbeit sind mit den Bedingungen der hier verwendeten Theorie 

sehr kompatible. Und Weimann (2005:38) bekräftigt ausdrücklich diese zentrale Notwendigkeit wie folgt: „Um die Anwend- 

barkeit von Theorien beurteilen zu können, muss man die Bedingungen kennen, unter denen die theoretische Aussage gilt“. 
121  Hobbes betont, dass die Handlungen von Menschen durch Interessenverfolgungen angetrieben werden (Hobbes 1966:6). 
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(homo homin lupus). Thomas Hobbes bezeichnet den Naturzustand als eine Gesellschaft ohne Re- 

geln, in dem ein berühmt gewordener „Krieg eines jeden gegen jeden“ herrscht. Da eine dauerhaf- 

te Aufrechterhaltung des Daseins aller sich dadurch gar nicht sichern lässt, entschieden sie sich  

aus Eigennutz ihre Selbsterhaltungsinteressen nur im Rahmen eines Regelsystems zu verfolgen. 

Denn sowohl die Stärksten als auch die Schwächsten sind potenzielle Opfer. Der Gesellschafts- 

vertrag entsteht aus Eigennutzkalkül aller (Röd 1996:38-39). Obwohl Thomas Hobbes122 „bellum 

omnium contra omnes“ aus seinem hypothetischen Gedankenkernmodell konstruiert war, ist er 

für Bourdieu schon immer ein rein anthropologisches Faktum (Spranger 2011:49). Theoriegeleitet 

wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit der Zeitpunkt vor dem Zustandekommen globaler At- 

mosphärenschutzregime als naturzustandähnlich (vorkonstitutionelle Phase) betrachtet, in dem je- 

der unbeschränkte Freiheit zur Nutzung der globalen Atmosphäre als Emissionssenke hat. Zwi- 

schenstaatliche Verhandlungen über die Regelung der Nutzung der Atmosphäre werden als kon- 

stitutionelle Phase dargestellt. Die Umsetzungsphase zwischenstaatlich vereinbarter Atmosphä- 

renschutzmaßnahmen auf nationaler Ebene wird hier als post-konstitutionelle Phase bezeichnet.      

 

Ottfried Höffe (2008:106-107) führt fort, dass aus aufgeklärten individuellen Eigeninteressen Ge- 

sellschaftsverträge zur Naturzustandsproblemlösung entsteht, in dem generell schädlicher Zustand 

herrscht. Iring Fetscher (1966:xxiii) argumentiert expressiv, dass Hobbessche Vernunftsbegriffs- 

konzeption – ähnlich wie Hume`sche Vernunftsbegriffkonzeption – eine zweckrationale Intere- 

ssenkalkulation darstellt. Wolfgang Kersting (2007:212-213) konstatiert, dass der englische Philo- 

soph, Thomas Hobbes (1588-1679), durch sein ingeniöses Werk „Leviathan“ 1651 ein individua- 

listisch-philosophisches Argumentationsmuster lieferte, dessen Begründungsleistungsanliegen 

sich auf der Nutzenmaximierungsmaxime des ökonomischen Rationalitätsprinzips abstützt. Iring 

Fetscher resümiert: „Die spezifische Form des Hobbesschen `Gesellschaftsvertrage` erklärt 

sich aus dem Bedürfnis…Der Vertrag wurde als Begünstigungsvertrag konzipiert, nicht als ein 

Herrschaftsvertrag zwischen Untertanen und dem künftigen Souverän“ (Fetscher 1966:xxvi). Also 

Hobbes´sche Vertragstheorie stellt einen Gesellschaftsvertrag (packtum associationis) dar – kein 

Herrschaftsvertrag (pactum subjunctionis) (Fetscher 1955:xxvi). Wolfgang Kersting (2007:214)  

                                                 
122 Thomas Hobbes (1966:99) konstatierte hinsichtlich dieser Frage, dass das natürliche Recht, das in der wissenschaftlichen 

Diskussion üblicherweise als jus naturale bezeichnet wird, sich schließlich als die Freiheit eines Individuums erweist, seine 

eigene Selbsterhaltung adäquat zu sichern. Klaus Roth (2010:37-38) fügt dementsprechend hinzu, dass Thomas Hobbes aus 

Malmesbury (1588-1679) mit Hilfe eines gedankenexperimentellen hypothetischen Gesellschaftsvertragskonstrukts die Rele- 

vanz von Regeln als Lösung für allgemein nachteilige Naturzustandsproblematik betont, wodurch die Entscheidung über die 

Beendung des Kriegs aller gegen alle (bellum omnium contra omnes) vom Volke selbst ausgeht. Irine Fetscher konstatiert in 

diesem Zusammenhang, dass diese Darstellung von Thomas Hobbes einige empirische Realitäten folgendermaßen aufhellt: 

„…durch dieses (Natur-) Recht aber gebe es keine eindeutig bestimmbare Schranke zwischen den Personen, so dass dieses 

„Naturrecht“ als Regulativ zwischenmenschlichen Verhaltens wertlos ist. Aus dem jus omium in omnia geht das bellum 

omnium in omnes hervor (oder richtiger das bellum uniuscuisque contra unumquemque“(Fetscher 1966:xxi-xxii). Die Grund- 

idee der Vertragstheorien (Kontrakttheorien) in den Wirtschaftswissenschaften besteht substanziell darin, Prinzipien und  

Normen sowohl zu rechtfertigen als auch zu erklären, die zu Günsten aller Vertragspartner führen (vgl. Gardiner 2009:77). 
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betont, dass aus Sicht dieser Vertragstheorien Institutionen bewusstes menschliches Design zur 

Kompensation der Defizite des Naturzustands sind. Er erläutert, dass das Versagen des Naturzu- 

stands sowohl auf angeborene Eigennutztriebe123 des Menschen als auch auf knappheitsgeprägte 

Konkurrenz im Naturzustand124 zurückzuführen ist (Kersting 2007:214), und Alexander Hamilton 

et al. (2007:24) forderten, dass der Eigennutz der Naturmenschen bei innovativen Gesellschafts- 

problemlösungen nicht gebrochen werden sollte, sondern daran soll sogar bewusst appelliert wer- 

den, denn nur so funktioniert die Gesellschaft. Und Monica Brito Vieira und David Runciman  

(2008:90) fassen kurz, was Einstimmigkeitsregel bei vertragstheoretischen Argumentationen von 

Thomas Hobbes verlangt: In der Tradition der Vertragstheorie Thomas Hobbes´ bedeutet es nicht,  

dass ein Gesellschaftsmitglied das Zustandekommen des Gesellschaftsvertrags als Lösung für die 

Problematik des Naturzustands verhindern kann: Diejenigen, die gegen das Zustandekommen ei- 

nes Gesellschaftsvertrags sind, bleiben so weiterhin im nachteiligen Naturzustand als Nicht-Ver- 

tragspartner. Nach Höffe (2008:107) betrachten Vertragstheoretiker alle Gesellschaftsverträge als 

konsensuale Ergebnisse freiwilliger Übereinstimmung aller Vertragspartner. Da nur Befürwörter 

aller Gesellschaftsverträge Vertragspartner sind, sind alle Gesellschaftsverträge konsensuale 

Ergebnisse (Vieira/Runciman 2008:90). Nationalstaatliche Regierungen stellvertretend für ihre 

Staatsbürger sind individuelle Handelnde bei solchen zwischenstaatlichen Vertragsverhandlungen.  

 

Die ökonomische Theorie, die im Rahmen der Ermittlung von Buchanan und Tullock (1962) ent- 

wickelt wurde, ist eine ökonomische Theorie der politischen Konstitution (bzw. Regelwerke) (vgl. 

Buchanan 1978:9). Sie wird manchmal auch als Konstitutionentheorie oder Institutionentheorie 

(Tullock 1962:339) oder Theorie der Konstitutionenwahl bzw. Institutionenwahl (Buchanan 1962: 

316) bezeichnet, und sie fokussiert sich auf den Prozess des Institutionenwandels. Das Werk The 

Calculus of Consent ist eine Ökonomische Analyse politischer Gestaltungsentscheidungen (vgl. 

Marciano 2009:48). Die Institutionentheorie125 von James Buchanan und Gordon Tullock (1962) 

analysiert das Kalkül des Tauschmechanismus unter eigennützigen politischen Entscheidungsträ- 

gern und eigeninteressierten Bürgern (Buchanan 1991:xi). Im Rahmen der Ökonomischen Theorie  

                                                 
123 Alexander Hamilton, James Madison und John Jay (2007:25) bekräftigten, dass die Existenz von Institutionen am Ende 

ein „Ausdruck des Mangels der menschlichen Natur“ ist. In der Tradition der Sophistik (zum Beispiel Pytogoras) erweisen 

sich das Zusammenleben des Naturmenschen (als solches Wesen) durch wechselseitig verbindliche Vereinbarung als reali- 

sierbar – Alexander Hamilton, James Madison und John Jay in ihrer Federalist Papers orientieren sich an Argumentations- 
muster, das von Vertragstheoretikern (z.B.Thomas Hobbes) fortgeführt und weiterentwickelt wurde(Hamilton et al  2007:25). 
124 Wolfgang Kersting betont diesbezüglich, dass Gewaltbereitschaft als Überlebungssicherungsmittel für alle im Naturzu- 

stand sich befindenden Menschen vernünftig war – daher verhalten sie sich wie ein Wolf „Homo homini lupus“, um aus Ra- 

tionalitätsgründen durch wölfische Überlebensstrategien ihre Existenz präventiv daher zu sichern (Kersting 2007:214-216).  
125 Je nach wissenschaftlichen Erkenntnisinteressen können sich wissenschaftliche Arbeiten u.a. mit allen oder einigen fol- 
genden Erkenntniszielen beschäftigen: Begründungen, Wahrheitssuche und Entdeckungen (vgl. Eichhorn 2000:4-6). Die hier 

verwendete Theorie orientiert sich an den drei Erkenntniszielen:Begründung der Wünschbarkeit konsensfähiger Institutionen; 

Wahrheitsannäherung über Ursachen der Konsensfähigkeit institutioneller Arrangements; und Entdeckung konsensstiftender 

Anreizinstrumente. Theoretische Aussagen sind Ausdrucksmittel, und sie können formal, normativ und empirisch sein. Übri- 

gens durch Beobachtungen, Logik und intellektuelle Intuition u.a. lässt sich Wahrheit aufdecken (Kern 1979:16) und ontolo- 

gische Behauptung lässt sich u.a. mithilfe junktorischen Normenalformenverfahrens überprüfen (vgl. Czayka 1991:25-26). 
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der Verfassung(Institution126) heben Buchanan und Tullock(1962) hervor, dass innovativ alles ge- 

tan werden sollte, damit kollektives Handeln konsensual durch freiwillige Zustimmung, Gleich- 

berechtigung und Gleichinformiertheit der Betroffenen zu Stande kommt. Zwangsmittel zur 

Erzielung einer Vereinbarung hat dabei keinen Platz (Buchanan/Tullock 1962:15). Daher die Er- 

zielung konsensualer kollektiver Entscheidungen durch Ungleichberechtigung, Betrug, Drohung, 

Vergeltung, Druck, Zwang und Nichtinformiertheit zählt nicht zu den Forderungen, die diese 

Bezugsnorm vertritt (Brennan/Lomasky 1993:138-139). Sylke Behrends (2001a:40) betont, dass 

James Buchanan und Gordon Tullock 1962 mit Hilfe der Instrumentarien der Neuen Politischen 

Ökonomie eine ökonomische Theorie über organisiertes menschliches Zusammenwirken und -le- 

ben (d.h. Tauschbeziehungen127) entwickelten. Die Grundbegriffe, die im Rahmen der Ökonomi- 

schen Theorie der Verfassung verwendet werden, lassen sich wie folgt zusammenfassen: Konsens 

als Norm, Förderung konsensstiftender Bedingungen, Politik als Tausch, Entscheidungskosten 

(materielle und immaterielle Last, die Vertragsparteien am Ende tragen z.B. ökonomische Kosten 

für die Bürger und politische Kosten für politische Entscheidungsträger), externe Kosten (materie- 

lle und immaterielle Last, die die Nichtzustimmenden durch die Entscheidungen anderer tragen).  

 

Zugangsweise ökonomischer Untersuchung ist vorwiegend die Entwicklung von Modellen128 über 

soziale Phänomene, die eine Repräsentation der Wirklichkeit abbilden (Varian 1990:1). Ökonomi- 

sche Modelle bestehen im Kern aus Annahmen, Analysen und Konklusionen (Buchanan/Tullock 

1962:29) und bilden die logische und operationelle Ebene. Der Aufbau der theoretischen Argu- 

mentation von Buchanan und Tullock (1962) umfasst zwei Modellebenen: logische und operatio- 

nelle Modellebene (Buchanan/Tullock 1962:298-300). Das logische Modell exploriert ableitbare 

Aussage (logische Folge für kollektive Entscheidungen) der Postulate und der theoretischen An- 

nahmen (Buchanan/Tullock 1962:299). Das operationale Modell überprüft theoretische Aussa- 

gen des logischen Modells anhand realer Phänomene (Buchanan/Tullock 1962:299). Die opera- 

tionelle Ebene der Theorie befasst sich daher normativ, positiv und präskriptiv mit möglicher An- 

wendung der aus der Theorie deduzierten allgemeinen Kernaussagen. Darum geht es nachfolgend. 

                                                 
126 Institutionen werden im Rahmen des Theoriemodells von Buchanan und Tullock (1962) als utilitärische (nutzenbezogene 

bzw.teleologische) Verträge bezeichnet(Mueller 2003:615). Sie sind im Dienst der Regelung menschlichen Zusammenlebens.  
127 Knut Wicksell, Harold Hotelling, Stuart Rice, Alois Schrumpeter und George Catlin werden von vielen Ökonomen nach 

ausführlicher historischer Erforschung als die Vorläufer der Neuen Politischen Ökonomie betrachtet (vgl. Behrend 2001a:9). 

Knut Wicksell (1896) beeinflusst stark die Ökonomische Theorie der Verfassung (Buchanan/Tullock 1962:8). Knut Wicksell 

war einer der prominentesten Ökonomen, die sich stur gegen alle Formen von Autokratien und antirationalistischen Gesell- 

schaftsformen positionierten (Gardlund 1958:15). Daher entwickelte er die Konzepte des relativen und absoluten Konsenses. 
128 Sylke Behrens (2001a) brachte es zusammenfassend wie folgt zu Recht auf den Punkt: „Im Mittelpunkt der Ökonomisch- 

en Theorie der Politik stehen politisch-ökonomische Modelle, wobei die Modellbildung von einfachen partiellen Darstellung- 

en bis zur komplexen Gestaltung mit mehreren Entscheidungs- und Handlungsträgern sowie -ebenen reicht. Minimalmodelle 

beschäftigen sich mit dem Verhalten von zwei Akteuren – Wähler und Regierung, umfassende Modelle beziehen zusätzlich 

z.B. auch die Nutzenfunktionen von unterschiedlichen Wählergruppen, Interessenverbänden, staatlichen Bürokratien, Oppo- 

sitionen, politischen Parteien und Zentralbank sowie deren wechselseitigen Beziehungen in die Untersuchung mit ein“ (vgl. 

Behrends 2001a:3). Der im Rahmen dieser Arbeit verwendete Theorieansatz gehört diesbezüglich zu den Minimalmodellen. 
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3.2.1 Die logische Modellebene des Theorieansatzes: Eine Modellbeschreibung  

Die hier verwendete Institutionenstheorie befasst sich mit dem Entscheidungskalkül von rational 

und eigennützig Handelnden, wenn sie sich für institutionelle Wahl-Optionen entscheiden 

müssen (Buchanan/Tullock 1962:vi). Diese Institutionstheorie von Buchanan und Tullock nimmt 

an, dass Individuen Entscheidungsträger sind und sie sind eigennützig, rational und angemessen 

informiert (Buchanan/Tullock 1962: 297). Homo oeconomicus129 ist daher das Verhaltensmodell 

dieser Theorie. Im Rahmen des methodologischen Individualismus entwickelten James Bucha- 

nan und Gordon Tullock(1962) deduktiv (a priori) eine Theorie des Prozesses zustimmungsfähig- 

er Institutionen- bzw. Konstitutionenwahl und sie betonen, dass das Werk sich um politische Ent- 

scheidungen freier Individuen bzw. Handelnden (wie es der Fall ist, wenn Regierungen die 

Bürger bei multilateralen globalen Umweltverhandlungen zum Schutz der globalen Atmosphäre 

vertreten) handelt (Buchanan/Tullock 1962:vi-vii). Durch die Untersuchung innewohnender 

Eigenschaften der Konsensnorm zeigen Buchanan und Tullock (1962:7), dass die Konsensfähig-

keit kollektiver Entscheidungen eine universelle Messlatte für ihre allseitigen Vorteile ist. Die me-

thodologische, epistemische und ontologische Ausrichtung der Theorie sind politökonomisch130.  

 

Die Ökonomische Theorie der Verfassung beschäftigt sich mit der Entwicklung eines Prozesses131  

der Entstehung und des Wandels von langfristig wirkenden institutionellen Arrangements, die im 

langfristigen Interesse der betroffenen Akteure (wie z.B. Individuen und Staaten) sind (Buchanan/ 

Tullock 1962:7). Sie konstruierten ein Modell des Prozesses kollektiver Entscheidung, das 

ähnliche Eigenschaften wie der Marktprozess hat (Buchanan und Tullock 1962:8). Konsensnorm 

ist der normative Handlungskordinat der analytischen Evaluation. Ihre positive Analyse besteht 

aus zwei Säulen: aus James M. Buchanans (in Anlehnung an Knut Wicksell) Modellierung der 

Politik als Tausch und aus Gordon Tullocks Modellierung politischer Entscheidungsträger und 

Einflussträger aus der Eigennutzaxoim (Buchanan 1986a:19-27). In Anknüpfung an die 

Arbeiten der klassischen Politischen Ökonomie wird diese allseitig vorteilhafte Tauschbeziehung 

im Rahmen der Mainstream-Ansätze der Neuen Politischen Ökonomie – Rochtester-Schule, 

                                                 
129 Je nach hervorgehobenen Verhaltenseigenschaften werden Menschen in vielen Disziplinen vielfältig dementsprechend 

modelliert. Vilfredo Pareto (1909:18) brachte es versöhnend zu Recht auf den Punkt wie folgt: Derselbe Mensch, den Ökono- 

men als Homo Oeconomicus bei ihren wirtschaftswissenschaftlichen Analysen bezeichnen, bleibt immer noch der gleiche 

Mensch, den Ethiker als Homo Ethicus bei ihren wissenschaftlichen Untersuchungen betrachten, und immer noch der gleiche 

Mensch, den Religionswissenschaftler bei religionswissenschaftlichen Untersuchungen als Homo Religiosus bezeichnen. 
130 Sylke Behrends (2001a) brachte es treffend folgendermaßen auf den Punkt: „Die Neue Politische Ökonomie bedient sich 

hauptsächlich der Methoden der modernen – insbesondere neoklassischen – Wirtschaftstheorie – methodischer Individualis- 

mus, Rationalverhalten sowie Eigeninteresse bzw. Eigennutzaxiom“ (Behrends 2001a:4). Sie dienen als deren Hauptanliegen. 
131 Die Ideen der Theorie gelten für zwischenstaatliche globale Verhandlungsprozesse. William C. Mitchell schreibt:„ die Au- 

toren des The Calculus of Consent führten Ideen ein, die 25 Jahre danach immer noch im Vordergrund der Neuen Politischen 

Ökonomie stehen: die Idee der Politik als Tausch; die Notwendigkeit der Einstimmigkeit in Anlehnung an Pareto und Wick- 

sell; Minimierung der Kosten kollektiven Handelns…Diese bahnbrechende Ideen sind von unermesslichem Wert“ (Mitchell 

1987:69). Die Hervorhebung der Konsensnorm durch Wicksells Werk 1896 wird als „sicherlich ehrenhaft“ betrachtet (Wei- 

mann 2005:159). Regelwerke zur Kollektivgütersicherung  werden u.a. theoriegeleitet analysiert (Ostrom et al. 2006:23-25). 
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Chicago-Schule und Virginia-Schule – weiterentwickelt. Die vorliegende Untersuchung orientiert 

sich an der Analyse der Konstitutionenwahl aus Sicht der Virginia-Schule132. Übrigens betrach- 

ten Konstitutionenökonomen Regelsystem als Konstitution, Verfassung bzw. Institution. Konsti- 

tutionenökonomen definieren Konstitution als Regelsystem, an dem künftige Interaktionen sich 

orientieren – sie haben regulative Funktionen (Buchanan/Tullock 1962:vii; Buchanan 1977:292). 

Der orthodoxe Marktmechanismus als einer der analogen Referenzrahmen der Ökonomischen 

Theorie der Verfassung stärkt die Prognosenkraft der Kernaussagen dieser Theorie (Buchanan/Tu- 

llock 1962:17). Der Markt ist schließlich ein Tauschmechanismus zur Erzielung allseitiger Vor- 

teile unter Marktteilnehmern und die Betreffenden wissen am besten, welche Vorteile sie dabei er- 

zielt haben(Buchanan 2001b:367). Die Theorie nimmt an, dass alle Individuen, die am politischen 

Prozess teilnehmen, sich an ähnlichen Motivationen und Werthandlungen orientieren, an den alle 

Marktteilnehmer in orthodoxem Marktprozess sich orientieren (Buchanan/Tullock 1962:19-20). 

Denn Knappheit herrscht in den beiden Bereichen. Die Ökonomische Theorie der Verfassung 

enthält private Entscheidungskalküle bei kollektiven Entscheidungen wie private Entscheidungs- 

motivationen im Marktprozess, indem Nutzenmaximierung und Kostenminimierung explizit eine 

entscheidende Rolle spielen(Buchanan/Tullock 1962:8-9). Die Theorie geht davon aus, dass wenn 

die Möglichkeit für einen allseitig vorteilhaften Tauschakt zwischen rational handelnden Individu- 

en bzw. Akteuren besteht, sind nutzenmaximierende Individuen schon immer dafür bereit, mit an- 

deren Individuen bzw. Akteuren Tauschbeziehungen herzustellen (Buchanan/Tullock 1962:267).  

 

Die Ökonomische Theorie der Verfassung133 von James Buchanan und Gordon Tullock (1962) 

befasst sich systematisch und präzise mit der Beantwortung der Frage darüber, warum es aus 

individualistischer Sicht Gründe gibt, einige Bereiche menschlichen Lebens am besten durch ko-

llektives Handeln zu organisieren (Buchanan/Tullock 1962:7). Die beiden Autoren demonstrieren,  

dass während einige Bereiche des menschlichen Lebens am besten (effizient) privat organisiert  

werden können, können andere Bereiche der sozialen Interaktionen am besten kollektiv organi- 

siert werden. Im Bereich der rein öffentlichen Güter kamen sie stichhaltig zu dem zentralen Er- 

                                                 
132 Die Virginia-Schule der Neuen Politischen Ökonomik(d.h. Public Choice und Konstitutionenökonomik) wurde von James 

Buchanan, Gordon Tullock, Geoffrey Brennan u.a.m. gegründet (vgl. u.a. Hamlin 1984:133; Rowley 2004b:9). Die Erkennt- 

nisse der Untersuchungen von Knut Wicksell, Erik Lindahl, Manur Olson et cetera spielten eine große Vorreiterrolle für Vir- 

ginia-Schule der Neuen Politischen Ökonomik (Brennan 2002:14). Die Virginia-Schule der Neuen Politischen Ökonomik ist 

das umfangreichste Forschungsprogramm der Neuen Politischen Ökonomik, denn alle Ökonomen dieses Forschungsprogra- 

mms halten sich nicht zurück, die Beziehung zwischen Wissenschaft und Ethik innovativ zu berücksichtigen(vgl. u.a.Rowley 

2004b:9). Diese Offenheit ist innovativ (Buchanan 1992:99). Die Virginia-Schule betont substanziell die Notwendigkeit nut- 

zensteigender bzw. wohlfahrtsmehrender institutioneller Reformen(Rowley 2004b:10). Die normative Robustheit und Attrak- 

tivität des evaluativen Anliegens der Virginia-Schule (Konsensregel) besteht darin, dass da Handlungen von Individuen ihre 

Interessen widerspiegeln, ist die Erzielung optimalen Kompromisses allgemein wünschenswert (vgl. u.a. Brennan 2002:17).  
133 Buchanan/Tullock (1962) unter  besonderer Berücksichtigung von Interessenkalkülen betonen, dass relative oder absolute 

Einstimmigkeitsregel individualistisch erwünscht ist (Kliemt 1990:130). Das Werk Calculus of Consent ist eine normative 

und positive Theorie der Konstitution, denn es enthält sowohl normative als auch positive Seiten – aus normativer Zwei-Stu- 

fen-Theorie der Konstitution zur Hypothesenaufstellung bzw. zum Hypothesentest (Mueller 2003:640-641). Das ist aufgrund 

der Tatsache, dass Wissenschaft sowohl positiv als auch normativ und präskriptiv ausgerichtet ist (vgl. Kromrey 2006:14-15). 
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gebnis, dass deren Bereitstellung(deren Erstellung, Sicherung und Förderung) am besten kollektiv 

organisiert werden sollte, denn aus individualistischer Sicht können solche Bereiche des menschli- 

chen Lebens in rein privaten Händen nicht effizienter organisiert werden. Konsensuale Erzielung 

kollektiver Entscheidungen über die Bereitstellung und Sicherung öffentlicher Güter zählt zu den 

Kriterien zur Feststellung ihrer allgemeinen sozialen Akzeptanz in der Bevölkerung – konsensual- 

er Institutionenwandel134 (Buchanan/Tullock 1962:7). Auf der Basis des Methodologischen Indi- 

vidualismus machten James Buchanan und Gordon Tullock durch ihre Ökonomische Theorie der 

Verfassung Aussagen über das Zustimmungskalkül kollektiven Handelns. Die Annahme des Me- 

thodologischen Individualismus führt kollektives Handeln auf Entscheidungen einzelner Indivi- 

duen zurück135. Übersteigt der Nutzen eines institutionellen Arrangements bzw. Politikinstruments 

die zu tragenden (erwarteten) Kosten, dann werden rationale und eigennützige Akteure (z.B. die 

Bürger und Regierungen) aus Sicht dieser Theorie der Etablierung des betreffenden institutionell- 

en Arrangements bzw. Politikinstruments als kollektive Entscheidung (z.B. Umweltabkommen) 

zustimmen. Viele Ökonomen sind sich darüber einig (vgl. Buchanan/Thirlby 1981), dass Kosten 

subjektiv wahrgenommen werden. Deshalb spielt das Konzept der relativen Kosten in der Ökono- 

mik eine grosse Rolle, weil die Handelnden (z.B. Individuen) verschiedene Kostenarten je nach 

Blickwinkeln unterschiedlich wahrnehmen. Die Anwendung eines Kostenansatzes bei kollektiven 

Entscheidungen im Rahmen der Ökonomischen Theorie der Verfassung betonen James Buchanan 

und Gordon Tullock als Mittel zur Beleuchtung kostensenkender objektiver Funktion kollektiver 

Entscheidungen – Also die Reduktion externer Kosten, die durch private Aktivitäten von ande- 

ren Individuen entstehen (Buchanan/Tullock 1962:44). Diese Theorie befasst sich unter anderem 

sowohl mit Nutzenmaximierungskalkülen als auch Kostenminimierungskalkülen stark (Buchanan/ 

Tullock 1962:45) und Rationalitäts- und Eigennutzorientierung stehen im Kern ihrer a Priorien.  

 

Bei Kosten-Nutzen-Kalkül der Entscheidungen von Individuen handelt es sich hier aber nicht um 

die Kosten136 und der Nutzen finaler öffentlicher Güter an sich, sondern um die Kosten (Lasten 

bzw. Einbußen) und der Nutzen von Institutionen (also Maßnahmen) als vermittelnde öffentliche  

                                                 
134 Genaugenommen gewährleisten konsensuale Entscheidungen, dass nur pareto-superiore Wandel-Option ausgewählt wird. 

Übrigens im erweiterten Sinne lautet das Credo (bzw. der Eckstein) des Konsensprinzips wie folgt: Im Zweifel für Konsens. 
135 Sylke Behrends (2001a) brachte es wie folgt auf dem Punkt: „Der methodologische Individualismus ist ein sozialwissen- 

schaftliche Forschungsrichtung, die von der Perspektive des Individuums als kleinste und einzige Analyseeinheit ausgeht“ 

(Behrend 2001a:5). In diesem direkten Zusammenhang fügte sie folgendermaßen hinzu: „ Nach dieser Auffassung (d.h. nach 

der Auffassung des methodologischen Individualismus) lassen sich alle sozialen Beziehungen, Strukturen und Prozesse durch 

die Entscheidungen, Handlungen und das Verhalten menschlicher Individuen erklären. Entsprechend dieser individualistisch- 

en Methode sind auch Gruppen-Phänomen und das Verhalten von Gruppen vollständig aus den Einstellungen und Verhal- 

tensweisen der einzelnen Gruppenmitglieder zu bestimmen, und auf sie zurückzuführen. Die Gruppe wird demnach nicht als 

eigenständig handelnde Einheit betrachtet, sondern es wird untersucht, wie sich das Verhalten der Individuen innerhalb der 

Gruppen ändert, wenn die gegebenen Bedingungen variieren. Unter Zugrundelegung dieser individualistischen Perspektive 

sind Gruppenverhaltensweisen das Resultat individueller Handlungen und Entscheidungskalküle“ (Behrends 2001a:5). 
136 Kosten sind materielle und immaterielle Aufwendungen von Ressourcen, um gewünschtes Ziel zu erreichen (vgl.Dehling/ 

Schubert 2011:173). Entscheidungskosten sind die Preise(Belastungen/Einbußen), die man für eine Entscheidungswahl zahlt. 
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Güter. Da Kostenminimierung und Nutzenmaximierung für rationale und eigennützige Handeln- 

de137 bedeutend ist, unterscheiden Buchanan und Tullock (1962:45) im Rahmen dieser Institu-

tionentheorie drei Kostenarten: Entscheidungskosten, externe Kosten und Interdependenzkosten.  

 

Die Minimierung von externen Kosten und Entscheidungskosten dient als Zielsetzung für konsen- 

suale kollektive Entscheidung (Buchanan/Tullock 1962:46). Interdependenzkostenkonzept dient 

lediglich als eine Bezeichnung für die Gesamtsumme der beiden Kosten individualer konstitutio- 

neller Wahlkalküle (Buchanan/Tullock 1962:62). Bei Konstitutionenwahlen versuchen rationale 

Individuen so niedrig wie möglich ihre Interdependenzkosten zu senken (vgl. Buchanan/Tullock 

1962:46). Eine Verhandlungs- und Tauschsituation, in der die Summe von externen Kosten und 

Entscheidungskosten verschwindend gering bzw. gleich null liegt, wird von diesem Theorieansatz 

als individualistisch wünschenswert dargestellt – wie bei rein privaten Entscheidungen, die keine 

externen Kosten und Entscheidungskosten verursachen (Buchanan/Tullock 1962:46). Aus null ex- 

ternen Kosten und null Entscheidungskosten ergibt sich null Interdependenzkosten. Menschen kö- 

nnen innovativ interdependente Kosten kollektiver Entscheidung niedrig bzw. auf null zu senken. 

Für rationale Handelnde wie politische Entscheidungsträger und rationale Einflussträger wie 

die Bürger zählt bei ihren nutzenmaximierenden Entscheidungskalkülen die Auswahl von Op-

tionen, die ihnen den höchstmöglichen Nutzen spenden und gleichzeitig die niedrigsten Kosten 

wie möglich verursachen – eine Kombination von Minimalkosten- und Maximalnutzenkalkülen.   

  

Im Rahmen der Ökonomischen Theorie der Verfassung138 wird die Beziehung zwischen diesen 

Kostenarten139 dargestellt. Externe Kosten sind die erwarteten Kosten, die Individuen durch Ent- 

scheidungen von anderen Akteuren tragen müssen, die im Gegenteil zu den Präferenzen und Inte- 

ressen der Betroffenen stehen(Buchanan/Tullock 1962:45). Externe Kosten sind Belastungen für 

(negative Auswirkungen auf) Individuen, die durch individuelle Entscheidungen anderer Indivi- 

                                                 
137 Die Annahmen der ökonomischen Rationalverhaltensweise dient als die Handlungsmaxime der Entscheidungen von Indi- 

viduen als Menschen, wobei sie sich bei der Verfolgung eigener Interessen durch Nutzenmaximierung danach streben, dieje- 

nige Alternative bewusst auszuwählen, die ihnen einerseits den größten Nutzen spendet und andererseits die geringsten Kos- 

ten so niedrig wie möglich verursacht – das ist ein integraler Bestandteil der Verhaltensweise des Homo Oeconomicus, und 

ökonomisches Rationalverhalten dient als ein Mittel zur Erreichung eines eigennützorientierten Ziels (vgl. Behrends 2011:5).  
138 Da langfristig wirkungsvolle konstitutionelle Regelwerke bewusst entwickelt und verändert werden, konfrontieren sich In- 

dividuen mit genereller Unsicherheit über künftige Auswirkungen der ausgewählten Institutionen auf die Positionen – Hand- 

lungen und Entscheidungen – der Betroffenen. Diese generalisierte Unsicherheit macht es möglich, relativ universelle Zusti- 

mmung für Regelauswahl unter sogar vielen Akteuren mit vielfältigen Interessen erfolgreich zu erzielen (Rowley 2004b:9).  

Nach der Erscheinung des Werks Calculus of Consent haben Polit-Ökonomen auf dessen Grundlage mögliche Institutionen 

gut entwickelt, die eigennützige Individuen auswählen können, wenn sie unter Unsicherheit entscheiden (Mueller 2003:640). 
139 Das Kostenkonzept dieses theoretischen Ansatzes orientiert sich an Kosten als Belastungen bzw. Lasten. Zur Darstellung 

ihrer theoretischen Argumente basieren sie sich nicht auf mathematischen bzw. statistischen Berechnungen (d.h. präsize 

Quantifizierung). Zur Frage, warum James Buchanan kaum mathematische Modellbildung vorgenommen hatte, beantworte 

er, dass für seine analytische Sichtweise kaum mathematische Modellierungen bzw. präzise Quantifizierungen unbedingt not- 

wendig sind (Buchanan 2009:100). In diesem Zusammenhang fasst Kurt W. Rothschild die vorherrschende Auffassung in der 

Wissenschaft darüber wie folgt pointiert kurz: „So gesehen kann Mathematik als solche bzw. der Grad der Mathematisierung  

nicht einen Maßstab für die `Wissenschaftlichkeit` eines Forschungszweiges oder einer Studie bilden“ (Rothschild 1992:37).    
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duen oder durch kollektive Entscheidungen entstehen. Hinsichtlich kollektiver Entscheidungen 

sind sie bei der Einstimmigkeitsregel gleich null und steigen an, bis sie bei der Zustimmung eines 

Diktators am höchsten liegen. Entscheidungskosten140 sind übrigens Kosten (der Preis, der man 

für seine Entscheidung zahlt), die man für seine Entscheidung trägt. Wie bei externen Kosten be- 

vorzugen rationale und eigennützige Individuen institutionelle Arrangements, bei denen Entschei- 

dungskosten niedrig (am besten gleich null sind) liegen. Deshalb ist die Relevanz der Senkung 

von Entscheidungskosten durch die Innovation des menschlichen Vernunfts unbedingt relevant. 

Da externe Kosten bei Einstimmigkeitsregel gleich null sind, soll durch Innovation ermöglicht 

werden, dass Entscheidungskosten niedrig bzw. gleich null sind. Optimale (bestmögliche) Institu- 

tionenwahl ergibt sich für rationale und eigennützige Handelnde dann, wenn externe Kosten und 

Entscheidungskosten (Interdependenzkosten) entweder niedrig oder gleich null sind. Anhand der 

nachfolgenden Matrixtabelle lassen sich alle möglichen Kombinationen der beiden Kostenart- 

en (Interdependenzkosten) veranschaulichen. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden alle 

diese unterschiedlichen Formen der Interdependenzkosten von großer analytischer Bedeutung 

sein, denn sie haben einen gewissen Einfluss auf die Handlungen von Individuen (Politiker und 

Bürger). Die im politischen Prozess (z.B. Umweltpolitik) in der Regel bevorzugten Minimalkos- 

tenkombinationen beider Variablen (Interdependenzkosten) sind die Matrixfelder I, II, IV und V.     

 

Abbildung 1: Matrixtabelle interdependenter Kosten politischer Entscheidungen 

                                                         

                                       Externe Kosten politischer Entscheidungen 
                                                Null                    Niedrig  Hoch 

Entscheids-        Null              

kosten             

politischer      Niedrig 

Entscheid-               

ungen                Hoch            

                       

 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

Denn ökonomische Rationalverhaltensweise dienen hier als Handlungsmaxime – vor allem wobei  

                                                 
140 Um Missverständnisse zu vermeiden, lässt sich in diesem Kontext betonen, dass Entscheidungskosten(trotz einiger Ähnli- 

chkeiten) nicht mit Transaktionskosten verwechselt werden darf. Transaktionskosten sind Aufwand, die durch die Nutzung 

von marktlichen und nicht-marktlichen Tauschprozessen entstehen (Dehling / Schubert 2011:173). Entscheidungskosten wer- 

den je nach institutionenökonomischen Ausrichtungen unterschiedlich konzipiert. Für Transaktionskostenökonomen werden 

Entscheidungskosten als Transaktionskosten konzipiert, die Individuen tragen, weil sie sich nach bestimmter Entscheidungen 

streben – zum Beispiel werden Transaktionskosten der Nutzung der Institution des Gerichts für die Lösung bestimmten Re- 
chtsstreits als Verhandlungs- und Entscheidungskosten aufgefasst (Wieschtel/Rentz 1999:452). Für Politökonomen sind Ent- 

scheidungskosten materielle und immaterielle Belastungen (Einbußen), die entstehen, weil man bestimmte Politik-Optionen 

präferiert. Für Politiker sind sie politische Kosten, und für die Bürger sind sie wirtschaftliche Kosten (Belastungen). Werner 
J. Patzelt(2011:81) zeigt, dass Agenturkosten beispielsweise im Rahmen des Prinzipal-Agent-Ansatzes der Neuen Institution- 

enökonomik nicht aus politischen Entscheidungen an sich entstehen, sondern aus Defiziten einzelner politischer Entscheid- 

ungsträger. Entscheidungskosten werden am Ende von den Bürgern und den Politikern in unterschiedlichen Formen getragen.   

I    II              III          

IV    V       VI 

VII VIII       IX 
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man diejenigen Alternativen bewusst ausgewählen sollte, die ihm den größtmöglichen Nutzen 

spenden einerseits und die möglichstgeringsten Kosten verursachen andererseits (Behrends 2011: 

5). Also die Erzielung absoluten Konsenses durch enorme hohe Kosten wird hier nicht vertreten.  

 

Am Beispiel globaler Umweltverhandlungen lässt sich dieses Kostenverhältnis141 kurz erläutern. 

Im Rahmen der Vereinten Nationen werden Verhandlungen über den Schutz der globalen Um- 

weltmedien geführt. Zirka zweihundert nationale Regierungen repräsentieren dabei ihre Staatsbür- 

ger. Alle politischen Entscheidungen werden von Individuen getroffen. Entscheidungen der 

nationalen Regierungen werden nach Methodologischem Individualismus auf die Entscheidungen 

von Individuen(Politiker als Entscheidungsträger und die Bürger als Einflußträger) zurückgeführt. 

Beitrittsentscheidungen beginnen von der ersten einzelnen nationalen Regierung bis hin zu den 

letzten. Sie zeigen ihre Zustimmung durch die Unterzeichnung und Ratifizierung betreffender glo- 

baler Umweltschutzabkommen. Interpretiert man die Nachfrage nach dem Schutz der globalen 

Umwelt als Zustimmungsbereitschaft von Individuen (Politiker und Bürger) für globale Umwelt- 

schutzregime, dann hängt die Zustimmungsbereitschaftsrate von Individuen (Politikern und Bür- 

gern) von erwarteten Kosten und erwartetem Nutzen der betreffenden Umweltregime ab. Um 

Missverständnisse zu vermeiden, handelt es sich dabei nicht um Zahlungsbereitschaftsanalyse, 

sondern um politökonomische Auswirkungen der betreffenden Umweltabkommen auf Individuen.  

 

Wenn Entscheidungskosten drastisch minimiert werden, dann entstehen konsensuale kollektive 

Handlungen (Buchanan/Tullock 1962:88). Entscheidungskosten sind die erwarteten Kosten, die 

Individuen mitrechnend schließlich tragen müssen, weil sie bestimmte kollektive Entscheidungen 

befürworten (Buchanan/Tullock 1962: 45). Ebhard Kirchgässner (2008:151) trägt zur Erläuterung 

des Stellenwerts der Entscheidungskosten folgendermaßen bei: „Falsche Entscheidungen haben  

negative Auswirkungen auf die Entscheidungsträger (bzw. führen bei ihm zu einem Nutzenver- 

lust). Diese Annahme ist für fast alle wirtschaftlichen Entscheidungen erfüllt, sowohl für Produk- 

tions- als auch für Konsumententscheidungen. So kann eine falsche Investitionsentscheidung zu 

einem erheblichen finanziellen Verlust für den Investor führen: im Extremfall verliert er sein ge- 

samtes Vermögen“ (Kirchgässner 2008:151). Während im Marktprozess negativ wirkende Ent- 

                                                 
141 Sylke Behrends (2001a:41) erläutert:„Externe Kosten können sich ergeben, wenn eine Gruppe kollektive Entscheidung 

fällt, die gegen das Interesse des Individuums gerichtet sind“. Obwohl es externe Kosten gibt, die Individuen durch kollektive 

Entscheidungen tragen müssen, bemängelten Buchanan und Tullock (1962:89), dass die einseitige Beschäftigung in der 

Ökonomik mit nur externen Kosten, die nur aus individuellen privaten Aktivitäten entstehen, für die Diskussion über 

öffentliche Gütersicherung unzureichend ist. Die beiden Autoren zeigen, dass die Einstimmigkeitsregel sich als die einzige 

kollektive Entscheidungsregel gut erweist, die gar keine externen Kosten verursacht. Aus individualistischer Sicht erweist 

sich die Einstimmigkeitsregel daher im Vergleich zu anderen kollektiven Entscheidungsregeln als sozial wünschenswert. 

Man kann daher Folgendes ableiten: Je höher die Anzahl der beigetretenen Länder zu globalen Umweltregimen (hohe 

Zustimmungsrate) ist, desto stärker sinken die externen Kosten der betroffenen Umweltschutzregime. Andererseits gilt das 

gleiche: Je niedriger die Zustimmungsrate für globale Umweltschutzregime ist, desto stärker steigen ihre externen Kosten. 
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scheidungen als falsche Entscheidungen bezeichnet werden, werden sie im politischen Prozess als 

unpopuläre Entscheidungen dargestellt. Politische Entscheidungsträger befürchten hohe politische 

Kosten ihrer Entscheidungen (Kirchgässner 2008:164). Ebhard Kirchgässner (2008:151-152) kon- 

statiert mit Recht, dass es ausnahmsweise Extremfälle gibt (als Fallbeispiel gilt richterliche Ent- 

scheidung der obersten Gerichte eines Nationalstaats), bei denen getroffene Entscheidungen fast 

keine direkten negativen Konsequenzen bzw. Auswirkungen auf die verantwortlichen Entschei- 

dungsträger selbst haben – Entscheidungen unter diesen Kleinkostensituationen werden als Klein- 

kostenentscheidungen bezeichnet (Kirchgässner 2008:151-152). Emphatisch brachte Ebhard Kir- 

chgässner (2008:161) es wie folgt auf den Punkt: „Regierungsentscheidungen sind typischerweise 

keine Kleinkostenentscheidungen, sondern Investitionsentscheidungen: Sie beeinflussen die Wie- 

derwahl (bzw. weitere Unterstützung) der amtierenden Regierung und haben deshalb einen Ein- 

fluss auf den zukünftigen Nutzen der Politiker. Insofern besteht kein Unterschied zu typischen 

wirtschaftlichen Entscheidungen, insbesondere nicht zu Produktionsentscheidungen“ (Kirchgäss- 

ner 2008:161). Die Kostenkonzeption der im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Theorie ist viel- 

mehr ökonomisch und weniger buchhalterisch142. Im politischen Prozess143 der Institutionenwahl  

(wie bei globaler Umweltpolitikmaßnahmenwahl) spielen ökonomische und politische Kostenfak- 

toren eine sich ergänzende Rolle (Buchanan/Tullock 1962:306). Politische Kosten und ökonomi- 

sche Kosten als Entscheidungskosten haben in aller Hinsicht einen regelmäßigen Einfluss als Be- 

stimmungsfaktoren auf die Ergebnisse des Prozesses der Politikgestaltung. Im Prozess der Gestal- 

tung politischer Entscheidungen kann man nicht verleugnen bzw. verschweigen, dass es variable 

Einflussfaktoren gibt, die mögliche Einflüsse auf die Ergebnisse des Prozesses haben. Aber nicht 

alle möglichen Einflussfaktoren haben regelmäßige Einflüsse. Denn sie sind vorwiegend zufällige 

Einflussfaktoren bzw. Ereignisse, die einen Einfluss auf Ergebnisse eines politischen Prozesses  

haben. Die Prognostizierbarkeit des Einflusses zufälliger Bedingungsfaktoren ist in wirtschaftswi- 

ssenschaftlichen Arbeiten kaum sicher. Aus diesem Grund befassen sich viele Ökonomen144 mit  

                                                 
142 Die beiden Kostenarten werden von Robert Pindyck und Daniel Rubinfeld (2009:299) wie folgt unterschieden: während 

buchhalterische Kosten sich um konkrete Ausgaben und Abschreibungen handeln, handelt es sich bei ökonomischen Kosten 

um mögliche Kosten des Nutzens von knappen Ressourcen z.B. Opportunitätskosten. Es geht hier um ökonomische Kosten.  
143 Buchanan und Tullock (1962) führten eine Denkweise über politische Entscheidungsprozesse ein, die die Kooperations- 

fähigkeit solcher Prozesse evaluiert (Rowley 2004:xii). Vor etwa 2000 Jahren wurde eine philosophische Diskussion über 

Rationalitätsidee eingeleitet und sie bleibt bis heute ein diskursives Thema (Albert 2002:54). Eine klare Erklärung für ratio- 
nales Handeln besteht darin, dass die betroffenen Agenten genauer begründen können, warum sie so gehandelt haben, wie sie 

sich verhalten haben (Hicks 1993:289). In der Ökonomik wird entsprechend angenommen, dass Individuen rational handeln, 

wenn sie diejenigen Alternativen auswählen, die eine Übereinstimmung mit ihren Präferenzen haben(Rudolf 2005:120). Das 

Axiom, dass ökonomische Faktoren (Kosten bzw. Konsequenzen) das politische Verhalten der Bürger beeinflussen, bleibt 

kaum kontrovers (Stigler 1973/2001:308). Denn ökonomische Faktoren beeinflussen die Unterstützungsbereitschaft der Bür- 

ger für Politiker (Stigler 1973/2001:308). Im Kern des allgemeinen politisch-ökonomischen Grundmodells steht, dass politi- 

sche Entscheidungsträger Politik-Optionen bevorzugen, die zur Steigerung ihrer Popularität führen (vgl. Hahn 1990:26-27). 
144 Hennig Becker fasst das Anliegen der Politik-Als-Tauschgrundthese kurz: „Die ökonomische Theorie ist eine Tauschtheo- 

rie, d.h. soziale Beziehungen werden (auch über den engen Bereich rein gesellschäftlicher Transaktionen hinaus) als ein Sys- 

tem von Leistung(en) und Gegenleistung(en) interpretiert. Man nimmt daher an, dass Individuen soziale Beziehungen des- 
halb eingehen, weil sie damit die Erwartungen verknüpfen, dies sei für sie vorteilhaft, und dass sie die Beziehungen aufrecht- 
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der Aufdeckung allgemeingültiger Bedingung und Faktoren, weil sie prognostizierbar sind. In den 

Wirtschaftswissenschaften beschäftigt sich die Neue Politische Ökonomie vorwiegend mit besti- 

mmenden (deterministischen) Einflussfaktoren politischer Entscheidungen als kollektives Han- 

deln. Politisch-ökonomische Bedingungsfaktoren sind für Politökonomen conditio sine qua non 

politischen Prozesses. Aus politökonomischer Sicht werden Bestimmungsfaktoren wie folgt zuge- 

ordnet: politische Faktorbedingungen und ökonomische Faktorbedingungen. Sie haben keinen zu- 

fälligen Einfluss auf den politischen Prozess, sondern einen bestimmenden (determinierenden).  

 

Nach Wöhe (1975:30) sind die erwarteten Ergebnisse deterministischer Modelle unter aufgestell- 

ten Bedingungen sicher – als Standardbeispiel dienen Investitionsmodelle in der Ökonomik, die 

handlungssicher voraussagen, dass Investoren sich hundertprozentig für profitable Investitionen 

entscheiden werden (Wöhe 1975:30). Politökonomische Untersuchungen sind vorwiegend deter- 

ministische Modelle. Die im Rahmen dieser Arbeit verwendete Theorie ist ein deterministisches 

Modell. Sie führt eine Analogie zwischen Produzent als Investor im Marktprozess und Politiker 

als Investor im politischen Prozess durch, und prognostisiert, dass Politiker wie Investoren aus Ei- 

gennutz- und Rationalitätskalkül für jene Entscheidungen sind, die ihnen nicht(politisch) schaden.  

 

Da Kosten materiell und immateriell sein können, lässt sich diesbezüglich betonen, dass während 

politische Kosten immateriell sind, sind ökonomische Kosten teils materiell und teils immateriell.  

Politische und ökonomische Kostenhypothese findet sich in der Wirklichkeit unstrittig wieder. Es 

ist in diesem vorliegenden analytischen Zusammenhang notwendig, den Verlauf der politischen 

Kostenarten im Politikgestaltungsprozess zu beschreiben145. Politische Entscheidungsträger inte- 

ressieren sich für die marginalen politischen Kosten (Nachteile) und für den marginalen politisch- 

en Nutzen (Vorteile) ihrer zusätzlichen politischen Entscheidungen. Ist der marginale politische  

Nutzen durch die Unterzeichnung und Ratifizierung eines globalen Umweltabkommens größer als 

dessen marginale politische Kosten, kann vorhergesagt werden, dass die betreffenden nationalen 

Regierungen dem Abkommen zustimmen werden. Denn es rentiert sich schließlich politisch. Ist 

dessen marginaler politischer Nutzen genauso gross wie dessen marginale politische Kosten, kann 

dann prognostiziert werden, dass die betreffenden Regierungen dem Abkommen zustimmen wer- 

den. Sind dessen marginale politische Kosten immense größer als dessen marginaler politischer  

                                                                                                                                                         
erhalten bzw. ausbauen, weil sie dies faktisch als hinreichend belohnend empfinden“ (Becker 1995:194). Das gilt hier auch.  
144 Positive Ökonomik befasst sich je nach Erkenntnisinteressen mit Faktenbeschreibungen (Samuelson/Nordhaus 2010:28). 
145 Nach Wöhe(1975:309) lassen sich Modelle sowie Entscheidungstheorie wie folgt typologisieren:(a) Deterministische Mo- 

delle:Für diese Modelle sind die erwarteten Ergebnisse aufgrund aufgestellter Bedingungen sicher. Als Standardbeispiel dien- 

en Investitionsmodelle in der Ökonomik, die unter Handlungssicherheit konstruiert sind. Sie sagen voraus, dass Investoren 

sich hundertprozentig für profitable Investitionen entscheiden werden (Wöhe 1975:30). (b) Stochastische Modelle basieren 

auf Wahrscheinlichkeitsrechnung; (c) für spieltheoretische Modelle können Eintrittswahrscheinlichkeiten weder vorausgesagt 

werden, noch mit Hilfe anderer Erkenntnisse gesagt werden(Wöhe 1975:30). Politökonomische Modelle sind deterministisch.  
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Nutzen, kann vorhergesagt werden, dass Regierungen dem Umweltabkommen nicht zustimmen 

werden: Maximierungsprinzip rät zur Wahl von nützlichsten (vorteilhaftsten) Handlungsoptionen.   

 

Wie falsche Produktionsentscheidungen eines Unternehmers Kosten verursachen, verursachen un- 

populäre politische Entscheidungen Kosten – für politische Entscheidungsträger selbst (Agent)  

handelt es sich um politische Kosten, und für die Bürger (Prinzipale) geht es eher um ökonomi-

sche Kosten. Daraus ergeben sich politisch-ökonomische Kosten. Da rationale und eigennützige 

Individuen die Einstimmigkeitsregel präferieren, handelt es sich deshalb im Rahmen dieser Theo- 

rie auch um Möglichkeiten zur Reduzierung von Entscheidungskosten. Nach James Buchanan 

(1991:36) befasst sich The Calculus of Consent mit nachfragegetriebener Seite politischen Proze- 

sses, wo individuelle Präferenzen kollektives Handeln (der Regierungen) gestalten. Buchanan und 

Tullocks Annahme über Menschenbild basiert sich auf empirischer Realität der beobachtbaren 

natürlichen Neigung des Menschen unter Knappheitsbedingungen (Buchanan/Tullock 1962:306). 

Sowohl im Marktprozess als auch im politischen Prozess ändern sich die Menschen nicht: der 

Mensch, der seine Eigeninteressen im Markt146 verfolgt, bleibt immer noch der gleiche Mensch,  

der im politischen Prozess seine Interesse durch politische Einflussnahme verfolgt (Buchanan/ 

Tullock 1962:306). Wie marktähnliche Tauschbeziehungen wird die Konzeption des politischen 

Entscheidungsprozesses im Rahmen der Ökonomischen Theorie der Verfassung analog147 als Me- 

chanismus dargestellt, durch den Individuen benutzen, um gegenseitige vorteilhafte Kooperation 

unter Handelnden über die Förderung öffentlicher Güter zu sichern (Buchanan/Tullock 1962:90). 

 

Aus Prämissen und Verhaltensannahmen dieser Theorie wurden alle diese Ausführungen abgelei- 

tet, die sich wie folgt kurz fassen lassen: Konsensfähige kollektive Entscheidungen sind im Ver- 

gleich zu allen Abweichungen besser. Politökonomische Kosten spielen im politischen Prozess 

eine entscheidende Rolle. Niedrige politökonomische Kosten begünstigen die Entstehung kon- 

sensualer politischer Entscheidungen. Die Entwicklung konsensstiftender Instrumente ist relevant.    

Nachfolgend folgt eine kurze Darstellung der operativen Ebene der hier verwendeten Theorie.  

                                                 
146 Da alle Theorien kollektiver Entscheidungen fähig sein müssen, die Prozesse zur Versöhnungen vieler konfliegierender 

Interessen unter Individuen analytisch gut zu beschreiben und erklären, sind Ökonomische Theorien in vielfältiger Hinsicht 

Theorien kollektiver Entscheidungen (Buchanan/ Tullock 1962:4). Schrumpeters (1942) Analogie über politische Entschei- 
dungsträger als politische Unternehmer ist hier einleuchtend – Politiker handeln wie Unternehmer im Marktprozess. Machter- 

haltsicherung zählt zu Interessenverfolgungen nationaler Regierungen (Münch 2010:10). Politische Responsivität dient als 

popularitätsmaximierendes Kalkül, das bottom-up- im Gegensatz zu top-down-Politikgestaltung fördert. Für Francesco Forte 

(2010:36) können die folgenden Kriterien als Koordinaten des Handelns guter politischer Entscheidungsträger (als Agenten) 

bezeichnet werden: Effizienz (d.h. schnellere und kostengünstigere Reaktionen auf die Nachfrage nach öffentlichen Gütern), 

Effektivität (die Fähigkeit zur Interpretation der Kernpräferenzen der Bürger / Prinzipale und dementsprechend zu handeln), 

und Gerechtigkeit (Fairness bei Präferenzenabwägung aller betroffenen Prinzipale von Entscheidungsfällen) (Forte 2010:36).  
147 Milton Friedman in seinem `Methodology of Positive Economics` betont, dass Ökonomik sowohl als logisch-deduktive 

Struktur sein muss, auf deren Grundlage soziale Realitäten vorhergesagt werden können als auch eine Basis für die Deskrip- 

tion der Konsequenzen von Handlungen sein muss – ansonsten erweist sich die Ökonomik leider nur noch als ein zusätzlicher 

Zweig der Mathematik (zitiert in Brennan/Lomasky 1993:90). Die Analogie dieser Theorie erfüllt diese Bedingung durchaus. 
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3.2.2. Die operativ-analytische Modellebene des Theorieansatzes 

Das operationelle Modell überprüft theoretische Aussagen des logischen Modells anhand real- 

er Phänomene (Buchanan/Tullock 1962:299). Die operationelle Ebene der Theorie befasst sich 

daher normativ, positiv und präskriptiv mit möglicher Anwendung der aus der Theorie deduzier- 

ten allgemeinen Kernaussagen. Bevor dies vorgenommen werden kann, lässt sich einige Vorbe-

merkungen machen. Hinsichtlich der Frage des Prozesses des Institutionenwandels wurden im 

Rahmen dieser Theorie zwei analytische Phasen konstruiert – konstitutionelle148 und nachkonsti- 

tutionelle Phase. Die Umsetzung der auf der konstitutionellen Ebene149 erzielten Problemlösungs- 

maßnahmen muss auf der nachkonstitutionellen Phase nicht unbedingt durch Einstimmigkeit er- 

folgen. Gesteckte gemeinsame Ziele können auch durch variierte Instrumente realisiert werden150. 

Beide vertragstheoretische Terminologien sind mit ex ante Problemlösungsphase (Verhandlung 

und Vereinbarung) und ex post Problemlösungsphase (Vollzug und Überwachung) vergleichbar. 

Während alle Gesellschaftsprobleme vor dem Zustandekommen institutioneller Arrangements als 

Zustand der vorkonstitutionellen Phase dargestellt werden, wird prozessuale Kooperation zur 

Etablierung einer Institution als konstitutionelle Phase bezeichnet, und Kooperation nach der 

Etablierung einer Institution kann als post-konstitutionelle Phase verstanden werden (Eschenberg 

1977:22). Globale Politikebene erfüllt die Voraussetzung, unter der die Phasen der hier verwen- 

deten Theorie gelten sollen: Bevor globale Abkommen in den Ländern in Kraft treten, müssen sie  

voher freiwillig von nationalstaatlichen Regierungen der jeweiligen Länder zugestimmt werden. 

Im Rahmen der vertragstheoretischen Variante der Neuen Politischen Ökonomie wird theoreti- 

siert, dass nachkonstitutionelle Entscheidungen (wie z.B. innenpolitische Entscheidungen über die 

Implementierung ratifizierter globaler Umweltschutzverträge) nicht mehr durch Konsens erreicht 

werden müssen, denn sie wurden bereits durch freiwillige Zustimmung, Gleichberechtigung und 

Gleichinformiertheit der Betroffenen auf der konstitutionellen Phase (z.B. Staaten durch freiwilli- 

ge Zustimmung nationalstaatlicher Regierungen) erzielt. Adäquate Berücksichtigung dieser zwei  

Problembewältigungsphasen (konstitutionelle und post-konstitutionelle Phasen) ist relevant, denn  

                                                 
148 Die Entscheidungen auf der konstitutionellen Phase werden auf der Grundlage des Schleiers der Unsicherheit getroffen. 

Buchanan und Tullock (1962) entwickelten eine Theorie institutioneller Arrangements, die durch die Annahme der Unsicher- 

heit über künftige Positionen der Zustimmenden  sowie das Eigeninteresse der Betroffenen entstehen (vgl.Mueller 2003:615).  
149 Auf konstitutioneller Phase werden Entscheidungen über Institutionenwahl unter Unsicherheitsbedingungen (d.h. Unsi- 

cherheit über künftige Positionen beteiligter Vertragspartner) getroffen (Buchanan 1993b:131). Die Annahme der Entschei- 

dungen unter Ungewissheit verdeutlicht, dass bei betroffenen Entscheidungen nur die tendenziellen Folgen von Handlungen 

bekannt sind, aber deren Wahrscheinlichkeit sind nicht bekannt (Martiensen 2000:471). Die Annahme über Entscheidungen 

unter Risiko leuchtet ein, dass Informationen über die Folgen von Handlungen unter Wahrscheinlichkeit bekannt sind (Mar- 

tiensen 2000:471). Aus den beiden Annahmen ergibt sich die Annahme über Entscheidungen unter Unsicherheit (Martiensen 

2000:471), wie es bei Vertragstheorien der Fall ist. Diesbezüglich brachte Tobias Bevc (2007:51) es wie folgt auf den Punkt 

: „Die Menschen hinter diesem Schleier werden den späteren Gesellschaftszustand für alle Beteiligten so gerecht wie mögli- 

ch gestalten und dabei die „Maximinregel“ befolgen, um nicht selbst Opfer von Ungerechtigkeit zu werden. Diese besagt, 

dass man in einer Entscheidungssituation immer die Option mit dem „besten Schlimmstfall“ wählen würde“ (Bevc 2007:29). 
150 Relative Einstimmigkeit (z.B. Zwei-Drittel-Mehrheitsregel d.h. 66.66… Prozent; Drei-Viertel-Mehrheitsregel d.h. 75 Pro- 

zent; Vier-Fünftel d.h. 80 Prozent) wird seit Knut Wicksell (1896) in ökonomischen Diskussionen in gleicher Weise beachtet.  
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sie zeichnen die zentralen prozessualen Phasen zur Lösung globaler Umweltprobleme aus. Der 

Normativismus dieser Theorie erfolgt durch normative komparative Institutionenanalyse. Die Em- 

pirie dieser Theorie151 erfolgt durch komparative positive Institutionenanalyse (vgl. Buchanan/ 

Tullock 1962:300). Die präskriptive Seite der Theorie wird durch die Konsensnorm geleitet. Die 

Erklärungskraft dieser Vertragstheorie besteht nicht nur in der Erklärung der Entstehung und des 

Wandels institutioneller Arrangements, sondern auch in der Aufdeckung institutioneller Verbe- 

sserungsmöglichkeiten – alle Veränderungen politischer Ordnung können nicht einfach als 

unsteuerbare historische Entwicklungen betrachtet werden und wenn politische Ordnungen nicht 

als Objekt rationaler Modifizierung und Veränderung betrachtet werden, dann sind sie nicht mehr 

wissenschaftlich hochinteressant (Buchanan 1962:318). Die Analyse alternativer Veränderungen 

und die Wahl von Kriterien zur Bewertung aktueller bzw. künftiger Veränderungen sind relevant - 

Vertragstheorie liefert solches Kriterium (Buchanan 1962:318). In Anlehnung an Aufklärungs- 

philosophie betonen Buchanan und Tullock152 die Relevanz der Verbesserung (d.h. eine optimale 

Gestaltung) institutioneller Arrangements durch rationale, kritische und intelligente Inputs, denn 

die Kraft des Vernunfts (bzw. der Innovation) im Prozess der Entwicklung und des Wandels von 

Institutionen wirken vorwiegend stärker als Emotionseinflüsse (Buchanan/Tullock 1962:306). Da 

alle Theorien der kollektiven Entscheidungen fähig sein müssen, die Prozesse zur Versöhnung 

konfliegierender Interessen unter den Betroffenen zu beschreiben und erklären, sind Ökonomische 

Theorien in mancher Hinsicht auch Theorien kollektiver Entscheidungen(Buchanan/Tullock 1962: 

4). Da Theorien aus abstrakten, allgemeinen und vereinfachten Aussagen bestehen (Mansbach/  

Rafferty 2008:14) – alle Theorien enthalten schließlich Aussagen153 (Kromphardt et al. 1979:182) 

–, erweist es sich als relevant, die Übertragbarkeit deren Aussagen zu zeigen. Die im Rahmen  

dieser Arbeit verwendete Theorie gilt für die Bearbeitung globaler Umweltschutzfragen, weil ihre  

Aussagen auf diesem Gebiet übertragbar sind154. Darum geht es in den nachfolgenden Abschni- 

tten. Die Brauchbarkeit der logischen Modellebene hängt daher von ihrer Relevanz für die Unter- 

suchung realer Probleme ab (Buchanan/Tullock 1962:299). Diese Ökonomische Institutionentheo- 

rie ist für die Analyse der Prozesse der globalen Umweltschutzregime besonders gut geeignet. 

                                                 
151 Theorien bestehen aus singulären Sätzen bzw. Hypothesen. Hypothesen sind schließlich plausible oder begründete Aus- 

sagen (sie folgen automatisch aus theoretischen Annahmen, Prämissen et cetera), und ihre Richtigkeit wird auch empirisch  

geprüft (Lehner 2011:24). Das Gleiche gilt für die hier verwendete Theorie. Milton Friedman (1953:30) argumentiert ener- 

gisch, dass die Prognosenkraft einer Theorie relevant ist. Da es unstrittig bleibt, dass theoretische Aussagen zumindest be- 

obachtbare und nachvollziehbare Beziehungen enthalten sollen (Diekmann 2009:146), ist diese Institutionentheorie realität- 

snah. Positive Seite der hier verwendeten Theorie enthalten empirisch gehaltvolle Hypothesen (Beobachtungsaussagen). 
152 James Buchanan und Gordon Tullock (1962) heben die folgenden Eigenschaften guter konstitutioneller Wahl hervor: 

Regelformen zur Wahl von Entscheidungsinstanzen, Vertretungsintensität und Vertretungsbasis (vgl. u.a. Rowley 2004:xv). 
153 Zu wissenschaftlichen Aussagen zählen u.a. normative, empirische und präskriptive Aussagen (vgl. u.a. Stary 2009:94).  
154 Die Theorie befasst sich mit der Beantwortung von Fragen darüber, wie private Interessen zu kollektiven Entscheidungen 

(z.B. Umweltschutz) stehen. Sylke Behrends (2001a:2) brachte es wie folgt auf dem Punkt: „Im weiteren Verlauf der Forsch- 

ung hat sich eine erweiterte Sichtweise der Neuen Politischen Ökonomie ergeben, indem nicht nur die wechselseitige Bezieh- 

ung zwischen dem wirtschaftlichen System und dem politischen System, sondern auch andere gesellschaftliche Systeme, wie 

rechtliches, soziales, kulturelles und umweltschützendes System, in der Analyse einbezogen worden sind, wie z.B. als  

Ökonomische Theorie des Rechts und Ökonomische Theorie der Verfassung“. Diese Einblicke sind analytisch doch relevant.   
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3.3  Kernelemente theoretischer Aussagen im Kontext der globalen Umweltschutzfragen  

Wie bislang erläutert gehört die im Rahmen der vorliegenden Arbeit verwendete Theorie zu Insti- 

tutionstheorien der Neuen Institutionenökonomik. Sie sind darüber einig, dass es eine enge Ver- 

knüpfung zwischen normativen Institutionenanalysen und positiven Institutionenanalysen besteht. 

Denn die Arbeitsteilung zwischen normativ ausgerichteten Institutionentheorien und positiv aus- 

gerichteten Institutionentheorien bedeutet lange nicht, dass entweder positive Fragen durch nor- 

mative Ausrichtung oder normative Fragen durch positive Ausrichtung vermieden werden kö- 

nnen. Homann/Suchanek (2005:115) betonen, dass es bei normativ und positiv ausgerichteten Ar- 

beiten relevant ist, zuerst die Rechtfertigung der Bezugsnorm vorzunehmen (bei der Übertragung 

der normativen Aussagen der hier verwendeten Theorie auf globale Umweltfragen155 geht es da- 

rum, warum konsensuale globale Umweltregime gut sind), dann auf empirische Bedingungen 

hinzuweisen(bei der Übertragung der positiven Aussagen der hier verwendeten Theorie auf glo- 

bale Umweltfragen handelt es um die Erklärung156, wie konsensfähige globale Umweltregime er- 

zielt werden) und abschließend entsprechende Gestaltungsvorschläge zu entwickeln(bei der Über- 

tragung der präskriptiven Aussagen der hier verwendeten Theorie auf globale Umweltfragen geht 

es  darum, theorieherausgearbeitete konsensstiftende globale Umwelt- und Ressourcennutzungsre- 

geln zu entwickeln) (Homann/Suchanek 2005:115). Die hier verfolgte Wissenschaftsauffassung 

ist daher normativ, positiv und präskriptiv orientiert. Die Brauchbarkeit der Konsensnorm liegt 

sowohl in normativer Rechtfertigung und in illustrativer positiver Erklärung von Institutionen als 

auch in der Entwicklung normativ abgeleiteter Vorschläge zur Verbesserung von Institutionen 

(Buchanan 1962:318). Ökonomische Diskussion über globale öffentliche Gütersicherung ist nor- 

mativer, positiver und präskriptiver Natur. Die hier verwendete Theorie integriert die Beziehung 

zwischen konsensbezogenen Handlungsnormen, -bedingungen und -empfehlungen. Die Theorie 

betont wie abgebildet die Trias157 wirtschaftswissenschaftlicher zentraler Erkenntnisinteressen.  

 

Abbildung 2: Die Trias wirtschaftswissenschaftlicher Erkenntnisinteressenformen 

  

                                                                                                     

                 ↑                        ↑                       ↑ 

             Normative Aussagen          Positive Aussagen        Präskriptive Aussagen  

Quelle: Eigene Darstellung 

                                                 
155 In der Frage des Staatseingriffs beim Marktversagen paraphrasiert Franz Wirl James Buchanans These in seiner Arbeit 

The Economics and the Ethics of Constitutional Order zutreffend so: „Dafür aber postuliert die NPÖ ein klares Kriterium für 

aktive Sozialpolitik, nämlich dann, wenn eine öffentliche Intervention eine Pareto-Verbesserung darstellt“ (Wirl 1993:213).  
156 In allen politischen Prozessen gibt es immer Interessen, die von Sub-Gruppen verfolgt werden (Buchanan 1972b:119).  
157 Viele Sozialwissenschaften sind sowohl positiv als auch normativ sowie präskriptiv ausgerichtet (Kromrey 2006:14-15). 

          Bereicherung wirtschaftswissenschaftlichen  

                     Wissen- und Erkenntnisstands 
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3.3.1 Die Übertragbarkeit normativer Aussagen der Theorie auf globale Umweltschutzfragen 

Buchanan/Tullock (1962:11-15) argumentieren, dass Institutionen als „besser“ oder „schlechter“ 

bewertet werden können und deren Konsensfähigkeit offenbart, dass alle Betroffenen dadurch 

nicht schlechter gestellt werden und daher gut sind. In komparativen normativen Institutionenana- 

lysen wird der Wertbegriff „gut“ in vergleichender Beziehung (gut, besser, am besten) gesetzt. 

Die normative Wertung dieser Theorie ist, dass Konsensnorm die beste Handlungsnorm zur opti-

malen Bereitstellung öffentlicher Güter darstellt. Auf globale Umweltgütersicherungsfragen uber- 

tragend wird im Rahmen dieser Arbeit normativ argumentiert, dass konsensfähige ambitionierte 

globale Umweltabkommen den besten Ansatz zur nachhaltigen Sicherung der globalen Umwelt- 

güter darstellt. Denn sie treten in allen Ländern der Welt in Kraft. Übrigens sind konsensfähige 

globale Umweltabkommen auf Regierungsebene pareto-optimal und auf Bürgerebene produzieren 

sie die wenigsten schlechter gestellten im Vergelich zu allen anderen alternativen Arrangements. 

      

Die normative Theorie der Verfassung ist das Ergebnis des normativen Teils des Werks (Bucha- 

nan/Tullock 1962:25). Im Kern der normativen Seite dieser Theorie steht die Wertung des Kon- 

senses als Norm (Buchanan/Tullock 1962:96). Konsens dient dabei als Bezugsnorm. Übrigens die 

normative Theorie der Verfassung, die im Zentrum der normativen Seite der Ökonomischen 

Theorie der Verfassung steht, leitet sich aus dem individualistischen Postulatmuster ab, und wurde 

auf kollektive Entscheidungsregeln158 übertragen (Buchanan/Tullock 1962:24). Wie rationale und 

eigennützige Individuen bevorzugen, sollte die Entstehung und Verbesserung konstitutioneller In- 

stitutionen auf der Einstimmigkeit aller Betroffenen basieren (Buchanan/Tullock 1962:14). In der 

Internationalen Politischen Ökonomie wird die Erweiterung der Forderung nach konsensualen 

zwischenstaatlichen Abkommen dementsprechend akzentuiert. Diese vorliegende Arbeit hebt zu-

gleich nachhaltigkeitsfördernde Eigenschaften konsensfähiger globaler Umweltabkommen hervor.  

 

Argumentative Grundlagen zur Rechtfertigung deren Erstrebenswertigkeit hier sind aus logischer 

Sicht schlüssig. Diesbezüglich betont Samuelson:„Logische Argumentation ist der Schlüssel zur 

Beherrschung der grundlegenden Prinzipien der Ökonomie..“ (Samuelson 1975:22). Da rational 

Handelnde nur Entscheidungen zustimmen, die ihnen selbst nicht schaden159, lässt sich schlussfol- 

                                                 
158 Neue Institutionenökonomen argumentieren, dass normative Aussagen im Kern ökonomischer Analysen von Institutionen 

stehen, und Werte sind Bewertungsstandards bei der Konstruktion normativer Determination(Bush 2009:296). Die normative 

Ökonomik befasst sich mit Werturteilen(Samuelson/Nordhaus 2010:28). Die Stichhaltigkeit normativer Aussage wird logisch 

überprüft. Der deduktiv-logische Schluss besteht aus Subjekt(S), Prädikat(P), und Mittelbegriff(M) (Krimphone 2012:47-48). 
159 Birgitta Wolff (1999) druckte es folgendermaßen pointiert aus: „Die Rationalitätsannahme besagt nicht mehr und nicht, 

als dass kein Akteur sich willentlich so verhalten, dass er sich selbst schadet“(vgl.Wolff 1999:138). Karl Brandt et al. beleu- 

chteten einige weitere relevante Elemente der Rationalität wie folgt stichpunktlich:„ Rational handeln kann ein Individuum 

nur dann, wenn seine Präferenzordnung auch widerspruchfrei ist. Widerspruchfrei ist eine Präferenzordnung, wenn sie kon- 

sistent, d.h. sowohl vollständig als auch transitiv ist. … Beide Eigenschaften stellen die Konsistenz der Präferenzordnung 

sicher. Bei fehlender individueller Konsistenz ist keine Entscheidung möglich (planloses Handeln). Das nichtrationale Han- 
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gern, dass konsensuale Entscheidungen unter ihnen gut sind (universelle Geltung160). Dies leitet 

sich aus rationalitätsbezogenen formalen Axiomen(Transivität, Stetigkeit, Vollständigkeit und Re- 

flexivität) und Inhaltsaxiomen (Konvexivitätsstrenge und Nichtsättigungsaxiom) ab(Donges/Frey- 

tag 2001:53-55). Logiker akzentuieren, dass alle Argumente dieser Standardform schlüssig sind:  

„(1) Alle Gegenstände, die die Eigenschaft F besitzen, besitzen auch die Eigenschaft G.  

  (2) Der spezielle Gegenstand a besitzt die Eigenschaft F.  

………………………………………………………………………………………………………. 

  (3) Also besitzt der spezielle Gegenstand a die Eigenschaft G.“ (Tetens 2006:30). 

 

Die normative Argumentation dieser Arbeit lässt sich entsprechend deduktiv-logisch überprüfen.     

Prämisse: Alle konsensuale globale institutionelle Arrangements (M) treten in allen Ländern der 

Welt in Kraft und gelten (für alle Regierungen und die meisten Bürger) daher als am besten (P). 

Fall: Alle globalen Umweltschutzregime (S) sind globale institutionelle Arrangements (M). 

………………………………………………………………………………………………………. 

Resultat: Also alle konsensfähigen globalen Umweltschutzregime (S) treten in allen Ländern der 

Welt in Kraft und gelten (für alle Regierungen und die meisten Bürger) daher als am besten (P). 

 

Sie leitet sich aus der Übertragung des Rationalitätsaxioms bei Regierungs-Bürger-Interaktion ab.  

Da diese normative Bewertung ein pleonastischer Schluss ist, ist sie inhaltlich richtig. „Pleonas- 

tische Schlüsse sind inhaltlich immer richtig, denn die Konklusion ist bereits in der Prämisse 1 

vollständig angelegt“ (Krimphove 2012:65). Unter rationalen161 (und eigennützigen) Handelnden 

sind konsensuale kollektive Entscheidungen162 am besten. Diese normative Aussage ist nicht nur 

logisch schlüssig, sondern erfüllt auch die Bedingungen „der Trias der normativen Wissenschaft“, 

die wie folgt von Nicola Erny nach Rescher ausgeführt wurde: „Wenn unsere Handlungen auf un- 

angemessenen Überzeugungen beruhen, fehlt ihnen die rationale Rechtfertigung; wenn sich 

unsere Überzegungen in der Praxis nicht durchführen lassen, leiden auch sie an einem Rationali- 

tätsdefekt; wenn unsere Werte unangemessen sind, verstoßen sie gegen die Vernunft“ (Erny 

2005:296). Diese und noch weitere Aspekte dieser Darlegung werden im Kapitel 4 näher erläutert. 

                                                                                                                                                         
deln ist jedoch nicht mehr Gegenstand der normativen, sondern eher der behavioristischen Entscheidungstheorie und der 
psychologischen Verhaltenserklärung“ (Brandt et al. 1981:61-62). Diese Einblicke erweisen sich analytisch als sehr relevant. 
160 Allgemeingültigkeitswert ist relevant, weil eine Mehrzahl wissenschaftlicher Arbeiten viel Wert auf die Generierung und 

Gewinnung von verallgemeinbaren Aussagen legt (vgl.u.a.Stake 2006:7-8). Das ist im Rahmen dieser Untersuchung der Fall. 
161 Das ist konsistent mit Eigennutz- und Rationalitätsaxiom des Menschenbilds. Nach Joachim Weimann ist der homo oeco- 

nomicus durch seine strikte Rationalität bei seinem Entscheidungstreffen charakterisiert (Weimann 2005:40). Er fügt hinzu:  

„Man beachte, dass dabei unter Rationalität ausschließlich Konsistenz des Handelns verstanden wird“ (Weiman 2005:45). 
Nach Pindyck und Rubinfeld(2009:108)„Transivität bedeutet, dass, wenn ein Verbraucher den Warenkorb A dem Warenkorb 

B sowie den Warenkorb B  dem Warenkorb C vorzieht, er auch A gegenüber C vorzieht“ (Pindyck/Rubinfeld 2009:108). 
162 James M. Buchanan (2008:171-172) verdeutlicht, dass wenn gezielte Resultate auf der Grundlage einer Wünschbarkeits- 

skala evaluiert werden können, gilt es genauso, dass konsensfähige, mehrheitsfähige, minderheitsfähige, diktatorgemachte 

kollektive Entscheidungen zueinander verglichen werden können, denn wie bessere oder schlechtere Ergebnisse gibt es auch 

bessere oder schlechtere Regeln, die die beobachteten Ergebnisse implikativ am Ende produzieren (Buchanan 2008:171-172). 
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3.3.2 Die Übertragbarkeit positiver Aussagen der Theorie auf globale Umweltschutzfragen 

Die positive Seite der hier verwendeten Theorie stellt einen Kosten-und Tauschansatz zur Analyse 

politischer Entscheidungen dar (Buchanan / Tullock 1962:44). Wie bereits dargestellt ist Politik-

als-Tauschthese die positive163 Kernaussage der hier verwendeten Theorie. Buchanan und Tu-

llock argumentieren, dass sowohl im Marktprozess als auch im politischen Prozess sich die Natur 

des Menschen nicht ändert:denn der Mensch, der seine Eigeninteressen im Markt verfolgt, verhält 

sich  genauso im politischen Prozess (Buchanan/Tullock 1962:306). Sie zeigen mithilfe ihres Zu- 

stimmungsfindungsmodells, dass konsensfähige institutionelle Arrangements aus eigennützigen 

und rationalen Kalkülen entstehen und ändern (Buchanan/Tullock 1962:304). Die positiven Mus- 

terprognosen der hier verwendeten Theorie können als Hypothesen wiedergegeben werden. Hypo- 

thesen können entweder Punkthypothesen, gerichtete Hypothesen oder ungerichtete Hypothesen 

sein164 (Stier 1999:12). Politökonomische Analysen sind größtenteils qualitativ-analytische Arbei- 

ten, die sich mit gerichteten und ungerichteten Hypothesen165 befassen. Da quantitativer empiri- 

scher Hypothesentest bei prozessualen ökonomischen Institutionenanalysen nicht erforderlich ist 

und wurde daher kaum gut entwickelt (Mueller 2003:641), werden Hypothesen dieser Theorie im 

Rahmen dieser Arbeit durch qualitative deskriptiv-analytische Methode gestestet. Die Hypothesen 

der im Rahmen der vorliegenden Arbeit verwendeten Theorie sind im Kern qualitativ-komparativ.  

 

Aus qualitativen Gesetzhypothesen werden überprüfbare komparative Hypothesen abgeleitet, um 

qualitative Aussagen empirisch zu illustrieren. Übrigens sind die Hypothesen der hier verwende- 

ten Theorie Sachhypothesen166. Da die Hypothesen der hier verwendeten Theorie durch kompara- 

tive Institutionenanalyse gut geprüft werden, ist es kohärent relevant, sie komparativ aufzustellen.  

Im Rahmen der Ökonomischen Theorie der Verfassung werden postuliert, dass Individuen im Po- 

litikgestaltungsprozess eigene Interessen verfolgen (vgl.Buchanan/Tullock 1962:306). Die Verfol- 

gung eigener Interessen kann am Ende zur Maximierung der Gesamtgemeinwohlfahrt führen (Bu- 

chanan/Tullock 1962:304). Unter besonderer Berücksichtigung der Annahmen des Rationalver- 

haltens und der Eigennutzorientierung stellten Buchanan und Tullock die folgenden Hypothesen  

auf: Im konstitutionellen Wahlprozess spielen ökonomische und politische Kostenfaktoren eine  

                                                 
163 Positive Ökonomik befasst sich je nach Erkenntnisinteressen mit Faktenbeschreibungen (Samuelson / Nordhaus 2010:28). 
164 Bei Punkthypothesen wird nach Stier (1999) ein Präzisionswert (präzisierter Wert) eines Sachverhalts quantitativ angege- 
ben – zum Beispiel:Wenn X um 8 Prozent steigt, dann steigt Y um 16 Prozent. Bei gerichteten Hypothesen wird die Richtung 

eines vermuteten Zusammenhangs angegeben – wie zum Beispiel: Wenn X zunimmt, dann nimmt Y zugleich zu. Bei ungeri- 

chteten Hypothesen wird der vermutete Zusammenhang geklärt – zum Beispiel: Es besteht ein Zusammenhang zwischen X 

und Y (Stier 1999:12). Einzelne theoretische Aussagen sind systematische Vermutungen (Hypothesen) (Lehner 2011:24). 
165 Sowohl gerichtete und ungerichtete Hypothesen können qualitativ deskriptiv-analytisch sein und sind analytisch fruchtbar. 
166 Gernot D. Kleiter (1981:26-27) liefert eine gute Unterscheidung zwischen Sachhypothesen und statistischen Hypothesen 

wie folgt: Während Sachhypothesen aus Theorien abgeleitet werden – d.h. sie verkörpern theoretische Termini, Erkenntnisse 

et cetera –, sind statistische Hypothesen nur einfache rein empirische Beobachtungen. Die Schemata des Schließens deduk- 
tiver Aussagen auf konkreten Fall (wie bei der globalen Umweltpolitik) verläuft nach seinem Muster daher: Bei Erklärungen 

wird sie wie folgt präsentiert: Immer  wenn X... dann ...Y. Nun (im Konkreten Fall) Y, also X (ist die Ursache). Und bei Pro- 

gnosen wird sie wie folgt dargestellt: Immer wenn X..., dann (nach einiger Zeit)...Y; nun(im konkreten Fall) X, also(bald) Y. 
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untrennbar sich ergänzende wesentliche Rolle (Buchanan/Tullock 1962:306). Eine weitere zusa- 

mmenhängende Aussage lautet: Individuen präferieren institutionelle Arrangements, die sowohl 

kostenminierierend als auch nutzenmaximierend sind(vgl.Buchanan/Tullock 1962:304). Die Mini- 

mierung der zu tragenden Kosten maximiert den erwarteten Nutzen kollektiver Entscheidungen167 

(Buchanan/Tullock 1962:45). Diese Aussagen bilden das erste Set von Hypothesen des vorliegen- 

den Beitrags zur umweltökonomischen Diskussion über den Schutz der globalen Umwelt. In ent- 

sprechender Weise können Aussagen über den Gestaltungsprozess globaler Umweltregime wie 

folgt gemacht werden. Im Rahmen des Politikgestaltungsprozesses können Individuen unter zwei 

Akteurtypen zugeordnet werden: die Politiker und die Bürger. Für Politiker sind niedrige bzw. 

null politische Kosten(daher hoher politischer Nutzen) relevanter, und für die Bürger sind niedrige 

oder null wirtschaftliche Kosten (hoher Nutzen) interessanter. Gerichtete Hypothesen168 über die- 

se Beziehung können wie folgt aufgestellt werden, die im Kontext umweltökonomischer Disku-

ssion über die Bereitstellung globaler Umweltgüter komparativ-analytisch (Gegenteilaussagen als 

denkoperativer Wahrheitstest:Nichts ist ohne sein Gegenteil wahr) gut übertragen werden können.  

H1.  Je geringer (höher) die politischen Kosten eines multilateralen Umweltschutzabkommens 

sind, desto höher (geringer) ist die Kooperationsbereitschaft der nationalen Regierungen, 

dem betreffenden globalen Umweltabkommen beizutreten, sodass die Zustimmungsrate 

des betreffenden globalen Umweltschutzabkommens dadurch steigt (senkt). 

 

H2.  Je geringer (höher) der politische Nutzen eines multilateralen Umweltschutzabkommens 

ist, umso geringer (höher) ist die Kooperationsbereitschaft der nationalen Regierungen, 

dem betreffenden globalen Umweltabkommen beizutreten, sodass die Zustimmungsrate  

des betreffenden globalen Umweltschutzabkommens dadurch relativ senkt (steigt). 

 

H3.  Je geringer (höher) die wirtschaftlichen Kosten eines multilateralen Umweltschutzabko-

mmens sind, desto höher (geringer) ist die Unterstützungsbereitschaft der Bürger für ihre 

nationalen Regierungen, dem betreffenden globalen Umweltschutzabkommen beizutreten, 

umso stärker steigt (senkt) die Zustimmungsate der globalen Umweltschutzabkommen. 

                                                 
167 Nach Milton Friedman(1953:4-14) sollten ökonomische Theorien fähig sein, gute Prognosen über Phänomene zu machen. 

Lothar Czayka (1991:76) zeigt durch eine Analyse der erfahrungswissenschaftlichen Satzsysteme zum Beispiel, dass Gesetz- 

hypothesen sich unter drei Arten wie folgt zuordnen lassen: (a) deterministische oder statistisch-wahrscheinlichkeitsbezogene 

(probabilistische) Hypothesenarten; (b) qualitative oder quantitative sowie komparative Hypothesenarten; (c) Sukzessions- 

oder Koexistenzhypothesenarten. Quantitative und qualitative Hypothesenarten können in Form von komparativen Hypothe- 

sen dargestellt werden. Die (theorieabgeleiteten) aufgestellten Hypothesen dieser Arbeit sind explizit qualitativ-komparativ. 
168 Denn im Kontext der Methodologie des Instrumentalismus sollen Theorien zumindest auch in der Lage sein, gehaltvolle 

sachhypothetische Prognosen konkret machen zu können (Kromphardt 2010:19). Im Rahmen dieser Theorie werden einzelne 

überprüfbare Hypothesen bzw. Aussagen darüber aufgestellt. Da die Aufstellung widerlegbarer Hypothesen in der positiven 

Ökonomik notwendig ist, lässt sich betonen, dass die hier aufgestellten Hypothesen allgemeingültig sind. Allgemeingültige 

Aussagen als ontologische Aussagen beziehen sich auf unbegrenzte Zahl von Fällen – sie sind widerlegbar, weil nur die Auf- 

deckung nichtzutreffenden einzigen Falles eine Schwächung einer theoretischen Aussage impliziert (vgl. Lehner 2011:27). 
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H4. Je höher (geringer) der wirtschaftliche Nutzen eines multilateralen Umweltabkommens ist, 

desto höher (geringer) ist die Unterstützungsbereitschaft der Bürger für ihre Regierungen, 

dem betreffenden globalen Umweltabkommen beizutreten, umso stärker steigt die Zusti- 

mmungsrate des betreffenden globalen Umweltabkommens, sodass die Kooperationsbe- 

reitschaftswilligkeit von nationalen Regierungen dafür sich dadurch steigt (senkt). 

 

Ein weiteres Aussagenset, das auf umweltökonomische Diskussion über globalen Umweltschutz 

übertragbar ist, lautet: Je grösser die Anzahl der von Regelungen Betroffenen ist, desto langsamer 

und schwieriger ist die Erzielung der Zustimmung aller Parteien (Buchanan / Tullock 1962:112).  

 

H5. Je grösser (kleiner) die Anzahl der von globalen Umweltregimen betroffenen Individuen 

ist, desto langsamer (schneller) und schwieriger (leichter) ist die Erzielung konsensualer 

globaler Politikmaßnahmen zum Schutz der betroffenen globalen Umweltmedien, sodass 

der Prozess der Lösung der Umweltprobleme deshalb langsam (schneller) verläuft. 

 

Menschen besitzen die Fähigkeit, ihre Gesellschaft bzw. ihr Zusammenleben bewusst rational zu 

organisieren und perfektionieren (Buchanan/Tullock 1962:306). Da Wissen und Können (Fähig- 

keit) ohne Wollen (Bereitwilligkeit) zur Lösung gesellschaftlicher Probleme nicht führt, lässt sich 

diese Hypothese auf die Diskussion über die Bewältigung globaler Umweltprobleme übertragen. 

 

H6. Je stärker (schwächer) der politische und ökonomische Wille hinsichtlich der Maßnahmen 

gegen globale Umweltprobleme ist, desto schneller (langsamer) verlaufen ihre Lösungen. 

 

Die oben dargestellten positiven theoretischen Aussagen werden im Teil 2 dieser Arbeit (Kapitel 

5,6,7 und 8) am Beispiel komparativer Institutionenanalyse globaler Atmosphärenschutzregime 

belegt169. Anschließend werden präskriptive Aussagen der Theorie170 entkernt, um ihre Relevanz  

für die Entwicklung konsensstiftender Umwelt- und Ressourcenschutzmaßnahmen zu beleuchten. 

Es geht dabei um die Entwicklung eines neuen Klima- und Ressourcenschutzinstrumentansatzes. 

                                                 
169 Bei positiven Aussagen der vorliegenden Arbeit werden politisch-ökonomisch kostenbezogene Handlungsbedingungen 

beleuchtet. Es besteht ein Zusammenhang zwischen den normativen und positiven Aussagen der hier verwendeten Theorie. 

Hinsichtlich der logischen Prüfung einer normativen Aussage ist es sehr notwendig, nicht nur ihre formal logische Konsis- 

tenz zu überprüfen, sondern auch ihren allgemeingültigen Sachverstand gut zu ermitteln, denn mechanistische Formal- und 

Standardisierungen der logischen Systematik erfasst solche Dimensionen kaum zureichend (vgl. Czayka, Lothar 1991:1-13).  
170 Durch die Analysen von Entscheidungsregeln können Wissenschaftler Beiträge zu den Bemühungen um Designs besserer 

institutioneller Arrangements gut leisten (Ostrom 2006:119). Die Konsensnorm ist dafür normativ-analytisch produktiv. Das  

Forschungsprogramm der Virginia-Schule analysiert den Staat (ein Gebilde von Individuen, das handelt) aus Sicht der neo- 

klassischen Preistheorie als Mittel, die eigennützige Individuen benutzen, um ihr Wohlstand zu steigern (Rowley 2004b:10). 

Gute Politikwahl entsteht aus Positive-Summe-Spiel. Nach David Reisman ist gegenseitige Vorteilhaftigkeit das Kernmo- 

tiv marktlicher Tauschbeziehungen – James Buchanan und Gordon Tullock in ihrem einflussreichen Werk, The Calculus of 

Consent, konstatieren, dass politische Tauschbeziehungen mit marktlichen Tauschbeziehungen analog gut vergleichbar sind, 

weil konstruktive soziale Kooperationen schließlich Nutzen für alle Beteiligten unterschiedlich spenden (Reisman 1990:10).  
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3.3.3 Die Übertragbarkeit präskriptiver Aussagen der Theorie auf globale Umweltfragen 

Die Aussagekraft dieser Vertragstheorie besteht nicht nur in der Erklärung der Entstehung von In- 

stitutionen, sondern auch auf deren Verbesserungsmöglichkeiten hinzuweisen (Buchanan 1962: 

318). Buchanan/Tullock (1962:11-15) argumentieren, dass Institutionen bewusst verbessert wer- 

den können. Buchanan erläutert, dass der Reformierungsbedarf institutioneller Arrangements sich 

normativ aufdecken lässt, denn Wissenschaftler suchen nach möglichen Ansätzen darüber, wie die 

Welt besser funktionieren kann (Buchanan 1962:308). Und Konstitutionenökonomik befasst sich 

auch mit der Entwicklung präskriptiver Aussagen darüber, wie allseitige Vorteile unter Akteu- 

ren erzielt werden können (Buchanan 2001c:52). Auf der Basis der Konsensnorm wird im Rah- 

men des vorliegenden Beitrags zugleich das Argument geliefert, dass globale Umweltregime dur- 

ch den Konsens betroffener Nationalstaaten entstehen und wandeln sollen, um langfristig wirksam 

zu sein. Nach der hier verwendeten Theorie (Buchanan/Tullock 1962:15) sollen Ökonomen her- 

ausfinden, was machbar ist, damit kollektive Entscheidungen konsensual durch freiwillige Zusti- 

mmung zu Stande kommen. An dieser Stelle stellt sich das präskriptive Aussagesystem171 der hier 

verwendeten Theorie folgend dar:Die in Frage stehenden Institutionsverbesserungen sollen entwe- 

der konsensstiftende Bedingungen172 schaffen oder sollen an sich konsensfähig sein oder beides. 

Konsensstiftende Bedingungen können bewusst sowohl verhandlungsintern173 geschaffen werden 

(z.B. Kompromiss, Seitenzahlungen, Kompensation, Stimmentausch, Subsidiarität usw.) als auch 

verhandlungsextern gefördert werden (z.B. kostensenkende ökonomische und technologische Ent- 

wicklungen, gesellschaftlicher Wertwandel, kognitive Motivation durch Aufklärung et cetera.). 

Konsensfähige Klimaschutzinstrumente sind Instrumente, die breit tragfähig sind. Konsensstiften- 

de Klimaschutzinstrumente sind Instrumente, die Konsens stiften, weil sie politökonomische Kos- 

ten des Klimaschutzes senken. Ökonomen sind sich einig darüber, dass der Ausbau des Anteils er- 

neuerbarer Energien am Gesamtenergieverbrauch zu den relevanten Lösungsmöglichkeiten dafür 

zählt. Bereits gibt es einige Vorschläge in der Ökonomik darüber, wie sie finanziert werden könn- 

ten. Als Beitrag zu diesen Bemühungen in der Ökonomik wird hier die folgende Gestaltungsemp- 

fehlung entwickelt: Für Investoren in fossilen Energien sollte Investitionspflichtquote in 

regenerativen Energien als Vorbedingung für alle Investitionstätigungen in fossilen Energien 

gelten (Quotenregelung bzw. Quotenmodell). Das ist operativ ein ökonomisches Instrument, das 

bislang nicht in irgendwelchen Formen vorgeschlagen oder erwähnt wurde. Angesichts der 

                                                 
171 Bernhard Felderer und Stefan Homburg brachten die sehr enge Beziehung zwischen normativen und positiven Theorien 

folgendermaßen präziser auf den Kernpunkt: „Um Empfehlungen abgeben zu können, stützen sich Theorien auf Werturteile, 

man nennt sie dann normativ; der Gegenbegriff hierzu sind die werturteilslosen positiven Theorien. Gedanklich lassen sich 

diese beiden Typen leicht trennen, in der Praxis aber ist eine Unterscheidung schwierig. Man wird sehen, dass die meisten 

Theorien neben ihrer positiven Erklärungskraft auch eine normative Gestaltungskraft besitzen“ (Felderer/Homburg 2005.8).  
172 Dieter Cansier fasst es mit Recht wie folgt gut zusammen: „Die Kontrakttheorien legen nahe, dass im Staat Bedingun-  

gen geschaffen werden, die das Zustandekommen eines allgemeinen Konsens ermöglichen und fördern“ (Cansier 2004:154). 

Die Bewertung des Prozesses der Erreichung kollektiv gesteckter Ziele ist wissenschaftlich wichtig (Buchanan 1993c:553). 
173Wie im Marktprozess entstehen im Politikprozess externe Effekte(Buchanan/Tullock 1962:304). Ihre Vermeidung ist vital. 
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Neuheit (des Novitätsgehalts) dieses ökonomischen Instruments besteht die Wahrscheinlichkeit, 

dass eine ökonomische Diskussion darüber erwartet wird. Die Diskussion ist hier bereits angesto- 

ßen. Im Übrigen gibt es bislang keine Akteurkonstellation bei globalen Klimaverhandlungen, die 

einmal erwähnt haben, dass die Einführung solches Instruments viele Nachteile mit sich bringt. 

Dieses Instrument ist pareto-optimal, denn dadurch werden keine Gesellschaftsmitglieder schlech- 

ter gestellt und viele Gesellschaftsmitglieder werden dadurch besser gestellt. Das Instrument ist 

zugleich politökonomisch kostenneutral. Zu Vorteilen dieses Instruments zählt neben den niedrig- 

en Transaktionskosten ihrer Umsetzung die Tatsache, dass dadurch nachhaltige Umwelt- und 

Ressourcennutzung gefördert wird. Der Lösungsansatz ist ein Umwelt- und Ressourcenschutzin- 

strument, das aus Nachhaltigkeitssicht gedanklich kohärent und allgemeingültig ist. Das hier ent- 

wickelte Instrument (Verordnung) ist ein Gedanke, der in viele Gesellschaftsproblembereiche gut 

übertragbar ist. Sie ist ein Investitionslenkungsinstrument174, das viele Vorteile auch für die Inves- 

toren selbst hat – z.B. Investitionsdiversifizierung, Rentabilität, neuer Marktzugang, aussichtsrei- 

cher Kapitalausbau. Diese und weitere Aspekte des Instruments werden im Kapitel 9 ausgeführt. 

 

Hinsichtlich der ersten Fragestellung dieser Arbeit lassen sich im nachfolgenden Kapitel in 

extenso die Gründe zur Rechtfertigung der Erstrebenswertigkeit konsensfähiger globaler institu- 

tioneller Arrangements (z.B. Umweltregime) darlegen. Die Begründungspflicht der Erstrebens- 

wertigkeit konsensualer globaler Umweltregime lässt sich hier auch durch die Durchleuchtung 

der Elemente der Vorteilhaftigkeit konsensfähiger globaler Institutionen vornehmen. Prinzipbe- 

griff dient übrigens in der normativen Ökonomik als Allgemeinhandlungsanweisung (Brinkmann 

1989:4-5) und alle Prinzipien benötigen Begründungen175. Diesbezüglich resümiert Konrad Ott 

(1996: 92): „`Begründen` bedeutet normative Geltungsansprüche mit Argumenten einzulösen“. 

Darum geht es in nachfolgendem Kapitel dieser wissenschaftlichen Abhandlung. Da normative 

Wissenschaft erfahrungsunabhängig ist, gewinnt sie Erkenntnisse sowohl durch die Anwendung 

axiomatischer Regeln, als auch durch die Systematik des logischen Schlussfolgerns176 (Cropley 

2008:48-49). Dabei wird die Stichhaltigkeit von Argumenten logisch-systematisch gut überprüft.   

                                                 
174 In den Wirtschaftswissenschaften wird der Staat daher normativistisch als Handlungsfigur dargestellt, indem er aufgefor- 

dert wird, nach bestimmten Maßstäben zu handeln (vgl. Groser 1977:15). Deshalb entwickeln Ökonomen viele Instrumente.  
175 Da normative Argumente keine empirische Überprüfung brauchen, werden sie durch Plausibilitätskraft und Aussagenko- 

härenz getestet (Armey 1977:26). Seitdem die Scholastiker und Descartes die Relevanz von Deduktion („Schluss von Allge- 
meinen auf das Besondere“) in der Wissenschaft thematisiert haben (Preißner 1998:190), ist Ableitung ein Bestandteil vieler 

wissenschaftlicher Prozesse. Logische Konstruktion ist relevant, denn die Objektivität wissenschaftlicher Aussagen besteht 

darin, dass sie Kohärenz-, Korrespondenz- und Klarheitstest gut bestehen können(Johnson 1986:51). Axiome sind Vordersät- 

ze innerhalb einer bestimmten Theorie, die an sich nicht aus anderen Allsätzen deduziert werden können(Brinkmann 1989:11). 

Mithilfe der Verknüfungsaussagenlogik (Tietze 2011:10) lässt sich die logische Richtigkeit der Aussage hier gut überprüfen. 
176 Horst Peters drückt die Relevanz deduktiver Logik bei normativen Begründungsversuchen wie folgt aus: „Die Logik ist 

die Lehre von folgerichtigem Denken, d.h. sie befasst sich mit den Regeln des Schließens von gegebenen Aussagen auf neue, 

daraus ableitbare Folgerungen. Sie dient dazu, wissenschaftliche Sachverhalte exakt und widerspruchsfrei zu formulieren“ 

(Peters 2009:27). Und normative Aussagen entstehen systematisch aus Logik und Werturteilen (Manbach/Rafferty 2008:14).  
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Kapitel 4: Die Erstrebenswertigkeit konsensfähiger globaler Umweltschutzabkommen: Eine 

Durchleuchtung deren optimale und nachhaltigkeitsfördernde Eigenschaften expliziert mit 

Hilfe der Darstellungs- und Begründungslogik der normativen Neuen Politischen Ökonomik 

 

4.1. Grundlegende Vorbemerkung 

Die normative Seite des hier verwendeten Theorieansatzes orientiert sich an der normativen 

Diskussion in den Wirtschaftswissenschaften über systematische Bewertung von Institutionen als 

gut (im vergleichenden Kontext: besser bzw. am besten). In der Ökonomik dominieren zwei An- 

sätze zur Bewertung von Institutionen (Göbel 2002:20-21): Vernünftigkeitsmaßstab und Konsens- 

maßstab – während Schnelligkeit, Kostengünstigkeit und Gründlichkeit als Bezugsevaluationskri- 

terien des Vernünftigkeitsmaßstabs dienen, stehen freiwillige Zustimmung, Gleichberechtigung 

und Gleichinformiertheit im Kern des Konsensmaßstabs. Globale Umweltschutzregime werden 

aus Sicht des Vernünftigkeitsmaßstabs als gut bewertet, wenn sie folgende Eigenschaften bei der 

Lösung globaler Umweltprobleme haben: Schnelligkeit, Kostengünstigkeit und Gründlichkeit. 

Zur Bewertung globaler Umweltregime werden sie im Rahmen des Konsensmaßstabs ad modum 

als gut bewertet, wenn sie bei der Lösung globaler Umweltprobleme konsensual durch freiwillige 

Zustimmung, Gleichberechtigung und Gleichinformiertheit aller betroffenen Staaten entstehen 

und wandeln. Die beiden Ansätze in den Wirtschaftswissenschaften sind zwei gute Seiten dersel- 

ben Medaille, denn sie durchleuchten sehr relevante Kriterien guter globaler Umweltschutzre- 

gime. Aufgrund der herrschenden Bedingungen auf globaler Politikebene (fehlender Weltstaat 

und fehlende Weltregierung – daher die Geltung der Prinzipien der Staatensouveränität und der 

freiwilligen Zustimmung) erweist sich die Hervorhebung der Konsensnorm auf globaler Umwelt- 

politikebene als sehr relevant, denn der Beitritt eines Staates zu globalen Umweltabkommen 

erfolgt durch freiwillige Zustimmung. Das Inkrafttreten globaler Umweltabkommen nur in der 

Mehrheit der Länder bedeutet lange nicht, dass eine nachhaltige Lösung für das betreffende glo- 

bale Umweltproblem dadurch gefunden ist: Emissionenanstieg in den restlichen Ländern kann aus 

langfristiger Sicht zur Wirkungslosigkeit der Anstrengungen in den Mehrheitsländern führen. 

Dieser Aspekt wurde bisher in bisherigen ökonomischen Analysen globaler Umweltregime 

kaum priorisiert. Deshalb nahm sich die vorliegende Arbeit a´ fond vor, diese Forschungslücke 

zu schließen. Das Grund-Folge-Verhältnis lautet: Das Betreiben ambitionierter Umweltpolitik in 

allen Ländern sichert globale Umweltgüter. Der normative Teil dieser Arbeit befasst sich mit 

der Beantwortung der ersten Fragestellung dieser Arbeit. Dabei wird argumentiert, dass 

aufgrund der globalen Nichtrivalität im Konsum und der globalen Nichtausschließbarkeit vom 

Konsum der globalen Umweltgüter das Betreiben ambitionierter globaler Umweltpolitik in allen 

Ländern der Welt (deren Konsensfähigkeit) die bestmögliche Option zu deren Sicherung darstellt. 
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Konsensfähige globale institutionelle Arrangements weisen inhärente nachhaltigkeitsfördernde 

Vorteile auf. Konsensnorm zählt in mehrfacher Hinsicht zu den nachhaltigkeitsfördernden Nor- 

men. Diese und noch weitere Aspekte werden hier expliziert. Freiwillige Zustimmung aller Regie- 

rungen für globale Umweltabkommen wird hier auf Regierungsebene als pareto-optimal gewertet, 

und auf individueller Bürgerebene wird sie als die beste Lösung gewertet, die die wenigsten 

schlechter gestellten Bürger produziert. Im Vergleich zu allen anderen Alternativen sind konsens- 

fähige globale institutionelle Arrangements summa summarum die bestmögliche Lösungsoption 

für die Sicherung aller globalen öffentlichen Güter: Die globale Umwelt lässt sich dann am besten 

schützen, wenn ambitionierte globale Umweltschutzpolitik in allen Ländern betrieben wird. Als 

Analyseraster zur Erarbeitung dieser normativen Wertung hier dient das Inversionsparadigma 

als einer der othodoxen Darstellungslogikansätze zu systematischer Begründung liberaler Normen 

in der Ökonomik. Und die Stichhaltigkeit der Argumente hier wird mit Hilfe der Logik überprüft.   

 

4.2.Inversionsparadigma als Darstellungslogik der Begründung der Konsensnorm im Lichte 

der vertragstheoretisch-konstitutionellen Ökonomik 

Da die vorliegende Arbeit ein Beitrag zur umwelt- und ressourcenökonomischen Diskussion 

über die Sicherung globaler Umweltgüter durch globale umwelt- und ressourcenrelevante institu- 

tionelle Arrangements explizit ist, lässt sich diesbezüglich hinweisen, dass diese Diskussion 

zwangsläufig die Frage der individuellen Umweltmediennutzungsfreiheit nach sich zieht. Aus 

Sicht der vertragstheoretisch-konstitutionellen Politischen Ökonomik lässt sich in diesem direkten 

Zusammenhang festhalten, dass individuelle Umweltmediennutzungsfreiheit nur im Rahmen 

entsprechender globaler institutioneller Arrangements geregelt werden kann. Karl Homan und 

Ingo Pies stellen in diesem Zusammenhang folgendermaßen zu Recht fest: „Im Zentrum der 

Freiheitsdiskussion steht vielmehr die Analyse der Zweckmäßigkeit institutioneller Arrangements 

und ihre Zustimmungsfähigkeit, also positive und normative Analyse“ (Homan/Pies 1993:309). 

         

Karl Homan und Ingo Pies konstatieren, dass bezüglich der Darstellungslogik zur Begründung 

liberaler Normen bzw. Prinzipien in den Wirtschaftswissenschaften zwei vorherrschende zentrale 

Paradigmen sich unterscheiden lassen: Konversionsparadigma und Inversionsparadigma (Homan/ 

Pies 1993:301). Während in der Ökonomik die Darstellungs- und Begründungslogik des Konver- 

sionsparadigmas in Anlehnung an John Locke entwickelt wurde, wurde die Darstellung- und Be- 

gründungslogik des Inversionsparadigmas in Anlehnung an Thomas Hobbes entwickelt (Homan/ 

Pies 1993.302). Je nach Problemstellung haben die beiden Paradigmen wohl einen gewissen ana- 

lytischen Vorteil. Bei der Frage der Bereitstellung globaler öffentlicher Güter aufgrund ihrer kon- 

stitutiver Eigenschaften (Nichtaussließlichkeit des Konsums; Nichtrivalität des Konsums; raum-  
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zeit- und bevölkerungsübergreifender Nutzen) hat die Anwendung des Inversionsparadigmas den 

größten Vorteil und ist daher dafür am meisten geeignet. Bevor dies im Laufe dieser Ausführung 

durchleuchtet wird, ist es analytisch relevant, die zentralen Standpunkte der beiden Paradigmen 

kurz zu beschreiben. Zentrale Unterscheide zwischen den beiden Paradigmen wurden von Karl 

Homan und Ingo Pies wie folgt dargestellt: „Das erste Paradigma folgt der Darstellung und setzt 

beim Individuen an. Es postuliert Rechte und verteidigt sie. Die Argumentationsrichtung ist daher 

tendenziell gegen die Gesellschaft gerichtet, vor deren Zugriff der einzelne bewahrt werden soll. 

Das zweite Paradigma setzt bei der Gesellschaft an, die als Gemeinschaft von Individuen gedacht 

wird. Aus einem solchen Argumentationsaufriß resultiert automatisch eine Perspektive, die auf 

die Frage fokussiert ist, wieviel Freiheiten die Gemeinschaft dem einzelnen einräumen kann bzw. 

einräumen soll“ (Homan/Pies 1993:300). Weitere Ausführungen von Karl Homan und Inge Pies 

sind in diesem Zusammenhang relevant: „Im ersten Paradigma erscheinen individuelle Rechte als 

genuine, im zweiten als derivative Größe. Dem ersten Ansatz zufolge erscheinen diese Rechte als 

die Natur des Menschen zugehörig: Sie sind Menschenrechte und als solche invariabel: Im 

zweiten Ansatz resultieren Rechte aus einem gesellschaftlich getroffenen Arrangement: sie sind 

nicht unveränderlich vorgegeben, sondern historisch variabel; sie stehen zur Disposition einer 

Disposition allerdings, die keineswegs willkürlich ist, sondern sich an Zweckmäßigkeitsargumen- 

ten orientiert“ (Homan/Pies 1993:301). Bezüglich der Frage der Sicherung globaler Umweltgüter 

würden Anhänger des Konversionsparadigmas argumentieren, dass die unbeschränkten natürlich- 

en Ansprüche der Individuen auf die Nutzung der globalen Umweltmedien unantastbar bleiben 

sollten – auch wenn negative Externalitäten (Sozialkosten) dadurch entstehen. Im Gegensatz wür-

den Anhänger des Inversionsparadigmas diesbezüglich argumentieren, dass die Ansprüche der In-

dividuen auf die Nutzung globaler Umweltmedien durch Gesellschaftsverträge (Gesetzte, Verfass- 

ungen, Abkommen usw.) geregelt werden sollten. Im Lichte dieser Darstellung ist es daher unstri- 

ttig, dass das Inversionsparadigma hinsichtlich dieses Problembereichs am meisten geeignet ist.   

 

Erweiterte Ausführungen sind hier relevant: Karl Homan und Ingo Pies fassen die zentrale Aus- 

richtung der beiden Paradigmen wie folgt prägnant zusammen:„Aus Perspektive des Konversions- 

paradigmas wird der Liberalismus damit begründet, dass (nur) er den einzelnen vor der Gesell- 

schaft schütze. Aus der Perspektive des Inversionsparadigmas hingegen wird eine liberale Gesell- 

schaftsordnung damit begründet, dass (nur) sie allen Menschen die Möglichkeit eröffene, ihre 

individuellen Freiheitsvorstellungen von einem sinnvollen, geglückten Leben in der Gesellschaft 

mit anderen zu verwirklichen“ (Homan/Pies 1993:301-302). Hinsichtlich der Verschmutzung der  

globalen Umweltmedien würden Anhänger des Konversionsparadigmas argumentieren, dass die 

Gesellschaft globale Umweltmedien verschmutzen. Hingegen würden Anhänger des Inversions- 
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paradigmas argumentieren, dass die globale Umwelt durch die Aktivitäten einzelner Individuen  

überbeansprucht wird. Nur wenn individuelle Beanspruchung globaler Umweltmedien geregelt 

wird, dann ist die Sicherung intakter globaler Umwelt realisierbar. Das Inversionsparadigma lie- 

fert daher eine bessere Darstellungslogik hinsichtlich ernsthafter Sicherung globaler Umweltgüter.   

 

Hinsichtlich der Öffenheit des Inversionsparadigmas zu neuen innovativen Lösungen konstatieren 

die beiden Autoren so: „Das Inversionsparadigma ist theoretisch konsistent, doch für Zwecke 

klarer ideologischer Frontstellungen in der politischen Auseinandersetzung eignet es sich nicht. 

Wir halten dies freilich für eine Stärke: Die Zukunftsaufgaben können nur gelöst werden, wenn 

wir konzeptionell in der Lage sind, neuen – kollektiven – Problemen systematisch Rechnung zu 

tragen, statt die Lösungschancen normativ zu blockieren. Sein Inversionsparadigma ist hierzu in 

besonderer Weise geeignet“ (Homan/Pies 1993:311). Da das Inversionsparadigma auf Konsens- 

norm basiert ist, meinen sie damit, dass das Inversionsparadigma ohne ethische Wertung und 

politische ideologische Verankerung auskommt: Solange Lösungsvorschläge für gesellschaftliche 

Probleme an sich konsensfähig oder konsensstiftend sind, sind sie allseitig erwünscht. Konsens- 

norm leitet eine progressive Gesellschaft, weil sie gesellschaftliche Problemlösungschancen nicht 

normativ blockiert. In Anlehnung an die hier verwendete Theorie orientieren sich weitere Ausfüh- 

rungen dieses Kapitels an der Darstellungs- und Begründungslogik des Inversionsparadigmas. 

 

An dieser Stelle lassen sich weitere Aspekte des Inversionsparadigmas hinzufügen. Karl Homan 

und Ingo Pies konstatieren folgendermaßen:„Auch Thomas Hobbes geht es um das Ziel individue- 

ller Freiheit. Aber er wählt dafür ein völlig anderes Theoriedesign. Freiheit wird nicht angesetzt, 

behauptet, sondern abgeleitet. …Damit wird Freiheit begrifflich als das Resultat eines gesellscha- 

ftlichen Prozesses der Schaffung von Rechten: Freiheit, Rechte, Wohlstand von Individuen wer- 

den paradigmatisch als Ergebnis der institutionellen Verfassung der Gesellschaft aufgefasst. Sie 

werden nicht bloß normativ postuliert, sondern mit Zweckmäßigkeitsargumenten begründet.“ 

(Homan/Pies 1993:307). Hinsichtlich des Hobbesschen Inversionsparadigmas konstatieren die 

beiden Ökonomen wie folgt: „Die Handlungen des einzelnen werden von unmittelbar moralischen 

Anforderungen, die über die Befolgung von Regeln hinausgehen, immer weiter entlastet. Diese 

Entlastung erlaubt die Verarbeitung von mehr Komplexität: Sie sorgt für die Verlässlichkeit der  

Erwartungsbildung auch in anonymen Handlungskontexten…“ (Homan/Pies 1993:313). Und sie  

setzen hinsichtlich der Darstellungslogik ihre Ausführung wie folgt treffend fort: „Bei Hobbes ist 

der Naturzustand aus dem die Freiheit abgeleitet wird, ein Zustand ohne Rechte, in dem jeder ein 

Recht auf alles, auch auf Leib und Leben des anderen, hat und in dem das menschliche Leben 

deshalb `solitary, poor, nasty, brutish and short` ist. Durch Vertrag, Vereinbarung werden Rechte 



 77 

allererst geschaffen, indem die Vertragspartner sich wechselseitig als Träger von Rechten und 

damit als Individuen anerkennen. Individuelle Freiheit ist Resultat des Gesellschaftsprozesses und 

nicht seine Voraussetzung wie bei Locke; sie wird durch die Gesellschaft entwickelt. James M. 

Buchanan nimmt den Hobbesschen Ansatz auf und modelliert das Verhältnis zwischen den 

einzelnen und der Gesellschaft…“ (Homan/Pies 1993:308). Da menschliches Verhalten und 

Handeln ethisch, kausal, psychologisch, technisch, teleologisch sein können (Amonn 1961:12), 

vertreten Hobbessche Vertragstheoretiker die Einsicht, dass menschliches Verhalten und Handeln 

teleologisch sind. Alfred Amon paraphrasiert den Kern des Hobbesschen Naturzustandstheorems 

wie folgt: „Individuen verzichten auf ihre unbeschränkten natürlichen Ansprüche zugunsten einer 

einheitlichen ihre Verhältnisse ordnenden, sie regierenden obersten Macht oder Autorität, die 

sowohl eine Einzelperson als auch eine Gruppe von Personen sein kann“ (Amonn 1961:65). Er 

erläutert: „Sie schließen also einen Vertrag, durch welchen eine geordnete Gesellschaft in der 

Form des Staates entsteht… Außerhalb des Staates oder vor dem Staat gibt es weder Recht noch 

Gesetze…. Auch die Staaten selbst befinden sich zunächst im Zustand voller Freiheit und Ungere- 

geltheit ihrer Beziehungen zueinander (Anarchie) und können nur auf künstlichen Wege einen Zu- 

sammenhang miteinander geregelte Beziehungen zueinander schaffen. Es gibt auch kein natürli- 

ches Recht in bezug auf das Verhältnis zwischen den Staaten, ebenso wenig wie es ein natürliches 

Recht in bezug auf die Beziehungen zwischen den Individuen…“(Amonn 1961:65). In dieser Hin- 

sicht zählen alle globalen Umweltschutzvereinbarungen aus Sicht der vertragstheoretisch-konsti- 

tutionellen Ökonomik analytisch zu solchen zwischenstaatlichen Verträgen bzw. Abkommen. 

 

Aus individualistischer Sicht gilt, dass durch den Beitritt eines Staates zu globalen Umweltabko-

mmen drei Auswirkungen auf der individuellen Ebene sich ergeben: Einige werden dadurch be- 

sser, neutral oder schlechter gestellt. Für Ökonomen am wichtigsten ist es, dass dadurch weniger 

(wenn möglich keine) Individuen schlechter gestellt werden. Diesbezüglich wird im Rahmen der 

vorliegenden Arbeit argumentiert, dass konsensfähige Umweltabkommen die wenigsten schlecht- 

er gestellten Regierten produzieren – im Vergleich zu allen anderen (mehrheitsfähigen usw.) glo- 

balen institutionellen Arrangements. Da nationalstaatliche Regierungen – wegen der Popularitäts- 

maximierunginteressenverfolgung – nur globalen Abkommen zustimmen, die eine verschwindend 

kleine Zahl ihrer Staatsbürger schlechter stellen, werden kumulativ-summierend durch konsensfä- 

hige globale Abkommen lediglich eine verschwindend kleine Anzahl der Weltbürger schlechter 

gestellt. Aber alle Regierungen werden dadurch besser oder neutral gestellt. Während einige Re-

gierungen dadurch ihre Popularität maximiert, müssen die übrigen dadurch keine Popularitäts- 

einbüßen hinnehmen(Pareto-Optimalität). Polit-Ökonomen befassen sich übrigens bei der Analyse 

globaler öffentlicher Gütersicherung vornehmlich mit Regierungshandeln (vgl. Gygi 1991:120).  
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Zu zentralen Zielsetzungen normativer Theorien kollektiver Entscheidungen zählt die Begrün- 

dung (bzw. Rechtfertigung) von Prinzipien bzw. Normen, warum sie wünschenswert (gut und er- 

strebenswert) sind (Rothkirch 1981:11). Es handelt sich dabei um die Bewertung theoretischer 

oder realer Phänomene (Breyer 2007:4). Eigenschaften von Institutionen zählen zu solchen 

Phänomenen. Es gibt kaum adäquat funktionierendes organisiertes menschliches Zusammenleben  

und- wirken, das nicht irgendwie durch formelle oder informelle Institutionen
177

 bewusst gere- 

gelt
178

 wird. Zur Diskussion über nachhaltige Sicherung globaler öffentlicher Güter werden 

im Rahmen vieler Forschungsschwerpunkte in der Ökonomik Argumente geliefert, warum be- 

stimmte Normen hervorgehoben werden sollten. Aufgrund der empirischen Realität, dass das 

Prinzip der nationalen Selbstbestimmung und Staatensouveränität auf globaler Umweltpolitikebe-

ne gelten, treten globale Umweltpolitikmaßnahmen nur in Vertragsstaaten in Kraft. Es stellt sich 

daher zwangsläufig die Frage, welche Bezugsnormen wirtschaftswissenschaftlicher Ansätze in 

diesem Problemzusammenhang emphatisch hervorgehoben werden sollten. Der vertragstheore- 

tisch-konstitutionelle Ansatz der Neuen Politischen Ökonomik zählt zu den Ansätzen, die 

nach der Hervorhebung der Konsensnorm energisch fordern. Im Rahmen des vorliegenden 

Beitrags zur Umweltökonomik lässt sich in diesem Kapitel explizieren, warum eine starke 

Hervorhebung der Konsensfähigkeit
179

 globaler Umweltschutzregime hochrelevant ist. Es 

handelt sich diesbezüglich weniger darum, dass ein globales Umweltabkommen im Voraus 

einstimmig beschlossen werden muss, bevor es in Kraft treten kann, vielmehr darum, dass alle 

betroffenen Staaten dem in Frage stehenden globalen Umweltabkommen rechtzeitig beitreten.   

Dies entspricht dem Kriterium der Beteiligungs- und Mitwirkungsintensität der Konsensnorm 

(Göbel 2002:21). Darin liegen u.a. der Vertragscharakter und die Forderung der Konsensnorm: 

freiwillige Zustimmung der Betroffenen. Institution180 wird als Mittel in einer Ziel-Mittel-Relation 

angesehen. Institutionenökonomen fokussieren sich auf Eigenschaften guter Institutionen. Zwecke 

sind Vorstellungen erwünschter Ergebnisse, und Mittel sind Maßnahmen zu deren Realisierung  

(vgl.Braun/Radermacher 1978:688). Globale Umweltschutzregime sind gute Beispiele für gescha- 

                                                 
177 Es bleibt unstrittig, dass organisiertes menschliches Zusammenleben und -wirken ganz ohne erwartungsbezogene regu-

lative Funktionen von formellen oder informellen Institutionen kaum reibungslos funktionieren können (North 1992:22). 
178 Die wesentlichen Funktionen von Institutionen wurden von Elisabeth Göbel(2002:6-7) folgend zusammengefasst:Erstens 

üben Institutionen Ordnungsgewährleistungsfunktionen, indem sie gesellschaftliche Komplexitäten durch die Herstellung 

von Ordnung vereinfachen. Zweitens sie legen Spielregeln fest und ersparen Individuen dadurch die Aufgaben, jedesmal für 

Interaktionsspielregeln selbst sorgen zu müssen. Drittens sie üben Anreizfunktion, indem sie individuelle Handlungen in gesell- 

schaftskonforme Richtungen lenken. Viertens sie haben Koordinationsfunktion, indem sie verhaltensbezogene Erwartungs- 

zuverlässigkeit zwischen Individuen in der Gesellschaft ermöglichen. Fünftens sie haben Gesellschaftsbindungswirkung 

(Zusammengehörigkeitssinnförderung), indem durch allgemein verbindliche Regelsysteme das Gemeinschaftssinngefühl 

entsteht (Göbel 2002:6-7). Institutionelle Arrangements beschränken bzw. bewilligen gezielt Verhalten (Fox 1976:743).  
179 Konsensregel orientiert sich an der Pareto-Superiorität und -Verbesserung (vgl. Buchanan 1962:319; Brennan/Buchanan 

1985:135-137; Suchanek 2002:140). Die Konsensfähigkeit globaler institutioneller Arrangements erfüllt dieses Kriterium. 
180 Von den menschengeschichtlich primitivsten Gesellschaften bis hin zu modernsten Gesellschaften wird Gesellschaftsord- 

nung immer durch formgebundene oder formlose Institutionen geregelt (North 1992:43). Regeln beeinflussen Handlungen, 

denn Regelwerke sichern gegenseitige Erwartungen und Vorhersehbarkeit menschlicher Handlungen (vgl. Field 1993: 91). 
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ffene institutionelle Arrangements  (Mittel) zur Förderung globaler Umweltgütersicherung (Ziel).  

In der Ökonomik spielen Normen bei Bewertungen eine wesentliche Rolle. In der modernen 

Ökonomik wird danach stark angestrebt, dass Analysen so systematisch wie möglich nicht auf der 

Basis persönlicher Werturteile von Analysten selbst durchzuführen (Armey 1977:21-32). Denn 

Wissenschaftler sind unter anderem analytische Beobachter und Evaluatoren. Und diesbezüglich  

liefern James Buchanan (1977:142) und Viktor Vanberg (1981:28) eine analytische Unterschei- 

dung zwischen internen und externen normativen Bewertungen. Sie stellten interne normative 

Kriterien als jene normativen Bewertungsgrundlagen dar, die sich an eigenen Beurteilungen181 der 

Betroffenen selbst orientieren. Die Betroffenen offenbaren ihre Beurteilungen durch ihre Zusti- 

mmung oder Nicht-Zustimmung. Bei zwischenstaatlichen Umweltverhandlungen zum Beispiel 

sind Staaten (als Gemeinschaft von Individuen interpretiert) die Betroffenen, die durch national- 

staatliche Regierungen gut vertreten werden. Sowohl die Interessen der nationalstaatlichen Regie- 

rungen als auch die Interessen der Bürger (durch Regierungs-Bürger-Interaktion) fließen in die 

Verhandlungen ein. Die Zustimmung bzw. Nicht-Zustimmung nationalstaatlicher Regierungen 

bei globalen Umweltverhandlungen spiegelt das Ergebnis dieser Interaktion wider. Auf der 

Grundlage offenbarter Beurteilungen (Zustimmung oder Nicht-Zustimmung) führen  Wisseschaft- 

ler quasi objektive Bewertung durch – Konsens als objektiver Gehalt. Während interne analyti- 

sche Kriterien auf eigener Beurteilung der Betroffenen selbst basieren, orientieren sich externe 

analytische Kriterien an technischen Bewertungskriterien – sie gehen davon aus, dass gute Institu- 

tionen ohne eigene Beurteilung der Betroffenen selbst mit Hilfe von technischen analytischen 

Modi bestimmt oder festgestellt werden können (Buchanan 1977:142; Vanberg 1981:28). Solche 

Bewertungen sind oft vorurteilhaft, denn die Wertvorstellungen der Analysten selbst werden 

dabei kaum ausgeblendet. Hartmut Kliemt (1990:18) erläutert, dass James Buchanan (und alle Po- 

litökonomen der Wicksell-Virginia-Schule) zu den modernen Ökonomen gehört, die subjektivis- 

tische philosophisch-ethische Denkausrichtungen vertreten – es geht dabei um die Einsicht, dass 

man zwar über die Vorgehensweise zur Verwirklichung individueller Interessen vernünftig 

kritisieren kann, aber man kann die Werte (Subjektivnutzen) der Menschen nicht genauso rational  

kritisieren. Die libertarianistisch-normative argumentative Grundposition betont, dass es nur Ak- 

teure (Betroffene) sind, die einen berechtigten Anspruch auf die Bewertung kollektiver Entschei- 

dungen als wünschenswert (gut) haben (Kliemt 1990:137). Auf der Basis der Konsensbezugs- 

norm182 orientiert sich der vertragstheoretisch-konstitutionelle Ansatz der Neuen Politischen Öko- 

                                                 
181 James Buchanan betont, dass Evaluationen aus Sicht der Neuen Politischen Ökonomie sich an Wünschen der Betroffenen 

orientieren (Voigt 2008:365). Sie orientieren sich an internem normativem Kriterium. Internes normatives Kriterium spiegelt die 

Grundpositionen des normativen Individualismus wider. Normativer Individualismus leitet gesellschaftliche Normen aus 

individuellen Wertvorstellungen ab (Martiensen 2000:477). Ein weiteres Postulat des methodologischen Individualismus ist, 
dass Handeln und Politiken von Regierungen bürgernah sein sollten (Mueller 2003:406). Für James Buchanan (1987:68) wird 

die enge Beziehung zwischen empirischen Theorien und Moralphilosophien durch subjektivistische Sichtweise eingeleuchtet. 
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nomie (Konstitutionenökonomik) an interner Bewertung. Führende neoliberale Ökonomen wie 

zum Beispiel James Buchanan vertreten das Prinzip subjektiver Wertungen (bzw. subjektivistisch- 

er Wertperspektiven) durch die betroffenen Akteure selbst (Plant 2010:121). James Buchanan 

(1959) stellt fest, dass der einzige Härtetest zur Feststellung der allgemein Wünschbarkeit institu- 

tioneller Arrangements die Beantwortung der Frage darüber ist, ob die betreffenden institutione- 

llen Arrangements durch freiwillige Vereinbarung der betroffenen Parteien entstanden sind, denn  

es gibt keine guten institutionellen Arrangements unabhängig von den Bewertungen der Betroffe- 

nen. Die Zustimmung der Betroffenen bei der Entstehung institutioneller Arrangements ist ein 

Indikator für ihre Akzeptanz. Dabei nehmen Wissenschaftler die Position als objektive Evaluator- 

en
183

 ein. Konsens stellt eine Kernforderung, dass die Interessen der Betroffenen beachtet werden  

sollten. Während nationale Regierungen (Vertretung der Ergebnisse der Bürger-Regierung-Inter- 

aktionen) die in Frage stehenden Abkommen als schlechter oder besser subjektiv beurteilen, be- 

werten Polit-Ökonomen Konsenserzielung (vielmehr objektiv) als allseitig erwünscht – sie sind   

gerade deshalb gut (besser, am besten). James M. Buchanan (1959:137) betont, dass Politökono- 

men sich nur mit der Hervorhebung der Präferenzen der Beteiligten beschäftigen. Der Konsenstest 

dient dabei als der einzige Maßstab zur Aufdeckung der Präferenzen aller Beteiligten bei der Be- 

wältigung von Gesellschaftsproblemen. Konsens ist daher doch eine Norm. Zur Unterscheidung 

des Wissenschaftsgehaltsgrads normativer Werturteile184 teilen Günter Wöhe und Ulrich Döring 

(2010:11) normative Werturteilsfragen (Bewertungen) in zwei Kategorien ein: absolutes(bzw. pri- 

märes) normatives Werturteil und sekundäres normatives Werturteil185. Primäre normative Wert-

urteile orientieren sich an persönlich variierten moralischen Forderungen, Einstellungen und 

Wertvorstellungen von Wissensträgern, die je nach individuellen Meinungen sich ad infinitum 

unterscheiden können. Sekundäre normative Werturteile sind wissenschaftlich systematische Be- 

wertungen, die Mittel (Instrumente oder Prozesse) zur Realisierung eines Ziels normativ analysie- 

ren – dabei stehen nicht verfolgte gesellschaftliche Ziele (z.B. Notwendigkeit globalen Umwelt- 

schutzes) im Mittelpunkt, sondern Bewertung von Mitteln (z.B. die Konsensfähigkeit globaler  

                                                                                                                                                         
182 Normen mit Universalitätsanspruch wie die Konsensnorm werden in der Ökonomik grosse Aufmerksamkeit geschenkt. 
183 Im Rahmen der Konsensnorm wird eine gute Mischung aus erkenntnistheoretischen Werten zwischen Objektivität und  
Subjektivität vorgenommen. Ökonomen sind sich doch darüber einig, dass Bedürfnis und Nutzen sich wechselseitig bedingen 

(Robinson 1968:61). Das Individuum steht im Zentrum normativen Bezugspunkts und positiven Ausgangspunkts der Neuen 

Politischen Ökonomie (Kirsch 2004:55). Eine der Aufgaben der normativen Neuen Politischen Ökonomik besteht u.a. darin, 

Regelwerkveränderungen zu betonen und sie dem Zustimmungsfähigkeitstest genauer zu unterwerfen(Schäfer/Ott 2005:112).  
184 Günter Wöhe (1975:41-46) unterscheidet zwei Werturteile in den Wirtschaftswissenschaften: primäre (echte) und sekun- 

däre Werturteile. Während echte (primäre) Werturteile sich mit ethikbeladenen Wertungen befassen (Wöhe 1975:44-46), be- 

schäftigen sich sekundäre Werturteile/Bewertungen mit der Anwendung universell vertretbarer Normen (wie Konsensnorm). 
185 Normative Begriffe werden im Allgemeinen in zwei große Kategorien eingeteilt: in deontische Begriffskategorie und in 

Wertbegriffkategorie (Kutschera 1999:1). Zu deontischen Begriffen zählen unter anderem Begriffe wie Ansprüche, Rechte 

und Pflichten (Kutschera 1999:1). Normen zählen zu Wertbegriffen. Die Untersuchung der Finalrelation von Wertbegriffen 

wird in den Wirtschaftswissenschaften als sekundäre Werturteile bezeichnet und ihre Wahrheit wird durch Denkoperation 

und Wahrnehmung als wissenschaftliche Methoden gesichert (Wöhe 1975:43-44). Darum geht es in diesem Arbeitskapitel.  

David Hume (1711-1776) hebt hervor, dass Aussagen sowohl logisch als auch wahrhaft sein sollten (Binmore 2005: 39). 
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Umweltschutzregime als prozessuale Ergebnisse) (Wöhe/Döring 2010:11). Sekundäre Werturteile 

sind meistens wertfrei, denn sie werten nicht die Gegenstände an sich, sondern beleuchten die 

theoretisch gewonnenen deduktiven Erkenntnisse über die Relation zwischen Sollen- und Sein-

aussagen (zur Verwirklichung eines gesteckten Ziels soll bestimmtes Verfahren in Einsatz 

kommen) (Wöhe 1975:43-44). Also der spärlich normative Standpunkt der Ökonomischen Theo- 

rie der Verfassung (Konsensnorm) gehört zu sekundären Werturteilen (internen normativen Krite- 

rien). Er basiert sich auf der Konsensregel wie bei Bewertungen der Ergebnisse des Marktprozess- 

es üblich ist. Achim Hurrelmann et al. (2010:26) betonen diesbezüglich, dass während Konsens, 

breite Unterstützung und Vertragstreue zu den Eigenschaften breit akzeptierbarer Regime bzw. 

politischer Maßnahmen zählen, sind Austritte und Gegenstimmen (Voice) Erscheinungsformen  

der in der Gesellschaft kaum (d.h.verschwindend gering) akzeptierten politischen Entscheidungen. 

Zwar gibt es keine absolut wertfreien Evaluationen, aber wissenschaftliche Evaluationen mit Hilfe 

der Konsensnorm basieren sich nicht auf den persönlichen Überzeugungen von Wissenschaftlern 

selbst. Wissenschaftler nehmen dabei eine objektive Position als Beobachter (analytische Evalua- 

toren) ein und betrachten die Erzielung konsensualer kollektiver Entscheidungen (subjektive Be- 

wertungen) durch die Betroffenen selbst als allgemein erwünscht (Konsenstest). Es sind subjekti- 

ve Bewertungen der Betroffenen selbst, die die Sicherung deduktiv gewonnener wissenschaftlich- 

er Erkenntnisse über prozessual-instrumentelle Um-zu-Beziehung186(Mittel-Ziel-Relation) dienen. 

Institutionenanalysen auf der Grundlage der Konsensnorm187 verfügen daher über wissenschaft- 

liche Objektivität: Die Bewertung basiert sich nicht auf dem subjektiven Empfinden der Wiss- 

enschaftler. Hobbessche Vertragstheoretiker analysieren Staaten (wie bei Verhandlungen) wie 

Individuen (Barzel 2002:5). Bei der Untersuchung der Interaktion zwischen Staaten übertragen 

Kontrakttheoretiker (vor allem seit Kant, Hobbes bis heute) den individualistisch-analytischen 

Gedanken des Staates als eine Erweiterung. Dieter Cansier fasst diesen Standpunkt wie folgt tre- 

ffend kurz: „…Staaten können wie einzelne Menschen beurteilt werden“ (Cansier 2004:157). 

Bei individualistischer Methode zur Analyse des Staates (Buchanan/Tullock 1962:19;Buchanan 

1962:315) werden alle Individuen in zwei Gruppen eingeteilt: die Regierenden und die Regierten. 

Diese Sichtweise wird hier auf die Analyse globaler Umweltverhandlungen übertragen. Übrigens 

                                                 
186 Institutionen als Mittel können entweder zustandsorientiert oder prozessorientiert analysiert werden. Während zustand- 

orientierte analytische Kriterien zustandausgerichtete analytische Bewertungsmaßstäbe von Konsequenzen bzw. Wirkungen 

von Institutionen bzw. Politiken liefern (also gute Politiken bzw. Institutionen sind demnach jene Maßnahmen oder politi- 

schen Programme und Politiken, die gute bzw. wünschenswerte Konsequenzen haben), werden Institutionen bzw. Politiken 

im Rahmen der prozessorientierten analytischen Kriterien auf der Basis deren Entscheidungsprozesse bewertet (gute Institu- 

tionen bzw. Politiken sind demnach Maßnahmen, die aus guten Entscheidungsprozessen gewählt sind) (Randall 1987:147).  
187 Da es eine unzureichende Befassung mit normativen Analysen von zwischenstaatlichen Kooperationen in der Ökonomik 

herrscht (Gygi 1991:105), wurden bislang relevante Erkenntnisse darüber kaum gewonnen. Das erfordert die Anwendung der 

Konsensregel für alle Veränderungen politischer (bzw. kollektiver) Institutionen, und diese normative Forderung spiegelt die 

Relevanz der individualistischen Ethik und Präferenzen im Prozess des Institutionenwandels wider (Buchanan 1962:319). 

Aus normativem Individualismus (Buchanan 1987:587) leitet sich einstimmige freiwillige Zustimmung der Betroffenen ab.    
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befassen sich normative Analysen188 u.a. mit der Bewertung realer bzw. theoretischer Probleme 

(Breyer 2007:4). Mithilfe der Systematik der deduktiven Logik können die Folgebeziehungen (Fi- 

nalrelationen) von Prinzipien, Grundforderungen, Maximen und Normen untersucht werden, die  

sich aus solchen normativen Sätzen ergeben, um sie dadurch zu begründen (Kutschera 1999:7). 

 

Bevor normative Argumentationen geliefert werden können, ist es notwendig, zuerst die übliche  

Problematik bei normativen Begründungen zu beseitigen. Es handelt es sich aus logischer Sicht 

um drei anspruchvolle Probleme, die in der Wissenschaft als „Münchhausen-Trilemma“ bezeich- 

net werden: unendlicher Regress, logischer Zirkel und argumentativer Verfahrensabbruch durch  

die Einführung von Dogmen (Preißner 1998:193). Konsensnorm erweist sich als eine gute Lösung  

für die drei Problematiken. Das ist aufgrund der Tatsache, dass solange die Betroffenen kollek- 

tiven Entscheidungen zugestimmt haben, haben sie durch ihre Zustimmung die drei Problematik- 

en gelöst. Da die Betroffenen (die Regierenden oder die Regierten als Individuen189) der wahre 

Ursprung aller möglichen Wertvorstellungen in allen Gesellschaften sind (Buchanan 1954:116), 

können alle konsensual erzielten kollektiven Entscheidungen mit diesen drei Problematiken der 

„Münchhausen-Trilemma“ nicht konfrontiert werden, denn konsensuale Entscheidungen sind mit 

Wertvorstellungen der Betroffenen konform. Wertordnung und Wertidee leiten sich aus subjek- 

tivem Nutzen der Handelnden ab. Die Konsensnorm erweist sich als die einzige kollektive 

Entscheidungsregel, die in jeder Hinsicht fähig ist, die drei Problematiken gut zu überwinden.  

 

Eine der Problematiken normativer Forderungen besteht darin, dass der Ursprung aller normativ  

geforderten Normen beleuchtet werden soll. Das wird erkenntnistheoretisch als die infinite Regre- 

ssproblematik betrachtet. Das Problem lässt sich bei vielen normativen Argumenten erkenntnis- 

theoretisch kaum lösen (Karpe 1997:50). Nach Preißner et al (1998:193) handelt es sich bei der 

Problematik des unendlichen Regresses um unendliche Suche nach Ur- bzw. Metarechtfertigung- 

en für Prämissen. Die drohende Problematik des infiniten Regresses bricht sich selbst ab, denn 

konsensuale Entscheidungsregel kommt durch den Konsens der Betroffenen (Beteiligten) zu 

Stande (Buchanan / Tullock 1962:6). Das Zustandekommen kollektiver Entscheidungen durch  

Einstimmigkeit der Betroffenen erfüllt die zentralen Bedingungen des Prinzips des zureichenden  

Grundes, und daher ist die Suche nach Urbegründungen für Konsensregel nicht mehr nötig. Zu- 

gleich besitzt die Konsensregel gar keine einzige innewohnende Attribution des Diktierens, wobei  

man unbedingt nach Meta- und Supraregeln suchen muss, um überzeugend zu begründen, warum  

                                                 
188 Während normative Wissenschaften sich mit Fragen nach Gründen, Sinnzusammenhängen, Handlungen, Orientierungswi- 

ssen und Richtigkeit stark befassen, beschäftigen sich positive Wissenschaften hypothesen- bzw. thesenartig explizit mit Fra- 

gen nach den Ursachen, Wirkungszusammenhängen, Regelmäßigkeiten, Verfügungswissen und Wahrheit (Spoun 2011:116). 
189 Normativer Individualismus hebt hervor, dass jedes Individuum zumindest selbst Entscheidungen über ihre Vorzüge am 

besten treffen sollte – das bedeutet im Kern, dass die Entscheidungen der betroffenen Individuen zählen (Rudolf 2005:119). 
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ein gewisser Elementgrad des Diktierens als gerechtfertig betrachtet werden sollte. Da alle ande- 

ren Formen kollektiver Entscheidungsregeln unterschiedliche latente Eigenschaften des Diktie- 

rens aufweisen, müssen sie unendlich nach Meta-und Supraregeln suchen, die zur Rechtfertigung 

eines gewissen Maßes an Diktieren als gesellschaftlich wünschenswert begründen. Würde 

beispielsweise die Mehrheitsregel auf globaler Politikebene gelten, dann würden die Entschei- 

dungen der Mehrheit der Staaten auch für die Minderheit gelten. Sowohl einige nationale Re- 

gierungen der Minderheitsstaaten als auch einige ihre Bürger werden dadurch schlechter gestellt. 

Also alle kollektiven globalen Entscheidungen unter der Konsensnorm produzieren schlechter 

gestellte sowohl auf Regierungsebene als auch auf Bürgerebene. Im Rahmen der Konstitutionell- 

en Politischen Ökonomie wird der Staat explizit bei allen zwischenstaatlichen Verhandlungen als 

homogener rationaler Akteur modelliert (Griffith 2006:15). Die Vernachlässigung der Präferenzen  

der Minderheit bei mehrheitsdemokratischen Entscheidungen wird von James Madison, Alexan- 

der Hamilton und John Jay in ihrem 1787 erschienen Werk The Federalist als „ die Tyrannei der  

Mehrheit“ bezeichnet (Vieira/Runciman 2008:91). James Buchanan und Gordon Tullock (1962: 

25) erläutern, dass James Madison und die Mitautoren des The Federalist nahmen an, dass Indivi- 

duen bei kollektiven Entscheidungen wie in privaten Entscheidungen sich an der Nutzenmaxi- 

mierung orientieren. Die Berücksichtigung der Pluralität von Interessen ist daher wichtig. James 

M. Buchanan (1984a:220) bezeichnet Mehrheitsentscheidungsregeln ohne Kompensationsmög- 

lichkeiten als die „Ausbeutung der Minderheit durch die Mehrheit“. Genauso müsse man bei 

minderheitsdemokratischen globalen Entscheidungen sich mit einer höheren anspruchsvollen 

Aufgabe beschäftigen, um Urregeln zu suchen, warum die Präferenzen der Mehrheit der Staaten 

gerechtfertigend vernachlässigt werden sollten. Bei diktatorischen globalen politischen Entschei- 

dungen müsse man sich mit der höchstanspruchvollen Aufgabe befassen, um gewisse Urregeln zu 

suchen, warum die Präferenzen der Supra-Mehrheit der Staaten überhaupt rechtfertigend vernach- 

lässigt werden sollten. Solche Problematik wird im Rahmen der Konsensregel nicht konfrontiert. 

Wie bei konsensual erzielten Tauschakten im Marktprozess gibt es keine Elemente des Diktierens 

bei konsensualen institutionellen Arrangements, weil durch ihre Zustimmung ad libitium die 

Präferenzen aller Betroffenen dabei berücksichtigt werden. Da solche Entscheidungen konsensual 

durch freiwillige Zustimmung aller Betroffenen zu Stande kommen, bricht die Kette des 

unendlichen Regresses zwangsläufig ab, und das Problem des infinitiven Regresses gilt als gelöst  

(Eschenburg 1977: 9). Konsensuale Zustimmung demonstriert dies in hinreichender Deutlichkeit. 

 

Nach Preißner et al. (1998:193) handelt es sich bei der Problematik des logischen Zirkels (bzw.  

Teufelskreis) darum, den gesamten Begründungsvorgang einer Aussage an sich unbedingt zu  

begründen. Da bei konsensualen kollektiven Entscheidungen die Präferenzen aller Betroffenen  
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berücksichtigt sind, brechen die Betroffenen selbst durch ihre Zustimmung die Problematik des  

logischen Zirkels ab. Denn die Präferenzordnung konsensual erzielter Entscheidungen unter ratio- 

nalen und eigennützigen Akteuren ist transitiv. Das ist genauso mit konsensual erzielten Tausch- 

akten (wie bei Tauschbeziehungen im Marktprozess) gut vergleichbar. Die präferenzausgerichte- 

te logische Konsistenz solcher Tauschbeziehungen bleibt aufgrund ihrer logisch konsistenten Prä- 

ferenzordnung generell unstrittig, denn das Rationalitätsaxiom besagt, dass rationale Individuen  

keine Entscheidungen freiwillig treffen, die ihnen selbst schaden. Der Begründungsvorgang der 

Wünschbarkeit konsensfähiger kollektiver Entscheidungen braucht nicht mehr unternommen 

werden, denn die Betroffenen selbst kennen ihre subjektivistischen Nutzenkalküle genau und 

entscheiden konsensual dementsprechend. Da alle ihre subjektivistischen Nutzenkalküle dabei 

Berücksichtigung finden, benötigt man die Begründung des ganzen Vorgangs nicht mehr. Denn 

alle Betroffenen haben selbst die Entscheidung in hinreichender Deutlichkeit durch ihre freiwillig 

konsensuale Zustimmung gerechtfertigt. Daher ihre Präferenzen werden dabei beachtet. Aufgrund 

der Elemente des Diktierens bei allen konsensunfähigen globalen Entscheidungen (wenn sie für 

die Nichtvertragsstaaten gelten würden) stoßen alle Abweichungen von der Konsensnorm in 

großer  Schwierigkeit und der Begründungsversuch verwickelt sich aus diesem Grund im Kreis.      

 

Nach Preißner et al. (1998:193) ergibt sich die Problematik des argumentativen Verfahrensabbru-

chs durch die Einführung von Dogmen, wenn die Suspendierung des Prinzips des zureichenden 

Grundes erfolgt, weil ein archimedischer Erkenntnispunkt erreicht wurde, und daher erfolgt die 

Priorisierung der Selbstevidenz von Gründen. Die Konsensnorm wird durch diese Problematik 

nicht konfrontiert, weil kollektive Entscheidungen, die durch konsensuale Zustimmung aller Be- 

troffenen zu Stande kommen, erweisen sie sich aus Sicht aller Betroffenen als allgemein erwün- 

scht. Denn aus subjektiv begründeten Handlungsvorteilen von Akteuren entstehen konsensfähige  

kollektive Entscheidungen – wie im Marktprozess190. Argumentativer Verfahrensabbruch taucht 

dabei nicht auf, weil alle Betroffenen sie durch ihre freiwilligen Zustimmungen akzeptiert haben. 

 

Die These der Vorteilhaftigkeit konsensfähiger globaler institutioneller Arrangements bildet den  

normativen Teil dieser Arbeit. Dies ist wie folgt gegliedert: logisch-deduktive Aufhellung indi-

vidueller Bewertungen konsensualer globaler Abkommen; sowie die Explizierung deren nachhal- 

tigkeitsfördernder Eigenschaften (erstrebenswert)191. Die einzigartigen Vorteilhaftigkeiten192 der 

Konsensnorm(Grundnorm) sind a priori richtig, denn sie sind deren innewohnende Eigenschaften. 

                                                 
190 Neue Politische Ökonomie evaluiert politische Prozesse mit dem gleichen Maßstab, woran Marktinstitutionen bewertet 

werden (Brennan/Lomasky 1993:3). Es geht dabei um bestehende und vorgeschlagene Institutionen (Buchanan 1993a:76). 

Unter anderem steht die Untersuchung von Regierungshandeln im Kern der Neuen Politischen Ökonomik(Schenk 2000:545).  
191 David Hume bekräftigt wie folgt: Ohne vorher mindestens eine normative Prämisse gemacht zu haben, kann keine norma- 
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4.3. Bewertung konsensualer Maßnahmen globaler Umweltschutzregime auf individuellen 

Ebenen: Regierungsebene und Bürgerebene 

Subjektive Bewertungen des Beitritts eines Staates zu globalen institutionellen Arrangements wer- 

den kompakt dargestellt von zwei Akteurgruppen gemacht. Die zwei Akteurgruppen sind letztlich 

wie folgt grob zuzuordnen: die Bewertungen der Regierenden und die Bewertungen der Regier- 

ten. Und aus analytischen Gründen werden diese Gruppen als nationalstaatliche Regierungen und 

die Bürger kurzgefasst. Im Rahmen dieser Ausführung geht es darum, dass aus Sicht aller natio- 

nalstaatlichen Regierungen konsensfähige globale institutionelle Arrangements pareto-optimal 

sind. Dies leitet sich aus Rationalitäts- und Eigennutzaxiom ab, die hinter der Popularitätsmaxi-

mierungsannahme stehen. Nationalstaatliche Regierungen entscheiden sich für den Beitritt ihrer 

Länder zu jenen globalen institutionellen Arrangements, die den betreffenden nationalstaatlichen 

Regierungen politisch nicht schaden. Sie sind daher für den Beitritt ihrer Länder zu globalen in-

stitutionellen Arrangements nur dann bereit, wenn ihnen dadurch entweder politisch nicht beschä- 

digt werden oder sie ziehen politischen Nutzen daraus. Dies erhellt, dass bei allen konsensualen 

globalen institutionellen Arrangements zumindest keine nationalstaatlichen Regierungen dadurch 

schlechter gestellt werden und wenigstens eine nationalstaatliche Regierung wird dadurch besser 

gestellt. Also auf der Regierungsebene erwiesen sich konsensuale globale Abkommen bei ge-

nauerem Hinsehen als pareto-optimal. Da nationalstaatliche Regierungen globalen Abkomm-

en zustimmen wenn entweder keine oder eine verschwindend kleine Anzahl ihrer Bürger da-

durch schlechter gestellt wird, erweisen sich konsensuale globale Abkommen bei genauerem 

Hinsehen als die einzige Option, die keine oder die wenigsten Bürger schlechter stellen. Wür-

den die Bürger darüber abstimmen, würde alle bzw. fast alle Bürger für konsensuale globale Ab- 

kommen stimmen. Während das Wicksellsche absolute Konsensprinzip auf Regierungsebene 

erfüllt ist, ist das Wicksellsche relative Konsensprinzip auf der Bürgerebene erfüllt. In den bishe- 

rigen ökonomischen Untersuchungen wurde dieser Zusammenhang übersehend nicht hergeste- 

llt. Die vorliegende Arbeit nimmt gerade deshalb vornehmlich unter anderem vor, diese Forsch- 

ungslücke zu schließen. Dem Instrumentarium der deduktiv-syllogistischen Logik193 dient hier als 

Methode zur Überprüfung der Stichhaltigkeit der daraus abgeleiteten zentralen Aussagensysteme.  

                                                                                                                                                         
tive Aussage deduziert werden, und er warnte deshalb anschließend vor der Ableitung von normativen Aussagen aus reinen 

deskriptiven bzw. empirischen Prämissen (Roy 1989:19-20). Sollenaussagen, die ausschließlich aus Empirien (Seinaussagen) 

abgeleitet werden, werden diskursiv als „natürlicher Fehlschluss“ bezeichnet (Diekmann 2009:164-165) – Humes Guillotine. 
192 Es gibt zwei zentrale Arten von universellen kategorischen Aussagen: allgemein bejahende Allaussagen (d.h. affirmative  

Allaussagen) und allgemein verneinende Allaussagen (Preisner et al. 1998:190). Da kategorische Aussagen in hypothetische 

Aussagen umformuliert werden (Preißner et al. 1998:190), werden Aussagen dieser Ausführung dementsprechend formuliert.    
193 Im Übrigen da der Wahrheits- bzw. Richtigkeitsgehalt aller deduktiven Prämissen komplett in dem Resultat (Konklusion) 

übernommen wird, müssen die Prämissen an sich durch das Prinzip des zureichenden Grundes begründet werden (Preißner 

1998:193). Aufgrund der Tatsache, dass die hier in Prämissen übernommenen innewohnenden Eigenschaften konsensualer 
globaler institutioneller Arrangements pleonastisch-logischer Art sind, gelten sie zwangsläufig aus logischer Hinsicht als rich- 

tig. Richtigkeitsgehalt ist normativ vital. „Pleonastische Schlüsse sind inhaltlich immer richtig, denn die Konklusion ist be- 
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4.3.1 Die Pareto-Optimalität der Maßnahmen konsensfähiger globaler Umweltschutzregime 

auf Regierungsebene: Logische Folge des politischen Popularitätsmaximierungsaxioms 

Vilfredo Pareto fordert nach der Anwendung eines normativen Kriteriums, das dafür sorgt, dass 

die Besserstellung von einigen Gemeinschaftsmitgliedern nicht zur Schlechterstellung von ande- 

ren führt – Pareto-Optimalität (Göbel 2002:21; Müller 2009:356). Deshalb entwickelte Vilfredo 

Pareto 1916 erstmals durch seinen wissenschaftlichen Beitrag „Trattato di Scoiologia Geneale“ 

eine ökonomische Analyse der Politik194, die später von Joseph Schrumpeter (1943), Anthony 

Downs (1957) und Buchanan/Tullock (1962) erweitert wurde. Durch seine Ausführungen fordert 

Vilfredo M. Pareto (1848-1923) alle Gesellschaften bzw. Gemeinschaften explizit auf, sich am 

Kriterium bewusst zu orientieren, wodurch kollektive Entscheidungen (z.B. Institutionen) keine 

schlechter gestellten produzieren. Er entwickelt ein Kriterium195, das die Erreichung eines Gleich- 

gewichtszustands beschreibt, bei dem es keine Kollektivmitglieder mehr gibt, dessen Nutzen ge- 

steigert werden kann, ohne gleichzeitig den Nutzen eines anderen Kollektivmitglieds zu senken –  

im Rahmen des Pareto-Kriteriums wird damit Nutzenvergleich unter Betroffenen nicht gefordert 

(Putnoki/Hilgers 2007:74). Da Nutzen subjektiv betrachtet wird, offenbaren sich die Erreichung 

optimalen Gleichgewichtszustands durch die Erzielung konsensualer Entscheidungen unter den 

Betroffenen. Dieses Kriterium wird auf individueller Ebene oft angewendet. In allen Staaten gibt 

es zwei Gruppen von Individuen: die Regierten (die Bürger) und die Regierenden (Regierungen).  

Öffensichtlich wurde dieses Kriterium in bisherigen ökonomischen Untersuchungen nur auf Bür- 

gerebene angewendet und dabei wurde die Anwendung dieses Kriteriums auf Regierungsebene 

übersehen. Da sowohl die Bürger als auch die Regierungen eigennützige und rationale Individuen 

sind, besteht kein Grund, die Anwendung dieses Kriteriums auf Regierungsebene zu übersehen 

oder zu vernachlässigen. Diese Forschungslücke wird im Rahmen dieses Abschnitts geschlossen. 

Sowohl die Regierten als auch die Regierenden verfolgen im politischen Prozess unterschiedliche 

nutzenmaximierende Interessen, die mit diesem Kriterium systematisch gut zu bewerten sind. 

 

Nationalstaatliche Regierungen sind rationale und eigenützige Individuen. Freiwillig konsensuale 

Zustimmung aller nationalstaatlichen Regierungen bei globalen Umweltverhandlungen ist ein Kri- 

terium, das prozessual offenbart, dass bei dem Übergang zu neuen globalen Umweltabkommen  

                                                                                                                                                         
reits in der Prämisse 1 vollständig angelegt“ (Krimphove 2012:65). Dies gilt durchaus für die hier gemachten Kernaussagen. 
194 Mit Hilfe der Institutionentheorie des vertragstheoretisch-konstitutionellen Ansatzes der Neuen Politischen Ökonomik ka- 

nn hinsichtlich der Konsensfähigkeit globaler Umweltregime gezeigt werden, was gemacht werden soll (Explizierung) und 

warum es gemacht werden soll (Begründung). Denn während zur Lösung positiver Auseinandersetzungen Fakten herangezo- 

gen werden, sind normative Auseinandersetzungen durch den Rückgriff auf Bewertungskriterien lösbar (Tietenberg 2007:15-

16). Während positive Analysen sich danach anstreben, verifizierbare Aussagen bzw. Erkenntnisse über die Welt zu gewinn- 

en, ist die Gewinnung von Aussagen zur Verbesserung der Welt eins der Kernziele normativer Analysen(vgl.Buchanan 1962: 

311). Es besteht eine wechselseitige Beziehung zwischen positiven und normativen Aussagen (Roy 1989:17). Milton Fried- 

man betont in entsprechender Weise die enge Interdependenz zwischen normativer und positiver Ökonomik (Roy 1989:21). 
195 Diesbezüglich legte Vilfredo Pareto dar, dass der Wert eines Gutes nutzenbezogen (entsprechend dessen Preis) determi- 

niert wird und löste dadurch die strittige Nutzenvergleichsdiskussion unter Nutzentheoretikern (vgl.Putnoki/Hilgers 2007:74).      
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mindestens keine nationalstaatliche Regierung dadurch schlechter als im status quo gestellt wird 

und mindestens wird eine nationalstaatliche Regierung dadurch besser gestellt. In der Ökonomik 

zählt breite Akzeptanz zu den Kriterien zur Feststellung der allseitigen Wünschbarkeit kollektiver 

Entscheidungen z.B. Institutionen(Buchanan 1972b:84). Dies gilt für alle nationalen Regierungen.  

In diesem Zusammenhang reinterpretieren normative Konstitutionenökonomen Pareto-Kriterium 

pointiert folgend neu: Pareto-Optimalität entsteht durch Regeln und Prozess (Voigt 2008:365). 

Denn bei kollektiven Entscheidungen treffen Akteure ihre Entscheidungen nicht unter der Beein- 

flussung von Endzuständen, sondern vielmehr von Prozessen (Buchanan 1995:141-150). Spiel- 

ergebnisse sind Resultate aus Spielzügen. Da pareto-optimale Ergebnisse sich ergeben, wenn es  

unmöglich ist, ein Akteur (hier auf Regierungsebene) besser zu stellen ohne andere schlechter zu 

stellen (Hanhnel 2002:32), erweist sich eine Aushandlung als pareto-optimale, wenn alle Akteure  

freiwillig konsensual zustimmen. Im Rahmen der Theorie der Wahlakte von Vilfredo Pareto sind  

die Betroffenen die alleinigen Entscheidungssubjekte, die darüber (wie bei subjektiver Werttheo- 

rie) bestimmen, ob sie sich für oder gegen bestimmte Wahloptionen entscheiden (Heertje/Wenzel  

2008:59). Auf der Grundlage dieser Einsichten kam Pareto-Modell196 zum Schluss, dass Markter- 

gebnisse das Kriterium der Pareto-Optimalität erfüllen – im pareto-optimalen Zustand ist eine 

Möglichkeit nicht mehr vorhanden, die eine Besserstellung eines Betroffenen durchzuführen, 

ohne eine Schlechterstellung eines anderen zu vermeiden (Heertje/Wenzel 2008:59). Da nationale 

Regierungen nicht für den Beitritt ihrer Länder zu nachteiligen globalen Umweltschutzabkommen 

entscheiden, maximieren (stabilisieren) sie dadurch ihre Zustimmungswerte in der Bevölkerung. 

 

Viele Wissenschaftler führen in diesem Zusammenhang aus, dass ein Übergang von Zustand 1 auf 

Zustand 2 als pareto-superior eingestuft wird, wenn sowohl dadurch keine Gesellschaftsmitglieder 

Nutzeneinbußen hinnehmen müssen als auch eine Besserstellung von mindestens einem Gesell- 

schaftsmitglied durch den betroffenen Übergang verwirklicht werden kann (vgl.Buchanan 1985:4; 

Dehling/Schubert 2011:175; Basu 2011:17-18). Dies offenbart sich in der Erzielung einstimmiger 

kollektiver Entscheidungen durch freiwillige Zustimmung. In der Wicksell-Virginia-Schule197 der 

Neuen Politischen Ökonomie dient dieses Beispiel als einen Referenzpunkt für die Darstellung 

der Affinität zwischen Konsensregel und Pareto-Optimalität. Raymond Plant (2010) zeigt diesbe- 

                                                 
196 Das Pareto-Kriterium spielt eine führende Rolle bei vielfältigen ökonomischen Analysen, und dient in der Ökonomik als 

eins der Standardkriterien evaluativer Analysen (Göbel 2002:46) und es wird am meisten durch Konsens erzielt (Brennan/ 

Lomasky 1993:130). Übrigens Pareto-Superioritäts-Kriterium erfordert öfters die Einstimmigkeitsregel (Cansier 2004:142). 
197 Für Autoren der Wicksell-Virginia-Schule der Neuen Politischen Ökonomie sind Institutionen utilitär. Im Übrigen gibt es 

zwei dominante ethisch-analytische Gesichtspunkte in der Ökonomik, auf deren Grundlagen Bewertungen durchgeführt wer- 

den können: teleologische und deontologische ethische Gesichtspunkte (Hackett 1998:18-22). Aus teleologischer Sicht wer- 

den Untersuchungsgegenstände in Anlehnung an Aristoteles und utilitarische Philosophen wie zum Beispiel David Hume, 

John Staut Mill und Jeremy Bentham daran gut bewertet, inwieweit mit ihnen ein klar gestecktes Gesellschaftsziel konkret 

erreicht werden können. Der Kern des ethischen Fokuses dieser Sichtweise liegt in der Beurteilung der Konsequenzen eines 

Mitteleinsatzes (Hackett 1998:18-22). Aus deontologischer Sicht können Untersuchungsgegenstände (z.B. Institutionen) in 

Anlehnung an Immanuel Kant als gut bewertet werden, wenn sie an sich ethisch gerechtfertigend sind (Hackett 1998:18-22). 
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züglich am Beispiel der marktlichen Tauschbeziehungen, dass es eine logische und praktische 

Affinität zwischen Pareto-Superiorität und Konsensregel folgendermaßen besteht: In Tauschbe- 

ziehungen zwischen zwei Marktteilnehmern erweisen sich die Tauschbeziehungen als pareto-opti- 

mal, wenn sie konsensual sich vereinbaren, von erster Situation (Vor-Tauschsituation) zu zweiter 

Situation (Post-Tauschsituation) zu bewegen, dann muss mindestens einer der Marktteilnehmer 

bessergestellt sein, und keiner der Marktteilnehmer muss schlechter gestellt sein. Ansonsten ist 

ein konsensuales Einverständnis nicht erzielbar, einen Tausch198 überhaupt abzuschließen. James 

Buchanan überträgt diese marktliche prozessuale Beziehung zwischen Pareto-Optimalität und  

Konsensregel auf konstitutionenökonomische Analyse, indem er überzeugend argumentiert, dass  

Institution X anstelle Institution Y präferiert werden sollte, wenn durch den Ubergang von Y (wie  

im Naturzustand) auf X (wie im Post-Naturzustand) mindestens ein Kollektivmitglied besser- 

gestellt wird und keins schlechter gestellt wird – pareto optimale bzw. pareto-superiore Institu-

tionen(Plant 2010:45-46). Die Zustimmung nationalstaatlicher Regierungen bei globalen Umwelt- 

verhandlugen erfolgt genauso unter ähnlichen Vorbedingungen. Denn keine Regierung möchte 

durch ihre Zustimmung politisch schlechter gestellt werden. Dies gilt für alle politischen Systeme.  

 

Homann und Suchanek (2005:115) konstatieren, dass die Zustimmungsfähigkeit institutioneller 

Arrangements ein Hauptkriterium zur Messung der Bewertungen der von ihnen Betroffenen (in 

diesem analytischen Zusammenhang nationalstaatliche Regierungen als Individuen) ist, ob die 

neuen institutionellen Arrangements besser als die bestehenden
199

 (status quo) dargestellt wer- 

den können oder nicht. Konsensuale Zustimmung aller nationalstaatlichen Regierungen bei 

multilateralen globalen Umweltverhandlungen offenbart die Pareto-Superiorität200 der betreffen- 

den globalen Umweltschutzabkommen auf der Regierungsebene in hinreichender Deutlichkeit. 

 

Mathias Erlei et al (1999:18-20) konstatiert in diesem Zusammenhang, dass in der Ökonomik 

keine Institutionen bzw. Politikmaßnahmen gern vertreten werden, bei denen es Gemeinschafts- 

mitglieder als Verlierer gibt. Viele Ökonomen bemühen sich im Rahmen ihrer Analysen um 

Pareto-Verbesserungen zur Schaffung erweiterter Möglichkeiten zu entwickeln, bei denen mehre- 

                                                 
198 Deshalb wird jeder freiwillige konsensuale Tauschakt im Marktprozess als pareto-optimal dargestellt. Diesbezüglich fass- 

te Mark Blaug dieses Anliegen wie folgt treffend adäquat kurz:„Darüber hinaus besitzen jene sich automatisch einstellenden 

Marktergebnisse bestimmte Optimum-Charakteristika“ (vgl. Blaug 1971:125). Denn aus Sicht der Betroffenen sind Markter- 
gebnisse allseitig erwünscht, weil sie zu wünschenswerten (pareto-optimalen) Ergebnissen führen(Putnoki/Hilgers 2007:244). 
199 James M. Buchanan(1986:103) bekräftigt, dass Institutionenwandel evaluativ-analytisch als pareto-superior einzustufen 

sind, wenn die von ihnen Betroffenen (sei es als einzelne Individuen oder als Staaten) sich freiwillig konsensual dafür stimm- 

ten. Die Rechtfertigung ausgewählten gesellschaftlichen Handelns gehört zu den zentralen wissenschaftlichen Aufgaben (vgl. 

Kromrey 2006:14-15). Die Metapher der „unsichtbaren Hand“ wurde bspw. von Adam Smith als die Rechtfertigung des Mar- 

ktmechanismus als besserer oder wünschenswerter Mechanismus zur Allokation knapper privater Güter dargestellt(vgl.Blaug 

1968:58). Nach vertragstheoretisch-konstitutionellem Ansatz der Neuen Politischen Ökonomie ist die Konsensnorm die ein- 

zige kollektive Entscheidungsregel, die zur pareto-präferierten Bereitstellung öffentlicher Güter führt (vgl. Mueller 2008:72).  
200 Wie im Marktprozess erweist sich jeder freiwillige Tauschakt als konsensual, und dadurch werden wünschenswerte Über- 

einkünfte zwischen Akteuren erreicht – denn dadurch gewinnen alle Tauschparteien (vgl. Buchanan/Tullock 1962:250-252). 
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re Akteure besser gestellt werden können, ohne negativ auf andere Akteure auszuwirken (Varian 

/Buchegger 2007:17). Joachim Weimann bringt diese symbiotische Beziehung wie folgt auf den 

Punkt: „Wir wollen uns nach wie vor nicht mit einer Situation zufrieden geben, in der ein Gru- 

ppenmitglied besser gestellt werden kann, wenn es bei einem anderen zu einer Verschlechterung  

kommt. Vor diesem Hintergrund ist die Beobachtung wichtig, dass das Pareto-Kriterium in einer  

überaus engen Beziehung zur Einstimmigkeitsregel steht. Es ist offensichtlich, dass Entscheidung- 

en, die einstimmig getroffen worden sind, auf jeden Fall eine Pareto-Verbesserung darstellen, 

denn würde jemand durch die Entscheidung schlechter gestellt, so würde er ihr kaum zustimm- 

en201. Es ist diese Eigenschaft der Einstimmigkeitregel, die ihr eine besondere Bedeutung 

verleiht“ (Weimann 2005:157). In einem pareto-ineffizienten Zustand besteht die Möglichkeit 

Individuen besser zu stellen ohne andere Individuen schlechter zu stellen (vgl. Varian 1990:15). 

Pareto-Optimalität ist an sich ein sozial erwünschter Zustand. Da sie von großer Bedeutung in der 

Ökonomik ist, werden Bemühungen zur Sicherung pareto-optimaler kollektiver Entscheidungen 

als Pareto-Sicherung betrachtet. Pareto-Sicherungs-Kriterium kann als eine Verbesserung (also 

Pareto-Verbesserung) dargestellt werden, das die Veränderung der Zustände von einigen Gesell- 

schaftsmitgliedern verbessert, ohne die Zustände anderer Gesellschaftsmitglieder zu verschlech- 

tern (vgl. u.a. Randall 1987:141), und Pareto-Sicherungs-Kriterium wird im Kern als einen guten  

Bewertungsprozess für kollektive Entscheidungen verstanden (Randall 1987:147). Nationalstaat-

liche Regierungen als rationale und eigennützige Akteure führen die gleichen Bewertungen durch.  

 

Gesetzsaussage202 kann aus der Konsensnorm deduziert werden. Eine zeiträumlich uneingegrenzte 

bzw. uneingeschränkte Aussage über die Pareto-Optimalität konsensfähiger globaler Umweltab-

kommen aus Sicht aller nationalstaatlichen Regierungen kann dementsprechend gemacht werden.  

Howard S. Becker (1998:146-147) konstatiert, dass mit Hilfe der Systematik des logischen Syllo- 

gismus sich weitere wahre Aussagen aus einer schon fundierten Wahrheit ableiten lassen, denn 

die Systematik des logischen Syllogismus ermöglicht es, dass man in vielen relevanten Fragen 

und Problematiken noch weitere wahre Aussagen auf der Basis wahrhaften Wissens suchen kann. 

Er fügt emphatisch hinzu, dass die Hervorhebung eines Vordersatzes (Prämisse) der Schlüssel für 

konsistente Übertragbarkeit einer wahren Aussage auf andere Fragen ist (Erkenntnisgewinnung)  

                                                 
201 Dies leitet sich aus der Prämisse des Rationalität- und Eigennutzaxoims ab. Mancur Olson brachte es eleganterweise wie 

folgt auf den Punkt: „Die Idee, dass Gruppen zur Förderung Gruppeninteressen tendieren, leitet sich logisch aus der breit 

akzeptierten Prämisse des rationalen und eigennützigen Verhaltens ab. Mit anderen Worten: Vorausgesetzt, dass Kollektiv- 

mitglieder ein gemeinsames Interesse haben und alle durch seine Verfolgung bessergestellt werden, folgt, dass alle Kollek- 

tivmitglieder als rationale und eigennützige Handelnde die betreffende Zielverfolgung unterstützen werden“ (Olson 1965:1).  
202 Da das Entkernen der Aussagen einer Theorie für wissenschaftliche Anwendung notwendig ist, lassen sie sich hier nicht 

nur entkernen, sondern auch ihre Anwendbarkeit auf die Frage der globalen Umweltgütersicherung zeigen. Es bleibt unstri-
ttig, dass wahre wissenschaftliche Arbeiten(formal, normativ und empirisch) in Allgemeinen den Anspruch auf die Lieferung 

bzw. Gewinnung nachvollziehbarer Forschungsergebnisse haben (Stier 1999:6). Wissenschaft wird im Allgemeinen als syste- 

matisierte Erkenntnisse verstanden(Brinkmann 1989:1). Im Rahmen dieser Ausführung spielen diese Erkenntnisse eine Rolle.   
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(Becker 1998:147). Da normative Sachverhalte in den Wirtschaftswissenschaften nicht empirisch 

verifiziert werden, sondern durch Plausibilitätsbegründung getestet werden(Armey 1977:26), wird 

das hier vorgenommen. Da Aussagen normativer Theorien wahr sind, wenn sie aus spezifischen 

normativ gesetzten Grundprinzipien deduzierbar sind (Lehner 2011:25), lassen sich einige Aussa- 

gen über konsensfähige globale institutionelle Arrangements tätigen, die keine inneren Wider- 

sprüche aufweisen. Mit Hilfe der Systematik des logisch-deduktiven Schließens203 (Standardisie- 

rungstechnik) lässt es sich hier durchführen. Die Explizierung hier über die Affinität zwischen 

der Konsensnorm und der Pareto-Optimalität erfüllt das Prinzip zureichenden Grundes, weil sie 

zu den innewohnenden Charakteristika der Konsensnorm zählt. Und mit Hilfe der Systematik des 

Syllogismus lässt sich wie folgt darlegen, dass die Aussage für globale Umweltschutzregime gilt. 

Prämisse (inhärent):Alle konsensualen globalen institutionellen Arrangements sind aus Sicht aller 

nationalstaatlichen Regierungen (als eigennützige und rationale Individuen) pareto-optimal. 

Prämisse (Fall): Alle globalen Umweltschutzregime sind globale institutionelle Arrangements. 

……………………………………………………………………………………………………… 

Konklusion (Konklusion): Also alle konsensfähigen globalen Umweltschutzregime sind aus Sicht 

aller nationalstaatlichen Regierungen (als eigennützige und rationale Individuen) pareto-optimal. 

 

Einige bewertende Aussagen lassen sich aus Sicht der nationalstaatlichen Regierungen über kon- 

sensfähige globale institutionelle Arrangements ableitend tätigen, die ihrer Sicht nach als 

vorteilhaft gelten204. Da zur Erlangung sicheren Wissens über ein wissenschaftliches Problem 

auch die geringsten unsicheren Behauptungen vermieden werden sollten (Röd 1996:21), gilt das 

für die hier entkernten Aussagen. Die Allgemeingültigkeit nachfolgender Rechtfertigungsvorteile 

bleibt nicht offen, sondern sie wird mithilfe logisch-deduktiver Klarheit, Konsistenz und Konstanz 

abgeschlossen. Wenn ein globales Umweltschutzregime die Zustimmung aller nationalen Regie-

rungen gewinnt, werden sie dadurch nicht schlechter gestellt. Da sie unbestreitbar (apodiktisch) 

sind, werden sie hier als Prämisse dargestellt. Ihre Unbestreitbarkeit ergibt sich dadurch, weil sie 

keine inneren Widersprüche enthalten. Die folgenden Aussagen aus Sicht nationaler Regierungen 

über konsensuale globale Institutionen besitzen einen explizit hohen Allgemeingültigkeitsgrad.  

                                                 
203 Berhard Felderer und Stefan Homburg fassten die Definitionen deren Konzepte wie folgt zusammen: “Deduktion (von lat. 

Deducere –herabführen). Die Deduktion ist der logische Schluss von einem allgemeinen Satz auf einen besonderen“(Felderer 

/Homburg 2005:10). „Prämissen: Dies ist die Menge aller vorausgesetzten, das heißt unbewiesene Sätze. Darunter fallen die 

Axiome (unbewiesene allgemeine Gesetze) und die Postulate (spezielle Forderungen)“ (Felderer/Homburg 2005:11). „Schlu- 

ssfolgerungen: Im Rahmen der Deduktion werden die eigentlichen Ergebnisse abgeleitet. Diese nennt man Theoreme (bewie- 

sene Gesetze) oder Implikationen bzw. Konklusionen (logisch abgeleitete Schlussfolgerungen“ (Felderer/Homburg 2005:11).  
204 Sie sind kategorische Sätze über die Eigenschaften der Konsensnorm. Kategorische Sätze sind Aussagen, die nicht aus an- 

deren Aussagen zusammenstellend entstehen (vgl. Preißner et al 1998:190). Die innewohnenden Eigenschaften der Konsens- 

norm werden im Rahmen dieses Kapitels als Prämissen dargestellt und sie haben einen Charakter der universell kategorisch-
en Allsätze. Sie kommen als Regelaussagen, Prämissen und Axiome vor. Und Axiome sind a priori gesetzte inhärente Eigen- 

schaften eines Sachverhalts (Bitz 1981:180). Auf der Grundlage eines Axioms werden Aussagen abgeleitet, die zwangsläufig 

aus dem betreffenden Axiom folgen – wer ein Axiom nicht ablehnt, muss folgerichtig die von dem betreffenden Axiom de- 
duzierten Aussagen akzeptieren, denn Axiom dient als der Kernnucleus aller dadurch deduzierten Aussagen (Bitz 1981:180).  
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4.3.1.1. Konsensuale globale Umweltabkommen und die Inexistenz externer Kosten auf der  

Regierungsebene 

Aus Sicht aller nationalstaatlichen Regierungen entstehen keine politischen externen Kosten für 

die betreffenden nationalstaatlichen Regierungen bei allen konsensualen globalen Umweltschutz- 

regimen, die durch die freiwillige Zustimmug aller nationalstaatlichen Regierungen zu Stande 

kommen. Denn ihre politischen Entscheidungen werden aus dem Gesichtpunkt des Rationalitäts- 

und Eigennutzkaküls getroffen. Im Übrigen sind externe Kosten erwartete Kostenarten, die Ge- 

sellschaftsmitglieder für kollektive Entscheidungen tragen, den sie nicht zugestimmt haben (vgl.  

Hamlin 1984:136). Für die Zustimmenden verursachen konsensuale Institutionen keine extern- 

en Kosten (Buchanan/Tullock 1962:89). Externe Kosten entstehen letztlich nur durch Entschei- 

dungen und Handlungen anderer. Für alle rationalen und eigennützigen Handelnden205 (z.B. na- 

tionale Regierungen) sind institutionelle Arrangements begehrt, die die Position der Betroffenen 

nicht verschlechtern, denn sie sind mit der Maxime der Optimierungsentscheidungen konform. 

Konsensuale Erzielung politischer Entscheidungen unter rationalen und eigennützigen national-

staatlichen Regierungen durch freiwillige Zustimmung gewährleistet, dass null externe Kostener- 

gebnisse erzielt werden. Sie haben schließlich dafür gestimmt. Denn sie stimmen keinen globalen 

institutionellen Arrangements zu, die ihre politische Beliebtheit verschlechtern. Aus ihrer Sicht 

entstehen dadurch sogar günstige Bedingungen für pareto-optimale Ergebnisse. Im Übrigen pare- 

to-optimale Ergebnisse ergeben sich, wenn es unmöglich ist, ein Akteur besser zu stellen ohne 

anderen Akteur206 schlechter zu stellen (Hanhnel 2002:32). Diese Explizierung hier über die Ei- 

genschaft der Konsensnorm erfüllt das Prinzip des zureichenden Grundes, weil sie zu inhärenten 

Eigenschaften der Konsensnorm zählt. Mit Hilfe des logischen Syllogismus lässt sich zeigen, dass 

die Abwesenheit externer Kosten auf Regierungsebene bei allen globalen konsensfähigen Institu- 

tionen als kollektive Entscheidungen auch für multilaterale globale Umweltschutzregime gilt.  

Prämisse (innewohnende Eigenschaft): Bei allen konsensualen globalen institutionellen Arrange- 

ments entstehen aus Sicht aller nationalen Regierungen (Regierungsebene) keine externen Kosten. 

Prämisse (Fall): Alle globalen Umweltschutzregime sind globale institutionelle Arrangements. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Konklusion (Implikation): Folglich entstehen aus Sicht aller nationalen Regierungen (auf Regie- 

rungsebene) keine externen Kosten bei allen konsensualen globalen Umweltschutzregimen. 

                                                 
205 Nach methodologischem Individualismus werden Individuen (Akteure) als die einzige Entscheidungsinstanz über gru- 

ppale und private Entscheidungen konzipiert (Buchanan / Tullock 1962:vi). Sie betonen, dass ihre Theorie als methodolo- 

gisch-individualismusorientiert analytisch bezeichnet werden kann (Buchanan/Tullock 1962:3). Denn Individuen handeln. 
206 Der Ansatz von James Buchanan ist aber wirkungsmächtiger, überzeugungskräftiger und herausragender, weil er betont, 

dass subjektive Nutzenwertung eines Individuums Y nicht als autoritativ hochwertiger als die subjektive Nutzenwertung  

eines Individuums X betrachtet werden sollen – also alle Beteiligten verdienen es, Gehör zu finden (Plant 2010:39-40). Nach 

Knut Wicksell, James Buchanan, Gordon Tullock und andere Wicksellsche Polit-Ökonomen der Virginia-Schule ist Politik  

in der Tat doch ein kooperatives Positiv-Summe-Spiel (vgl. Mueller 2003:137). Nur dadurch lässt sich Kooperation erzielen.  
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4.3.1.2. Konsensuale globale Umweltabkommen und deren Pareto-Effizienz auf Regie-

rungsebene 

Alle konsensualen globalen Umweltschutzregime, die durch freiwillige Zustimmung aller natio- 

nalstaatlichen Regierungen erzielt wurden, sind auf Regierungsebene pareto-effizient. Pareto-effi- 

ziente globale institutionelle Arrangements sind aus Sicht aller nationalstaatlichen Regierungen 

am Ende jene, den alle nationalstaatlichen Regierungen zugestimmt haben. Wie im Marktpro- 

zess entsteht pareto-effizientes Ergebnis durch konsensuale Vereinbarungen zwischen Anbietern 

und Nachfragern. Interpretiert man das Effizienzkonzept207 normativ aus gesamtgesellschaftlich- 

em Gesichtspunkt, so wird insbesondere oft das allokative, soziale und verteilungsbezogene Effi- 

zienzkonzept Paretos normativistisch gemeint. Aus Gesichtspunkt des Effizienzbegriffs nach Vil- 

fredo Pareto sind Tauschverhandlungen nur dann effizient, wenn ein Prozess wenigstens zur Zu- 

nahme der Wohlfahrt eines Gesellschaftsmitglieds führt, ohne dadurch zur Wohlfahrtsminder- 

ung anderer Gesellschaftsmitglieder auswirkt. Und freiwillige Zustimmung aller nationalen Re- 

gierungen für den Beitritt ihrer Länder zu globalen Umweltabkommen ist eine Offenbarung, 

dass die in Frage stehenden Umweltabkommen für sie pareto-effizient sind. Denn keine von den 

nationalstaatlichen Regierungen werden dadurch schlechter gestellt und einige werden dadurch 

sogar besser gestellt. Konsensuale Erzielung kollektiver Entscheidungen unter rationalen und 

eigennützigen Akteuren durch freiwillige Zustimmung gewährleistet, dass pareto-effiziente 

Ergebnisse ausschließlich erzielt werden. Das gilt durchaus auch für alle nationalen Regierungen. 

 

In Anlehnung an klassische Vertragstheoretiker werden deduktive Begründungsargumente in mo- 

derner Ökonomik über die Pareto-Superiorität konsensfähiger Institutionen geliefert und viele  

Ökonomen vertreten die Hobbessche Sicht, dass Handlungen (von Individuen) von knappheitsbe- 

dingten Eigeninteressen208 der betroffenen Handelnden natürlicherweise determiniert werden 

(Kliemt 1990:18). Im Übrigen die Bewältigung der von Thomas Hobbes beleuchteten Proble- 

matiken des Kampfes jedes gegen jeden im realitätsabgebildeten Naturzustand wird nur durch den  

                                                 
207 In der Ökonomik finden zahlreiche Effizienzbegriffe ihre Verwendung. Effizienzbegriffe werden je nach Effizienzzielen 

unterschiedlich bewusst konzipiert – wie zum Beispiel Allokationseffizienz bzw. Verteilungseffizienz (Pareto-Effizienz bzw. 

soziale Effizienz), Kosteneffizienz (-minimierung), Ressourceneffizienz, statische Effizienz, dynamische Effizienz et cetera. 
208 Thomas Hobbes aus Malmesburg ist einer der einflussreichsten Hauptvertreter der Schaffung von Gesellschaftsordnung 

durch Konsens als die effektivste Lösung für Anarchie (Höffe 2010:10). Thomas Hobbes (1588-1679) wird von vielen Öko- 

nomen als einen der Pionierstaatsphilosophen betrachtet, die sich mit einigen zentralen ökonomischen Fragestellungen be- 

fassten – Thomas Hobbes philosophisch-analytische Erkenntnisse betonen die Relevanz von Gesellschaftsordnungschaffung. 

In Anlehnung an Thomas Hobbes Argumentation, dass Konstitutionenkontrakt im anarchischen Naturzustand abgeschlossen 
werden sollte (vgl. u.a. Mueller 2003:634), erweiterteten viele Ökonomen diese Idee. Die Überlegungen von Thomas Hobbes 

(1992:47) über die Notwendigkeit von Institutionen (bzw. Regeln) als Mittel zur Schaffung von Sicherheit und dadurch das 

Schrecken bzw. Nullsummenspiel des Naturzustands zu bewältigen, sind ökonomisch hochinteressant. Ziel des Gesellschafts- 

vertrags ist es, den Krieg eines jeden gegen jeden effektiv zu bewältigen –ein wünschenswertes Ergebnis, das in solchem Fall 

am besten durch den Hobbesschen Begriff des allen interessenvereinigenden hohen Gutes(Summum bonum) einer Gesellsch- 
aft bezeichnet werden kann (vgl. Petersen 1996:151). Die Lösung der Problematik des Naturzustands „bullum omnium contra 

omnes“ (Krieg aller gegen alle) wird im Rahmen der Hobbesschen Darstellung durch vertraglich abgesicherte Vereinbarung- 

en über Rechte und Pflichten unter eigennützigen und rationalen Handelnden bewusst verwirklicht (vgl. Zenter 2010:73-74).  
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Grundkonsens der Betroffenen realisiert – durch den Abschluss von Gesellschaftsverträgen (Ver- 

einbarungen) oder institutionellen Arrangements wird die Sicherung der Interessen der Betroffe- 

nen substanziell berücksichtigt (Pommerehne 1987:3). Nach Nathan D. Griffith (2006:22) steht 

Naturzustand bzw. Anarchie eingangs von Analysen aus Gesichtspunkten der Konstitutionellen 

Politischen Ökonomie im Vordergrund, und wie Individuen im Naturzustand können zugleich 

Staaten durch die Schaffung von Ordnung in vielen Politikbereichen profitieren. Die Idee, dass 

alle Konstitutionen eine Art Kontrakt zwischen Mitgliedern einer Gemeinschaft über regulative 

Regeln explizit sind, ist auf Thomas Hobbes Werk 1651 gut zurückzuführen. Sozialvertrag bzw. 

Gesellschaftsvertrag ist ein Set von allseitigen Einverständnissen, der die Koordination der 

Aktivitäten von Gesellschaftsmitgliedern (z.B. Staaten) regeln (Binmore 2005:5). Im Naturzu- 

stand209 gibt es zwar einige Gewinner aber sehr viele Verlierer. Das stellt einen suboptimalen 

Zustand dar. Pareto-superiorer Zustand ist schließlich ein Ergebnis von Vertragsabschlüssen unter 

Gesellschaftsmitgliedern, denn die Herstellung von Ordnung ist für alle Gesellschaftsmitglieder 

im Naturzustand vorteilhaft und nützlich – wohlfahrtsmehrend, friedlich, wohlfühlend etc. Es ist 

die Kraft der Vernunft, die gerechtfertigt, warum vorteilhaftes menschliches Zusammenleben 

durch die Etablierung von Regelwerken maximiert werden kann (Buchanan/Tullock 1962:306). 

James Buchanan, David Gauthner, Karl Homan et cetera vertreten die Hobbessches kontraktheo- 

retische Sichtweise, dass die Lösung des Naturzustandproblems210 sozial effizient ist (Held et al. 

2002:20). Thomas Hobbes geht davon aus, dass Individuen im Naturzustand ihre Eigeninteressen 

rücksichtlos verfolgen (Ritsert 1997:49). In einer Anarchie nehmen Individuen keine Rücksicht 

auf langfristige Auswirkungen ihrer Taten (Cansier 2004:162), denn sie konzentieren sich nur auf  

eigene Überlebungsziele. James Buchanan (1975) zeigt, dass in modernen Gesellschaften naturzu- 

standähnliche Probleme durch politische institutionelle Arrangements gezielt und intentional gut  

bewältigt werden. Dieses zentrale Argumentationsmuster eignet sich für die Analyse internatio- 

naler Verträge. Die Grundidee des normativen gedankenexperimentellen Modells von Thomas  

Hobbes211 gilt explizit sowohl für nationale als auch für internationale Umweltschutzpolitik (vgl.  

Cansier 2004:141). Ökonomik befasst sich u.a. mit Fragen der Wahlentscheidungen, und bei poli- 

                                                 
209 Wouter von Dieren (1995:35-37) konstatiert, dass vorm Beginn ökonomischer Untersuchungen Thomas Hobbes (1588-

1679) sich bereits im 17. Jahrhundert mit philosophischen Untersuchungen der Knappheitsproblematik beschäftigte, und 

Knappheit wurde von Thomas Hobbes als Kernergebnis ungleichen Verhältnisses zwischen unbegrenzten Bedürfnissen bzw. 

Begierden der Menschen und begrenzten Ressourcen – ein Phänomen, das zur Konkurrenz um begrenzte Ressourcen unter 

Gesellschaftsmitgliedern führt. Die damals vorherrschenden Gedankenweltpostulate von Platon, Aristoteles und mittelälter- 

lichen Philosophen und Denkern wurden durch diese neuen Erkenntnisse von Thomas Hobbes in Frage gestellt. Hobbes zei- 
gte, dass der Kampf aller gegen alle im Naturzustand durch die Angst vor Knappheit überwiegend hervorgerufen wurde – die 

ständige Angst vor Knappheit und die damit verbundenen Kämpfe sind daher die Ursachen, warum das Menschenleben im 

Naturzustand von Thomas Hobbes als einsam, arm, hässlich, tierhaft und kurz dargestellt wurde (Dieren von 1995:35-37). 
210 Kooperationsvertrag zwischen Individuen im Naturzustand ist für alle Individuen gegenseitig vorteilhaft, denn in einem 

Hobbesschen anarchischen Naturzustand dominieren vier zentrale empirischen Handlungsmöglichkeiten, unter denen ration- 

ale und eigennützige Individuen handeln: Freiheit, Produktion, Abwehr und Raub (Karpe 1997:51). David Hume (1985:32) 

drückte pioniert aus, dass die Forderung nach Ordnung in einer Gesellschaft auf Anliegen menschlicher Meinungen basiert.  
211 Vertragstheoretisches Argumentationsmuster ermöglicht und fördert die Aufdeckung und Schaffung konsensstifender 

Bedingungen für umweltpolitische Instrumentarien (Cansier 2004:154). Und Ökonomen leisten dazu sehr relevante Beiträge. 
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tischen Fragen handelt es sich genauso um Wahlentscheidungen – Fragen der Ressourcenwahlent- 

scheidungen richten sich nach Kosten, Anreizen und erwarteten marginalen Nutzen aus (Twight 

1992:101). In allen Abkommen zum Schutz der globalen Umwelt steht die Idee des gemeinsamen 

Interesses im Zentrum (Cansier 2004:160). Für Ökonomen als analytische Beobachter ist es eine 

Tatsache, dass wenn alle nationalen Regierungen unter besonderer Berücksichtigung innenpoli- 

tischer Einflussbedingungen freiwillig für einen Beitritt ihrer Länder zu einem globalen Umwelt- 

regime entscheiden, dann muss das betroffene multilaterale globale Umweltregime für sie pareto-

effizient sein. Ein weiterer Aspekt lässt sich diesbezüglich erwähnen. Die Kosten der Bewälti- 

gung globaler Ungüter reduzieren sich, je mehr die Anzahl der mitwirkenden Staaten212 steigt. 

Diese Explizierug hier über die Eigenschaft der Konsensnorm (Prämisse) erfüllt das Prinzip des  

zureichenden Grundes, weil sie zu integralem charakteristischem Bestandteil der Konsensnorm 

gehört. Mit Hilfe des logischen Syllogismus lässt sich zeigen, dass die prozessuale Pareto-

Effizienzeigenschaft konsensfähiger Institutionen für globale Umweltschutzregime durchaus gilt. 

Prämisse (inhärente Eigenschaft): Alle konsensfähigen globalen institutionellen Arrangements 

sind für alle nationalen Regierungen (als rationale und eigenützige Individuen) pareto-effizient. 

Prämisse (Fall): Alle globalen Umweltschutzregime sind globale institutionelle Arrangements. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Konklusion (Schlussfolgerung): Also alle konsensfähigen globalen Umweltschutzregime sind für 

alle nationalen Regierungen (als eigennützige und rationale Individuen) pareto-effizient. 

 

4.3.1.3. Konsensuale globale Umweltabkommen und deren Gerechtigkeit auf Regierungs- 

ebene 

Für alle nationalstaatlichen Regierungen sind alle konsensualen globalen Umweltschutzregime 

gerecht, die durch ihre freiwillige Zustimmung zu Stande kommen. Gerechte globale institutio- 

nelle Arrangements sind aus Sicht aller nationalstaatlichen Regierungen die, den sie freiwillig 

zugestimmt haben. Es liegt keine Ungerechtigkeit darin, dass alle nationalstaatlichen Regierung- 

en ihnen freiwillig zugestimmt haben. Konsensuale Erzielung kollektiver Entscheidungen unter 

rationalen und eigennützigen Akteuren durch freiwillige Zustimmung gewährleistet, dass gerechte 

Ergebnisse ausschließlich erzielt werden. Wie klassische Ökonomen Ergebnisse des Marktme- 

                                                 
212 Das gilt genauso für multilaterale globale Umweltschutzregime. Unter anderem geht es bei der Etablierung von multila- 
teralen globalen Umweltschutzregimen genauso um knappheitsbezogene Wahlentscheidungen mit Opportunitätskosten. Dies- 

bezüglich treffen Individuen ihre Entscheidungen unter knappheitsbezogenen Bedingungen. Ökonomik befasst sich unter 

anderem mit diesen Problematiken. Steven C. Hackett (1998:17) konstatiert zu Recht, dass Ökonomik sich größtenteils mit 
der Erklärung von Opportunitätskosten beschäftigen, denn die Disziplin befasst sich wissenschaftlich mit der Problematik der  

Allokation knapper Ressourcen zwischen bzw. unter vielen unbegrenzten Bedürfnissen von Menschen. Deshalb erzwingt die 

Knappheit von Ressourcen die Menschen doch dazu, für den Verzicht der Befriedigung alternativer Bedürfnisse zu entschei- 
den. Durch knappheitsbedingte Entscheidungen entstehen Opportunitätskosten. Joseph Wieland betont in diesem Zusammen- 

hang treffend, dass die Ökonomik nach wie vor über 200 Jahre sich u.a. mit Knappheits- und Effizienzkernfragen beschäftigt 

(Wieland 2000:59). Für einzelne Nationalstaaten sind die Kosten globalen Umweltschutzes substanziell niedriger, wenn alle 

betroffenen Staaten im Rahmen von Umweltregimen aktiv mit einbezogen sind (Kostenminierung durch große Beteiligung).   
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chanismus als gerecht bewerteten (Pindyck/Rubinfeld 2009:776), werten Politökonomen das Er- 

gebnis aller konsensualen politischen Aushandlungen und Vereinbarungen als gerecht. Diesbe- 

züglich haben Vertragstheoretiker seit einigen Jahrhunderten den Begriff der konsensualen Gere- 

chtigkeit verwendet, um Gerechtigkeitskonformität213 konsensualer Entscheidungen zu beleuch- 

ten. Und Einstimmigkeit (breite Zustimmung) wird daher als ein Probierstein der Gerechtigkeit 

bezeichnet. Dabei wird argumentiert, dass je konsensfähiger kollektive Entscheidungen sind, 

desto gerechter sind sie. Auf der globalen Politikebene trägt diese innewohnende Eigenschaft der  

Konsensnorm aufgrund ihrer positiven Effekte zur langfristigen Wirksamkeit globaler institutio- 

neller Arrangements bei. Wie im Naturzustand nach Thomas Hobbes Problembeschreibung ist die  

Bewältigung globaler Übel durch konsensuale globale Institutionen für alle Gesellschaftsmitglie- 

der gerecht. Eine konsensuale Schaffung von Ordnung in einem bisherigen Naturzustand ist aus 

Sicht der Betroffenen am Ende gerecht, denn im Naturzustand herrscht aufgrund der gegenseitig- 

en kämpferischen Bedingungen Ungerechtigkeit. Die Zustimmung aller Betroffenen ist eine hin- 

reichende Bedingung bzw. ein materielles Kriterium zur Feststellung der Fairness institutioneller 

Arrangements (Kliemt 1990:149). Da es nicht richtig ist, dass Ökonomen die Moral und Werte 

der Menschen ignorieren (Armey 1977:22), gilt dies auch für nationale politische Entscheidungen.  

 

Für Thomas Hobbes ist auch die Einhaltung von Gesellschaftsverträgen an sich gerecht – Regel-

befolgung in der Gesellschaft. Nicht-Einhaltung von Gesellschaftsverträgen ist an sich ungerecht.  

Für Immanuel Kant erweisen sich selbstreflexive Handlungen als Kernindikator für Gerechtigkeit. 

Handelt man (Individuen, bzw. Kollektivbildungen) nicht selbstreflexiv, lässt sich schliessen, dass  

solche Handlungen ungerecht sein können. Der Aufklärungsphilosoph, Immanuel Kant214 (1724- 

1804), explizierte sehr überzeugend durch seine zahlreichen einflussreichen und viel rezipierten  

vertragstheoretischen und moralphilosophischen Hauptwerke, warum die Berücksichtigung der 

Interessen der von gemeinsamen Regelungen Betroffenen universell gut ist. Immanuel Kant stellt  

durch eine Sollenaussage (Handlungsmaxime) wie folgt auf: jeder Mensch soll auf keinen Fall an- 

ders so handeln als er sich selbst nicht als allgemeingültiges gutes Gesetz vorstellen würde. Sind  

                                                 
213 Es besteht ein Zusammenhang zwischen allokativer Effizienz und Verteilungsfrage (Mueller 1991:10). Thomas Hobbes 

befürwortete Tauschbeziehungen unter Vertragsabschließenden als Bestandteil der Gerechtigkeitserzielung, die durch Austau- 

sch oder Kommunikation entsteht (Hobbes 1959:101). Viele Ökonomen befassen sich mit dieser Frage. Um die Relevanz ge- 

rechter Institutionen hervorzuheben, lautet der Untertitel des von Martin Held et al. (2002) herausgegebenen Jahrbuchs: „Ge- 

rechtigkeit als Voraussetzung für effizientes Wirtschaften“. Effizienz und Gerechtigkeit gehört zum Koordinatensystem der 

Ökonomik (Cooter 2000:10) und sie sind in mancher Hinsicht komplementär  (Held et al. 2002:9; Nutzinger 2005:394-398). 
214 Immanuel Kant (1956:2-69) befasste sich mit Maximen des individuellen Handelns, die er unter zwei Imperativen zusa- 

mmengefasst hat: Klugheits- und Geschicklichkeitsimperative. Kant verwendete den Maximenbegriff als subjektives Woll- 

ensprinzip, und der Imperativbegriff als Vernunftsgebot. Es geht vorwiegend normativ-philosophisch darum, dass einzelne 

Individuen als Gesellschaftsmitglieder sich an demjenigen Handlungsprinzip orientieren sollten, die sie sich universell 

vorstellen können, dass zum Überleben der Gesellschaft alle Individuen genauso handeln sollten (Laudon et al. 2010:162). 

Diese sehr berühmte Sollenaussage von Immanuel Kant „Handele ausschließlich nach derjenigen Maxime, die du gern als 

allgemeingültiges Gesetz haben möchtest“ (Kant 1956:51) ist eine moralisch-universalistische empirische Maxime, die als 

kategorischen Imperativ betrachtet wird. Diese relevante Aussage gilt unbeschränkt für alle ethisch-richtigen Handlungen. 
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individuelle Handlungen allgemein vertretbar, dann sind sie gut. Kants kategorische Imperative 

hebt dabei die Notwendigkeit der Deduktion allgemein gültigen Handelns aus individuellem 

subjektivem Handeln hervor. Das ist mit dem Hauptanliegen des normativen Individualismus in 

aller Hinsicht konform. Diese individualistisch-subjektivistische Norm gilt konsistent auch für 

zwischenstaatliche Interaktionen. Vincent Ostrom (1993:166) konstatiert, dass Immanuel Kant 

durch seine kategorische Imperative eine Faustregel eines machbaren menschlichen Zusammen- 

lebens vertritt, die fordert, dass Individuen andere Gesellschaftsmitglieder behandeln sollen, wie  

sie selbst gern behandelt werden möchten (Ostrom 1993:166). Es lässt sich ableiten, dass alle 

Staaten bei der Entstehung und dem Wandel globaler Regime gern gleichberechtigt behandelt 

werden möchten. In Anlehnung an Immanuel Kant entwickelt Otfried Höffe eine Theorie globaler 

Gerechtigkeit, wobei Tauschgerechtigkeit im Mittelpunkt steht – Reggina Kreide fasst 

beispielsweise die Kernaussage dieser Theorie wie folgt kurz: „Zentrale für seine Theorie globaler 

Gerechtigkeit ist der transzentale Tausch, bei dem alle Weltbürger hypothetisch ihre negativen 

Freiheiten durch einen Vertrag allseitiger vorteilhafter Selbsteinschränkung gegen die Geltung  

sozialer Regeln tauschen“(Kreide 2011:244). Hobbes fordert übrigens die Vertragsabschließenden  

auf, sich miteinander auszutauschen (Ritsert 1997:24), um Gerechtigkeit bewusst zu fördern215.  

Im Vordergrund der Gerechtigkeit von Politikmaßnahmen stehen die Eigeninteressen der Akteure, 

denn sie finden es gerecht, nur die Kosten von Politikmaßnahmen zu tragen, die ihre Eigenintere- 

ssen fördern (Wicksell 1896:89). Denn es ist die Frage der Angemessenheit, die das Vertrauen an  

Regeln aufrechthält (March/Olsen 1989:38). Fairness eines Regelsystems wird von Geoffrey 

Brennan und James Buchanan (1985:97) als formale Fairness betrachtet. Regelbefolgung wird 

deshalb analytisch als gerecht angesehen, und Vertragsbruch wird dementsprechend als ungerecht  

verstanden. Die Nichterfüllung eines freiwillig abgeschlossen Vertrags – Vertragsbruch – wird im  

Rahmen des Hobbesschen Argumentationsmusters als ungerecht betrachtet (Hobbes 1966:110). 

Dadurch wird zugleich die Relevanz von Regelutilitarismus stark zum Ausdruck gebracht. Nach 

Viktor Vanberg (1994:29) sind Regelanpassung und -internalisierung ein integraler Bestandteil 

des Konzepts des Regelutilitarismus, und Anreizsituation spielt dabei eine Rolle. Das Gleichbere- 

chtigungskriterium ist eins der fundamentalen Prinzipien zur Gerechtigkeitsförderung im Rahmen  

der Konsensnorm. Das gilt sowohl für gegenwärtig lebende als auch für nachkommende Genera- 

tionen. Ziel des globalen Umweltschutzregimes (Handlungsziel der Umweltschutzpolitik als Poli- 

tikdomän) ist es, durch multilaterale Vertragsabschließung die globale Umwelt zu schützen. Das  

impliziert, dass durch multilaterale Vertragschließung versucht wird, die globale Umwelt nicht in  

                                                 
215 Vor Jahrtausenden betonte Epikur die Relevanz konsensualer Vereinbarung als nützlicher Mitteleinsatz zur Vermeidung 

gegenseitiger Schädigungen der Vertragsabschließenden (Ritsert 1997:35). Pareto-Sicherungs-Kriterium als eine Entschei- 

dungsregel zur Lösung kollektiver Probleme ist aus James Buchanans Sicht (1977) dann vertretbar, wenn der zu schützende 

status quo Zustand (ohne Schlechtergestellte) gerecht ist, sonst ist die Suche nach neuen institutionellen Arrangements relevant. 
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einem schlechteren Zustand den künftigen Generationen zu hinterlassen als die handelnde Gene- 

ration sie selbst geerbt hat. Alle Vertragsabschlüsse zur Bewältigung des Naturzustandsproblems 

spenden Nutzen nicht nur für handelnde Vertragsgeneration, sondern für künftige Generationen.  

Diesbezüglich argumentiert Dieter Cansier(2004:161) mit Recht, dass mit Hilfe des Theorems der 

Hobbesschen vertragstheoretischen Argumentationsmustervariante nachhaltige Entwicklung sch- 

lussfolgerungsgemäß als Handlungskompromiss zwischen den Eigeninteressen der gegenwärtig 

lebenden und der künftigen Generationen begründet werden kann. Er konstatiert daher, dass der 

Ausbau umwelt- und ressourcenfreundlicher Technologien zu Kompromissen zwischen jeweils 

in der Gegenwart lebenden Individuen und künftig216 lebenden Individuen über nachhaltige Ent- 

wicklung zählt (vgl. Cansier 2004:163). Und diese Ausführung erfüllt das Prinzip des zureichend- 

en Grundes, weil sie zu ihrem integralen charakteristischen Kernbestandteil gehört. Mit Hilfe des 

logischen Syllogismus lässt sich zeigen, dass prozessuale Gerechtigkeit bei konsensualen globa- 

len institutionellen Arrangements aus Regierungssicht auch für globale Umweltschutzregime gilt. 

Prämisse (inhärente Eigenschaft): Alle konsensfähigen globalen institutionellen Arrangements 

sind für nationalstaatliche Regierungen (als eigennutzige und rationale Individuen) gerecht. 

Prämisse (Fall): Alle globalen Umweltschutzregime sind globale institutionelle Arrangements. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Konklusion (Implikation): Folglich sind alle konsensfähigen globalen Umweltschutzregime für 

nationalstaatliche Regierungen (als eigennützige und rationale Individuen) gerecht. 

 

4.3.1.4.Wahlfreiheitsförderndes Charakteristikum konsensfähiger globaler Institutionen    

auf Regierungsebene 

Konsensuale Erzielung kollektiver Entscheidungen unter rationalen und eigennützigen national- 

staatlichen Regierungen durch freiwillige Zustimmung gewährleistet, dass sie freie Entscheidung 

bei der Wahl innenpolitisch breit akzeptierbarer Instrumente je nach nationalen Besonderheiten 

haben. Es liegt daher kein Zwang darin, dass alle nationalstaatlichen Regierungen entsprechende 

konkrete Maßnahmen freiwillig ausgewählt haben. Nach Vertragstheorien217 muss Freiheit einen  

Rahmen haben. Entscheidungsfreiheit der Staaten durch nationale Regierungen zählt zu den Koor- 

dinaten aller globalen Politik. Hinsichtlich der Diskussion über die Verhältnisfrage zwischen  

kollektivem Zwang und normativem Individualismus fühlen sich viele Ökonomen zum Beispiel  

                                                 
216 Genauso ist der Abbau von atmosphärenschädlichen Stoffen (z.B. Plutonium, die eine über 2400 Jahre langlebige Sub- 

stanz ist) weltweit intergenerationell vorteilhaft, denn sowohl gegenwärtige als auch künftige Generationen profitieren von 

der Reduktion solcher Stoffe (Sandler/Smith 1976:151-159). Otfried Höffe (2008a:149) brachte es wie folgt auf dem Punkt: 

„Wie Eltern ihren Kindern lieber ein größeres Erbe hinterlassen, so hinterlässt eine großzügige Generation sogar eine per 

saldo reichere Erde zurück“. Post-Naturzustand ist für alle Individuen besser als Naturzustand (Pareto-Superioritätsmerkmal). 
217 John Locke leitete seine Ausgangssituation aus der Annahme der angeborenen Freiheit aller Menschen(als der Kernbegriff 

der ursprünglichen Freiheit bzw. Gleichberechtigung des Menschen) ab (Locke 1977:16). Hobbessches Erklärungsmuster be- 

schreibt eine Gesellschaft ohne Institution zur Regelung spezifischer sozialer Problembereiche (vgl. Martiensen 2000:476).  
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James Buchanan (sowie viele weitere Autoren der Wicksell-Virginia-Schule) verpflichtet, reali- 

tätsnahe Mechanismen aufzudecken, die Freiheitsideal in der Praxis fördern (vgl.Kirsch 2004:62).  

James Buchanan (1986, 1989) entwickelte diesen Gedanken weiter, indem er theoretisch innova- 

tiv zeigt, wie öffentliche Güter ohne Zwang bereitzustellen sind. Sind die Interessen der Betroffe- 

nen berücksichtigt, dann besteht logischerweise die praktische Möglichkeit, dass Zwangsmaß- 

nahmen sich als überflüssig erweisen. Je mehr die Interessen der verschiedenen Betroffenen nicht  

ignoriert werden, desto stärker steigt die Wahrscheinlichkeit der Erzielung eines Konsenses bei 

kollektiven Entscheidungen. Konsensnorm fördert Entscheidungsfreiheit, weil Entscheidungen 

nur für Zustimmende gelten. Otfried Höffe (2008b:82) stellt fest, dass Freiheit Selbstbestimmung 

bedeutet und universell vertretbare Freiheiten können in zwei Formen wie folgt zugeordnet wer- 

den: Handlungsfreiheit (Selbstbestimmung des Handelns) und Willensfreiheit (Selbstbestimmung 

des Wollens) (Höffe 2008b:83). Er konstatiert, dass Thomas Hobbes die Relevanz der Erweiter- 

ung individueller Freiheiten im Rahmen eines etablierten institutionellen Arrangements betonte, 

indem er erklärte, dass Handelnde freier sind, wenn sie sich auf mehr Möglichkeitsbahnen bewe- 

gen können (Höffe 2008b:83). Freie Entscheidung unter Akteuren gewährleistet Kooperation218.  

Sind Maßnahmen globaler Umweltabkommen je nach nationaler Durchsetzbarkeit konsensual 

angenommen worden, sind die betroffenen Politikmaßnahmen für alle nationalen Regierungen 

gut219. Diese Explizierung der Eigenschaft der Konsensnorm erfüllt das Prinzip des zureichen- 

den Grundes, weil sie zu ihrem integralen charakteristischen Bestandteil gehört. Mit Hilfe des  

logischen Syllogismus lässt sich zeigen, dass die Aussage für globale Umweltschutzregime gilt. 

Prämisse(inhärente Eigenschaft):Alle durch freiwillige Zustimmung erzielten konsensualen globa- 

len institutionellen Arrangements sind für nationale Regierungen entscheidungsfreiheitfördernd. 

Prämisse (Fall): Alle globalen Umweltschutzregime sind globale institutionelle Arrangements. 

……………………………………………………………………………………………………… 

Konklusion (Resultat): Folglich alle durch freiwillige Zustimmung erzielten konsensualen 

globalen Umweltschutzregime sind für nationale Regierungen entscheidungsfreiheitsfördernd.  

 

Also nationalstaatliche Regierungen stimmen dem Beitritt ihrer Länder zu den in Frage stehenden 

globalen Abkommen nicht zu, was immer der Beitritt politisch-ökonomisch kosten mag. Es ist 

ihnen daher überlassen, freie Entscheidungen je nach politökonomischen Bedingungen zu treffen.  

                                                 
218 Thomas Conzelmann und Jörg Faust(2009:217) konstatieren, dass die Kooperationsbereitschaftformen der Nationalstaaten 

auf der globalen Politikebene je nach Ordnungsformen sich wie folgt strukturell unterscheiden: Bei anreizorientierter liberaler 

Ordnung ist die Kooperationsbereitschaft unproblematisch. Bei kooperativer Ordnung ist die Kooperationsbereitschaft man- 

chmal fragil. Bei kompetitiver Ordnung ist die Kooperationsbereitschaft fragil und selektiv. Bei eher autokratischer Ordnung 

ist die Kooperationsbereitschaft selektiv (Conzelmann/Faust 2009:217). Die erste Form erweist sich als ökonomisch relevant. 
219 Mikroperspektive führt das Gesamtwohlergehen einer Gesellschaft auf die Summe des Wohlergehens einzelner Individu- 

en zurück. Makroperspektive führt individuelle Wohlergehen auf Gesamtwohlergehen ableitend explizit zurück. Konsensfä-
hige institutionelle Option kann aus Sicht der beiden erfolgen. Es geht dabei um Institutionenwahlfrage (vgl. Buchanan 1966).  
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4.3.1.5. Einstimmigkeit als Prüfstein der Abwesenheit aller Rent-Seeking-Verhaltensarten 

Bei einem durch freiwillige Zustimmung aller nationalstaatlichen Regierungen erzielten konsens- 

ualen globalen institutionellen Arrangement bestehen keine Möglichkeiten mehr, sozialschädliche 

rentenorientierte Ziele einiger (nichtmitmachender) Regierungen zu verfolgen. Konsensuale Er- 

zielung kollektiver Entscheidungen unter rationalen und eigennützigen Individuen durch freiwilli- 

ge Zustimmung ist ein Indikator der Abwesenheit von Rent-Seekingverhalten. Für Ökonomen der 

Virginia-Schule der Neuen Politischen Ökonomie ist die Bewältigung rentenorientierter Zielver- 

folgung (sozial schädlich) relevant (Rowley 2004b:16). Das Auftreten der Problematik des Rent-

Seeking als sozial negative Beeinflussung kollektiven Handelns (v.a. des Staatshandelns) zum 

Vorteil spezifischer Interessenlagen in der Gesellschaft ist bei konsensfähigen kollektiven Entsch- 

eidungen ausgeschlossen (Buchanan et al. 1980; Tollison 1982). Sind kollektive Entscheidungen  

konsensual unter Betroffenen erzielt wurden, bestehen praktisch gar keine Möglichkeiten mehr, 

dass einige Handelnden sich nach Rent-Seeking220 anzustreben. Denn alle Betroffenen wirken bei 

der Lösung des Problems mit. Diese Eigenschaft fördert nachhaltige Wirksamkeit aller Regime.  

Diese Ausführung hier über die Eigenschaft der Konsensnorm (Prämisse) erfüllt das Prinzip des 

zureichenden Grundes, weil sie zu integralen Charakteristiken der Konsensnorm zählt. Mit Hilfe 

des Syllogismus lässt sich zeigen, dass die Aussage für globale Umweltschutzregime explizit gilt. 

Prämisse (inhärente Eigenschaft):Bei allen durch freiwillige Zustimmung aller nationalstaatli- 

chen Regierungen erzielten konsensualen globalen institutionellen Arrangements bestehen kei- 

ne Möglichkeiten mehr, sozial schädliche rentenorientierte Ziele einiger (nichtmitmachender) 

Regierungen zu verfolgen.  

Prämisse (Fall): Alle globalen Umweltschutzregime sind institutionelle Arrangements. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Konklusion: Folglich bei allen durch freiwillige Zustimmung aller nationalstaatlichen Regierun- 

gen erzielten konsensualen globalen Umweltschutzregimen bestehen keine Möglichkeiten mehr, 

sozial schädliche rentenorientierte Ziele einiger (nichtmitmachender) Regierungen zu verfolgen.  

 

4.3.1.6. Konsens sichert Regierungen den größtmöglichsten Nutzen 

Die durch freiwillige Zustimmung aller nationalstaatlichen Regierungen erzielten konsensualen 

globalen institutionellen Arrangements sichern alle nationalen Regierungen den größstmöglichen 

Nutzen. Die Erzielung konsensualer Entscheidungen unter rationalen und eigennützigen Regie- 

rungen durch freiwillige Zustimmung zeigt, dass allseitige vorteilhafte Ergebnisse erzielt werden.   

Je grösser die Anzahl beigetretener Nationalstaaten ist, desto grösser ist das Signal, dass einzelne  

                                                 
220 Inge Kaul und Conceicao definieren Rent Seeking präziser wie folgt: “Ein Verhalten, das danach strebt, Gewinne oder 

Wohltaten zu erhalten, in dem das ökonomische Umfeld manipuliert wird, insbesondere durch Regierungsentscheidungen 

oder Regulierungen“ (Kaul/Conceicao 2006b:89). Konsensunfähige politische (kollektive) Entscheidung ist dazu anfällig.  
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Regierungen daraus größtmöglichen Nutzen ziehen. Ansonsten wäre es nicht möglich, dass alle 

Regierungen der betroffenen Staaten sich für den Beitritt zu den in Frage stehenden globalen insti- 

tutionellen Arrangements entschieden. Nach utilitaristischem Prinzip wird der Grundsatz hervor- 

gehoben, dass nur diejenigen Handlungen sich gerechtfertigt lassen, durch die die Betroffenen den 

möglichen Nutzen ziehen können – Also geht es dabei weder um Besinnungen, noch um Motive 

eines Handelns, sondern um die Konsequenzen (Folgen) eines Handelns (Laudon et al. 2010:162). 

Konsensregelkonforme Politikgestaltung221 orientiert sich an Diskussionen, Kompromissen und 

Modifizierungen bis zur Erreichung einer Entscheidung, die eine breite Zustimmung erwerben 

kann. Diese Explizierung hier über die Eigenschaft der Konsensnorm (Prämisse) erfüllt das 

Prinzip des zureichenden Grundes, weil sie zu ihrem integralen charakteristischen Bestandteil 

gehört. Ihre Übertragbarkeit auf globale Umweltschutzregime lässt sich syllogistisch überprüfen. 

Prämisse: Alle durch freiwillige Zustimmung aller nationalstaatlichen Regierungen erzielten 

konsensualen globalen institutionellen Arrangements sichern ihnen den größtmöglichen Nutzen. 

Prämisse (Fall): Alle globalen Umweltschutzregime sind globale institutionelle Arrangements. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Konklusion: Also alle durch freiwillige Zustimmung aller nationalstaatlichen Regierungen erziel- 

ten konsensualen globalen Umweltschutzregime sichern ihnen den größtmöglichen Nutzen. 

 

James Buchanan und Gordon Tullock führen aus, dass zwei Paradigmen der individualistischen 

Nutzenmaximierung dominieren: Normative Verteidigung der Nutzenmaximierungsannahme und 

empirische Betrachtung der Nutzenmaximierungsannahme (Buchanan/Tullock 1962:27). Es geht 

dabei sowohl darum, warum es gut ist als auch warum es ist, dass Individuen Nutzen maximieren 

(Buchanan/Tullock 1962:27). Je nach politökonomischen Bedingungen ziehen nationalstaatliche 

Regierungen politischen Nutzen entweder auf der Grundlage des Maximax-Prinzips oder auf der 

Basis des Minimax-Prinzips. Nachfolgend lässt sich darlegen, dass auf der Bürgerebene konsens- 

fähige globale institutionelle Arrangements im Vergleich zu allen Alternativen am besten sind. 

Dies leitet sich sowohl aus Popularitätsaxiom als auch aus politischer Unterstützungsannahme ab.   

                                                 
221 Die herrschenden analytischen Bedingungen der Konsensnorm sind Nährboden zur Erzielung größtmöglichen Nutzens 

(aus Maximierungsentscheidungsgesichtpunkt: Maximin) für alle Nationalstaaten. In einer ausführlichen Erläuterung der 

zentralen Annahmen dieser Konsensnorm hat Dennis C. Mueller (1989:101-110) deren fundamentalste Komponenten und 

Grundsätze wie folgt gut dargestellt:Politik wird als ein positives Summespiel betrachtet. Die Aufgabe des Komitees bzw. der 

repräsentativen Interessengemeinschaft besteht darin, die Befriedigung kollektiver Bedürfnisse anzustreben. Das Komitee 

bzw. die repräsentative Interessengemeinschaft ist eine freiwillige Organisation von Akteuren, die zumindest aufgrund der 
Verfolgung gemeinsamer Ziele zur Befriedigung gemeinsamer Bedürfnisse sich zusammengeschlossen haben. Da der Eintritt 

freiwillig ist, haben individuelle Mitglieder auch das Recht darauf, ihre eigenen Interessen zu verfolgen. Sie haben daher das 

Recht darauf, nicht für Regelwerke zuzustimmen, die nachteilig auf ihre eigenen Interessen auswirken. Mitglieder haben auf- 

grund des freiwilligen Eintritts das Recht darauf, freiwillig auszutreten. Aufgrund der Tatsache, dass das Komitee zur Befrie- 
digung kollektiver Bedürfnisse bewusst ins Leben gerufen ist, sind die Inputs von Gesellschaftsmitgliedern als Aggregations- 

komponenten kollektiver Interessen notwendig. Individuelle Mitglieder haben den Anspruch auf Beschwerde sowie Inputs 

vor dem Komitee zu bringen, die sowohl seine Bedürfnisse als auch die Bedürfnisse anderer Mitglieder des Komitees befrie- 

digen können. Sie sind aus erweiterteter Sicht konsensstiftend. Solche konsensstiftende interaktive Bedingung ist relevant.  
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4.3.2. Maßnahmen konsensfähiger globaler Umweltschutzregime stellen die wenigsten 

Bürger schlechter: Logische Folge des politischen Popularitätsmaximierungsaxioms 

Es herrscht Konsens unter Ökonomen, dass politische Entscheidungen immer die folgenden drei 

Folgen auf individueller Ebene haben: Einige Individuen werden dadurch besser, einige neutral 

und andere schlechter gestellt. Und für Ökonomen am wichtigsten in dieser Frage ist es, dass po- 

litische Entscheidungen weniger Individuen (wenn möglich sogar alle Individuen) nicht schlechter 

stellen. Diesbezüglich wird hier aus Sicht der Internationalen Neuen Politischen Ökonomie argu- 

mentiert, dass konsensfähige zwischenstaatliche globale politische Entscheidungen die beste Op- 

tion darstellt, die gewährleisten, dass weniger Individuen durch politische Entscheidungen schle- 

chter gestellt werden. Da nationalstaatliche Regierungen – innerstaatlich wegen der Verfolgung 

politischer Popularitätsmaximierung in der Bevölkerung – nur globalen Abkommen zustimmen, 

die keine oder verschwindend kleine Anzahl ihrer Staatsbürger schlechter stellen, werden daher 

summierend durch konsensfähige internationale Abkommen lediglich eine verschwindend kleine 

Anzahl der Weltbürger schlechter gestellt. Aus logischer Sicht lässt sich folgend ableiten: Wäh- 

rend auf der Regierungsebene das Wicksellsche absolute Konsensprinzip erfüllt ist, ist auf der 

Bürgerebene (wenn die Bürger abstimmen würden) das Wicksellsche relative Konsensprinzip 

erfüllt. Übrigens die Möglichkeit durch globale Umweltabkommen das absolute Konsensprinzip 

auf der Bügerebene zu erfüllen, ist realitätsfremd. Es wird definitiv mindestens ein Weltbürger ge- 

ben, der auf Bürgerebene durch globale Umweltabkommen ökonomisch schlechter gestellt wird.       

 

Die Zustimmung aller nationalstaatlichen Regierungen bei zwischenstaatlichen globalen Umwelt- 

verhandlungen wird im Rahmen der obigen Ausführung auf Regierungsebene als pareto-optimal 

gewertet, und auf der Ebene der individuellen Bürger wird sie als die einzige Option gewertet, die 

die wenigsten schlechter gestellten Bürger dadurch produziert und stellt eine optimale Lösung dar.  

So schreiben Geoffrey Brennan und James M. Buchanan: ”Furthermore given the general state of 

the world – and specifically a sense of what is and is not feasible – it is possible to conceive of 

some output level of these politically provided goods that is `optimal` or that in some other sense 

represents the `public interest` outcome” (Brennan/Buchanan 1983:18). Da die Bürger nur politi-

sche Entscheidungen über den Beitritt ihrer Länder zu globalen Umweltabkommen unterstützen, 

die sie nicht überstrapazieren, berücksichtigen nationalstaatliche Regierungen die Interessen ihr- 

er Staatsbürger bei Verhandlungen der globalen Umweltabkommen. Deshalb sind politische Ent-

scheidungsträger bei globalen Umweltabkommen dann kooperationsbereit, wenn keine oder ver- 

schwindend kleine Anzahl ihrer Staatsbürger dadurch schlechter gestellt wird. Auf der globalen 

Ebene aggregiert wird nur eine verschwindend kleine Anzahl der Weltbürger durch konsensfä- 

hige globale Umweltabkommen relativ schlechter gestellt. Aus der Aggregation eigener Vorteile  



 102 

der Vertragspartner resultieren gemeinsame Vorteile (vgl.Gardiner 2009:79; Goodin 2003:26-27).  

Die Kombination der Stellung der Regierenden und der Regierten bei konsensfähigen Umweltre- 

gimen wird hier als Pareto-Verbesserung bezeichnet. James M. Buchanans Ausführung in diesem 

Zusammenhang ist bewertungsrelevant: Nehmen wir an, dass es zwei Personen gibt, A und B ne- 

ben einem externen Beobachter, ein Ökonom: Es gibt zwei mögliche Güter X und Y und zwei In- 

puts X und Y, die man als a und b nennen könnte. Es könnte ein institutionelles Arrangement 

möglich sein, das dafür sorgt, dass sowohl A als auch B mehr X und Y haben, wenn sie weniger a 

und weniger b(inputs) bereitstellen – also mehr als in dem existierenden Arrangement. Der Öko- 

nom scheint den Übergang von diesem existierenden institutionellen Arrangement zu dem neu- 

en institutionellen Arrangement als Pareto-Verbesserung zu bezeichnen (vgl. Buchanan 1985:22).  

Alle Abweichungen von konsensfähigen globalen institutionellen Arrangements sind einerseits 

nicht aus Sicht aller nationalstaatlichen Regierungen pareto-optimal, andererseits sind sie nicht 

aus Sicht fast aller Bürger die bestmögliche Option, die am wenigsten schlechter gestellte Bürger 

produzieren. In diesem engen Zusammenhang erweisen sich konsensfähige globale institutionelle 

Arrangements im Vergleich zu allen vorstellbaren Abweichungen als die bestmögliche Lösung  

für die Sicherung globaler öffentlicher Güter. Sie erwerben die höchstmögliche Legitimation.  

 

4.3.2.1. Höchstmögliche Legitimation konsensfähiger globaler Institutionen 

Es liegt keine mangelnde Legtimation darin, dass fast alle Weltbüger für konsensfähige globale 

institutionelle Arrangements stimmen würden, wenn man sie gefragt hätte. Erwähnenswert ist, 

dass Staatsphilosophen sich mit der Frage der Legitimationsrechtfertigung politischer Entschei- 

dungen befassen. Für sie dient die Konsensregel als Höchstlegitimationsnorm
222

 zur Rechtferti- 

gung der allgemeinen Akzeptanz politischer Entscheidungen. Epikur (1949:61) argumentierte in 

der altgriechischen Antike explizit, dass wenn alle Betroffenen sich einstimmig darüber geeinigt 

haben, keine gegenseitigen Schäden untereinander zuzufügen, dann erweisen sich solche Ent- 

scheidungen aus Sicht aller Betroffenen selbst in aller Hinsicht als wünschenswert. Da Pareto-Re- 

geln und Kaldor-Hicks-Kriterium (kohärente Regeln zur Erzielung pareto-superiorer kollektiver  

Entscheidungen) den Operationalisierungstest des Transitivitätsprinzips bestehen (vgl. MasCollell 

1982:73), sind konsensfähige kollektive Entscheidungen deshalb legitimatorisch pareto-superior.  

David Beetham (1991:16) konstatiert, dass Konsens zu den zentralen Eigenschaften legitimer Re- 

gime zählt. Das Einstimmigkeitspostulat besagt: Gute (bzw. legitime) kollektive Entscheidungen  

sind diejenigen sozialen Entscheidungen bzw. Regelungen, denen alle Betroffenen breit zustimm- 

en würden, wenn man sie über ihre Zustimmung gefragt hätte. Die Wünsche der Betroffenen kö- 

nnen je nach Politikebenen durch einzelne Individuen, Gruppen als Gesellschaftsmitglieder und  

                                                 
222 Legitimationsfrage steht unter anderem im Zentrum der Vorteile der Konsensnorm (vgl. u.a. Buchanan/Musgrave (1999). 
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andere Akteure geäußert (offenbart) werden. Hinsichtlich multilateraler Verhandlungen zur För- 

derung der Bereitstellung globaler öffentlicher Güter steht der Staat im Fokus des ökonomischen  

vertragstheoretisch-konstitutionellen Ansatzes der Neuen Politischen Ökonomie. Denn je nach  

Politikebenen bzw. Akteurkonstellationen werden die Präferenzen von Individuen bzw. Gesell- 

schaftsmitgliedern unterschiedlich artikuliert und aggregiert. Auf der globalen Politikebene stehen 

Regierungen der Nationalstaaten im Mittelpunkt der Analyse. Denn Entscheidungen von bürger- 

nahen Regierungen werden als eine Äquivalenz der Präferenzen der betroffenen Mitbürger analy- 

tisch dargestellt. Übrigens wird bei der Zustimmungsbereitschaft nationaler Regierungen für 

globale institutionelle Arrangements analytisch angenommen, dass sie die Interessenaggregation 

und -artikulation im Inland wiederspiegelt. Aus Gesichtspunkt der Eigennützigkeitsaxiom über 

die Priorität der Popularitätsmaximierung nationalstaatlicher Regierung im Inland wird analytisch 

vereinfacht angenommen, dass beispielsweise die Zustimmungswilligkeit einer nationalstaatlichen 

Regierung für globale institutionelle Arrangements zu effektiver Lösung globaler Umweltproble- 

me größtenteils die Interessen von Individuen im Inland entsprechend widerspiegelt. Die Legiti- 

mation globaler institutioneller Arrangements zur Förderung der Sicherung globaler öffentlicher 

Güter ist Legitimation durch Verfahren. Also Verfahrenslegitimation für institutionelle Arrange- 

ments offenbart sich durch deren einstimmige Zustimmung unter den davon Betroffenen. Die  

Konsensnorm ist eine der herausragendsten Legitimationsnormen der Menschheit. Im Vergleich 

zu allen anderen kollektiven Entscheidungsregeln ist die Konsensregel
223

 allgemein legitimie- 

rend. Die Zustimmung der Betroffenen dient schon immer als zentrale Legtimationsmesslatte 

(Bothamley 1993:111). Im Mittelpunkt der Grundidee des Gesellschaftsvertrags zur Lösung glo- 

baler Umweltprobleme steht aber die Überwindung globaler Umweltverschmutzungen durch zwi- 

schenstaatliche Vereinbarungen – also wie vertraglich festgehaltene gegenseitige Beschränkung  

der Freiheitsrechte von Individuen in ihren Ländern auf die Nutzung globaler Umweltmedien  

als Senke erzielt werden können (Cansier 2004:156). Freiwillige Zustimmung ist an sich Legiti- 

mation solcher Einschränkungen. Alle institutionellen Arrangements, die sich auf Konsens setzen,  

ersparen sich dadurch Legitimationsprobleme. Die Konsensfähigkeit globaler Umweltpolitik nach  

                                                 
223 Der Legitimationsgrad aller kollektiven Entscheidungsregeln kann daher wie folgt dargestellt werden. Kollektive Entsch- 
eidungsregel kann zu einer der drei Kategorien der kollektiven Entscheidungsregeln explizit gehören: autokratische Entschei- 

dungsregeln, diktatorische und oligarchische Entscheidungen), Mehrheitsregeln(einfache und absolute Mehrheitsregeln), und 

Supramehrheitsregeln (relativer und absoluter Konsens). Aus der individualistischen Sicht sind die Supramehrheitsregeln be- 

sser als die Mehrheitsregeln. Die Mehrheitsregeln sind also besser als autokratische Entscheidungsregeln. Man kann logi- 

sche implikative Schlussfolgerung dieser Relation wie folgt darstellen: Implikativ ist es logisch unmöglich auszuschließen, 
dass die Supramehrheitsregeln besser als autokratische Entscheidungsregeln sind. Denn nach Joseph Schumpeter (1993:457) 

wollen die Menschen kein Objekt autokratischer Entscheidungen sein. Im Gegensatz zur Einstimmigkeitsregel wird Zwangs- 

maßnahme im Kontext der Mehrheitsregel eingeführt (Cooter 2000:111), denn die Willen der Mehrheit sind am Ende vorran- 

gig. Freiwillige Zustimmung der Betroffenen für eine Freiheitsbeschränkung wird durch die Konsensnorm gewährleistet. 

Konsensregel ist die einzige Entscheidungsregel, die verallgemeinbare Moralrichtigkeit der Wünschbarkeit globaler institu- 

tioneller Arrangements aufweisen kann. Durch freiwillige Zustimmung aller von Regelungen Betroffenen wird die Moral- 

richtigkeit der Konsensregel von den Betroffenen selbst explizit zum Ausdruck deutlich gebracht (vgl. Reef 2010:28).  
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innen (innenpolitisch) und nach Außen (bspw. global) ist kein Zwang, sondern breit erwünscht.  

Diese Explizierung hier über die Eigenschaft der Konsensnorm (Prämisse) erfüllt das Prinzip des 

zureichenden Grundes, weil sie zu integralem charakteristischem Bestandteil der Konsensnorm 

gehört. Diese Aussage lässt sich mit Hilfe logischen Syllogismus auf Umweltregime übertragen. 

Prämisse(inhärente Eigenschaft):Alle konsensfähigen globalen institutionellen Arrangements pro- 

duzieren die wenigsten schlechter gestellten Bürger und erweben daher sehr breite Legitimation. 

Prämisse (Fall): Alle globalen Umweltschutzregime sind globale institutionelle Arrangements. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Konklusion (Implikation): Folglich alle konsensfähigen globalen Umweltschutzregime produzie- 

ren die wenigsten schlechter gestellten Bürger und erweben daher sehr breite Legitimation. 

 

Diese Arbeit leuchtet auch durch, dass konsensfähige globale institutionelle Arrangements (hier 

Umweltregime) nachhaltigkeitsfördernde Eigenschaften besitzen und sind daher erstrebenswert.    

 

4.4. Nachhaltigkeitsfördernde Vorteile konsensfähiger globaler Umweltschutzregime 

Schon immer gelten globale institutionelle Arrangements nur für die Vertragsstaaten. Dieser auf 

internationaler Politikebene geltende Grundsatz wird von William D. Nordhaus (2000:147) auf 

elegante Art und Weise als einen relevanten Aspekt der Einstimmigkeitsregel betrachtet. Wie 

jede kollektive Entscheidungsregel steht hinter der Einstimmigkeitsregel eine regulative Idee. Die 

regulative Idee der Konsensnorm224 dient als normimmanente Idee und sie wird einer Vorbilds- 

funktion zugesprochen. Die regulative Idee der Konsensnorm225 wird von allen Betroffenen selbst 

als die allerbeste Option betrachtet226. Wichtiger in diesem Zusammenhang ist, dass hinter allen 

konsensfähigen globalen institutionellen Arrangements nachhaltigkeitsfördernde Eigenschaften 

stehen. Im Rahmen dieses Abschnitts werden drei solcher Kerneigenschaften explizit dargestellt. 

Zur Herstellung eines normativen Begründungszusammenhangs227 ist es nach Felix Ekardt (2010: 

21) relevant, deren `normative Vernunft` darzulegen. Die Phrase `normative Vernunft` definiert  

er als die Grundexplizierung der dahinter stehenden zentralen Gründe, die womöglich universelle  

Gültigkeit finden (Ekardt 2010:21). Mit Hilfe logischer Systematik (v.a. Syllogismus) können die  

                                                 
224 Da öffentliche Güter für alle vorteilhaft sind, erweist sich die Konsensnorm als der regulative Kern deren Bereitstellung. 
225 Da bei Kollektivgütersicherung Modifikationen zur Förderung der Pareto-Bedingung relevant sind (vgl. Pearce 1976:20; 

Sugden 1981:92), ist Prozessanalyse politischer (kollektiver) Entscheidung eine Ermittlung prozessualer Pareto-Optimalität. 
226 Die Konsensnorm gewährleistet die Gleichbehandlung bzw. Berechtigung aller Akteure. James Buchanan (1991a) bekräf- 

tigt in diesem vorliegenden relevanten Zusammenhang, dass diese Eigenschaft u.a. zu pareto-optimalen Ergebnissen führt. 
227 Mit Hilfe logischen hypothetischen Syllogismus kann hypothetisch-deduktive Aussage über wissenschaftliche Untersuch- 

ungen gemacht werden, indem widerspruchsfreie syllogistische Denkschemata entwickelt werden, die wahre wissenschaftli- 

che Erklärungen u.a. logische Strukturiertheit aufweisen sollen (Blaug 1980:2-3). Dadurch können die logische Konsistenz 

von Aussagen geprüft werden. Karl Homan und Andreas Suchanek (2005:169) kamen zum Schluß, dass konsensuale demo- 

kratische Entscheidungen Resultate der Konsensnorm (konkordanzdemokratisches Prinzip unter knappheitsbedingten Intere- 

ssenkonflikten bzw. konkurrenzbedingten Situationen) sind. Durch die Erhellung innewohnender Eigenschaften der Konsens- 

norm überträgt Normative Neue Politische Ökonomie Pareto-Optimalitätsverständnis im Marktprozess auf politischen Pro- 

zess (Buchanan 1987:243-250). Ohne Konsens kommen Wirtschaftsakteure nicht zum Tauschabschluss(vgl.Rogall 2008:60). 
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Folgebeziehungen (Finalrelationen) von Prinzipien, Grundforderungen, Maximen und Normen 

untersucht werden, die sich aus solchen normativen Sätzen ergeben, um sie dadurch zu begrün- 

den (Kutschera 1999:7). Die innewohnenden Eigenschaften konsensfähiger globaler institutionell- 

er Arrangements dienen im Rahmen der übrigen Ausführungen dieses Kapitels als einen 

Maßstab der Vorteilsbegründung, warum konsensfähige globale Umweltschutzregime erstrebens- 

wert sind. Sie sind zugleich nachhaltigkeitsfördernd. Dabei wird eingeleuchtet, dass die Konsens- 

norm zu Gestaltungsprinzipien der Nachhaltigkeitsförderung auf der globalen Politikebene zählt.  

 

Auf der Grundlage der logischen Standardisierungstechnik lassen sich normative Aussagen hier 

überprüfen. Krimphone (2012:38) bringt es wie folgt auf den Punkt: „Der deduktive Schluss ist  

einer der logisch sichersten Instrumente zur Ermittlung bzw. Begründung eines zutreffenden Er- 

gebnisses“ (Krimphone 2012:39). Die Rechtfertigungsgründe für die Erstrebenswertigkeit  kon- 

sensualer globaler institutioneller Arrangements (Vorteilhaftigkeitsthese dieser Arbeit) werden in  

nachfolgendem Abschnitt in medias res beleuchtet, um normative Argumentation hier zu erhellen. 

Dadurch wird hier die Erstrebenswertigkeit konsensfähiger globaler Institutionen hervorgehoben. 

 

4.4.1. Konsensfähigkeit als Messlatte für weltweite Umsetzbarkeit globaler Institutionen 

Konsensfähige globale institutionelle Arrangements treten in allen Ländern der Welt in Kraft. 

Da sie in allen Ländern der Welt in Kraft gesetzt werden, tragen sie dadurch substanziell zur 

nachhaltigen Sicherung der betreffenden globalen öffentlichen Güter bei. Und konsensfähige 

globale institutionelle Arrangements sind übrigens global umsetzbar, weil alle Nationalstaaten 

Vertragspartner sind. Global umsetzbare globale institutionelle Arrangements sind aus Sicht aller 

Nationalstaaten, denen alle Staaten durch freiwillige Zustimmung aller nationalstaatlichen Re- 

gierungen beigetreten haben. Es liegt keine mangelnde globale Umsetzbarkeit darin, dass alle  

nationalen Regierungen denen freiwillig zugestimmt haben. Folglich liegt eine nachhaltigkeits- 

fördernde innewohnende Kerneigenschaft darin, dass globale institutionelle Arrangements global  

umsetzbar sind, wenn alle Nationalstaaten mitwirken. Auf der globalen Politikebene trägt diese 

innewohnende Eigenschaft der Konsensnorm aufgrund ihrer enorm positiven Effekte zur lang- 

fristigen Wirksamkeit globaler institutioneller Arrangements bei. Die Nachhaltigkeit politisch er- 

zielter institutioneller Arrangements hat in ökonomischen Diskussionen an Bedeutung gewo- 

nnen (Grunwald et al 2006:50; Rieß 2010:47). Bei Konsensnorm, die in vertragstheoretisch-

konstitutionellem Ansatz228 der Internationalen Neuen Politischen Ökonomik vertreten wird,  

                                                 
228 In diesem Zusammenhang zeigen auch Monica Brito Vieira und David Runciman (2008:90) wie folgt, was die Einstimm- 

igkeitsregel beim vertragstheoretischen Argumentationsmuster von Thomas Hobbes präziser impliziert: In der Tradition der 
Vertragstheorie von Thomas Hobbes bedeutet es gar nicht, dass ein Gesellschaftsmitglied das Zustandekommen eines Gesell- 

schaftsvertrags als Lösung für die Problematik des Naturzustands verhindern kann – denn diejenigen, die gegen das Zustande- 
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geht es darum, dass alle betroffenen Staaten Vertragsstaaten sind. Denn dadurch lassen sich ge- 

meinsame Ziele am besten erreichen. Auf der internationalen Politikebene gelten mindestens vier  

leitende Interaktionsgrundsätze. Zu Bedingungen der Konsensnorm aus Sicht der vertragstheore- 

tischen Sicht zählen Interaktionen auf der Grundlage der Freiwilligkeit, Gleichberechtigung, 

Freiheit und Entscheidungsbeschluß durch Konsentierung (Sugden 1990:64). Alle diese zentralen 

Bedingungen herrschen auf der globalen Politikebene vor. Da die Konsensfähigkeit globaler 

institutioneller Arrangements deren Selbstumsetzung stark begünstigt, stellt es sich daher als 

wahr, dass globale Handlungsziele dadurch nachhaltig realisiert werden können. In der Ökonomik 

ist die Frage der Selbstumsetzung vereinbarter Politikmaßnahmen in anarchischen politischen 

Kontexten (politische Kontexte ohne Regierung wie globale Politikebene) relevant (Mervlle/Os- 

borne 1990). Denn je konsensfähiger globale institutionelle Arrangements sind, desto effektiver  

wirken sie. Beispielsweise führen konsensuale kollektive Entscheidungen zu großer Effektivität  

als mehrheitsfähige kollektive Entscheidungen (Downs 2008:165), denn alle dafür zugestimmt ha- 

ben. Gemessen an potenzieller dauerhafter Effektivität globaler Regime zur Förderung der Siche- 

rung globaler Umwelt erweist sich ihre Konsensfähigkeit als eine Kerneigenschaft zur Verwirkli- 

chung ihrer nachhaltigen Wirksamkeit, denn sie wird durch die Mitwirkung betroffener Staaten  

garantiert. Wenn es eine Weltregierung gäbe, dann wäre die Konsensfähigkeit globaler institutio- 

neller Arrangements zur Sicherung globaler öffentlicher Güter als eine notwendige und hinreich- 

ende Bedingung für ihre langfristige Wirksamkeit daher nicht mehr als erforderlich angesehen. 

Diese Explizierung über weltweite Umsetzbarkeit konsensfähiger globaler institutioneller Arran- 

gements erfüllt das Prinzip des zureichenden Grundes, weil sie zu ihren latenten Eigenschaften 

zählt. Die Stichhaltigkeit dieses zentralen Arguments (als bewertende Aussage) lässt sich logisch 

überprüfen und ihre Übertragbarkeit auf globale Umweltschutzregime lässt sich zugleich zeigen.  

Prämisse (inhärente Eigenschaft): Alle konsensfähigen globalen institutionellen Arrangements 

sind weltweit umsetzbar. 

Prämisse (Fall): Alle globalen Umweltschutzregime sind globale institutionelle Arrangements. 

………………………………………………………………………………………………………. 

Konklusion(Resultat): Also alle konsensfähigen globalen Umweltregime sind weltweit umsetzbar. 

 

Übrigens globaler Konsensfindungsprozess stellt einen integralen Bestandteil des Gefüges globa- 

len Nachhaltigkeitsförderungsprozesses dar, denn durch die Erreichung globalen Konsenses229  

                                                                                                                                                         
kommen eines Gesellschaftsvertrags sind, bleiben am Ende weiterhin im nachteiligen Naturzustand als Nichtvertragspartner. 
229 Konstitutionelle Politische Ökonomie ist ein Forschungsprogramm mit analytischem Fokus auf die Erforschung des Ent- 

stehungs- und Wandlungsprozesses sowie der Eigenschaften von Regeln (wie Konsensnorm) (Buchanan 1990:1). Die Neue 

Politische Ökonomie der Verfassung – Constitutional Economics – untersucht unter anderem Verfassungsstruktur (Schenk 

2000:545). Die Konstitutionelle Politische Ökonomie wird im Kern als die Wiederentdeckung und Wiederbelebung der Er- 
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wird eine dauerhafte Wirksamkeit der in Frage stehenden Maßnahmen gewährleistet. Die poten- 

zielle langfristige Wirksamkeit konsensual erzielter politischer Entscheidungsergebnisse wird  

kaum bezweifelt (Brennan/Buchanan 1985/1993:37). Das lässt sich am Beispiel der Schwächstes- 

Glied-Aggregationstechnologie als eine der Aggregationsstechnologien zur Sicherung globaler 

öffentliche Güter erläutern. Diese Dimension der Aggregationstechnologien konzeptualisiert die 

enge Beziehung zwischen individuellen Beiträgen (Anteilen) und dem Gesamtniveau ihrer Bereit- 

stellung (Sandler 2003:134). Diese Produktionstechnologie ist für die Bewältigung fast aller 

Formen von globalen Problematiken sinnvoll, die sich weltweit verbreiten können, wenn sie nicht 

in allen Ländern der Welt intentional adäquat bekämpft wurden230 (Ferroni/Mody 2002:10). Aus 

langfristiger Sicht ist diese Produktionstechnologie für alle globalen öffentlichen Güter latent von 

grosser Bedeutung, denn die Bewältigung globaler öffentlicher Übel überall auf der Erde bleibt in 

jeder Hinsicht immer noch die effektivste operative Strategie für langfristig ausgerichtete Lösung 

aller Formen globaler öffentlicher Übel. Da konsensunfähige globale Politikmassnahmen nicht in 

allen Ländern der Welt umgesetzt werden, besteht die Gefahr, dass die Frage der Vertragstreue für 

Vertragsstaaten kaum primär ist, denn alle Nationalstaaten wollen in der Tat, dass alle betroffenen 

Nationalstaaten auch mitwirkend bei der Lösung globaler Probleme ihre Beiträge leisten231. Die 

Mitwirkung aller Nationalstaaten ist vorwiegend ein Kernanreizfaktor zur Vertragstreue232. Und 

konsensfähige globale Institutionen erfüllen diese Anforderung. Und das Inkrafttreten globaler  

Umweltpolitikmaßnahmen nur in der Mehrheit der betroffenen Länder bedeutet allerdings lange  

nicht, dass eine nachhaltige Lösung für das betroffene globale Umweltproblem gefunden ist, denn  

der Emissionenanstieg in der Minderheit der betroffenen Länder kann aus langfristiger Sicht zur  

Wirkungslosigkeit der Bemühungen in der Mehrheit der betroffenen Länder am Ende führen233.  

 

Kollektive Entscheidungen im politischen Prozess (wie bei globalen Verhandlungen zum globalen 

Umweltschutz) sind keine Gruppenentscheidungen, sondern kollektive Entscheidungen, bei 

denen Entscheidungen über den Beitritt zu globalen Umweltregimen von nationalstaatlichen 

Regierungen getroffen werden. Ihre Entscheidungen gelten in betreffenden Fällen für alle Bürger. 

                                                                                                                                                         
kenntnisse klassischer Politökonomen (wie zum Beispiel Adam Smith) und klassischer politischer Philosophen (wie zum 

Beispiel Thomas Hobbes) in den Wirtschaftswissenschaften vertragstheoretisch betrachtet (vgl. u.a. Buchanan 1990:11-12). 
230 Zu dieser Kategorie zählen konkrete Problematiken wie Seuchenbekämpfung, Friedensicherung und globale Finanzstabi- 

lität (vgl. Ferroni/Mody 2002:10), sowie einige Problembereiche des globalen Umweltschutzes z.B Klima- und Ozonschutz.  

Beschäftigung mit diesen Problembereichen hat in der Ökonomik einen großen Stellenwert (Karl-Hans Hartwig (2003:129).   
231 Globale Krise verstärkt sich, wenn sich Staaten nicht globale Regeln befolgen. Max Otte (2010:12) betont in diesem Kon- 

text, dass die Entstehung globaler Krise sich zwar nicht in eine einzige globale Ursache pressen lässt, aber globale Krise 

entsteht insgesamt dadurch, weil die betroffenen Akteure nicht an globale Regeln halten. Regeleinhaltung bleibt immer wichtig. 
232 Regel der internationalen zwischenstaatlichen Abkommen basiert sich auf dem Prinzip der freiwilligen Zustimmung (d.h. 

„voluntary assent“) und sie werden dementsprechend nicht durch Zwangsmaßnahme der Mehrheitsregel umgesetzt (Wiener 

2003:165-166), sondern durch die Billigung der Staaten, da das Prinzip der Gleichberechtigung souveräner Staaten gilt.  
233 Nach Clifford Winston (2006:ix-x) können Ökonomen zur Verbesserung öffentlicher Entscheidungen beitragen, indem sie 

die Ursachlichkeiten der Effektivität öffentlicher Entscheidungen aufdecken. Zur Vermeidung normativistischer Fehlschlüsse 

sollte nach Andreas Suchanek normative Aussagen unter empirischen Nebenbedingungen formuliert werden, denn normative 

Kernaussagen lassen sich dadurch (Machbarkeitsbedingungen bzw. Realisierbarkeitsfrage) realisieren (Suchanek 2002:142). 
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4.4.2. Die Inklusivität konsensfähiger globaler institutioneller Arrangements 

Zu den Vorteilen konsensfähiger globaler institutioneller Arrangements zählt die Tatsache, dass 

sie inklusiv sind, weil die vereinbarten Abkommen(in bestimmten Gesellschaftsbereichen) für alle 

Weltbürger gelten. Inklusive globale Umweltabkommen sind Umweltnutzungsregeln, die alle 

Weltbürger einbeziehen. Es liegt keine Exklusivität darin, dass alle Weltbürger beim Umweltsch- 

utz einbezogen sind. Folglich liegt eine nachhaltigkeitsfördernde innewohnende Eigenschaft da- 

rin, dass globale institutionelle Arrangements inklusiv sind, wenn alle Bürger der Welt mitwirken. 

Diese zweite Rechtfertigung zählt zu den innewohnenden Eigenschaften aller konsensualen glo- 

balen instutionellen Arrangements. Angefangen unter anderem mit Buchanan und Tullock (1962)  

interessieren sich Konstitutionenökonomen stark für politische Entscheidungsregeln, indem sie 

energisch vor der Vernachlässigung der Präferenzen der Minderheit durch Mehrheitspräferenzen 

warnten (Schnellenbach 2006:125). Auf der globalen Politikebene trägt diese genannte innewoh- 

nende Eigenschaft der Konsensnorm aufgrund ihrer positiven Effekte zur langfristigen Wirksam- 

keit globaler institutioneller Arrangements bei (Nachhaltigkeitsförderungswirkung). Es ist nur die 

Konsensregel, die Allgemeininklusivität aufweist. Alle Abweichungen von der Konsensregel 

haben unterschiedliche Exklusivitätselemente. Egal welche normativen Begründungen aller ande- 

ren kollektiven Entscheidungsregeln bis auf die Konsensregel lässt sich die Problematik über die 

gesellschaftliche Wünschbarkeit der Exklusion der Mitwirkung von einigen Gesellschaftsmitglie- 

dern bei kollektivem Handeln zur Förderung der Bereitstellung von öffentlichen Gütern adäquat  

nicht beseitigen. Die einzige Möglichkeit zur Beseitigung dieser Problematik bleibt nur noch eine  

Rückbesinnung auf die Inklusivitätsorientierung der Konsensregel. Denn je konsensfähiger insti- 

tutionelle Arrangements sind, desto allseitig inklusiver sind sie. Konsensfähige globale institution- 

elle Arrangements sind gut, weil alle Länder der Welt bei globaler Problemlösung mitwirken.  

Übrigens Inklusivität234 ist eines der Merkmale demokratischer Entscheidungen (Smith 2009:20).  

 

Diese Ausführung hier über die Eigenschaft der Konsensnorm (Axiome bzw. Prämisse) erfüllt das  

Prinzip des zureichenden Grundes, weil sie zu integralem charakteristischem Bestandteil der Kon- 

sensnorm gehört. Mit Hilfe der Systematik des logischen Syllogismus kann systematisch adäquat  

                                                 
234 Aufgrund der Inklusivität der Konsensregel taucht dabei die Intransivitätproblematik nicht auf (Cooter 2000:55), denn 

keiner positioniert sich dagegen. Kenneth Arrow (1951) deckte mit Hilfe mathematisch-logischer Denkmethode und Instru- 
mentarien die Problematiken der Intransivität (Intransivitätszyklus bzw. widersprüchliche kollektive Entscheidungen) bei der 

Wahl kollektiver Entscheidungen beispielsweise bei Mehrheitsregeln auf, indem er zeigte, dass keine Entscheidungsregel un- 

terhalb der Konsensregel in der Lage ist, diese Problematik komplett zu bewältigen bzw.auszuweichen. Arrows Theorem zei- 

gte dadurch, dass es nicht immer der Fall ist, dass gegenseitige Interessen sich nicht aggregierend versöhnen lassen (Acemo- 

glu/Robinson 2006:92). Übrigens James Buchanans Reaktion auf Arrows Unmöglichkeitstheorem war gelassen und unüber- 

rascht (Buchanan 1991:34), denn die Konsensnorm löst diese Problematik durch die Zustimmung aller Betroffenen selbst. 

Aus Sicht dieser Theorie ist mangelnde langfristige Effektivität von Institutionen auf ihre mangelnde Konsensfähigkeit zu- 

rückzuführen. Aus diesem Problemverständnis entwickelten sie eine Institutionstheorie (Buchanan Tullock 1962:7; Tullock 

1962:339; Buchanan 1962:316; Buchanan 1978:9), die sich auf Interessen aller Beteiligten basiert (Buchanan/Tullock 1962:7). 
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gezeigt werden, dass die allmitwirkende Inklusivitätseigenschaft konsensfähiger institutioneller 

Arrangements für multilaterale globale Umweltschutzregime in logischer Hinsicht kohärent gilt. 

Prämisse(inhärente Eigenschaft): Bei allen konsensfähigen globalen institutionellen Arrangements 

wirken alle Weltbürger in den betreffenden Bereichen inklusiv235 mit. 

Prämisse (Fall): Alle globalen Umweltschutzregime sind globale institutionelle Arrangements. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Konklusion (Resultat): Also bei allen konsensfähigen globalen Umweltschutzregime wirken alle 

Weltbürger in den betreffenden Bereichen inklusiv mit. 

 

4.4.3. Konsensfähigkeit als Indikator für die Inexistenz strategischen Verhaltens 

Ein weiterer einzigartiger Vorteil der Konsensfähigkeit globaler Institutionen besteht darin, dass 

strategisches Verhalten einiger einzelner Staaten nicht mehr möglich ist. Die logische Schlüssig- 

keit dieses Arguments besteht darin, dass nach der Erzielung konsensualer multilateraler globaler 

Politikmaßnahmen keine Staaten mehr übrig bleiben, die versuchen werden, seine eigene Beitrag- 

leistung zur Sicherung der betreffenden öffentlichen Güter zu meiden. Denn alle Staaten durch 

die freiwillige Zustimmung ihrer Regierungen sind Vertragsstaaten. Also wirken alle Staaten da- 

bei mit, dann ist strategisches Verhalten nicht möglich. Folglich liegt die nachhaltigkeitsfördernde 

innewohnende Eigenschaft dieses Vorteils darin, dass alle Staaten bei konsensfähigen globalen in- 

stitutionellen Arrangements mitwirken. Diese inhärente Eigenschaft der Konsensnorm ist eine 

erstrebenswerte Eigenschaft aller langfristig wirksamen globalen institutionellen Arrangements.  

 

Das ist aufgrund der Tatsache, dass die Nichtausschließbarkeit und Nichtrivalität des Konsums 

öffentlicher Güter Anreiz zum strategischen Verhalten hervorrufen können, wenn das strategische 

Kalkül von Gesellschaftsmitgliedern dazu führt, dass sie die Beteiligung an deren Kosten gerne 

meiden, obwohl sie Nutzen daraus ziehen. Angenommen, dass alle Gesellschaftsmitglieder sich 

genauso verhalten, dann entfaltet sich aus diesem irrationalen Verhalten kollektive Irrationalität 

– eine der Kernursachen der Unterbereitstellung öffentlicher Güter (Scherf 2009:73). Zu Ursachen 

der Unterbereitstellung öffentlicher Güter zählen strategische Verhaltensproblematiken – wie z.B. 

Trittbrettfahrerverhalten, strategisches Abwarten, Gefangenendilemma, Bluffattitude und kollek- 

tive Irrationalität etc. Bei konsensual erzielten globalen Politikmaßnahmen zum globalen Um- 

weltschutz sind solche Verhaltensprobleme abwesend. Denn bei konsensualen globalen institu- 

tionellen Arrangements wirken alle betroffenen Länder mit. Die Gefahr des Trittbrettfahrerverhal- 

tens bei der Bereitstellung aller öffentlichen Güter wurde in der Ökonomik erstmals von David A.  

                                                 
235 Hinter Inklusivitätseigenschaft stehen präferenzkonsistente Eigenschaften der Betroffenen. Aus Reflexivität, Symmetrie 

und Transivität können widerspruchsfreie Aussagen abgeleitet werden (Steyer/Eid 2001:34), die in diesem Kontext gelten. 
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Hume (1740:538) thematisiert, indem er davor warnte, dass ohne institutionelle Arrangements der  

Anreiz zum Freifahrerverhalten bei der Bereitstellung öffentlicher Güter grösser ist, als der An- 

reiz zu aktivem Handeln. Mehr als einhundertfünfzig Jahre später befasste sich Knut Wicksell mit  

diesem Problem, indem er zeigte, dass marginale Bedeutung der Beiträge der Gesellschaftsmit- 

glieder bei der Bereitstellung öffentlicher Güter sie dazu induziert, ihre Beiträge nicht als erfor- 

derlich zu betrachten – was zur Unterbereitstellung öffentlicher Güter führt, wenn alle sich genau- 

so verhalten (Wicksell 1896:81). Knut Wicksell legte dar, wie konsensfähige kollektive Entschei- 

dungen die Problematik des Freifahrerverhaltens lösen. Denn alle Betroffenen wirken explizit  

mit. Auf globaler Umweltpolitik ubertragen, trägt diese Eigenschaft zur nachhaltigen Wirksamkeit 

globaler Umweltregime (Nachhaltigkeitsförderungsmerkmal). Kommen globale Umweltregime- 

politikmaßnahmen konsensual durch freiwillige Zustimmung aller betroffenen Staaten zu Stande, 

dann kann das Problem des Trittbrettfahrerverhaltens nicht vorhanden sein, denn alle Betroffenen 

wirken dabei mit. Angesichts der Nichtrivalität im Konsum und der Nichtausschließbarkeit von 

der Benutzung globaler Umweltgüter wird in der Ökonomik betont, dass ohne angemessene 

globale Umweltschutzregime die Gefahr besteht, dass globale Umweltgüter unvermeidlich unter 

Unterbereitstellung leiden werden. Dies ist aufgrund der Tatsache, dass globale Umweltschutzre- 

gime eine institutionelle Koordinationsfunktion zur Lösung der Problematik globaler Umweltver- 

schmutzung üben. Denn ohne angemessene institutionelle Anreizinstrumente der globalen Um- 

weltregime würde eine überwiegende Anzahl der Länder der Welt offensichtlich für eine Tritt- 

brettfahrerposition hinsichtlich der Kostenbeteiligung zur Förderung der Bereitstellung globaler  

Umweltgüter einnehmen. Eine überwiegende Zahl der Staaten würde individuell versuchen, aus 

globalem Umweltschutz Nutzen zu ziehen, ohne Eigenbeitrag zu deren Bereitstellung zu leisten.  

Die Präferenz zur Vermeidung des Mittragens finanzieller Kostenlasten der Förderung des global- 

en Umweltschutzes würde stärker sein als die Präferenz zur Beteiligung an Finanzierungskosten – 

die prominente Problematik des Freifahrerverhaltens. Sind multilaterale globale Umweltregime 

konsensfähig, dann ist die Problematik des Freifahrerverhaltens nicht mehr vorhanden. Die Pro- 

blematik des Gefangenendilemmas wird in der Ökonomik genauso als einen der Hemmfaktoren  

für die Unterbereitstellung von vielen globalen öffentlichen Gütern betrachtet. Diese Problematik 

wird in der ökonomischen Literatur im Zusammenhang mit Präferenzoffenbarung diskutiert. Bei- 

spielsweise konstatiert Wolfgang Scherf (2009:72-73): Dass aufgrund der Nichtausschließbarkeit  

und Nichtrivalität deren Konsum die Gefahr besteht, dass öffentliche Güter angesichts möglichen  

strategischen Verhaltens der Betroffenen suboptimal bereitgestellt werden. Denn bei der Bereit- 

stellung solcher Güter haben die Betroffenen den Anreiz zur Verbergung ihrer wahren Präferen- 

zen, damit sie nicht zur Mitfinanzierung betreffender öffentlicher Güter aufgefordert werden mü- 

ssen – was ebenfalls zur Erschwerung der Enthüllung der wahren Zahlungsbereitschaft für öffent- 
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liche Güter führt. Angenommen, dass jeder Betroffene sich genauso verhält, ergibt sich eine Si- 

tuation, in der keiner adäquat zur Bereitstellung von öffentlichen Gütern beiträgt – obwohl die be- 

treffenden öffentlichen Güter von allen latent erwünscht sind, werden sie am Ende unterbereitge- 

stellt, weil keiner seine wahre Zahlungsbereitschaft enthüllen möchte. Und in spieltheoretischen  

Gedankenexperimenten wird diese Verhaltensproblematik als Gefangenendilemma analogisiert 

(Scherf 2009:72-73). Gernot Sieg fügt hinzu, dass das Gefangenendilemma ein nicht-kooperativ- 

es Spiel ist – für Spieler geht es vielmehr darum, ob es ihnen dabei besser als Gegenspieler geht,  

und weniger darum, ob es allen dabei gut geht (vgl. Sieg 2010:7-9). Sind kollektive Entscheidung- 

en einstimmig getroffen, kann es dabei kein Gefangenendilemma geben. Sie produzieren durch 

konsensuale Zustimmung keine Verlierer (Mueller 1991:210) und daher kein Gefangendilemma.  

Diese Explizierung hier über die Eigenschaft der Konsensnorm (Prämisse) erfüllt das Prinzip des 

zureichenden Grundes, weil sie zu den integralen charakteristischen Bestandteilen der Konsens- 

norm gehört. Mit Hilfe des logischen Syllogismus kann gezeigt werden, dass die Ausschlußbar- 

keit strategischen Verhaltens bei konsensualen Institutionen für globale Umweltschutzregime gilt: 

Prämisse (inhärente Eigenschaft):Bei allen konsensfähigen globalen institutionellen Arrangements 

ist strategisches Verhalten aus Sicht aller Staaten durch die Zustimmung aller nationalen Regie- 

rungen ausgeschlossen. 

Prämisse (Fall): Alle globalen Umweltschutzregime sind globale institutionelle Arrangements. 

……………………………………………………………………………………………………… 

Konklusion:Also bei allen konsensfähigen globalen Umweltregimen ist strategisches Verhalten  

aus Sicht aller Staaten durch die Zustimmung aller nationalen Regierungen ausgeschlossen. 

 

Angesichts der oben dargelegten Begründung der Erstrebenswertigkeit konsensualer und ambitio- 

nierter globaler Umweltabkommen, stellt sich zwangsläufig die positive Frage über ihre Erziel- 

ung. Sowohl absoluter als auch relativer Konsens sind bei kollektiven Entscheidungen je nach 

Handlungskontexten erzielbar. Viele Ökonomen sind sich je nach Denkschulen daran interessiert. 

Beispielsweise zählt die Integration der Nachfrage- und Angebotsseite politischer Entscheidung- 

en zu Buchanans Untersuchungen (Buchanan 1991:41). Denn Institutionen und Prozesse der Allo- 

kation knapper Ressourcen sind schließlich intentionale menschliche Entwürfe bzw. Designs (vgl. 

Ordeshock 1990:14). Im übertragenen Sinne des Argumentationsmusters der vertragstheoretisch- 

en Variante der Neuen Politischen Ökonomie hängt die Effektivität globaler Umweltpolitikmaß- 

nahmen von der Beachtung der Interessen aller beteiligten Nationalstaaten ab, weil konsensuale  

Erzielung kollektiver Entscheidungen im Vergleich zu anderen möglichen kollektiven Entscheid- 

ungsformen breit erwünschter sind. Die Beleuchtung der Interessenprofilen und -konstellationen  

aller beteiligten und betroffenen Individuen in Staaten zählt zu den Elementen zur Erstellung  
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möglicher Konsenshorizonte im Prozess bewusster Ausgestaltung globaler Umweltschutzpolitik.  

Denn die Souveränität der Bürgerwillen in den betroffenen und beteiligten Nationalstaaten hat bei  

globalen Umweltverhandlungen Vorrang. Deshalb je bürgernäher globale Umweltschutzpolitik- 

maßnahmen236 sind, desto stärker steigt die potentiell langfristige Wirksamkeit der in Frage ste- 

henden multilateralen globalen Umweltschutzmaßnahmen. Umgekehrt gilt das Gleiche: Je bür- 

gerferner globale Umweltschutzpolitikmaßnahmen sind, desto stärker senkt die potenziell lang- 

fristige Wirksamkeit der betreffenden globalen Umweltpolitikmaßnahmen. Die Steigerung der  

Zahl multilateraler Umweltschutzabkommen zählt zu den zentralen Erscheinungsformen der Glo- 

balisierung umweltbezogener politischer Entscheidungen durch multilaterale Verhandlungen. Da 

Globalisierung vielmehr an deren Intensität (mehr oder weniger Globalisierung) und weniger an 

deren Quantifizierung und Skalierung gemessen wird (Osterhammel/Peterson 2007:111), werden  

die auf politisch-ökonomische Bedingung wirkenden Einflussfaktoren nicht einfach quantifiziert  

und skaliert, sondern deskriptiv-analytisch untersucht – deskriptiv-analytische Ursachengrundla- 

genforschung. Globale institutionelle Arrangements zur Förderung des globalen Umweltschutz- 

es237 zählen zu den globalen institutionellen Arrangements, die durch multilaterale Verhandlungen 

erzielt werden. Globaler Umweltschutz ergibt sich aus bewusstem Handeln. Da Umweltgüter von  

der natürlichen Umwelt selbst bereitgestellt werden (vgl. Junkerheinrich et al. 1995:88; Marggraf  

2005:64), besteht eine der zentralen Herausforderungen für Umweltschutzregime darin, Anreiz zu  

umweltfreundlichem Verhalten zu schaffen. Endergebnisse hängen schließlich von Spielregeln ab  

(Buchanan 2008:172). Umweltpolitik wird implementiert oder empfohlen, weil Umweltdienstleis- 

tungen für alle nützlich sind. Globale Umwelt238 sowie Umweltdienstleistungen der Biodiversität, 

des Klimas, der Ozonschicht etcetera zählen zu den prominenten Beispielen globaler öffentlicher 

Güter. Ökonomische Beschäftigung mit Umweltproblemen liegt darin, dass der bewusste Schutz 

umweltbezogener Dienstleistungen von enorm ökonomischem Nutzen ist (Jessel et al. 2009:10).   

 

Die Konsensnorm ist wie andere Normen eine regulative Idee, und die Aufgabe von Wissenscha- 

ftlern besteht darin, Verfahren zu deren Erzielung aufzudecken bzw. zu entwickeln (Homann/Su- 

                                                 
236 Die Koordination globaler Umweltpolitik erfolgt immer durch freiwillige Zustimmung der Regierungen von souveränen 

Nationalstaaten als einzelne Akteure oder als Mitglieder von Staatenkoalitionen oder -verbünden (Endres 2009:27). Sind ko- 
llektive Entscheidungen konsensual durch Verhandlungen (die Regelung von Interessenkonflikten über die Strategie der Ver- 

handlung) erzielt worden, dann sind solche konkreten kollektiven Entscheidungen (auch wenn sie von politischen Eliten stell- 

vertretend für die Bürger durch Verhandlung getroffen sind) konkordanzdemokratische Entscheidungen (Lehner 2011:53).  
237 Globale Umweltschutzregime fördern mittelbar globale Wohlfahrtsteigerung. Nach Wolfgang Kersting (2000) können die 

Organisationsformen der Kooperationsgemeinschaften je nach Hauptzielsetzungen eines Kooperationsgegenstands entweder 

kompetitiv oder nicht-kompetitiv sein – während Ziel der kompetitiven Gemeinschaften es ist, durch die Entfesselung indivi- 
dueller Kräfte und Diversitäten individuelle Ziele zu erreichen (z.B. die globalen Welthandelsabkommen in unterschiedlichen 

handlungspolitischen Bereichen), ist das Ziel der nicht-kompetitiven Kooperationsgemeinschaften hingegen, durch bewusste 

Bündelung individueller Kräfte ein gemeinsames Ziel zu erreichen (wie z.B. multilaterale globale Umweltschutzabkommen).  
238 Im Gegensatz zu systemtheoretischen Umweltdefinitionen, die bereite Umweltkonzeption berücksichtigen (z.B. soziale, 
biologische, psychische, physikalische und räumliche Umwelt), wird die Umwelt in der Umweltökonomie eng als natürliche 

Umweltmedien, Bodenschätze, Pflanzen- und Tierwelt definiert (vgl.Hartwig 2003:129). Das letztgenannte Konzept gilt hier.  
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chanek 2005:166). Da Sollenaussagen zwangsläufig Könnenausssagen implizieren, stellt sich die  

Frage, ob konsensuale globale Umweltschutzabkommen erzielbar sind. Das Rätsel, warum es Fä- 

lle gibt, in denen multilaterale Verhandlungen zu schnelleren, wenig mühsamen und ambitioniert- 

en konsensualen Vereinbarungen führen, und bei anderen nicht, lässt sich hier theoriegeleitet lö- 

sen. Die Aufdeckung der Erfolgsfaktoren hinter internationalen Umweltschutzregimen ist sowohl  

wissenschaftlich produktiv (Jänicke 1990:213) als auch realpolitisch entscheidungsrelevant. Auf 

der positiven Ebene handelt es sich nachfolgend um eine komparative empirische Untersuchung. 

Positive Neue Politische Ökonomie besitzt die gleiche Klarheit und prognostisierende Kraft, die 

bei der Analyse des Akteurhandelns im Marktprozess angewendet werden (Brennan/Lomasky 

1993:3). Der Ansatz befasst sich mit der Übertragung ökonomischer Theorie auf den Bereich der 

politischen und regierungsbezogenen Wahlentscheidungen (Buchanan 1991:29). Tauschparadig- 

ma findet bei den Analysen des Politikgestaltungsprozesses aus Sicht des vertragstheoretisch-kon- 

stitutionellen Ansatzes der Neuen Politischen Ökonomik Verwendung (Buchanan 1988:135). Da- 

bei steht die Analyse des Regierungshandelns (Staatshandelns) im Mittelpunkt (Buchanan 1949).  

Im Rahmen dieser Theorie wird Staatshandeln explizit endogenisiert (Buchanan 2009:87-88).  

 

Der nachfolgende Teil dieser Arbeit entwirft ein klares Bild der politökonomischen Determination  

der globalen Umweltregimebeitrittsentscheidungen nationaler Regierungen. Kapitel 5,6,7 und 8  

stützen sich auf positive Aussagen der hier verwendeten Theorie239 – aus Sicht der Neuen Politi- 

schen Ökonomie240. Der positive Teil241 ist eine Fallstudie zur Überprüfung positiver Aussagen 

der hier verwendeten Theorie. Im nachfolgenden fünften Kapitel wird deshalb der erste Teil der 

zweiten Fragestellung dieser Arbeit erst abstrakt beantwortet. Dabei handelt es sich um eine 

abstrakte Darstellung der Wenn-Dann-Aussage: Wenn politisch-ökonomische marginale Kosten 

der globalen Umweltabkommen senken (steigen), dann steigt (senkt) die Kooperationsbereitschaft 

der nationalstaatlichen Regierungen, für den Beitritt ihrer Länder zu den in Frage stehenden glo-

balen Umweltabkommen zu entscheiden. Eine vergleichende Analyse der beiden globalen Atmos- 

phärenschutzregime dient hier als eine empirische Darlegung dieser zentralen positiven Aussage.   

                                                 
239 Da Modelle durch logische Analyse (entweder durch Formalisierung oder Standardisierung), diagrammatische Analyse 

(graphisch, schaubildbasiert usw) und verbal Analyse dargestellt werden können (vgl. Blanchard/Illing 2009:98), werden alle 

diese drei Modelldarstellungsmittel im Rahmen dieser Arbeit je nach Angemessenheit betreffender Darstellungen verwendet. 
240 Beat Gygi fasst es wie folgt kurz: „ Zentral bei der Analyse der Zusammenarbeit zwischen Regierungen ist die Tatsache, 

dass sie oft weitgehend, jedoch selten vollständig, die Stimmbürger im Inland oder die sie unterstützende Bevölkerungsschi-

chten berücksichtigen müssen“ (Gygi 1991:5). Er leuchtet ein, dass das Bestreben, erfolgreichen gegenseitigen Tausch von 

Zugeständnissen bzw. Politikmaßnahmen zwischen nationalen Regierungen zu verwirklichen, realisierbar ist (Gygi 1991:6).  
241 Normative und positive Aussagen über konsensuale Entscheidungen sind relevant (Williams 1993:151-152). Kollektive 

Entscheidungen (z.B. Institutionen) werden konventionell im Argumentationsmuster der Neuen Politischen Ökonomie nor- 

mativ gerechtfertigt, logisch analysiert sowie empirisch untersucht (Peterson 2001:617). Peter Jakubowski (1999:75) konsta- 
tiert, dass in der Neuen Politischen Ökonomie normative Analyse durch den positiven Zweig ergänzt wird. Kants Standpunkt 

in diesem Kontext lautet: „ Sollen impliziert Können“ (vgl. Scharpf 2000/2006:36). Erfolgreiche Fallbeispiele dafür gibt es. 

Auf der Basis dieses Anliegens lässt sich die Frage beantworten, warum und unter welchen Bedingungen erwartet werden, 

dass globale Regime (z.B. Umweltregime) entstehen und stark bleiben (vgl. Keohane 1995:144-145). Diesbezüglich steht 

Buchanan und Tullocks (1962) Arbeit in Beziehung zu den Werken von Duncan Black und Anthony Downs (Manne 1963). 
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Kapitel 5. Die Bestimmung globaler Umweltabkommenbeitrittsentscheidungen nationa- 

ler Regierungen: Eine Einsicht aus Sicht der positiven Neuen Politischen Ökonomik 

 

5.1. Vorbemerkung zur polit-ökonomischen Analyse globaler Umweltabkommenbeitrittsent- 

scheidungen nationaler Regierungen als Gegenstand politischer Gestaltungsentscheidungen 

In ihrem Modell betrachten Buchanan und Tullock politischen Mechanismus als Mittel und 

Rahmen zur Erzielung von Kooperation, um allseitig vorteilhafte Ziele zu verwirklichen 

(Buchanan/Tullock 1962:90). Der positive Zweig der Neuen Politischen Ökonomie befasst 

sich vor allem mit positiven theoretischen Aussagen über Staats- bzw. Regierungshandeln 

(Endres/Finus 1996:37-38). Regierungshandeln(Regierungen als Handlungsträger) steht dabei 

im Mittelpunkt. Ökonomen (v.a. neoklassische Ökonomen) nehmen an, dass Individuen bei 

ökonomischen Entscheidungen rational und eigennützig handeln – James Buchanan und Gordon 

Tullock konstatierten in den 1960er Jahren, dass diese Annahmen auf den Politikbereich über- 

tragbar sind – so wurde die Neue Politische Ökonomie ins Leben gerufen (Landreth/Colander 

2002:493). Analoge Aussage der Neuen Politischen Ökonomie
242

 darüber lautet: Individuen 

handeln rational und eigennützig bei Entscheidungen im politischen Prozess243 wie im Marktpro- 

zess (Landreth/Colander 2002:494). Dies gilt in jeder Hinsicht für globale Umweltverhandlungen.  

 

Umweltabkommenbeitrittsentscheidungen der nationalen Regierungen zählen zu politischen Ent- 

scheidungen, die in der Bevölkerung empfindlich sein können. Bei globalen Umweltverhandlung- 

en machen sich die Regierten und die Regierenden schon immer Sorgen über mögliche negative 

ökonomische und politische Folgen ausgewählter konkreter Umweltschutzpolitikmaßnahmen 

(Downie 2005:75-76). Martin Jänicke und Klaus Jacob bekräftigen, dass sowohl ökonomische als 

auch politische Gründe einen großen Einfluss auf umweltpolitische Entscheidungen haben 

(Jänicke/Jacob 2007:34). Thomas Plümper fasst es wie folgt kurz: „Die positive Politische Öko- 

nomie geht von einer interdependenten Beziehung zwischen der Bevölkerung eines Landes und 

ihrer Regierung aus: Dieses Interaktionsverhältnis wird strategisch interpretiert: der `Nutzen`eines 

Regierungsmitglieds hängt von den Handlungen der Bevölkerung ab, wie der Nutzen der 

Bevölkerung von den Handlungen der Regierungen beeinflusst wird. Während die Regierung die 

Lebensqualität jedes einzelnen Individuums durch vielfältige Maßnahmen positiv oder negativ 

                                                 
242 James K. Boyce definiert Politische Ökonomie wie folgt: „Economics, according to the usual textbook definition, is about 

the allocation of scarce resources among competing ends. Political economy includes not only economics thus defined, but 

something more. It is about the allocation of scarce resources not only among competing ends, but also among competing 

people” (Boyce 2002:7). Positivistisch befasst sich James Buchanan vor allem mit Regierungshandeln (vgl. Buchanan 1960). 
243 Mithilfe des Denkmodells, das klassische Ökonomen als Rahmen zur Modellierung des Verhaltens von Firmen und Haus- 

halten verwendeten, analysierten Buchanan und Tullock politische Entscheidungen – ein Zeichen der Anerkennung dieser Er- 
weiterung der Mainstream-Ökonomik wurde durch die Verleihung des Nobelpreises der Wirtschaftswissenschaften an James 

Buchanan 1986 gesetzt (vgl. Landreth / Colander 2002:494). Denn nach Felderer/Homburg (2005:7): “Die Volkswirtscha- 

ftslehre als wissenschaftliche Disziplin befasst sich mit den Tätigkeiten des einzelnen, der Gesellschaft und des Staates…“ 
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beeinflussen kann, besitzt die Bevölkerung den bestimmenden Einfluss über den Machterhalt der 

Regierung244“ (Plümper 2003:34). Da die Unterstützung der Bürger bei politischen Entscheidung- 

en ein knappes Gut ist, müssen politische Entscheidungsträger deshalb ökonomisch handeln. Es 

besteht eine gewisse enge Analogie zwischen Markt und Politik. Wie Marktnachfrageelastizität 

bei preiselastischen Gütern vorherrscht, gilt Unterstützungselastizität bei belastungsempfindlicher 

Umweltpolitik. Im Rahmen der Neuen Politischen Ökonomie geht es u.a. um die Analyse des 

Prozesses der öffentlichen Wahl durch Regierungsentscheidungen wie Unternehmungsentschei- 

dungen im Marktprozess (Forte 2010:19). Und politische Entscheidungen sind analog mit Produk- 

tionsentscheidungen im Marktprozess vergleichbar. Entscheidungen der Unternehmer für die Täti- 

gung von Investitionen sind mit politischen Entscheidungen der politischen Entscheidungsträger 

zum Handeln (politisches Handeln) vergleichbar. Genauso sind Entscheidungen von Unterneh- 

mern gegen Investitionstätigungen(Desinvestitionen) mit politischem Nicht-Handeln vergleichbar.  

 

Da im Rahmen der Neuen Politischen Ökonomie die Analogie des Marktprozesses
245

 auf poli- 

tische Entscheidungsprozesse übertragen wird, lassen sich hier diesbezüglich aus analytischen 

Gründen die Ähnlichkeiten zwischen Konsumenten- und Volkssouveränitätskonzept einleuch-

ten. Im Marktprozess orientieren sich die Unternehmer an der Befriedigung der Bedürfnisse 

der Konsumenten, und die Gewinnung bzw. Nicht-Gewinnung der Unterstützung der Konsumen- 

ten bestimmt die Erfolge bzw. Misserfolge der Unternehmer. Daher sind die Verbraucher in die- 

sem vorliegenden Zusammenhang die wahren Souveräne der Marktwirtschaft (Konsumentensou- 

veränität). Der Status der Unternehmen in dieser Hierarchie kann als eigennützige Diener bezeich- 

net werden, die lediglich dafür sorgen, dass aus Eigeninteressen (v.a. Profitmaximierung) die 

Bedürfnisse der Verbraucher befriedigt werden. Adam Smith brachte es wie folgt auf den Punkt: 

“Dass wir Essen auf den Tisch bekommen, ergibt sich nicht wegen der Großzügigkeit der Metz- 

ger, Brauer oder Bäcker, sondern wegen der Verfolgung ihrer eigenen Interessen“ (Smith 1961/ 

1776:26-27). Wie die Unternehmer im Marktprozess handeln, verhalten sich politische Entschei- 

dungsträger im politischen Prozess. Dabei orientieren sie sich an der Befriedigung der Bedürfni- 

sse der Bürger und die Gewinnung bzw. Nicht-Gewinnung der Unterstützung der Bürger besti- 

mmt im Kern die Erfolge bzw. Misserfolge politischer Entscheidungsträger. Deshalb sind schließ- 

lich die Bürger in diesem Kontext die wahren Souveräne des politischen Prozesses (Volkssouve- 

ränität). Der Status politischer Entscheidungsträger in der Interaktion kann als eigennützige Dien- 

                                                 
244 Diese Zielverfolgungsbeziehung ist vielmehr eine Zielkomplementarität, und weniger Zielkonkurrenz oder Zielneutralität 

– Zielkomplementarität wird von Karl Brandt et al. wie folgt definiert: „Die Verfolgung eines Zieles führt zu gleichzeitiger 
Annäherung an ein anderes Ziel“ (Brandt et al. 1981:30). Das gilt ohne weiteres für die positiven Darstellungen dieser Arbeit. 
245 Zu den volkswirtschaftlichen Regeln gehört die Aussage: „Regierungen können manchmal die Marktergebnisse verbess- 

ern“ (Mankiw 2004:15). Das gilt für nicht-marktliche Güter (z.B. Umweltschutz). Für rationale Akteure ist Regierungshan- 
deln erwünscht, wenn pareto-superiore Ergebnisse durch Kooperation zu erzielen ist (Mueller 1997:125). Brennan/Lomasky 

(1993:90) bekräftigen, dass solche Einschätzungen eine wesentliche Rolle bei der Analyse tatsächlicher Präferenzen spielen. 



 116 

er bezeichnet werden, die lediglich dafür sorgen, dass aus Eigeninteressen (Popularitätsmaximie- 

rung) offenbarte Bürgerbedürfnisse befriedigt werden. Die Verfolgung von Eigeninteressen durch 

die Befriedigung der Bedürfnisse der Konsumenten (im Marktprozess) und der Bürger (im politi- 

schen Prozess) bestimmt darüber, ob die Unternehmer oder politische Entscheidungsträger han- 

deln sollen oder nicht. Dies lässt sich kurz anhand der folgenden Abbildung gut veranschaulichen. 

 

Abbildung 3: Konsumentensouveränität im Marktprozess und Volkssouveränität im politischen Pro-

zess: Ein ähnliches analoges Spiegelbild 

 

 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

                                        

Obwohl die Verfolgung von Eigeninteressen der Unternehmer (im Marktprozess) oder der politi- 

schen Entscheidungsträger (im politischen Prozess) dabei eine entscheidende Rolle spielt, gestal- 

tet sich die Vermarktung der Zielverfolgungsskalierung umgekehrt. Wie Unternehmer im Markt- 

prozess die Befriedigung der Bedürfnisse der Konsumenten schon immer vordergründig betont 

vermarkten, präsentieren politische Entscheidungsträger die Befriedigung der Bürgerbedürfnisse 

vordergründig. Obwohl die Befriedigung der Eigeninteressen der Unternehmer und der politisch-

en Entscheidungsträger eine entscheidende Rolle spielt, wird diese Zielverfolgung als verschwin- 

dend klein verpackt. Das lässt sich mit Hilfe der nachfolgenden Abbildung kurz veranschaulichen. 

 
Abbildung 4: Politische Entscheidungsträger und ihre Präsentationsverpackung (Vermarktung) bzw. 

Kommunikation der Zielverfolgungsskalierungen im politischen Prozess 
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Quelle: Eigene Darstellung 
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Während ökonomische Interessen offen in Erscheinung treten, bleiben politische Interessen ver-

borgen. Hinter jeder Handlungsentscheidung stehen Motive. Wie profitmaximierende Unterneh- 

mer die Profitabilität von Investitionen stark priorisieren, heben politische Entscheidungsträger 

die Popularität ihrer politischen Entscheidungen hervor. Ebhard Kirchgässner (2008:161) betont 

diesbezüglich wie folgt: „Regierungsentscheidungen sind typischerweise keine Kleinkostenent- 

scheidungen, sondern Investitionsentscheidungen:Sie beeinflussen die Wiederwahl(weitere Unter- 

stützung) der amtierenden Regierung und haben deshalb einen Einfluss auf den zukünftigen Nut- 

zen der Politiker. Insofern besteht kein Unterschied zu typischen wirtschaftlichen Entscheidungen, 

insbesondere nicht zu Produktionsentscheidungen“ (Kirchgässner 2008:161). Wie profitorientierte 

Unternehmer246 bei Produktionsentscheidungen sich nach Rentabilitätszielverfolgung stark rich- 

ten, richten sich politische Entscheidungsträger bei politischen Entscheidungen nach Popularitäts- 

maximierungszielverfolgungen. Kostenminimierung führt letzlich zur Nutzenmaximierung247.  

Übertragen auf politische Entscheidungen lässt sich in diesem Kontext kohärent konstatieren, dass 

politische Entscheidungsträger zum Handeln bereit sind, wenn dadurch ihre Popularitätsmaximie- 

rungen erzielbar sind bzw. Popularitätsverluste dadurch minimiert werden können – was wieder- 

um zur Popularitätsmaximierung führt. Wie Wirtschaftlichkeitsprinzip unabhängig von der herr- 

schenden Wirtschaftsordnung einen großen Stellenwert hat (Wöhe 1975:4), übt Popularitätsziel- 

verfolgung248 eine Funktion variiert in allen politischen Systemen. Rentabilitätsbegriff gilt für po- 

litische Entscheidungen wie bei Investitionsentscheidungen der Unternehmer. Wie die Maximie- 

rung des Gewinns durch die Maximierung des Umsatzes für Unternehmer relevant ist, ist die 

Maximierung des Popularitätszuwachses durch populäre politische Entscheidungen für politische 

Entscheidungsträger bedeutend. Also während politische Entscheidungsträger vielmehr auf deren  

Popularität in der Bevölkerung achten249, interessieren sich die Bürger vielmehr für ökonomische 

Kosten der betreffenden Politikmaßnahmen. Politisch-ökonomische Kostenbedingungen stehen   

hier im Zusammenhang250 mit Interessen der politischen Einflussträger und Entscheidungsträger.  

Adam Smith (1776/2008:32) argumentierte, dass es in der Natur des Menschen liegt, etwas gegen  

                                                 
246 Nach Blanchard und Illing (2009:483) „Die Investitionsnachfrage hängt positiv vom Gegenwartswert erwarteter zukünf- 
tiger Gewinne ab. Dieser Gegenwartswert hängt wiederum positiv von den aktuellen und zukünftigen Gewinnen und negativ 

vom aktuellem und zukünftigen Realzins ab“ (Blanchard / Illing 2009:483). Genauso handeln politische Entscheidungsträger.  
247 Profitmaximierende Unternehmen stellen Güter bereit, nur solange die erwartete gesamte Einnahme höher über die ge- 
samte erwartete Ausgabe liegt (vgl. Baumol 2004:121; Samuelson 1975:113). Das gilt explizit für politische Entscheidungen. 
248 Diese Zielverfolgungsannahme gilt auch (wie für fast alle Polit-Ökonomen) für die hier verwendete Theorie. In der Öko- 

nomik wird das Werk von Buchanan und Tullock (1962) als Gründungskernrahmen der Neuen Politischen Ökonomik darge- 
stellt (vgl. Richter/Furubotn 1996:458). Calculus of Consent theoretisiert, dass Ökonomie und Politik sich symbiotisch beein- 

flussen, denn ökonomische und politische Entscheidungskalküle unterscheiden sich kaum (Ordeshock 1990:17). Buchanan 

betont, dass politische Entscheidungen keine Produkte übergeordneten Entscheidungsinstanzes darstellen (Buchanan 1972a:12) 
und erhellt dadurch die Bottom-Up-Politikgestaltungsform. Die Analyse der Funktionsweisen von Regeln (z.B. Konsens- und 

Mehrheitsregeln) betrachten viele Autoren z.B. Dennis Mueller als positive Seite des Calculus of Consent(Buchanan 1978:8).  
249 Demokratien und Autokratien werden in der positiven Neuen Ökonomie auf gleicher Basis analysiert (Rowley 1987a:22). 

Es wird vom Regierungshandeln erwartet, dass negative Externalitätsproblematik dadurch bewältigt wird (Buchanan 1965b). 
250 Da Hintergrundwissenzuwachs, Neuartigkeit von Erkenntnissen und Kühnheit der Gedankengänge unter anderem einige 

Kernzielsetzungen wissenschaftlicher Arbeiten sind (Chalmers 1986:68), werden diese Zusammenhänge hier gut beleuchtet. 



 118 

etwas anderes zu tauschen. Arthur Seldon(1991:ix) betont, dass Buchanan/Tullock (1962) Politik 

als Tauschprozess analysierten, wobei Regierungen und Bürger interessengeleitet unter sich tau- 

schen. James Buchanan (1991:36) betont, dass politische Entscheidungsträger sich in diesem 

Angebot- und Nachfragepolitikkontext nutzenmaximierend verhalten, entscheiden, handeln und 

agieren. James Buchanan akzentuiert, dass Ökonomen sich in verschiedenen Varianten mit Tau- 

schbeziehungen und Mechanismen in vielfältigen Formen beschäftigen (Buchanan 1964:217).    

  

Die Neue Politische Ökonomik ist eine Übertragung ökonomischer Analysen des Marktes251 auf  

die politische Sphäre (Buchanan 2005:142). James Buchanan (2005:142) fasst die zwei zentralen 

Elemente aller Theorien der Neuen Politischen Ökonomik wie folgt zusammen: die Konzeptuali- 

sierung der Politik als Tausch und das Modell des Homo Oeconomicus. Umweltökonomik ist an- 

gewandter mikrotheoretischer Ansatz, und repräsentative Entscheidungsträger der Mikrotheorie 

werden als rational modelliert (Endres et al. 2007:9). In der Umweltökonomik wird argumentiert, 

dass Umweltproblembewältigungsoptionen davon abhängen, ob die betreffenden Umweltmedien 

rein öffentliche Güter sind oder sie haben qualitative Eigenschaften von Mischgütern – das impli- 

ziert, dass es die Möglichkeit ihrer Marktbereitstellung gibt. Aufgrund des rein Kollektivgutcha- 

rakters der Umweltdienstleistungen der globalen Atmosphäre sind die technisch-analytischen Be- 

dingungen und Kriterien für ihre Bereitstellung durch den Markt nicht erfüllt. Ökonomische 

Theorien haben bislang die notwendigen und hinreichenden Bedingungen identifiziert, unter 

denen ein funktionaler Marktmechanismus zu effizienten Ergebnissen führt. Sind solche notwen- 

digen Bedingungen für das Funktionieren des Marktes unzureichend erfüllt, dann liegt die Proble- 

matik des Markversagens vor. Ohne die Problematik des Marktversagens als Ursache der Unter- 

bereitstellung öffentlicher Güter in Frage zu stellen252, deckten Polit-Ökonomen weitere relevante 

Dimensionen der Verursachung der Unterbereitstellung öffentlicher Güter auf: Politikversagen. 

Die beiden kausalen Kernfaktoren bilden die zentralen Fundamente für ihre Analyse. Im Zentrum 

der Ökonomischen Theorien der Umweltpolitik steht unter anderem die Frage darüber, warum  

                                                 
251 Im Rahmen der Neuen Politischen Ökonomie wird Politik als ein komplexer (v.a. multilateraler) Tausch konzeptualisiert 

(vgl. Buchanan 2005:143). Politische Agenten (Politiker) und Prinzipale (Bürger) können und sollten wie in konventioneller  
Ökonomik als eigennützige Individuen modelliert werden (Brennan/Lomasky 1993:86). Diese Annahme hat den Vorteil, dass 

Theoretiker mit ihrer Hilfe mögliche Unterstützung für bestimmte Politik-Optionen in der Bevölkerung entwickeln können 

– wie bei Überlegung über mögliche Gewinner und Verlierer einer bestimmten Politik-Option (Brennan/Lomasky 1993:11).   
252 In den Wirtschaftswissenschaften liegen weitere vielfältige Erkenntnisse über Umweltverschmutzung vor. Robert Good- 

land (1997:77) druckte es pointiert zu Recht gut aus, dass sowohl Marktversagen als auch Politikversagen die wesentlichen 

Ursachen der Unnachhaltigkeit (z.B. Umweltverschmutzung) sind. Henk Folmer et al. (1995:2) fassen beispielsweise einige 

wirtschaftswissenschaftlich gewonnene Erkenntnisse über die Ursachen von Umweltverschmutzungen wie folgt zusammen, 

die aus independenten Entscheidungen von Milliarden Menschen in der Welt entstehen: unzureichende Informationen über 

umweltbeeinträchtigende Folgen vieler Ressourcennutzungen; Natur der Konsumentenpräferenzen; verfügbare Produktions- 

technologien; Diskontratenform zukünftiger Folgen gegenwärtiger Aktivitäten; unzureichende Eigentumsrechte für Umwelt- 

nutzung; relative Preise der Opportunitätskosten; unzureichende rechtliche und kulturelle Umweltschutzmassnahmen. Diese 

Ursachen werden üblich unter den folgenden zentralen kausalen Punkten analytisch gut subsummiert: Marktversagen, Staats- 

bzw. Politikversagen und Öffentlichkeitscharakter sowie Diskontratendivergenz zwischen privaten und sozialen Präferenzen 

(vgl. Tietenberg/Lewis 2009:82). Ihre Lösung (Bewältigung) wird in den Wirtschaftswissenschaften als erwünscht betrachtet. 
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ausgewählte Umweltpolitikinstrumente falldeterminiert ausgewählt werden (Böckem 1999:416).  

James Buchanan (1979:93) konstatiert, dass zur Lösung gesellschaftlicher Probleme die Betroffe- 

nen253 unter sich vielmehr in einer Interaktionsbeziehung stehen254, weniger in direkter Interaktion 

mit der Natur an sich. Das gilt genauso für die Bewältigung globaler Umweltprobleme, denn Ent- 

scheidungen darüber werden durch zwischenstaatliche Interaktionsbeziehungen intentional getro- 

ffen. Solange die Auswahl der betroffenen multilateralen globalen Umweltschutzinstrumente je 

nach Länderspezifika konsensual ist, ist der Grundstein für ihre langfristige Wirksamkeit gelegt. 

 

Ein Instrument zum Schutz globaler Umwelt255 wird üblicherweise als effektiv betrachtet, wenn 

spezifische Umweltschutzziele dadurch realisiert werden können. Zielorientierte Wirkung von In- 

strumenten wird daher im Vordergrund solcher Analysen gestellt. Bei quantitativen Analysen 

werden solche Wirkungen quantitativ ermittelt, und entsprechende Fragen darüber werden 

gestellt, ob die Zielsetzungen (zum Beispiel Reduktion globaler Kohlendioxidemissionen im Kon- 

text der globalen Klimaschutzdiskussion bzw. Flurochlorkohlenwasserstoffe, Halonen usw. im 

Rahmen der Ozonschutzdiskussion) komplett oder teilweise erreicht wurden. Es wird üblich die 

Frage gestellt, ob die Erreichung der effizient gesteckten Ziele schnell erfolgt oder nicht. Es geht 

dabei darum, anhand von metrischen Daten quantitativ zu ermitteln, ob die Realisierung der Ziel-

setzung zügig bzw. mühselig abläuft. Die Frage über die Determinanten der Zügigkeit und Verzö- 

gerung der Realisierung solcher Ziele wird kaum berücksichtigt. Also die dahinter stehenden 

Kernfaktoren für die Effektivität von Umweltschutzregimen werden im Rahmen quantitativer 

Analysen kaum zum Erkenntnisziel gemacht. Deshalb liegen kaum quantitativ durchgeführte 

Analysen von Instrumenten globaler Umweltregime vor, die Erkenntnisse über solche Einfluss- 

faktoren gewonnen haben. Es ist gerade deshalb sehr relevant zu erklären, warum  manche 

multilateralen Umweltregime kooperativ sind, während  andere kaum kooperativ sind. Diese Ar- 

beit thematisiert die Relevanz der Ermittlung256 der Kernursachen, die zu dieser Diffferenz führen. 

                                                 
253 Gygi (1991:19) bekräftigt resümierend schließlich, dass Machterhaltrestriktion das Handeln der Regierungen lenkt (Gygi 

1991:19). Stellvertretend für die Bürger treten Staaten auf globaler Umweltverhandlungsbühne auf. Noch stärker explizit zu 

akzentuieren, ist die Tatsache, dass jedes Land dabei schließlich seine Eigeninteressen verfolgt (vgl. u.a. Cansier 2004:155). 
254 Nach James Buchanan und Gordon Tullock (1962:8) sind die Methodologie und Erkenntnisinteresse der Ökonomischen 

Theorie der Verfassung sich an vielen Werken substanziell gut orientieren, die sich in den 1950er und 1960er mit Ökonomi- 

schen Analyse der Politik stark befassten – wie zum Beispiel Kenneth Arrow (1951); Duncan Black / R.A. Newing (1951); 

Robert A. Dahl / Charles E. Lindblom (1953);  Henry Oliver (1955); Bruno Leoni (1957); Duncan Black (1958) und James 

Buchanan (1954) –, aber Anthony Downs (1957) und Gordon Tullocks „A General Theory of Politics“ sind daran am näh- 

sten. Regierungen sind auch Akteure. Regierungen (Regierungen z.B. nationale, lokale usw.) beeinflussen Entscheidungen. 
255 Nach Endres (2009:27) stehen je nach globaler Umweltproblemtypnatur zwei Abkommentypen zur Lösung internationaler 

Umweltprobleme vorwiegend im Fokus, deren konsistente Kombination selbstverständlich auch vorstellbar ist: erstens Regi- 

me, die ökologischen Wertwandel von individuellen Konsumenten und Produzenten fördern bzw. induzieren; zweitens Regi- 

me, die umweltfreundlichen Technologiewandel induzieren oder fördern. Beides können sich adäquat effektiv überlappen. 
256 Die Ansätze der Neuen Politischen Ökonomie bedienen sich der Instrumentarien (Modellannahmen, Denkmodell usw.) 

der modernen Wirtschaftstheorie (Behrends 2001:1-4), und dabei werden die folgenden Kernannahmen der neoklassischen 

Ökonomik auf die Analyse von politischen Arrangements übertragen: Knappheit, Konkurrenz, erwarteter Nutzen sowie Ra- 
tionalität (North 1993:159). In diesem Zusammenhang betonen Politökonomen in vieler Hinsicht sehr stark, dass Individuen 

selbst bestimmen sollen, was für sie gut ist (Petersen 1996:156). Diese Kernanliegen haben sich als sehr fruchtbar erwiesen. 
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5.2. Politisch-ökonomische Determination kooperativer und nicht-kooperativer globaler  

Umweltregime  

William D. Nordhaus (2000:144-147) differenziert analytisch in diesem Zusammenhang zwei Ty- 

pen von globalen Regimen – nicht-kooperative und kooperative globale Regime. Nicht-koopera- 

tive globale Regime sind diejenigen globalen Regime, die ineffektiv sind, weil sie keine breite Zu- 

stimmung der Regierungen von Staaten erwerben konnten und daher nicht-kooperative Ergebnisse 

produziert haben – wie zum Beispiel das multilaterale globale Klimaschutzregime. Kooperative 

globale Regime sind diejenigen globalen Regime, die effektiv sind, weil sie eine breite Zustimm- 

ung der Regierungen von Nationalstaaten erwerben konnten und daher kooperative Ergebnisse 

produziert haben – zum Beispiel das globale Ozonschutzregime. Er argumentiert, dass das globale 

Klimaschutzregime ein effektives globales Umweltregime werden kann, wenn es sich in Richtung 

kooperatives globales Regime wandelt (Nordhaus 2000:147). Damit stellt er fest, dass der Grad 

der Kooperationsbereitschaft der Staaten ein Hauptunterscheidungsmerkmal beider Regimetypen 

ist. Implizierend fordert er Ökonomen auf, Erklärungen über die Ursachen variierter Koopera- 

tionsbereitschaft der Staaten zu liefern. Die vorliegende Arbeit leistet diesbezüglich257 aus Sicht 

der Neuen Politischen Ökonomik dazu einen Beitrag. Im Lichte der Internationalen Neuen Politi- 

schen Ökonomik wird die Kooperationsbereitschaft nationalstaatlicher Regierungen bei interna- 

tionalen Umweltverhandlungen durch deren politökonomische Kosten bestimmt. Während Regie- 

rungen bei niedrigen politökonomischen Kosten der in Frage stehenden Umweltregimemaßnah-

men Kooperationsbereitschaft zeigen, sind sie bei hohen politökonomischen Kosten nicht koope- 

rationsbereit. Dies lässt sich am besten anhand einer Vier-Quadranten-Schema-Matrixtabelle kurz 

veranschaulichen. Nationalstaatliche Regierungen bevorzugen den Quadranten II (als Idealfall). 

 

Abbildung 5. Matrixtabelle der politisch-ökonomischen Kostenhöhe des Umweltregimebeitritts   

 

                                    Ökonomische Kosten des Beitritts zu globalem Umweltregime  

 

Politische                                  Hoch                    Niedrig 

Kosten des          Niedrig                 

Beitritts zu                      

globalem 

Umweltregime             Hoch    

 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

Politische Entscheidungsträger schätzen popularitätsbezogene Risiken rational ein, bevor sie poli- 

                                                 
257 Für Alfred Endres und Michael Finus sind dabei folgende Fragen relevant: „Welche Gruppen sind an der umweltpolitisch- 

en Zielbestimmung beteiligt? Welche Interessen werden von diesen Gruppen vertreten? Welche Bedeutung hat die Umwelt- 

politik für diese Interessen? Wie interagieren die Gruppen? Welchen Einfluss haben die einzelnen Gruppen auf die umwelt- 

politische Zielbestimmung?“ (Endres/Finus 1996:37-38). Sie werden u.a. im Rahmen dieser Analyse adäquat berücksichtigt. 
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 121 

tische Entscheidungen treffen. Anhand nachfolgender Matrixtabelle lässt sich beispielsweise ge- 

nauso zeigen, dass breite Unterstützung in der Bevölkerung Regierungen zum Handeln bewegt, 

wenn wissenschaftliche Erkenntnisse zum Handeln auffordern. Bei sehr geringer Unterstützung  

in der Bevölkerung ist politisches Handeln kaum zu erwarten. Matrixfeld B dient als ein Idealfall.   

 

Abbildung 6: Wissenschaftliche Problemerkenntnisse und die Forderung nach politischem Handeln 

unter besonderer Berücksichtigung deren Unterstützung in der Bevölkerung 

                                                         

                                    Fundierung wissenschaftlicher Problemerkenntnisse 
                                             sehr strittig     kaum strittig 

Problemlösungs-                       

unterstützung    breit                      

in der Bevöl- 

kerung             gering            

                       
Quelle: Eigene Darstellung 

 

 

Da menschliche Entscheidungen sowohl u.a. Kosten verursachen als auch Nutzen spenden, bleibt 

Kosten-Nutzen-Abwägung schon immer ein immanentes Entscheidungskalkül menschlicher Ents- 

cheidungen unter Knappheitsbedingungen (Budgetrestriktion). Der Markt und der Staat258 sind 

Mechanismen zur Erzielung von Kooperation (Buchanan/Tullock 1962:19). Robert H. Frank und 

Ben S. Bernanke (2011:8) fassten einige relevante Elemente dieser Diskussion folgendermaßen 

kurz: „Knappheit ist ein Kernfaktum ökonomischen Lebens. Deswegen ergibt sich die Situation, 

dass wenn man mehr von einer Sache hat, bedeutet es zwangsläufig, dass er weniger von einer an- 

deren Sache hat (das Knappheitsprinzip). Das Kosten-Nutzen-Prinzip besagt, dass ein Individuum 

(oder ein Unternehmen oder eine Gesellschaft) handeln soll, wenn und nur wenn der marginale 

Nutzen des betreffenden Handelns wenigstens genauso hoch ist, wie die marginalen Kosten des 

Handelns. Denn aus dem Nutzen eines Handelns minus die Kosten eines Handelns ergibt sich 

ökonomische Rente (Rentabilitätsprinzip). Das Kosten-Nutzen-Prinzip suggeriert im Kern, dass 

man handeln soll, wenn dadurch marginal ökonomische Rente geschaffen werden kann“ (Frank/ 

Bernanke 2011:8). Diese treffende Erläuterung lässt sich kohärent auf die Handlungsweise der 

politischen Entscheidungsträger wie folgt gut übertragen259: Politische Popularität ist unstrittig ein 

knappes Gut und bleibt ein Faktum politischen Lebens. Deswegen ergibt sich die Situation im po- 

litischen Prozess, dass wenn politische Entscheidungsträger mehr politische Popularität in der Be- 

                                                 
258 Individuen, die die Bereitstellung öffentlicher Güter wollen, müssen sie sich als Prinzipale kollektiv handeln, um politi- 

sche Entscheidungsträger (Agenten) zum Handeln zu bewegen (vgl. Forte 2010:35). Das findet auf politischem Markt statt.  
259 Politische Entscheidungen werden nicht exogen von neutralen Entscheidungsinstanzen getroffen, sondern durch markt- 

ähnliches Regierungs-Bürger-Interaktionsgefüge (Buchanan 1972a:12). Sowohl ökonomische Beziehung als auch politische 

Beziehung erfordern doch Kooperation zwischen zwei oder mehreren Handelnden (Buchanan/Tullock 1962:19). Handelnde 

treten Tauschbeziehungen an, um ihre eigenen Interessen zu verfolgen und fördern – politische Entscheidungsanalyse aus 

individualistischer Sicht des Staates hat genauso dasselbe Erklärungsmerkmal bzw. –muster (Buchanan/Tullock 1962:19).  
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völkerung erwerben wollen, impliziert es zwangsläufig, dass sie weniger Unbeliebtheitswerte in  

der Bevölkerung haben wollen (Knappheitsprinzip). Das Kosten-Nutzen-Prinzip besagt in dieser  

Handlungssituation, dass politische Entscheidungsträger handeln sollen, wenn und nur wenn der 

marginale Nutzen ihres Handelns wenigstens genauso hoch ist, wie die marginalen Kosten ihres 

Handelns. Aus dem Nutzen eines politischen Handelns minus die Kosten eines politischen 

Handelns ergibt sich die politische Rentabilität betreffenden Handelns. Das Kosten-Nutzenprinzip 

auf politisches Handeln übertragend suggeriert, dass politische Entscheidungsträger handeln 

sollen, wenn dadurch ihre marginalen Popularitätswerte in der Bevölkerung c.p. gesteigert werden 

können. Gegenseitige Unterstützung erweist sich als Kernobjekt des Tausches im politischen 

Prozess. Robert H. Frank und Ben S. Bernanke erläuterten: „Das bedeutet, dass die Wahrnehmung 

der relevanten Kosten und des relevanten Nutzens eines Handelns sicherlich hilft, Prognose über 

die Handlungsweise eines Akteurs jederzeit zu machen. Wenn der Nutzen eines Handelns steigt, 

lässt es sich deduktiv vorhersagen, dass Individuen höchstwahrscheinlich handeln werden. Ande- 

rerseits gilt das Gleiche:Wenn die Kosten eines Handelns steigen, die sicherste Prognose ist, dass 

betreffende Individuen wahrscheinlich nicht handeln werden. Dieses Faktum ist so wichtig, dass 

wir es als Anreizprinzip nennen. Das Anreizprinzip ist ein positives ökonomisches Prinzip und 

zeigt, dass Kosten-Nutzen-Faktor zu exakten Verhaltensprognosen hilft. Das Anreizprinzip besa- 

gt: Akteur (Unternehmen oder Gesellschaft) ist höchstwahrscheinlich handlungsbereitwilliger, 

wenn der Nutzen des betreffenden Handelns steigt. Akteur ist andererseits weniger handlungsbe- 

reitwillig, wenn die Kosten des betreffenden Handelns steigen. Kurzum: Anreize zählen“ (Frank/ 

Bernanke 2011:15). Dies gilt ohne weiteres für politisches Handeln. Resultate politischen Proze- 

sses sind keine Kurzschlussentscheidungen und -handlungen, sondern wohl bedacht. Analogiesch- 

lüsse der Entscheidungslogik nationaler Regierungen über Umweltregimebeitritt sind erläuternd. 

 

Abbildung 7. Analogieschlüsse der Umweltbeitrittsentscheidungslogik der nationalen Regierungen.  

 

1. Nationale Regierungen werden bei globalen Umweltschutzver- 

handlungen aufgefordert, für den Beitritt ihrer Länder zu multila-

teralen  globalen Umweltschutzabkommen zu entscheiden. 

2. Nationale Regierungen wissen, dass sie durch die Berücksichti-

gung der Interessen ihrer Staatsbürger bei globalen Umweltver-

handlungen ihre politische Popularität im Inland maximieren. 

3. Also: Darum entscheiden sich nationale Regierungen für oder 

gegen den Beitritt ihrer Länder zu den in Frage stehenden Um- 

weltabkommen (Entscheidung zum Handeln oder Nicht-Handeln). 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Nachfolgend lässt sich die Analogie im Lichte des Eigennutz- und Rationalitätsaxioms betrachten. 
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5.3. Globale Umweltverhandlungen im Lichte des Eigennutz- und Rationalitätsaxioms  

James Buchanan und Gordon Tullock bekräftigen, dass wie im Marktprozess die empirische Rea- 

lität der Verfolgung von Eigeninteressen im politischen Prozess präsent bleibt (Buchanan/Tullock 

1962:304). Becker (1995:194) fasst dieses Anliegen wie folgt kurz: „Die Ökonomische Theorie 

der Politik(auch als Public Choice-Theorie bezeichnet) fußt auf der Annahme, dass(1) sich alle 

Akteure eigennützig verhalten, unabhängig davon, ob sie in Märkten für private Güter handeln 

oder sich in der Politik engagieren; (2) nicht nur Politiker und Bürokraten, sondern auch Wähler 

(bzw.Bürger) eigennützig handeln… Sie handeln zugleich auch rational“ (Becker 1995:194). So 

argumentieren Geoffrey Brennan und James M. Buchanan: „Homo oeconomicus by no means re- 

presents the worst imaginable character for the social drama. The natural monopolist whose predi- 

lection towards the `small ist beautiful` philosophy leads him to produce less output that would be 

profit-maximising inflicts yet larger marginal losses on the community than his rapacious wealth- 

maximising counterpart. The political zealist who works with self-sacrificing conscientiousness  

to pursue some ideological goal – such as the Purification of the race, or securing the world of  

Islam – can cause much greater harm than the mere budget-maximiser. It may be that this budget-

maximiser is in somewhat `worse` than the average or representative politico-economic agent; 

but, as we have tried to show, this may be a virtue of our disciplinary method – not a weakness” 

(Brennan/Buchanan 1983:103-104). Damit bekräftigen sie, dass die Annahme der eigeninteress- 

engelenkten Zielverfolgung der Regierenden (Popularitätsmaximierung der Politiker und Budget-

Maximierung der Bürokraten) im Vergleich zu allen anderen alternativen Annahmen besser ist.   

Im Zentrum des Verhaltensmodells260 des homo oeconomicus261 stehen u.a. die folgenden Annah- 

men über Individuen: Eigennutzmaximierungsaxiom – die Bestrebung nach der Maximierung des 

Eigennutzes von Individuen unter den Bedingungen der Budgetbeschränkung; Anreizprämisse – 

Vorteilhaftigkeitsvergleichbarkeit von Alternativen auf der Basis individueller Kosten-Nutzen-

Analyse; das Rationalitätsprinzip; Vorzug für Alternativen mit erwartetem größtem individuellem  

Nutzen (Wöhe/Döring 2010:5-6). Mit Hilfe des Denk- und Erklärungsmodells des Homo Oecono- 

micus lässt sich Einblick in das innere Leben der Handlungen im politischen Prozess schaffen. 

 

Homo Oeconomicus als Menschenverhaltensmodell hat sich in den Wirtschaftswissenschaften   

                                                 
260 Sowohl bei normativen Analysen als auch bei positiven Analysen werden Kernannahmen über menschliches Verhalten 

entsprechend der Natur des Menschen gemacht, und es geht aber nicht darum, wie die Menschen sich verhalten sollten, son- 

dern wie die Menschen in der Tat sich verhalten (Buchanan 1962:311). Der normative Aspekt dieser Theorie basiert sich auf 

den Annahmen der ontologischen Verhaltensweisen von Menschen (Buchanan 1962:311). Die Theorie der konstitutionellen 

Wahl (constitutional choice Theorie) von James Buchanan und Gordon Tullock ist individualistisch im analytischen und me- 

thodologischen Sinne (vgl. Buchanan/Tullock 1962:vi; Buchanan 1962:316). Unabhängig von der Position von einzelnen In- 
dividuen als Gesellschaftsmitglieder in der Kollektivwahlstruktur – sei es die Regierenden oder Regierten – können Analysen 

kollektiver Entscheidungen auf der Ermittlung individueller Präferenzen bei der Wahl von Instrumentaleinsätzen (Optionen, 
Mitteln und Möglichkeiten zur Lösung der betreffenden gesellschaftlichen Probleme) durchaus basieren (Buchanan 1962:315).  
261 Homo oeconomicus bzw. homo oeconomicus institutionalis zählen zu Verhaltensmodellen, womit Wissenschaftler Analy- 

sen über politische Entscheidungen durchführen können (Bizer 2011:128) und es hat sich als analytisch produktiv bewahrt. 
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und in weiteren sozialwissenschaftlichen Disziplinen als produktiv erwiesen(Kirchgässner 2008: 

151). Politische Entscheidungsträger und die Bürger im politischen Gestaltungsprozess orientieren 

sich bewusst oder unbewusst an dem Verhaltensmodell des Homo Oeconomicus, weil politische 

Entscheidungen genauso unter Knappheitsbedingungen getroffen werden –  begrenzte Ressourcen 

stehen zur Verfügung, um die unbegrenzten Forderungen und Wünsche der Bürger im politischen  

Prozess zu befriedigen. Die Interaktionen zwischen politischen Entscheidungsträgern und den 

Bürgern im politischen Gestaltungsprozess führt zum Entstehen politischer Entscheidungen. Aus 

Eigennutz und Rationalität
262

 spielt die Günstigkeit der politökonomischen Handlungsbeding- 

ungen eine entscheidende Rolle263. Die Entscheidungs-, Handlungs- und Verhaltensweise sowie 

Resultate politischer Entscheidungsprozesse sind mit Produktionsprozessen (Outputs) im konven- 

tionellen Marktprozess gut vergleichbar. Nach Reimut Zohlnhöfer und Katrin Dümig (2011:2) kö-

nnen Outputs entweder Zwischenprodukte oder Endprodukte sein. Wie bereits erläutert sind glo-

bale Umweltnutzungsregelabkommen als Ergebnisse zwischenstaatlicher Umweltverhandlungen 

vermittelnde öffentliche Güter. Da die Bürger politische Entscheidungen zur Kenntnis nehmen  

(Buchanan 1972b:84), reagieren sie dementsprechend. Bei politischen Entscheidungen über den 

Beitritt eines Staates zu globalen Umweltschutzregimen entscheiden und handeln politische Ent- 

scheidungsträger wie der Homo Oeconomicus. Zwei aus dem Verhaltensmodell des homo oecono- 

micus abgeleitete Annahmen spielen im Rahmen der hier verwendeten Theorie eine wesentliche 

Rolle: Eigennutz- und Rationalitätsannahme. Hennig Becker resümiert den Kernstandpunkt der 

beiden Kernannahmen folgendermaßen: „Nach der Schilderung der ökonomischen Theorie der 

Politik handeln die Individuen eigennützig, d.h. sie bewerten verschiedene Handlungsalternativen 

anhand der Vorstellungen, die sich daraus für ihren individuellen Nutzen ergeben würden, und 

wählen diejenigen Alternativen, welche sie für sich am vorteilhaftesten empfinden. Sie handeln  

zugleich auch rational, indem sie den Suchprozess nach der aus ihrer Sicht besten Lösung dann 

abbrechen, wenn das Ergebnis ein bestimmtes Befriedigungsniveau erreicht“ (Becker 1995:194).    

 

Die Übertragung dieser Verhaltensmodellvorstellung auf das Verhalten von Regierungen bei 

globalen Umweltverhandlungen ist aufgrund ihrer Treffsicherheit für die Erklärung264 dieser 

Entscheidungskalküle produktiv. Denn staatliche Akteure handeln eigennützig und rational. Zwar  

                                                 
262 Transitive Zuordnung ihrer Präferenz spielt eine große Rolle. Auf der Grundlage der Axoime: de gustibus principle 

(Geschmäcker sollen nicht vergleichend beurteilt werden) ist die strukturelle Kohärenz von Präferenzen für Ökonomen signi- 

fikant: Bevorzugt ein Akteur A anstelle B, B anstelle C, dann folgt also dass er A anstelle C präferiert (Schroeder 2010: 452). 
263 Da ontologische Behauptungen mit Hilfe junktorischen Normenalformen-Verfahrens (Czayka 1991:25-26) geprüft werden 

können, lässt sich die Implikation dieser individualistischen Behauptung mit Hilfe der Junktorlogik (Implikationslogik) wie 

folgt zusammenfassen: Prämisse: Wenn günstig auf politisch-ökonomische Bedingung wirkende Einflussfaktoren nicht zu- 

nehmen, steigt die Zustimmungsbereitschaft der nationalen Regierungen bei globalen Umweltverhandlungen nicht. Konklu- 

sion dieser Behauptung ergibt sich zwangsläufig wie folgt: Wenn günstig auf politisch-ökonomische Bedingung wirkende 

Einflussfaktoren zunehmen, steigt die Zustimmungsbereitschaft natioanler Regierungen bei globalen Umweltverhandlungen. 
264 Damit eindeutig wissenschaftliche(über-, unter-und gleichgeordnete) Aussagen in allen wirtschaftswissenschaftlichen Un- 

tersuchungen gemacht werden können, werden Annahmen über Menschenverhalten gemacht(Bofinger 2011:81). Das Verhal- 
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sind Staaten doch Gebilde von Individuen, aber auf internationaler Ebene handeln sie homogen  

wie Individuen. Zur Analyse staatlicher Entscheidungen (wie auf internationaler Ebene) ziehen 

Hobbessche Vertragstheoretiker korrespondierend dengleichen analytischen Bezugsrahmen heran,  

der bei der Analyse der Handlungen von Individuen herangezogen wird – individualistische Ana- 

lyse des Staates (Buchanan/Tullock 1962:19; Buchanan 1962:315). Regierungen vermeiden politi- 

sche Entscheidungen, die hohe Risiken implizieren265. Sie handeln in mancher Hinsicht wie ein 

Homo Oeconomicus. Diesbezüglich spielen Eigennutz- und Rationalitätsaxiom eine grosse Rolle.  

 

Erstens die Entscheidungen und Handlungen von Homo Oeconomicus werden von Rationalitäts-

orientierung266 geleitet. Durch seine Entscheidungen und sein Handeln achtet er darauf, dass er 

keine Optionen wählt, die ihm selbst schaden. Im Rahmen seiner Entscheidungen und seines Han- 

delns sind die Präferenzen des Homo Oeconomicus so zugeordnet, dass er diejenigen Optionen 

wählt, die je nach den betreffenden Entscheidungskontexten vergleichend viel mehr Nutzen spen- 

den. Der aus Entscheidungen und Handlungen von Akteuren entstandene Nutzen
267

 wird in 

modernen Wirtschaftstheorien nicht miteinander verglichen, denn Nutzen an sich ist latent sub- 

jektiv. Die Messung und der Vergleich subjektiven Nutzens erweisen sich aus Sicht der modernen  

Wirtschaftstheorien als kaum wissenschaftlich. Es reicht die Präferenzordnung betroffener Akteu- 

re zu erkunden. Ist die Präferenzordung a priori aufgedeckt, dann können sie mithilfe des Ordinal- 

prinzips logisch-systematisch anhand ihrer Vergleichbarkeit (Reflexivität und Vollständigkeit) 

und Transivität logisch analysiert werden (Bitz 1981:181). Das bedeutet im Kern, dass die Rang- 

folge der Handlungsoptionen des Homo Oeconomicus sich dadurch konsistent aus Gesichtspunk- 

ten seiner Präferenzordnung gut ermitteln lässt (vgl.Bofinger 2011:81). Und politische Entschei- 

dungsträger als homini oeconomici handeln, agieren, verhalten und entscheiden reflexiv, wenn sie  

diejenige politische Entscheidung a gegen b lieber vorziehen (also genau nach ihrer eigener Präfe- 

                                                                                                                                                         
tensmuster des homo oeconomicus dient im Rahmen des hier verwendeten theoretischen Ansatzes als Kernreferenzrahmen.  

Grundsätzliche Kernannahme über menschliches Verhalten bildet der Ausgangspunkt einer ökonomischen Theorie (vgl.  

Buchanan/Tullock 1962:298). Sie fassen die Annahmen ihrer Institutionentheorie wie folgt zusammen: Individuen sind die  

einzigen zentralen Entscheidungsträger; die Treibkraft individuellen Handelns ist im Grunde genommen gezieltes Streben 

nach Nutzenmaximierung; Individuen sind sowohl gut informiert als auch völlig rational (Buchanan/Tullock 1962:297). 
265 Tobias Bevcs Darstellung macht diese Entscheidungsregel wie folgt verständlicher: „Diese besagt, dass man in Situation- 

en mit mehreren Optionen, die Option mit dem besten Schlimmstfall wählen soll. Dies bedeutet Folgendes: Man will beisp- 
ielsweise 100 Euro anlegen und es besteht die Möglichkeit, dass man dabei 10,20 oder 30 Prozent Gewinn macht. Mit gleich- 

er Wahrscheinlichkeit könnte man aber auch 10,20 oder 30 Prozent Verlust machen. In diesem Fall müsste man sich nach der 

Maximinregel für die zehn Prozent entscheiden. Da die Menschen des Urzustands mit dem schlimmsten Fall rechnen müssen, 

würden sie dieser Regel folgen“ (Bevc 2007:29). Das gilt genauso auch für kollektive Entscheidungen über Politikgestaltung.  

Im Übrigen werden Kosten – kostentheoretisch betrachtet – in der Ökonomik aufgrund ihrer relativen Vergleichbarkeit und 
Quantifizierbarkeit üblich objektiv untersucht, und Nutzen – nutzentheoretisch betrachtet – werden aufgrund ihrer Unverglei- 

chbarkeit und Unquantifizierbarkeit subjektivistisch betrachtet (Stillich 1923:104). Während politische Transaktionskosten 

im Kontext der Vollzugskosten der Implementierung bestimmter Politikmassnahmen zugeordnet werden (Wieschtel/Rentz 

1999: 453), werden politische Entscheidungskosten oft als die erwarteten nichtmonetären qualitativen Kosten konzipiert. 
266 Die beiden Autoren nehmen an, dass Präferenzordnung im politischen Prozess rational und eigennützig ist. Buchanan und  

Tullocks (1962) Arbeit expliziert, dass Individuen fähig sind, sich an langfristig erwartete Nutzenmaximierung bei rational- 

er Institutionenwahl zu orientieren, obwohl sie von kurzfristiger Nutzenmaximierung beeinflusst werden (Rowley 2004b:9). 
267 Emmanuel Richter (2011:14) betont, dass die Bürger handelnde und urteilende Teilhaber an der Politikgestaltung sind. 
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renzordnung). Politische Entscheidungsträger handeln und entscheiden beispielsweise vollständig,  

wenn sie politische Entscheidung a gegen b vorziehen oder politische Entscheidung b gegen a  

vorziehen bzw. die beiden Optionen als gleichbedeutend bewerten (Indifferenz). Politische 

Entscheidungsträger entscheiden und handeln transitiv, wenn sie folgende Präferenzordnung bei 

Wahlalternativen besitzen: Sie ziehen politische Entscheidung a gegen b und b gegen c vor: Also 

politische Entscheidung a gegen c. Auf dieser Basis lässt sich logisch adäquat vorhersagen, dass 

politische Entscheidungsträger (Regierungen) bei globalen Umweltverhandlungen ihre Präferenz- 

en wie folgt ordnen: Sie ziehen popularitätssteigernde politische Entscheidungen a gegen popula- 

ritätsstabilisierende politische Entscheidungen b vor. Sie ziehen in einer erweiterten Variante po- 

pularitätsstabilisierende politische Entscheidungen b gegen popularitätsreduzierende politische 

Entscheidungen c vor. Der logische Schluss ergibt sich ableitend daher, dass sie popularitätsstei- 

gernde politische Entscheidungen gegen popularitätsreduzierende politische Entscheidungen 

vorziehen. Also es geht darum, dass sich alle homo oeconomici durch ihre Kosten-Nutzen-

Kalkulation (Vorteile-Nachteile-Abwägung) immer für diejenigen Optionen sind, die nach ihrer 

Auffassung zur Nutzenmaximierung führen. Dies ist mit der Metaphysik des Nutzens konform.   

 

Zweitens sind die Entscheidungen und Handlungen eines Homo Oeconomicus eigennutzorientiert. 

Das bedeutet im Kern, dass Eigennutz der treibende Faktor ihrer Entscheidungen und Handlungen 

ist. Um seinen Eigennutz durch ihre Entscheidungen und Handlungen zu verfolgen, setzt der 

Homo Oeconomicus entweder eigennützige oder scheinbar altruistische Mittel ein (vgl. Zohlnhö- 

fer/Dümig 2011:6). Im Politikausgestaltungsprozess spielen persönliche Einstellungen, Vorlieben 

und Vorzüge politischer Entscheidungsträger bei ihren Entscheidungen und ihrem Handeln268 

keine grosse Rolle, denn sie orientieren sich politisch-kalkülmäßig vorwiegend an der Maximie- 

rung ihrer Popularität in der Bevölkerung. Je höher die popularitätssteigenden Potenziale bzw.  

Tendenzen einer bestimmten globalen umweltpolitischen Maßnahme sind, umso höher ist die Zu- 

stimmungsbereitschaft der Regierungen von Nationalstaaten für die betreffende umweltpolitische  

                                                 
268 Im Zentrum der Ansätze der Neuen Institutionenökonomik steht u.a. Motivationsproblem, denn Akteure spielen mit, wenn 

sich eine Institutionenwahl für sie lohnt (Wolff 1999:135). Theoretische Ansätze der Neuen Institutionenökonomik zählen zu 

ökonomischen Theorien öffentlicher Güter. Die Untersuchung von Institutionen gehört zu Erkenntnisinteressen von Ökono- 

men. Graham Bannock et al. (1972:147) betonen diese Tatsache durch die Erweiterung der von Lord Robbins (1932:116) ge- 

lieferten berühmten Definition der Wirtschaftswissenschaft als „Economics is the science which studies human behavior as a 

relationship between ends and scarce means which have alternative use“, indem sie zu Recht Ökonomik wie folgt definieren 

„Economics is a science concerned with those aspects of social behavior, and those institutions, which are involved in the use 

of scarce resources to produce and distribute goods and services in the satisfaction of human wants“ (Bannock et al. 1972: 

147). Diese Definition der Ökonomik leuchtet stark ein, dass die Wirtschaftswissenschaft sich u.a. mit Institutionen befasst. 
Die Wiederentdeckung der erkenntnisbezogenen Relevanz der Institutionenökonomik seit den 1950er bzw. 1970er Jahren für 

viele ökonomische Untersuchungen wird von vielen Ökonomen als eine der produktivsten Entwicklungen in den Sozialwi-

ssenschaften betrachtet (Hodgson 2002:123). Auch in der Umweltökonomik steigt seit einigen Jahren die Zahl der Anwen- 

dung der Theorien und Instrumentarien der Neuen Institutionenökonomik (Löhr 2008:49; Peterson 2001:617). Die Neue In- 

stitutionenökonomik wird von vielen Sozialwissenschaftlern als Vertiefung, Verfeinerung, Modifikation und Erweiterung 

neoklassischer ökonomischer theoretischer Erkenntnisse betrachtet (vgl. Blum et al. 2005:44-45). Da die Neue Institution- 

enökonomik ein sich entfaltender Forschungsbereich ist, entfalten sich ihre Werkzeuge (Alston/Eggertsson/North 1996:2).  
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Option, und ceteris paribus verhalten sie sich bei popularitätssenkenden Maßnahmen nichtkoope- 

rativ. Deshalb erklären Regierungen von Nationalstaaten sich kaum bereit, innenpolitisch unpopu- 

läre globale Umweltpolitikmassnahmen zu unterzeichnen und ratifizieren. Eigennutzorientierung 

spielt eine überwiegende Rolle bei solchen Entscheidungen. Es lässt sich an dieser Stelle verdeut- 

lichen, dass kein Verhaltensmodell Anspruch auf absolute Wahrheit hat. Aber das Verhaltensmo- 

dell des Homo Oeconomicus als Erklärungsmuster der positiven Seite der hier verwendeten Theo- 

rie ist im Vergleich zu allen anderen möglichen Verhaltensmodellen hinsichtlich des Verhaltens 

der politischen Entscheidungsträger und Einflussträger269 wahrheitsnäher. Aufgrund seiner hohen 

Prognosenkraft und empirischen Kraft ist er wahrheitsnäher als alle anderen alternativen Verhal- 

tensmuster der Entscheidungen270 und Handlungen politischer Akteure. Auf der Grundlage des 

Verhaltensmodells des Homo Oeconomicus ergeben sich konsensuale Institutionen aus dem 

Zustimmungskalkül der im kollektiven Entscheidungsprozess Beteiligten. Da die Beteiligten 

rationale und eigennützige Individuen sind, verfolgen sie Ziele, die ihnen selbst nicht schaden. 

Individuelle Einstellungen, Werte sowie Ideologien werden mit Hilfe der Ceteris-Paribus-Klausel 

als konstant gehalten bzw. als keine regulären entscheidenden Einflussfaktoren betrachtet. 

Anstelle solcher möglichen Einflussfaktorensets steht das Kosten-Nutzen-Kalkül rationaler und 

eigennütziger Individuen. Zur Erklärung der Determinanten der Zustimmungsbereitschaft der im 

politischen Prozess beteiligten Individuen kann man auf der Basis dieses Verhaltensmodells nicht 

ausschliessen, dass dieses erste Aussageset konsistent ist. Rationale und eigennutzorientierte Indi- 

viduen als Akteure im Prozesss kollektiver Entscheidungen handeln so, dass sie sich selbst dadur- 

ch nicht schaden. Hinsichtlich der Verfolgung der Maximierung bzw. Stabilisierung ihrer politi- 

schen Popularität verhalten, entscheiden und handeln politische Entscheidungsträger genauso. 

Alle politischen Entscheidungen beziehen sich auf den marginalen Nutzen und marginale Kosten 

der in Frage stehenden politischen Handlungen. Schließlich werden politische Entscheidungen 

durch die Differenz zwischen dem Nutzen (den Vorteilen) und den Kosten (den Nachteilen) für  

die betreffenden Entscheidungsträger bzw. Handlungsträger (unter der Beachtung der Interessen 

der Einflussträger) determiniert. In der Politik handelt es sich um Wahlentscheidungen, und in  

                                                 
269 Arthur Seldon (1991:ix) expliziert, dass Prinzipien und Ansatz der Neuen Politischen Ökonomik in dem Werk der beiden 

Amerikaner mit schottischer Abstammung Professoren J. M. Buchanan und Gordon Tullock (1962) The Calculus of Consent 

dargelegt wurden, wo Buchanan Politik als Tauschprozess zwischen Regierenden und Regierten erläuterte, und Tullock ana- 

lysierte die Zielverfolgungen politischer Akteure (Seldon 1991:ix). Calculus of Consent erweiterte die damals bestehende  

Ökonomische Theorie der Politik als Tausch unter Gesellschaftsmitgliedern (Riker 1962). Übrigens analysierte Adam Smith  

gesellschaftliche Interaktionen auf der Basis der angeborenen Tauschbereitschaft der Menschen (vgl. Smith 1776/2008:32). 
270 Die Verhaltenseigenschaften des Homo Oeconomicus werden von vielen Autoren gut zusammengefasst (vgl. Zohlnhöfer/ 

Dümig 2011:4-7; Bofinger 2011:81) und dazu zählt, dass im Kontext seiner Entscheidung und seines Handelns der Homo 

Oeconomicus Präferenzen über Vorzüge besitzt. Seine Vorzugspräferenzen sind nutzenorientiert. Politiker verhalten sich ge-

nauso wie homo oeconomicus. Politische Entscheidungsträger als Homini Oeconomici handeln und entscheiden sich in die- 

sem Zusammenhang für diejenigen politischen Alternativen, die nicht zu Popularitätseinbussen führen, denn wie alle Indivi- 
duen wollen sie durch ihre politischen Entscheidungen in der Bevölkerung auch beliebt sein. Das hat in der Präferenzordnung 

politischer Entscheidungsträger Vorrang. Die Priorisierung dieser Präferenz entsteht aus menschlicher Natur. Für Homini 

Oeconomici ist das Prinzip der Risikovermeidung attraktiv und anziehend (Laudon et al. 2010:163; Münkler et al. 2010:7) 
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der Ökonomie handelt sich genauso um Wahlentscheidungen (Twight 1992:101). Nachfolgend 

lässt sich veranschaulichen, wie die Entscheidungen der nationalen Regierungen über den Beitritt  

ihrer Länder zu den in Frage stehenden globalen Umweltschutzabkommen in der Regel aussehen.  

 

Tabelle 1. Die Differenz zwischen marginalem politischem Nutzen und marginalen politischen Kosten 

hinsichtlich der Umweltabkommenzustimmungsbereitschaft nationaler Regierungen.   

 

Marginale politische Kosten und 

marginaler politischer Nutzen eines 

globalen Umweltabkommens                                  

Zustimmungsbereitschaft der nationalen Re- 

gierungen hinsichtlich des Beitritts ihrer Län- 

der zu dem in Frage stehenden Abkommen 

Politische Kosten > politischer Nutzen Zustimmungsbereitunwillig 
Politische Kosten = politischer Nutzen Zustimmungsbereitwillig 

Politische Kosten < politischer Nutzen Sehr zustimmungsbereitwillig 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

Robert H. Frank und Ben S. Bernanke führen in diesem Zusammenhang aus, dass Ökonomen das 

Kosten-Nutzen-Prinzip generell als abstraktes Modell bewusst anwenden, wie ein idealisiertes 

Individuum sich entscheiden wird, wenn er zwischen konkurrierenden Alternativen wählen muss 

– rationale Individuen wenden immer das Kosten-Nutzen-Prinzip (vielmehr durch Intuition, weni- 

ger durch irgendwelche exakte Kalkulation) an – das Modell hilft, um mögliche Handlungsweise 

vorherzusagen (Frank/Bernanke 2011:7). Dies gilt ohne weiteres für politische Entscheidungen. 

Der Attraktivitätsglanz271 des Verhaltensmusters des Homo Oeconomicus besteht v.a. aber in sei- 

ner Prognosenkraft. Unter anderem zählen Risikoargument, Konfliktharmonisierungsargument 

(Harmonisierung knappheitsbedingter Konflikte) und Symmetrieargument nach Brennan und Bu- 

chanan (1985:49) zu den Rechtfertigungen für die Anwendung des Verhaltensbilds des Homo 

Oeconomicus in ökonomischen Analysen individuellen272 Verhaltens beim Entstehen und Wan- 

del von Institutionen. Thomas Hobbes Vertragstheorie und Adam Smiths Handlungsprinzip273 bei 

Marktprozessanalysen zählen zu den Pionierarbeiten, die einen Einfluss auf die Konstruktion des 

Menschenverhaltensbilds des Homo Oeconomicus haben. Einige Erläuterungen sind an dieser 

Stelle relevant. Wie Ökonomische Theorien der Umwelt beschäftigen sich Ökonomische Theorien  

                                                 
271 Nach David Reisman (1990a:1) treffen Individuen Wahlentscheidungen, offenbaren ihre Präferenzen und handeln – aber 

Rationalität und Eigennutzorientierung stehen im Kern ihres subjektiven Nutzens. Bruno S. Frey et al. (2011:219) zeigen, da- 

ss sogar mögliches Reaktionsverhalten unter extremen Bedingungen wie das Titanikdesaster sich auch mit Hilfe des Verhal- 

tensmodells des Homo Oeconomicus prognostizieren lässt. Geoffrey M. Hodgson (2011:164) stellt in diesem Zusammen- 

hang fest, dass in den modernen Wirtschaftswissenschaften viel Wert auf Prognosenkraft theoretischer Modelle gelegt wird. 

Er fügt hinzu am Beispiel der Chaostheorie, dass sogar hochmathematisch-formalisierte Theorien ohne Prognosenkraft keine 

grosse Aufmerksamkeit in der modernen Ökonomik geschenkt werden (Hodgson 2011:165). Umgekehrt gilt das Gleiche.  
272 Bezüglich der individualistischen Ausrichtung stellt Franz Wirl dar:„Methodologischer Individualismus ist eine der Kern- 

thesen der Neoklassik, die dann von der NPÖ von Markt- auf politische Entscheidungen erweitert wurde“ (Wirl 1993:208). 
273 Die analytischen Gedanken Adam Smiths spiegeln sich in der Neuen Politischen Ökonomie wider. Arnold Meyer-Faje 

(1984:47) fasst das Menschenbild von Adam Smith unter vier Stichpunkten wie folgt kurz: natürliche Neigung zur Tausch- 

bereitschaft; die Bedürfnisse zur Verbesserung seiner Bedingungen, natürliche Neigung zur Eigennutzorientierung, sowie 

Tauschhandlungsfreiwilligkeit. Sie spiegeln die Realität des Prozesses der Politikgestaltung in jeder Hinsicht adäquat wider.  
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der Politik mit der Anwendung ökonomischer Methoden auf nicht-marktliche Beziehungen. Öko- 

nomische Theorien der Politik274 untersuchen die Prozesse der Politikausgestaltung mit Hilfe wirt- 

schaftswissenschaftlicher Instrumentarien. Neue Politische Ökonomie beschäftigt sich mit den 

Analysen von nicht-marktbasierten Entscheidungsfindungen (Mueller 2003:1). Die Neue Politi- 

sche Ökonomik ist ein Zweig der Wirtschaftswissenschaften, der sich u.a. mit der Erforschung der 

Interaktion zwischen politischen und ökonomischen Interessen befasst, und der Ansatz zeigt dabei 

, wie Politiker aus Popularitätsmaximierungsgründen Politik-Optionen wählen (Frey 2007:25-29).  

 

Die Neue Politische Ökonomie gehört zu den zentralen Forschungsansätzen bzw. Teilbereichen 

der Neuen Institutionenökonomik (vgl. Richter/Furubotn 1999:35; Erlei et al. 1999:42; Peterson 

2001:617; Leipold 2006:44-45). Institutionenökonomen leisten relevante Beiträge in der Ökono- 

mik. Institutionenökonomen befassen sich unter anderem wie schon erwähnt mit komparativen In- 

stitutionenanalysen. Im Rahmen der komparativen Analyse von Institutionen (z.B. globale Um- 

weltregime) als unabhängige Variable (d.h. als explanandum) werden sie als exogen gegeben 

betrachtet, und ihre Wirkungen (sog. Zielursachen) werden systematisch untersucht (Martiensen 

2000:6; Blum et.al. 2005:44; Karpe 1997:7). Im Rahmen der komparativen Analyse von Institu-

tionen als abhängige Variable (als explanans) werden Institutionen (z.B. globale Umweltregime) 

als endogen betrachtet, und die Prozesse ihrer Entstehung und ihres Wandels (Wirkungsursachen) 

werden mit Hilfe ökonomischer Instrumentarien systematisch untersucht (vgl. Martiensen 2000:6; 

Blum et.al. 2005:44; Göbel et al. 2002:5). Globale Umweltabkommenbeitrittsentscheidungen der 

nationalen Regierungen sind im Grunde genommen letztlich politische Entscheidungen über die 

Entstehung und den Wandel globaler Institutionen. Die Neue Politische Ökonomie275 zählt zu den 

ökonomischen Ansätzen, die sich mit ökonomischer Analyse von Institutionen als explanans stark  

befassen. Nachfolgend lässt sich das politökonomische Grundmodell über die Relation zwischen  

ökonomischen und politischen Interessen beschreiben, um Bedingungen der globalen Umweltbei- 

trittsentscheidungen nationaler Regierungen (politische Entscheidungsträger) näher zu erläutern. 

                                                 
274 Die theoretischen und methodischen Instrumentarien der Neuen Politischen Ökonomie sind vor allem für ökonomische 

Prozessanalysen des Institutionenwandels geeignet (Horbach 1992:79-85), weil sie sich u.a. mit Fragen über das Zustande- 
kommen kollektiver Entscheidungen befasst (Martiensen 2000:490). Übrigens haben die Anwendungen von Prozessanalysen 

in der Neuen Institutionenökonomik seit einigen Dekaden substanziell zunehmend an Bedeutung gewonnen (vgl. Furubotn/ 
Richter 2005:viii). Da es ein Wirkungszusammenhang zwischen der politischen Natur öffentlicher Güter und deren ökonomi- 

scher Natur besteht (Loehr/Sandler 1978:16), sind politische Entscheidungen darüber politisch-ökonomisch bedingt. Adam 

Smith betonte sogar, dass klassische Politische Ökonomie ein Zweig der Wissenschaft der Staatsmänner ist, und er forderte, 

dass Staatsmänner ökonomisches Wissen erwerben sollten (Ziesemer 2009:96). Die Neue Politische Ökonomie (NPÖ) im 

Anschluss an klassische Politische Ökonomie ermöglicht neue Ansätze zur Analyse politischer institutioneller Arrangements 

(Schenk 2000:545) und  sie entwickelt etablierte marktähnliche ökonomische Theorien der Politik weiter(Buchanan 1991:ix).  

Buchanan und Tullock (1962) setzten die Theorie der Neuen Politischen Ökonomie in Gang und gegen die damals vorherr- 

schende Annahme postulierten sie, dass politische Entscheidungsträger wie jeder von Eigeninteressen beeinflusst werden – 

im Anschluss zeigte Mancur Olson, wie Interessengruppe politische Entscheidungen beeinflussen (vgl. Coyle 2011:242). 
275 In der Neuen Politischen Ökonomik wurde die Frage untersucht, wie die Interaktionsprozesse zwischen politischen Ent- 
scheidungsträgern und Bürgern durch politische und ökonomische Bedingungsfaktoren beeinflusst werden(Persson/ Tabellini 

2000:69). Milton Friedmann(1976:2-3) betont, dass es eine Trennlinie zwischen Ökonomie und Politik kaum gibt und betont, 

dass Harrold Lasswells Politikdefinition als „wer kriegt was, wann und wie“ für die Ökonomie gilt (Freidmann 1976:2-3). 
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5.4. Wechselwirkung ökonomischer und politischer Interessen bei globalen Umweltregime- 

beitrittsentscheidungen nationaler Regierungen aus politökonomischer Grundmodellsicht 

Politisch-ökonomisches Argumentationsmuster über die Interaktionen zwischen den Bürgern und 

den Politikern ist seit den 1950er im Grundmodell des Erklärungsmusters der Neuen Politischen 

Ökonomie weiterentwickelt und vertieft worden. Politiker und Bürger werden als Akteure wie im 

konventionellen Marktprozess dargestellt, deren Interessen in Tauschhandlungen bestehen. Bei 

diesen Tauschbeziehungen handelt es sich um die Erreichung von individuellen politischen und 

ökonomischen Vorteilen (Downs 1957:6). Die Handlungsweisen der Akteure sind stabil präfe- 

renzorientiert, eigennützig, nutzenmaximierend und transitiv. Sowohl politische als auch ökono- 

mische Bedingungsfaktoren der Tauschbeziehungen zwischen den Bürgern und den politischen 

Entscheidungsträgern werden durch Prinzipal-Agent-Beziehung des Politikgestaltungsprozesses 

stark beeinflusst (Hertley Tisdell 1981:49). James Buchanan betont mehrmals, dass Knut Wicksell 

es durchaus verdient, als herausragender Vorläufer(Pionier) der Public-Choice Theorie bezeichnet 

zu werden, da er durch seine theoretische Arbeit im Jahr 1896 grundlegende ökonomische 

Grundorientierungen herausfand, die zu den Hauptgrundlagen dieses Forschungsprogramms ge- 

hören – das Konzept der Politik als Tausch, die Annahme des methodologischen Individualismus 

und Homo Oeconomicus (vgl. Buchanan 1989:933). Übrigens „Stakeholders“ ist mittlerweile der 

Begriff zur Beschreibung aller beteiligten Interessen. Alle beteiligten Interessen werden im Rah- 

men des Grundmodells der Neuen Politischen Ökonomie in zwei zentralen Interessenlagern grob 

zugeordnet – politische Interessen und ökonomische Interessen. Es herrscht eine interdependente 

Beziehung zwischen ökonomischen Interessenlagern und politischen Interessenlagern, denn poli- 

tische Entscheidungen haben Auswirkungen auf ökonomische Interessen der Bürger, und wieder- 

um haben die ökonomischen Interessen der Bürger einen Einfluss auf die Auswahl politischer 

Entscheidungen der politischen Entscheidungsträger. Diese wechselseitig enge Beziehung lässt 

sich (wie in der Neuen Politischen Ökonomie üblich ist) wie folgt illustrativ veranschaulichen.    

 

Abbildung 8. Interdependente Beziehung zwischen politischen und ökonomischen Interessenlagern 

   

↔ 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Mit Hilfe des allgemeinen politisch-ökonomischen Grundmodells werden die Bedingungen der 

politischen Entscheidungsprozesse und einige Zusammenhänge erhellt. Das Grundmodell besteht 

in der Regel aus den oben dargestellten vier fundamentalen Bezugsgrössen: Dem ökonomischbe- 

zogenen Einflusssektor sowie dem politischbezogenen Einflusssektor. Politisch-ökonomische  
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Grundmodelle bestehen aus diesen vier integralen Funktionselementen (vgl. Frey 1978:503-505). 

Die Beziehung zwischen den beiden Einflussbereichen wird mit Hilfe eines wechselseitig wirken- 

den Funktionspfeils gezeigt: politikbezogene Reaktionsfunktion aufgrund politischer Interessen 

der Regierenden als Funktionspfeil und Unterstützungs- bzw. Popularitätsfunktion aufgrund der 

ökonomischen Interessen der Bürger bzw. Regierten als Funktionspfeil. Das politisch-ökonomi- 

sche Grundmodell zeigt durch diese analytisch-deskriptive Darstellung, warum im Grunde geno- 

mmen die Verortung der Determinanten des Handelns bzw. Nichthandelns von Regierungen bei 

Gesellschaftsproblemen auf folgende vier interdependente Bezugsgrössen zurückzuführen ist:öko- 

nomischer Sektor, politischer Sektor, Popularitäts- und Unterstützungsfunktion. Diese interdepen- 

dente Beziehung zwischen ökonomischen und politischen Interessenlagern besteht darin, dass 

politische Entscheidungen Auswirkungen auf ökonomische Interessen der Bürger haben, und poli- 

tische Unterstützung durch die Bürger dient als Mittel zur Verfolgung politischer Interessen. Das 

politisch-ökonomische Grundmodell entkräftet Modelldarstellungen, die Regierungen als externe 

bzw. exogene Instanz der politischen Entscheidung betrachten. Stattdessen werden Regierungen 

als interne bzw. endogene Instanz der politischen Entscheidungen (Endogenisierung des Staats- 

handelns) modelliert. Denn politische Entscheidungen entstehen durch solche Interaktionen. Ent-

sprechend entsteht die Erlangung politischer Unterstützung der politischen Entscheidungsträger 

aus der Berücksichtigung ökonomischer Interessen der Bürger bei politischen Entscheidungen. 

Politische Entscheidungsträger wissen, dass zur Steigerung ihrer Beliebtheit in der Bevölkerung 

entsprechende Reaktion auf die ökonomischen Interessen der betroffenen Bürger unabdingbar ist. 

Das politisch-ökonomische Grundmodell leuchtet die Interessen, Forderungen und Vorgänge des 

politischen Prozesses ein, um dadurch einen deskriptiv-analytischen Rahmen zur Beantwortung  

der Frage darüber zu liefern, warum politische Entscheidungsträger handeln bzw. nicht handeln.  

 

Vincent Ostrom (1993:170) betont, dass die Anwendung der Postulate des methodologischen In- 

dividualismus und des rationalen eigennützigen Individuums im Nichtmarktentscheidungsprozess 

eine der Stärken des analytischen Erklärungsmusters der Neuen Politischen Ökonomie erweist. Da 

Knappheit und Unsicherheit schon immer unübersehbare Charakteristika realer menschlicher 

Lebensumstände sind, hangen alle Problemlösungsaktivitäten der Menschen von Entscheidungen 

ab, die unter Knappheit und Unsicherheit getroffen werden (vgl. Albert 2002:55). Die Informa- 

tionsbegrenztheitsannahme des Schleiers der Unsicherheit bzw. der Ungewissheit beim Vertrags- 

abschluss zwischen gleichinformierten und freien Individuen ist eine empirische Realität, denn bei 

politischen Entscheidungen als Vertragsabschluss lassen sich keine vollständigen Informationen 

über künftige Positionen von Vertragspartnern gewinnen. Und die Annahme des Schleiers der  

Unsicherheit gilt bei politischen Entscheidungen, weil aufgrund fehlender vollständiger Informa- 



 132 

tionen über künftige Positionen der Vertragspartner die Erzielung konsensualer kollektiver Ent- 

scheidungen zur Förderung öffentlicher Güter machbar ist. Individuen (sei es Politiker, Stimm-

wähler, Unterstützer von Regierungen etcetera) werden im politisch-ökonomischen Grundmo- 

dell als Akteure bezeichnet. Ihre Entscheidungen werden unter Knappheitsbedingungen getroffen. 

Regierungshandeln (öfters als Staatshandeln) sind Entscheidungen von Individuen als Entschei- 

dungsträger und Einflussträger unter Knappheitsbedingung. Deshalb entscheiden und handeln 

sie dementsprechend: Individuen im politischen Prozess sind mit marktbasierten Interaktionen 

zwischen Konsumenten und Unternehmern gut vergleichbar. Politiker werden dabei analytisch als 

Unternehmer im Marktsystem betrachtet, die Interesse an der Maximierung eigener politischer In- 

teressen (Popularitätsmaximierung) haben. Die Bürger werden analog als Konsumenten wie im 

Marktsystem beschrieben, die das Interesse an der Maximierung ihres ökonomischen Nutzens 

als Wirtschaftende haben. Wie der Marktprozess analytisch in den Wirtschaftswissenschaften 

untersucht wird, untersuchen Politökonomen den politischen Prozess der Gestaltung politischer 

Entscheidungen analytisch. Sowohl der Marktprozess als auch der politische Prozess276 finden 

immer unter(materiellen und immateriellen) Knappheitsbedingungen statt. Nutzenmaxierungsziel- 

verfolgung ist für alle vorrangig. Timm Gudehus (2010:603) bekräftigt im Zusammenhang mit 

dem Marktprozess, dass die treibende Kraft aller Marktteilnehmer wie folgt darstellbar ist: Die 

Zielverfolgung aller Nachfrager besteht doch darin, zu minimalem Kostenaufwand maximale 

Deckung ihres Bedarfs bzw. maximale Befriedung ihrer Bedürfnisse gut zu realisieren. Die 

Zielverfolgung aller Anbieter besteht darin, zu minimalem Kostenaufwand höhere Profite durch 

maximalen Umsatz zu erzielen. Die Zielverfolgung aller Kaufvermittler besteht darin, maximale 

Provisionen wie möglich doch zu erzielen (Gudhus 2010:603). Während die Bürger wie die Nach- 

frager im Marktprozess rational handelnde Politiknachfrager sind, sind die Politiker wie die An- 

bieter im Marktprozess rational handelnde Politikanbieter. Dies impliziert, dass während Nach- 

fragerverhalten im Marktprozess mit Bürgerverhalten im politischen Prozess gleichzusetzen ist, 

ist Anbieterverhalten im Marktprozess mit Regierungsverhalten im politischen Prozess vergleich- 

bar. Wie das Nachfragerverhalten im Marktprozess einen direkten Einfluss auf das Anbieterver- 

halten hat, nimmt das Verhalten der Bürger genauso einen direkten Einfluss auf das Handeln von 

Regierungen277 im politischen Prozess278. Dies lässt sich nachfolgend adäquat veranschaulichen. 

Dabei lässt sich zeigen, wie Interessen auf der nationalen Ebene globale Umweltregime gestalten. 

Also die Gestaltung aller globalen Umweltschutzregime hat eher eine Unten-Oben-Verlaufsform. 

                                                 
276 Douglass C. North (2005:170) konstatiert, dass Ökonomik sich am Ende mit Wahlentscheidungen beschäftigt. Das gilt für  

ökonomische Analyse des politischen Gestaltungsprozesses. Douglass C. North (2005:170) konstatiert, dass zum Verstehen  

menschlichen Zusammenlebens und -wirkens die Explizierung der Zielverfolgungen von Akteuren von großer Bedeutung ist.  
277 Gute politische Entscheidungen von Regierungen entstehen, wenn sie politisch uberwacht werden (Buchanan 1972c:75).  
278 Regierungshandeln bzw. -nichthandeln ergeben sich hier theorieprognostisiert aus individueller Kalkulation des erwarte-

ten Nutzens und der Kosten der in Frage stehenden politischen Entscheidungen. Das gilt uneingeschränkt für Umweltregime. 
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Abbildung 9: Ausgestaltung globaler Umweltschutzregime durch Präferenzen auf der nationalen Ebene  

 

 

 

↑ 

 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Die Interaktionskette verläuft wechselwirkend. Denn nach der Ratifizierung eines globalen Um- 

weltabkommens passen sich nationale Umweltregelwerke je nach multilateralen Vereinbarungen 

an. Die Darstellung lässt sich illustrativ mit Hilfe der nachfolgenden Abbildung veranschaulichen.  

 

Abb. 10: Erweiterung nationaler Umweltschutzregelwerke durch ratifiziertes globales Umweltabkommen  
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Quelle: Eigene Darstellung 

 

Nachfolgend lassen sich die beiden obigen illustrativen Abbildungen mit Hilfe eines einzigen 

Schaubilds die gesamtbildliche Verknüpfung deren Wechselwirkungen adäquat veranschaulichen.  

 

Abb. 11: Interessen der Bürger, Ausgestaltung globaler Umweltregime und nationale Umweltregelwerke 
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Quelle: Eigene Darstellung 
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Alle diese Abbildungen zeigen, dass der Beitritt eines Staates zu globalem Umweltschutzregime 

nach der Aggregation der Präferenzen der von betreffendem globalem Umweltabkommen Betro-

ffenen erfolgt. Durch eine verbindliche Ratifizierung eines globalen Umweltschutzabkommens 

verpflichten sich die Regierungen betreffender Nationalstaaten, ihre nationalen Umweltschutz- 

regelwerke zu erweitern. Manfred Joseph Holler (1979:67) konstatiert zu Recht, dass es in den 

Wirtschaftswissenschaften angenommen wird, dass Individuen unter Knappheitsbedingungen wie 

im Marktprozess und im politischen Prozess ihren Nutzen in Tauschbeziehungen maximieren, 

denn die Ableitung des Verhaltens aller Akteure im Marktprozess (Nachfrager und Anbieter) und 

im politischen Prozess (die Regierten und die Regierenden) aus Nutzenmaximierungsannahme 

erweist sich als ein realitätsnäheres Handlungskonzept unter Knappheitsbedingungen. Manfred 

Joseph Holler (1979:67) stellt fest, dass da Nutzenmessung schon immer eine Problematik in der 

Ökonomik darstellt, erweist sich Popularitätsmaximierungsannahme in der Tat als der eleganteste 

Ansatz zur Lösung der Problematik der Nutzenmessung im politischen Prozess. Diese Erklärung 

zählt zu zentralen Gründen, warum die marktprozessuale Problematik der Nutzenmessung im po- 

litischen Prozess nicht dramatisch ist. Denn im Marktprozess hat ein bestimmtes Gut unzählige 

Nutzenfunktionen für zahlreiche Individuen, die es erwerben. Aber im politischen Prozess durch 

die Popularitätsmaximierungsannahme kann fokussiert analysiert werden, warum politische Ent- 

scheidungsträger zwecks einer bestimmten Zielverfolgung (Popularitätsmaximierungsziel) sich 

dementsprechend verhalten. Zur Erklärung politischen Handelns geht es dabei nicht darum, Popu- 

laritätsmaximierung zu quantifizieren, sondern sie qualitativ analytisch zu beschreiben. Popula- 

ritätsmaximierungstheorem (demokratisches Medianwählertheorem und Medienbürgertheorem 

in nicht-demokratischen politischen Systemen) ist eine gleichgeordnete Annahme über die we- 

sentlichsten Gründe, warum die Berücksichtigung der Bürgerwillen im Prozess politischer Ent- 

scheidungen für alle Regierungen von politischer Bedeutung ist. Politische Entscheidungsträger 

berücksichtigen die Präferenzen der Medianwähler (in Demokratien) bzw. der betreffenden Bür- 

gerklientel (in Nicht-Demokratien), um ihre politisch existenziellen Bedürfnisse (Machterhalt) ge- 

zielt zu befriedigen. Jan S. Vosswinkel (2010:239-240) führt einige Vorteile des Medianwähler- 

theorems (bzw. Medienbürgertheorems) wie folgt aus: Erstens das Theorem gewährleistet, dass 

kollektive Entscheidungen auf der Grundlage individueller Rationalität zu Stande kommen. Zwei- 

tens das Theorem garantiert, dass kollektive Entscheidungen nicht im Widerspruch zu den Präfe- 

renzen der Beteiligten stehen. Drittens das Theorem beinhaltet überprüfbare Hypothesen und 

Musterprognosen über mögliche Ergebnisse politischer Entscheidungsprozesse unter bestimmten 

politisch-ökonomischen Bedingungen. Diese Ausführung ist analytisch einleuchtend, denn im 

Grunde genommen bleibt die Beachtung der Medianwählerpräferenzen (bzw. Bürgerpräferenzen)  

schon immer eine richtige Option für die Popularität politischer Entscheidungsträger zu maximie- 
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ren. Politischen Entscheidungsträgern ist es bewusst, dass diese Option in der Regel zu den 

latenten Erfordernissen für eine bürgernahe politische Entscheidungsgestaltung zählt. Sowohl die 

Politiker als auch die Bürger verfolgen im Politikgestaltungsprozess vorwiegend eigene Interessen 

(Homann/Suchanek 2005:188). Interessenverfolgung lenkt das Verhalten, Agieren, Entscheiden 

und Handeln der Bürger und der politischen Entscheidungsträger. Die Ausgestaltung von Um- 

weltpolitikmaßnahmen wird von Interessengruppen beeinflusst, die durch die in Frage kommen- 

den Maßnahmen direkt oder indirekt betroffen sind bzw. werden  (Buchanan/Tullock 1975:139-

147). Für die von globalen Umweltregimen betroffenen Bürger ist das ökonomische Kosten-Nut- 

zen-Kalkül279 vorrangig, und für verantwortliche nationale politische Entscheidungsträger steht 

das politische Kosten-Nutzen-Kalkül im Vordergrund. Für die Bürger und die politischen Ent- 

scheidungsträger ist die Bewältigung globaler Umweltprobleme sozial erwünscht, denn nach Knut 

Wicksell (1896:87) ist das Interesse der politischen Entscheidungsträger am Gemeinwohl gleich 

hoch wie das Interesse der Bürger am Gemeinwohl. Es lässt sich nachfolgend aus dem allgemein- 

en politisch-ökonomischen Grundmodell das Modell umweltpolitischen Entscheidungsprozesses 

ableiten, das für globale Umweltschutzbeitrittsentscheidungen der nationalen Regierungen gilt. 

 

Abb. 12. Das politisch-ökonomische Grundmodell des umweltpolitischen Entscheidungsprozesses 
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Quelle: Eigene Darstellung 

                                                 
279 Wichtiger in diesem Zusammenhang für die Ökonomen ist die Frage des Tauschwerts. Wie Kaufpreis bzw. Verhandlungs- 

preis den Tauschwert eines Gutes bzw. einer Dienstleistung im konventionellen Marktprozess abbildet, konstatiert Scherzod 

Abdulcadirov (2010:371), dass der Anteil der Wahlergebnisse, den Politiker als einzelne Individuen oder Fraktion im Parla- 

ment erhalten haben, den Tauschwert der betreffenden Politiker repräsentiert. Seit den 1960er Jahren werden in vielen Län- 
dern auch viele Befragungen zur Datenerhebung (z.B. gallop polls) über die Beliebtheit von Politikern vorgenommen, um ge- 

schätzte Beliebtheitsfunktion bzw. Popularitätswerte spontan zu ermitteln (Kirchgäßner/Schneider 1979:99). Solche Daten 

dienen nicht als Präferenzdaten zur Analyse der Determinanten des Regierungsverhaltens bei multilateralen Verhandlungen.  

Umweltpolitischer Bereich:  
Regierungen reagieren aufgrund ihrer Interessen an Eigenpopularitäts-

maximierung auf wirtschaftsrelevante Forderungen und Interessen der  

betroffenen Bürger. Die Berücksichtigung der Interessen der betroffenen 

Bürger dient substanziell als eine entscheidende Grundlage zur Maxi- 

mierung der Popularität der amtierenden Regierungsmitglieder (eigen- 

nütziges politisches Kosten-Nutzen-Kalkül bzw. Popularitätsfunktion) 

 

Betroffener wirtschaftlicher Bereich:  
Stimmbürger bzw. Unterstützer (sei es Haushalte, Unternehmen, Intere- 

ssengruppen et cetera) nehmen Einfluss auf Regierungen, indem sie ihre 

wirtschaftsrelevanten Forderungen und Interessen in umweltpolitisch- 

en Entscheidungsprozessen stellen. Die Berücksichtung solcher Forder- 

ungen dient als Basis für eine weitere Unterstützung der amtierenden 

Regierung (d.h. eigennütziges ökonomisches Kosten-Nutzen-Kalkül). 
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Wirtschaftliche Interessen der Bürger beeinflussen umweltpolitische Entscheidungen und genauso 

beeinflussen umweltpolitische Entscheidungen der politischen Entscheidungsträger die wirtschaft- 

lichen Interessen der Bürger. Anders ausgedrückt kann diese Beziehung wie folgt dargestellt wer- 

den: Popularitätsmaximierung als eigennützige Zielverfolgung (d.h. politische Interessen) der 

politischen Entscheidungsträger wird vorwiegend durch die Berücksichtigung der Auswirkungen 

zusätzlicher umweltpolitischer Entscheidungen auf wirtschaftliche Interessen der Bürger erzielt. 

Denn die wirtschaftlichen Interessen der Bürger können durch umweltpolitische Entscheidungen 

entweder positiv bedient werden oder negativ beeinträchtigt werden. Politische Entscheidungsträ- 

ger bedienen ihre Popularitätmaximierungsinteressen durch wirtschaftlich begünstigende politi- 

sche Entscheidungen. Die Bürger bedienen ihre wirtschaftlichen Interessen durch die Unterstüt- 

zung derjenigen politischen Entscheidungsträger, die ihre wirtschaftlichen Interessen am besten 

vertreten. Diesbezüglich erweist sich diese Beziehung als symbiotisch, denn Politiker brauchen 

die Bürger wie die Bürger die Politiker. Ohne diese gegenseitig vorteilhafte Tauschbeziehung 

zwischen den Bürgern und den politischen Entscheidungsträgern können keine bürgernahen 

politischen Entscheidungen getroffen werden. Da globale Umweltpolitik bei genauerem Hinsehen 

aggregierte Übertragung innenpolitischer Nachfragen nach globalem Umweltschutz auf interna- 

tionale umweltpolitische Arena ist, nimmt die Verlaufsform des globalen umweltpolitischen Ent- 

scheidungsprozesses eine Bottom-Top-Gestalt (Unten-Oben-Verlaufsform) ein. Solange die Äng- 

ste der Bürger beim Politikgestaltungsprozess nicht vernachlässigt werden, sind die daraus sich 

ergebenden politischen Entscheidungen bürgernah und responsiv. Da Umweltbelastung durch Re- 

ssourcennutzung entsteht, erweist sich die Interaktion zwischen der Politischen Ökonomie der 

Umweltnutzungsregeln und der Politischen Ökonomie der Ressourcennutzungsregeln als wechsel- 

wirkend. Denn politische und ökonomische Interessen nehmen einen Einfluss auf politische Ent- 

scheidungen über Umwelt- und Ressourcennutzungsregeln. Dies lässt sich nachfolgend abbilden. 

 

Abbildung 13: Wechselwirkung zwischen der Politischen Ökonomie der Umweltnutzungsregeln und 

der Politischen Ökonomie der Ressourcennutzungsregeln  
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Es besteht in diesem direkten Zusammenhang eine enge Beziehung zwischen der Politischen Öko- 

nomie der globalen Umweltnutzungsregeln und der Politischen Ökonomie der globalen Ressour- 

cennutzungsregeln. Denn politische und ökonomische Interessen üben einen Einfluss auf die bei- 

den Faktoren. Obwohl Ökodienstleistungen für alle erwünscht sind, spielen politische und wirt- 

schaftliche Auswirkungen von Umweltpolitiken eine Rolle. In der Umwelt- und Ressourcenöko- 

nomik ist das Konzept der Ökodienstleistungen280 deskriptiv-analytisch entwickelt. Nach Holger 

Rogall (2009:62-63) lassen sich Ökosystemdienstleistungen unter fünf Funktionsformen wie folgt 

adäquat zuordnen:(i) Produktionsfunktion als Umweltgüterlieferant, (ii) Senkefunktion durch die 

Aufnahme von Produktions- und Konsumabfällen, (iii) Lebensraumfunktion für menschliche und 

nichtmenschliche Lebewesen, (iv) Aufrechterhaltungsfunktion der natürlichen Zusammensetzung 

wie Klima- und Ozonschichtregulation, (v) Reproduktionsfunktion durch die Bereitstellung von 

Erholungsstätten sowie ihre Ästhetikfunktion für alle Lebewesen in der Welt (Rogall 2009:62-63).  

 

Da umweltbezogene Übel im Kern negative Externalitäten sind, die durch die Aktivitäten von 

Konsumenten und Produzenten entstehen (Bhaskar/Glyn 1995:3), spielen Interessenkonstellation- 

en der Konsumenten und der Produzenten bei multilateralen Verhandlungen über globalen Um- 

weltschutz eine bedeutende Rolle. Thom Plümper (2003:34) erläutert diesbezüglich, dass positive 

Analysen aus Sicht der Neuen Politischen Ökonomie grundsätzlich immer von einer interdepen- 

denten Relation zwischen den Bürgern eines Nationalstaats und den Mitgliedern ihrer Regierung 

ausgehen. Er führt hinzu zu Recht weiter aus, dass Polit-Ökonomen dadurch gut erklären, dass der 

Nutzen für die Bürger genauso von den politischen Handlungen der Mitglieder der Regierungen 

abhängt, und der Nutzen für die Mitglieder einer Regierung hängt von unterstützungsbezogenen 

Handlungen der Bürger ab – weil während Handlungen von den Mitgliedern einer Regierung 

positive oder negative Auswirkungen auf die Wohlfahrt von einzelnen Individuen haben, können 

Mitglieder ihrer Regierung nur durch die Unterstützung der Bürger weiter regieren(Plümper 2003: 

34). Bürgernahe Politiken spiegeln breite Interessen der Bürger im Inland wider. Internationale  

Umweltpolitik ist am Ende die Übertragung der Innenpolitik auf außenpolitische Arena(vgl.Weiz- 

                                                 
280 Nach Nick Hanley/Edward B. Barbier (2009:206) wird das Konzept der Ökosystemdienstleistungen in der Literatur üb- 

lich für zahlreiche Dienste (die, in der Ökonomik normalerweise unter drei unterschiedlichen Arten zugeordnet werden) wie 

folgt konkret kategorisiert: (a) Güter als Ökosystemprodukte wie zum Beispiel Wasser, Ressourcenernte und genetische Ma- 

terials; (b) Dienstleistungen als Erhölungsstätte, Habität sowie Ökosystemregulationsfunktionen wie zum Beispiel Klimare- 

gulation, Wassereiniguung und Erosionsbegrenzung; (c) Kultureller Nutzen des Ökosystems in religiösen und spirituellen 

Lebensbereichen des Menschen sowie als vitale Erben der Menschheit (Hanley/Barbier 2009:206). Die berühmte Valuations- 

studie des Forschungsteams von Robert Constanza (zitiert in Jessel et al. 2009:12; Bovet et al. 2008:10), die vor etwa über 

vierzehn Jahre eine konservative Abschätzung des Geldwerts globaler Umweltdienstleistungen durchführte, kam zum Ergeb- 

nis, dass globale Umweltdienstleistungen durchschnittlich circa auf einen jährlichen Geldwert von 33.000 Milliarde (33  

Billionen) US-Dollar betrugen – zu diesem Bezugszeitpunkt betrug das jährliche globale Bruttosozialprodukt etwa 18.000 

Milliarde(18 Billionen) US-Dollar. Gemäß dieser Valuationsstudie kann gut abgeleitet werden, dass der Wert globaler Um- 
weltdienstleistungen zurzeit höher liegen muss, denn mehr Individuen nehmen die Dienstleistungen der globalen Umwelt in 

Anspruch. Aufgrund ethischen und methodischen Bedenkens wurde die Studie kritisiert. Sie sind berechtigte Kritiken, denn 

der wahre monetäre Wert globaler Umweltdienstleistungen lässt sich kaum exakt berechnen. Trotzdem sind ökonomische 

Abschätzungen des Geldwerts der globalen Ökodienstleistungen nicht nur einleuchtend, aber auch entscheidungshilfreich.   
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säcker 1992:34). Schon immer ist die Angst vor Popularitätsverlust281 im Inland bei der Unter- 

zeichnung und Ratifizierung eines innenpolitisch unpopulären globalen Umweltabkommens hoch. 

Das ist eine unstrittige empirische Realität der Politischen Ökonomie der globalen Umweltpolitik. 

Denn in realem öffentlichem Politikgestaltungsprozess spielt die Popularität eines politischen Pro- 

gramms bzw. einer gesetzlichen Politikmassnahme eine bedeutende Rolle (Jost 2000:166). Durch 

popularitätsausgerichtete282 Interessenannahme kann erklärt werden, warum politische Entschei- 

dungsträger bürgernah handeln, um wiedergewählt zu werden oder weiter regieren zu können. 

Durch die Popularitätsmaximierungsannahme besteht die Möglichkeit, dass sie sich nach bürger- 

nahen Präferenzen richten können (Laux 1984:62). Es ist nicht unbedingt erforderlich, dass die 

Bürger ihre Politikpräferenzen selbst den politischen Entscheidungsträgern offenbaren müssen, 

sondern Signale wie z.B. massenhafte Nichtunterstützung der Regierenden genügt(Laux 1984:61).  

 

Peter J. Jost (2000) hebt diesbezüglich stark vor, dass da das Verhalten der Bürger hinsichtlich 

mehrerer Politik-Optionen nutzenmaximierungsorientiert ist, unterstützen sie daher diejenigen 

Politik-Optionen, die ihren individuellen Eigennutzpräferenzen bestmöglichst nicht nur entspre- 

chen, sondern auch fördern. In diesem Kontext erweist sich die Frage nach der Priorisierung der 

Förderung des Gemeinwohls aus Sicht der betroffenen Individuen nur noch als nachrangig. Denn 

im Prozess der öffentlichen Politikgestaltung wird die Popularität eines politischen Programms 

vorrangig eher durch die individuelle Eigennutzbetroffenheit des in Frage stehenden politischen 

Programms bestimmt (Jost 2000:166). Politische Entscheidungsprozesse bestehen aus komplexen 

Ressourcenaustauschvorgängen zwischen den Gesellschaftsmitgliedern hinsichtlich individueller 

Beiträge zu den Kosten der Bereitstellung kollektiver Güter. Die Eigeninteressen der Individuen 

werden dabei priorisiert, denn der Staat ist letztendlich ein bestimmt ausgestalteter institutioneller 

Rahmenlokus, wobei Gruppen und Individuen nicht nur agieren, sondern auch ihre Eigeninteress- 

en intentional verfolgen283 (Laux 1984:9). Der vertragstheoretisch-konstitutionelle Ansatz gehört 

zu Rational-Choice-Theorien in den Wirtschaftswissenschaften. Übrigens Spieltheorie284 ist hier 

beispielsweise Sonderfälle von Rational-Choice-Theorien, denn sie stellen nicht die gewöhnlich  

                                                 
281 Die Relevanz der Beschränkung der Autorität bzw. Einflussmöglichkeiten der politischen Entscheidungsträger als Agen- 

ten wird von Konstitutionenökonomen als relevant betrachtet (vgl. Brennan/Buchanan 1980; Brennan/Buchanan 1985). Die 

Angst vor Popularitätverlust an sich ist ein latenter Kontrollmechanismus. Denn die Bürger können aufgrund bürgerferner 
politischer Entscheidungen bestimmten politischen Entscheidungsträgern ihre Unterstützung daher entziehen. Nach Timothy 

O´Riordan 1976:56) zählen u.a. Kontrollmechanimsmen wie Wahlen, Referenda (Volksentscheid), öffentliche Anhörungen, 

Untersuchungsausschüsse, Recht auf öffentliche Responz et cetera zu einigen Optionen zur Kontrolle von politischen Ent- 

scheidungsträgern(vgl.O´Riordan 1976:56). Und Demonstrationen, Proteste, Streiks, Gewaltenteilung et cetera gehören dazu.  
282 Charles Van Marrowijk, Daniel Ottens und Stefan Schueller (2007:79) drucken in diesem Zusammenhang zu Recht expli- 

zit aus, dass die objektive Funktion für Anbieter im Marktprozess am Ende Profitmaximierungszielverfolgung ist – obwohl 

es einige Gegenargumente hinsichtlich dieses Standpunkts gibt, aber eins der überzeugendsten Argumente über Profitmaxi- 
mierungszielverfolgung besteht darin, dass diejenigen Anbieter, die sich nicht an Profitmaximierung orientieren, am Ende von 

profitmotivierten Anbietern verdrängt werden (vgl. Marrowijk/Ottens/Schueller 2007:79). Das gilt auch für politische Ent- 
scheidungen. Diejenigen politischen Entscheidungsträger, die unpopuläre politische Entscheidungen treffen, werden am Ende 

von denjenigen politischen Entscheidungsträgern verdrängt, die sich an populären politischen Entscheidungen orientieren.  
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orthodoxen (d.h. regelmäßigen) Faktoren politischen Prozesses dar. Politisch-ökonomische Bedin- 

gungen sind die wesentlichen Faktoren, die die Zustimmungsfähigkeit globaler Umweltregime 

determinieren. Viele Forscher in theoretischer Tradition von Buchanan und Tullock (1962) sind 

unwillig, formale spieltheoretische Werkzeuge anzuwenden (Personn/Tabellini 2000:1-3; Persson/ 

Tabellini 2002:3). Und die vorliegende Ermittlung gehört zu solchen ökonomischen Arbeiten285.  

 

Die Interaktion zwischen den Bürgern und politischen Entscheidungsträgern im politökonomisch- 

en Prozess hat zum Teil wenig mit einigen spieltheoretischen Erklärungen zu tun. Im politisch-

ökonomischen Interaktionssystem wird weniger das strategische Verhalten der Akteure beobach- 

tet, vielmehr werden ernstzunehmende wahre Interessen der Betroffenen beachtet. Diesbezüg- 

lich betrachten viele Theorien der Neuen Politischen Ökonomik strategische Verhaltensweisen 

analytisch als nicht aussagekräftig. Jean-Jacque Laffont und David Martimort (2002:15) betonen, 

dass wenn man mögliche strategische Verhaltensweisen der Akteure analytisch vernachlässigt, 

kann Pareto-Optimalitätskriterium durch kooperationswillige Tauschbeziehungsprozesse erzielt 

werden. Spieltheoretische Gedankenexperimente über mögliche Ursachen der Unterbereitstellung  

öffentlicher Güter sind zwar einleuchtende Erklärungen, aber keine hinreichende Erklärung der 

Ursachentypen der Unterbereitstellung öffentlicher Güter. Wäre kollektive Irrationalität eine de- 

terministische Erklärung, gäbe es keine Bereitstellung von globalen öffentlichen Gütern, denn alle 

Staaten hätten sich kollektiv irrational verhalten. Aufgrund der Tatsache, dass nicht alle globalen 

öffentlichen Güter unterbereitgestellt sind, kann es nicht darin liegen, dass strategisches Verhalten 

eine entscheidende Rolle dabei spielt. Die Ursache liegt tiefer. Die entscheidenden Einflussfaktor- 

en politischer Entscheidungen sind politökonomische Handlungsbedingungsfaktoren. Beim Über- 

gang zum umweltfreundlichen Wachstum entstehen politische und ökonomische Kosten und gute  

Maßnahmen können die polit-ökonomischen Kosten solchen Übergangs bewusst senken (vgl. u.a.  

Stern 2009:54). Denn je günstiger politisch-ökonomische Handlungsbedingungen286 sind, desto 

kooperationsbereitwilliger sind Regierungen bei Verhandlungen zur Förderung globaler öffent- 

                                                                                                                                                         
283 Wissenschaftler verwenden Begriffe, um ihre Wahrnehmungen auszudrücken. Das gilt auch für Vertragstheoretiker in den 

Wirtschaftswissenschaften. Da diese ökonomische Theorie zu den Vertragstheorien gehört, werden dabei vertragstheoretische 

Grundbegriffe verwendet. Erklärungskonzepte aller Variante der Vertragstheorien (Kontrakttheorien) umfassen u.a. Koopera- 

tion, Vereinbarung sowie Gleichberechtigung (vgl. Gardiner 2009:78). Denn darauf basieren konsensfähige Entscheidungen. 
284 Andreas Diekmann betont übrigens wie folgt:„Die Spieltheorie ist aber – wie Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung – 

eine mathematische Disziplin“ (Diekmann 2009a:17). Sie ersetzt daher die Kernaussagen der ökonomischen Disziplin nicht. 
285 Autoren der Neuen Politischen Ökonomie betrachten politischen Prozess als Marktprozess (vgl. u.a. Wiener 2003:160). 
Joseph Schrumpeter und Anthony Downs bei ihren ökonomischen Analysen des politischen Handelns zeigen, dass in der Tat 

ein gutes Regieren größtenteils ein bewusstes Produkt individueller Verfolgung von eigenen Interessen als relevante Akteure 
ist(vgl.Schumpeter 1993:448; Downs 1957:51). Diese Aussage hat eine grosse Bedeutung für die Regierten und Regierenden. 

Die Unterstützung für die Regierten basiert sich auf innen- und aussenpolitischen Sachfragenorientierungen. Erwartete Kosten 

von bestimmten umweltrelevanten Entscheidungen beeinflussen die Unterstützungsbereitschaft der Regierten bezüglich ihrer 

Unterstützung für Politiker. Je nach Betroffenheit sind Individuen unterschiedlich an politischen Sachfragen aktiv und viel in- 

teressiert. Deshalb bekräftigen Buchanan/Vanberg (1991a) in diesem Kontext, dass Interessen Institutionenwahl beeinflussen. 
286 Viele Ökonomen (Buchanan 1969) sind sich darüber einig, dass Individuen Kosten subjektiv wahrnehmen. In jeden Tau- 

schbeziehungen ergeben sich Tauschwerte. Die Tauschwerte politischer Tauschbeziehungen sind im Gegensatz zu Marktbe- 
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licher Güter. Während niedrige wirtschaftliche Kosten und daher niedrige politische Kosten als 

treibende Kraft der Zustimmungsbereitschaft der Regierungen von Nationalstaaten bei globalen 

Umweltverhandlungen sind, erweisen sich hohe wirtschaftliche Kosten und daher hohe politische 

Kosten als bremsende Kraft der Zustimmungsbereitschaft nationaler Regierungen bei globalen 

Umweltverhandlungen. Sie beschreiben die Wirklichkeiten der globalen Umweltverhandlungen.  

 

Im Rahmen der Konstitutionenökonomik stehen die Regierungen von Nationalstaaten im Fokus 

der  Analysen von zwischenstaatlichen Kooperationen zur Lösung transnationaler Probleme (Gygi 

1991:120). Die Übertragung der Instrumentarien der Neuen Politischen Ökonomik auf die 

internationale Ebene zeigt, dass Regierungen von Nationalstaaten sich im Kern an politisch-

ökonomischer Kosten-Nutzen-Abwägung bewusst orientieren. Das Gleiche gilt für die Bürger. 

Summa summarum wird die Politische Ökonomie des Zustandekommens internationaler Regime 

(institutioneller Arrangements) von politisch-ökonomischen Kosten-Nutzen-Interessenkalkülen 

beeinflusst (Ambrosius 2005:13). Regierungen der Nationalstaaten treten internationale Regime 

als kooperative Vertragsstaaten bei, wenn sie davon überzeugt sind, dass sie vom Beitritt ihrer 

Länder zu den betroffenen internationalen Regimen profitieren (Ambrosius 2005:13). Staaten ste- 

hen auf der Nachfrageseite internationaler Regime und das Verhalten der nationalstaatlichen Re- 

gierungen wird nicht mehr in neueren ökonomischen Ansätzen als eine Widerspiegelung der Ver- 

tretung von monotonen nationalen Interessen betrachtet, sondern als eine Widerspieglung der Er- 

gebnisse der nichtneutralen Rolle der Regierungen als Teil eigeninteressierter Gesellschaftsmit- 

glieder – außenpolitische Nachfrage nach internationalen Regimen beziehungsweise deren Nicht- 

Akzeptanz wird letztlich auf innenpolitischer Nachfrage nach internationalen Regimen oder deren  

Nicht-Akzeptanz theoretisch-analytisch zurückgeführt (Ambrosius 2005:13). Als ein Zweig der 

Neuen Institutionenökonomik liefert die Neue Politische Ökonomik relevante systematische Er-

kenntnisse darüber, warum Regierungen unter bestimmten politisch-ökonomischen Bedingungen  

                                                                                                                                                         
ziehungen nicht quantitativ sondern deskriptiv-qualitativ: Für politische Entscheidungsträger ergibt sich innenpolitisch ein 

Tauschwert in Form der Unterstützung, die sie von den Bürgern erhalten (fallende, konstante und steigende innenpolitische 

Popularität spielen dabei für politische Entscheidungsträger eine implizit grosse Rolle). Für betroffene Bürger ergibt sich ein 

Tauschwert in Form günstiger umweltpolitischer Programme bzw. Maßnahmen, die die Politiker billigen – v.a. die Minder- 
ung der wirtschaftlichen Kosten von Politik-Optionen. Wie im Marktprozess sind Individuen die Hauptakteure politischer In- 

teraktionen (Buchanan 1972:12). Politische Prozesse sind komplexe Interaktionsprozesse. Ein-Man-Modelle solcher Inter- 

aktionsprozesse sind absurde Vereinfachungen (Buchanan 1972:166). Die Komplexität politischer Entscheidungen wird im 

Rahmen der Neuen Politischen Ökonomik nicht ausgeblendet, sondern genauer untersucht. In diesem Zusammenhang kon- 
statiert James Buchanan (1965:26), dass ökonomische Einflussfaktoren(bzw. Ordnung) einen überwiegenden Einfluss auf po- 

litische Entscheidungen (bzw. Ordnung) haben. Die Literatur des vertragstheoretisch-konstitutionellen Ansatzes der Neuen 

Politischen Ökonomie liefert nicht nur Erkenntnisse über das Innenleben der Politikgestaltung sondern auch Anweisungen 

über adäquates Design von konsensfähigen politischen institutionellen Arrangements (vgl. Mueller 2003:612). Nach Robert 

Cooter (2000:273) heben Vertragstheoretiker die folgenden analytischen Ausgangspunkte hervor: Erstens die Autorität des 

Staates (daher der Regierung) ist auf das Volk zurückzuführen (d.h. Volkssouveränität). Zweitens der Staat (daher die Regie- 

rung) dient dem Bürger. Drittens die Bürger als rationale Individuen möchten gern ihre Freiheit im Rahmen der Existenz des 

Staates gewährleistet haben, deshalb wollen sie bei politischen Entscheidungen doch einbezogen werden. Diese Annahmen 

gelten in jeder Hinsicht für globale Umweltschutzpolitiken. Popularitätsmaximierungsaxiom spielt dabei eine Kontrollrolle. 
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sich für bestimmte institutionelle Wahl bzw. Politik-Optionen entscheiden (vgl.Horbach 1992:79).  

 

Präferenzen und Interessen von Gesellschaftsmitgliedern werden auf der nationalen Ebene durch 

gesellschaftliche und politische Willenbildungsprozesse gut artikuliert und aggregiert (Buchanan 

1975: 1977). Die altbekannte Frage darüber, welche Kontrollmechanismen die Bürger einsetzen 

können, um Politiker zu kontrollieren, lässt sich unter der Annahme des Popularitätmaximierungs- 

interesses der Politiker adäquat beantworten. Karl Homann und Andreas Suchanek (2005:189-

197) zeigen, dass die wohlwollende Diktatur keine unbegrenzte Macht besitzt, alle möglichen Po- 

litikmaßnahmen ausschließlich nach ihren eigenen Willen rücksichtslos zu beschließen. Auch 

durch die Annahme des wohlwollenden Diktators wird die Frage über Möglichkeiten zur Kontro- 

lle staatlicher Agenten durch die Prinzipale wegdefiniert (ausgeklammert), denn dadurch wird 

latent angenommen, dass die Politiker als sich für Gemeinwohl sorgende Agenten dafür bereit 

wären, ihre Eigeninteressen zwecks bestimmten Gemeinwohls bedingungslos aufzugeben – was 

der Realität nicht entspricht(Homann/Suchanek 2005:190). Popularitätsmaximierung als das 

verfolgte Kerninteresse der politischen Entscheidungsträger erweist sich je nach politischen 

Systemen als implizite oder explizite Mechanismen zur Kontrolle des Verhaltens politischer Ent- 

scheidungsträger – sonst können sie ihre Autorität doch verlieren. Von John Locke über Max 

Weber bis hin zu Joseph Schrumpeter und Anthony Downs wird die Zentralität individueller 

Vorteile (es geht dabei um die Verfolgung individueller Interessen) als die Kernmotive der 

Bereitschaft der Bürger zur Unterstützung politischer Entscheidungsträger theoretisiert. Und em- 

pirische Untersuchungen haben diese theoretischen Aussagen wiederholt in allen politischen 

Systemen bestätigt. Relationen zwischen Nationalstaaten bei effektiver Förderung der Bereitstell- 

ung globaler öffentlicher Güter sind Tauschbeziehungen. Und Tauschbeziehungen unter Mensch- 

en werden letztendlich von rationalen vorteilsausgerichteten Kalkülen von Individuen beeinflusst 

(Hobbes 1959:78). Die Erfolge zwischenstaatlicher Tauschbeziehungen auf der globalen Politik-

ebene sind wiederum auf innenpolitische Akzeptanz der betroffenen Tauschbeziehungen zurück- 

zuführen. Die Popularitätsmaximierungshypothese fasst alle möglichen Präferenzen der politisch- 

en Entscheidungsträger als Stimmenmaximierung287 nur für Politiker in allen demokratischen po-

litischen Systemen und Loyalitätsmaximierung nur für Politiker in allen nicht-demokratischen po-

litischen Systemen explizit zusammen, denn sie versuchen durch politische Entscheidungen ihre  

                                                 
287 In allen politischen Systemen haben die Bürger unterschiedliche Mittel zur Beeinflussung politischer Entscheidungen. Es 

ist nur die Intensitäten der Beeinflussung politischer Entscheidungsprozesse in unterschiedlichen politischen Systemen, die 

sich explizit unterscheiden. So hat Mancur Olsen (1965, 1982) statisch anhand seiner Theorie des kollektiven Handelns (d.h. 

statische Theorie der Interessengruppenformation) theoretisch-analytisch konstatiert, dass die Einflüsse von Interessengru- 

ppen auf politische Entscheidungsprozesse stärker in demokratischen politischen Systemen als in autokratischen politischen 

Systemen sind. Robert T. Deacon (2009:241) konstatiert, dass demokratische politische Systeme sich mehr für öffentliche 

Güter (zum Beispiel Emissionenreduktionen) einsetzen als diktatorische politische Systeme. Anhand einer komparativen 
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Glaubwürdigkeit an die Bürger zu verkaufen. Wenn eine globale Politikmaßnahme als Gefahr für  

politisches und ökonomisches Interesse der Politiker und der Bürger eines Landes betrachtet 

werden kann, dann kann mit Hilfe der Popularitätsmaximierungshypothese und der Annahme der 

eigenen ökonomischen interessenausgerichteten Bürger höchstwahrscheinlich stark prognostiziert 

werden, dass die Regierung des betroffenen Staates – sei es in Demokratien oder Autokratien – 

freiwillig der betroffenen globalen Politikmassnahme nicht zustimmt. Politischer Wettbewerb hat 

einige Ähnlichkeiten mit marktlichem Wettbewerb: Im Marktprozess werben private Unterneh- 

men für Kundschaft kompetitiv unter sich, und im politischen Prozess werben politische Entschei- 

dungsträger als Politikanbieter für die Unterstützung der Bürger durch ihre politischen Progra- 

mme (Buchanan 1991:96). Durch politischen Wettbewerb entstehen in der Regel politische Ent- 

scheidungen, und sie werden von den Erwartungen für politische Vorteile beeinflusst (vgl. 

Buchanan 1991:97). Hinsichtlich der Einflussfaktoren des Verhaltens nationalstaatlicher politisch- 

er Entscheidungsträger konstatiert Peter J. Jost (2000:165) zu Recht prägnant und präzise, dass 

nationalstaatliche politische Entscheidungsträger ihre politischen Entscheidungen bewusst so 

gestalten, dass ihre Popularität dadurch gesteigert wird bzw. stabil bleibt288. Denn sie wissen gut, 

dass die Bürger nur zu einer gewissen Belastungsbereitschaftsobergrenze so ausgeprägt sind, dass 

sie die betreffenden belastungsausgeprägten Politik-Optionen dulden können (vgl.Jost 2000:165). 

Es gibt ausnahmsweise nur extrem wenige Referenzbeispiele der Handlungen nationalstaatlicher 

politischer Entscheidungsträger, die die kurzfristigkeitsorientierte Popularitätsanreize überwinden 

können. Sie sind daher nur Abweichungen, die keine repräsentativen Aussagen machen können. 

Repräsentativ sind jedoch, dass politische Entscheidungsträger selten Politik-Optionen bewusst 

wählen, die ihre Popularität negativ beeinträchtigen. Aus diesem Gesichtspunkt begründen 

nationale Regierungen ihre bürgernahen Politik-Präferenzen auf globaler Umweltpolitikebene.  

 

Auf der globalen Politikebene sind Regierungen legitime Repräsentanten der Individuen in ihren  

Ländern (der Bürger). Sie vertreten zugleich die Interessen der Betroffenen im Inland bei globalen  

Verhandlungen. Die Bürger eines Landes übergeben durch ihre Interaktionen mit nationalen poli- 

tischen Entscheidungsträgern die Entscheidungskompetenzen an Regierungen als Delegierte ihr- 

er Länder. Durch diese bürgernahe repräsentative Funktion reduzieren sich die Konsensfindungs- 

                                                                                                                                                         
Untersuchung von autokratischen und demokratischen politischen Systemen fand er substanziell heraus, dass aufgrund hoher 

politischer Machtkonzentration in diktatorischen politischen Systemen die Interessen der mächtigen Interessengruppen dur- 
ch politische Entscheidungen mehr als in demokratischen politischen Systemen bedient werden (Deacon 2009:241-262). Alle 

diese Beispiele zeigen, dass in allen politischen Systemen die Interessen betroffener Individuen einen Einfluss auf die Ergeb- 

nisse eines politischen Entscheidungsprozesses haben. Das ist eine deterministische Aussage des Politikgestaltungsprozesses.   
288 Bei Maximierungsentscheidungungen gibt es in der Ökonomik zahlreiche Maximierunggesichtspunkte unter Unsicherheit 

und zwei davon stehen im Fokus fast aller wirtschaftswissenschaftlichen Analysen:Maximax-Regel (als Wahl von Alternativ- 

en, die unter günstigen Bedingungen die höchste Resultate bringen) und Maximin-Regel (d.h. Wahl von Alternativen, die im 

möglichen schlimmsten Fall dennoch die höchsten Resultate im Vergleich zu anderen möglichen Alternativen bringen) (Rie-

chmann 2010:10-11). Regierungen orientieren sich am meisten an Maximin-Regel (die beste aus den üblichen Ungünstigen). 
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kosten auf der globalen Politikebene. Hätten alle Weltbürger als Individuen die Pflicht direkt ihre 

Stimme für oder gegen globale Umweltpolitikmassnahmen abzugeben, dann wären die Transak- 

tionskosten globaler Umweltpolitikentscheidungen immens. Und nationalstaatliche Regierungen 

üben dabei daher die Funktion eines Entscheidungsgremiums als delegierte Entscheidungskompe- 

tenzen. Die delegative Funktion von Regierungen ist daher für die Verringerung der Konsensfin- 

dungskosten relevant. Bei multilateralen Umweltverhandlungen sind Regierungen bonafide Re- 

präsentanten der Bürger ihrer Länder. Für Regierungen sind die Politikprozesse der globalen Um- 

weltpolitikgestaltungen zweidimensionale Interaktionsprozesse: ein zwischenstaatlicher Interak- 

tionsprozess
289

 auf der globalen Politikebene zum einen; und ein innenpolitischer Interaktions- 

prozess zwischen den verschiedenen Interessenlagern im Inland zum anderen. Die beiden Interak- 

tionsdimensionen werden von politisch-ökonomischen Bedingungsfaktoren beeinflusst. Regierun- 

gen versuchen auf der globalen Umweltpolitik-Arena Vereinbarungen zu erzielen, die innenpoli- 

tisch vertretbar sind. Da auf der globalen Politikebene keine Weltregierung existiert, die alle Län- 

der zur Befolgung ausgehandelter Regeln zum Schutz der globalen Umwelt erzwingt, basiert sich 

die Mitwirkung aller Länder bei globalen Umweltschutzbemuhungen daher sowohl auf dem Frei- 

willigkeitsprinzip als auch auf dem Eigennützigkeitsverhalten der betreffenden Staaten. In diesem 

Kapitel wurde ausgeführt, dass eine Beziehung zwischen Prozessen und Ergebnissen290 zwischen- 

staatlicher Kooperation beim globalen Umweltschutz besteht. Bei ungünstigen politökonomischen 

Handlungsbedingen kristalisieren sich mögliche Zustände heraus: Daniel Druckman und Amrita 

Narlikar fassen vier solche Möglichkeiten kurz:Verhandlungen können in einer Sackgasse geraten 

oder sie können auch verzögert werden. Verhandlungen können aufgegeben oder bedeutungslos 

werden, wenn Hauptakteure dabei nicht mehr aktiv mitwirken (vgl.Druckman/Narlikar 2010:273).  

 

Die Untersuchung politisch-ökonomischer Handlungsbedingungen(Bestimmungsfaktoren) befasst  

sich mit Bedingungsfaktoren, die entweder zur Senkung politischer und ökonomischer Kosten  

(Last) beitragen (günstige politisch-ökonomische Bedingungsfaktoren) oder andererseits (ungüns- 

                                                 
289 Im Rahmen internationaler Verhandlungen über die Erstellung bzw. Sicherung globaler öffentlicher Güter werden Koali- 
tionen gebildet, um Verhandlungen zu erleichtern. Denn multilaterale Verhandlungen sind selbstverständlich schwieriger als 

bilaterale Verhandlungen, weil es dabei mehr Akteure und Interessen zu berücksichtigen sind (Mühlen 2010:83). Bei bilate- 

ralen Verhandlungen gibt es eine Verhandlungsfront (einen Partner). In multilateralen Verhandlungen gibt es auch bilaterale 

Verhandlungen unter den Betroffenen, sodass es mögliche Fronten der Verhandlungen wie folgt geben kann: Wo es drei Ver- 

tragspartner gibt, gibt es drei mögliche Verhandlungsfronten; bei vier Vertragspartner, sechs Verhandlungsfronten; bei sechs 

Vertragspartner, fünfzehn; bei zehn Vertragspartner, fünfundvierzig; bei zwölf Vertragspartner, sechsundsechzig; bei fünf- 

zehn Vertragspartner, einhundertacht; bei fünfunddreißig, fünfhundertfünfundneuzig et cetera (Mühlen 2010:88). Bildung 

von Verhandlungskoalitionen führt dazu, dass effiziente Konsensfindungsmechanismen adäquat gefunden werden können. 
290 Autoren der Neuen Politischen Ökonomie haben nichts gegen das Argument über das Marktversagen als eine der Ursach- 

en der Unterbereitstellung öffentlicher Güter, aber sie fügen hinzu, dass die Unterbereitstellung öffentlicher Güter genauso 

durch Staatsversagen doch verursacht wird (Brennan/Lomasky 1993:7-8). Erkenntnisse der Neuen Politischen Ökonomie 

sind einleuchtend. Da Mechanismen zur Lösung der Problematik der Unterbereitstellung öffentlicher Güter durch politische 

Prozesse vereinbart werden (Scherf 2009:78), sind deshalb politisch getroffene Lösungsmaßnahmen bei der Frage der Bewäl- 

tigung der Unterbereitstellung vieler rein öffentlicher Güter in modernen Gesellschaften kaum verzichtbar (Scherf 2009:85).  
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tige Bedingungsfaktoren). Im Vordergrund der Determination des Beitritts souveräner Staaten zu  

globalen Umweltregimen steht die Analyse des umweltregimebeitrittsentscheidungsbezogenen  

Regierungshandelns291. Politökonomisch beeinflussende Faktoren werden in der Neuen Politisch- 

en Ökonomie als die Faktoren benannt, die Einfluss auf die interdependente Beziehung zwischen 

ökonomischen Interessen (der Bürger) und politischen Interessen (der politischen Entscheidungs- 

träger) im Prozess der Gestaltung politischer Entscheidungen enorm haben. Die lineäre Wirk- 

ungsbeziehung des Prozesses verläuft wie nachfolgend dargestellt: Während X (günstig bzw. un- 

günstig auf politisch-ökonomische Bedingung wirkende Einflussfaktoren) die Ursachen darstell- 

en, stellt Y (konsensfähige oder konsensunfähige globale Umweltschutzregime) die Wirkung dar.  

 

Abbildung 14: Einflussfaktorenzusammenhänge der Beschleunigung der Entstehung konsensfähiger 

globaler institutioneller Arrangements – günstige politisch-ökonomische Einflussfaktoren 

 

 

                      X——                                                                   → Y 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Abbildung 15: Einflussfaktorenzusammenhänge der Bremsung der Entstehung konsensfähiger globa- 

ler institutioneller Arrangements – ungünstige politisch-ökonomische Einflussfaktoren 

 

 

                      X——                                                                   → Y 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Die folgende Skizze veranschaulicht die Verlaufskette der oben dargelegten engen Abhängigkeit. 

Günstig (bzw. ungünstig) auf politisch-ökonomisch kostenbezogene Handlungsbedingungen wirkende 

Faktoren → Begünstigung (Nicht-Begünstigung) politisch-ökonomisch kostenbezogener Handlungs-

bedingungen → Erhöhung (Senkung) der Zustimmungsbereitwilligkeit  für Politikmassnahmen 

 

Nach Frank Schimmelfennig (2006:264-266) lässt sich (anhand eines oder sehr weniger repräsen- 

tativen Fallbeispiele) die Black Box des politischen Entscheidungsprozesses theorietestend bzw.  

theoriegenerierend durch die Erhebung und entsprechende Auswertung bestehender Prozessdaten  

                                                 
291 Wahrheitsmaxim erfordert, dass unabhängig von ihren persönlichen Einstellungen und Überzeugungen Wissenschaftler 

die Wirklichkeit erkennen müssen (Buchanan 2001d:15). Der Wahrheitsgehalt der Aussagen hier lässt sich auch überprüfen.   

a (politökonomisch begünstigende Einflü- 

ssfaktorsets) → b (günstige politökono- 

mische Bedingung) → c (hohe Zustimm- 

ungsbereitschaft nationaler Regierungen) 

a (politökonomisch nichtbegünstigende 

Einflussfaktorsets) → b (ungünstige 

politökonomische Bedingung) → c 

(geringe Zustimmungsbereitschaft der 

nationalen Regierungen) 
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kausal-mechanistisch untersuchen292. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden die auf poli- 

tisch-ökonomische Bedingung wirkende Einflussfaktoren als politökonomische Bedingungsfak- 

toren bezeichnet. Sie sind diejenigen Faktoren, die die interdependente Relation zwischen den  

Bürgern und nationalen Regierungen in der Tat beeinflussen. Sie können entweder begünstigend 

oder nicht begünstigend wirkend sein. Auch politisch-ökonomische Bedingungen an sich werden 

wiederum von Umwelteinflüssen gestaltet. Die Einflussfaktoren werden im Rahmen dieser Er- 

mittlung deskriptiv-analytisch erfasst. Diese Ursachenfaktorenarten haben keine zufälligen Einflü- 

sse, sondern bestimmende Einflüsse. Ökonomen befassen sich u.a. mit der Deskription der Ent- 

scheidungsprozesse und Urteile von Menschen, um dadurch allgemeingültig prognostisierbare  

Erkenntnisse präzise zu gewinnen (Bofinger 2011:81). Als deskriptiv-analytische Indizienbeweise  

sind günstige politisch-ökonomische Bedingungen die treibende Kraft der Zustimmungsbereit- 

schaft der nationalen Regierungen bei globalen Umweltschutzverhandlungen. Umgekehrt gilt das 

Gleiche. Dargestellt am Beispiel dieser vergleichenden Analyse der beiden multilateralen global- 

en Atmosphärenschutzverhandlungen lassen sich diese Zusammenhänge beleuchten. Dadurch 

wird Folgendes dargestellt: Während günstig auf politisch-ökonomische Bedingung293 wirkende 

Einflussfaktoren konsensstiftende Determinanten (treibende Kraft) der Zustimmungsbereitschaft 

nationaler Regierungen bei globalen Umweltverhandlungen sind, sind ungünstig auf politisch-

ökonomische Bedingung wirkende Einflussfaktoren bremsende Kraft bzw. Ausbremser der Zusti- 

mmungsbereitschaft nationaler Regierungen. Sie sind Resultate von Verkettungen von Umstän- 

den, die auf globale Umweltpolitik auswirken. Sie erklären, warum die Verlaufserscheinungsfor- 

men (gemessen an Ambitioniertheit, Tempo und Konsensfähigkeit) globaler Umweltverhandlung- 

en unter differenzierten politisch-ökonomischen Handlungsumständen eher sich unterscheiden.  

 

Im Rahmen der nächsten drei Kapitel wird dargestellt, dass während günstige polit-ökonomische 

Handlungsbedingungen sich als die treibende Kraft für das Zustandekommen konsensfähiger glo- 

baler Umweltregime erweisen – dargestellt am Beispiel des globalen Ozonregimes – stellen un- 

günstige politökonomische Handlungsbedingungen als die bremsende Kraft gegen das Entstehen 

konsensfähiger globaler Umweltregime dar – dargestellt am Beispiel des globalen Klimaregimes.  

                                                 
292 Die positive Seite der Ökonomik (positive Ökonomik) beschäftigt sich v.a. mit der Deskription von Situationen, Fakten 

und Zusammenhängen über wirtschaftswissenschaftlich interessante Erkenntnisziele (vgl. Samuelson Nordhaus 1987:34).  

Politik ist sowohl innenpolitisch eine Tauschbeziehung zwischen den Bürgern und den Regierungen als auch außenpolitisch 

eine Tauschbeziehung zwischen Regierungen von Nationalstaaten. Deshalb spielt Politik-als-Tausch-These dabei eine Rolle. 
293 Regierungen berücksichtigen dabei aus Eigennutz die Präferenzen ihrer Mitbürger, die von den in Frage stehenden globa- 
len Regelungen betroffenen sind (es geht nicht um nationale Interessen, sondern um Interessen betroffener Mitbürger). James 

M. Buchanan (1994:80) betont, dass Regeln zur Beschränkung opportunistischen Verhaltens in Tauschbeziehungen notwen- 

dig sind. Tauschbeziehungen müssen daher nicht ausschließlich aus Gesichtspunkt möglichen opportunistischen bzw. strate- 

gischen Verhaltens untersucht werden. Handlungsstrategie spielt dabei eine wesentliche Rolle. Karl Brandt et al. definieren 

sie wie folgt treffend: „Mit Strategie meinen wir hier einen Handlungsplan, der zwar von den Umweltzuständen abhängt, je- 
doch für jede denkbare und mögliche Situation vorschreibt, was zu tun ist“(Brandt et al. 1981:37). Die Definition ist relevant.  
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6. Kapitel: Die politische Ökonomie der Verhandlungen und Implementierung der Poli- 

tikmaßnahmen des globalen Ozonschutzregimes: Eine theoriegeleitete Skizze 

6.1. Grundlegende Vorbemerkung 

Wie im Rahmen des fünftens Kapitels dieser Arbeit zum Ausdruck gebracht wurde, wirken güns- 

tige politökonomische Handlungsbedingungen konsensstiftend bei globalen Umweltverhandlung- 

en. Da Variablendefinition für wissenschaftliche Erörterung relevant ist, stellt sich zwangsläu-

fig daher die Frage, was für Polit-Ökonomen mit günstigen politisch-ökonomischen Handlungsbe- 

dingungen gemeint ist. Da soziale Ereignisse (Geschehen) gewisse einheitliche Erscheinung zusa- 

mmenhängender Tatsachen bzw. Faktoren sind, nehmen Ökonomen diejenigen Faktoren wahr, die 

ihre Erkenntnisinteressen beeinflussen (Schrumpeter 1987:1). Dementsprechend nehmen Polit-

Ökonomen jene Einflussfaktoren wahr, die politisch-ökonomische Handlungsbedingungen beein- 

flussen. Daher definieren Polit-Ökonomen günstig auf politökonomische Handlungsbedingungen 

wirkende Einflussfaktoren als diejenigen Bedingungen und Einflussfaktoren, die wahrnehmbare 

wirtschaftliche und politische Kosten von Politikmaßnahmen senken. Sie ergeben sich durch Ver- 

kettungen günstiger Bedingungen, die günstig auf politökonomische Handlungsbedingungen aus- 

wirken. Im Kontext des globalen Atmosphärenschutzregimes lässt sich daher die günstig auf po- 

litökonomische Bedingungen wirkenden Faktoren als diejenigen Einflussfaktoren definieren, die  

die ökonomischen und politischen Kosten globaler Atmosphärenschutzpolitikmaßnahmen senken.  

 

Die Hauptaufgabe dieses Kapitels besteht deshalb darin, durch theoriegeleitete Auswertung pro- 

zessorientierter Daten des globalen Ozonregimes eine systematische und präzise Skizze der 

Politischen Ökonomie des globalen Ozonschutzverhandlungen und Politikumsetzung darzule- 

gen. Da dieses Regime in der Ökonomik als Musterbeispiel für erfolgreiches globales Umwelt- 

regime dient, wird hier vorgenommen, die treibende Kraft ihres Erfolgs prozessanalytisch näher 

zu beleuchten und günstige politökonomische Handlungsbedingungen dienen dabei als die trei- 

bende Kraft für die Zustimmungswilligkeit nationaler Regierungen. Die Handlungen der national- 

en Regierungen bei globalen Umweltverhandlungen haben einen politisch-ökonomischen Hinter- 

grund. Mit anderen Worten beruhen ihre Handlungen auf politökonomischen Fakten. Politökono- 

mische Bedingungen erweisen sich in diesem Zusammenhang als begünstigende Einflussfaktoren 

im Hintergrund der Umweltregimebeitrittsentscheidungen der nationalen Regierungen. Da politi- 

sch-ökonomische Einflussfaktoren als begleitender Teil wahrgenommener Determinanten der 

Umweltregimebeitrittsentscheidungen der nationalen Regierungen sind, lassen sie sich im Rah- 

men der nachfolgenden Ausführungen deskriptiv-analytisch adäquat durchleuchten. Die Darle- 

gung der Problematik, Interessenkonstellation, Verhandlungsphase (konstitutionellen Phase) und  

Umsetzungsphase (post-konstitutionellen Phase) hier ist eine theoriegeleitete Datenauswertung. 
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6.2. Globaler Ozonschichtabbau: Eine Problembeschreibung 

Die Ozonschicht ist ein Teil des stratosphärischen Atmosphärenstockwerks und befindet sich (na-

ch ihrer Ortlokalisierung) in 20 bis 50 Kilometer Höhe über der Erde (Hutter/Goris 2009:239). 

Heinrich Sandermann (2001:9) erläutert in diesem Zusammenhang, dass die Entstehung von allen 

Lebewesen auf der Erde unter anderem von Ozonbildung294 zusammenhängt. Das bedeutet, dass 

sie die existenziellen Grundlagen aller Lebewesen auf der Erde beeinflusst. Da die direkt von der 

Sonne kommende UV- und UV-B-Strahlung ungefiltert für alle Lebewesen lebensgefährlich ist, 

ist die Erhaltung der Ozonschicht als Schutzschild gegen Ultraviolettstrahlung für alle Lebewesen 

sehr notwendig, denn sie dient dabei vorwiegend als ein Schutzschal um den Planeten Erde 

(Hutter/Goris 2009:239). Das bedeutet deshalb, dass die Ozonschicht (O3) funktionell als guter 

Schutzschirm gegen die Ultraviolettstrahlung aus der Sonne dient (Goudie 1993:27). Wie eine 

Ultraviolettschutzbrille295 lässt die Ozonschicht zwar die Sonnenstrahlung durch, aber hält die aus 

der Sonne kommende Ultraviolettstrahlung (UV-C und UV-B-Strahlung) zurück (Fritzler 1997: 

23). Die Ozonschicht wird daher auch als „Sonnenbrille“ der Erde bezeichnet (Gareau 2011:279).  

 

Und seit 1970 verzeichnen Atmosphärenforscher in naturwissenschaftlichen Disziplinen anthro- 

pogene negative Beeinträchtigungsformen des Ozonabbaus, die auf menschliche Freisetzung von  

ozonschichtschädlichen Stoffen zurückzuführen sind. Die Bekanntesten unter solchen ozonbeein- 

trächtigenden Schadstoffen sind die Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs) (vgl. McKnight/Hess 

2009:80-81). FCKWs werden sowohl in privaten Bereichen als auch in industriellen Anlagen 

freigesetzt, die zur Zerstörung der atmosphärischen Ozonhülle führen (Kugeler 1999:360). Die 

Freisetzung dieser synthetischen Chemikalien (FCKWS und Halonen) in die Atmosphäre führt 

dazu, dass eine chemische Zusammensetzung in der Atmosphäre stattfindet, die Bromide und 

Chloride produziert, was die Dichte der Ozonschicht abbaut (vgl.Carter 2001:229). Eine dünne 

globale Ozonschicht hat negative Auswirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen (praktisch auf  

das ganze ökologische System) (Carter 2001:229). Solche negativen Auswirkungen lassen sich 

wie folgt näher betrachten. Ozonabbau führt nicht nur zum Temperaturabsenken der Stratossphä- 

                                                 
294 Circa 90 Prozent des atmosphärischen Ozons befinden sich in der Stratosphäre und der übrige Anteil bildet sich in der 

Troposphäre (eine Sphäre in der Nähe der globalen Erdoberfläche) (Clayton/Radcliffe 1996:9; McKnight/Hess 2009:80). Die 

Erdatmosphäre besteht aus Schichten (Sandermann 2001:11):insgesamt aus drei Sphären – Ionosphäre, Stratosphäre und Tro- 

posphäre – während die Ionosphäre am weitesten von der Erdoberfläche liegt, bildet sich die Troposphäre in der Nähe der 

Erdoberfläche (Clayton/Radcliffe 1996:66). Übrigens die Erdatmosphäre(d.h. Erdlüfthülle) besteht auch prozentual aus einer 

Zusammensetzung folgender Gase und gasförmiger physikalischer Elemente: 77 Prozent Stickstoff, 20,7 Prozent Sauer- 

stoff, 1,3 Prozent Wasserdampf, 0,9 Prozent Argon, 0,1 Prozent als Kombination von Radon, Kohlendioxid, Jod, Neon, Wa- 

sserstoffsuperoxid, Helium, Ammoniak, Krypton, Ozon, Wasserstoff und Xenon (Leser 2005:57). Christian Friedrich Schön- 

bein wird in der Wissenschaft als denjenigen bezeichnet, der vor 170 Jahren erstmals Ozon entdeckt hat (vgl. Pehnt 2011:191). 

Die grösste Ozonkonzentration in der Erdatmosphäre (im stratosphärischen Atmosphärenstockwerk) bildet sich zwischen 20 

bis 35 Kilometer von der Erdoberfläche (Clayton/Radcliffe 1996:9). Je größer ihre Konzentration ist, desto wirksam ist sie. 
295 Ohne die Filterfunktion der Ozonschicht gelingt die von der Sonne kommende Strahlung in die Erdatmosphäre – wie in 

Wüstenregionen Kalaharis, Saharas usw. der Fall ist (Maba 2004.145). Die Ozonschicht unterstützt bei Erdtemperaturregu-

lation sowie beim Erdluftkreislauf – Leben auf der Erde ist ohne die Ozonschichtfunktion nicht möglich (Gareau 2011:279). 
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re, sondern auch zu starker UV-B-Strahlungsdurchdringung auf die Erdoberfläche (vgl. Oberthür 

1992:166). Starke Abnahme der globalen Ozonschichtkonzentration(des Ozongehalts) führt zu 

erhöhten Hautkrebserkrankungsrisiken; zunehmenden Kataratenbildungsraten (Augenlinsentrü-

bungen), Supprimierungen der Aktivitäten des Immunsystems, Reduktionen von Nutzpflanzener- 

trägen und einem erhöhten Aussterben biologisch nützlicher Planktonorganismen (ein Ausgangs- 

punkt der Meeresnahrungskette) sowie Störungen der Nahrungsketten der globalen Gewässer 

(McKnight/Hess 2009:81; Oberthür 1992:167). Übrigens Ozonschichtabbau beeinträchtigt auch 

die Photosyntheseleistungen der Pflanzen(Breitmeier 1997:27). Hinzu kommen gesundheitsschäd- 

liche Effekte erhöhter Ozonkonzentrationen in der Atemluft durch Ozonabbau (Kösters 1997:52).  

 

Schon im Jahr 1985 brachte J. Farman durch wissenschaftlich gewonnene empirische Belege296 

über die Konzentrationsabnahme des globalen Ozons mit anthropogenen Emissionen von Fluor- 

chlorkohlenwasserstoffen in Verbindung, die er 1993 am Beispiel des antarktischen Ozonlochs 

verstärkt bestätigend belegte (Kuttler 2009:231). Die negativen Auswirkungen der in die Atmos- 

phäre emittierten partikel- und gasförmigen Spurenschadstoffe, die das globale Strahlungsregula- 

tionshaus der Ozonschicht stören, werden als die Ursachen der Abnahme der globalen stratosphä- 

rischen Ozonkonzentration identifiziert (Kuttler 2009:217). Zwar fand die Produktion von Fluor- 

chlorkohlenwasserstoffen und Halonen nicht überall auf der Erde (auf der Produzentseite) statt, 

aber auf der Verbraucherseite wurde festgestellt, dass diese ozonschädlichen Stoffe in allen Län- 

dern der Welt verbraucht oder verwendet wurden (Oberthür 1992:161). Unter den gasförmigen 

Spurenschadstoffen fallen CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114, Halonen 1211, Halonen 1301 

und Halonen 2402 usw., und sie wurden in einigen industriellen Prozessen und im privaten Be- 

reich verwendet (Porteous 1997:84). Spezifische Verwendungen dieser Chemikalien sind in der  

Literatur bislang adäquat beschrieben297. Eine kurze Fassung ihrer Verwendungsbereiche erweist 

sich hier als relevant. Nach Öberthur (1992:160-161) können sie wie folgt dargestellt werden: 

Halonen werden in der ersten Linie als Feuerlöschmittel verwendet (vgl. Öberthür 1992:160). Te- 

                                                 
296 Bereits im Jahr 1930 fand Sydney Chapman heraus, dass es in der stratosphärischen Erdatmosphäre eine Ozonschicht gibt 

und in Jahren 1957 bis 1958 konstatierten Geophysiker anhand von Datensätzen, dass die chemische Komposition der Ozon- 

schicht darüber suggeriert, dass anthropogene Aktivitäten die Ozonschichtkonzentration höchstwahrscheinlich abbauen (vgl. 

Rowlands 1995). In einer im Juni 1974 (in der Ausgabe der wissenschaftlichen Zeitschrift „Natur“) veröffentlichen Studie 

von zwei amerikanischen Wissenschaftlern, Mario J. Molina und F. Sherwood Rowland, konnten sie ihre neu gewonnenen 

Erkenntnisse nachweisen, dass Fluorchlorkohlenwasserstoffen ozonschichtschädliche Substanzen sind (Oberthür 1992:165). 

In ihrer Arbeit konnten sie gut darlegen, dass FCKWs sich nach langer Zeit in der Atmosphäre ansammeln, bis sie durch ul- 

traviolette Strahlung zerlegt werden und die Zerlegung führt wiederum zur Produktion von Chlor – die Chloratome können 

wiederum die Ozonschicht abbauen (Gareau 2011:279). Im Jahr 1976 wurden diese Erkenntnisse von United States National 

Academy of Sciences nach Überprüfungen bestätigt, was zu vielen Forschungen darüber führte (vgl. u.a. Gareau 2011:279).  
297 Ozonabbauende Substanzen(Ozon Depleting Substances – ODS) sind synthetische Verbindungen, die bisher normalewei- 

se ihre Verwendung für folgende Zwecke gefunden haben: Kühlungsmittel für Gebäude- und Fahrzeugklimaanlagen, Feuer- 

löschmittel und Insulierungszwecke(vgl.UN 2009:540). Also alle diese Chemikalien werden industriell für viele Zwecke her- 

gestellt. Verwendungsbereiche dieser Chemikalien (Stoffe) sind zusammenfassend wie folgt: Kühltechnik, Kunststoffver- 

schäumung, Reinigungsmittelnutzungsbereiche, Lösungsmittelverwendungszwecke et cetera (vgl. u.a. Breitmeier 1997:29). 
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trachlorkohlenstoff dient vorwiegend als Vorprodukt zur Produktion von Fluorchlorkohlenwasser- 

stoffen (vgl. Oberthür 1992:160). Methylchloroform dient in erster Linie als Stoff zur Reinigung 

von Metallen (Öberthür 1992:160-161). Fluorchlorhohlenwasserstoffe (FCKWs) sind ausschließ- 

lich von Menschen bewusst künstlich hergestellte Chemikalien, denn in der Natur gib es im Nor- 

malfall keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe (vgl. Grübler 1998:3). Die Herstellung von FCKWs 

wird von Menschen vorgenommen, denn sie finden u.a. in vielen Wirtschaftsbereichen Verwen- 

dung z.B. als Kältemittel für Wärmepumpen, Klimaanlagen, Gefriertruhen, Schaummittel und 

Kühlschränke sowie als Spraydosentreibmittel (vgl. Hutter/Goris 2009:239). Sowohl in Chemie- 

branche als auch in anderen Bereichen wurden die ozonschädlichen Stoffe verwendet bzw. weiter- 

verarbeitet – vor allem als Gebäudeisolierstoffe, Möbelpolsterung usw. (vgl. Breitmeier 1997:28).  

Die Emissionen ozonschädlicher Gase haben direkte negative abbauende Effekte auf das globale  

Ozonschutzschildsystem (vgl. Rotmans/Vries 1997:6). Alle Länder der Welt sind Verursacher298. 

Ozonschichtabbau299 durch die Aktivitäten von Menschen wurde daher auf globaler Politikebene 

thematisiert. Da für nachhaltige globale öffentliche Gütersicherung globaler Institutionenwandel 

erforderlich ist, wurde auf der globalen Politikebene das globale Ozonregime bewusst etabliert. Es 

handelt sich dabei um die Entstehung und den Wandel globaler institutioneller Arrangements als 

vermittelnde globale öffentliche Güter zur Förderung des Schutzes der globalen Ozonschicht. Mit 

der Unterstützung fast aller Verursacherstaaten wurden im Rahmen des Ozonregimes über 95 Pro- 

zent der Reduktion globaler Emission ozonschichtschädlicher Stoffe (Chemikalien) erfolgreich 

erzielt (Jäger 2007:55). Das Ozonregime wird aktuell in der Wissenschaft mittlerweile als ein 

Beispiel für ein erfolgreiches globales Umweltschutzregime genannt (Liedtke/Welfens 2008:27).   

 

Ziel dieses Kapitels der vorliegenden Arbeit ist es, die Beschreibung des Verlaufs des Ozonregi- 

mes vorzunehmen, denn in Kapitel 8 wird aus politisch-ökonomischer Sicht die Ursachlichkeit  

dieses Regimeerfolgs auf günstige politisch-ökonomische Handlungsbedingungsfaktoren zurück- 

geführt. Das Ziel des globalen Ozonregimes besteht darin, durch Gegen- und Fördermaßnahmen 

die globale Ozonschicht zu schützen. Individuen werden am Ende entweder positiv oder negativ  

durch Politikmaßnahmen des globalen Ozonschutzregimes betroffen. Es ist daher relevant, Ozon- 

problemlösung unter interessenbedingten polit-ökonomischen Interaktionskalkülen zu erläutern. 

                                                 
298 Für viele globale Umweltprobleme sind einzelne Nationalstaaten zugleich Betroffene und Verursacher (Endres 1995:145).  
299 Als Thomas Midgely von General Motors die Fluorchlorkohlenwasserstoffe im Jahr 1930 erfand, präsentierte er FCKWs 

demonstrierend sowohl als nicht brennbar als auch als nicht toxisch (Rowlands 1995:103). Im Laufe der Zeit stellte es sich 
aber heraus, dass Flurochlorkohlenwasserstoffe doch sehr toxisch sind. Viele Chemikalien mit unterschiedlichen Ozonzerstö- 

rungspotenzialen und Verweildauern führen zum Abbau der globalen Ozonschicht – vollhalogenierte Fluorchlorwasserstoffe 

(FCKW) hat schätzungsweise eine atmosphärische Lebensdauer bzw. Verweildauer von 60 bis 400 Jahren und besitzt ein ho- 

hes Ozonzerstörungspotential; teilhalogenisierte Fluorchlorwasserstoffe (H-FCKW) hat ein geringes Ozonzerstörungspoten- 

tial und besitzt schätzungsweise eine atmosphärische Lebensdauer (Verweildauer) von 2 bis 40 Jahren (Breitmeier 1997:27). 

Übrigens die stratosphärische Ozonkonzentration ist ungefähr 8 bis 10 ppm des Luftteilchens und 15 bis 35 Kilometer der Al- 

titude – ein gesundes Ozon hat 3 Millimeter Luftdichte (Gareau 2011:279).  Ozon (O3) ist übrigens ein durch die Spaltung von 
Sauerstoffmolekülen (O2) und seine Verbindung mit Sauerstoffatmone (O) entstandenes Molekül(O + O2 → O3) (Fritzler 1997:22). 
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6.3. Ozonproblemlösung unter interessenbedingten politökonomischen Interaktionskalkülen 

Wie schon erläutert steht hinter allen Positionen der Regierungen von Nationalstaaten bei globa- 

len Umweltverhandlungen die Vertretung der ökonomischen Interessen der betroffenen Mitbür- 

ger, denn nur dadurch können die Regierungen politische Unterstützung in der Bevölkerung er- 

werben bzw. bekommen. Das impliziert, dass sowohl ökonomische als auch politische Interessen 

bei globalen Umweltverhandlungen verfolgt werden. Da alle global umweltrelevanten Verhand- 

lungen schließlich politische Verhandlungen sind (Osorio-Peters 1999:216), untersuchen Polit-

Ökonomen sie durch die Anwendung und Übertragung ökonomischer Logik und Denkweisen.  

Zu den Gründen für die Beschreibung der Problematik des stratosphärischen Ozonschichtabbaus 

zählt die Feststellung der Betroffenen und Beteiligten. Die Problematik des globalen Ozonabbaus 

wird von anthropogenen Aktivitäten verursacht. Vor allem die Verursachungs-und Betroffenheits- 

intensität variieren sich. Politische Entscheidungen über Lösungsmaßnahmen erweisen sich in 

diesem Zusammenhang als effektive Problembewältigungsoption. Auch ökonomische Modelle 

befassen sich u.a. mit realitätsnäher Abbildung von Politikgestaltungsprozessen (Buchanan 1972c: 

166). Einigkeit herrscht darüber, dass es in allen politischen Entscheidungsprozessen immer spe- 

zifische Interessen gibt, die von Individuen und Sub-Gruppen(je nach Betroffenheit) verfolgt wer- 

den (Buchanan 1972b:119). Das gilt für die globale Ozonschutzpolitik. Dabei lassen sich zwei 

Typen von Betroffenheit einteilen: Betroffenheit durch stratosphärischen Ozonschichtabbau und 

Betroffenheit durch globale Politikmaßnahmen zur Lösung der Problematik des stratosphärischen 

Ozonschichtabbaus. Die erste Form der Betroffenheit wird als vulnerable Gruppen bzw. Sektoren 

betrachtet (vgl. Siebert 1980:625). Zu der zweiten Form gehören die von Regelungen Betroffenen. 

 

Die Interessenprofile der am Prozess globaler Umweltverhandlungen beteiligten Akteure werden 

aus politökonomischer Sicht grob unter zwei übergeordneten Interessenkonstellationen kategori- 

siert: Interessen globaler umweltpolitischer Einflussträger (wirtschaftliche Interessen der Bürger) 

und Interessen globaler umweltpolitischer Entscheidungsträger (politische Interessen der Regie- 

rungen von Nationalstaaten als politische Entscheidungsträger). Bei bürgernahen politischen Ent- 

scheidungen orientieren sich Regierungen von Nationalstaaten als politische Entscheidungsträger 

aus Eigennutz(Popularitätsmaximierung) an den Präferenzen der Bürger. Während eine bestimmte 

politische Entscheidung konsequenterweise den betreffenden politischen Entscheidungsträgern 

die Popularität im Inland bzw. Ausland kosten kann (Popularitätseinbußen), kann sie den 

betroffenen Bürgern wirtschaftliche Interessen kosten(wirtschaftliche Einbußen). Also sowohl po- 

litische Entscheidungsträger als auch politische Einflussträger werden dadurch am Ende betroffen. 

In diesem Kontext lassen sich beschreiben, welche Interessentypen im Prozess globaler Ozonver- 

handlungen verfolgt werden: Interessenprofile der Einflussträger und Interessenkonstellationen  
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der Entscheidungsträger. Die Positionen nationaler Regierungen haben eine sehr enge Beziehung 

zu ihren Interessenprofilen in betreffenden multilateralen globalen Sachentscheidungsfragen. Die 

Interessenprofile ozonschichtschutzpolitischer Entscheidungsträger (nationale Regierungen als 

politische Entscheidungsträger) können wie folgt vorwiegend zugeordnet werden: (a) Populari- 

tätssteigernde Zielverfolgung der Regierungen von Ländern, die besonders von negativen Auswir- 

kungen des globalen Ozonabbaus betroffen sind. Sie fordern in diesem Zusammenhang nach sch- 

nellem politischem Handeln zur Lösung des Problems. (b) Popularitätsstabilisierende Zielverfol- 

gung der Regierungen von Ländern, die besonders von globalen Ozonschichtschutzpolitikmaß-

nahmen negativ oder positiv betroffen sind. Sie fordern zugleich nach politischem Handeln zur 

Lösung des Problems. Umgekehrt gilt entsprechend das Gleiche. Die Positionierung eines Staates 

bei globalen Umweltschutzverhandlungen ist letztlich ein Ergebnis politisch-ökonomischen Pro- 

zesses im Inland, wo heterogene Interessen von Bürgern verfolgt werden. Politische Entschei- 

dungsträger orientieren sich aus Eigennutz (Popularitätssteigerung) an den Ängsten und Nöten der 

Bürger hinsichtlich bestimmter ozonpolitischer Massnahmen. Sind die Ängste und Nöte der Bür- 

ger vernachlässigt, dann kosten solche Politikmassnahmen den betroffenen politischen Entschei- 

dungsträgern Minus-Punkte hinsichtlich ihrer Beliebtheit in der Bevölkerung (Popularitätsverlu- 

ste). Um ozonpolitische Massnahmen nicht zu Popularitätsverlusten zu führen, müssen die zustän- 

digen politischen Entscheidungsträger sich an Wünschen und Präferenzen der Mitbürger orien- 

tieren. Im Grunde genommen betrachten politische Entscheidungsträger alle umweltschutzbezo-

genen Maßnahmen als grosse Herausforderungen. Hinsichtlich der Verfolgung ihrer Popularität in 

der Bevölkerung durch politische Entscheidungen können für politische Entscheidungsträger be- 

treffende ozonschutzrelevante Politikmassnahmen interessenkalkulierend entweder als Risiken  

oder Chancen betrachtet werden. Popularitätsannahme gewährleistet, dass politische Entschei- 

dungsträger sich an Bürgerwillen orientieren müssen, um in der Bevölkerung beliebt zu werden 

bzw. bleiben. Politische Entscheidungen, die auf der Basis der Popularitätsmaximierungszielver- 

folgung entstehen, sind bürgernah, denn notwendige Impulse für politische Entscheidungen durch 

den „Down-Top-Kommunikationsverlauf“ (artikulativ und aggregierend) diverser Interessen zwi- 

schen den Bürgern und politischen Entscheidungsträgern sind wirkungsvoll. Diese Aussage gilt  

auch für multilaterale globale Verhandlungen zum Schutz der Ozonschicht, denn dabei berück- 

sichtigen nationale Regierungen vielfältige Interessen ihrer betroffenen Mitbürger. Da die Bürger 

sich eigennutzmaximierend agieren, unterstützen sie diejenigen politischen Entscheidungsträger, 

die ihren eigennutzmaximierenden Wertvorstellungen entsprechen. Das politisch-ökonomische  

Grundmodell300 zeigt mithilfe ihrer Instrumentarien die tatsächlichen Verhaltensweisen von politi- 

                                                 
300 Entwicklungen in den Wirtschaftswissenschaften seit geraumer Zeit haben gezeigt, dass viele neue gesellschaftliche Pro- 

blembereiche innovativ zunehmend von Ökonomen stark berücksichtigt werden. Hinsichtlich dieser Entwicklungstenden- 



 152 

schen Entscheidungsträgern und Bürgern unter allen politisch-ökonomischen Bedingungen. Pro-

zessanalyse steht dabei im Zentrum. Günstige politisch-ökonomische Einflussfaktoren sind Be- 

stimmungsfaktoren für die Zustimmungswilligkeit nationaler Regierungen bei allen multilateralen 

Umweltverhandlungen. Während nationale Regierungen ökonomische Argumente über die Aus- 

wirkungen betreffender Massnahmen explizit geäußert haben, bleiben politische Interessen latent.      

 

Die auf politisch-ökonomische Handlungsbedingungen wirkenden Faktoren werden in der Neuen 

Politischen Ökonomie301 als alle Einflussfaktoren benannt, die einen Einfluss auf interdependente 

Beziehung zwischen ökonomischen Interessen (der Bürger) und politischen Interessen (der 

politischen Entscheidungsträger) im Prozess der Gestaltung politischer Entscheidungen haben. 

Alle relevanten Einflussfaktoren werden üblich durch Prozessanalyse ermittelt, weil Prozessana- 

lyse ihre genauere Erfassung ermöglicht. Die Erfassung solcher Bestimmungseinflussfaktoren 

wird im Zusammenhang mit dem in der Neuen Politischen Ökonomie theoretisierten Wirkungszu- 

sammenhang zwischen politischen Interessen der politischen Entscheidungsträger und wirtschaft- 

lichen Interessen der betroffenen Bürger erhellt. Es geht um die Faktoren, die einen Einfluss auf 

politökonomische Interessen von Individuen als Ozonschutzpolitikträger haben. Individuen als 

Träger von globalen Ozonschutzpolitiken lassen sich unter zwei Akteurkonstellationen zuordnen:  

(a) Globale ozonschutzpolitische Einflussträger: Hierzu zählen einzelne Individuen, Haushalte, 

Unternehmen, organisierte Interessengruppen wie Verbände, Organisationen sowie Gesellschaf- 

ten, Berufsvertretungen usw., die einen Einfluss auf ozonpolitischen Prozess einwirkend nehmen.  

(b) Träger ozonpolitischer Entscheidungen: Hierzu zählen alle Ebenen nationaler Regierungen 

und internationaler regionaler Organisationen, die die Funktion der politischen Entscheidungsträ- 

ger üben. Wie erklärt verfolgen die beiden Akteurkonstellationen verschiedene Interessen. Wäh- 

rend ozonpolitische Einflussträger eigene wirtschaftliche Interessen (Minimierung ozonschutz- 

politischer wirtschaftlicher Kosten bzw. Maximierung ozonschutzpolitischen ökonomischen Nut- 

zens) verfolgen, verfolgen ozonpolitische Entscheidungsträger eigene politische Interessen (Mini- 

mierung ozonschutzpolitischer Popularitätsverluste in der Bevölkerung bzw. Maximierung ozon- 

schutzpolitischer Popularitätssteigerung in der Bevölkerung). Politökonomische Bedingungsfak- 

toren sind diesbezüglich diejenigen Faktoren, die die interdependente Relation zwischen den bei- 

den Akteurkonstellationen beeinflussen. Sie können entweder begünstigend oder nicht begünsti- 

                                                                                                                                                         
zen in der Ökonomik hat Bruno Frey (1990:v) beispielsweise hingewiesen, dass innovative Entwicklungen der Wirtschafts- 

wissenschaften sich so rasant fortgesetzt haben, dass bewusste Anwendungen ökonomischer Denkmethoden auf viele Pro- 

blemgebiete außerhalb ihrer alten Schwerpunkte – u.a. politische Entscheidung, Umwelt, Konflikt, Glück, Kunst – stark an 

Bedeutung gewonnen haben (vgl. Frey 1990:v-vi). Milton Friedman (1976:3-5) gliedert alle Sektoren ökonomischer Unter- 
suchungen unter vier zentralen Kategorien: der politische Sektor, Haushaltssektor, Gemeinnützigkeitssektor und Marktsektor.  
301 Nach Manfred Neumann (1994:267) gehört die Neue Politische Ökonomie zu den neoklassischen Theorien der Institutio- 

nen, denn der Marktprozess hat eine sehr starke Vorbildfunktion (bzw. analoges Referenzdenkmuster) bei ihren Ökonomisch- 

en Analysen der Entstehung und des Wandels politischer institutioneller Arrangements (wie z.B. Atmosphärenschutzregime). 
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gend sein. Je höher die wirtschaftlichen Kosten (also Lasten) von Politikmaßnahmen des Ozon- 

schutzregimes sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit des Trittbrettfahrens der Nationalstaa-

ten. Daher würden nationale Regierungen dabei kaum kooperieren. Die Bedeutung des Faktums 

liegt auf der Hand – günstige politischökonomische Bedingungsfaktoren und die damit verbunde- 

nen selektiven Anreize sind Determinanten der positiven Ergebnisse. Günstige politökonomische 

Bedingungsfaktoren und die damit verbundenen selektiven Anreize sind Gesetzmäßigkeiten (Re- 

gelmäßigkeiten). Günstig auf politische und ökonomische Bedingungen wirkende Umweltfaktor- 

en senken die wahrgenommenen Kosten des globalen Umweltschutzes. Sie tragen dadurch zur 

Begünstigung des Verlaufs der Umweltverhandlungen. Diese Ausführung lässt sich anhand nach-

folgender Abbildung veranschaulichen, dass die beiden Variablen eine Einflussbeziehung haben. 

 

Abb. 16:Günstige politökonomische Bedingungsfaktoren als Determinanten konsensfähigen Ozonschutzregimes. 

              

                                                → 

                            → 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Wenn politökonomische Bedingungsfaktoren herangezogen werden, erweist es sich als evident, 

dass die Verhandlungen der Ozonschutzregime erfolgreich waren, weil günstige politökonomi- 

sche Handlungsbedingungen die Einigung über Politikmaßnahmen und Zugeständnisse zur Re- 

duktion von ozonschädlichen Stoffen begünstigt haben. Die Tatsache, dass am Ende keine Re- 

gierungen als Vertreter der betroffenen Länder sich gegen die Vereinbarungen zur Lösung des 

Ozonabbaus positionierten, weist darauf hin, dass das globale Ozonschutzregime das absolute 

Konsenskriterium auf Regierungsebene erfüllt. Da Regierungen Hauptakteure im Entscheidungs- 

prozess der globalen Umweltschutzpolitik sind, beschreibt das allgemeine Modell des Bürger-

Regierungsverhaltens aus Sicht der Neuen Politischen Ökonomie dieser engen Interaktion. Um- 

weltregimebeitrittsentscheidungen nationaler Regierungen hängen am Ende von den Forderungen  

und der Unterstützung der Bevölkerung der beteiligten Staaten ab. Im Rahmen der Neuen Politi- 

schen Ökonomie wird die Erklärung des Regierungsverhaltens hinsichtlich der Innen- und Außen- 

politik aus diesem Interaktionsmodus (-kalkül) abgeleitet. Politische und ökonomische kostenmi- 

nimierende heterogene Einflussfaktoren (Faktorbedingungen) sind hier unabhängige Variable die- 

ser kausal-deskriptiven Analyse. Diese Beziehung zwischen politökonomisch kostenminierenden 

Faktoren und günstigen politökonomischen Handlungsbedingungen lässt sich veranschaulichen. 

Günstige politisch-ökonomische  

Bedingungen als determinierende 

Bedingungsfaktoren des Ozonregimes 

Konsensfähiges globales Ozonschichtschutzregi- 

me als abhängige Variable (Erklärungstatbestand) 
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Abbildung 17: Interaktion zwischen politisch-ökonomischen kostensenkenden Einflussfaktoren und 

günstiger politischer Bedingung des globalen Ozonschutzregimes  

              

 

                           → 

                                                          →   

 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit verwendete Institutionentheorie – Ökonomische Theorie 

der Verfassung von James Buchanan und Gordon Tullock (1962) – postuliert die Konstruktion 

bzw. Produktion wünschenswerter politischer Entscheidungen als Ergebnisse politischer und öko- 

nomischer kooperativer Beziehungen zwischen Individuen wie es im konventionellen Marktpro- 

zess der Fall ist. Denn Homo o economicus und Homo politicus sind im Kern für alle Polit-Öko- 

nomen gleichzusetzende Verhaltensmodelle der Menschenbilder. Da Entscheidungen individuell- 

er Menschen sich aus Anreizen ergeben, orientieren sie sich an kostenminimierenden und nutzen- 

maximierenden Handlungs-Optionen. Diese Verhaltensweise wird oft mit Hilfe des mikroökono- 

mikbasierten Nachfragegesetzes gut dargestellt, das nicht nur in wirtschaftslebenbezogenen Ent- 

scheidungen von Individuen, sondern auch in ausserwirtschaftslebenbezogenen Entscheidungen 

Geltung findet: Wenn sich der Preis eines Gutes (bzw. die Kosten einer bestimmten Handlung) im 

analytischen Komparation zu Substituten (bzw. Alternativen) steigt, dann reduziert sich ceteris 

paribus die Nachfrage des betreffenden Gutes – beziehungsweise Handlungsrestriktionen, denn 

Handlungen werden v.a. durch erwartete Kosten eingeschränkt (vice versa) (Behrends 2001a:8). 

Die Konsensfähigkeit des Ozonregimes ergibt sich dadurch, weil während für politische Entschei- 

dungsträger in einigen Ländern die politischen Kosten ambitionierter globaler Ozonschutzmaß- 

nahmen genauso groß wie deren politischer Nutzen waren, waren deren politische Kosten für an- 

dere nationale Regierungen sogar kleiner als deren politischer Nutzen. In nachfolgender Tabelle 

wird veranschaulicht, dass die letzten beiden Tabellenfelder für das Ozonschutzregime gelten.  

 
Tabelle 2. Marginaler politischer Nutzen und marginale politische Kosten ambitionierter globaler 

Politikmaßnahmen zum Schutz der globalen Ozonschicht: Breite Kooperationsbereitschaft als Differenz    

 

Marginale politische Kosten und 

marginaler politischer Nutzen ambitionierter 

globaler Ozonpolitikmaßnahmen                                  

Kooperationsbereitschaft der nationalen Re- 

gierungen hinsichtlich der Umsetzung der in 

Frage stehenden ambitionierten Maßnahmen 

Politische Kosten > politischer Nutzen Mangelnde Kooperationsbereitschaft 
Politische Kosten = politischer Nutzen Kooperationsbereitschaft 

Politische Kosten < politischer Nutzen Sehr breite Kooperationsbereitschaft 

 
 

Quelle: Eigene Darstellung 

Politische und ökonomische kostenmini-

mierende heterogene Einflussfaktoren als 

unabhähige Variablen des Ozonregimes 

Günstige konsensstiftende politisch-öko- 

nomische Bedingungen des Ozonregimes 
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6.4. Politisch-ökonomische Interessenkonstellationsanalyse des globalen Ozonregimes 

Es besteht eine enge Beziehung zwischen Interessen und Positionen von Akteuren globaler Ozon- 

politik. Nach Kenneth C. Laudon et al. (2010:162) involvieren sich bei Gesellschaftsproblemen 

Individuen bzw. Gruppen (Stakeholder), die Interesse an bestimmter Lösung für die betreffenden 

Probleme haben. Die Interessenprofile der ozonschutzpolitischen Einflussträger (Bürger) können  

aus Gesichtpunkt der hier verwendeten Theorie wie folgt unterschieden werden – direkte und in- 

direkte Betroffenheit. Sowohl direkte als auch indirekte Betroffenheit spielen eine wesentliche 

Rolle hinsichtlich der Ausgangspositionen der Regierungen bei multilateralen Umweltschutzver- 

handlungen auf der globalen Politikebene. Um Missverständnisse zu vermeiden, ist es relevant die 

Interessenprofile und -konstellationen der Einflussträger bei multilateralen globalen Ozonschutz- 

verhandlungen wie folgt zu skizzieren, die gewisse Einflussnahme auf globale Ozonpolitik haben. 

 

(a) Die Interessenprofile und -konstellationen der direkt von globalen Ozonschutzregelungen Be- 

troffenen lassen sich im Rahmen dieser Untersuchung wie folgt deskriptiv skizzieren: Sie sind 

Individuen als Adressaten, deren Verhalten durch Politikmaßnahmen gezielt geändert werden so- 

llen. Diese Gruppe von Beteiligten bzw. Betroffenen sind diejenigen Individuen, die direkt (d.h. 

unmittelbar) von allen globalen Ozonpolitikmaßnahmen betroffen sind, weil sie durch ihre wirt- 

schaftlichen Aktivitäten (als Produzenten und Konsumenten) die globale Ozonschicht direkt 

abbauen. Die Interessen von Individuen als Produzenten oder Konsumenten, die direkt von 

globalen Ozonschutzmassnahmen betroffen sind, bestehen darin, die Kosten (d.h. wirtschaftlichen 

Schaden) der globalen Ozonschutzmassnahmen so gering wie möglich zu halten. Sie gehören zu 

der Klassifikation der direkten Verursacher des Ozonabbaus. Sie sind vor allem Individuen, die 

vor allem durch ihre Produktion und durch ihren Konsum ozonschädlicher Stoffe (Chemikalien) 

wie zum Beispiel CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114, Halonen 1211, Halonen 1301 und 

Halonen 2402 etcetera die globale Ozonschicht abbauen (Emittenten). Diese Stoffe302 fanden in 

unterschiedlichen Wirtschaftszweigen ihre Verwendungen. Deswegen wurden alle diese gasför- 

migen Spurenschadstoffe sowohl in industriellen Prozessen als auch im privaten Bereich(als Küh- 

lungsstoffe, Reinigungsmittel, Brennstoffe, Brandbeschleuniger, Kältemittel für Wärmepumpen, 

Klimaanlagen, Gefriertruhen, Schaummittel, Kühlschränke und Spraydosentreibmittel) emittiert. 

Individuen in dieser Gruppe organisieren sich in der Regel als Interessengruppen und versuchen 

einen Einfluss auf politischen Prozess zu nehmen, um mögliche wirtschaftliche Schaden für die 

betroffenen Mitglieder abzuwenden bzw. so minimal wie möglich zu reduzieren. Sie sind sich 

sicher, dass einige Ozonpolitikmaßnahmen sich als Bedrohung für ihre wirtschaftliche Existenz  

                                                 
302 Beispielsweise können vollhalogenierte Kohlenwasserstoffe(Kohlenwasserstoffatome, Tetrachlorkohlenstoffe, Fluorchlor- 

kohlenwasserstoffe und Halonen) durch Fluor, Brom oder/und Chlor angemessen substituiert werden (Oberthür 1992:160). 
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herausstellen können. Sie variieren sich sowohl international als auch im Inland. Bei international- 

en Umweltverhandlungen organisieren sie sich als Koalitionen, und im Inland formieren sie sich 

als Interessengruppen. Dieser Typ der Betroffenheit nimmt bewusst einen starken Einfluss auf die 

Prozesse der Politikgestaltung. Je höher die Kosten und Lasten der infrage stehenden Maßnahmen 

sind, desto stärker ist die eigeninteressenbezogene Einflussnahme solcher Koalitionen und Intere- 

ssengruppen. Da bei globalen Ozonschutzverhandlungen keine hohen ökonomischen Kosten und 

Lasten drohten, stellte es sich als überflüssig heraus, starke globale Koalitionen und harte Intere- 

ssenvertretungen gegen Ozonmaßnahmen zu bilden. Diese Verkettung von Faktoren hat dazu ge- 

führt, dass es keine solchen Koalitionen dabei gab. Erstens kostengünstige Ersatzstoffe für ozon- 

schädliche Chemikalien wurden im Laufe der Verhandlungen schnell erfunden. Zweitens Akteure 

in dieser spezifischen Chemiebranche haben Politikmaßnahmen des globalen Ozonregimes nicht 

als wirtschaftliche Bedrohung betrachtet, denn lediglich eine sehr geringe Umstrukturierung in 

Produktionsprozessen war erforderlich. Drittens die Interessenstruktur der Produzenten von ozon- 

schädlichen Chemikalien änderte sich im Laufe der Zeit zu Gunsten der Produktion ozonfreundli- 

cher Chemikalien. Viertens die neuen Ersatzstoffe führten wegen ihrer Preisgünstigkeit zu keiner 

Nachfragepreiselastizität bei Abnehmern und Endverbrauchern. Fünftens der Anpassungsprozess 

zur Lösung des Problems des globalen Ozonabbaus dauerte kurz an, denn nur die Produzentensei- 

te musste sich an ozonfreundliche Produktionsrichtlinien halten. Es war nur die Chemieindustrie, 

die sich an diese neue Richtlinie anpassen musste. Da viele Verbraucherländer keine ozonschädli- 

chen Stoffe produzieren, dient die Anpassung der Chemieindustrie an die neue Richtlinie des glo- 

balen Ozonschichtschutzes als ausreichend, die Problematik des globalen Ozonschichtabbaus zu 

bewältigen. Diese und viele andere Faktoren haben dazu beigetragen, dass es konsensuale Verein- 

barungen bei globalen Ozonschutzverhandlungen explizit erzielt wurden. Mit anderen Worten 

haben diese Faktoren zur Erleichterung der Erzielung konsensualer Vereinbarungen beigetragen. 

Die Konsensfähigkeit des Regimes zeigt, dass am Ende der globalen Ozonverhandlungen es 

keine schlechter gestellten Regierungen gab. Deshalb gab es keine Nationalregierungen, die sich 

gegen die Politikmaßnahmen des Ozonregimes positioniert haben. Bislang gab es kein einziges 

Land, das von dem multilateralen globalen Ozonregime ausgetreten ist. Die Lösungsmaßnahmen 

für die globale Ozonabbauproblematik waren für alle Beteiligten breit akzeptiert (durch den breit 

unterstützten Kostenbelastungsausgleich zwischen Verursacherstaaten je nach Mitverantwortung).  

 

(b) Die Interessenprofile und -konstellationen der indirekt von globalen ozonschichtbezogenen 

Regelungen Betroffenen lassen sich wie folgt skizzieren: Sie sind Individuen als Adressaten, die 

durch Verhaltensänderungen von anderen Individuen Nutzeneinbußen hinnehmen müssen. Denn 

solche Verhaltensänderungsentscheidungen können für sie teuer werden einerseits. Andererseits  
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zählen zugleich diejenigen Individuen zu dieser Kategorie, die indirekt von Ozonschutzmaßnah- 

men wirtschaftlichen Nutzen ziehen. Die erste Betroffenheitsgruppe kann hier doch als die nega- 

tiv Betroffenen betrachtet werden. Die zweite Kategorie lässt sich dementsprechend als die posi- 

tiv von globalen Ozonschutzpolitikmassnahmen Betroffenen bezeichnen. Sie sind diejenigen Indi- 

viduen, die indirekt (mittelbar) von globalen Ozonschutzpolitikmaßnahmen betroffen sind, weil 

sie durch ihre Rolle im Wirtschaftskreislauf (v.a. als Endverbraucher bzw. Konsumenten) indirekt 

(positiv bzw. negativ) von konkreten globalen Ozonpolitikmassnahmen betroffen sind. Die Intere- 

ssen von Individuen als Produzenten oder Konsumenten, die indirekt von globalen Ozonschicht- 

schutzmaßnahmen betroffen sind, bestehen essenziell darin, die Kosten der Ozonschutzmaßnah- 

men so gering wie möglich zu halten, denn sie müssen durch die Umwalzungstrategie der Produ- 

zenten am Ende die hohen Preise solcher Massnahmen tragen. Vor allem gehören sie im Grunde 

genommen zu der Klassifikation der indirekten Verursacher der Problematik des globalen Ozon- 

gehaltabbaus, weil sie die globale Ozonschicht durch die von ihnen nachgefragten Güter und 

Dienstleistungen abbauen. In der Regel organisieren sich Individuen in dieser Betroffenheitsgru- 

ppe zwecks der Beeinflussung des politischen Prozesses spontan. Es ist ihnen bewusst, dass glo- 

bale Umweltpolitikmaßnahmen zwar sie beeinträchtigen können, aber nicht als eine existenzielle 

Bedrohung. Sie sind oft nicht stark organisiert. Da kaum Individuen von Ozonpolitikmaßnahmen 

negativ betroffen waren, stellte es sich als überflüssig, starke Koalitionen dagegen Relevanz zu 

finden. Konsumenten spüren in diesem Zusammenhang keine Verteuerung von Produkten, die mit 

den neuen Ersatzstoffen hergestellt sind. Von daher gab es keine vertretbaren Gründe, sich gegen 

Ozonpolitikmassnahmen in ihren Ländern zu positionieren. Die Produzenten von ozonfreundlich- 

en Ersatzstoffen sind zugleich die gleichen Chemieproduzenten, die sich nur durch eine geringe 

Umstellung ihrer Produktionelemente entsprechend neuen Richtlinien des globalen Ozonschutz-

regimes angepasst haben. Diese Struktur der Interessenkonstellationen hat dazu beigetragen, dass 

das Ozonregime konsensfähig war. Sie haben insgesamt zur Beschleunigung der Konsensfähig- 

keit des globalen Ozonregimes durch die Senkung dessen politökonomische Kosten beigetragen. 

 

(c) Die Interessenprofile und -konstellationen der direkt vom Umweltschutz als Endziel betroffe- 

nen Individuen lassen sich wie folgt skizzieren: Zu dieser Gruppe gehören diejenigen Individuen, 

die am härtesten direkt von negativen Auswirkungen des globalen Ozonabbaus betroffen sind. 

Interessen von Individuen, deren Lebensgrundlagen am meisten durch globalen Ozonschichtabbau 

negativ beeinträchtigt sind, ist die Lösung der Problematik des globalen Ozonschichtabbaus wi- 

chtig. Bei genauerem Hinsehen merkt man, dass alle Individuen direkt oder indirekt von globalem 

Ozonschichtabbau negativ beeinträchtigt sind. Aufgrund solcher Betroffenheit engagieren sie sich 

besonders stärker im Prozess der globalen Ozonverhandlungen. Bislang gab es kein Land, das 
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durch Ozonabbau nutzen ziehen. Alle Weltbürger sind daher Individuen als Adressaten, deren 

Zustände durch die Lösung des Ozonabbaus (also die Umsetzung von Ozonschutzmassnahmen) 

verbessert werden können. Die Bandbreite variiert sich sowohl international als auch im Inland. 

Bei internationalen Verhandlungen organisieren sie sich in der Regel als Koalitionen und im 

Inland als Interessengruppen. Sie sind in der Regel diesbezüglich gut organisiert. Nach Günter 

Siebert (1980:625) wird diese Gruppe als vulnerable Gruppe bezeichnet, denn Individuen in die- 

ser Gruppe sind wegen ihrer besonderen Merkmale in vieler Hinsicht empfindlicher gegen die ne- 

gativen Auswirkungen des Abbaus der globalen Ozonschicht als andere. Alle Individuen auf der 

Erde werden gleich von negativen Auswirkungen des Ozonabbaus betroffen. Diese Eigenschaft 

hat daher zur Begünstigung der Wahrnehmung der Ernsthaftigkeit des Problems beigetragen. Da 

bei globalen Ozonschichtschutzverhandlungen politökonomische Handlungsbedingungen dadurch 

begünstigt wurden, stellen sich breite Koalitionen dafür (Interessenvertretung) als vorteilhaft her- 

aus. Denn alle Länder der Erde sind gleichmäßig von den drohenden negativen Auswirkungen des 

globalen Ozonabbaus betroffen. Daher gibt es gar keinen Raum für Passivität. Diese sehr breite 

Betroffenheit und deren negative Auswirkungen trugen zur Begünstigung politökonomischer Be- 

dingung des Ozonregimes bei. Diese Interessenkonstellation zählt evident zu den wesentlichsten 

Einflussfaktoren, die zur Konsensfähigkeit des globalen Ozonschutzregimes beigetragen haben. 

 

(d) Die Interessenprofile und -konstellationen der indirekt vom Umweltschutz als Endziel betro- 

ffenen lassen sich wie folgt skizzieren: Zu dieser Gruppe gehören diejenigen Individuen, die nicht 

am härtesten aber indirekt von den jeweiligen globalen Ozonabbauproblematiken betroffen sind.  

Sie variieren sich international und im Inland. Bei internationalen Verhandlungen organisieren sie 

sich explizit als Koalitionen, und im Inland organisieren sich als Interessengruppen. Sie sind nicht 

stark organisiert. Wegen der breiten Betroffenheit der negativen Auswirkungen des Ozonabbaus 

gab es diese Gruppe gar nicht. Da bei globalen Ozonschichtschutzverhandlungen alle Länder sich 

als Betroffene gelten, erwies es sich als unnötig, Interessenpositionen dagegen zu organisieren.  

 

Im Rahmen der übrigen Abschnitte dieses Kapitels lassen sich deskriptiv die Entstehung und der 

Wandel des globalen Ozonregimes darlegen. Nachfolgend wird zuerst eine Deskription vorge- 

nommen, die es ermöglicht, die Erklärungen im Kapitel 8 zu erläutern. Es handelt sich dabei um 

positive konstitutionell-vertragstheoretische prozessorientierte Institutionenanalyse: konstitutio- 

nelle Phase (Verhandlungsebene) und post-konstitutionelle Phase303 (Implementierungsebene).  

                                                 
303 In Anlehnung an Immanuel Kant und andere klassische Kontrakttheoretiker entwickelten sie eine Institutionentheorie zur 

Bewertung der Konsensfähigkeit von institutionellen Arrangements auf der Entstehungs- und Wandlungsebene (konstitutio- 
neller Phase) weiter (Buchanan/Tullock 1962:14; Mueller 2003:615). Eine der zahlreichen innovativen Beiträge dieses Werks 

besteht darin, dass es konzeptionelle Nützlichkeit der Differenzierung zwischen konstitutioneller (entstehungs- und wand- 
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6.5 Konstitutionelle Phase des globalen Ozonregimes:schnell, ambitioniert und konsensfähig 

Ziel der Skizze der globalen Ozonverhandlungen hier ist es, systematisch zu erläutern, wie güns- 

tig auf politökonomische Handlungsbedingung wirkende Einflussfaktoren (insbesondere Struktur 

des Verursachersektors, Ersatzstofferfindung, sichere wissenschaftliche Erkenntnisse, mühelose 

sektorale Anpassungen, starke Wahrnehmung der negativen Auswirkungen des Ozonabbaus, 

unumstrittene Wahrnehmung der Ozonabbauproblematik, weniger Anteil der Verursacher, 

schwache Interessen am Festhalten an ozonschädlichen Chemikalien, ambitionierte multilaterale 

Anreizsysteme et cetera) die Wahrnehmung der marginalen wirtschaftlichen und politischen Kos- 

ten globaler Ozonpolitikinstrumente gesenkt haben. Die Beleuchtung der politischen-ökonomisch- 

en Hintergründe der nationalen Regierungen im Rahmen der Verhandlungen des globalen Ozon- 

gimes wird im Rahmen dieser Arbeit dargestellt, um genauer zu zeigen, wie diese Verkettungen 

günstiger Umstände seinen Konsensfähigkeitswert gesteigert haben. Diese Darlegung ist daher 

eine theoriegeleitete Deskription (also analytische Deskription) des Verlaufs der Verhandlungen  

des globalen Ozonregimes – vornehmlich unter politisch-ökonomischen Handlungsbedingungen.  

 

Konsensfähige und ambitionierte globale Maßnahmen zum Schutz der globalen Ozonschicht wur- 

den im Rahmen der Verhandlungen des globalen Umweltregimes vereinbart. Von besonderer Be- 

deutung sind die Wiener Konferenz im Jahr 1985; die Montrealer Konferenz von 1987, die Lon- 

doner Konferenz im Jahr 1990, die Kopenhagener Konferenz von 1992, die Wiener Konferenz im 

Jahr 1995 und die Beijinger Konferenz von 1999. Hinzu kommen zahlreiche Konsultationsvor- 

konferenzen, wo Bestandaufnahmen der Implementierung der Vereinbarungen besprochen wur- 

den. Die leitenden Kernsäulen globaler Ozonschutzabkommen wurden  durch den Beschluss des 

Wiener Übereinkommens zum Schutz der Ozonschicht etabliert – nach dem Beschluss des Ver- 

waltungsrats des Umweltprogramms der Vereinten Nationen im Mai 1981 zur Beschleunigung 

der globalen Verhandlungen über eine Rahmenkonvention zum Schutz der globalen Ozonschicht  

wurde im Jahr 1985 in Wien nach vielen zwischenstaatlichen Verhandlungsrunden eine Rah- 

menkonvention zum Schutz der globalen Ozonschicht formal verabschiedet (Breitmeier 1997:29).  

                                                                                                                                                         
lungsbezogener) Phase (d.h. Verhandlungsphase) und post-konstitutioneller (implementierungsbezogener) Phase besteht (vgl. 

Mueller 2003:617). Durch diese analytische Differenzierung werden vitale theoretische Aussagen über politökonomische Be- 

dingungsfaktoren für konsensfähige Institutionen deduktiv gemacht. Eine Mehrzahl der Public-Choice-Theorien deckt die 

politisch-ökonomischen Bedingungen auf, die das Auswahlverhalten von Individuen als institutionelle Akteure und daher die 

Ergebnisse des Prozesses der Entwicklung und des Wandels von Institutionen im Kern beeinflussen (Buchanan 1989:936).  

Es geht daher vorwiegend darum, die konstitutionelle Phase (d.h. Verhandlungsphase) und die post-konstitutionelle Phase 

(Implementationsphase) des multilateralen Ozonschutzregimes aus Sicht des vertragstheoretisch-konstitutionellen Ansatzes 

der Neuen Politischen Ökonomie deskriptiv-analytisch zu untersuchen, um systematisch zu zeigen, dass der hohe Konsens- 

fähigkeitswert des multilateralen globalen Ozonregimes auf günstige politisch-ökonomische Kontextbedingungen zurückzu- 

führen ist. Suhita Osorio-Peters (1999:205) konstatiert in diesem Zusammenhang, dass bei prozessbasierten Untersuchung- 

en des Ozonregimes die folgenden grundlegenden elementären Komponenten genauer identifiziert werden sollen: Der Pro- 

blemcharakter des Ozonlochs; die Marktstruktur und Branche ozonschädlicher Stoffe; Akteurevernetzungen sowie Wissen 

und Technikstand (Osoro-Peters 1999:205). Im Grunde genommen spielt Eigeninteressenverfolgung (der politischen Ent- 

scheidungsträger und der Bürger) doch eine wesentliche Rolle auf beiden Phasen der globalen Umweltschutzpolitikebenen.   
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Bei Beitritt zu einem globalen Umweltregime verpflichtet sich ein Staat, bei der Verwirklichung  

der Zielsetzungen eines Abkommens aktiv mitzuwirken. Die allgemeine Zielsetzung eines Regi- 

mes wird in der Rahmenkonvention des betreffenden Regimes zum Ausdruck gebracht. Zur Ver- 

wirklichung der im Rahmen eines Rahmenabkommens explizierten Ziele werden konkrete Mass- 

nahmen als Protokoll festgelegt. Also bevor ein Staat einem Protokoll beitritt (unterzeichnet und 

ratifiziert), muss er zuerst einem Rahmenabkommen beitreten(unterzeichnen und ratifizieren). Die 

konkreten Politikmaßnahmen des Montrealer Protokolls basieren sich auf den Säulen der Wiener 

Rahmenkonvention. In der Präambel des Montrealer Protokolls wurden die gesteckten Ziele fol- 

gendermaßen explizit gemacht: „Als Vertragsstaaten der Wiener Konvention gemäß des 

Bewusstseins unserer Pflicht unter der Konvention die Relevanz des Schutzes der Gesundheit der 

Menschen und der Umwelt vor negativen Effekten durch Ozonabbau wahrzunehmen, nehmen wir 

Vertragsstaaten zur Kenntnis, dass die Emission von ozonschädlichen Aktivitäten (Stoffen) zum 

Ozonabbau führt…. Als Vertragsstaaten ist es uns bewusst, dass unter der Berücksichtigung öko- 

nomischer und technischer Faktoren die Bewältigung des Problems durch wissenschaftliche 

Erkenntnisse geleitet wird…. Bei Ozonschutzmaßnahmen erkennen wir Vertragsstaaten, dass 

Entwicklungsbedürfnisse der Entwicklungsländer nicht vernachlässigt werden dürfen und deshalb 

sind die Entwicklungsländer bei Anstrengungen zum Schutz der globalen Ozonschicht durch 

finanzielle Mittel und Technologietransfer zu unterstützen. Wir Vertragsstaaten sollen fest vor- 

nehmen, Vorsichts- und Vorsorgeprinzip bei Bemühungen um Ozonschutz ganz im Vordergrund 

unserer Verpflichtungen zu stellen…. Und schließlich nehmen wir Vertragsstaaten wahr, dass das 

Ozonproblem nur durch internationale Kooperation effektiv zu bewältigen ist“ (UNEP 2012c:1).          

 

Bis Mitte der 1980er Jahren gab es zwar interessenbezogene Widerstände von einigen Staaten 

(vor allem die Staaten der Europäischen Gemeinschaft bis auf skandinavische Länder) hinsicht- 

lich der Etablierung eines ehrgeizigen globalen Ozonschutzregimes, aber nach einer kurzen Zeit 

entschieden sie sich kooperativ zu sein (vgl. Breitmeier 1997:33). Aus Sicht der hier verwendeten 

Theorie lässt sich die Kooperationsbereitwilligkeit der betroffenen Staaten auf günstige politöko- 

nomische Handlungsbedingungen zurückführen. Sie führten dazu, dass zwei Jahre nach dem Be- 

schluss des Wiener Übereinkommens über Ozonschichtschutz die Verabschiedung der ersten kon- 

kret messbaren Emissionsverpflichtungen der Staaten  (Montrealer Protokoll304) verwirklicht wer- 

den konnte. Bis Dezember 1988 konnte die Wiener Konvention von 29 Staaten und der Europäi- 

schen Gemeinschaft ratifiziert werden, die 83 Prozent der gesamten regulierten ozonschädlichen  

                                                 
304 In diesem vorliegenden Zusammenhang lassen sich einige begriffliche Bemerkungen machen. Rahmenkonventionen sind 

die im Voraus verhandelten Prinzipien- und Zielkordinaten hinsichtlich bestimmter Sachfragen (Carter 2001:229). Proto- 

kolle sind verbindlich konkrete Verpflichtungen (Carter 2001:229). Konventionen enthalten rechtliche Instrumente, Proze- 
düre, Regeln und Regulationen (Carter 2001:229). Sie sind einige relevante Unterscheidungen (Unterscheidbarkeiten), die im 

Laufe dieser Analyse essenziell sind. Sind sind vitale begriffliche Unterscheidungen bei ökonomischen Institutionenanalysen. 
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Stoffe konsumierten (UNEP 1989c:3). Im Jahr 1931 fing die industrielle Produktion von Fluor- 

chlorkohlenwasserstoffen in den Vereinigten Staaten von Amerika, und seither bis 1974 erlebte  

die Produktion und Nutzung dieser ozonschädlichen Substanzen (bzw. Stoffe) eine starke Ver- 

breitung in allen Ländern der Welt (vgl.Oberthür 1992:161). In den 1970er und 1980er Jahren 

waren diejenigen nationalen Regierungen, die kurzfristige bzw. mittelfristige Nachteile erwartet 

hatten, gegen sehr ambitioniertes Handeln zur Lösung der Problematik des globalen Ozonabbaus 

(vgl. Downie 2005:77). Solche Nachteile sind im Kern ökonomisch orientiert. Zu den ersten 

Prozeduren hinsichtlich der Bewältigung der Problematik des Ozonschichtabbaus zählt die Ein- 

richtung internationaler wissenschaftlicher Fakten-Erkundungsanstrengungen (Carter 2001:230).  

 

Im 1977 forderten die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Finnland, Schweden und Nor- 

wegen (sog.Toronto-Gruppe) sowie das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) nach 

konsequentem globalem Vorgehen gegen den Ozonschichtabbau(vgl. Carter 2001:230). In einigen 

Ländern gab es bereits nationale Maßnahmen zur Begrenzung der Emission ozonschädlicher Sto- 

ffe sogar vor globalen Ozonverhandlungen – z.B.in den Vereinigten Staaten von Amerika wurde 

1978 Fluorchlorkohlenwasserstoffe in Spraydosen verboten (World Bank 2000:96). Diese gegebe- 

ne Politik trug zur Senkung marginaler politökonomischer Kosten des globalen Ozonregimes bei.  

 

Anfangs der Verhandlungen über den Schutz der globalen Ozonschicht von 1983 bis 1985 gab es 

drei Verhandlungskoalitionen (Downie 2005:72):Erstens gab es eine Koalition, die aus den fol- 

genden Ländern bestand: die Vereinigten Staaten von Amerika305, Nordische Staaten, die Schweiz 

und Kanada – und sie unterstützte stark das Streben nach ambitionierten multilateralen globalen 

Gegenmaßnahmen zur Reduzierung der Emission aller ozonschädlichen Stoffe306. Zweitens gab es 

eine zweite Koalition – die vor allem aus Ländern der Europäischen Gemeinschaft, UdSSR und 

Japan bestand – und sie war unentschieden bzw. unentschlossen, ob ambitionierte ozonschichtbe- 

zogene Emissionsreduzierungsmaßnahmen zwingend notwendig waren oder nicht. Drittens gab es 

einige Staaten zum Beispiel Indien und China, die kein Interesse hinsichtlich der Reduzierung der 

globalen Emission von ozonschädlichen Stoffen hatten (Downie 2005:72). Es lässt sich in diesem  

                                                 
305 Auf der ersten Konferenzen der Regierungen 1977 und 1978 hinsichtlich der Ozonproblematik konnten die Vereinigten 

Staaten von Amerika ihre Forderung nicht durchsetzen, dass ab 1979 ein Verbot der Produktion und Nutzung von FCKWs in 

den Industrieländern vorgenommen werden sollte (vgl. Breitmeier 1997:29). Im Laufe der Zeit waren alle Länder kooperativ. 
306 Zu den regulierten ozonschädlichen Stoffen zum Zeitpunkt der neunten Verhandlungen der Vertragsstaaten des Montrea- 

ler Protokolls zählen die folgenden Chemikalien: A Gruppe I: CFC-11(CFCl3), CFC-115(C2F5Cl), CFC-12(CFC2Cl2), CFC-

114 (C2F4Cl2), CFC-113(C2F3Cl3); A Gruppe II: HALON 1211 (CF2BrCl), HALON 1301 (CF3Br), HALON 2402 (C2F4Br2), 

HALON 1211 (CF2BrCl); B-Group I: CFC-13(CF3C1); B-Group II: Carbon tetrachloride (CCl4); B-Group III: Methylchloro- 

form, i.e., 1,1,1-trichloroethane; C-Group I: HCFC-21(CHFCl2); HCFC-22 (CHF2Cl), HCFC225cb (CF2ClCF2CHClF), HC- 

FC-31(CH2FCl), HCFC-225ca(CF3CF2CHCl2), HCFC-123 (C2HF3Cl2), HCFC-225 (C3HF5Cl2), HCFC-124(C2HF4Cl), HC- 

FC-142b (CH3CF2Cl), HCFC-133 (C2H2F3Cl), HCFC-141b (CH3CFCl2); C-Group II: HBFCs; E-Group I: Methylbromide 

(CH3Br) (vgl. UNEP 1997:70). Der Umfang der verbotenen ozonschädlichen Chemikalien erweiterte sich im Laufe der Zeit. 
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Zusammenhang noch erwähnen, dass die Staaten der Europäischen Gemeinschaft, die sich zu die- 

sem Zeitpunkt keine ambitionierte Massnahmen erlauben wollten, spielten deshalb die Rolle einer  

„Bremserkoalition“ (Breitmeier 1997:29-30). Diese Positionierungen hatten politisch-ökonomi- 

sche Gründe. Da westeuropäische Länder 45 Prozent der global nachgefragten FCKWs zu diesem 

Zeitpunkt produziert hatten (Carter 2001:230), entschieden sie sich aus politökonomischen Inte- 

ressen deshalb damals eine Bremserrolle bei Verhandlungen zu spielen. Im Laufe der Zeit mer-

kten nationale Regierungen der Länder der Europäischen Gemeinschaft, dass die politisch-

ökonomischen Kosten der Lösung des Problems des globalen Ozonabbaus verschwindend klein 

waren, deshalb entschieden sie sich nicht mehr Gegner zu sein. Deshalb war die Gegenposi-

tionierung der Ländergruppe nicht mehr zwingend notwendig. Nichtsdestotrotz waren Mitglieder 

der Chemieindustrie vor der Erfindung ozonfreundlicher Ersatzstoffe über mögliche ökonomi- 

sche Kosten des Verbots von Fluorkohlenwasserstoffen und Halonen sehr besorgt, denn in den 

1970er Jahren spielte die Anwendung dieser Stoffe in einigen Bereichen so eine gewisse Rolle, 

dass die Nachfrage nach diesen Stoffen eine über zehn prozentige jährliche Steigerung erlebte 

(Rowlands 1995:103). Neil Carter brachte es zu Recht auf den Punkt, indem er betonte, dass aus 

eigenen ökonomischen Interessen die Chemieindustrie sich gegen jene Form der Begrenzung der  

Anwendungen dieser synthetischen Chemikalien positionierte (Carter 2001:229). Da Vertreter der 

Chemieindustrie befürchtet hatten, dass das zu diesem Zeitpunkt erlebte Nachfragewachstum der  

Chemiekalien durch mögliche Ozonschutzmassnahmen ausgebremst werden konnte, entschieden 

sie sich dafür, die wissenschaftliche Fundierung der Verursachung des Ozonschichtabbaus durch 

die Anwendung von Fluorchlorwasserstoffen und Halonen skeptisch zu betrachten – sogar einige 

Vorstandsmitglieder von DuPont(die größte Produzent von Fluorchlorwasserstoffen und Halonen) 

warnten in einer interesenbasierten Erklärung davor, dass eine der wertvollsten Industrien durch 

globale Ozonschutzmaßnahmen möglicherweise vernichtet werden könnte (Rowlands 1995:103).  

 

Im Zentrum des multilateralen Ozonschutzregimes steht Institutioneneinrichtung: Das jährliche 

Treffen der Vertragsparteien bzw. Vertragsparteientagung (Meeting of Parties bzw. Vertragspar- 

teien des Ozonschuztprokolls) ist die höchste Entscheidungsinstanz des Regimes und hat die Ver- 

antwortung für Verhandlungen über Änderungen und Anpassungen des Protokolls sowie Bearbei- 

tung von Vorschlägen zur Implementierung von Politikmassnahmen (Downie 2005:66). Aus Sicht 

der Neuen Politischen Ökonomie erweist sich die Etablierung von Verhandlungsrahmen als fester 

Bestandteil internationaler Verhandlungen über die Lösung der Problematik globaler öffentlicher 

Übel. Auf der vierten Vertragsstaatenkonferenz des Montrealer Protokolls wurde Entscheidung 

12H beschlossen, die eine exakte Dokumentation des Imports und Exports ozonschädlicher Stoffe 

vorschreibt (UNEP 1992:4). Der Open-Ended Working Group(OEWG) des globalen Ozonschutz- 
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regimes führt Diskussionen als Vorbereitung für das Treffen von Vertragsparteien (vgl. Downie 

2005:66). In diesem Zusammenhang lässt sich hinzufügen, dass Verhandlungsvorbereitungen in 

vielfältiger Hinsicht einen Beitrag zur Verhandlungsflusserleichterung leisten. Je nach Nachfragen 

der Vertragsparteien (MOP) und Open-Ended Working Group (OEWG) stellen drei Arbeitsgru- 

ppen bzw. Rate den Vertragsparteien mit zeitgemäßen, umfassenden und sachgerechten Informa- 

tionen über Schlüsselthemen bereit (vgl. Downie 2005:66). Nichtvertragsstaaten und Nichtregie- 

rungsorganisationen können zwar an Sitzungen der OEWG und MOPs teilnehmen, aber sie sind 

nicht berechtigt, bei Wahlen abzustimmen(Gareau 2011:201). Übrigens zählt Gleichinformiertheit 

zu den Kernkoordinaten der Konsensnorm. Sind alle Vertragspartner gleichinformiert, entsteht 

daher die Problematik der Informationsasymmetrie dabei nicht. Es erweist sich daher, dass die 

Gleichinformiertheit aller Vertragsstaaten schon immer als Teilkoordinate des Handelns voraus- 

setzt. Dadurch schlägt die Konsensnorm Brücke zwischen variierten Interessenkonstellationen der 

Betroffenen. Verhandlungen des Ozonregimes werden auf der Grundlage dieses Rahmens geführt. 

In den Präambeln sind die zentralen Rahmen (die Faktenüberzeugung, Kausation und Ziele) des  

Ozonregimes307 in Wiener Konvention und Montrealer Protokoll ausgeführt (Downie 2005:66).  

Im Jahr 1985 wurde Ozonloch in Antarktika entdeckt und nach Verhandlungen wurde im gleichen  

Jahr die Wiener Konvention zum Schutz der globalen Ozonschicht beschlossen – übrigens kann 

die Wiener Konvention als Ausgangspunkt für das Ozonschutzregime bezeichnet werden (vgl. 

Gareau 2011:280). Aus Sicht der Neuen Politischen Ökonomie sind sie Verhandlungshauptanker.  

 

Im März 1985 versammelten sich Vertreter von 43 Staaten und dutzende zwischenstaatliche Or- 

ganisationen und Nichtregierungsorganisationen aus allen Regionen der Welt in Wien, um 

über ein Rahmenabkommen über den Schutz der globalen Ozonschicht zu verhandeln (Downie 

2005:72). Für Vertragstheoretiker ist die Etablierung von Rahmenabkommen für konkrete Emi- 

ssionsreduktionen notwendig, denn Folgeabkommen müssen sich auf die im Voraus vereinbarten 

Handlungsrahmen beziehen. Nationalstaaten offenbaren bei allen multilateralen Umweltverhand- 

lungen ihre Vorstellungen über globalen Umweltschutz. Auf der Wiener Konferenz hatten sich 

die Vereinigten Staaten von Amerika, Nordische Länder und Kanada für die Mobilisierung globa- 

ler Unterstützung für ambitioniertere Ozonschutzabkommen eingesetzt (Downie 2005:72). West- 

europäische Länder waren anfangs gegen ambitionierte Maßnahmen zur Lösung des Abbaus der 

                                                 
307 Im Rahmen der Verhandlungen muss die Verfolgung eines gemeinsamen Ziels durch relevante Prinzipien definiert wer- 
den. Diese Grundlage ist auch bei dem globalen Ozonregime zu finden. Zu zentralen Prinzipien des Ozonregimes zählen u.a. 

die folgenden Kernpunkte: Erstens die Erklärung, dass die globale Ozonschicht ein unverzichtbarer Bestandteil des natür- 

lichen Systems der Erde ist und daher unbedingt geschützt werden muss (Downie 2005:66). Zweitens die Feststellung dass, 

die Ozonschicht durch anthropogene Aktivitäten abgebaut wird und daher durch entsprechende Sachpolitikmaßnahmen ge- 

löst werden muss (Downie 2005:66). Drittens die Kernlösung der Problematik des Ozonschichtabbaus soll auf der Basis des 

Vorsorgeprinzips verwirklicht werden (Downie 2005:66). Viertens je nach unterschiedlichen Verantwortungsintensitäten 

haben alle Länder der Erde die Pflicht dafür, die globale Ozonschicht zu schützen (vgl. Downie 2005:66). Sie sind die durch 

multilaterale globale Verhandlungen vereinbarten Grundsätze zur Erzielung gemeinsamen Ziels bezüglich des Ozonschutzes.     
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globalen Ozonschicht, weil die ökonomischen Kosten solcher Maßnahmen für ihre Länder sehr 

hoch sein könnten – sie befürchteten, dass das Verbot von Fluorchlorwasserstoffe eine große An- 

zahl der Industrien negativ beeinträchtigen könnte und daher destabilisierende ökonomische 

Auswirkungen haben könnte (Rowlands 1995:106). Das bedeutet im Kern, dass anfangs der Ver- 

handlungen einige Staaten (vor allem die westeuropäischen Länder) stark vermutet hatten, dass 

der globale Ozonschichtschutz eher hohe politische und ökonomische Kosten verursachen könn- 

ten. Deshalb betonten einige Staaten die Unsicherheit des Erkenntnisstands über globalen Ozon- 

abbau. Zweifel anfangs der Verhandlungen über den Schutz der globalen Ozonschicht entstand im  

Kern aufgrund der mangelnden tiefgründigen Erkenntnisse über die Komplexitäten der analy- 

tischen Physik der Atmosphäre bezüglich anthropogenen Ozonschichtabbaus (Downie 2005:75).  

 

Nach einer gewissen Zeit stellte es sich heraus, dass die erwarteten Kosten des globalen 

Ozonschichtschutzes viel niedriger waren. Obwohl einige Länder zwar mehr ozonschädliche 

Stoffe verwendet hatten, hatten alle Länder der Erde rechnerisch etwas mit der Emission ozon- 

schädlicher Substanzen zu tun (vgl. Downie 2005:78). Im Laufe der Zeit verbreitete sich die Pro- 

duktion von Fluorchlorkohlenwasserstoffen und Halonen in Chemieindustrien von zahlreichen  

Ländern – v.a. in der Bundesrepublik Deutschland, in der ehemaligen Deutschen Demokratischen 

Republik, in Japan, in der ehemaligen UdSSR sowie in vielen Entwicklungsländern (Oberthür 

1992:161). Zwar wurden ozonschädliche Substanzen auch in einigen Ländern hergestellt, aber der 

Konsum dieser Substanzen fand überall auf der Erde explizit statt. Der Umfang der durch die 

Politikmaßnahmen des globalen Ozonschutzes Betroffenen lässt sich in diesem direkten Zusa- 

mmenhang noch erwähnen. Länder mit warmen klimatischen Bedingungen haben das Interesse 

daran, dass die Preise für Fluorchlorkohlenwasserstoffe für Klimaanlagen nicht drastisch steigen 

(Downie 2005:77). Hinzu kommen die Ängste einiger Entwicklungsländer, die FCKWs gern 

produzieren bzw. herstellen wollen, dass sie Wettbewerbsnachteile gegenüber Industrieländern 

haben könnten, die gut entwickelte Forschungs- und Entwicklungsausstattungen bereits haben, um 

Substituten für FCKWs zu produzieren (Downie 2005:77). 1986 schätzte das Ozonsekretariat die 

Menge des Konsums von Fluorchlorwasserstoffen auf 1,140.000 metrische Tonnen ein (UNEP 

1989c:3). Viele ökonomisch einflussreiche transnationale Konzerne (z.B. DuPont, Atochem, ICI, 

Toyota, General Motors, Procter and Gamble, General Electric usw.) produzierten und verwende- 

ten Fluorchlorkohlenwasserstoffen (Downie 2005:76). Es lässt sich in diesem Zusammenhang 

eine Aggregatstatistik über den Anteil führender Chemiefirmen an der Produktion und Nutzung 

dieser Chemikalien kurz erwähnen. DU Pont (ein transnationaler Chemiekonzern mit Hauptsitz in 

den Vereinigten Staaten von Amerika), Allied Signals (ein multinationaler Chemiekonzern mit 

Hauptsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika), ICI (ein britischer transnationaler Konzern),  
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Atomchem (französischer transnationaler Chemiekonzern), Montefluos(italienischer transnationa- 

ler Konzern) und Hoechst AG (deutscher transnationaler Konzern) waren zusammen für 80 % der 

jährlichen globalen Produktion ozonschädlicher Stoffe verantwortlich (vgl. Breitmeier 1997:28).  

Am 22.9.1988 trat die Wiener Konvention zum Schutz der Ozonschicht in Kraft (UNEP 1989c:3).  

Bis 1987 war die Validität der Erkenntnis über anthropogene Verursachung des Ozonabbaus stri- 

ttig und Alliance for Responsibile CFC Policy verteidigte diesen Standpunkt (Gareau 2011:280).  

 

In chemiebezogenen und weiterverarbeitenden Wirtschaftszweigen, Industrien und Kommerzen 

fanden ozonschädliche Substanzen gewisse Verwendung. Viele Autoren erläutern, dass Fluor- 

chlorkohlenwasserstoffe technisch und ökonomisch im Prozess der Produktion vieler Computer- 

hardware, Transitoren et cetera günstig waren (Downie 2005:76). Die Wertschöpfungskette ozon- 

schädlicher Substanzen ist zwar relevant, aber nicht erheblich signifikant, denn es gibt viele Sub- 

stituten dafür. Die Wertschöpfungskette von Fluorchlorkohlenwasserstoffen war über Milliarden 

USD wert (Downie 2005:76). Es lässt sich diesbezüglich noch erwähnen, dass die Produktion und 

Verwendung von Fluorchlorkohlenwasserstoffen in den 1990er in vielen Ländern (z.B.China, 

Brasilien, Argentinien und sudostasiatischen Ländern) erwartet wurden(Downie 2005:76). Erwäh- 

nenswert ist auch, dass bereits im Jahr 1976 ozonschädliche Substanzen in Mexiko, Argentinien, 

Indien, Brasilien, DDR und Czechslowakei hergestellt wurden (vgl. Downie 2005:82). In diesem  

Kontext lässt sich hinzufügen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika, BRD, Großbritannien,  

Frankreich, UdSSR, Japan, und die Niederlande 90 Prozent der Gesamtmenge ozonschädlicher 

Substanzen produzierten (Downie 2005:82). Vor allem aufgrund der Geruchslosigkeit, Wärmele- 

mentarmut, Nicht-Toxität und Unbrennbarkeit ihrer Elemente fanden Fluorchlorkohlenwassersto- 

ffe sehr breite Verwendungen als Kunststoffverschaumung, Aerosole (Treibmittel), Reinigungs-  

und Lösemittel sowie Klima- und Kältetechnik (Oberthür 1992:160). Nach der globalen Thema- 

tisierung dieser Problematik haben Unternehmen (v.a. große Konzerne) die Herausforderung an- 

genommen, nach der Entwicklung von Substituten anzustreben (Oberthür 1992:165). Du Pont er- 

klärte zuallererst, dass das Unternehmen aggressive Suche nach ozonfreundlichen Ersatzstoffen 

bis Ende der Dekade unternommen hatte, und motivierte dadurch viele Chemieunternehmen sich 

mit ähnlicher Suche zu befassen – was positiv auf das Ozonregime auswirkte (Carter 2001 231).   

 

Seit der Londoner Konferenz (eine der Folgekonferenzen des Montrealer Protokolls) hat sich die  

Verbreitung bzw. Diffusion ozonfreundlicher Substanzen als Substitute für ozonschädliche Sub- 

stanzen in Chemieindustrien stark an Bedeutung gewonnen (vgl. Oberthür 1992:168). Diese Ent- 

wicklung trug zur Senkung der polit-ökonomischen Kosten des Ozonregimes bei. Die buchhalteri- 

schen Ausgaben bzw. Kosten der Forschung und Entwicklung für neue Ersatzstoffe waren sehr  
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niedrig. Mit einer jährlichen Ausgabe von 2,5 Millionen USD startete 1975 die ChemieFirma Du 

Pont mit der Erforschung produzentenausgerichteter Substitute (Oberthür 1992:163) und nach 

einigen Jahren ist es der Firma Du Pont durchaus gelungen, brauchbare ozonschichtfreundliche 

Substanzen zu entwickeln (Oberthür 1992:168). Dieser Durchbruch hatte eine positive Wirkung 

auf die Wahrnehmung der erwarteten politisch-ökonomischen Kosten des globalen Ozonschutzes.  

 

Durch einen Vor- und Nachhervergleich der Vereinbarungen der Emissionsreduktionszielsetzung- 

en lässt sich feststellen, dass nach diesem bahnbrechenden technologischen Durchbruch die Län- 

der plötzlich (auf einmal) dazu bereitwillig waren, ambitionierten globalen Ozonpolitikmaßnah- 

men zuzustimmen. Konkrete Zeitpläne zur Reduzierung der Emission ozonschichtschädlicher Sto- 

ffe – engl. ozon depleting substances (ODS) – wurden im Rahmen des Regimes verhandelt und 

beschlossen(Downie 2005:67). Anfangs verpflichteten sich 24 Staaten im Rahmen des Montrealer 

Abkommens eine Reduktion der Produktion und Nutzung von Fluorchlorkohlenwasserstoffen und 

Halonen in ihren Ländern bis Juni 30. 1998 um 50 Prozent des Standes der Emission im Jahr 1986 

zu realisieren (Tietenberg 2007:315). Im Rahmen der fünften Vertragsstaatenkonferenz des Mon- 

trealer Protokolls wurde akzentuiert, dass zum Schutz der globalen Ozonschicht universale Parti- 

zipation unerlässlich ist (UNEP 1993:1). Das Montrealer Protokoll wird als innovativ bescheinigt, 

weil sowohl ein Zeitrahmen für Produktions- und Nutzungsstopp für ozonschädliche Stoffe fest- 

gelegt wurde als auch die Einrichtung eines multilateralen Fonds wurde verwirklicht, um den Ent- 

wicklungsländern bei Ozonschutzanstrengungen zu helfen(Gareau 2011:280). Entwicklungsländer 

werden in Artikel 5 des Protokolls erfasst und je nach den betreffenden ozonschädlichen Substan- 

zen kann der Ausstieg aus der Nutzung und Produktion solcher Substanzen von 10 bis 15 Jahren 

erfolgen – die Industrieländer werden als nicht Artikel 5-Länder bezeichnet (Gareau 2010-280).  

Wie alle Regime treffen sich alle Vertragsstaaten regelmäßig. Um neue Vereinbarungen je nach 

neustem Stand der Wissenschaft sowie der Beitrittbereitschaft der Staaten zu treffen, finden seit 

1989 regelmäßige Treffen und Konsultationen der Vertragsstaaten statt (Osorio-Peters 1999:216). 

 

Bis zum Zeitpunkt des Beschlusses des Montrealer Protokolls waren die Industrieländer sowohl  

die größten Produzenten als auch die größten Verbraucher von FCKWs – die Vereinigten Staaten 

von Amerika produzierten zum damaligen Zeitpunkt 30 Prozent der globalen FCKWs; Länder der 

damaligen Europäischen Gemeinschaft produzierten 40 Prozent; Japan produzierte 14 Prozent der  

globalen FCKWs; die Länder der ehemaligen Sowjetunion produzierten 12 Prozent und zum 

damaligen Zeitpunkt planten viele Entwicklungsländer die Produktion von FCKWs vorzunehmen 

(Breitmeier 1997:28). Diese Länder gaben dieses Vorhaben auf, weil das Montrealer Protokoll 

innovative Maßnahmen zur Unterstützung der Entwicklungsländer hat. Ansonten hätten sie dieses  
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Vorhaben nach Plan vollzogen und energisch verwirklicht308. Die Frage der Finanzierung und  

des Technologietransfers waren Aspekte, die im Verlauf der Verhandlungen des Montrealer Pro- 

tokolls sich als strittig zwischen den Entwicklungsländern und den Industrieländern herausgestellt 

haben (Rowlands 1995:181). In diesem Zusammenhang lassen sich drei Beschlüsse des Montrea- 

ler Protokolls erwähnen. Das Montrealer Protokoll verordnete die folgenden Emissionsreduktions- 

schritte: Erstens können die Entwicklungsländer später die Emission von ozonschädlichen Stoffen 

abschaffen, um damit die Partizipation von Entwicklungsländern zu erwerben (vgl.u.a. Tietenberg 

2007:316). Im Rahmen der Verhandlungen wurde anerkannt und berücksichtigt, dass zwar die In- 

dustrieländer für 90 Prozent des globalen Konsums von ozonschädlichen Chemikalien verantwort- 

lich waren (und nach Pro-Kopf-Berechnung zwanzigmal größer als in den Entwicklungsländern), 

aber der Nicht-Einbezug der Entwicklungsländer bei allen globalen Anstrengungen zur Lösung 

der Ozonproblematik könnte am Ende die Bemühungen der Industrieländer wirkungslos machen 

(vgl. Carter 2001:231). Bei Verhandlungen der Londoner Ergänzungen des Montrealer Protokolls 

wurde daher beschlossen, dass einen multilateralen Fonds ins Leben zu rufen, um die Emissions- 

reduktionsanstrengungen in diesen Ländern finanziell zu unterstützen (d.h. die Senkung der inkre- 

mentalen Kosten der Emissionsreduktionen309) (vgl. u.a. Tietenberg 2007:316; Carter 2001:232).  

 

Am 10. August 1992 trat die Londoner Erweiterung des Montrealer Protokolls in Kraft (1990a:1). 

Im Rahmen der Londoner Erweiterung des Montrealer Protokolls wurde in der Präambel betont, 

dass die Bewältigung der Problematik des Abbaus der Ozonschicht unter anderem sich auf dem  

Prinzip der Gerechtigkeit basieren wird (UNEP 1990a:1). Im Rahmen der Londoner Erweiterung 

des Montrealer Protokolls wurde multilateraler Fonds zur Unterstützung der Entwicklungsländer 

bei ihren Anstrengungen zum Schutz der globalen Ozonschicht formal gut eingerichtet – unter an- 

derem trägt der Fonds die inkrementellen Kosten von Projekten zum Schutz der Ozonschicht in 

Entwicklungsländern (UNEP 1990a:7). Hinsichtlich der Problemlösungsziele dient der Fonds zur 

Förderung technologischen Wandels in den Entwicklungsländern und ermöglicht den Transfer 

umweltfreundlicher Produkte, Materialien und anderer relevanter Ausstattungen sowie fundierter 

Informationen, Logistik und Technologietransferförderung durch Ausbildung, Aufklärung und 

                                                 
308 Hinsichtlich des multilateralen Fonds zur Unterstützung der Entwicklungsländer beim Ausstieg aus der Nutzung und Pro- 

duktion ozonschädlicher Stoffe wurde ein Komittee mit zahlgleichen Repräsentanten aus Industrie-und Entwicklungslän- 

dern ins Leben gerufen und das Management des Fonds steht unter der Verantwortung bzw. Überwachungskompetenz der 
Weltbank(World Bank), des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen(United Nations Development Programme) und 

der Industrieentwicklungsorganisation der Vereinten Nationen (United Nations Industrial Organisation) (Gareau 2011:280). 

Zur Koordination internationaler Kooperation bezüglich der Bemühungen um die Abschaffung ozonschädlicher Stoffe welt- 
weit wirken die folgenden Organisationen mit: Ozonsekretariat, Globale Umweltfazilität, Umweltprogram der Vereinten Na- 

tionen, Projektburo der Vereinten Nationen (United Nations Office for Project Services – UNOPS), Sekretariat des Multilate- 

ralen Fonds, Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, Industrielle Entwicklungsorganisation der Vereinten Nationen 

(in englischer Abkürzung UNIDO), sowie World Meteorological Organisation und die Weltbank (vgl. u.a. UNEP 1997:3).     
309 Übrigens kamen Beiträge zu diesem multilateralen globalen Fonds aus Industrieländern und der Fonds wurde fünfmal wie 

folgt (im USD) aufgestockt: 1991-1993 ($240 Millionen); 1994-1996 ($455 Millionen); 1997-1999 ($466 Millionen); 2000-

2002 ($440 Millionen) und 2003-2005 ($474 Millionen) (vgl. Tietenberg 2007:316). Weitere Aufstockungen werden folgen. 
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Demonstrationsprojekte (Tietenberg 2007:316). Auf der neunten Vertragsstaatenkonferenz des 

Montrealer Protokolls wurde vom Exekutivkomitee des Globalen Umweltfazilitätsfonds in diesem 

Zusammenhang berichtet, dass die folgenden Projekte im Wert von US$108,25 Millionen in den 

ehemaligen UdSSR-Ländern zum damaligen Zeitpunkt genehmigt wurden, um bis 2000 über 

33.136 Tonnen ozonschädliche Chemikalien abzuschaffen: Slowakei (US$3,5 Millionen), Weiß- 

russland (US$6,9 Millionen), Slowenien (US$6,2 Millionen), Bulgarien (US$10,5), Tschechien 

(US$2,3 Millionen), Russland (US$60 Millionen), Ungarn (US$6,9 Millionen), Polen (US$6,2 

Millionen), Litauen(US$4,4 Millionen) und Lettland(US$1,3 Millionen)(UNEP 1997:94). Auf der 

elften Vertragsstaatenkonferenz berichtete das Exekutivkomitee des Fonds, dass in 115 Entwick- 

lungsländern Projekte im Wert von US$950 durch den Fond finanziert wurden (UNEP 1999a:9). 

Die Maßnahmen trugen zur Senkung der marginalen politökonomischen Kosten des Regimes bei.  

 

Das Montrealer Protokoll310 führt zum Schutz der globalen Ozonschicht, indem durch das Regime 

den Rahmen zur Abschaffung der Nutzung ozonschädlicher Stoffe bereitgestellt wurde (UNEP 

2011:3). Artikel 9 des Montrealer Protokolls hebt die Relevanz der Förderung von Forschung, 

Entwicklung und Informationsaustausch hinsichtlich ozonschädlicher Technologien, ozonfreund- 

licher Ersatzstoffe, Kosten und Nutzen relevanter Kontrollstrategien und Öffentlichkeitsarbeit  

über die Dringlichkeit des Ozonschutzes (UNEP 1989c:6). Eine gesamte Anzahl von 96 Chemi- 

kalien wurde hinsichtlich der Frage des globalen Ozonschutzes kontrolliert (vgl. Tietenberg 2007: 

316). Alle Vertragsstaaten sind dazu verpflichtet, Bericht über Produktion, Export und Import von 

ozonschädlichen Substanzen in ihren Ländern jährlich beim Sekretariät des Regimes vorzulegen 

und die Verantwortung des Implementierungsrats besteht darin, genauer zu prüfen, ob die betre- 

ffenden Länder ihre Verpflichtungen311 einhalten oder nicht(Gareau 2011:280). Nach Artikel 6 

des Montrealer Protokolls können Länder nach vier Jahren je nach ökonomischen, wissenschaftli- 

chen und technologischen Informationen noch überprüfen, ob ihre Massnahmen verbessert wer- 

den können (Gareau 2011:280). Nach Artikel 16 des Protokolls wurde vereinbart, dass das Proto- 

koll am 1.1.1989 in Kraft gesetzt wird – mindestens elf Instrumente zu seiner Ratifizierung, Zusti- 

mmung, Akzeptanz und seinem Beitritt wurden bis Ende Dezember fertiggestellt, damit das Pro- 

                                                 
310 Vertragsstaaten wurden im Rahmen der Beijiner Vertragsstaatenkonferenz herausgefordert kooperativ gegen jegliche For- 

men des Handels mit illegalen ozonschädlichen Substanzen zu unterbinden (vgl. v.a. UNEP 1999:34). Im Übrigen wird das 

Prinzip der Realisierung gemeinsamen Ziels durch unterschiedliche Verantwortungen (bei der Lösung eines Problems) bei 

dem globalen Ozonschutzregime hervorgehoben (UNEP 1999:12), denn nur dadurch lassen sich jene Formen der globalen 

Umweltprobleme lösen. Im Rahmen der zwölften Vertragsstaatenkonferenz des Montrealer Protokolls wurde die Relevanz 

informaler Konsultationen unter bestehenden oder werdenden Vertragsstaaten des Protokolls betont, um gemeinsame Posi- 

tionen durch Interessenausbalancierung der betroffenen Nationalstaaten sehr gut zu verwirklichen (vgl. u.a. UNEP 2000:3). 
311 Diesmal waren fast alle Länder Vertragsstaaten. Wie bereits erwähnt gab es bei globalen Ozonschutzverhandlungen 1982 

ein Spannungsverhältnis zwischen der Toronto-Gruppe und den Mitgliedstaaten der damaligen Europäischen Gemeinschaft 

hinsichtlich ambitionierten Vorgehens gegen das globale Ozonschichtabbauproblem – die an den ersten Verhandlungen des 

globalen Ozonschutzes teilgenommenen 24 Staaten spalteten sich unter diesen zwei Gruppen und die Contra-Positionen der 

Europäischen Gemeinschaft wurde durch industrielle Lobbys der Chemieindustrie vorwiegend beeinflusst (Carter 2001:230). 
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tokoll am 1.1.1989 in Kraft treten konnte (UNEP 1989c:2). Im Übrigen legen Experten jährlich 

bei dem Sekretariat Informationen über die Entwicklung der Ozonschicht und über viele andere  

Aspekte der Problematik vor (Gareau 2011:280). Artikel 6 des Montrealer Protokolls etablierte  

einen Rat (Technology und Economic Assessment Panel – TEAP) und fünf Komitees (d.h. Tech- 

nical Option Committes – TOCs), deren Aufgabe312 darin bestehen, technologische und ökonomi- 

sche Bewertungen durchzuführen – die Notwendigkeit der Erweiterungen der Verpflichtungsziele 

des Regimes wurde durch wissenschaftliche Arbeiten dieser Rate angereizt(vgl.Gareau 2011:280).  

 

Zu den Kernfaktoren hebt Helmut Breitmeier (1997:28) treffend hervor, dass die Verfügbarkeit 

kostengünstiger ozonfreundlicher Ersatzstoffe zu den Bedingungen explizit zählt, die das Verbot 

ozonschädlicher Stoffe begünstigen. Die Entdeckung solcher Ersatzstoffe zählt ausdrücklich zu 

konsensstiftenden Umweltbedingungen. Nach der Entdeckung kostengünstiger ozonfreundlicher 

Stoffe (als Schlüsselereignis) stieg schlagartig die Bereitwilligkeit der nationalen Regierungen der 

betroffenen Verursacherstaaten, ihre Länder für ambitionierte Emissionsreduktionen zu verpflich- 

ten. Aber zuvor war solche Kooperationsbereitschaft bzw. -bereitwilligkeit der Regierungen vieler 

Nationalstaaten aufgrund wahrgenommener marginaler politökonomischer Kosten ambitionierter 

Maßnahmen zum Schutz der globalen Ozonschicht nicht spurbar. Dies veränderte sich danach. 

Im Rahmen der achten Vertragsstaatenkonferenz wurde expliziert, dass klein- und mittelständige 

Unternehmen eine Rolle bei der Umsetzung der Vereinbarungen zur Abschaffung der Verwen- 

dung ozonschädlicher Stoffe spielen und deshalb sollen ihre Interessen beachtet werden (UNEP  

1996:14). Die Reduktionsmessung basiert sich oft auf einem Basisjahr. Diese Festlegung bedeu- 

tet, dass bis 1999 die Produktion von Fluorchlorwasserstoffen um 50 Prozent gegenüber dem Ba- 

sisjahr 1986 erreicht werden sollte. Im Rahmen dieser Arbeit wird das Argument geliefert, dass  

diese Zustimmung auf günstige politökonomische Bedingungen der Verhandlungen des globalen  

Ozonregimes zurückzuführen ist, die wiederum durch konsensstiftende Umweltfaktoren der Re- 

gimeverhandlungen313 ermöglicht wurde. Elizabeth Dowdeswell, die Direktorin des Umweltpro- 

gramms der Vereinten Nationen betont bei Verhandlungen der neunten Vertragsstaatenkonferenz  

des Montrealer Protokolls, dass nach zehn Jahren der Verabschiedung des Montrealer Protokolls  

                                                 
312 Unter besonderer Berücksichtigung der von Regimeprotokollen und MOP beschlossenen Richtlinie versorgt der Multila- 
terale Fond den Entwicklungsländern mit finanzieller Hilfe als Unterstützung bei der Implementierung ozonfreundlicher Poli- 

tikmaßnahmen in ihren Ländern (vgl. Downie 2005:66). Die Vollzugsagenturen – United Nations Environmental Programme 

(UNEP), International Bank for Reconstruction and Development (IBRD bzw. Weltbank), United Nations Development Pro- 

gramme (UNDP) und United Nations Industrial Development Organisation (UNIDO) –  setzen Arbeitspläne um, die von Ent- 

scheidungsinstanz des Multilateralen Fonds(Exekutivkomitee aus vierzehn Vertretern der Regierungen bestehend) genehmigt 

und finanziert wurden(Downie 2005:66). Das Implementationskomitee stellt relevantes Diskussionsforum über Nicht-Einhal- 

tung von Vertragsvereinbarungen bereit und stellt den Vertragsparteien relevante Vorschläge bereit (vgl. Downie 2005:66). 
313 Während der neunmonatigen Verhandlungen, die zum Abschluss des Montrealer Protokolls geführt hatten, konnten die 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union sich umstimmen und daher eine Reduktion der Produktion von Flurochlorwassersto- 

ffen bis 1999 um 50% des Standes im Jahr 1986 reduzieren sowie die Produktion von Halonen bis 1992 auf Stand ihrer Pro- 

duktion im Jahr 1986 einstellen bzw. stoppen (Carter 2001:231). Die Entwicklungen wurden als fortschrittlich bescheinigt. 



 170 

eindrucksvolle Erfolge bei der Reduktion ozonschädlicher Stoffe erzielt wurden – Sie fasste eini- 

ge Eigenschaften des Protokolls wie folgt zusammen:Hervorhebung des Vorsichtsprinzips; Erziel- 

ung eindrucksvoller quantitativer Reduktionen der Verwendung ozonschädlicher Stoffe; partner- 

schaftliche Zusammenarbeit zwischen den Industrieländern und den Entwicklungsländern bei An- 

strengungen zur globalen Abschaffung der Verwendung ozonschädlicher Stoffe; die Verwendung 

des Konzepts der differenzierten Verantwortung bei Bemühungen um die Erreichung gemeinsa- 

mer Ziele; Brückenschlag zwischen Politik, Wissenschaft und Technologie zur Erzielung umwelt- 

freundlicher ökonomisch effizienter und technologisch angemessener Lösungsoptionen (UNEP 

1997:2). Sie spielen dabei eine sehr signifikante Rolle. Der wissenschaftliche Rat des Ozonregi- 

mes wies im Rahmen der sechsten Vertragsstaatenkonferenz des Montrealer Protokolls darauf hin, 

dass da die Ozonschicht nur durch die Nutzung ozonschädlicher Stoffe abgebaut wird, können 

deshalb bestehende Menge davon durch Recyling unwirksam gemacht werden (UNEP 1994:10).  

  

Eine Wiedergabe der statistischen Daten über länderbezogene Verteilung des Konsums und der 

Produktion von Fluorchlorwasserstoffen ein Jahr vor dem Abschluss des Montrealer Protokolls 

erweist sich explizit in diesem deskriptiv-analytischen Zusammenhang als einleuchtend und rele- 

vant. Denn relevante Fakten über ihren Stand werden dadurch erhellt. Im Jahr 1986 verteilte sich 

die Produktion von Fluorchlorkohlenwasserstoffen folgendermaßen: Europäische Gemeinschaft 

(42 Prozent); die Vereinigten Staaten von Amerika (28 Prozent); Japan (12 Prozent); UdSSR und 

Osteuropa (11 Prozent); Entwicklungsländer (4 Prozent); andere OECD-Länder (3 Prozent) (vgl. 

u.a. Rowlands 1995:105). Im Jahr 1986 verteilte sich der Verbrauch von Fluorchlorkohlenwasser- 

stoffen folgendermaßen: Die Vereinigten Staaten von Amerika(29 Prozent); Europäische Gemein- 

schaft (28 Prozent); Entwicklungsländer (15 Prozent); UdSSR und Osteuropa (13 Prozent); Japan  

(11 Prozent); andere OECD-Länder (4 Prozent) (vgl. Rowlands 1995:167). Eine Darstellung der  

progressiven Entwicklung, die im Rahmen der globalen Ozonschutzverhandlungen nach der Er- 

findung von Ersatzstoffen sich entfaltet hat, ist vital. Durch die Zusammenstellung des historisch- 

en Verlaufs der Emissionsreduktionszielsetzungen des Ozonregimes identifizierte Suhita Osorio- 

Peters (1999:215) die folgenden konkreten Reduktionsvereinbarungen über die zeitplanmässig 

erlaubte Produktion und Verwendung von Fluorchlorkohlenwasserstoffen im Rahmen der Ver- 

handlungen des globalen Ozonschutzregimes – für die Industrieländer wurde die erlaubte Produk- 

tion von Fluorchlorkohlenwasserstoffen seit dem Montrealer Abkommen (Montrealer Abkommen  

und die Folgeabkommen) wie folgt ausgehandelt: Im Rahmen des 1987 Montrealer Abkommens  

des globalen Ozonschutzregimes wurden prozentual die folgenden zeitplanmäßigen quantitativen  

Produktionen von Fluorchlorkohlenwasserstoffen vereinbart: die erlaubten Emissionsmengen  

des 1987 Montrealer Protokolls wurde wie folgt festgelegt:1990: 100%; 1991:100%; 1992:100%;  
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1993:80%; 1994:80%; 1995:80%; 1995:80%; 1996:80%; 1997:80%; 1998:80%; 1999:50%; 2000: 

50% (vgl. u.a.Osorio-Peters 1999:215). Der damalige Vorsitzende des Umweltprogamms der Ver- 

einten Nationen Mostga Tolba prognostisierte hinsichtlich der Mechanismen des Montrealer 

Abkommens wie folgt: “the mechanisms we designed für the Protocol will – very likely – become 

the blueprint for the institutional apparatus designed to control greenhouse gases and adaptation to 

climate change“ (zitiert in McLnnis 1992:151). Informelle Konsultationen unter bzw. zwischen 

den betroffenen staatlichen Akteuren werden im Rahmen von OEWG-Treffen als hilfreich zur Er- 

zielung konsensfähiger globaler Ozonabkommen viel betont  – dieses Anliegen wurde vor kurzem  

weiterhin im Rahmen des OEWG-Treffens314 als hochrelevant dargestellt (vgl. UNEP 2011a:16). 

 

Im Rahmen des ersten Treffens der Vertragsstaaten des Montrealer Protokolls in Helsinki, von 2-5 

Mai 1989, wurde darüber vereinbart, dass die folgenden vier Arbeitsgruppen hinsichtlich der Pro- 

blematik des Ozonabbaus ins Leben gerufen werden sollten:Arbeitsgruppe für wissenschaftliche  

Evaluation, Arbeitsgruppe für Umweltverträglichkeitsprüfung, Arbeitsgruppe für technische Be- 

wertungen, und Arbeitsgruppe für ökonomische Auswirkungen (UNEP 1989b:14). Dabei wurde  

auch vereinbart, dass Mechanismen für regelmäßige Verbreitung von Informationen, Wissen und 

Erkenntnissen über die globale Ozonproblematik geschaffen werden sollten (UNEP 1989b:14). 

Bei der vierten Konferenz der Vertragsstaaten 1992 in Kopenhagen wurden einige Ausnahmen 

gemacht:erstens dürfen FCKWs bei sehr besonderen Fällen weiter produziert werden; zur Befrie- 

digung des Bedarfs an FCKWs in Entwicklungsländern dürfen sehr beschränkte Menge weiter 

produziert werden (Osorio-Peters 1999:216). Hinzu kommt die Vereinbarung darüber, dass alle  

Staaten dazu angereizt werden sollten, dem Abkommen beizutreten (UNEP 1989b:21). Zusätzlich  

wurde dabei vereinbart, dass die Unterstützung für die Entwicklungsländer bei ihren Bemühungen  

um die Abschaffung ozonschädlicher Stoffe nicht nur finanziell erfolgen sollte, sondern auch dur- 

ch Bildung und Austausch von Informationen und Erkenntnissen (UNEP 1989b:21). Der Multila- 

terale Fonds zur Unterstützung der Entwicklungsländer bei ihren Anstrengungen zur Abschaffung  

ozonschädlicher Stoffe finanziert im Moment circa 25 Prozent der Bemühungen (inkrementale  

Kosten) (UNEP 2011:3). Die Maßnahme spielt in mancher Hinsicht eine konsensstiftende Rolle.  

                                                 
314 Das erste Treffen des Open-Ended Working Group of Parties fand von 21. bis 25. August 1989 in Nairobi statt, um Moda- 

litäten für finanzielle und noch weitere Unterstützungen für die Entwicklungsländer zu entwickeln, damit die betreffenden 

Länder ihre Verpflichtungen im Rahmen des Montrealer Abkommens erfüllen können (vgl. UNDP 1989a:1). Teilnehmer des 

Treffens widmeten sich im Rahmen dieses Treffens zwei relevanten Fragen: Technologietransfer und finanzielle Unterstüt- 

zung (UNEP 1989a:4). Zu beiden zentralen Fragen wurde im Rahmen des Treffens vereinbart, dass die inkrementellen Kos- 

ten des ozonschutzfreundlichen Technologiewandels in den Entwicklungsländern durch die Industrieländer direkt zu unter- 

stützen (UNEP 1989a:4). Zu den inkrementellen Kosten, die durch die internationalen finanziellen Beiträge Unterstützung 

bekommen, zählen ozonfreundliche Produktionsbereiche, Zwischenprodukte und verbraucherbezogene Aufklärungsarbeiten 

(vgl. UNEP 1989a:5-6). Es wurde im Rahmen dieses Treffens vereinbart, dass diese Unterstützungen ausschließlich denjeni- 

gen Entwicklungsländer zur Verfügung stehen, die das Montrealer Protokoll sowohl unterzeichnet als auch ratifiziert haben 

(UNEP 1989a:7). Hinzu wurde dabei vereinbart, dass alle Unterstützungen für die betreffenden Entwicklungsländer nur den 

nationalen Regierungen der Empfängerländer zur Verfügung gestellt werden (UNEP 1989a:7). Es wurde im Rahmen dieses 

Treffens beschlossen, dass das Geld (Finanzmittel) von den Industrieländern bereitgestellt werden sollte (UNEP 1989a:7).   
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Am 14. Juni 1994 trat die Kopenhagener Erweiterung des Montrealer Protokolls in Kraft (UNEP 

1992a:1). Das Montrealer Protokoll über ozonsschichtschädliche Substanzen wurde in Montreal, 

Kanada (bezugnehmend auf die Wiener Konvention über den Schutz der Ozonschicht, die im Jahr 

1985 verabschiedet wurde) beschlossen und das Protokoll wurde von 24 Nationalstaaten sowie die 

Europäische Gemeinschaft ratifiziert (UNEP 1989c:2). Das Montrealer Protokoll wurde im Jahr 

1987 beschlossen und trat im Jahr 1989 wirkungsvoll in Kraft und seitdem gab es vier erfolgrei- 

che ambitionierte Protokollerweiterungen bezüglich der Emissionsreduktionsziele für ozonschäd- 

liche Substanzen wie folgt: Londoner Protokollerweiterung(1990 beschlossen und im Jahr 1992 in 

Kraft gesetzt); Kopenhagener Protokollerweiterung (im Jahr 1992 verabschiedet und im Jahr 1994 

in Kraft gesetzt); Montrealer Protokollerweiterungen315 (wurde im Jahr 1997 beschlossen und im 

Jahr 1999 in Kraft gesetzt) und Beijinger Protokollerweiterung (1999 verabschiedet und trat im 

Jahr 2002 in Kraft) (vgl. u.a.Gareau 2011:279). Quantitative Angaben der ambitionierteren Ziel- 

setzung sind hier sehr relevant. Auf der Londoner Konferenz im Jahr 1990 wurde eine viel ambi- 

tioniertere Folgevereinbarung (Londoner Protokolergänzung) erfolgreich erzielt, die die gesetzten  

quantitativen Emissionsmengen wie folgt erlaubt:1991:100%; 1992:100%; 1993:80%; 1994:80%;  

1995:50%; 1996:50%; 1997:15%; 1998:15%; 1999:15%; 2000:0% (vgl. Osorio-Peters 1999:215).  

 

Bei Verhandlungen der Londoner Protokollergänzung wurde beschlossen, dass die Industrieländer 

die Produktion von Fluorchlorwasserstoffen in ihren Ländern schrittweise wie folgt reduzieren  

bzw. abschaffen sollten: im Jahr 1995 sollte eine Reduktion von 50 Prozent vorgenommen wer- 

den; im Jahr 1997 sollte eine Gesamtreduktion von 85 Prozent vollgezogen werden; und im Jahr 

2000 sollte ein kompletter Produktionsstopp implementiert werden – Übrigens es wurde beschlo- 

ssen, dass alle Chlortetrachloridproduktionen bis 1996 durchaus einzustellen, und alle Halonen- 

produktionen sollten bis 1994 komplett gestoppt werden (Carter 2001:231). Die Prozeduren des  

Regimes orientieren sich an Routinerungen der Entscheidung und Implementierung kollektiver  

Wahl (Downie 2005:67) und im Mittelpunkt stehen dabei Verhandlungen und Vollzug. Das Mon- 

trealer Protokoll zeigt, wie finanzielle Unterstützung einen Anreiz zum globalen Regimebeitritt  

von vielen Ländern bewirken kann (vgl. The World Bank 2010:302). Sowohl das Design des Re- 

gimes (z.B. schrittweise messbare ambitionierte Emissionsreduktionen, finanzielle Unterstützung  

et cetera) als auch Umweltfaktoren (z.B. die Entdeckung kostengünstiger Ersatzstoffe, niedrige 

Präventionskosten, kleine Umfangsbreite der von globalen Ozonpolitiken betroffenen Unterneh- 

men und Haushalte usw.) führten zur Verbesserung der politökonomischen Bedingungen der Ver- 

handlungen des Regimes. Als die betroffenen Staaten erkannten, dass es keine spürbaren politöko- 

                                                 
315 Am 10. November 1999 trat die Montrealer Erweiterung des  Montrealer Protokolls in Kraft (UNEP 1997a:1) und die Bei-

jinger Erweiterung des Montrealer Protokolls trat am 25. Februar 2002 in Kraft (UNEP 1999b:1). Sie sind im Kern wirksam.  
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nomischen Nachteile der Maßnahmen gab, entschieden sie sich für ambitioniertere Ergänzungen. 

Denn die Summe der externen Kosten und der Entscheidungskosten(interdependente Kosten) sind 

bei individuellem institutionalem Kalkül entscheidend (Buchanan/Tullock 1962:62). Wenn Ent- 

scheidungskosten drastisch minimiert werden, dann entstehen konsensuale kollektive Handlungen 

(Buchanan/Tullock 1962:88). Die politökonomischen Kosten des Ozonregimes sind sehr niedrig. 

 

Auf der Kopenhagener Konferenz im Jahr 1990 wurde eine viel mehr ambitionierte Folgeverein- 

barung (als Monteraler Protokollergänzungen genannt) erzielt, die die erlaubten Emissionsmen- 

gen folgend vorschrieb: 1994:25%; 1995:25%; 1996:0% (Osorio-Peters 1999:215). Im Rahmen 

der zweiten Vertragsstaatenkonferenz, in London316 von 27-29 Juni 1990, wurden vereinbart, dass 

Staaten nicht mehr Genehmigungen für die Nutzung aufgelisteter ozonschädlicher Stoffe erteilen  

sollten (UNEP 1990:66). Hinzu kommt die Aufforderung, dass nationale Regierungen Emissions-  

überwachungssysteme in ihren Ländern einrichten sollten, um die quantitative Reduktion ozon- 

schädlicher Substanzen systematisch gut zu erfassen (vgl. UNEP 1990: 37). Elizabeth Dowdes- 

well, die Direktorin des Umweltprogramms der Vereinten Nationen betont bei Verhandlungen der 

neunten Vertragsstaatenkonferenz des Montrealer Protokolls, dass die Abschaffung der Verwen- 

dung von Methylbromiden immer noch als eine grosse Herausforderung für die internationale 

Gemeinschaft darstellt – sie akzentuierte hinzu, dass wissenschaftliche Erkenntnisse substanziell   

belegt haben, dass die Abschaffung der Nutzung von Methylbromide durchaus möglich ist (UNEP  

1997:2). Der wissenschaftliche Rat des Ozonregimes betonte auf der siebten Vertragsstaatenkon- 

ferenz des Montrealer Protokolls, dass Ersatzstoffe für Methylbromide so fortschrittlich entwic- 

kelt sind, dass 90 % des globalen Methylbromidesverbrauchs dadurch ersetzbar sind (UNEP 

1995:7). Lambert Kuijpers, einer der Vorsitzenden des technologischen und ökonomischen Über- 

prüfungsrats des Ozonregimes, betonte bei Verhandlungen der neunten Vertragsstaatenkonferenz  

des Montrealer Protokolls, dass die bestehenden technologischen Innovationen bezüglich der Be- 

                                                 
316 Unter anderem nahmen die folgenden Organisationen an der Konferenz als Beobachter teil: „United Nations Office of Le- 

gal Affairs, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), United Nations Conference on Environment and 

Development, International Maritime Organization (IMO), United Nations Development Programme (UNDP), World Bank 

and the World Meteorological Organization (WMO). Die folgenden nichtstaatlichen Akteure nahmen an der Konferenz als 

Beobachter teil: World Wide Fund for Nature International (WWF), AFCAM Australia, Worldwatch, Air Conditioning and 

Refrigeration Institute, Ziegler & Associates, Alliance for Responsible CFC Policy, Ulsan Chemical Co. Ltd, Australian Con- 

servation Foundation, Stockholm Environment Institute, Ashrae, ECIA, SRF Ltd(früher Shri Ram Fibres), Brazilian Associa- 

tion of Electrical and Electronic Industries (ABINEE), Refrigeration Industry Board (RIB), Chemical Association (Austria), 

Program for Alternative Fluorocarbon Toxicity Testing (PAFT), CIFL (United States), Pharmaceutical Aerosol CFC Coali- 
tion, Consumers' Association(United Kingdom),Natural Resources Defense Council, Conference of European Churches, Mo- 

tor Vehicle Manufacturers Association (United States) (MVMA), Du Pont International SA, Japan Flon Gas Association, En- 

vironment and Energy Study Institute, Environmental Resources Ltd., European Council of Chemical Manufacturers' Federa- 

tions (CEFIC), Japan Electrical Manufacturers Association(JEMA), European Free Trade Association (EFTA), Japan Asso- 
ciation for Hygiene of Chlorinated Solvents (JAHCS), Exploration and Production Forum, International Institute of Refrige- 

ration, Federation of European Aerosol Associations (FEA), Institute for Environment and Development (IIED), Friends of 

the Earth International, International Council of Environmental Law, Greenpeace International, International Chamber of 
Commerce (ICC), Institute for Studies in Environmental Law (ISEL), Halogenated Solvents Industry Alliance, Institute for 

Cultural Affairs, Industrial Technology Research Institute (ITRI) und viele weitere andere Verbände (vgl. UNEP 1990:4). 
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mühungen um die Abschaffung ozonschädlicher Stoffe einen Beitrag zur Abschaffung 75 Prozent  

der globalen Verwendung von Methylbromiden leisten können(UNEP 1997:10). Marco González,  

der Exekutivsekretär des Ozonsekretariats, in seiner Rede zur Eröffnung des 22. Treffens der Ver- 

tragsstaaten des Montrealer Protokolls bedankte sich bei allen Ländern für ihre Bemühungen um  

die globale Abschaffung der Produktion und Nutzung von Fluorchlorkohlenwasserstoffen und 

regte die Länder an, sich stärker darum zu bemühen, damit die Produktion und Nutzung von 

Methylbromiden und Methylkohlenformen bis 2015 wie vereinbart voll und ganz abgeschafft 

werden können (UNEP 2010:2). Das Ziel ist angesichts der bisherigen Bemühungen erreichbar. 

 

Wie beschlossen wurden die obendargestellten Emissionsreduktionsziele des Regimes implemen- 

tiert. Beispielsweise wurde im Jahr 1994 eine Implementierungsverordnung im Rahmen der Euro- 

päischen Union wie folgt erzielt, um in Mitgliedsstaaten die Abschaffung der Produktion und des 

Konsums von ozonschädlichen Chemikalien zu beschleunigen: 1994:20%; 1995:0%; 1996:0% 

(vgl. Osorio-Peters 1999:215). Im Jahr 1999 folgten die Beijinger317 Ergänzungen des Montrealer 

Protokolls. Kurz nach dem Beschluss des Montrealer Protokolls wurde das Protokoll von 29 Staa- 

ten unterzeichnet und ratifiziert (vgl.Gareau 2011:280). Zwei Jahren nach der Verabschiedung des 

Montrealer Protokolls konnte auf der ersten Vertragsstaatenkonferenz in Helsinki 1989 der Kon- 

flikt zwischen Industrie- und Entwicklungsländern bezüglich der Frage der gerechten Teilung der 

Last des Ozonschutzes adäquat entschärft werden (Breitmeier 1997:41). Für sie waren die polit- 

ökonomischen Lasten nicht erheblich. Ein Jahr danach(d.h.1990) wurde auf der zweiten Vertrags- 

staatenkonferenz des globalen Ozonregimes in Kopenhagen relevante Details und Modalitäten zur 

Finanzierung des Fonds durch finanzielle Beiträge der Industriestaaten beschlossen (Breitmeier 

1997:35). Die im Montrealer Protokoll (Art. 5) erhaltene Ausnahmeregelung für den Ausstieg der 

Entwicklungsländer (je nach fundamentalen Bedürfnissen und Charakteristiken der betroffenen 

Entwicklungsländer) erwies sich daher als nicht mehr zwingend erforderlich(Breitmeier 1997:34-

35). Für Vertragstheoretiker ist es an dieser Stelle wichtiger, Vertragspartner an ihren Taten (Ver- 

tragseinhaltung) in post-konstitutioneller Phase zu messen, nachdem sie sich in konstitutioneller 

Phase zu regelkonformem Handeln entschlossen verpflichtet haben, quantitative Emissionen in 

ihren Ländern je nach ausgehandelten Vereinbarungen zu senken bzw. komplett zu vermeiden. 

Vertragseinhaltung ist für vertragstheoretische Polit-Ökonomen von großer Relevanz. Nachfol- 

gend lässt sich die post-konstitutionelle Phase des Regimes deskriptiv-analytisch kurz darlegen. 

                                                 
317 Neben den Repräsentanten von Nationalstaaten nahmen viele andere Akteure als Beobachter an Verhandlungen des glo- 

balen Ozonschutzregimes teil. Beispielsweise nahmen die folgenden Akteure an Beijinger Verhandlungen der Vertragsstaa- 

ten teil: (a) Repräsentanten einiger Spezialagenturen der Vereinten Nationen wie Globale Umweltfazilität, Sekretariat des 

Fonds zur Implementierung des Montrealer Protokolls, Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen sowie United Na- 
tions Industrial Development Organization, Weltbank, UNEP und UN (UNEP 1999:3). Hinzu kommen über einhundert inter- 

gouvenementale Organisationen, Nicht-Regierungsorganisationen, Firmen sowie viele Interessenverbände (UNEP 1999:3).  
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6.6. Post-konstitutionelle Phase des globalen Ozonregimes – schnell und effektiv 

Die Konsensfähigkeit318 des globalen Ozonschutzregimes ist aus Sicht dieser Arbeit die entschei- 

dende Ursache der Effektivität des Regimes, weil seine Politikmaßnahmen in allen Ländern um- 

gesetzt werden. Regelbefolgung nach freiwilliger Zustimmung der Vertragsparteien ist aus 

Sicht der vertragstheoretischen Variante der Neuen Politischen Ökonomie an sich ein gerechtig- 

keitsindikatives Handeln. Es wäre ungerecht gegenüber allen anderen Vertragsparteien nach 

freiwillig vereinbarten Politikmaßnahmen, sie nicht umzusetzen. Für Vertragstheoretiker gilt 

das Maxim, dass Versprechen sich nur an Taten messen lassen. Bei der Untersuchung der post-

konstitutionellen Phase des Ozonregimes handelt es sich um die Ermittlung der tatsächlichen Im- 

plementierung vereinbarter Maßnahmen. Dadurch lässt sich die Effektivität vereinbarter Politik- 

maßnahmen prozessual ermitteln. Die Implementierung der Maßnahmen zum Schutz der globa- 

len Ozonschicht erfolgte erfolgreich als erwartet, weil die Mechanismen für die Umsetzung der 

Politikmassnahmen dafür geeignet sind. Der mühelose Ablauf erfolgte wie erwartet in Vertrags- 

ländern des Ozonregimes. Das Montrealer Protokoll wirkt so stark, dass weltweit die Verwendung 

ozonschädlicher Substanzen in vielen Sektoren (Verbraucher, Handel, Industrie, Verteidigungs- 

technologien usw.) kontinuierlich abgeschafft werden (UNEP 2011:8). Nach globalen Vereinba- 

rungen folgt in der Regel ihre Umsetzung auf nationaler Ebene(UNEP 2011a:43). Zu diesem Zeit- 

punkt (im Jahr 2012) wurden über 98 Prozent ozonschädlicher Stoffe reduziert (UNEP 2012a:1). 

Nationale Umsetzung vereinbarter Maßnahmen des Ozonschutzregimes war sehr erfolgreich319.  

 

Es lässt sich in diesem vorliegenden Zusammenhang noch erwähnen, dass bis zum 12.1.2012 der 

Ratifikationsstand ozonschutzbezogener globaler Abkommen wie folgt stand: Wiener Konvention 

wurde von 197 Staaten ratifiziert; Montrealer Protokoll von 197 Staaten ratifiziert; Londoner Er- 

weiterungen des Montrealer Protokolls von 196 Staaten ratifiziert; Kopenhagener Erweiterungen  

des Montrealer Protokolls von 194 Staaten ratifiziert; Montrealer Erweiterungen des Montrealer  

                                                 
318 In Anlehnung an die Wertbasis vertragstheoretisch-konstitutionellen Ansatzes der Neuen Politischen Ökonomie konsta- 
tiert R.D. Tollison (1972:4), dass Konsens(d.h. Einstimmigkeit bzw. Zustimmungsfähigkeit durch alle Betroffenen) ein Kern- 

probierstein zur Feststellung der Rechtmäßigkeit kollektiver Entscheidungen ist. Übrigens Kooperation entsteht auch unter 
Fremden und durch u.a. Überwachungsmechanismen lassen sich ihre Einhaltungen gewährleisten (Camere/Casari 2009:979). 
319 Bis 2000 hatten 150 Länder übrigens das Montrealer Abkommen unterzeichnet und die Emissionsreduktionsziele des glo- 

balen Ozonregimes wurden nicht nur erreicht, sondern sogar übertroffen (Schwarze 2000:225). Der Stand der Ratifizierung 

(also des Beitritts) der zentralen Abkommen und Modifizierungen des Ozonschutzregimes (Wiener Konvention zum Schutz 

der Ozonschicht (1987), Montrealer Protokoll über ozonschädliche Substanzen (1987), Londoner Erweiterungen bzw. Modi- 

fikationen des Montrealer Protokolls (von 1990), Kopenhagener Erweiterungen bzw. Modifikationen des Montrealer Proto- 
kolls (1992), Montrealer Erweiterungen bzw. Modifikationen des Montrealer Protokolls (1997) und Beijinger Erweiterungen 

und Modifikationen des Montrealer Protokolls (1999) erweitert sich kontinuierlich (vgl. UNEP 2011b:11). Bis 1. November 

2010 wurde die Londoner Erweiterung des Montrealer Protokolls von 195 Ländern ratifiziert; zum gleichen Zeitpunkt ratifi- 

zierten 192 Länder die Kopenhagener Erweiterungen des Montrealer Protokolls; 181 Länder ratifizierten zum gleichen Zeit- 

punkt die Montrealer Erweiterung des Montrealer Protokolls und die Beijinger Erweiterungen des Montrealer Protokolls wur-

den von 165 Ländern ratifiziert (UNEP 2010:26). Ratifizierungen der Abkommen steigen. Heinrich Sandermann (2001:76) 
brachte es mit Recht folgendermaßen auf den Punkt:„Bei den Hauptverursachern des „Ozonlochs“ den FCKWs und Halonen 

sind seit dem Protokoll von Montreal 1987 drastische Absenkungen erreicht wurden“. Diese Feststellung ist sehr erläuternd. 
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Abkommens von 185 Staaten ratifiziert; und zum Schluss Beijinger Erweiterungen des Montreal- 

er Protokolls von 172 Staaten ratifiziert (vgl. UNEP 2012b:1). Das Ozonregime zeichnet sich 

daher als das meist ratifizierte multilaterale globale Regime aus. Die Unterzeichnung und Rati- 

fizierung multilateraler Abkommen des globalen Ozonregimes steigt seit deren Beschluss stetig 

an. Der neuste Beitritt zu globalen Ozonschutzabkommen320 lässt sich in diesem Zusammenhang 

kürz erwähnen. Durch die Unterzeichnung und die Ratifizierung des Montrealer Protokolls über 

ozonschädliche Stoffe (sowie die Wiener Konvention zum Schutz der Ozonschicht) am 12. Januar 

2012 wurde Südsudan der 197te Vertragsstaat dieses globalen Protokolls (vgl. UNEP 2012a:1). 

Am 11. April 2012 traten die beiden globalen Ozonschutzabkommen in Südsudan in Kraft (UNEP 

2012:1). Also einige Monate nachdem Südsudan im Juli 2011 den Status eines unabhängigen 

Staates erlangte. Der Beitritt Südsudans zu beiden globalen Abkommen des globalen Ozonschutz- 

regimes folgte nach der Teilnahme des Umweltministers des Landes als Beobachter an der 9. 

Vertragsstaatenkonferenz der Wiener Konvention zum Schutz der Ozonschicht (Conference of 

Parties – COP) sowie an dem 23. Vertragsstaatentreffen des Montrealer Protokolls zum Schutz 

der Ozonschicht, die auf Bali, Indonesien, im Dezember 2011 stattfanden (UNEP 2012a:1). Der 

Generalsekretär der Vereinten Nationen, Ban Ki Moon, sagte diesbezüglich:„Das Montrealer Pro- 

tokoll zeichnet sich als das meist unterzeichnete und ratifizierte multilaterale Abkommen seit über 

40 Jahren hervorragend aus“ (UNEP 2012a:1). Das Ozonregime ist durchaus ein grosser Erfolg321. 

 

Nur die Abschaffung der Produktion und Nutzung aller Methylbromide322 und Methylkohlenfor- 

men weltweit bis 2015 bliebt ein Ziel, dass noch zu verwirklichen ist (vgl. u.a.UNEP 2010:2). Das  

Montrealer Protokoll war das allererste multilaterale Abkommen, das universale Ratifikation er- 

werben konnte und die im Jahr 2007 vereinbarte Abschaffung von Fluorchlorkohlenwasserstoffen  

in allen Ländern der Welt bis 1. Januar 2010 wurde durch die Zusammenarbeit von Regierungen,  

Zivilgesellschaften und Industrien sowohl in Industrieländern als auch in Entwicklungsländern  

erfolgreich verwirklicht (UNEP 2010:1). Die Erfolge des Montrealer Protokolls sind nicht nur ein  

Beitrag zum Schutz der globalen Ozonschicht, sondern auch einen Beitrag zum globalen Klima- 

schutz (UNEP 2010:17), denn Fluorchlorkohlenwasserstoffe gehören zu globalen Treibhausgasen.  

Es lässt sich hier die Erfolge einiger Hauptemittenten kurz erwähnen. Die Erfolge der Reduktion  

                                                 
320 Es lässt sich diesbezüglich betonen, dass mit Unterstützung ziemlich aller Staaten  95% der Reduktion ozonabbauender 

Stoffe (Chemikalien) Ende der ersten Dekade des 20. Jh. erfolgreich erzielt wurde (vgl. Gareau 2011:282; Jäger 2007:55). 
321 Der Unter-Sekretär und Generaldirektor der Vereinten Nationen kommentierte diesbezüglich wie folgt: „Die Etablierung 

des Montrealer Protokolls im Jahr 1987 setzte die ganze Welt auf dem Weg zur Reduktion und Abschaffung der Verwendung 

zahlreicher Chemikalien, die ihre Verwendungen in vielen Produkten finden – von Hairsprays und Feuerloser bis hin zu Scha- 

um und Klimaanlage –, die zur Entstehung von Löchern sowohl in Antarktika als auch in Arktis führen. In der jüngsten Zeit 

hat die Welt gelernt, dass ihre Reduktion und Abschaffung zu Gunsten des Klimaschutzes zusätzlich beitragen, weil all diese 

Substanzen auch zu Treibhausgasen zählen“ (UNEP 2012a:1). Übrigens einige von diesen Substanzen haben globale Klima- 
erwärmungspotenziale, die schätzungsweise von 90 bis zu 11.000-fach mehr als Kohlendioxid wirksam sind(UNEP 2012a:1). 
322 Im Übrigen die Ozonbeschädigungspotenzial von Methylbromiden liegt ungefähr nur noch bei 0,6 (vgl. UNEP 2012c:27). 
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bzw. des Verzichts ozonschädlicher Substanzen waren so beeindruckend, dass es sogar negative  

Zahlen gibt. Negative Zahlen ergeben sich, wenn die Vernichtung von ozonschädlichen Substan- 

zen (v.a. aus bestehenden Lagerungen) grösser ist als Produktion und Importe zusammen (United 

Nations 2009:511-512). Während beispielsweise die Vereinigten Staaten von Amerika im Jahr 

1986 eine Gesamtsumme von 363 767 metrischen Tonnen ozonschichtabbauender (-schädlicher) 

Substanzen (also 32,47 Prozent der gesamten globalen Emissionen von ozonschädlichen Substan- 

zen) emittierten (vgl. u.a. United Nations 1993:793), lagen sie im Jahr 2007 sogar bei -68.6 me- 

trischen Tonnen (United Nations 2009:511). Während die damaligen 15 Mitgliedsstaaten der 

Europäischen Gemeinschaft im Jahr 1986 eine Gesamtsumme von 343 470 metrischen Tonnen 

ozonschädlicher Substanzen (22,16 Prozent der gesamten globalen Emissionen von ozonschädli- 

chen Substanzen/Stoffen) emittierten (vgl. United Nations 1993:797), lagen die Emissionen von 

27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Jahr 2007 sogar bei -106.7 (vgl. United Nations 

2009:507). Während Japan im Jahr 1986 eine gesamte Summe von 135 089 metrischen Tonnen 

ozonschädlicher Substanzen (also 8,72 Prozent der globalen Emissionen von ozonschädlichen 

Substanzen) emittierte (United Nations 1993:795), lagen sie im Jahr 2007 sogar bei 5,0 metrisch- 

en Tonnen (vgl. United Nations 2009:507). Während Kanada im Jahr 1986 eine Gesamtsumme 

von 23 176 metrischen Tonnen ozonschädlicher Substanzen (also 1, 50 Prozent der gesamten glo- 

balen Emissionen von ozonschädlichen Substanzen) emittierte (United Nations 1993:794), lagen 

sie im Jahr 2007 bei 0,0 metrischer Tonne (United Nations 2009:506). Während Brasilien im Jahr 

1986 eine Gesamtsumme von 10 974 metrischen Tonnen ozonschädlicher Substanzen (0,71 Pro- 

zent der globalen Emissionen von ozonschädlichen Substanzen) emittiert hat (vgl. United Nations 

1993:794), lagen sie im Jahr 2007 nur noch bei 318,1 metrischen Tonnen (vgl. United Nations 

2009:506). Während Indien 1986 eine gesamte Summe von 5 300 metrischen Tonnen ozonschäd- 

licher Stoffe (also 0,34 Prozent der gesamten globalen Emissionen von ozonschädlichen 

Substanzen) emittierte (vgl. United Nations 1993:795), lagen sie im Jahr 2007 nur noch bei 998,2 

metrischen Tonnen (United Nations 2009:507). Während  China im Jahr 1998 eine Gesamtsumme 

von 55 414,2 metrischen Tonnen ozonschädlicher Substanzen (Stoffe) emittierte (United Nations 

2009:506), lagen sie im Jahr 2007 bei nur noch 5 832,1 metrischen Tonnen (vgl. United Nations 

2009:506). Es lässt sich in diesem direkten Zusammenhang noch hinzufügen, dass die Unterstüt- 

zung durch internationale Geber und den Multilateralen Fond Chinas Produktion und Nutzung 

von Fluorchlorkohlenwasserstoffen bis Juli 1999 abgeschafft werden konnten (vgl.UNEP 1999:2).  

Also wegen der sehr hohen Emissionsreduktionseinhaltung sowie der Kooperation der Vertrags- 

staaten hat sich dieses Regime als das erfolgreichste globale Umweltregime erwiesen (Gareau 

2011:282). Die Effektivität inländischer Umsetzung der Maßnahmen zählt u.a. zu den entschei- 

denden Determinanten der Wirksamkeit der betreffenden globalen Umweltschutpolitikmassnah- 
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men (Downie 2005:79). Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass ohne das Inkrafttreten  

des Montrealer Protokolls 50 Prozent der Ozonschicht in der Nordhalbkugel und 70 Prozent der 

Ozonschicht in der Sudhalbkugel verloren gegangen wären (Gareau 2011:282). Es lässt sich in 

diesem Zusammenhang betonen, dass günstige politökonomische Handlungsbedingungen wieder- 

um eine wesentliche Rolle bei der Umsetzung der Politikmaßnahmen des Ozonregimes spielten. 

Deshalb konnten alle Verursacherstaaten einbezogen werden. Auch die Fördermaßnahmen des 

globalen Ozonregimes für die Entwicklungsländer323 erreichten ihre gesetzten Ziele. Während 

Nigeria beispielsweise 4 761,5 metrische Tonnen ozonsschichtschädlicher Chemikalien (Stoffe) 

im Jahr 1998 verbrauchte, reduzierte sich der Konsum dieser Substanzen kontinuierlich so stark, 

dass im Jahr 2007 nur noch 14,5 metrische Tonnen in Nigeria verbraucht wurden (United Nations 

2009:509). Diese positiven Tendenzen setzen sich genauso in vielen anderen Entwicklungslän-

dern fort. Also der Anfang der Regenerierung der globalen Ozonschicht ist gemacht. Die Regene- 

rierung der Ozonschicht aufgrund der drastischen Reduktion der Emission von ozonschädlichen 

Stoffen wird nach Schätzungen einiger Wissenschaftler erst Mitte dieses Jahrhunderts erwartet 

(McKenzie-Mohr 2002:22). Nach Erkenntnissen neuster Forschungen wird die Ozonschicht sich 

frühestens 2068 (nicht 2050 wie bisher prognostiziert) völlig regenerieren (Fischer 2007:717).  

 

Die Erfolge des Montrealer Abkommens haben dazu geführt, dass die Steigerung extremer So- 

nnenbrände gebremst wird, was wiederum viele Vorteile für die Gesundheit der Menschen, Tiere 

und Pflanzen mit sich bringt (UNEP 2011:7). Einige vor kurzem veröffentliche Fakten über die 

Effektivität des Montrealer Protokolls wurden von dem Sekretariat des Umweltprogramms der 

Vereinten Nationen wie folgt zusammengestellt (vgl. UNEP 2012a:1): Erstens ohne das Mon- 

trealer Protokoll wäre der Abbau der globalen Ozonschicht schlimmer als es heute der Fall ist (50 

Prozent der Ozonschicht der nördlichen Hemisphäre und 70 Prozent der Ozonschicht der südlich- 

en Hemisphäre wären ohne das Montrealer Protokoll abgebaut) (vgl. UNEP 20121:1). Zweitens 

mit dem Montrealer Protokoll wurden 19 Millionen Fälle von nicht-melanonmischen Krebsarten, 

1,5 Mio. Fälle melanonmischer Krebsarten und 130 Mio. Fälle von Augenkatarakten vermieden ( 

UNEP 2012a:1). Konkreter zu sein, sind die Bemühungen um den Schutz der Ozonschicht ein 

enorm großer Erfolg. Angesichts dieser Schilderung lässt sich ein gutes Gegenfallbeispiel nennen.  

                                                 
323 In den 80er Jahren stellten viele Studien fest, dass es eine Steigerung der Produktion von FCKWs in Entwicklungsländern 

gab und sie konstatierten anschließend, dass der Erfolg des globalen Ozonregimes von der Berücksichtigung der politischen 

und ökonomischen Interessen der betreffenden Länder abhängt (Downie 2005:76). Die Beachtung dieser Tatsache spielt da- 

bei eine Rolle. Nach Erkenntnissen der Weltbank bemühen sich die Entwicklungsländer schon um die Lösung vieler globa- 
ler Umweltprobleme durch entsprechende Politikmaßnahmen in ihren Ländern(vgl.World Bank 2000:90). Die Weltbank wies 

darauf hin, dass wissenschaftliche Erkenntnisse, Implikationen politischer Entscheidungen und Stakeholderbezogener Kosten 

und Nutzen zu entscheidenden Einflussfaktoren der globalen Umweltpolitik zählen (The World Bank 2000:93). Die Kosten 

der Bewältigung des Ozonabbaus (Betroffenheit und Maßnahmenimplementierung) sind relativ niedrig (World Bank 2000: 
96). Seitdem Montrealer Abkommen und Folgeabkommen(Prokollergänzungen) verabschiedet wurden, ist dynamischer Effi- 

zienz nationaler Emissionsreduktionen spürbar (vgl. Osorio-Peters 1999:205). Das Ozonsekretariat führt die Verwaltung des 

Regimes und unterstützt MOP, OEWG, Vollzugskomitee und Evaluationsräten bei ihren Arbeiten (vgl. u.a.Downie 2005:66). 
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7. Kapitel: Die politische Ökonomie der Verhandlungen und Implementierung der Politik- 

maßnahmen des globalen Klimaschutzregimes: Eine theoriegeleitete Skizze 

 

7.1. Analytische Vorbemerkung 

Wie im Rahmen des fünften Kapitels dieser Arbeit allgemeintheoretisch zum Ausdruck gebracht 

wurde, wirken ungünstige polit-ökonomische Handlungsbedingungen324 konsensausbremsend bei 

Bemühungen um den Schutz globaler Umweltmedien. Da soziale Geschehen eine gewisse ein- 

heitliche Erscheinung zusammenhängender Tatsachen bzw. Faktoren sind, nehmen Ökonomen 

diejenigen Faktoren wahr, die ihre Erkenntnisinteressen beeinflussen (Schrumpeter 1987:1). In 

diesem Zusammenhang nehmen Polit-Ökonomen diejenigen Einflussfaktoren wahr, die politöko- 

nomische Hintergrundbedingungen beeinflussen. Dementsprechend werden ungünstig auf polit- 

ökonomische Handlungsbedingungen wirkende Einflussfaktoren variabelbezogen als diejenigen 

Einflussfaktoren definiert, die wahrnehmbare wirtschaftliche und politische Kosten von Politik- 

maßnahmen erhöhen. Sie sind Verkettungen von ungünstigen Umständen, die dementsprechend 

ungünstig auf politisch-ökonomische Handlungsbedingungen auswirken. Im Kontext des globalen 

Atmosphärenschutzregimes lassen sich daher ungünstig auf politökonomische Handlungsbedin- 

gungen wirkenden Faktoren als diejenigen Einflussfaktoren definieren, die wirtschaftliche und po- 

litische Kosten der konkreten Politikmaßnahmen der globalen Atmosphärenschutzpolitik erhöhen. 

Heterogene Einflussfaktoren haben eine beeinflussende Wirkung auf politökonomische Kosten.  

 

Die Aufgabe dieses Kapitels besteht darin, durch theoriegeleitete Auswertung von prozessorien- 

tierten Daten des globalen Klimaregimes die Politische Ökonomie der Verhandlungen und Umset- 

zung der Politikmaßnahmen des Regimes zu skizzieren. Da dieses Regime in der Ökonomik zu 

den prominentesten Beispielen ineffektiver globaler Umweltschutzregime zählt, wird im Rahmen 

dieses Kapitels deskriptiv-analytisch vorgenommen, die bremsende Kraft seiner Ineffektivität pro- 

zessanalytisch darzulegen: ungünstige politökonomische Hintergrundbedingung der Verhandlung- 

en und Umsetzung der Politikmaßnahmen des Regimes. Diese Skizze der Umweltproblematik, 

Interessenkonstellation, Verhandlungsphase (konstitutionelle Phase) und Umsetzungsphase (d.h. 

die post-konstitutionelle Phase) ist weitaus eine komprimierte theoriegeleitete Auswertung von  

prozessproduzierten Aggregatdaten, die im Rahmen des Regimes zwangsläufig entstanden sind. 

                                                 
324 Die politökonomisch postulierten Aussagen, dass die politischen Entscheidungsträger oft Interesse an Popularitätssteiger- 

ung haben, ist eine unübersehbare empirische Realität des Prozesses der Politikgestaltung. Das Axiom, dass ökonomische 

Faktoren (Kosten bzw. Konsequenzen) das politische Verhalten der Bürger beeinflussen, ist kaum kontrovers (Stigler 1973/ 

2001:308). Denn ökonomische Faktoren beeinflussen die Unterstützungsbereitschaft der Bürger für Politiker (vgl. u.a. Stigler 

1973/2001:308). Genauso gilt die Aussage, dass politische Interessenkalküle (d.h. Popularitätsgewinnung bzw. -verlust) das  

Agieren klimapolitischer Entscheidungsträger in aller Hinsicht beeinflussen. Im Zentrum des allgemeinen politisch-ökono- 

mischen Grundmodells steht u.a. realitätsabbildende zentrale Prognose, dass politische Entscheidungsträger immer Politik-
Optionen bevorzugen, die zur Steigerung ihrer Popularität führen (Hahn 1990:26-27). Deshalb besteht die Zielverfolgung kli- 

mapolitischer Entscheidungsträger darin, ihre Popularität durch klimapolitische Entscheidungen und Programme zu mehren. 
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7.2. Der globale Klimawandel: Eine Problembeschreibung 

Anthropogener globaler Treibhauseffekt als die Ursache des globalen Klimawandels325 ist analog 

mit einem Gewächshaus vergleichbar(Kuttler 2009:218-222). Von rein Simulationsmodellierung- 

en in den 1960er Jahren zu realistischen Modellen seit den 1990er Jahren haben Klimaforscher 

und viele andere benachbarte Naturwissenschafter die anthropogene Natur des anthropogenen 

Treibhauseffekts326 wissenschaftlich stark bestätigt (Langkamp/Böhner 2010:13). Marc Fritzler 

(1997:17) beschreibt wie folgt, wie der von Menschen zusätzlich verursachte Treibhauseffekt zum 

Klimawandel führt: Normalerweise wird die Erdatmosphäre adäquat durch natürlichen Effekt er- 

wärmt, sonst würde die durchschnittliche Temperatur der Erdoberfläche nicht die heutige Tempe- 

ratur (von +15 Grad Celsius) betragen, sondern circa -18 Grad Celsius – d.h. ohne natürlichen 

Treibhauseffekt würde die Erdtemperatur -18 Grad Celsius statt +15 Grad betragen und natürli- 

cher Treibhauseffekt entsteht durch die Aktivitäten bestimmter Spurengase (vielmehr durch Wa- 

sserdampf (H2O) sowie durch Kohlendioxid (CO2), Distisckstoffoxid (CN2O) und Methan (CH2)) 

und sie sorgen gut dafür, dass Sonnenstrahlung mässig für die Erwärmung der Erde gut umge- 

wandelt werden kann. Georg Milbradt et al. (2011:170) fügen hinzu, dass der natürliche Treib- 

hauseffekt dafür gesorgt hat, dass die lebensnotwendige Durchschnittserdtemperatur von +14,5 

bis +15 Grad Celsius erhalten bleibt. Nach Grübler (1998:266) ermöglichten mässige Treibhaus- 

gase die Entstehung des Lebens auf der Erde – die Temperatur des Planeten Mars (ohne Treib- 

hausgase) ist zu kalt für die Lebewesen auf der Erde und mit 500 Grad Temperatur ist der Planet 

Venus (mit überschüssigen Treibhausgasen) für alle Lebewesen auf der Erde unbewohnbar. Die- 

se Erwärmung der Erde durch natürlichen Effekt kann mit Luft in einem üblichen Treibhaus ver- 

glichen werden. Zur Beschreibung der Entwicklung des anthropogenen Treibhauseffekts fügen 

Georg Milbradt et al. hinzu, dass vom Industrialisierungszeitalter beispielsweise die Kohlendio- 

xidkonzentration der Erdatmosphäre bei zirka 280 ppm (engl. Parts per million bzw. Milligramm  

pro Kilogramm) lag, liegt sie heute bei rund 350 ppm (vgl. Milbradt et al. 2011:170). Diese von  

                                                 
325 Der Klimabegriff wird in der Klimatologie –wissenschaftliche Forschung und Lehre, die sich mit der Erforschung des Zu- 

stands und der Veränderungen des Klimas beschäftigt – als eine fachliche Bezeichnung für alle Erscheinungen des Wetters 

gebraucht (Kuttler 2009:12). Die Troposphäre ist die atmosphärische Schicht, wo sich die meisten klimatischen und wetter- 

bezogenen relevanten Funktionen stattfinden (Goudie 1993:27). Zusammen mit Geologie werden die Rahmenbedingungen 

für die Entfaltung der Vegetation, Prozesse der Geomorphie (z.B. Wind und Gletscher), Potentiale der Landnutzung, Genese 

des Bodens und Lebensraum der Tiere (Menschen inklusiv) hauptsächlich vom Klima beeinflusst (Goudie 1993:28; Schultz 

2008:31). Das globale Klima ist eine Bezeichnung für integrale Größe planetären klimatischen Systems (im Gegensatz zu Mi- 

kroklima eines Waldgebiets zum Beispiel, Stadtklima eines kleinen Wohngebiets, Regionalklima einer geographischen Re- 

gion etc.) und die Problematik des anthropogenen Triebhauseffekts steht unter anderem im Mittelpunkt wissenschaftlicher 

Diskussionen darüber (vgl. Malberg 2007:272-273). Die Problematik des anthropogenen Treibhauseffekts wird zunehmend 

seit Jahrzehnten (insbesondere seit den 1970er Jahren) in der Öffentlichkeit, Politik und Wissenschaft verstärkt thematisiert. 
326 Nach der Erkenntnissen des Weltklimarats (IPCC 2011a:1) führen anthropogene Einflüsse zur Intensivierung extremer 

Wetter- und Klimaereignisse – extreme wetter- und klimabezogene Katastrophen haben zu quantizierbaren (z.B. Infrastruk- 

turschäden usw.) und nicht-quantifizierbaren (z.B. Kulturerbe, Ökodienstleistungen, Leben menschlicher und nicht-mensch- 

licher Lebewesen) Verlusten geführt. (IPCC 2011a:1). Hinsichtlich monetär berechenbarer Verluste konstatierte der Weltkli- 

marat, dass von 1970 bis 2008 über 95 Prozent der Verluste des menschlichen und nicht-menschlichen Lebens durch Natur- 
katastrophen in den Entwicklungsländern stattfanden (vgl. u.a. IPCC 2011a:1). Deshalb muss die Politik unbedingt handeln.  
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Menschen emittierten Zusatzspurengase (Treibhausgase) führen überproportional zur zusätzlichen  

Erwärmung der globalen Atmosphäre – wie eine überproportionale Erwärmung eines konventio- 

nellen Treibhauses (Fritzler 1997:17). Die anthropogenen Treibhausgase entstehen durch die fol- 

genden Aktivitäten – Steigerung von Kohlendioxid (CO2) durch vollständige  Kohlenstoffoxida- 

tion im Prozess der Verbrennung von fossilen Energieträgern; Vegetationszerstörungen wie zum 

Beispiel tropische Regenwaldabholzung; Reduktion des von pflanzlichen Planktonen(Phytoplank- 

tonen) aufnehmbaren natürlichen Kohlendioxids aufgrund menschlicher Verschmutzung der 

Meere; und Methan327 (CH4) durch intensive Rinderhaltungswirtschaft, Steinkohlenverbrennung- 

en, Reisanbau und Erdgaspipelineleckgase (Kuttler 2009:221) sowie Verfaulung biologischer 

Abfälle (Porteous 1997:68). Es ist gerade diese Problematik des zusätzlichen Treibhauseffekts, 

die zum Klimawandel führt. Extreme Wetterereignisse wie zum Beispiel Abkühlung und Erwär- 

mung der sehr bodennahen globalen Atmosphäre zählen zu den spürbaren Erscheinungsformen, 

wie der globale Klimawandel sich im alltäglichen Leben der Menschen bemerkbar macht (Renn 

et al. 2007:48). Egon Becker (2011:334) resümiert, dass die folgenden Probleme zu Erschein- 

ungsformen der negativen Effekte328 des Klimawandels zählen: atmosphärische und ozeanische 

Durchschnittstemperatursteigerung, Gletscher- und Polkappenabschmelzungen, Meeresspiegel- 

anstieg und Biodiversitätsrückgang (vgl. Becker 2011:334). Sie sind ökonomisch dysfunktional.  

 

Die Ursachen des geschilderten zusätzlichen Treibhaushauseffekts329 werden nach aktuellem Wi-

ssens- und Erkenntnisstand330 auf die Emissionen der folgenden Spurengase stark zurückgeführt:  

Kohlendioxid (60 Prozent), Methan (15 Prozent) und Fluorchlorkohlenwasserstoffe (11 Prozent),  

Ozon (9 Prozent) und Wassserdampf (4 Prozent) (vgl. u.a. Kuttler 2009:221). Michaelis (1996:21) 

fasst die negativen Auswirkungen des globalen Klimawandels wie folgt zusammen: Erstens dur- 

ch den Anstieg des Meeresspiegels entstehen Stürme, die Küstenzonen gefährden. Zweitens durch 

extreme Wetterereignisse trocknen die semiariden Gebiete aus. Drittens durch Klimazonever- 

schiebung entsteht die Problematik der Artenvielfalts-, Land- sowie Forst- und Fischereiwirt- 

schaftsverluste. Viertens durch den Anstieg der Temperatur erhöht sich nicht nur die Risiken der  

                                                 
327 Methan hat übrigens eine kurze Lebensdauer im Vergleich zu Kohlendioxid, denn während Methan sich etwa 12 Jahre in 

der Atmosphäre aufhält, hält sich Kohlendioxid von 100 bis 200 Jahre in der Atmosphäre auf (Hoghton 2004:253). Die Emi- 

ssionen von Treibhausgasen haben direkte negative Auswirkungen auf das globale Klimasystem (Rotmans/Vries 1997:6). 
328 Ökonomische Schäden durch wetter- und klimabezogene Katastrophen nehmen in fast allen Ländern unterschiedlich zu – 

und ökonomische Schäden durch wetter-, klima- und geophysikalische Ereignisse haben sich seit vergangenen Jahren in den 

Entwicklungsländern tendenziell zugenommen (IPCC 2011b:1). Diese Ereignisse sind entwicklungsbezogen dysfunktional.    
329 Der Weltklimarat stellt fest, dass nach Beobachtung der Ursachen des globalen Klimawandels seit 100 Jahren die folgen- 

den Faktoren eine zentrale Rolle spielen: Populationswachstum, Wirtschaftswachstum, Energiepreise, Energienachfrage so- 

wie die Entwicklungen der Forschung und Entwicklung (vgl. IPCC 1999a:2). Sie zählen zu den verursachenden Faktoren.  
330 Infolge der Steigerung atmosphärischen Kohlendioxidgehalts steigen die Häufigkeiten und Intensitäten von Klimaanoma- 

lien (Siebenhüner 2001:5), die wiederum zu wetterbedingten Naturkatastrophen und Verschlechterungen der Lebensgrundla- 

gen aller Lebewesen verstärkt führt. Ad-hoc Störungen (wie zum Beispiel Niederschlagsereignisextremitäten) und Veränder- 

ungskontinuitäten (wie zum Beispiel mittlere Temperaturzunahme) zählen unter anderem dazu (Fichter/Stecher 2011:249).  
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Luftbelastung in den Ballungsräumen, sondern auch tendenzielle globale Ausbreitung einiger  

Infektionskrankheiten (Michaelis 1996:21). Die gegenwärtigen Diskussionen über die Lösung331  

des globalen Klimawandels handeln sich deutlich sowohl um die Frage der Vermeidung der Emi- 

ssion von Treibhausgasen (Mitigation) als auch um die Frage der Anpassung an Klimawandel  

(Adaptation) (vgl.Wood 2010:188). Hinzu kommt die Diskussion über die Verringerung der Emi- 

ssionsobergrenze (Stabilisation). Wissenschaftliche Klimaproblematisierung332 ist aber nicht neu. 

Die ökonomischen Kosten der negativen Auswirkungen des globalen Klimawandels wie Stürme,  

Dürre und Überschwemmungen steigen – die ökonomischen Schäden dieser extremen Wetterer- 

eignisse führten bislang dementsprechend zu steigenden Ausgaben in vielen Ländern: eine jährli- 

che Steigerung von 20 Milliarden US-Dollar in den 1980er Jahren auf 70 Milliarden US-Dollar  

in den 2000er Jahren in Ländern mit hohen pro Kopf Einkommen; und Länder mit Mittel- und  

Niedrigeinkommen pro Kopf erlebten ihrerseits diesbezüglich eine Ausgabesteigerung von 10 

Milliarden US-Dollar in den 1980er Jahren auf 15 Milliarden US-Dollar in den 2000er Jahren 

(World Bank 2010:98). Eine der synthetisch signifikanten Erkenntnisse des Weltklimarates be- 

steht darin, dass Klimaerwärmung nach Beobachtungen der Durchschnittstemperatursteigerung- 

en der globalen Luft- und Ozeane ein sehr verbreiteter Rückgang von Schnee und Eis der Fall ist 

(IPCC 2009:1). Hinzu kommt klimawandelbezogene Auswanderungsproblematik. Nach Schät- 

zungen wird erwartet, dass bis 2050 zirka 200 Millionen bis 1 Milliarde Menschen aufgrund 

klimawandelbezogener extremer Wetterereignisse ihre Wohnorte (d.h. feste Siedlungsorte) ver-

lassen müssen (vgl. World Bank 2010:108). Sie sind einige Referenzbeispiele der Problematik. 

Für viele globale Umweltprobleme sind einzelne Nationalstaaten in vielfältiger Hinsicht zugleich  

Betroffene und Verursacher(Endres 1995:145). Denn es ist nur der Grad der Betroffenheit und der  

Verursachungsmitverantwortung, der sich variiert. Das Gleiche gilt im Inland, denn es gibt Varia- 

tionsgrad unter Individuen als Verursacher und Betroffene. Individuen sind Träger und Vertreter 

von Interessen. Wie bereits diskutiert können die Interessenlager der Akteure im Prozess der Ge- 

staltung globaler Umweltpolitik grob unter ökonomischen und politischen Interessenlagern zu- 

geordnet werden. Es lohnt sich daher detailliertere Einblicke in die Interessenlager bei globalen 

Klimaverhandlungen zu schaffen. Im nachfolgenden Abschnitt wird daher die Lösung der Pro- 

blematik des globalen Klimawandels unter interessenbedingten Interaktionskalkülen dargestellt.  

                                                 
331 Hans von Storch et al. (2011:3) haben festgestellt, dass ein Zwei-Grad-Ziel eine Mindestzielsetzung explizit dienen sollte. 
332 Die Problematik des Klimawandels zählt zu den globalen politischen Themen, die verstärkt an Bedeutung gewonnen ha- 

ben, die sowohl auf lokaler, regionaler und globaler Ebene problematisiert werden (Haas et al. 2009:29). Die Arbeiten von 

Arrhenius im Jahr 1986 thematisierte erstmals die Problematik der anthropogenen negativen Beiträge zu Klimaänderungen – 

was heute im Mittelpunkt der wissenschaftlichen Forschung und Lehre über das globale Klima steht (Schönwiese 2008:16). 

Nach Kenneth J. Arrow (2010:3) ist die Lösung der Problematik der Emission von Kohlendioxid aufgrund ihrer Langlebig- 

keit in der Atmosphäre mittelfristig und langfristig sehr wertvoll. Umfangreiche wissenschaftliche empirische Nachweise 

zeigen, dass anthropogene Klimaveränderungen doch stattfinden. Die Erklärung, dass die Physik der atmosphärischen Gase 

die globale Temperatur negativ beeinträchtigt, wurde schon vor hundert Jahren herausgefunden (vgl.Dow Downing 2007:10). 
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7.3.Klimaproblemlösung unter interessenbedingten politökonomischen Interaktionskalkülen 

Die Interessenprofile333 der am Prozess der globalen Klimaverhandlungen beteiligten Akteure 

werden aus politökonomischer Sicht grob unter zwei übergeordneten Interessenkonstellationen er- 

fasst: Interessen globaler klimapolitischer Einflussträger (ökonomische Kerninteressen der Bür-

ger) und Interessen globaler klimapolitischer Entscheidungsträger (politische Interessen nationaler 

Regierungen als politische Entscheidungsträger). Bei bürgernahen politischen Entscheidungen  

orientieren sich Regierungen von Nationalstaaten als politische Entscheidungsträger aus Eigen- 

nutz (Popularitätsmaximierung) an den Präferenzen der Bürger. Während eine bestimmte umwelt- 

politische Entscheidung konsequenterweise den betreffenden politischen Entscheidungsträgern 

die Popularität im Inland bzw. Ausland kosten kann(d.h. Popularitätseinbußen), kann sie den be- 

troffenen Bürgern ökonomisches wohlergehen belasten (ökonomische Einbußen). Andreas Mihm 

brachte es schlüssig auf den Punkt, indem er konstatiert (wie viele Ökonomen), dass „jenseits aller 

Klimarhetorik wirtschaftliche Interessen im Vordergrund stehen“ (Mihm 2010:11). Politische 

Entscheidungsträger berücksichtigen diese Hauptinteressen, um politische Unterstützungen in der 

Bevölkerung zu bekommen. Da im Rahmen der hier verwendeten Theorie Politik als Tausch (wie 

im Marktprozess) dargestellt wird, geht es bei politischem Tausch darum, dass es sowohl politi- 

schen Entscheidungsträgern als auch den Bürgern gut geht. Denn die Theorie betrachtet Politik als 

Positiv-Summe-Spiel. Das gilt genauso für alle multilateralen Verhandlungen zum Schutz der 

globalen Umweltmedien. Sowohl die Politiker und die Bürger werden dabei als die Betroffenen 

betrachtet: ihre Interessen werden direkt oder indirekt durch politische Entscheidungen betroffen.  

Nach Einschätzung des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen sind diesbezüglich drei 

Aspekte relevant. Erstens Emissionsreduktionsambition zählt. Zweitens verbindliche Umweltab- 

kommen zählt. Drittens alle Emittentenstaaten sollen Vertragsstaaten multilateraler globaler Um- 

weltvereinbarungen sein (UNDP 2007:54). Dies impliziert, dass Regierungen handeln müssen. 

 

In diesem Zusammenhang lässt sich beschreiben, welche Interessentypen im Prozess globaler 

Klimaverhandlungen verfolgt werden: Interessenprofile der Einflussträger und Interessenkonste- 

llationen der Entscheidungsträger. Die Positionen von Regierungen haben eine sehr enge Bezie- 

hung zu ihren Interessenprofilen in betreffenden Sachentscheidungsfragen. Die Interessenkons- 

tellation klimaschutzpolitischer Entscheidungsträger (d.h. Regierungen von Nationalstaaten als  

politische Entscheidungsträger) können wie folgt zugeordnet werden: (a) Popularitätssteigernde 

Zielverfolgung der Regierungen von denjenigen Nationalstaaten, die besonders von negativen 

                                                 
333 Zu Gründen für die Beschreibung der Problematik des globalen Klimawandels zählt eine Klarstellung der Betroffenheit. 

Ökonomische Modelle versuchen, den Politikgestaltungsprozess realitätsnah abzubilden (vgl. Buchanan 1972c:166). Empi- 

rische Realität dieses Prozesses zeigt, dass es in allen politischen Entscheidungsprozessen spezifische Interessen gibt, die von 

Individuen und Sub-Gruppen (individuelle oder gruppale Betroffenheiten) verfolgt werden (vgl. u.a. Buchanan 1972b:119).  
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Auswirkungen des globalen Klimawandels betroffen sind. Sie fordern in diesem Zusammenhang  

nach entsprechendem starkem politischem Handeln. (b) Popularitätsstabilisierende Zielverfol- 

gung der Regierungen von denjenigen Nationalstaaten, die besonders von globalen Klimaschutz- 

politikmaßnahmen eher negativ oder positiv betroffen sind. Sie orientieren sich in diesem Zusa- 

mmenhang logisch dementsprechend an Interessen ihrer Mitbürger. Popularitätsannahme gewähr- 

leistet, dass politische Entscheidungsträger sich an Bürgerwillen orientieren müssen, um in der 

Bevölkerung beliebt zu sein. Klimapolitische Entscheidungen, die auf der Basis der Popularitäts- 

maximierungszielverfolgung entstehen, sind bürgernah. Denn notwendige Impulse für klimapoli- 

tische Entscheidungen durch klassische Unten-Oben-Interaktion des politischen Entscheidungs- 

findungsprozesses werden durch die Abwägung diverser Interessen zwischen den Bürgern und 

politischen Entscheidungsträgern vorgenommen. Damit erweisen sich operative klimapolitische 

Entscheidungen und Programme als prozessuale Ergebnisse der Interaktion unter Klimapolitik- 

akteuren. Operative klimapolitische Entscheidungen334 und Programme werden gezielt von politi- 

schen Entscheidungsträgern so gestaltet, dass sie ihre eigene Popularität dadurch mehren bzw. 

stabilisieren. Diese Aussage ist eine fundierte Tatsache, denn die Angst vor Popularitätsverlust bei 

allen Regierungsformen wurde bislang wissenschaftlich konstatiert. Die Umsetzung restriktiver 

klimapolitischer Maßnahmen, die für eine überwiegende Anzahl der Bürger interessenbezogen 

negativ spürbar sind, würde höchstwahrscheinlich vielmehr zur Popularitätsverlust als zum Po- 

pularitätsgewinn für die betroffenen nationalen politischen Entscheidungsträger führen. Denn die 

Bürger reagieren irritiert, wenn gewisse Klimapolitikschmerzgrenze (Belastungsobergrenze) 

bereits überschritten ist. In solchen Fällen entziehen sie ihre politische Unterstützung für die be- 

troffenen Entscheidungsträger. Da die Bürger sich eigennutzmaximierend verhalten, unterstüt- 

zen sie diejenigen politischen Entscheidungsträger, die ihren Interessen politisch entsprechen. 

Natürlicherweise beurteilt jeder Bürger politische Entscheidungen nach seinem Eigenwohlerge- 

hen. Der Wirkungszusammenhang lässt sich nachfolgend durch eine Abbildung veranschaulichen. 

 

Abbildung 18: Interaktion zwischen politisch-ökonomischen kostensteigenden Einflussfaktoren und 

ungünstiger politischer Bedingung des globalen Klimaschutzregimes 

              

 

                                                              des      →   

 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

                                                 
334 Institutionelle Innovation sowohl auf globaler als auch lokaler Ebene muss unter anderem eine bedeutende Rolle bei Be- 

strebungen um Effektivität und Kosten-Effektivität von Klimawandelanpassungsmaßnahmen spielen (IPCC 2001b:10). Und 

übrigens wird sich nach IPCC-Bericht der Meeresspiel 8-88 zwischen 1990 bis 2100 tendenziell ansteigen (IPCC 2001b:1). 

Ungünstige politisch-ökonomische  

Bedingungen als determinierende brem-

sende Bedingungsfaktoren der Handlung-  

en des globalen Klimaschutzregimes 

Konsensunfähiges globales Klimaschutzregime als 

abhängige Variable (Erklärungstatbestand) 
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Politisch-ökonomische kostenbezogene Einflussfaktoren werden in der Neuen Politischen Ökono- 

mie als Faktoren betrachtet, die Einfluss auf interdependente Beziehung zwischen ökonomisch- 

en Interessen (der Bürger) und politischen Interessen (der politischen Entscheidungsträger) im  

Prozess der Gestaltung politischer Entscheidungen als kollektives Handeln haben. Die Erfassung 

aller auf politökonomische Handlungsbedingungen wirkenden Faktoren unter Institutionsdesign- 

faktoren, verhandlungsinternen Faktoren und Umweltfaktoren ist deskriptiv-analytisch relevant,  

weil prozessanalytische Erfassungen von Einflussfaktoren dadurch systematisch am besten vorge- 

nommen werden können. Die Erfassung dieser Sets von Einflussfaktoren wird im Zusammenhang 

mit dem in der Neuen Politischen Ökonomie theoretisierten Wirkungszusammenhang zwischen 

politischen Interessen der politischen Entscheidungsträger und wirtschaftlichen Interessen der be- 

troffenen Bürger systematisch beleuchtet. Es geht dabei um die Haupteinflussfaktoren, die einen  

wesentlichen Einfluss auf wirtschaftliche Interessen einzelner Individuen als Träger von Klima- 

schutzpolitiken haben. Individuen sind im Endergebnis Träger von Klimapolitiken. Individuen als 

Träger von Klimaschutzpolitiken lassen sich aus politisch-ökonomischer Sicht analytisch kom- 

pakt unter zwei Akteurkonstellationen adäquat zuordnen:(a) Klimapolitische Einflussträger335:  

Hierzu zählen einzelne Individuen, Haushalte, Unternehmen, organisierte Interessengruppen wie 

Verbände, Organisationen, sowie Gesellschaften, Berufsvertretungen usw., die einen Einfluss auf 

klimapolitischen Prozess variiert nehmen. (b) Träger der klimapolitischen Entscheidungen: Hierzu 

zählen alle Ebenen nationaler Regierungen und internationaler regionaler Organisationen, die die 

Funktion der politischen Entscheidungsträger üben. Wie dargestellt verfolgen die beiden Akteur- 

konstellationen verschiedene Kerninteressen. Während klimapolitische Einflussträger eigene wirt- 

schaftliche Interessen (Minimierung klimaschutzpolitischer wirtschaftlicher Kosten bzw. Maxi- 

mierung klimaschutzpolitischen ökonomischen Nutzens) verfolgen, verfolgen klimapolitische 

Entscheidungsträger eigene politische Interessen (Minimierung klimaschutzpolitikbezogener Po- 

pularitätsverluste bzw. Maximierung klimaschutzpolitikbezogener Popularitätssteigerung in der  

Bevölkerung). Die Befriedigung der Zielverfolgungen der beiden Interessenlager ist entscheidend.  

Nachfolgend lässt sich die politökonomische Interessenkonstellation der durch die Politikmaßnah- 

men des Klimaregimes Betroffenen beschreiben, um die Quellen der Beeinflussung der Ge-

staltung der Klimaverhandlungen zu erhellen. Anschließend wird der Regimeverlauf336 dargelegt. 

                                                 
335 Jean Baptiste Fourier deckte durch seine Vergleichsuntersuchung erstmals 1824 auf, dass Treibhauseffekt mit einem 

Glas verglichen werden kann, das ein Container bzw. Gewächshaus bedeckt (vgl. Fankhauser 1995:5) – übrigens 1850 bis 

1870 wurde die atmosphärische Kohlendioxidkonzentration durch industrielle Revolution um 285 ppm intensiviert (Fank- 
hauser 1995:5). In seinen drei Zeitschriftenbeiträgen(1896, 1903 und 1908) stellte der Schwede, Svante Arrhenius, die Hypo- 

these auf, dass Kohlenverbrennung zur Steigerung der atmosphärischen Kohlendioxidkonzentration beiträgt (vgl. Fankhau- 

ser 1995:5). Der schwedische Chemiker und Physiker, Svante Arrhenius, führte 1896 eine chemische und physische theore- 

tische Untersuchung der globalen Atmosphäre durch und kam zum Kernergebnis, dass eine verdoppelte Emission von Koh- 
lendioxid in die Erdatmosphäre zur Erwärmung der atmosphärischen Temperatur um 4 bis 6 Grad Celsius führen wird (Weiz- 

csäker / Lovins 1995:249). Auf Hawaii und im Südpol fing 1958 die erste kontinuierliche wissenschaftliche Beobachtung 

(die Mauna Loa Observation) der globalen atmosphärischen Kohlendioxidkonzentration statt (vgl. z.B. Fankhauser 1995:5).  
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7.4. Politisch-ökonomische Interessenkonstellationsanalyse des globalen Klimaregimes 

Die Interessenprofile klimaschutzpolitischer Einflussträger(der Bürger) können analytisch wie fol- 

gt unterschieden werden: direkte Betroffenheit und indirekte Betroffenheit. Sowohl direkte Betro- 

ffenheit als auch indirekte Betroffenheit spielen eine wesentliche Rolle hinsichtlich der Ausgangs- 

positionen der Regierungen bei multilateralen Umweltschutzverhandlungen auf der globalen 

Politikebene. Um Missverständnisse zu vermeiden, ist es relevant, die Interessenprofile und -kon- 

stellationen der Einflussträger bei globalen Klimaschutzverhandlungen zu skizzieren, die aus ei- 

genen Interessen und Präferenzen einen gewissen Einfluss auf die globale Klimapolitik nehmen. 

 

(a) Die Interessenprofile und -konstellationen der direkt von globalen Klimaschutzregelungen Be- 

troffenen lassen sich im Rahmen dieser Untersuchung wie folgt deskriptiv skizzieren: Sie sind In- 

dividuen als Adressaten, deren Verhalten durch Klimaschutzpolitikmaßnahmen gezielt geändert 

werden sollen. Diese Gruppe von Beteiligten bzw. Betroffenen sind daher diejenigen Individuen, 

die direkt von allen globalen Klimapolitikmaßnahmen betroffen sind, weil sie durch ihre Aktivi- 

täten für den zunehmenden globalen Klimawandel direkt mitverantwortlich sind. Das Hauptinte- 

resse dieser Akteure als Produzenten oder Konsumenten, die direkt von globalen Klimaschutz- 

massnahmen betroffen sind, besteht darin, die Kosten (d.h. wirtschaftliche Last) der globalen Kli- 

maschutzmassnahmen so gering wie möglich zu halten. Sie gehören zu der Klassifikation der di- 

rekten Verursacher des Klimawandels. Sie sind vor allem Individuen, die durch ihre Produktion 

und ihren Konsum folgendermaßen klimaschädliche Stoffe emittieren:Emission von Kohlendioxid 

(CO2) durch vollständige Kohlenstoffoxidation im Prozess der Verbrennung fossiler Energieträ- 

ger; Vegetationszerstörung z.B. durch tropische Regenwaldabholzung (-rodung); Reduktion des 

von pflanzlichen Planktonen (Phytoplanktonen) aufnehmbaren natürlichen Kohlendioxids als Fol- 

ge menschlicher Verschmutzung der Meere; Emission von Methan (CH4) durch intensive Rin- 

derhaltungswirtschaft, Steinkohlenverbrennungen, Reisanbau und Erdgaspipelineleckgasen sowie 

Verfaulung biologischer Abfälle; Emission von Distickstoffmonoxid (N2O) durch die Zunahme 

des Einsatzes von Nitratesmineraldüngern; Emission Trichlormonofluormethan (CC13F) und Di- 

chlordifluormethan (CC22F2) durch Kühltreibmittel, Spraydosen und Polyurethaschaumstoffen- 

herstellungen. Individuen in dieser Gruppe als Interessengruppen organisieren sich und versuchen 

dadurch einen Einfluss auf politischen Prozess zu nehmen, um mögliche wirtschaftliche Schäden 

(Kosten) für die betroffenen Mitglieder abzuwenden beziehungsweise zumindest so minimal wie 

möglich zu reduzieren. Ihnen ist es in aller Hinsicht bewusst, dass globale Klimapolitikmassnah- 

                                                                                                                                                         
336 Eine der zahlreichen innovativen Beiträge des Werks (The Calculus of Consent) besteht darin, dass es konzeptionelle und 

analytische Notwendigkeit der Untersuchung von Institutionen auf der Basis deren konstitutionelle (entstehungs- und wandlungs- 

bezogene) Phase (d.h. Verhandlungsphase) und deren post-konstitutionelle (implementierungsbezogene) Phase hervorhebt 

(Mueller 2003:617). Durch diese Differenzierung werden Aussagen über polit-ökonomische Bedingungsfaktoren untersucht. 
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men sich als Bedrohung für ihre wirtschaftliche Existenz herausstellen könnten. Diese Gruppe der 

Betroffenheit nimmt bewusst einen starken Einfluss auf Prozesse der Sachpolitikgestaltung. Je  

ungünstiger die politökonomischen Handlungsbedingungen sind, desto stärker ist die eigenintere- 

ssenbezogene Einflussnahme solcher Koalitionen und Interessengruppen. Im Rahmen der zwisch- 

enstaatlichen Verhandlungen des globalen Klimaschutzregimes nimmt diese Gruppe einen star- 

ken Einfluss auf Verhandlungen des Regimes. Als Verfolgung ihrer ökonomischen Interessen mo- 

bilisierten sich seit einigen Jahren die von globalen Klimapolitikmaßnahmen betroffenen Un- 

ternehmen weltweit gegen jene ambitionierte konkrete Politikmaßnahmen gegen die globale Kli- 

maproblematik – zu den führenden Akteuren zählen unter anderem die folgende Interessengrupp- 

en: Climate Council (CC), Global Climate Coalition (GCC), World Coal Institute (WCI), Euro- 

pean Round Table of Industrialist (ERT), Western Fuels Association (WFA), Coalition of Vehicle 

Choice (CVC), Employers` Organisation in Europe (UNICE) (gegenwärtig Business Europe (BE) 

(vgl.Bulkeley/Newell 2010:88-90). Mitglieder dieser Interessengruppe kommen aus allen Ländern 

der Erde – und einige davon sind übrigens Mineralölunternehmen, Stromerzeuger, Stahlunterneh- 

men, Bergbauunternehmen, Confederation of British Industry (CBI), American Petroleum Insti- 

tute, US National Association of Manufacturers, National Mining Association (NMA), National 

Coal Association, The Edison Electric Institute und so weiter (Bulkeley/Newell 2010:88-89). Mit 

wissenschaftlicher Unterstützung einiger Klimawandelskeptiker (wie z.B. Robert Balling, Fred 

Singer, Patrick Michaels et cetera) lieferten sie vehement Argumente gegen ambitionierte Klima- 

schutzmaßnahmen (Bulkeley/Newell 2010:89). Hinter fast allen ihren Argumenten stand die Ver- 

folgung ihrer ökonomischen Interessen durch Einflussnahme auf politische Entscheidungsträger. 

Harriet Bulkeley und Peter Newell (2010) stellten einige Strategien wie folgt fest, die diese Inte- 

ressengruppen einsetzen, um die Erzielung ambitionierter Klimaschutzziele auszubremsen: Die 

erste Strategie ist eine direkte Einflussnahme auf globale Klimaverhandlungen. Die zweite Strate- 

gie ist eine Warnung (Alarmismus) gegen jene ambitionierten globalen Klimaschutzziele. Die 

dritte Strategie schlägt sich in Form einer Doppelstrategie substanziell nieder, indem sie die Ent- 

wicklungsländer zur Betonung ihrer Nicht-Kooperation wegen ihrer kaum Mitverantwortung für 

den globalen Klimawandel motivieren einerseits und die Industrieländer vor einer Unterzeich- 

nung und Ratifikation ambitionierter Klimaschutzziele ohne die Einbeziehung der Entwicklungs- 

länder warnen andererseits. Die vierte Strategie ist eine bewusste Überschätzung der ökonomisch- 

en Auswirkungen ambitionierter globaler Klimaschutzziele. Die fünfte Strategie nimmt eine Form 

bewusster Manipulation, die dazu führt, dass die Erzielung ambitionierter globaler Klimaschutz- 

ziele in eine Sackgasse gerät (vgl. Bulkeley/Newell 2010:91). Zu noch weiteren Strategien zählten 

Öffentlichkeitsarbeiten, öffentliche Diskussionen, Publikationen et cetera. Der Verlauf der globa- 

len Klimaschutzverhandlungen wurde in gewisser Weise indirekt dadurch negativ beeinträchtigt. 
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Es lässt sich in diesem Kontext noch erwähnen, dass im Jahr 1992 Interessengruppen in fossilen 

Energiewirtschaften (vor allem Confederation of British Industry, Union of Industrial Employers` 

Confederation in Europe, The World Coal Institute, European Round Table of Industrialist) sich 

prononciert stark gegen jene globalen Vereinbarungen mobilisierten, die die Bewältigung des 

globalen Klimawandels durch die Einführung von globalen Umweltsteuern bzw. Öko-Steuern 

vorsieht – in diesem Zusammenhang beschrieb der Umweltkommissar des Europäischen Gemein- 

schaft (Vorgänger der Europäischen Union) die Intensität der Lobbys dieser Interessengruppen in 

Europa als aggressiv und angriffslustig (Bulkeley/Newell 2010:89). Sie sind starke Einflussträger. 

 

(b) Die Interessenprofile und -konstellationen der indirekt von globalen klimaschutzbezogenen 

Regelungen Betroffenen lassen sich wie folgt skizzieren: Sie sind Individuen als Adressaten, die 

durch Verhaltensänderungen anderer Individuen Nutzeneinbußen hinnehmen müssen. Denn sol- 

che Verhaltensänderungsentscheidungen können für sie teuer werden einerseits. Andererseits zäh- 

len zugleich diejenigen Individuen zu dieser Kategorie, die indirekt von Klimaschutzpolitikmaß- 

nahmen wirtschaftlichen Nutzen ziehen. Die erste Betroffenheitsgruppe kann als die negativ 

Betroffenen betrachtet werden. Die zweite Kategorie lässt sich dementsprechend als die positiv 

durch globale Klimaschutzpolitikmassnahmen Betroffenen bezeichnen. Sie sind diejenigen Indivi- 

duen, die indirekt (mittelbar) von globalen Klimaschutzpolitikmaßnahmen betroffen sind, weil sie 

durch ihre Rolle im Wirtschaftskreislauf (v.a. als Endverbraucher bzw. Konsumenten) indirekt 

(positiv beziehungsweise negativ) von globalen Klimapolitikmaßnahmen betroffen sind. Die Inte- 

ressen von Individuen als Produzenten oder Konsumenten, die indirekt von globalen Klimaschutz- 

massnahmen betroffen sind, bestehen stark darin, die Kosten ausgewählter Klimaschutzmaßnah- 

men so gering wie möglich zu halten, denn durch Umwalzungsstrategie geben die Produzenten 

die hohen Preise solcher Maßnahmen an diese Gruppe als Konsumenten weiter. Sie gehören zu 

der Klassifikation der indirekten Verursacher der Problematik des globalen Klimawandels, weil 

sie das Klima durch die von ihnen nachgefragten Güter und Dienstleistungen verschmutzen. Ak-

teure in dieser Gruppe organisieren sich zwecks der Beeinflussung politischen Prozesses spontan. 

Ihnen ist es bewusst, dass globale Umweltmassnahmen zwar sie beeinträchtigen können, aber 

nicht als eine existenzielle Bedrohung. Zur Frage, welche Länder, die zu dieser Gruppe gehören, 

werden sie in diesem Kapitel bei der Darstellung der konstitutionellen Phase analytisch genannt. 

 

(c) Die Interessenprofile und -konstellationen der direkt vom Klimaschutz als Endziel betroffenen 

Individuen lassen sich wie folgt skizzieren: Zu dieser Gruppe gehören diejenigen Individuen, die 

am härtesten direkt von negativen Auswirkungen des globalen Klimawandels betroffen sind. Die- 

se Form der Betroffenheit wird im Kern als vulnerable Gruppen bzw. Sektoren betrachtet (Siebert  
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1980:625). Interesse von Individuen, deren Lebensgrundlagen am meisten durch globalen Kli- 

mawandel negativ beeinträchtigt sind, ist die Bewältigung der Problematik des Klimawandels.  

Wolfgang Ströbele et al. (2010:60) brachten es wie folgt auf den Punkt: „Die Bereitschaft von be- 

troffenen Bürgern, sich für Emissionsverringerung einzusetzen, ist aus naheliegenden Gründen  

dort hoch, wo direkt eine Beeinträchtigung der Lebensqualität durch die Immissionen erlitten 

wird“ (Ströbele et al. 2010:60). Obwohl einzelne Individuen direkt oder indirekt von globalem 

Klimawandel negativ beeinträchtigt sind, gibt es dennoch Individuen, die am meisten von globa- 

lem Klimawandel betroffen sind. Aufgrund solcher Betroffenheit engagieren sie sich besonders  

stark im Prozess der globalen Klimaverhandlungen als andere Individuen, die nicht so stark von  

globalem Klimawandel negativ betroffen sind. Nach Günter Siebert (1980:625) wird diese Gruppe 

üblich als vulnerable Gruppe bezeichnet, denn Individuen in dieser Gruppe sind wegen ihrer be- 

sonderen Merkmale mehrfach empfindlicher gegen die negativen Auswirkungen des globalen 

Klimawandels. Im nachfolgenden Abschnitt werden die meist betroffenen Länder genau genannt. 

 

(d) Die Interessenprofile und -konstellationen der indirekt vom Klimaschutz als Endziel betroffe- 

nen lassen sich wie folgt skizzieren: Zu dieser Gruppe gehören diejenigen Individuen, die nicht 

am härtesten aber indirekt vom globalen Klimawandelproblemen betroffen sind. Sie variieren sich 

international und inländisch. Bei internationalen Verhandlungen organisieren sie sich spontan als 

Koalitionen. Und zur Frage darüber, welche Länder und Gruppen, die zu dieser Gruppe gehören, 

werden sie in diesem Kapitel bei der Darstellung der konstitutionellen Regimephase ausgeführt.  

 

Das globale Klimaschutzregime erweist sich in seiner jetzigen Form im Kern als konsensunfähig, 

weil polit-ökonomische Kosten und Last die Handlungsbedingungen so erschweren, dass viele na- 

tionale Regierungen sich bislang immer noch zögern, ihre Länder für ambitionierte Klimaschutz- 

zielverpflichtungen zu wagen. Ungünstige polit-ökonomische Handlungsbedingungen der globa- 

len Lösung des Klimaproblems sind die Ursachen. Dies lässt sich nachfolgend veranschaulichen.  

 

Abbildung 19: Ungünstige politisch-ökonomische Bedingungsfaktoren als Determinanten konsensun- 

fähigen globalen Klimaschutzregimes 

 

 

                                                                        →   

 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Anschließend erfolgt die Analyse konstitutioneller und post-konstitutioneller Phase des Regimes.   

Ungünstige politisch-ökonomische  

Bedingungen des Klimaschutzregimes 

als determinierende Bedingungsfaktoren 

Konsensunfähiges 

globales 

Klimaschutzregime 

Kloltschutzregime 



 190 

7.5. Konstitutionelle Phase des Klimaregimes: mühselig, unambitioniert und konsensunfähig 

Bei der Darlegung der globalen Klimaschutzverhandlungen337 lässt es sich zeigen, wie ungünstig 

auf politökonomische Bedingung wirkende Einflussfaktoren (breite Struktur des Verursachersek- 

tors, vergleichsweise teuere Problemlösungsersatzstoffe, breite sektorale Anpassungen, diver-

gierende Wahrnehmung der negativen Effekte des Klimawandels, die Breite der verursachenden 

Produzenten und Verbraucher etc.) die Wahrnehmung marginaler  wirtschaftlicher und politischer 

Kosten ambitionierter  Klimaschutzmaßnahmen erhöht haben. Mangelnde Konsensfähigkeit des 

Klimaregimes ergibt sich dadurch, weil während für politische Entscheidungsträger in einigen 

Ländern die marginalen politischen Kosten ambitionierter Klimaschutzmaßnahmen genauso groß 

wie deren marginaler politischer Nutzen waren, waren deren marginale politische Kosten für 

politische Entscheidungsträger in anderen Ländern sogar größer als deren marginaler politischer 

Nutzen. In nachfolgender Tabelle gelten die ersten beiden Felder für das globale Klimaregime.  

 
Tabelle 3. Marginaler politischer Nutzen und marginale politische Kosten ambitionierter globaler Poli- 

tikmaßnahmen zum Schutz des globalen Klimas: mangelnde Kooperationsbereitschaft als Differenz    

 

Marginale politische Kosten und 

marginaler politischer Nutzen ambitionierter 

globaler Klimaschutzmaßnahmen                                  

Kooperationsbereitschaft der nationalen Re- 

gierungen hinsichtlich der Umsetzung der in 

Frage stehenden ambitionierten Maßnahmen 

Politische Kosten > politischer Nutzen Mangelnde Kooperationsbereitschaft 
Politische Kosten = politischer Nutzen Kooperationsbereitschaft 

Politische Kosten < politischer Nutzen Sehr breite Kooperationsbereitschaft 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

Nach einer Bestandaufnahme der naturwissenschaftlichen Pioniererkenntnisse über die anthropo- 

gene Verursachung des globalen Klimawandels liefert Nicholas Stern (2009:30-31) die folgenden  

Skizze darüber: In den 1820er Jahren führte der französische Physiker und Mathematiker Joseph  

Fourier eine Untersuchung über die Erdwärmegleichgewicht zwischen der auf die Erde einstrah- 

lenden Sonne und der ausgehenden solaren Infrarotstrahlung durch, und stellte fest, dass die 

Infrarotstrahlung der Erde etwas mit der Steigerung der Erdtemperatur zu tun hat (vgl. Stern 2009: 

                                                 
337 An offiziellen Verhandlungen des globalen Klimaregimes nehmen hauptsächlich Delegationen nationaler Regierungen 

(Regierungsdelegationen) offiziell teil (Brunnengräber 2008:85). Nichtstaatliche Akteure wirken bei globalen Klimaverhand- 

lungen inoffiziell mit. Als Beobachter bzw. Multiplikatoren nehmen offiziell bzw. inoffiziell auch Nichtregierungsdelega- 
tionen zum Beispiel transnationale Nichtregierungsorganisationen und privatwirtschaftliche Interessenverbände teil(Brunnen- 

gräber 2008:85). Im Rahmen des Klimaregimes lassen sich neue Akteure auf der Bühne des multilateralen globalen Klimare- 

gimes wie folgt nennen:Finanzsektorakteure, Emissionszertifikathändler, Beratungsfirmen, Prüfungs- und Implementierungs- 

gesellschaften, Spekulanten und Bröker (Brunnengräber 2008:85-86). Also obwohl die endgültigen globalen klimapolitischen 

Entscheidungen von nationalen Regierungen getroffen werden, üben nichtstaatliche Akteure einen direkten Einfluss auf glo- 

bale Klimaverhandlungen. Seit einigen Jahren gibt es eine stetige Steigerung der formalen und informalen patizipativen 

Teilnahme von transnationalen Akteuren (zum Beispiel globale Zivilgesellschaften wie transnationale Nichtregierungsorgani- 

sationen, Wissenschaftsgesellschaften et cetera) und globale Wirtschafts- und Geschäftsakteure (z.B. transnationale Konzer- 
ne) an Konferenzen globaler Verhandlungen (Erman/Uhlin 2010:4). Neben formalen Verhandlungen wurden Arbeitsgruppen, 

Workshops und plenäre Sitzungen von Nicht-Regierungsakteuren wie Hauptakteure aus der Wirtschaft, aus Nichtregierungs- 

organisationen et cetera als Teilnehmer von Vertragsstaatenkonferenzen eingeladen (vgl. u.a. Bulkeley / Newell 2010:19).  
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31). Dreißig Jahre nach dieser Feststellung von Joseph Fourier führte der irische Physiker John  

Tyndall eine Untersuchung durch und identifizierte die Moleküle (u.a. Kohlendioxid und Wasser- 

dampf), die in den derzeitigen wissenschaftlichen Diskussionen als Treibhausgase bezeichnet 

werden (Stern 2009:31). Im Jahr 1896 führte der schwedische Chemiker Svante Arrhenius eine 

Berechnung durch und kam zum Schluss, dass gegenüber dem Emissionsstand Mitte des 19. 

Jahrhunderts (die bei zirka 285 ppm bzw. Teilen pro Mio. lag) eine Kohlendioxidkonzentrations- 

verdopplung in der Atmosphäre zur Erderwärmung führen wird (Stern 2009:31). Seit den 1990er 

Jahren entwickeln Wissenschaftler (vor allem Klimaforscher) zuverlässige Modelle zur 

Berechnung klimatischer Effekte, Zustände, Temperatursteigerungen etc. (Stern 2009:32). Drei 

Dekaden vor der Geburtsstunde der globalen Klimaschutzpolitik war beispielsweise der Stand des 

global emittierten Kohlendioxids durch fossile Energieträgerverbrennungen und Zementproduk- 

tionen wie folgt
338

: 1960 lag er bei 2498367 (10 3 Tonnen), im 1970 lag er bei 3854546 (10 3 To- 

nnen) und im Jahr 1980 lag die globale Kohlendioxidemission bei 5079161 (10 3 Tonnen) (vgl. 

United Nations 1994:746-753). Es gab daher eine Verdoppellung der globalen Kohlendioxidemi- 

ssionen innerhalb des Zeitraums. Die Ingangsetzung339 globaler Klimapolitik ist deshalb relevant. 

Die erste internationale Weltklimakonferenz in Genf 1979 gilt als die Geburtsstunde der globalen 

Klimapolitik (Wakonigg 2007:154) und seitdem verstärkt sich die Diskussion über globalen Kli- 

maschutz. Auf der Initiative der Weltmeteologieorganisation fand zum ersten Mal in der Mensch- 

heitsgeschichte eine Weltklimakonferenz 1979 statt, und an dieser Konferenz nahmen übrigens 

fast nur Naturwissenschaftler teil (Brauch 1996:xxiv). Nach der allerersten Weltklimakonferenz 

1979 setzten sich zahlreiche Weltklimakonferenzen in Gang – UNEP, World Meteological Orga- 

nisation und International Council of Scientific Unions (ICSC) organisierten 1980, 1983, 1985 

und 1987 bspw. klimabezogene Konferenzen340 in Bellagio und Villach (Brauch 1996:xxiv). 

Seitdem IPCC 1988 ins Leben gerufen wurde, genießt der Rat zunehmend weltweit ein hohes  

                                                 
338 Nettobeitrag aus Waldrodung stand übrigens bei 855939 (10 3 Tonnen) im Jahr 1985 (vgl. United Nations 1994:746-753).  
339 Die Erklärung auf der ersten Umweltkonferenz der Vereinten Nationen am 18. Juni 1972 in Stockholm betont stark, dass 

zur Verwirklichung ihrer Entwicklungsziele Staaten gemäß relevanter Artikeln der Vereinten Nationen sowie gemäß vieler 

Prinzipien internationalen Rechts das Recht auf die Verwendung von Ressourcen innerhalb ihrer Territorien haben – aber sie 

müssen darauf achten, dass sie dabei keine transnationalen negativen Effekte verursachen (UNFCCC 1992:1). Diskussion 

über den globalen Klimazustand wurde in Genf auf der ersten Weltklimakonferenz 1979 angestoßen (Fankhauser 1995:5).  
340 Im Jahr 1985 in Villach (Österreich) wurde das Problem des Klimawandels als ein dringend zu lösendes globales Problem 

eingestuft und eine beratende Gruppe über Treibhausgase (AGG – Advisory Group on Greenhouse Gases) wurde ins Leben  

gerufen (Fankhauser 1995:5). Im Jahr 1985 wurde in Villach eine weitere klimabezogene Konferenz unter der Leitung von 

World Meteological Organisation gehalten, die anthropozentrischen zusätzlichen Treibhauseffekt als Ursache der globalen 

Klimaerwärmung feststellte (vgl. Kappas 2009:281). Auf der wissenschaftlichen Tagung im Jahr 1985 in Villach kamen die 

Konferenzteilnehmer zum Schluss, dass eine globale Erwärmung hinsichtlich der Problematik des anthropogenen Treibhaus- 

effekts sehr ernst zu nehmen sollte (vgl. Brauch 1996:xxiv). Im Jahr 1987 wurde im Rahmen der beratenden Gruppe über 

Treibhausgase zwei Workshops (in österreicher Stadt Villach und in italienischer Stadt Bellagio) gehalten (Fankhauser 1995: 

5). Als positive Impulse und Reaktion thematisierten Regierungen der G-7-Staaten im Jahr 1988 stark erörternd die Proble- 

matik des anthropogenen Treibhauseffekts auf dem G-7-Gipfel 1988 in Toronto (Brauch 1996:xxiv). Einige Monate danach 

fand in demselben Jahr eine Weltumweltkonferenz über wandelnde Atmosphäre und Implikationen für globale Sicherheit  
statt (Brauch 1996:xxiv). Im November 1988 wurde auf Initiative der UNEP, WMO und vieler Länder den Intergovernmental 
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Ansehen (Quaschning 2006:43; Waskey 2011:240). Der Rat liefert u.a. Politikentscheidungshilfe.  

 

Durch das Mandat der Generalversammlung der Vereinten Nationen traf der Intergovernmental 

Negotiating Committe (zwischenstaatliches Verhandlungskomitee) sechsmal zwischen 1991 und 

1992, um die 1992 verabschiedete Klimarahmenkonvention vorzubereiten (vgl. Betsill 2005:109). 

An der Weltkonferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung (Conference on  

Environment and Development, UNCED) in der Hauptstadt Rio de Janeiro nahmen 178 nationale 

Regierungen und 1 400 Nichtregierungsorganisationen teil (Gareis/Varwick 2007:252). Auf dieser 

Weltkonferenz im Jahr 1992 wurde (in dieser brasilienischen Stadt – Rio de Janeiro) im Rahmen 

der UNCED die Klimarahmenkonvention von 150 Ländern unterzeichnet (Kappas 2009:281). Die 

im Jahr 1992 im Rahmen der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (United Nations 

Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) völkerrechtlich verabschiedete Grund- 

lage des globalen Klimaschutzes dient als zwischenstaatlichen Bezugrahmen der Klimaverhand- 

lungen (Hesselbarth 2008:31). Im Rahmen des Erdgipfels 1992 in Rio de Janeiro unterzeichneten 

und formulierten 150 Staaten das Ziel der Klimarahmenkonvention wie folgt: „die Stabilisierung 

der Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre auf einem Niveau zu erreichen, auf dem eine 

gefährliche anthropogene Störung des Klimasystems verhindert wird“ (Fischer 2010:731). Bei 

genauerem Hinsehen lassen sich einige Prinzipien der Rahmenkonvention ableiten. Im Rahmen 

der Klimarahmenkonvention werden einige Prinzipien in der Umweltökonomik hervorgehoben: 

Verursacherprinzip (d.h. historische Verantwortlichkeit der Industrieländer für den Löwenanteil 

der Emission von Treibhausgasen); Vorsorgeprinzip (fehlende wissenschaftliche Erkenntnisse 

darf auf keinen Fall als Grund betrachtet werden, warum Klimaschutz341 unterlassen werden soll) 

(Hesselbarth 2008:32). Einer der Ziele der Lösung des Klimawandels ist die Stabilisierung der 

atmosphärischen Treibhauskonzentration auf einem verträglichen Niveau zu verwirklichen (vgl.  

Schwarze 2000:71). In dem zweiten und dritten Artikel der Klimarahmenkonvention (KRK) wur- 

den die Grundsätze und Zielsetzungen der globalen Klimapolitik als gemeinsame Ziele festgelegt  

(vgl. Schwarze 2000:2). Im Artikel 2 wurde die Stabilisierung der atmosphärischen Konzentration 

von Treibhausgasen auf einem klimaverträglichen Niveau als zentrale Zielsetzung dargestellt (vgl. 

z.B. Schwarze 2000:72). Artikel 4 der UNFCC hebt stark hervor, dass seit der Industrialisierungs- 

                                                                                                                                                         
Panel on Climate Change (IPCC) als ein internationales Expertengremium ins Leben gerufen (Brauch 1996:xxiv). Auf der 

Initiative von Malta wurde im Dezember des gleichen Jahres einen Antrag zur Erklärung der globalen Atmosphäre als glo- 

bale Allmende und gemeinsame Erbe der Menschheit von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet – 

dadurch wurden relevante Kernrahmen der internationalen Klimapolitik multilateral geschaffen (vgl. Brauch 1996:xxiv). 
341 Im Anschluss an die Arbeit von Svante Arrhenius 1896 On the Influence of Carbn Acid in the Air on the Temperature on 

the Ground, die die Steigerung der Erdtemperatur um 4 bis 6 Grad Celsius durch die Verdopplung der Kohlendioxidemi- 
ssionen prognostizierte, konstatierten Roger Revelle und H.E. Seuss 1957, dass die Menschen durch die Emission von Treib- 

hausgasen ein gefährliches geophysikales Experiment mit der Erde durchführen (vgl. Betsill 2005:105-106). Später im glei- 

chen Jahr (1957) widmete sich der International Council of Scientific Union die Jahre 1957 bis 1958 als internationale Geo- 

physikjahre und bezweckte damit die Beobachtung der atmosphärischen Kohlendioxidkonzentrationen auf Mauna Loa, Ha- 

waii – ihre Beobachtungen bestätigten ausdrücklich diese zentralen Erkenntnisse von Svante Arrhenius (Betsill 2005:106).  
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ära die Industrieländer für einen Löwenanteil der globalen pro Kopf Treibhausemissionen verant- 

wortlich sind (Kappas 2009:282). Artikel 4.2 (d) der UNFCC betont die Notwendigkeit adäqua- 

ter Überprüfung der Emissionsreduktionsverpflichtungen der Industrieländer (Kappas 2009:282).  

 

Die multilaterale Weltklimarahmenkonvention hebt den Schutz der globalen Umwelt durch mi- 

nimalen Kostenaufwand hervor (Betsill 2005:111). Inhalte des Artikels 2 und 3 der multilateralen  

Klimarahmenkonvention werden folgend kurzgefasst: Innerhalb eines vereinbarten Zeitraums die  

Stabilisierung342 der atmosphärischen Konzentrationen von Treibhausgasen auf einem Niveau zu 

erzielen, die der Atmosphäre nicht schaden, und das Fehlen wissenschaftlicher Erkenntnisse soll 

nicht als Grund für Nicht-Handeln betrachtet werden (Schwarze 2000:71-72). Im Artikel 2 der  

multilateralen Klimarahmenkonvention wird die Stabilisierung der Konzentration der atmosphä- 

rischen Treibhausgase durch bewusstes Handeln priorisiert (Kappas 2009:278). Im Artikel 4(2) 

der multilateralen Klimarahmenkonvention wurden die Industrieländer stark aufgerufen, eine füh- 

rende Rolle bei Bemühungen um die Reduktion der globalen Treibhausgasemissionen zu überneh- 

men (Kappas 2009:262). Im Artikel 7 der UNFCC wurde festlegt, dass Vertragsstaaten sich jähr- 

lich treffen sollen (vgl. Kappas 2009:282). Im Jahr 1992 unterzeichneten 154 Länder das Klima- 

rahmenabkommen der Vereinten Nationen, das 1990 als Basisjahr der Emissionsreduktion vor- 

sieht (Bulkeley/Newell 2010:20). Am 21. März 1994 trat das Klimarahmenabkommen in Kraft 

und es wurde seitdem mehrfach auf den neusten Stand gebracht (vgl. Kte´pi 2011:418; Bulkeley/ 

Newell 2010:20). Es handelt sich analytisch dabei um globalen Institutionenwandel, denn es geht  

dabei um institutionellen Wandel des globalen Klimaschutzregimes. Die Unterzeichnung und 

Ratifizierung dieser Klimarahmenkonvention343 verpflichten nicht, dass die ratifizierenden Län-

der alle künftigen globalen Klimaschutzmaßnahmen unterzeichnen und ratifizieren müssen, weil 

sie Vertragspartner der Klimarahmenkonvention sind (Kte`pi 2011:418). Das erfolgt durch 

Kosten-Nutzen-Abwägung. Im jährlichen Turnus findet seit 1995 eine jährliche Konferenz der 

Vertragsstaaten des Klimaschutzregimes statt (Schönwiese 2008:16), um Verhandlungen und 

                                                 
342 Seit 1989 führt der IPCC seine Arbeit in den folgenden drei zentralen Gruppen durch: AG1 befasst sich mit Bestandauf- 
nahme des Klimazustands; AG11 beschäftigt sich mit der Aufdeckung möglicher Auswirkungen des Klimawandels; AG111 

widmet sich der Entwicklung von klimabezogenen Gegenmaßnahmen und Antworten (vgl. Brauch 1996:xxv; Waskey 2011: 

241). Zum Zeitpunkt des Abschlusses der vorliegenden Arbeit hat der Weltklimarat (IPCC) insgesamt vier Berichte veröff- 

entlicht: Im Jahr 1990 wurde der erste Bericht veröffentlicht. Im Jahr 1995 veröffentlichte der Weltklimarat seinen zweiten 

Bericht, der anthropogenen Treibhauseffekt feststellte (vgl. IPCC 1995). Im Jahr 2001 wurde der dritte Bericht des Weltkli- 

marates publiziert. Im Jahr 2007 veröffentlichte der IPCC seinen vierten Bericht. Auf der Initiative der UNEP, UNDP und 

Weltbank wurde im Jahr 1991 die sog. Globale Umweltfazilität gegründet (vgl. Garies / Varwick 2007:258), um Verhand- 
lungen über nationale Umsetzungen zu erleichtern. Die Gründung im Jahr 1991 von der Globalen Umweltfazilität (GEF) als 

kostenminierender Implementierungsmechanismus von Politikmaßnahmen des multilateralen globalen Umweltschutzregimes 

zählt zu den Finanzierungsmöglichkeiten des globalen Klimaschutzes (vgl. Rübbelke 2005:66). Nichtsdestotrotz lässt sich die 

Problematik des globalen Klimawandels durch das zur Verfügung stehende bescheidene Jahresbudget dieses globalen Um- 

weltfazilitätsfonds kaum lösen – z.B. von 2010 bis 2014 beträgt das Jahresbudget des Fonds 500 Millionen US-Dollar (vgl. 

u.a. World Bank 2010:302). Die Lösung des Problems des globalen Klimawandels ist momentan immer noch relativ teuer. 
343 Im Mai 2009 wurde die multilaterale Klimarahmenkonvention von 192 Nationalstaaten ratifiziert (vgl. Fischer 2010:731). 
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Absprachen über Maßnahmen zu führen. Im Umfeld der Vereinten Nationen werden jährliche 

Vertragsstaatenkonferenzen des Klimaregimes gehalten (Kappas 2009:280). Bei globalen Klima- 

schutzverhandlungen werden momentan drei Themenbereiche Aufmerksamkeit geschenkt: Min- 

derung der Emission von Treibhausgasen344 (Minderungspolitik), Vermeidung der Treibhausgas- 

emission (Mitgation) und Anpassung345 an Klimawandel (Anpassung) (vgl. Kappas 2009:281). 

Trotzdem steht wie bisher die Politik der Mitgation der Emission von Treibhausgasen im Zentrum 

(vgl. Kappas 2009:281). Anpassungsbezogene Sachfragen werden tendenziell immer bedeutender.  

 

Die Hauptverhandlungen des globalen Klimaregimes umfassen im Zeitpunkt des Abschlusses 

dieser Arbeit insgesamt achtzehn Weltklimagipfel, die aus Vertragsstaatenkonferenzen (COPs) 

bestehen. Hinzu kommen viele vorbereitende Begleitsvorkonferenzen, wo informale sowie for- 

male Vorverhandlungen geführt wurden. Prozessanalytisch lassen sich diese Verhandlungsent- 

wicklungen hier theoriegeleitet darstellen, um die politisch-ökonomische Hintergründe der Argu- 

mentationen nationaler Regierungen hinsichtlich der Kostenbelastungsverteilung des Regimes zu 

beleuchten. Wie bereits in diesem Kapitel dargestellt hängen die Positionen nationalstaatlicher 

Regierungen bei globalen Umweltverhandlungen von ökonomischen Interessen der Mitbürger ab,  

denn nur dadurch können sie in der Bevölkerung politische Unterstützung bekommen bzw. wer- 

ben. Bereits wurde auch dargestellt, dass die Interessenkonstellationen der betroffenen Länder bei  

schwierigen politisch-ökonomischen Umständen stärker artikuliert werden. Je nach Interessen- 

vertretungen bilden Länder Koalitionsgruppen, um ihre Interessen zu vertreten (Mitwirkung der  

Länder an Verhandlungskoalitionen). Alle Verhandlungen des globalen Klimaschutzregimes fin- 

den unter diesen Verhandlungsformationen statt. Staaten sind die Akteure, die berechtigt sind, in- 

ternationale zwischenstaatliche Verträge zu unterzeichnen und ratifizieren(Bulkeley/Newell 2010: 

1). In der Literatur wird hervorgehoben, dass zur Erleichterung der Verhandlungsprozesse organi- 

sieren sich Nationalstaaten in Koalitionsgruppen bzw. Blockkoalitionen, um ähnlich gemeinsame 

Interessen der Grupppenmitglieder bei internationalen Verhandlungen gut zu verfolgen (vgl. u.a. 

Bulkeley/Newell 2010:18). Nach Betsill (2005:108-110) werden die Verhandlungskoalitionen der 

Ländergruppe deskriptiv-analytisch üblich erfasst und sie lassen sich vereinfacht wie folgt gut zu- 

ordnen: Erstens gibt es eine Verhandlungskoalition aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union: 

Vor 2004 waren sie 15 Mitgliedsstaaten, aber 2004 waren sie 25 Mitgliedsstaaten (und heute sind 

sie 27 Länder) und ihre gemeinsame Position bei globalen Klimaverhandlungen ist, dass globale 

                                                 
344 Während Emissionsrecht und Ökosteuern als ex-ante Anreize bezeichnet werden, werden Umweltverschmutzungswieder- 

gutmachung als ex-post Anreize zur pareto-optimalen Lösung von Umweltproblemen explizit bezeichnet (Söllner 1997:513).    
345 Die Diskussion über Anpassungen am Klimawandel beschäftigt sich mit Maßnahmen, die die Effekte des Klimawandels 

mindern können. In Anlehnung an Sterns Bericht betont Satish M. Kumar (2009:127) stark, dass Anpassungsstrategien zwar 

die negativen Effekte des Klimawandels einigermaßen lindern können, aber solche Linderungen haben ihre Grenzen (vgl. 

Kumar 2009:127). Stern-Bericht warnt davor, dass der Klimawandel erhebliche ökonomische und soziale negative Effekte 

verursachen wird, die mit negativen Effekten von Wirtschaftskrisen und Kriegen vergleichbar sind (vgl. Kumar 2009:122).  
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Emissionsreduktionsziele und Umsetzungszeitpläne wie schnell wie möglich vereinbart werden 

sollen (vgl. Betsill 2005:108). Die Position dieser Verhandlungskoalition wird von Umweltnicht- 

regierungsorganisationen unter dem Dachverband der Climate Action Network unterstützt (Betsill 

2005:110). Auch die Vertreter von Kommunen unterstützen diese Koalitionsposition(Betsill 2005: 

110). Zweitens gibt es eine Verhandlungsländerkoalition, die als JUSCANZ bzw. JUSSCANNZ 

bezeichnet wird – und die Akronyme steht für die englische Abkürzung für die folgende Länder-

gruppe:Japan, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Neuseeland; die Sch- 

weiz und Norwegen traten die Verhandlungskoalition während der Verhandlungsrunde des Kyo- 

to-Protokolls bei – die gemeinsame Position dieser zwischenstaatlichen Verhandlungskoalition ist, 

dass es Bedenken besteht, dass hohe Emissionsreduktionsziele und Zeitpläne erhebliche negative 

ökonomische Auswirkungen verursachen könnten (Betsill 2005:108). Wirtschafts- und industrie- 

nahe Nichtregierungsorganisationen wie Global Climate Coalition und Business Environmental 

Leadership Council unterstützen die Position dieser Gruppe(Betsill 2005:110). Drittens gibt es die 

Dachgruppe von Russland, Island, Ukraine und JUSSCANNZ und diese Verhandlungskoalition 

unterstützt den Einsatz marktorientierter Instrumente als Lösungsansatz für globale Emissionsre- 

duktionen (vgl.Betsill 2005:108). Wirtschafts- und industrienahe Verbände und Nichtregierungs- 

organisationen z.B. Global Climate Coalition und Business Environmental Leadership Council 

(vor allem Vertreter der fossilen Energieindustrie) unterstützen die Position dieser Gruppe (vgl. 

Betsill 2005:110). Viertens gibt es eine Verhandlungskoalition der Mitgliedstaaten der Organisa- 

tion der erdölexportierenden Länder (OPEC) und aufgrund der Angst vor möglichen drastischen  

Reduktion in Öl- und Gasexporten ihrer Länder positioniert sich diese Verhandlungskoalition  

gegen Emissionsreduktionsziele und Zeitpläne (vgl. Betsill 2005:108). Wirtschafts- und industrie- 

nahe Verbände und Nichtregierungsorganisationen wie Global Climate Coalition und Business  

Environmental Leadership Council unterstützen die Position dieser Gruppe (Betsill 2005:110).  

Fünftens gibt es eine Verhandlungskoalition, die als AOSIS bezeichnet wird und die Akronyme  

steht für englische Abkürzung der Allianz für Kleininselstaaten (engl. Alliance of Small Island 

States), die aus 42 Staaten besteht – angesichts ihrer Verletzlichkeit bzw. Vulnerabilität hinsicht- 

lich der Steigerung des Meeresspiegels unterstützen sie strikte Emissionsreduktionsziele und Zeit- 

pläne (vgl. Betsill 2005:108). Die Präferenzposition dieser Verhandlungskoalition wird von Um- 

weltnichtregierungsorganisationen unter dem Dachverband der Climate Action Network unter- 

stützt (Betsill 2005:110). Sechstens gibt es eine Verhandlungskoalition von G-77 und China – sie 

sind Entwicklungsländer, die nach der Durchsetzung strikter Emissionsreduktionsziele und Zeit- 

pläne nur in Industrieländern fordern sowie nach sozialer und ökonomischer Entwicklung in den  

Entwicklungsländern verlangen (Bitsill 2005:108). Diese Verhandlungskoalition wird vor allem  

von Ureinwohnerorganisationen (Indigenous People´s Organisationen) unterstützt (Betsill 2005: 
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110). Ableitend dienen solche Verhandlungskoalitionen als Hauptrahmen zur Offenbarung der  

Präferenzen der betroffenen Mitbürger der Nationalstaaten. Die obendargestellten Koalitionen346  

sind keine rigiden Formationen, sondern dynamische, denn je nach der Günstigkeit politisch-

ökonomischer Umstände passen sie sich dementsprechend an. Bis Dezember 2012 fanden bereits 

achtzehn Vertragsstaatenkonferenzen der multilateralen Klimarahmenkonvention (COPs) statt.  

 

Die erste Vertragsstaatenkonferenz der globalen Klimarahmenkonvention fand 1995 in Berlin  

statt – die Konferenz befasste sich vorwiegend mit den erwarteten Schwierigkeiten einige Län- 

der haben könnten, um konkrete Klimaschutzverpflichtungen zu verwirklichen, und das dadurch  

sich resultierte Berliner Mandat etabliert eine analytische und evaluative Phase von zwei Jahren  

zur Auswahl adäquater Maßnahmen je nach ökonomischen und umweltrelevanten Gegebenheiten  

der Länder (vgl. Kte´pi 2011:419). Bei der ersten Weltklimakonferenz wurde an die Öffentlichkeit  

aller Länder ausdrücklich appelliert, die Problematik des anthropogenen Klimawandels in ihren  

Ländern sehr Ernst zu nehmen347. Das zentrale Ergebnis der ersten Vertragsstaatenkonferenz der 

UNFCCC war, dass die damals erzielten Verpflichtungen für den Schutz des globalen Klimas 

unzureichend waren (Kappas 2009:282). Diese Anmahnung betont die Relevanz konsequenten  

Handelns, um die Problematik des globalen Klimawandels zu bewältigen. Breite Akzeptanz der  

nicht-verbindlichen Emissionsreduktionszielsetzung dauerte nicht lange, weil bei der ersten Ver- 

tragsstaatenkonferenz (1995 in Berlin348) dieser Standpunkt als unzureichend bezeichnet wurde – 

sie schlug vor, dass verbindliche Reduktionsziele festgelegt werden sollten (Betsill 2005:112). 

Hinzu kommt die Tatsache, dass einige Interessengruppen (insbesondere in fossilem Energiesub- 

sektor) die Glaubwürdigkeit des anthropogenen Klimawandels eher in Frage stellten. Führende 

klimawandelkritische Wissenschaftler wie Robert Balling, Fred Singer und Patrick Michaels wur- 

den durch die finanzielle Unterstützung (vor allem durch fossile Energieunternehmen) bei ihren 

wissenschaftlichen klimawandelskeptischen Arbeiten massiv gefördert, damit mangelnde gesi- 

                                                 
346 Auf anderer Seite des Spektrums bei globalen Klimaverhandlungen steht die Allianz der kleinen Inselstaaten (AOSIS), die 

wegen der Verletzlichkeit bzw. Vulnerabilität ihrer Länder hinsichtlich der negativen Auswirkungen des Klimawandels nach 

drastischen Emissionsreduktionen von klimaschädlichen Stoffen weltweit verstärkt fordern (vgl. Bulkeley/Newell 2010:19). 

Zwischen diesen Polaritäten des Spektrums steht die Gruppe 77 (G77 – Entwicklungsländer und China), die den Standpunkt 

betonen, dass aufgrund deren historischen Mitschuld für massive Emission von Treibhausgasen die Industrieländer die Ver- 

antwortung (durch eigenen Beitrag oder durch die Unterstützung der Entwicklungsländer) für eine drastische Reduktion glo- 

baler Treibhausgase tragen müssen (Bulkeley / Newell 2010:19). Japan positioniert sich zwischen der beiden Gruppe, weil 

das Land einerseits gegen den Verzicht auf verbindliche Reduktionziele positioniert, andererseits ist das Land gegen über- 
proportional ambitionierte Reduktionsziele – die Vereinigten Staaten von Amerika und Japan gehören zur JUSCANZ-Gruppe 

(englische Akronyme für Japan, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, und Neuseeland) (Bulkeley/Newell 2010:19).  
347 Wie bereits erwähnt hat sich übrigens in der Wissenschaft die Diskussion über anthropogenen Klimawandel seit der Un- 

tersuchung von Arrhenius 1896 in Gang gesetzt (Schönwiese 2008:16). Politischer Respons darauf war und bleibt wichtig. 
348 Eine Vereinbarung über konkrete Emissionsreduktionsziele wurde auf der ersten Vertragsstaatenkonferenz (im April 1995 

in Berlin) beschlossen, die als Verpflichtungsprotokoll bis 1997 erarbeitet werden sollte (Brauch 1996:xxv). Da globale Abko- 

mmen nur in den Vertragsstaaten in Kraft treten, erweist sich verstärkte Forderung als Modalitäten für effektive globale insti- 

tutionelle Arrangements. Die ersten COP-Verhandlungen fand in Berlin 1995 statt und eine Ad Hoc Gruppe zum Berliner 
Mandat (AGBM) über Verhandlungen über Emissionsreduktion vom Bezugsjahr 1990 wurde ins Leben gerufen (vgl. Jacoby/ 

Reiner 2005:276). Im Übrigen die Vertragsstaatenkonferenz (COP) findet üblich einmal jährlich statt (vgl. UNFCC 2012:1). 
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cherte wissenschaftliche Erkenntnisse als Grund zur Bremsung der Dynamik globaler Klimaver- 

handlungen zu bewirken (Bulkeley/Newell 2010:89). Solche Arbeiten hatten für eine gewisse Zeit 

latent einen gewissen Einfluss. In Jahr 1995 veröffentlichte der Weltklimarat seinen zweiten Be- 

richt und war für das Design des Kyoto-Protokolls zwei Jahre später hilfreich (Waskey 2011:243). 

 

Die zweite Vertragsstaatenkonferenz der multilateralen Klimarahmenkonvention fand im Jahr  

1996 in Genf statt und dabei wurden auf der Basis neusten wissenschaftlichen Erkenntnisstands 

Diskussionen über verbindliche mittelfristige Klimaschutzziele geführt sowie der Vorschlag der 

Vereinigten Staaten von Amerika über den Einsatz flexibler Instrumentenoptionen anstatt eines 

uniformen Instruments bei den Bemühungen um den Schutz des globalen Klimas wurde zugleich  

diskutiert (vgl.Kte´pi 2011:419). Dabei wurde aufgerufen, dass globale Kohlendioxidemissionen  

um 20 Prozent bis 2005 zu reduzieren (Kappas 2009:281). Im Anschluss an diese Feststellungen  

sowie andere Erkenntnisse der zweijährigen Konsultationen wurde bei der dritten Vertragsstaaten- 

konferenz in Kyoto ein Protokoll verabschiedet, das völkerrechtlich verbindlich ist (Betsill 2005: 

113). Es lässt sich diesbezüglich noch erwähnen, dass viele Interessengruppen (Gruppen349) vor 

allem in fossiler Energiewirtschaft (z.B. Climate Council und The Climate Change Coalition) 

versuchten, ambitionierte Klimaschutzziele zu verhindern, denn sie entwickelten eine Doppelstra- 

tegie:Die Entwicklungsländer zur Betönung ihrer Nicht-Kooperation aufgrund ihrer zu niedrigen 

Mitverantwortung für den globalen Klimawandel zu motivieren einerseits und die Industrieländer 

gegen die Unterzeichnung und Ratifizierung ambitionierter Klimaschutzziele ohne die Einbezieh- 

ung der Entwicklungsländer zu induzieren andererseits – John Schales und Don Pearlman usw. 

spielten dabei eine grosse Rolle (Bulkeley/Newell 2010:91). Ergebnisse der Vereinbarungen der 

zweiten Vertragsstaatenkonferenz sind in Verhandlungen in Kyoto zwei Jahre später eingeflossen. 

 

Auf der dritten Vertragsstaatenkonferenz des Klimaregimes in Kyoto 1997 wurde das Kyoto-Pro- 

tokoll beschlossen (vgl. Garies/Varwick 2007:258). Genauer am 11. Dezember 1997 wurde in 

Kyoto, das Kyoto-Protokoll (nach FCCC/CP/1997/7/Add.1. als Kyoto Protocol to the United 

Nations Framework Convention on Climate Change genannt) verabschiedet (Elspas 2006:16). Im 

Rahmen der Klimarahmenkonvention (d.h. United Nations Framework Convention on Climate  

                                                 
349 Die Positionen einiger Ländergruppe behindern den Verlauf der Verhandlungen. Es lässt sich in diesem Zusammenhang 

weiter ausführen, dass die Positionierung der Ländergruppe als eine Achse- bzw. Polenpositionen dargestellt werden können. 

Nach Bulkeley/Newell (2010:18-19) können ihre Positionen dadurch (wie bei der Analyse der politischen Links-Rechts-Ache 

in der Ökonomik der Fall ist) besser dargestellt werden – auf einer extremen rechten Seite des Spektrums bei globalen Klima- 

verhandlungen steht die Koalition der Organisation der erdölexportierenden Länder (OPEC), die aufgrund der Verfolgung 

ihrer eigenen ökonomischen Interessen sich gegen kohlendioxidreduzierende Maßnahmen in fossilistischem Energiesektor 

positionieren – diese Koalition fordert nach ökonomischen Kompensationen für potentielle Einkommenverluste in diesen 

Ländern (Bulkeley/Newell 2010:18). Die großen erdölexportierenden Länder in OPEC setzen sich für globale Mobilisierung 

der Frage der Energienachfragesicherheit ein (Victor/Yueh 2010:63). Erdölexportierende Länder und Erdölnachfragerländer 

sind sich nicht darüber einig, wie solche Energiesicherheit finanziert und gemacht werden sollen (Victor/Yueh 2010:63). 
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Change –UNFCC) wurde das Kyoto-Protokoll beschlossen, das vorsieht, messbare verpflichtende 

völkerrechtlich verbindliche konkrete Klimaschutzmaßnahmen für eine mindestens fünf prozen- 

tige Reduzierung der Emissionen von sechs Treibhausgasen(Kohlendioxid, Disticksstoffoxid, Me- 

than, Schwelfelhexafluorid, Hydrofluorcarbonat und Perfluorcarbonat) im Zeitraum von 2008-

2012 vorzunehmen – um diese Zielsetzung zu erreichen stehen je nach Vertragsstaaten drei in- 

strumentelle Optionen zur Verfügung (die drei flexible Kyoto-Implementierungsmechanismen350 

lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: Implementierung durch internationalen Emissions- 

rechthandel, die als Assigned Amount Units (AAUs) berechnet werden; Zielerreichung durch das 

Instrument des Clean Development Mechanism; Zielrealisierung durch den Mechanismus des 

Joint Implementation) (vgl. Scheelhaase/Grimme 2006:484). Der einzige zentrale Unterschied 

zwischen Joint Implementation und Clean Development besteht vorwiegend explizit darin, dass  

während Joint Implementation-Projekte nur in den Industriestaaten getätigt werden müssen, mü- 

ssen CDM-Projekte ausschließlich in Schwellen- und Entwicklungsländern getätigt werden (vgl.  

u.a. Zenke/Fuhr 2006:11). Die Ausstellung zertifizierter Emissionsreduktionen erfolgt nur durch  

die Tätigung von Projekten, die zur Senkung von Treibhausgasemissionen führen (vgl.Zenke/Fuhr  

2006:12). Das Kyoto-Protokoll liefert den Rahmen für Treibhausgasemissionsreduktionen (vgl.  

UNDP 2007:52). Klimaverhandlungen im Rahmen der UNFCCC dauerte fünf Jahre bevor ge- 

meinsame Vereinbarung getroffen werden konnte, und es dauerte weitere acht Jahre bevor das  

Protokoll von Staaten genügend ratifiziert werden konnte (Quorum), um überhaupt in Kraft zu 

treten(UNDP 2007:52). Das Kyoto-Protokoll basiert sich auf dem Prinzip der „gemeinsamen, aber  

unterschiedlichen Verantwortung“, das dafür explizit sorgt, dass Länder je nach ihren Emissions- 

lagen und Wirtschaftskräften unterschiedliche Verantwortungen351 bei globalen Klimaschutzbe- 

mühungen bewusst zu übernehmen (vgl. Engelman 2009:264). Das Kyoto-Protokoll basierte sich 

aus vertragsanalytischer Sicht auf dem Rahmenübereinkommen, das am 9. Mai 1992 in Rio 

Janeiro (Brasilien) verabschiedet wurde (Elspas 2006:16). Die OECD-Länder verpflichteten sich 

von 2008-2012 die Emission von ausgewählten Treibhausgasen um mindestens 5 Prozent unter 

ihren Emissionsniveaubasisjahr von 1990 zu verwirklichen und für H-FKW, FKW/PFC und SF6 

wurde das Emissionsniveau von dem Jahr 1995 als Basisjahr festgelegt (Elspas 2006:16). Durch 

einen Lastenverteilungsplan (engl. Burden Sharing Agreement) verpflichteten sich die EU-Staa- 

ten als Unterzeichnerstaaten sogar für höhere Emissionsreduktionsziele (8 Prozent) anzustreben  

                                                 
350 Im Rahmen des Kyoto-Protokolls wurden drei kooperationsbezogene Mechanismen ausgehandelt: Emissionshandel, Joint 

Implementation (JI) und Clean Development Mechanism (CDM) (Tietenberg 2007:322). Partizipationsanreizschaffung erfol- 

gt durch kosteneffektive Maßnahmen, Issue-Linking-Strategie und Transferleistung für Verlierer (Tietenberg 2007:327-328). 
351 Nach Egalitarismusprinzip sollten alle Individuen die gleiche Emissionsberechtigungsmenge erhalten (vgl. u.a. Engelman 

2009:264). Nach Souveränitätsprinzip sollten alle Staaten ihre Emissionen von umweltschädlichen Stoffen um einen gleichen 

Prozentsatz reduzieren (Engelman 2009:264). Nach Leistungsfähigkeitsprinzip sollten reiche Länder durch die Mobilisierung 

ihrer Ressourcen mehr Verantwortung beim Klimaschutz tragen: z.B. die Vereinigten Staaten von Amerika sollten Zwölffa- 

che iher BIP als Indien im Umweltschutz investieren (Engelman 2009:265). Sie sind Aspekte geforderten Prinzipienkatalogs. 
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und setzten sogar entsprechende Maßnahmen bereits in Gang, bevor das Protokoll in Kraft trat  

(Elspas 2006:16-19). Nach Art. 2b des Kyoto-Protokolls wurde die Relevanz von Kooperationen 

zwischen Staaten stark hervorgehoben, um die Effektivität ausgewählter Politikmaßnahmen zur Re- 

duktion der Emission von Treibhausgasen in Vertragsstaaten der Klimaschutzrahmenkonvention zu 

fördern  (vgl. UNFCCC 1998:2). Das Kyoto-Protokoll wurde in Unterzeichnerstaaten als völker- 

rechtlich eingestuft (Elspas 2006:17). Gemäss Art. 25 des Protokolls von Kyoto kann das Proto- 

koll nur in Kraft treten, wenn mindestens 55 Prozent der Emissionen des Basisjahrs 1990 explizit 

reduziert werden können (vgl. Elspas 2006:17). Das Protokoll sieht für alle Industrieländer durch- 

schnittlich eine siebenprozentige Reduktion der Treibhausgase auf Basisjahr 1990 bezogen, und 

sie soll von 2008-2012 verwirklicht werden (Kte´pi 2011:420). Das Kyoto-Protokoll trat am 16. 

Februar 2005 offiziell völkerrechtlich verbindlich in Kraft (Elspas 2006:18). Zum Zeitpunkt des 

Inkrafttretens des Kyoto-Protokolls hatten insgesamt 136 Staaten, deren Treibhausemissionen ins- 

gesamt 62 Prozent der globalen Kohlendioxidemission ausmacht, das Protokoll ratifiziert (vgl. 

Kappas 2009:282). Im Jahr 2007 ratifizierte Australien das Kyoto-Protokoll (Kappas 2009:282).  

Übrigens wurden explizite Instrumentenpräferenzen im Rahmen der Klimaverhandlungen offen- 

bart352 und nationale Regierungen machen dabei solche Angaben. Bei globalen Klimaverhand- 

lungen präferieren die EU-Länder Ökosteuern, aber die Vereinigten Staaten von Amerika favori- 

sieren Emissionshandeloption (Tietenberg 2007:321). Emissionssteuern wurden deswegen nicht 

priorisiert, weil es die Möglichkeit des Weitergebens der Lasten der Öko-Steuern an Verbrau- 

cher befürchtet wurde (vgl. Tietenberg 2007:321). Das Kyoto-Protokoll definiert eine fünfjährige 

Laufzeit für eine 5-prozentige Reduktion der Emission ausgewählter Treibhausgase unter den  

Emissionen des Basisjahrs 1990 in ausgewählten Ländern von 2008-2012 (vgl. Tietenberg 2007: 

322). Während die Europäische Union in den 1990er Jahren Emissionsreduktionsverpflichtungen 

der Vereinigten Staaten von Amerika und Japan zur Vorbedingung ihres Beitritts zum Kyoto-

Protokoll machte, entschied sie trotz der Position der Vereinigten Staaten von Amerika 2001 als 

                                                 
352 Im Rahmen des Kyoto-Protokolls wurden die folgenden flexiblen Instrumente zum Schutz des globalen Klimas verabsch- 
iedet: Nach Artikel 12 des Protokolls wurde Clean Development Mechanism entwickelt; nach Artikel 6 des Protokolls wurde 

Joint Implementation entwickelt; nach Artikel 17 wurde Emissionshandel vereinbart (Buckeley/Newell 2010:24-25). Im Rah- 

men des Kyoto-Protokolls des Klimaregimes der Vereinten Nationen wurden die sogenannten Annex-1-Staaten des Kyoto-

Protokolls aufgefordert, durch nationale Maßnahmen ihre Treibhausgasemissionen zu reduzieren – zu dieser Gruppe gehören 

die 24 OECD-Länder (USA, Australien, Türkei, Belgien, die Schweiz, Dänemark, Schweden, Deutschland, Spanien, Finn- 

land, Portugal, Frankreich, Österreich, Griechenland, Norwegen, Großbritannien, Neuseeland, Island, Niederlande, Irland, 

Luxemburg, Italien, Kanada und Japan) und die 14-Transformationsländer der ehemaligen UdSSR(Weißrussland, Bulgarien, 

Ungarn, Estland, Ukraine, Kroatien, Tschechien, Lettland, Slowenien, Litauen, Slowakei, Russland, Rumänen und Polen). 

Bis auf die Türkei und Weißrussland verpflichteten sich diese Länder auch in der sogenannten Gruppe der Annex-B-Länder 

mitzuwirken – zu der Gruppe der Annex-B-Länder gehören auch Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika (aus der 
Abkürzung dieser Länder entsteht die Akronym BRICS) (Kappas 2009:281). Treibhausgasemissionsreduktionsverpflichtung- 

en des Kyoto- Protokolls gelten für nur 37 Länder. Im Rahmen des Kyoto-Protokolls verpflichteten sich die Annex-B-Länder 

(im Kern alle Industrieländer), ihre Treibhausgasemissionen(Kohlendioxid,Schwefelhexafluorid, Methan, perfluorierte Fluor- 

kohlenwasserstoffe, Disticksstoffoxid und wasserstoffhaltige Fluorchlorkohlenwasserstoffe) insgesamt um 5 Prozent (bezo- 
gen auf das Basisjahr 1990) zu reduzieren(Kappas 2009:282). Die erste Bedingung für das Inkrafttreten des Kyoto-Protokolls 

(Beitritt von mindestens 55 Staaten) wurde mit Islands Ratifikation des Protokolls am 23. Mai 2001 erfüllt (vgl.Kappas 2009: 

282). Zweite Bedingung wurde mit Russlands Ratifikation des Protokolls am 4. November 2004 erfüllt (Kappas 2009:282). 
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Nichtverpflichtungstaat des Kyoto-Protokolls das Protokoll doch zu ratifizieren (Gupta 2006:292). 

Nach der Ratifizierung des Protokolls von der Europäischen Union, ratifizierte Japan das Kyoto-

Protokoll (vgl. Gupta 2006:292). Obwohl Russland weitere Verhandlungen in Handelspolitik- 

feldern (Issue-Linking-Strategie) als Vorbedingung für die Ratifizierung des Kyoto-Protokolls 

machte, entschied er trotzdem das Protokoll zu ratifizieren (Gupta 2006:292). Im Rahmen des 

Kyoto-Protokolls sind alle Vertragsstaaten ab 2008 völkerrechtlich verbindlich verpflichtet, ihre 

Triebhausgasemissionen unter den erlaubten Emissionsmengeeinheiten (Assigned Amount Units) 

zu halten (Zenke/Fuhr 2006:11). Es gibt weitere komplementäre Massnahmen zum Schutz des 

globalen Klimas: erstens die Weltbank gründete 1999 einen Fonds (Prototype Carbon Fund – 

PCF), der Beiträge zu umweltschonenden Projekten leisten. Zweitens wurde ein globaler Umwelt- 

fazilitätsfond eingerichtet, um die marginalen inkrementalen Kosten umweltfreundlicher Projekte 

zu übernehmen (Tietenberg 2007:324). Das Kyoto-Protokoll353 trat eher unambitioniert in Kraft. 

 

Die vierte Vertragsstaatenkonferenz der multilateralen Klimarahmenkonvention fand im Jahre  

1998 in Buenos Aires statt und dabei wurde Diskussion über unerledigten Sachfragen von der 

dritten Vertragsstaatenkonferenz wieder aufgegriffen – aber diese Verhandlungen führten zu 

unzureichenden Ergebnissen über ein mögliches Inkrafttreten des Kyoto-Protokolls in zwei Jahren 

(vgl. Kte´pi 2011:420). Auf dieser globalen Vertragsstaatenkonferenz wurde ein Zeitplan für das  

nächste Treffen explizit festgelegt (vgl. Garies/Varwick 2007:258), denn  Verhandlungsbestre- 

bungen über zusätzliche konkrete Politikmaßnahmen zum globalen Klimaschutz fanden im Rah- 

men dieses Treffens nicht statt. In diesem direkten Zusammenhang lässt sich erwähnen, dass die 

Vorsitzenden von zwei Interessengruppen (John Schales von Global Climate Coalition und Don 

Pearlman von The Climate Council) sowie Australien und OPEC-Länder dafür sorgten, dass die 

Umsetzung von konkreten Maßnahmen des UNFCCC so gestaltet werden soll, dass die Berück- 

sichtigung der ökonomischen Verluste der Länder notwendig ist, die durch Produktion, Export, 

Import, Verarbeitung und ähnlichen ökonomischen Nutzen aus fossilen Energien ziehen (vgl. 

Bulkeley/Newell 2010:91). Dieser Standpunkt ist interessenbasiert. Hinzu kommt die Tatsache, 

dass Interessengruppen in fossilem Energiesektor enorme Finanzen in klimawandelskeptischen 

Öffentlichkeitsarbeiten investiert hatten, um die Öffentlichkeit auf ihre Seite doch zu gewinnen354.  

In entsprechender Weise konnten sie ihre eigenen Interessen durch die Mitteleinsätze verfolgen. 

                                                 
353 Nach Art 24 des Kyoto-Protokolls musste wie bereits erwähnt ein Quorum erreicht werden, bevor das Protokoll in Kraft 

treten kann – erstens müssen 55 Prozent der damals 198 Vertragsstaaten die multilaterale Klimarahmenkonvention ratifizie- 

ren (vgl. Zenke/Fuhr 2006:13). Mit der Ratifizierung des Kyoto-Protokolls am 18.11.2004 durch das russische Nationalpar- 

lament stieg die vereinbarte Länderbeitrittsquorumfestlegung auf 61,6 Prozent der Emissionen (vgl. Zenke / Fuhr 2006:14).  
354 Coalition for Vehicle Choice gab zum Beispiel 13 Millionen USD für Kampagne gegen den Wahrheitsgehalt des Klima- 

wandelkonsenses aus – diese Summe ist großer als die Gesamtausgabe von den folgenden umweltschutzorientierten Nicht-

Regierungsorganisation für ihre Kampagne für die Bewältigung des Klimawandels zusammen: World Wild Fund (WWF), 

Environmental Defence Fund (EDF), Union of Concerned Scientist (UCS) und Sierra Club (SC) (Bulkeley/Newell 2010:90).  



 201 

Auf der fünften Vertragsstaatenkonferenz des Klimaregimes in Bonn 1999 wurde ein Erfassungs- 

system für die Treibhausgasüberwachung vereinbart (Garies/Varwick 2007:258), um die nationa- 

len Maßnahmen hinsichtlich der Implementierung der im Rahmen des Kyoto-Protokolls verein- 

barten Maßnahmen zu begleiten. Es ging darum, entsprechende Bemühungsformen der Vertrags- 

staaten zu erfassen. Im Rahmen dieser fünften Vertragsstaatenkonferenz der Klimarahmenkon-

vention in Berlin handelt es sich vorwiegend eher um ein technisches Treffen, das sich mit Sach- 

fragen befasste (Kte´pi 2011:420). Die Relevanz der Verhandlungen über quantitative Erfassung  

der Treibhausgasreduktionsbemühungen von Staaten besteht darin, dass nur dadurch sich einen 

Überblick über die Erfüllung nationaler Verpflichtungen der Vertragsstaaten gut schaffen lässt. 

 

Die sechste Vertragsstaatenkonferenz der multilateralen Klimarahmenkonvention fand im Jahr 

2000 in den Haag statt und bei Verhandlungen355 dieser Vertragsstaatenkonferenz wurden Disku- 

ssionen über den Kernvorschlag der Vereinigten Staaten von Amerika über den Einsatz von Emi- 

ssionsrechthandel als ein Instrument zum Schutz des globalen Klimas geführt – viele Länder äu- 

ßerten sich kritisch darüber und behaupteten, dass dadurch die globale Umwelt sich kaum nach- 

haltig schützen lässt (vgl. Kte´pi 2011:420). Aufgrund der Uneinigkeiten zwischen zwei Fronten  

der Akteure (den Vereinigten Staaten von Amerika und den Ländern der Europäischen Union) ko- 

nnten die Diskussionen nicht fortgesetzt werden, weil es keinen gemeinsamen Nenner gab – die 

Verhandlungen wurde deshalb auf Juli 2001 in Bonn verschoben (vgl. u.a. Kte´pi 2011:420). 

Innerhalb dieses Zeitraums wurde George W. Bush inzwischen als Präsident der USA gewählt 

und zwei Monate bis zu seiner Amteinführung teilte er ausdrücklich eine explizite Absage hin- 

sichtlich der Frage der Ratifizierung des Kyoto-Protokolls von den Vereinigten Staaten von 

Amerika mit (Kte´pi 2011:420). Übrigens im März 2001 erklärte President George W. Bush, dass 

die Vereinigten Staaten von Amerika das bereits von dem Land unterzeichnete Protokoll gar nicht 

ratifizieren wollen (vgl. Zenke/Fuhr 2006:13). Zur Begründung druckte George W. Bush in seinen 

Politikstatements gegen die CO2-Emissionsreduktionsverpflichtung für die Vereinigten Staaten 

von Amerika wie folgt aus „Ich bin gegen das Kyoto-Protokoll, weil 80 Prozent der Weltbevöl- 

kerung (China und Indien inklusiv) von CO2-Emissionsreduktionsverpflichtungen ausgenommen 

sind“ (zitiert in Nordhaus 2007:686). Sevasti-Eleni Vezirgiannidou stellt zu Recht fest, dass öko- 

nomischer Wettbwerb mit Entwicklungsländern und erhebliche Implementationskosten die Haupt- 

                                                 
355 Auf der sechsten Vertragsstaatenkonferenz des Klimaregimes in den Haag 2000 wurden wichtige Diskussionen auf 2001 

vertagt (Garies/Varwick 2007:258). Im Rahmen der Vertragsstaatenkonferenz in den Haag wurde beschlossen, dass Beitrag 

zur Reduzierung anthropogener Emissionen von Treibhausgasen als Berechtigungsbasis zur Erhalt von Emissionsrechten bzw. -

krediten dienen wird (UNFCCC 2001:14). Zur Bestandaufnahme äußerten sich einige Regierungen über die positiven Auswirk- 

ungen des globalen Klimaregimes in ihren Ländern. Fast alle Länder der Welt vertreten diesen Standpunkt. Clintons Admi- 

nistration argumentierte beispielsweise, dass wenn es keinen Climate Action Plan in den Vereinigten Staaten von Amerika 

gegeben wäre, dann wäre die Emission von Treibhausgasen in den Vereinigten Staaten von Amerika in dem gleichen Be- 

zugszeitraum vielmals höher (vgl. u.a. Betsill 2005:118). Im nachfolgenden Jahr wurde mit der Teilnahme von 180 Staaten 

2001in Bonn die Diskussion über die Überwachung von Treibhausgasemissionen geführt (vgl. Garies/Varwick 2007:258).  
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ursachen dafür sind, warum die Vereinigten Staaten von Amerika sich 2001 bis 2007 von dem 

Kyoto-Protokoll explizit herausgehalten hatten und er fügt mit Recht hinzu, dass die Vereinig- 

ten Staaten von Amerika sich seit Bali-Konferenz wegen folgender Faktoren wieder an Verhand- 

lungen stärker beteiligen: inländische Bedingungsfaktoren wie z.B. zunehmender Zuspruch für  

klimaschutzbezogene Maßnahmen in den beiden Abgeordnetenhäusern (Kongress) sowie interna- 

tionale Bedingungsfaktoren wie z.B. zunehmende Bereitschaft der Entwicklungsländer bei globa- 

lem Klimaschutz mitzuwirken (vgl. Vezigiannidou 2010:167). Denn hinter allen Begründungen 

der nationalen Regierungen für das Nicht-Mitwirken als Verpflichtungsstaaten bei multilateralen 

Verhandlungen zum Schutz der globalen Umwelt steht in der Tat die Befriedigung ökonomischer 

Interessen der betroffenen Mitbürger, weil nur dadurch die Verfolgung der eigenen Interessen der 

betreffenden politischen Entscheidungsträger (d.h. Popularitätsmaximierung in der Bevölkerung) 

verwirklicht werden können. Zu den weiteren Diskussionen bei der Fortsetzung der sechsten 

Konferenz der Vertragsstaaten der multilateralen Klimarahmenkonvention in Bonn gehörte die 

Frage über die Bestrafungsfestlegung für die Länder, die ihre Emissionsreduktionsverpflichtungen  

nicht einhalten – es gab zwar keine endgültigen Vereinbarungen darüber, aber hinsichtlich dieser  

Sachverhalte bzw. -frage wurde dabei beschlossen, dass eine Art Bewährung (d.h. der sogennante  

compliance action plan) und Ausnahme vom Emissionshandel für solche Länder ausgesprochen 

gelten werden soll (vgl. Kte´pi 2011:420). Im Zuge dieser Verhandlungen mobilisierten sich viele 

europäische Interessengruppen in fossilistischem Energiesektor gegen das europäische Vorhaben 

hinsichtlich der Einführung von Umweltsteuern in Mitgliedländern der Europäischen Union, um 

die Kyoto-Protokoll-Emissionsreduktionziele der Mitgliedstaaten zu erreichen – Carlos Ripa 

Meana, der damalige Umweltkommissar der Europäischen Union betrachtet solche Einflussnahme 

als gewaltigen Eingriff (Bulkeley/Newell 2010:89). Ihre Ziele wurden im Grunde genommen teil- 

weise erreicht, denn die Einführung von Umweltsteuern fand nicht in allen Mitgliedländern der 

Europäischen Union statt. Die Einflussnahme der Gruppe war in mancher Hinsicht sehr wirksam. 

 

Auf der siebten Vertragsstaatenkonferenz 2001 in Marakesh wurden mögliche Kompromisse 

verhandelt (Garies/Varwick 2007:258). Auf dieser siebten Vertragsstaatenkonferenz in Marakesh 

wurden Details über die Umsetzung des Kyoto-Protokolls verhandelt und dabei ergab sich die 

Marakescher Vereinbarung – die Vereinigten Staaten entschuldigten sich für ihre Nicht-Teilnah- 

me (Kte´pi 2011:420). Konkrete Regelungen des Clean Development Mechanism wurden bei 

globalen Verhandlungen der Marakescher Klimakonferenz weitererarbeitet (Geres/Frenzel 2006: 

508). Auch relevante Details über Emissionshandel wurden auf dieser Konferenz ausgearbeitet  

(vgl. Kte´pi 2011:420). In Marakesh wurde beschlossen, dass ein Fonds zur Unterstützung der  

Entwicklungsländer bei Bemuhungen um die Anpassung an Klimawandel eingerichtet werden wird,  
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und finanzielle Einnahmen aus Projekten des Clean Development Mechanism werden als Teilfinan- 

zierungsquelle des Fonds dienen (UNFCCC 2002:52). Der in diesem Jahr veröffentliche Bericht 

des Weltklimarats der Vereinten Nationen IPCC schätzte in seinem Bericht von 2001 die jährli- 

chen Gesamtkosten der energieeffizienten Umstellung der globalen Ökonomie um 1 Prozent des 

globalen Bruttoinlandprodukts (vgl.Illinger 2007:1). Der im Jahr 2001 von dem Weltklimarat ver- 

öffentlichte Bericht stellt zwar unterschiedliche Erscheinungsformen des globalen Klimawandels 

dar, aber wurde aufgrund der politischen Konsultationen des Rates (leicht politisch beeinflussbar) 

vor der Veröffentlichung des Berichts heftig kritisiert (vgl. Waskey 2011:244). Auf der Marra- 

kescher Vertragsstaatenkonferenz 2001 wurden umfassende Formalitäten über das Inkrafttreten 

des Kyoto-Protokolls verabschiedet (vgl. Betsill 2005:113). Solche sorgfältig detaillierten Forma- 

litäten sind für nationale Umsetzung der Kyoto-Protokoll-Massnahmen von großer Bedeutung.  

 

Die achte Vertragsstaatenkonferenz der multilateralen Klimarahmenkonvention der Vereinten Na- 

tionen fand 2002 in Neu Delhi statt (vgl. Kte´pi 2011:421) und auf dieser achten Vertragsstaaten- 

konferenz des Klimaschutzregimes in Neu Delhi 2002 wurden Regeln über Emissionshandel in  

Entwicklungsländern gehandelt (vgl.Garies/Varwick 2007:258). Vertreter der Vertragsstaaten dis- 

kutierten mögliche Verpflichtungen für die Entwicklungsländer sowie die Einrichtung von einem 

globalen Fonds zur Unterstützung der Entwicklungsländer bei ihren Klimaschutzanstrengungen 

sowie die Bilanz der Vorbereitungen der Annex-I-Länder für ihre Treibhausgasemissionen (vgl.  

Kte´pi 2011:420). Zur Erleichterung der Realisierung der Ziele des Artikels 6 der Klimarahmen- 

konvention wurde das sogenannte Neu Delhi Arbeitsprogramm ins Leben gerufen, um durch die  

Zusammenarbeit von Staaten in vielen Bereichen, nationale Anstrengungen zum Schutz der glo- 

balen Umwelt zu unterstützen (UNFCCC  2005:18). Relevante Formalitäten des Verschmutzungs- 

rechthandels (Emissionsverbot mit Erlaubnis) in den Entwicklungsländern wurden weitergeregelt.  

 

Die neunte Vertragsstaatenkonferenz der multilateralen Klimarahmenkonvention der Vereinten 

Nationen fand im Jahr 2003 in Mailand statt (Kte´pi 2011:421) und auf dieser neunten Vertrags-

staatenkonferenz des Klimaregimes in Mailand 2003 wurde Bestandsaufnahme der Emissionsre- 

duktionen genommen(Garies/Varwick 2007:258). Dieses Treffen beschäftigte sich sowohl mit der 

Frage über Prozeduren für eine mögliche Verstärkung der globalen Bäumeinpflanzungen als auch 

mit Fragen über administrative und technische Sachverhalte (Kte´pi 2011:421). Diese Bestand-

aufnahme war ein vorläufiger Schritt für die Länder zu handeln, die sich dafür entschieden haben, 

nicht zu warten, bis ein Quorum für das Inkrafttreten des Kyoto-Protokolls erreicht werden kann.  

 

Die zehnte Vertragsstaatenkonferenz der Klimarahmenkonvention fand 2004 in Buenos Aires statt  
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(Kte´pi 2011: 421) und auf dieser zehnten Vertragsstaatenkonferenz des Klimaregimes in 2004 in  

Buenos Aires wurde der Stand und der Ausblick des Klimaregimes verhandelt (Garies/Varwick 

2007:258). Auf der Vertragsstaatenkonferenz wurde zur Kenntnis genommen, dass Länder der 

ehemaligen UdSSR) Hilfe bei der Bewältigung einiger Hindernisse benötigen – die Bandbreite 

einiger solcher Probleme erstreckt sich von unzureichenden finanziellen Ressourcen bis zu Auf- 

bau von Humanressourcen, Öffentlichkeitsarbeit (also Sensibilisierung und Mobilisierung der 

Bürger), öffentliche Unterstützung bei der Integration klimaschutzbezogener Politiken in den be- 

stehenden Politikbereichen (UNFCCC 2005:11). Dieses Treffen widmete sich der Evaluation des 

bislang erzielten Übereinkommens im Rahmen der Klimarahmenkonvention und einigen offenen 

Fragen hinsichtlich der globalen Klimaproblematik (vgl. Kte´pi 2011: 421). Es war eher diskursiv. 

 

Die elfte Vertragsstaatenkonferenz fand in Montreal 2005 statt (Kte´pi 2011:421) und auf dieser  

elften Vertragsstaatenkonferenz der Klimarahmenkonvention 2005 in Montreal wurde eine ein- 

leitende bzw. vorläufige Diskussion über Post-Kyoto-Protokoll explizit geführt (Garies/Varwick  

2007:258). Dabei wurden zusätzliche Dimensionen des Clean Development Mechanism und Emi- 

ssionsrechthandels geführt (Kte´pi 2011:421). Es ging dabei nicht um konkrete Vorstellungen,  

sondern um die Relevanz der Ausweitung des Zeitraums zur Verwirklichung der vorgenommen 

Treibhausgasreduktionen. Hinsichtlich der Lösung der Problematik des globalen Klimawandels 

stehen drei Schwerpunkte im Mittelpunkt der Diskussion in Wissenschaftsgesellschaften: Ver- 

meidung, Stabilisierung und Anpassung (vgl. Kumar 2009:128). Stabilisierung erfordert, dass  

jährliche Emissionen von Treibhausgasen auf ein Niveau reduziert werden sollen, das innerhalb  

der natürlichen Aufnahmefähigkeitskapazität liegt (Kumar 2009:128). Bei der Diskussion über die  

Stabilisierung der Konzentration der globalen Treibhausgase handelt es sich um die Bemühung- 

en um stabiles Halten von Treibhausgasen im Grenzbereich zwischen 450-550ppm CO2e-Emi- 

ssionen – die Festlegung einer quantitativen Klimastabilisierungsemissionsmenge356 ist daher eine  

effektive Risikoreduzierungsoption zur Lösung des Klimawandels (vgl. Kumar 2009:129-130).  

 

Die zwölfte Vertragsstaatenkonferenz der globalen Klimarahmenkonvention fand 2006 in Nairobi 

statt (Kte´pi 2011:421) und auf dieser zwölften Vertragsstaatenkonferenz wurden kaum substan- 

zielle Vereinbarungen erzielt. Es gab sogar Vorwürfe gegen die Vertreter von einigen Ländern, 

dass sie sich bei der Vertragsstaatenkonferenz vielmehr als „Klimatouristen“ verhalten hatten (sie 

hatten sich dabei eher für die Naturschönheit des Landes interessiert), als sich für die Lösung der 

globalen Klimaproblematik zu interessieren (Kte´pi 2011:421). In Nairobi wurde beschlossen, dass 

                                                 
356 Auch die Frage der Klimasensitivität wird zunehmend relevanter. Klimasensitivität wird in der Wissenschaft begrifflich ver- 

wendet, um das Ansteigen der Temperatur der Atmosphäre zu beschreiben (Stern 2009:41). Eine Steigerung der globalen 

Temperatur auf 2 bis 3 Grad Celsius wird zu regelmäßigen Überschwemmungen und Dürren führen (vgl. Kumar 2009:123).   
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nicht nur die Unterstützung der Entwicklungsländer bei ihren Klimaschutzanstrengungen relevant 

ist, sondern auch klimawandelanpassungsbezogene Unterstützung dieser Länder erweist sich 

angesichts der Realitäten des Klimawandels als sehr relevant (UNFCC 2007:6). Diskussion über die  

Ergänzung beziehungsweise die Ersetzung des Kyoto-Protokolls wurde explizit einvernehmlich  

auf die nächste Vertragsstaatenkonferenz der multilateralen Klimarahmenkonvention verschoben.  

 

Auf der 13.Vertragsstaatenkonferenz der Klimarahmenkonvention Ende 2007 auf Bali wurde von 

Vertretern von 190 Staaten ein gemeinsamer Fahrplan (der „Bali-Roadmap“) beschlossen, der als 

Wegweiser für ein Post-Kyoto-Protokoll-Abkommen dienen soll (vgl.u.a. Fischer 2010:731). Auf  

Bali357 wurde beschlossen, dass von 2008 bis 2012 Bemühungen um Technologietransfer von den 

Industrieländern zu den Entwicklungsländern im Rahmen der multilateralen Klimarahmenkonven- 

tion sich zuerst auf kleine Schritte fokussieren sollen, und ab 2012 können ambitionierte Schritte  

vorgenommen werden (UNFCCC 2008a:22-23). Der vierte Bericht des Weltklimarates wurde im  

Jahr 2007 veröffentlicht und lieferte Erkenntnisse darüber, dass die Entwicklungsländer aufgrund 

ihrer schlechteren finanziellen Lage (Kraft) von negativen Auswirkungen des globalen Klima- 

wandels am meisten betroffen werden (Waskey 2011:244).  Der am 4. Mai 2007 beschlossene 

Bericht des Weltklimarats schätzte übrigens die jährlichen Wirtschaftsschwächungen wegen des 

globalen Klimaschutzes um 0,12 Prozent der globalen Wirtschaftsleistungen (Frankfurter Rund- 

schau 2007:1). Unter Einschluss der Volksrepublik China, der Vereinigten Staaten von Amerika 

und Indiens vereinbarten sich 186 Staaten auf Bali im Rahmen der Weltklimakonferenz bis 2009 

konkrete Maßnahmen zur weiteren Begrenzung der globalen Kohlendioxidemissionen358 zu 

unternehmen (vgl. z.B. Kappas 2009:283). Im Rahmen dieser globalen Klimaverhandlungen wurde 

explizit zur Kenntnis genommen, dass die Entwicklungsländer durch vielfältige negative Auswir- 

kungen des steigenden globalen Klimawandels am meisten betroffen sind und daher sollen Maßnah- 

men ergriffen werden, um solchen Ländern bei ihren Bemühungen um die Anpassung an bereits 

vorhandene neue Bedingungen zu helfen (UNFCCC 2008:3). Die Weltklimakonferenz auf Bali 

schlug einen Roadmap vor, wie Industrieländer bis 2020 ihre Treibhausgasemissionen um 25 bis 

40 Prozent unter dem Treibhausgasemissionsniveau von 1990 reduzieren können (vgl. Kappas 

2009:284). Die G-8-Nationen sind damit einverstanden, dass die Kohlendioxidemissionen in den  

Industrieländern bis 2050 um 80 Prozent des Emissionsstands im Jahr 1990 reduziert werden so- 

                                                 
357 Auf der 13. Vertragsstaatenkonferenz 2007 in Bali wurde ein Handlungsplan unverbindlich vereinbart (Bulkeley/Newell 
2010:21). Auf Bali wurde 2007 eine Klimakonferenz der Vereinten Nationen gehalten, um über Roadmap zur Einleitung wei- 

terer multilateraler Verhandlungen über Post-Kyoto-Klimaschutzvereinbarungen nach 2012 zu beraten (vgl. Kappas 2009:7). 
358 Der Generalsekretär der Vereinten Nationen Ban Ki Moon rief die globale Gemeinschaft zum Handeln wie folgt:„ Drin- 

gend nötig ist aber ein entschlossenes Vorgehen der Regierungen und des privaten Sektors“(Frankfurter Rundschau 2007:1). 

Er mahnte alle Länder wie folgt an: “Wir müssen die notwendige politische Wille mobilisieren, um ambitionierte 

Klimaschutzziele beschließen zu können” (zitiert in Levi 2009:92). 2007 erklärte der Vorsitzende des IPCC, Rajendra Pa-

chuari folgendermaßen:„Wenn nichts gegen den Klimawandel vor 2012 unternommen wird, dann könnte es zu spät sein. Was 

wir in den nächsten 2 bis 3 Jahren machen, wird unsere Zukunft entscheidend determinieren“ (zitiert in Goodstein 2011:661). 
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llen (vgl. Levi 2009:93). Für den Vorsitzenden des Weltklimarats R.K. Pachauri ist es enttäusch- 

end, dass die globale Gemeinschaft gegen die Problematik der globalen Klimaverschmutzungen 

nicht ambitioniert genug konsequenterweise vorgehen, und es scheint daher, dass sie die drohen- 

den Probleme des Klimawandels nicht sehr ernst nehmen(Pachauri 2009:32-33). Diskussionen der 

Vertragstaatenkonferenz auf Bali im Dezember 2007 über ein mögliches Post-Kyoto-Protokoll-

Abkommen basierten sich auf dem vierten Sachstandsbericht des Weltklimarats (Pachauri 2009: 

33). Der Weltklimarat schätzte die jährlichen Kosten des globalen Klimaschutzes auf zirka 1 bis 3 

Prozent des globalen Bruttosozialprodukts ein und der Rat fügte hinzu, dass die durch klimawan- 

delbezogene Bremsung des globalen Wirtschaftswachstums bei 0,12 Prozent der globalen Wirt- 

schaftsleistung liegt(Frankfurter Rundschau 2007:10). Der Weltklimarat betonte, dass der globale  

Umbau der Energieversorgung beschleunigt werden kann, wenn Treibhausgase gerechte Preise  

durch Emissionshandel oder Besteuerung bekommen können (Frankfurter Rundschau 2007:10).  

Zur Beschleunigung eines energieeffizienteren und nicht-fossilen energetischen Umbaus der glo- 

balen Wirtschaft schlägt der 3.IPCC-Bericht vor, dass eine Tonne Kohlendioxid359 mindestens 50 

– 80 Euro kosten sollen, sonst senken sich Vermeidungsanreize (Frankfurter Rundschau 2007:10).  

 

Die vierzehnte Vertragsstaatenkonferenz der Klimarahmenkonvention fand im Dezember 2008 in 

Posen statt (Kte´pi 2011:421) und befasste sich mit der Weichenstellung für Verhandlungen über 

mögliches globales Klimaabkommen über 2012 hinaus (Post-Kyoto-Protokoll-Abkommen) (Bals/ 

Neubauer 2009:9; Kappas 2009:7). Im Kern dieser Verhandlungen360 standen auch Waldschutz- 

fragen sowie die Einrichtung eines multilateralen Fonds zur Unterstützung der Entwicklungslän- 

der beim Klimaschutz (Kte´pi 2011:421). Posener strategisches Programm zur Förderung von Te- 

chnologietransfer priorisierte die Notwendigkeit der Beschleunigung von Aktivitäten zur Förderung 

des Transfers bestehender umweltfreundlicher Technologien von den Industrieländern zu den Ent- 

wicklungsländern und bekräftigt dadurch, wie dieses vorgeschlagene Programm eine bedeutende 

Rolle bei multilateraler Klimarahmenkonvention spielen kann (UNFCCC 2009:3). Auf dieser 

Konferenz forderten die Entwicklungsländer nach der Übertragung der existierenden Gebühren 

für Projekte des Clean Development Mechanism auf Emissionshandelmarkt sowie auf Projekte 

der Joint Implementation (World Bank 2010:245). In Posen war offensichtlich, dass es den 

                                                 
359 Der Spotpreis(des Emissionszertifikatpreises in der Börse des European Energy Exchange (EEX)) des ersten Handelsspot- 

marktes betrug notierend am 10. Juni. 2005 19,27 Euro/t CO2 und seitdem schwankt der Preis so stetig, dass in Juli 2005 be- 
trug er 30 Euro/t CO2 und im Januar 2006 schwankte er zwischen 21,75Euro /t CO2 bis 26,23 Euro /t CO2) (vgl. Zenke/Fuhr 

2006:2-4). Eine Tonne CO2 hat aber seit Handelsstart 2005 nicht über 30 Euro gekostet(vgl.Frankfurter Rundschau 2007:10). 

Die Implementierung des Grünen Fonds der Globalen Umweltfazilität (Global Environmental Facility) erfolgt übrigens dur- 

ch drei globale Organisationen –  UNDP, UNEP und Weltbank (Maier 2007:213). Bis 2007 hat der GEF insgesamt 4,5 Mrd. 
USD vergeben (Maier 2007:214). China und andere Entwicklungsländer fordern, dass die Industrieländer 1% ihres Bruttoin- 

inlandprodukts (ca. $300 Milliarde) zu dem Umweltfazilitätsfond des Klimaschutzregimes beitragen sollen (Levi 2009:92). 
360 Auf der 14. Vertragsstaatenkonferenz von 1. bis 12. Dezember 2008 konnten damals aufgrund der prekären globalen Fi- 

nanz- und Wirtschaftskrise keine sehr ambitionierten Emissionsreduktionsziele vereinbart werden (vgl. Fischer 2010:731). 
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Staaten an politischen Willen fehlt, konkrete Vereinbarungen über ambitionierte Vereinbarung 

zur Lösung der Problematik der globalen Klimaverschmutzung zu erzielen361 (vgl. Bals/Neubauer 

2009:9). Bis jetzt befindet sich übrigens kein einziger Staat auf dem zwingend notwendigen Pfad  

zu drastischer Senkung von Treibhausgasen und das war der Grund, warum die ersten drei Plätze 

des 2009 vorgestellten Klimaschutzindexes unbelegt bleiben (Bals/Neubauer 2009:12). Auf der 

Vertragstaatenkonferenz in Posen legte Australien ein Emissionsreduzierungsziel von 5 Prozent 

bis zum Jahr 2020 gegenüber 2000 vor und versprach, eine Aufstockung des Reduzierungsziels 

auf 15 Prozent, wenn die Vereinigten Staaten von Amerika einbezogen werden(vgl.Bals/Neubauer 

2009:15). Auf der Vertragsstaatenkonferenz in Posen 2008 versprach die neu gewählte Regierung 

von den Vereinigten Staaten von Amerika (Präsident Barack Obamas Administration), dass bis 

2020 die Emission des Landes auf den Stand 1990 reduzieren wird (ein Null-Prozent-Ziel seit 

1990) – da Emissionen in den Vereinigten Staaten seit 1990 ungefähr 20 Prozent steigen, ist das 

Reduktionsziel nicht unbedeutend (Bals/Neubauer 2009:15). In vielen Verhandlungssträngen auf 

der Vertragsstaatenkonferenz in Posen stand auf der Agenda die Frage der Unterstützung der am 

meisten vom Klimawandel betroffenen Entwicklungsländer – nach den Verhandlungen wurde 

nach langjährigen Vorverhandlungen erstmals einige Modalitäten beschlossen (Bals/Neubauer 

2009:19). Auf dieser Vertragsstaatenkonferenz scheiterten Diskussionen über Klimawandelanpa- 

ssungsmaßnahmen (Bals/Neubauer 2009:19). Zum Technologie- und Finanzkooperationsstrang 

des Prozesses des Weltklimarahmenabkommens und des Kyoto-Protokolls wurde auf der Ver- 

tragsstaatenkonferenz in Posen eine Verhandlung darüber geführt und wie zuvor gab es keine sub- 

stanziellen Ergebnisse – die Europäische Union legte eine magere Vorstellung darüber, die die 

bislang existierende Kooperationsform (bilaterale Technologie- und Finanzkooperation) unter- 

stützt (vgl. Bals/Neubauer 2009:20). Zur Frage der Finanzkooperation fordern die Schwellen- und 

Entwicklungsländer von den Industrieländern jährlich nach Finanzüberweisungen an ihre Länder 

vorzunehmen (0,5 – 1 Prozent ihres jährlichen Bruttoinlandsprodukts – d.h. zirka 200 – 400 Mrd. 

USD), um Klimaschutz Vorort zu fördern (Bals/Neubauer 2009:20). Der Aspekt der Finanz- und 

Technologiekooperation als Verhandlungsstrang spielte eine eher untergeordnete Rolle (vgl. Bals/ 

Neubauer 2009:20). Das änderte sich bei nachfolgenden zwischenstaatlichen Verhandlungen362. 

                                                 
361 Auf der Vertragsstaatenkonferenz in Posen konnte beobachtet werden, dass es einige Industriestaaten (bis auf die Europäi- 

sche Union, die Schweiz und Norwegen) die Bereitwilligkeit fehlt, ernsthafte Verhandlung über die Reduktion der Emission 

von Treibhausgasen in ihren Ländern um 25-40 Prozent bis 2020 zu führen – eine der Empfehlungen des Weltklimarats im 

Jahr 2007 als Maßnahme zur Vermeidung des Anstiegs der globalen Temperatur über 2 Grad Celsius (vgl. Bals / Neubauer  

2009:9). Auf Vertragsstaatenkonferenz auf Bali wurde auf die Initiative und Unterstützung von der Schweiz und Norwegen 
die Relevanz von Finanz- und Technologiekooperationen zwischen Ländern des Nordens und Ländern des Südens als Tages- 

ordnung wieder thematisiert (Bals/Neubauer 2009:29-30). Bis auf Norwegen und die Schweiz waren die Industriestaaten aus 

Marktkonkurrenzgründen nicht bereit, Technologie- und Finanztransferleistungen an Entwicklungsländer als Klimaschutz- 

politikmaßnahme anzuwenden (Bals/Neubauer 2009:29-30). Die Entwicklungsländer konnten sich auf der Vertragsstaaaten- 

konferenz auf Bali bei den Verhandlungen nicht durchsetzen, dass für den Zeitraum vor 2012 einen Geldfluss (Finanzfluss) 

für den Klimawandelsanpassungsfonds in den Entwicklungsländern getätigt werden soll (vgl. Bals / Neubauer 2009:29-30).  
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Die fünfzehnte Vertragsstaatenkonferenz der multilateralen Klimarahmenkonvention fand 2009 in  

Kopenhagen statt, um ernsthafte Diskussionen über ein Post-Kyoto-Protokoll zu führen (Kte´pi  

2011:421). Von 7. bis 19. Dezember 2009 versammelten sich über 10.000 Delegierte aus 193 Na- 

tionalstaaten (darunter zählen 119 Staats- und Regierungschefs) in Kopenhagen für Weltklima- 

gipfel, um Verhandlungen über ein mögliches Folgeabkommen nach dem Ablauf des Kyoto-Pro- 

tokolls 2012 zu führen – die Verhandlungsgespräche sind so zäh gelaufen, dass keine ambitionier- 

te Vereinbarung hinsichtlich effektiver Lösung der Problematik des globalen Klimawandels getro- 

ffen wurde (vgl. z.B.Berie etal. 2010:713). Ohne konkrete Modalitäten wurde im Rahmen dieser  

Vertragskonferenz eine Vereinbarung abgeschlossen, dass ein Fonds eingerichtet werden soll, um  

die Entwicklungsländer bei der Bewältigung der negativen Folgen des globalen Klimawandels in  

ihren Ländern zu unterstützen (Fischer 2011:714). Bei der 15. Vertragsstaatenkonferenz 2009 in 

Kopenhagen wurden Verhandlungen über Folgeabkommen nach dem Ablauf des Kyoto-Proto- 

kolls im Jahr 2012 geführt (vgl. Bulkeley/Newell 2010:21). Summa summarum könnten deshalb 

die Verhandlungen der Vertragsstaatenkonferenz in Kopenhagen in aller Hinsicht inhaltlich und 

prozessual evaluativ-analytisch nur noch als gescheitert betrachtet werden (vgl.Fischer 2011:714).  

 

Die 16. Vertragsstaatenkonferenz fand im November und Dezember 2010 in Cancun statt. Diese 

Vertragsstaatenkonferenz fand genau vom 29. November bis 11. Dezember 2010 statt und endete 

in vieler Hinsicht mit unerwartetem Verhandlungserfolg (vgl. u.a. Fischer 2011:714). Einige Fern- 

ziele des Abkommens von Cancun lassen sich wie folgt wiedergeben: Bezugnehmend auf den 4. 

Bericht des Weltklimarats einigten sich 193 Staaten (bis auf Bolivien) darüber, dass ein Zwei-

Grad-Ziel als Mindestzielsetzung zur Lösung des Problems des Klimawandels gilt (Fischer 

2011:714; Frankfurter Allgemeine 2010:2). Auf dieser Konferenz wurde beschlossen, dass Emi- 

ssionshandel weiter betrieben werden soll (vgl. Frankfurter Allgemeine 2010:2). Der Widerstand  

Boliviens gegen die Verabschiedung der Vereinbarungen der Vertragsstaatenkonferenz in Can- 

cun363 fand keine Unterstützung von keinem einzigen Mitgliedstaat (vgl. Frankfurter Allgemeine 

2010:1; Fischer 2011:714). Eine Vereinbarung darüber wurde erzielt, dass das im Jahr 2012 aus- 

                                                                                                                                                         
362 An der ersten Vorkonferenz zur 15. Vertragsstaatenkonferenz in der dänischen Stadt Kopenhagen nahmen vom 29. März 
bis 8. April 2009 in Bonn 2500 Konferenzdelegierte aus 175 Ländern teil und die Vereinigten Staaten von Amerika unter der 

neuen Regierung machte weiterhin keine Zugeständnisangaben zu den Emissionsreduktionszielen des Landes (Fischer 2010: 

732). An der zweiten Vorkonferenz zur 15. Vertragsstaatenkonferenz in Kopenhagen nahmen 4000 Delegierte aus 182 

Ländern teil und auf dieser Konferenz machte die Vereinigten Staaten von Amerika den Vorschlag sich nicht am Kyoto-

Protokoll zu orientieren, sondern an der Klimarahmenkonvention vom Jahr 1992 (Fischer 2010:732). Auf der Kopenhagen- 
er Konferenz akzeptierte die Europäische Union unabhängig von den Ergebnissen der Vertragsstaatenkonferenz in Kopenha- 

gen ein Emissionsreduktionsziel von 20% bis 2020 zu erreichen und seit 2008 gilt diese Emissionsreduktionszielvorgabe der 
Europäischen Union als rechtlich verbindlich (vgl. Bals/Neubauer 2009:15). Über die Hälfte dieser Emissionsreduktion kann 

durch sachprojektbasierten Emissionshandel in den Entwicklungsländern erzielt werden (vgl. u.a. Bals/Neubauer 2009:15). 
363 Die Konflikte im Rahmen der Klimaverhandlung in Kopenhagen im Dezember 2009 über ein Nachfolgeabkommen nach 

dem Ablauf des Kyoto-Protokolls entmutigten Investoren, die viel in erneuerbaren Energien investieren wollen (vgl. Victor/ 

Yueh 2010:63). Weitere Aspekte lassen sich noch erwähnen. Private Unternehmen spielten bei diesen Verhandlungen des 
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laufende Kyoto-Protokoll so schnell wie möglich durch eine neue ausgehandelte ambitionierte 

globale Vereinbarung ersetzt werden soll, die vorsieht, dass bis 2020 eine 25 bis 40 Prozent Treib- 

hausgasreduktion erzielt wird364 (Fischer 2011:714). Bei Verhandlungen auf der Vertragsstaaten- 

konferenz in Cancun wurde wenigstens eine Hoffnung für mehr Bemühungen um den Schutz des 

globalen Klimas geschaffen – und die mexikanische Außenministerin Patricia Espinosa, die Lei- 

terin der Tagung, beschrieb die Verhandlungsergebnisse als einen wünschenswerten historischen  

Durchbruch und Präsident Barack Obama fügte hinzu, dass die Verhandlungen zumindest die  

Bemühungen um globalen Klimaschutz vorangebracht haben (Frankfurter Allgemeine 2010:1).  

Die zentralen Sachbeschlüsse dieser Vertragsstaatenkonferenz sind gut dokumentiert: Erstens die 

Staatengemeinschaft erkannte zum ersten Mal, dass Erderwärmungsanstieg gegenüber dem Erd- 

wärmungsstand der vorindustriellen Ära auf 2 Grad Celsius reduziert werden muss (Frankfurter  

Allgemeine 2010:2). Dabei wurde vereinbart, dass ein Reduzierungsziel von 1,5 Grad Celsius 

nicht ausgeschlossen werden soll. Die ein Jahr zuvor in Kopenhagen gemachten Zugeständnisse  

von vielen Industrie- und Schwellenländer wurden zur Kenntnis genommen (vgl. Frankfurter All- 

gemeine 2010:2). Und dabei wurden freiwillige klimaschutzbezogene Aktivitäten von den Ver- 

einigten Staaten von Amerika zum ersten Mal in den Dokumenten der Vereinten Nationen 

registriert (vgl. Frankfurter Allgemeine 2010:2). Zweitens auf der Konferenz wurden auch die 

folgenden Themen weiter verhandelt: Relevanz des Waldschutzes für globalen Klimaschutz, 

technologische Kooperation zwischen den Industrie- und Entwicklungsländern als klimaschutzre- 

levante Maßnahmen, Aufbau globalen Mess- und Kontrollsystems für die Überwachung der 

Reduktion von globalen Treibhausgasen, die Einrichtung eines ab 2020 mit 100 Milliarden 

jährlich ausgestatteten Fonds für klimabezogene Anpassungen in den Entwicklungsländern 

(vgl.Frankfurter Allgemeine 2010:2). Also mehr Finanzmittel und Zwei-Grad-Reduktionsziel 

können als die zentralen Ergebnisse der Vertragsstaatenkonferenz in Cancun bezeichnet 

werden (vgl. Frankfurter Allgemeine 2010:1). Weitere Vereinbarungen der Vertragsstaatenkonfe- 

renz in Cancun waren wie folgt: Es wurde auf der Vertragsstaatenkonferenz in Cancun365 verein-

bart, dass die Weltbank den jährlich mit 100 Milliarden USD ausgestatten und ab 2020 in Kraft  

                                                                                                                                                         
Klimaregimes eine unterstützende Rolle. Mercedes Benz, BMW, SAS und Honda waren beispielsweise als Sponsoren der 
COP-15-Konferenz in Kopenhagen (von 7 bis 8 Dezember 2009) spürbar präsent(vgl. Erman/Uhlin 2010:3). Und Zivilgesell- 

schaften übten auch einen gewissen Einfluss auf diese Verhandlungen des globalen Klimaregimes. Transnationale Zivilgese- 

llschaften wie z.B. Nichtregierungsorganisationen und Wissenschaftsgesellschaften wurden im Rahmen der COP-15-Konfe- 

renz nicht nur als Beobachter eingeladen, sondern sie wurden auch manchmal eingeladen, Rede vor den Teilnehmern zu hal- 
ten. Viele transnationale Organisationen mobilisierten viele Menschen als Demonstranten für ein zügiges globales Klimasch- 

utzhandeln. Am 12. Dezember 2009 wurden dadurch über 40.000 Menschen/Demonstranten in Kopenhagen gegen mangeln- 

des ambitioniertes globales klimapolitisches Handeln der nationalen Regierungen mobilisiert (vgl. Erman/Uhlin 2010:3-4).  

Es lässt sich in diesem Zusammenhang noch erwähnen, dass sowohl die Konferenz der Vertragsparteien (COP-15) 2009 in 

Kopenhagen als auch die Konferenz der Vertragsparteien (COP-16) 2010 in Cancun keine grosse Hoffnung machen konnten,  

dass künftige Steigerung der klimaschädlichen Emission in jeder Hinsicht ausgeschlossen werden kann (Storch et al. 2011:3). 
364 193 Staaten (bis auf Bolivien) einigten sich auf der Vertragsstaatenkonferenz in Cancun auf eine Begrenzung der Erwär- 

mung der Erde und vereinbarten sich darüber, 100 Millarde USD dafür bereitstellen (vgl. Frankfurter Allgemeine 2010:1). 
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tretenden Klimaanpassungsfonds verwalten soll (vgl. Mihm 2010:11). In diesem deskriptiven 

Zusammenhang lässt sich erwähnen, dass sogar zahlreiche umweltschutzbezogene Akteure die 

Ergebnisse dieser Vertragsstaatenkonferenz zumindest gelobt haben. WWF und Oxfam lobte die  

Ergebnisse der Vertragsstaatenkonferenz in Cancun als  „Wiederbelebung des globalen Klima- 

schutzes“ (vgl. Bauchmüller 2010:1). Verhandlungstransparenz und die Einbeziehung aller be- 

troffenen Staaten (Verursacher und die Betroffene) wurden nach Einschätzung einer der Verhand- 

lungsleiter (Patricia Epinosa Cantellano, mexikanische Leiterin des Außenministeriums) als die  

Ursachen des Erfolgs der Vertragsstaatenkonferenz in mexikanischer Cancun konstatiert (vgl. Fi- 

scher 2011:714). Einige solcher Erfolge lassen sich nennen. Zum ersten Mal in der Geschichte der  

globalen Klimmschutzverhandlungen konnten die Vereinigten Staaten, Indien und China sich auf  

das Zwei-Grad-Ziel (für die globale Temperatur) gegenüber dem Stand der vorindustriellen Zeit  

einlassen (Süddeutsche Zeitung 2010:2). Nach Angaben der UN/World Meteorological Organisa- 

tion stieg die Welttemperatur in dem letzten Jahrhundert bereits um 1 Grad (Mansbach/Rafferty 

2008:664) und im Durchschnitt hat sich die Erdtemperatur seit der industriellen Revolution um 1 

Grad Celsius erwärmt (vgl. World Bank 2010:4). In Cancun wurde erzielt, dass auf der nächsten  

Vertragsstaatenkonferenz in Durban (Südafrika) Modalitäten verhandelt werden werden (Frank- 

furter Allgemeine 2010:1). Bis zur Durbaner Vertragsstaatenkonferenz sollte detailliert geklärt  

werden, wie Entwicklungsländer künftig beim Erhalt und Schutz von Wäldern in ihren Ländern 

entweder über Spezialfonds oder Emissionshandel finanziell unterstützt werden können (Fischer 

2011:714). Da Bäume durch Fotosynthese den Kohlenstoff aus dem Kohlendioxid binden und  

einlagern (d.h. Funktion als Kohlendioxid-Speicher) (Milbradt 2011:182), ist die Anerkennung366  

der Relevanz des Waldschutzes als Teilmaßnahmen für den globalen Klimaschutz bedeutsam367.  

 

In der südafrikanischen Hafenstadt Durban beschäftigten sich ab 28. November 2011 tausende  

Vertreter von über 190 Nationalstaaten (und Nicht-Regierungsorganisationen) im Rahmen der 17.  

Vertragsstaatenkonferenz zwei wochenlang mit Finanzierungsdetails des im vorigen Jahr beschlo- 

                                                                                                                                                         
365 Im Rahmen der Verhandlungen der Vertragsstaatenkonferenzen finden auch bi- oder multilateralen Nebenverhandlungen 

zwischen einigen Ländern statt. Zur Rettung des Weltklimaschutzprozesses in Cancun und über die Erfolge der Verhandlung- 

en kommentierte der Unterhändler für die Vereinigten Staaten von Amerika über die wirkungsvolle Folge der Verhandlungs- 

achse Washington-Peking dass, nicht die letzten Verhandlungstunden unter den Staaten in Cancun, sondern der mühevollen 

Monate davor, in den er als Unterhändler der Vereinigten Staaten von Amerika mehrfach mit seinen chinesischen Kollegen 

darüber verhandelt hatten (Müller-Jung 2010:1). Da Verursacherstaaten (z.B die Vereinigten Staaten von Amerika und China) 

ihren Lebensstandard nicht von anderen vorschreiben lassen, ist Appell an Eigeninteresse immer notwendig (Mihm 2010:11). 
366 Anfang November 2011 berichtete die Internationale Energie-Agentur(IEA), dass das Zwei-Grad-Ziel kaum zu realisieren 

ist, wenn die Treibhausgasemissionen in vielen Schwellen-und Entwicklungsländern noch weiter ansteigen(Schlandt 2011:3).  
367 Während jährlich zirka 129 000 Quadrat Kilometer Wald weltweit abgeholzt werden, werden nur 56 000 Quadrat Kilome- 

ter durch gezielte Aufforstungsförderprogramme gepflanzt (Milbradt et al. 2011:182). Von 1990 bis 2007 verlor die Welt 
zirka 140 Millionen Hektar Wald – mehr als 8 Millionen Hektar pro Jahr (World Bank 2011:115). Die Intensität der globalen 

Waldflächenverlust scheint einbisschen sich zu verlangsamen, denn im Vergleich zu 8,9 Millionen Waldflächenverlust pro 

Jahr 1990 bis 2007 lag die globale Waldflächenverlust von 2000 bis 2007 auf 8,9 Millionen Hektars (World Bank 2011:115). 

Die Etablierung von Klimaschutzverträgen, die auf Fairnessprinzipien basieren, sind hochrelevant (vgl. Engelman 2009:264).  
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ssenen Fonds (d.h. Green Development Fund), der vorsieht, dass ab 2020 eine Gesamtsumme von  

100 Milliarden US-Dollar den Entwicklungsländern zur Verfügung gestellt werden, um diesen  

Ländern sowohl bei Klimaschutzanstrengungen als auch bei Anpassungen an den Folgen des Kli- 

mawandels (z.B. Deichbau, Gesundheitssicherungsmaßnahmen und Ernährungssicherungsmaß- 

nahmen usw.) zu helfen(Frankfurter Allgemeine 2011a:5; Wille 2011a:3). Hinsichtlich der Dring- 

lichkeit des globalen Handelns bei der Bewältigung des Problems des globalen Klimawandels368  

warnte die Generalsekretärin des UN-Klimasekretariats, Christiana Figueres, in ihrer Eröffnungs- 

rede zum Auftakt der 17. Vertragsstaatenkonferenz stark davor, dass „die Alarmglocken schrill- 

en“, denn die Konzentration von globalen Treibhausgasen ist noch nie zuvor so sehr hoch wie in 

der Gegenwart (vgl. Frankfurter Allgemeine 2011a:5). Die Verlängerung des auslaufenden Kyoto-

Protokolls, Erhöhung der Emissionsreduktionsziele der Hauptemittenten sowie adäquate Finan- 

zierung des Green Development Fund können als Messgröße zur Wertung der 17. Vertragsstaa- 

tenkonferenz in Durban als erfolgreich gelten (Wille 2011a:2). Am 11.Dezember 2011 kamen die 

Verhandlungen der 17. Vertragsstaatenkonferenz zu Ende. Im Rahmen dieser Verhandlungen 

wurden einige Vereinbarungen beschlossen. Die Ergebnisse dieser Verhandlungen lassen sich wie  

folgt pointiert wiedergeben: Erstens ein ab 2020 in kraftzusetzendes globales Klimaschutzabko- 

mmen mit Emissionsreduktionsverpflichtungen soll bis 2015 entworfen werden, das zum ersten  

Mal für alle Länder der Welt verbindlich369 gelten soll (Frankfurter Allgemein 2011b:1; Mihm 

2011:1). Zweitens die Verpflichtungs- bzw. Vertragsperiode des Kyoto-Abkommens (d.h. 2008-

2012) wurde verlängert und Kerndetails über eine zweite Vertragsperiode wurden auf die 18. Ver- 

tragsstaatenkonferenz in Katar im Dezember 2012 vertagt (vgl. Frankfuter Allgemeine 2011b:1; 

Mihm 2011:1). Drittens Beratungen über mögliche allgemein verbindliche Kohlendioxidemi-

ssionsabgaben für Schiffe wurden vorläufig geführt (Frankfurter Allgemeine 2011b:2). Viertens 

wurde dabei auch beschlossen, dass der Klimafonds bereits ab 2012 seine Finanzierungsaufgaben 

wirksam aufnehmen soll, um die Entwicklungsländer bei Vermeidungs- und Anpassungsmaß- 

nahmen zu unterstützen (vgl. u.a. Frankfurter Allgemeine 2011b:1; Mihm 2011:1) und für die 

Finanzierungsjahre von 2010 bis 2012 wurde eine Gesamtsumme von 30 Milliarden US-Dollar 

von Geberländern zugesagt(Frankfuter Allgemeine 2011b:2). Das Versprechen mancher Länder370 

sich überhaupt für verbindlich messbare Treibhausgasemissionsreduktionen zu verpflichten, kann  

                                                 
368 Einigkeit herrscht unter Verhandlungspartnern, dass die Notwendigkeit der Halbierung der Emission von Treibhausgasen 

(1990 als Basisjahr) bis 2050 wichtig ist – auch wenn die Industrieländer ihre Emissionen bis null Prozent reduzieren und die 

Emissionen in übrigen Ländern stabil bleiben, lässt sich dieses Emissionenreduktionsziel nicht erreichen (vgl. Levi 2009:93). 
369 Es sind solche Abkommen, die die im Rahmen der vorliegenden Arbeit verwendeten Theorie ausdrücklich gefordert wird. 
370 Bezüglich der Verlängerungen der Vertragsperiode des Kyoto-Protokolls kündigten Kanada, Russland und Japan an, dass 

sie sich uberlegen, ob sie bei der zweiten Vertragsperiode mitmachen wollen oder nicht (Mihm 2011:1). Im Dezember  

2011 stieg Kanada aus dem Kyoto-Protokoll aus und das Land versprach bei dem ab 2020 inkraftzusetzenden globalen Kli- 

maschutzabkommen mitzumachen (Wille 2011b:11). Da Kanada weltgrößtes Mineralöl aus Teersand fördert, dessen Abbau 

mit hohen Treibhausgasemissionen verbunden ist, konnte das Land sein Kyoto-Treibhausgasemissionsreduktionsziel von 6 

Prozent gegenüber 1990 Emissionsstand nicht mehr erfüllen – sondern passierte sogar das Gegenteil, denn beim Abschluss 
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als positives Signal betrachtet werden. Nichtdestotrozt lässt sich erwähnen, dass wenige Stunden  

nachdem er aus Verhandlungen der 17. Vertragsstaatenkonferenz zurückgekehrt war, kündigte der 

kanadische Umweltminister, dass kanadische Regierung sich entschieden hat, aus dem Kyoto-

Protokoll auszusteigen: „Das Kyoto-Protokoll ist für uns Vergangenheit, weil es große Emittent- 

en wie die USA und China nicht mit einbezieht. Wir nutzen unser legales Recht aus dem Vertrag 

auszusteigen“ (Michel 2011:8). Sollten auch Russland und Japan bei der zweiten Verpflichtungs- 

periode des Kyoto-Protokolls nicht mitmachen, dann werden die restlichen Verpflichtungsstaaten 

des Protokolls nur für 15 Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich sein (Mihm 2011:1). 

 

Am 8. Dezember 2012 gingen in Katars Hauptstadt Doha nach zwei Wochen die Verhandlungen 

der 18. Vertragsstaatenkonferenz (17 000 Delegierten aus 200 Staaten waren präsent) des global- 

en Klimaregimes zu Ende – auf der Konferenz wurde vereinbart, dass das Kyoto-Protokoll (eher 

in geschwächer Fassung, denn nur 15 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen sollen durch 

dieses rechtverbindliche globale Klimaabkommen reduziert werden) bis zum Jahr 2020 zu verlän- 

gern (Müller-Jung 2012:2). Da China und die übrigen Entwicklungsländer zur Bedingung ihrer 

Mitwirkung beim in Durban vereinbarten Folgeabkommen des Kyoto-Protokolls die Fortsetzung 

des Kyoto-Protokolls bis 2020 machten, konnte einen Kompromiss über die Fortsetzung des 

Kyoto-Protokolls erzielt werden(Müller-Jung 2012:2). Die Ergebnisse der 18. Vertragsstaatenkon- 

ferenz in Katar waren alles anderes als ambitioniert und viele Analysten und Beobachter waren 

darüber enttäuscht. Hinsichtlich der Ergebnisse der Verhandlungen resümiert Joachim Müller-

Jung die Einschätzungen einiger Beobachter wie folgt: „Das Ergebnis wird aber von Umweltver- 

bänden, Kirchen, Menschenrechtsgruppen und Parteien als unzureichend kritisiert. Insbesondere 

das Ziel, die globale Erwärmung langfristig auf unter zwei Grad zu begrenzen, wird angezwei- 

felt“ (Müller-Jung 2012:2). Diesbezüglich konstatiert Joachim Müller-Jung: „Nur wenn die Koh- 

lendioxid-Emissionen ab 2020 sukzessive zurückgehen, wird es nach wissenschaftlichen Berech- 

nungen möglich sein, die Erwärmung auf lange Sicht auf zwei Grad zu begrenzen. Doha hat kaum 

etwas in diese Richtung bewegt. Nach den besten Schätzungen steuert die Welt auf mehr als drei 

Grad Erwärmung im Mittel zu“ (Müller-Jung 2012:2). Und einige bisherige Maßnahmenverhand- 

lungen wurden in Doha anschließend geführt. Hinsichtlich der finanziellen Unterstützung für die 

Entwicklungsländer bei Klimawandelanpassungen sagten Staaten der Europäischen Union eine 

gesamte Summe von 6,2 Milliarden USD zu – aber einige Staaten wie zum Beispiel die Vereinig- 

ten Staaten von Amerika sorgten dafür, dass weitere Gespräche darüber auf der nächsten Konfe- 

renz (19.Vertragsstaatenkonferenz in der polnishen Stadt Warschau) verschoben werden konnten.  

                                                                                                                                                         
des Kyoto-Protokolls lagen Treibhausemissionssteigerungen in Kanada 17 Prozent gegenüber 1990 und bei dem Ausstieg aus 

dem Kyoto-Protokoll lagen sie bei 23 Prozent über dem Kyoto-Treibhausgasemissionsreduktionsziel des Landes (Michel 

2011:8). Kanadas Energiepolitik war für die Nicht-Erfüllung der Verpflichtung des Landes verantwortlich (Wille 2011b:11).  
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Verhandlungen des Klimaregimes werden in der Literatur oft unter vier Verhandlungspaketen  

zugeordnet (Bals/Neubauer 2009:14): Im ersten Verhandlungspaket handelt es sich um die Bear- 

beitung der Emissionsreduktionsziele. Im zweiten Paket geht es um die Anpassungsalternativen. 

Im dritten Paket geht es um Technologiekooperation zwischen den Ländern des Südens und den 

Ländern des Nordens. Im vierten Verhandlungspaket handelt es sich zum Schluß um die Finanzie- 

rung von Maßnahmen zum Schutz des globalen Klimas und des Waldes (Bals/Neubauer 2009:14).   

 

Summa Summarum hat sich insgesamt der Ton der globalen Klimaschutzverhandlungen im Laufe 

der Zeit im Vergleich zu Verhandlungen in den 1990er Jahren langsam verbessert, weil die wahr- 

nehmbaren politisch-ökonomischen Kosten des globalen Klimaschutzes günstiger geworden sind.  

Neuerdings gab es einige Ereignisse, die die politökonomischen Handlungsbedingungen der Ver- 

handlungen begünstigen. Erstens die mächtigen Interessengruppen (Climate Council und Global  

Climate Coalition – die sich zuvor gegen ambitionierte Klimaschutzmaßnahmen wehrten – haben  

sich aufgelöst (Buckley/Newell 2010:88). Zweitens äußern sich viele bisherige Gegner ambitio- 

nierter globaler Klimaschutzziele derzeit positiv über die Relevanz ambitionierter Klimaziele 

(Buckley/Newell 2010:93). Drittens das Klimaschutzbewusstsein hat sich auch in den Entwick- 

lungsländern gesteigert, denn sie machen selbst ihre eigenen Erfahrungen über klimabezogene 

Naturkatastrophen. Viertens klimaschutzbezogene Bildung und Aufklärung steigen. Fünftens die 

Einrichtung des Klimaschutzfonds wird sich als einen Beitrag zum Klimaschutz in Entwicklungs- 

ländern erweisen. Sechstens viele Unternehmen betrachten Investitionen in klimafreundlichen Be- 

reichen nicht mehr als nachteilig, sondern sogar als rentable. Spencer Weart (2011:74-77) fasst 

Entwicklungen globaler Klimafragen kurz: Neues Bedenken über den globalen Klimawandel (von 

1930 bis 1969); Häufung wissenschaftlicher Evidenzen über globaler Klimaschäden (von 1970 bis 

1987); Druck auf ein konsequentes politisches Handeln (von 1988 bis 2001); wissenschaftlicher 

Konsens über Klimawandel aber nicht über Klimaproblemlösungsansätze (Weart 2011:74-77). 

Wie ausgeführt verlief der Prozess der globalen Klimaverhandlungen bislang nicht nur langsam, 

mühsam und schleppend371, sondern auch zäh, unambitioniert und konsensunfähig. Wie im nach- 

folgenden Abschnitt dieses Kapitels gezeigt wird, konnten daher kaum ambitionierte Maßnahmen  

umgesetzt werden. Das globale Klimaschutzregime erweist sich dadurch quantitativbezogen als  

eher ineffektiv. Deshalb ist der globale Treibhausgasemissionstrend enttäuschend ungebrochen.   

                                                 
371 Verärgert über den zögerlichen und kaum wirkungsvollen Ablauf der globalen Klimaschutzverhandlungen trotz des be- 

schleunigten Tempos der Treibhausgasemissionen (Beschleunigung der Klimaschäden) bewerten viele Autoren die Ergebni- 
sse der Verhandlungen als nicht adäquat. Ein hochrangiger Vertreter des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, Achim 

Steiner, äußerte sich enttäuschend , dass nach fast drei Dekaden des Beschlusses der Klimarahmenkonvention kaum kei- 
nen Durchbruch hinsichtlich ambitionierter Reduktion der Emission von globalen Treibhausgasen verwirklicht werden konn- 

ten (Wille 2011:2). Zur Frage, warum viele Länder sich immer noch keine konkreten verbindlichen Treibhausgasreduktions- 

zusagen machten, brachte der damalige deutsche Umweltminister und einer der deutschen Delegation zu der 17. Weltklima- 

konferenz in Durban es auf den Punkt: „Leider sind die Vereinigten Staaten von Amerika, China, Indien und andere Schwe- 

llenländer aus politischen oder ökonomischen Gründen dazu nicht oder noch nicht bereit“ (Frankfurter Allgemeine 2011:5). 
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7.6. Post-konstitutionelle Phase des Klimaschutzregimes – mühselig und kaum effektiv 

Die Effektivität der global vereinbarten (eher unzureichenden) Maßnahmen zum Schutz des glo- 

balen Klimas ist geringfügig. Beispielsweise nach aggregierten quantitativen Untersuchungen der 

weltweiten Entwicklung globaler Kohlendioxidemissionen seit der Kyoto-Protokollverabschie- 

dung herrscht Einigkeit unter Ökonomen, dass ein weltweiter Rückgang der Kohlendioxidemi- 

ssionen bislang nicht der Fall ist. Georg Milbradt et al. (2011:194) brachten es wie folgt auf den 

Punkt: „Blickt man aber auf den globalen Kohlendioxidausstoß, so stellt man fest: der Aufwärts- 

trend ist ungebrochen“ (Milbradt et al. 2011:194). Das Kyoto-Protokoll hat bislang kaum eine 

Auswirkung auf globale Emission von Treibhausgasen gehabt (Victor/Yueh 2010:63). Genauso  

bewertet der Weltbankbericht die Wirksamkeit des Kyoto-Protokolls als enttäuschend wie folgt:  

„Eine Dekade nachdem das Kyoto-Protokoll Treibhausgasemissionsbegrenzungsziele für die 

Industrieländer gesetzt hatte, erweist sich die Bilanz des ersten Quartals der Bestandsaufnahme als 

enttäuschend, denn deren gesamten Treibhausgasemissionen sind sogar gestiegen. Noch schlimm- 

er ist die Tatsache, dass die Steigerung rasant ist“ (World Bank 2010:4). Diese Feststellungen 

lassen anhand von Aggregatstatistiken über deren Entwicklung stützen: Mit einer jährlichen 

Zunahme von 3, 5 Prozent nahmen die globalen Emissionen von Kohlendioxid372 von 1990 bis 

2007 insgesamt um 38 Prozent zu (373Fischer 2010:726). Gegenüber dem Stand der durchschnittli- 

chen globalen Emissionen in den 1990er Jahren (0,9 Prozent) vervierfachten sich die jährlichen 

gesamten globalen Kohlendioxidemissionen von 2000 bis 2007 (3,5 Prozent) (Fischer 2010:727). 

 

Von 280 ppmv im Jahr 1850 ist die globale Kohlendioxidkonzentration auf 372 ppmv (parts per 

million) in den 2000er Jahren angestiegen und deren Verdopplung wird in den nächsten Deka- 

den erwartet (Quaschning 2006:26). Die gegenwärtige globale Kohlendioxidkonzentration374 liegt 

am höchsten seit über 250 000 Jahren (vgl. Quashning 2006:26). Methanausstoß beträgt klimare- 

levanzbezogen um 15 Prozent der Treibhausgase (vgl. Quaschning 2006:26). Im Jahr 1998 betrug  

Methanemission um 1,745 ppmv des troposphärischen Gasmischungsverhältnisses – über eine 

Verdoppelung der Konzentrationsmenge im vorindustriellen Zeitalter von 0,7 ppmv (Quaschning 

2006:26). Bei Rinderzucht und Reisanbau sowie durch Erdgasgewinnung, Kohlenbergbau und 

Mülldeponie als Grubengas entsteht die Freisetzung von Methan375 (Quaschning 2006:26). Mit 11  

                                                 
372 Es lässt sich noch hinzufügen, dass 1990 Kohlendoxid 79,4 Prozent des Anteils der globalen Treibhausgase betrug und im 

Jahr 2009 betrug Kohlendioxid 81,1 Prozent des Anteils der emittierten globalen Treibhausgase (vgl. u.a.UNFCCC 2011:10). 
373 Aggregatstatistiken über die Entwicklung des globalen Kohlendioxidausstoßes belegen diesen Kohlendioxidemissionsauf- 

wärtstrend aufhellend. Durch einige komparative Entwicklung von Kohlendioxidemissionen lässt es sich beispielsweise zeigen. 

Nach statistischen Angaben des Global Carbon Projects wurde eine Gesamtmenge von 6. Mrd. t CO2 im Jahr 2007 emittiert 

und das stellt den höchsten Stand seit der Menschengeschichte dar – Während 31, 2 Mrd. t CO2 davon aus fossiler Energie- 

trägerverbrenung und Zementproduktion stammten, stammt der Rest 5,5 Mrd. t. CO2 aus Waldrodung (Fischer 2010:726). 
374 Durch Kohlendioxidemissionsminderungen sinken die Kosten klimabezogener Schäden drastisch (vgl. u.a. IPCC 2003:1).  
375 Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen können Methanemissionen im Landwirtschaftsektor folgend reduziert werden:Ab- 

trocknung von Reisstroten mindestens einmal jährlich und Wiederverwertung von Reisabfallprodukten werden Methan- 



 215 

Prozent des Anteils am klimaschädlichen anthropogenen Treibhauseffekt ist Fluorchlorkohlenwa- 

sserstoffreduktion für Umweltschutzfragen auch sehr relevant (Quaschning 2006:26). Durch land- 

wirtschaftlichen Stickstoffdüngereinsatz und Branddrohung in tropischen Regenwäldern entstehen 

die Emissionen von Distickstoffoxid (N2O) – zwar lag Disticksstoffoxidemissionen im Jahr 2001 

bei 0,317 ppmv (16 Prozent grösser als im vorindustriellen Zeitalter), aber aufgrund der langen 

Verweilzeitspanne dieses Schadstoffs in der Atmosphäre, erweist sich ihre drastische Reduktion376 

bzw. Vermeidung als wichtig (vgl. Quaschning 2006:27). Zirka 70 Prozent der Gesamtemissionen 

zwischen 1850 und 2000 passierten in der zweiten Hälfte des Zwanzigsten Jahrhunderts, und die 

Emissionskonzentration wuchs im gleichen Zeitraum von 330 auf 410 ppm (Stern 2009:37). Der 

Treibhausgasemissionsstand seit Klimaverhandlungen ist gestiegen. Angesichts dieser globalen 

Aggregatstatistik lässt es sich ableiten, dass die Emissionsredukionsziele des Kyoto-Protokolls 

nicht besonders ambitioniert sind und hinzu kommt die Tatsache, dass quantitative Emissionsbe- 

grenzungsziele für die Entwicklungsländer nicht gesetzt wurden (UNDP 2007:53). Übrigens die 

Entscheidungen von den Vereinigten Staaten von Amerika das Kyoto-Protokoll nicht zu ratifizie- 

ren, schwächten in gewisser Weise die erwarteten Gesamtreduktionen ab (UNDP 2007:53). Die 

Reduktion von Treibhausgasen in Russland und in Ländern der ehemaligen UdSSR (30 Prozent 

im Durchschnitt) in den 1990er Jahren hat weniger mit umweltpolitischen Maßnahmen zu tun, 

sondern vielmehr mit Wirtschaftsrezessionen – wegen ihrer wirtschaftlichen Erholung (Wirtschaf- 

tswachstum) steigen ihre Emissionen seit 1999 wieder (vgl. UNDP 2007:53). Von 1999 bis 2004 

sind Treibhausgasemissionen in Annex-I-Ländern (vorwiegend die OECD-Länder) um 11 Prozent 

gestiegen (UNDP 2007:53). Übrigens China, die Vereinigten Staaten von Amerika, Russland, In- 

dien und Japan belegten im Jahr 2007 hintereinander den ersten bis fünften Platz der größten Emi- 

ttenten von Kohlendioxid (vgl. Milbradt et al. 2011:170). Von 1990 bis 2007 waren die folgenden  

Länder die drittgrößte Emittenten von Kohlendioxid: China (4,074 Millionen metrische Tonnen 

der Erdöläquivalenz), Vereinigte Staaten von Amerika (971 Millionen metrische Tonnen der Öl- 

äquivalenz) und Indien (921 Millionen metrische Tonnen der Öläquivalenz) (World Bank 2011: 

122). Summierend weisen statistische Aggregatdaten darauf hin, dass Emissionsreduktionsziele  

                                                                                                                                                         
emissionen um 30 Prozent senken; Einsatz hochqualitativer Tierfütter und effizientes (gutes) Tierfüttermanagement werden 

globale Methanemissionen um 30 % senken (The World Bank 2010:155). Diese Empfehlungen sind von großer Bedeutung. 
376 Nach Weltbankangaben stieg die gesamte Menge der Emission von Nicht-Kohlendioxidtreibhausgasen (CH4, H20) von 

1,861.0 Millionen metrischen Tonnen im Jahr 1990 auf 1,978.9 Millionen metrischen Tonnen im Jahr 2005 leicht (vgl. World 

Bank 2010:362). Nach Weltbankbericht 2007 stieg die globale Emission von Kohlendioxid von 1990 bis 2003 um 19 Prozent 

(Kappas 2009:283). Von 1930 bis 1950 stieg die Konzentrationsintensität der im Kyoto-Protokoll aufgelisteten Treibhausga- 

se jährlich um zirka 5 ppm; und die gleiche Treibhausgasekonzentration stieg von 1950 bis 1970 jährlich um 1ppm; im Zeit- 

raum von 1970 bis 1990 erlebte sie eine doppelte Konzentrationssteigerung; von 1990 bis 2000 stieg sie um 2,5ppm und bis 

2050 wird prognostiziert, dass die Konzentration bei 3 bis 4 ppm liegen wird – also eine Steigerung von der jetzigen Konzen- 

tration von 430 auf 580 bis 630 (vgl. Stern 2009:40). Diese kontinuierliche Steigerung deutet mehr darauf hin, dass die Ge- 

fahr eines Zögerns beim Handeln erheblich sein kann (vgl. Stern 2009:40). CO2-Emissionen steigen in Schwellen- und Ent- 

wicklungsländern so rasant, dass sie künftig größere Mengen an Kohlendioxid als in den Industrieländern emittieren werden. 
Seit 2009 ist China der größte CO2-Emittent der Welt (vgl. Kumar 2009:120). Wenn die globale Gemeinschaft jetzt handelt, 

besteht die Möglichkeit, die Erdtemperatur im 21. Jahrhundert auf einem Steigerungsniveau von höchstens 2 Grad Celsius 

(verglichen mit vorindustriellem Niveau) zu stabilisieren (UNDP 2007:3). Mehr Bemühungen sind dagegen daher relevant.  
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des globalen Klimaregimes bislang nicht erreicht wurden. Es herrscht hier eine unverhältnismäßi- 

ge Problem-Lösungsansatz-Relation zwischen Emissionen und Gegenmaßnahmen. Während das 

Problem des Klimawandels übrigens in einem bedenklichen hohen Verlaufstempo voran schreitet 

(Milbradt etal. 2011:182), verlaufen globale Klimaschutzverhandlungen eher zu langsam. Es lohnt 

sich trotzdem zu zeigen, wie Emissionsreduktionen sowohl in den Industriestaaten als auch in den 

Entwicklungs- und Schwellenländern im Rahmen des Kyoto-Protokolls377 instrumentell vorgeno- 

mmen wurden, um die Erreichung der vereinbarten Treibhausgasemissionsverpflichtugen zu über- 

prüfen. Clean Development Mechanism wurde offiziell 2001 in Kraft gesetzt und 2008 registrier- 

te die Vereinten Nationen dessen tausendste finanzierte Projekt – während Dreiviertel der CDM- 

Projekte in Brasilien, Indien, China und Mexiko getätigt wurden, wurde sie in afrikanischen Län- 

dern kaum getätigt (Kappas 2009:287). Zwar gibt es gegenwärtig 400 neue CDM-Projekte jährli- 

ch, aber CDM-Projekte alleine stellen nicht die nötigen Technologie- und Finanzströme für den 

Ausbau umweltfreundlicher Technologien in Entwicklungsländern bereit (Stern 2009:194). Zur 

Wirkung des Mechanismus der Gemeinsamen Umsetzung (JI) wurden bis 2008 zwei JI-Projekte 

(in Neuseeland und in der Ukraine) von den Vereinten Nationen registriert (Kappas 2009:289). 

 

Emissionsrechthandelsystem378 wurde in der Europäischen Union im Jahr 2005 eingeführt, um 

Kohlendioxidemission in Europa gemäß Kyoto-Protokoll379 effektiv zu begrenzen (vgl. Milbradt 

etal. 2011:194). Genauer ausgedrückt trat am 1.1.2005 ein europaweiter Emissionsrechtshandel in 

Kraft (vgl. Hesselbarth 2008:30). Das europäische Emissionsrechthandelsystem380 orientiert sich 

viel an Kostensenkung. Basierend auf Emissionshandelrichtlinie 2003/87/EG existiert seit Januar  

2005 das EU-Emissionshandelsystem (EU/ETS) als Unterstützung innerhalb der EU-Mitglieder 

für kosteneffiziente nationale Umsetzung der vereinbarten Emissionsreduktionsziele, die am Kyo- 

to-Protokoll verankert sind (vgl. Scheelhaase/Grimme 2006:485). Im operativen Rahmen des EU- 

Emissionshandelsystems sind die Betreiber energieintensiver Anlagen sowie Versorger verpflich- 

tet, die Berechtigung für ihre Emissionen nachweislich vorzulegen – im Jahr 2006 sind 11 500 

solche Anlagen unter dem EU-Emissionshandelsystem erfasst (Scheelhaase/Grimme 2006:485). 

                                                 
377 In Artikel 17 des Kyoto-Protokolls wurde Emissionsrechthandel zwischen den Ländern ausdrücklich geregelt (vgl.Kappas 

2009:286) sowie Emissionsrechthandelsystem zwischen Unternehmen wie bei Emissionshandelsystem der Europäischen 

Union der Fall ist (vgl. Kappas 2009:286). Im Rahmen der Verhandlungen des Kyoto-Protokolls wurden in Anlehnung an 

Supplementäritätsprinzip zwei sogenannte flexible Instrumente entwickelt: die gemeinsame Projektumsetzung (Joint Imple- 

mentation) und Mechanismen für umweltgerechte Entwicklung (Clean Development Mechanism) (vgl. Kappas 2009:287).  
378 Die Diskussion über die Vermeidung der Kohlendioxidentstehung fokussiert sich auf vorsorgliche Emissionsmaßnahmen 

auf der lokalen, regionalen und globalen Ebene (vgl. Kumar 2009:130) – der Kern des Emissionsvermeidungsgesichtspunkts. 
379 Durch den flexiblen Mechanismus der gemeinsamen Umsetzung (Joint Implementation) enthalten Unternehmen, Staaten 

usw. Emissionsminderungsgutschriften (Emissions Reduction Units), wenn sie treibhausemissionsmindernde Projekte in den 

Industriestaaten tätigen (Geres/Frenzel 2006:508). Dieter Cansier und Raimund Krumm (1996:161) konstatieren, dass die 

Frage, ob Joint Implementation als privates oder staatliches Instrument umgesetzt werden sollte, immer noch offen bleibt.  
380 Yay (2010:102) konstatiert, dass die Grenzvermeidungskosten pro bzw. je Tonnne Kohlendioxid mehrfach höher als Emi-

ssionszertifikatkosten bzw. -preise sind(Yay 2010:102). Übrigens mit steigendem Bevölkerungswachstum sind kohlendioxid- 

reduzierende Politikmaßnahmen unabdingbar. Während 1980 die Weltbevölkerungszahl bei 4, 442 Milliarden lag, stieg sie 

im Jahr 2004 auf 6,086 Milliarden (United Nations 2007:14). Im Jahr 2011 erreichte sie 7 Milliarden und steigt noch weiter.  
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Die Länder der Europäischen Union ratifizierten im Rahmen des Protokolls Emissionsreduktions- 

ziel bis 2020 von 12%, aber 2007 konnten sie ihre Treibhausgasemissionen um 2 Prozent redu- 

zieren (UNDP 2007:54). Emissionshandel gilt im Moment nicht für alle kohlendioxidreichen Sek- 

toren, sondern für hohe kohlendioxidintensive Sektoren. Beispielsweise wurde ab 2012 der Emi- 

ssionshandel beim Flugverkehr eingeführt und das gilt ausschließlich nur für den Kohlendioxid- 

ausstoß im europäischem Luftraum. Zwar konnten einige Länder in der Europäischen Union (wie 

Deutschland) ihre Kyoto-Emissionsreduktionsverpflichtungsziele erreichen (Milbradt 2011:195), 

aber durchschnittlich konnten Länder der Europäischen Union nicht die vorgesehenen Emissions- 

reduktionsziele des Kyoto-Protokolls erreichen. In Spanien stiegen die Treibhausgasemissionen  

von 1990 bis 2007 wegen des Wirtschaftswachstums des Landes um 50 Prozent (vgl.UNDP 2007: 

54). In vielen europäischen Ländern schwanken die Treibhausgasemissionen. Angesichts anstei- 

gender Emission von Treibhausgasen verfehlte die EU 2008 die Erreichung ihres im Rahmen des 

Kyoto-Protokolls (KP) verpflichteten Emissionsreduktionsziels (Hesselbarth 2008:32). Im Rah- 

men des Kyoto-Protokolls381 ratifizierte Japan ein Emissionreduktionsziel von 6 Prozent, aber in 

2005 stieg die Treibausgasemission des Landes im Jahr 2005 um 8 Prozent (verglichen mit dem 

Stand von 1990) (UNDP 2007:54). Die Gesamttreibhausgasemissionen in den Vereinigten Staaten 

von Amerika stiegen um 16 Prozent bis 2007 (verglichen mit dem Stand von 1990) (vgl. UNDP 

2007:54). In Australien (der damals das Kyoto-Protokoll nicht ratifiziert hat) stiegen Treibhaus- 

gasemissionen von 1990 bis 2007 um 21 Prozent (vgl. UNDP 2007:54). Im Jahr 2011 wurde die  

Gesetzvorlage zur Einführung von einem Emissionsrechtshandelsystem von australischem Par- 

lament beschlossen. Einige Unterzeicherstaaten des Kyoto-Protokolls382 aus dem Globalen Süden  

(Entwicklungsländer, die Kyoto-Protokoll ohne Emissonsreduktionsverpflichtungen ratifiziert ha- 

ben) profitieren durch die Teilnahme am Emissionsrechthandel – bspw. in 2006 und 2007 waren 

1,5 Milliarden Tonnen kohlendioxidäquivalente Transaktionen abgeschlossen (vgl. u.a. Engelman 

2009:266). Einige Industriestaaten gaben eine Gesamtsumme von 19,5 Milliarden USD für emi-

ssionsgutschriftbezogene Projekte in Schwellen- und Entwicklungsländern in 2006 und 2007 aus 

(Engelman 2009:267). Das Instrument des Clean Development des Kyoto-Protokolls wird in 

vielen Schwellen- und Entwicklungsländern umgesetzt. Durch die flexible Mittel des Clean Deve- 

                                                 
381 Im Rahmen des Kyoto-Protokolls ratifizierte Kanada eine Reduktion seiner Treibhausgasemissionen um 6 Prozent, aber 

erlebte eine durchschnittliche jährliche Emissionssteigerung von 27 Prozent bis 2007 (eine Zielverfehlung von 35 Prozent) 

und seine Bruttoemissionen aus Gas- und Mineralölbranchen haben sich seitdem verdoppelt (UNDP 2007:54). Zur Folge 

kündigte Kanada im Dezember 2011 seinen Ausstieg aus Kyoto-Protokoll offiziell an, um Strafzahlungen doch abzuwenden. 
382 Während es eindeutig war, dass das Kyoto-Protokoll nicht die globale atmosphärische Kohlendioxidkonzentration senken 

kann, zeigt es sich als eine Tatsache, dass durch das Protokoll mindestens ein erster Schritt zur Verwirklichung des Artikels 2 

der globalen Klimarahmenkonvention gemacht wurde (vgl. IPCC 1999b:2). Emissionshandelsystem spielt dabei eine Rolle. 
Trotz einiger Ähnlichkeiten sind die Baseline-and Credit-Emissionshandelssysteme des Kyoto-Protokolls nicht mit klassisch- 

em Cap-and Trade-System von Thomas Croker und John H. Dales gleichzusetzen, denn während Emissionskredite des 

Kyoto-Protokolls auch durch projektorientierte Mechanismen erworben werden können, handelt es sich bei klassischem Mo- 

dell um den Erwerb von Emissionslizenzen (Emissionsberechtigung) im Emissionshandelmarkt, deren Preise durch das Ver- 

hältnis zwischen Nachfrage und Angebot hergestellt wird (vgl. Rudolph 2011:147). Diese Unterscheidung ist einleuchtend. 
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lopment Mechanism erhalten Unternehmen, Staaten et cetera als Akteure Emissionsminderungs- 

gutschriften (Emissions Reduction Units), wenn sie treibhausemissionsmindernde Projekte in Ent- 

wicklungs- und Schwellenländern tätigen383 (Geres / Frenzel 2006:508). Mit Nummer AM0003 

(Nova Gera-Deponiengasprojekt in Brasilien) registrierte die Vereinten Nationen das erste Projekt 

des CDM im November 2004 (vgl. Geres / Frenzel 2006:517). Nach dem Stand der Registierung 

bis Dezember 2004 verteilten sich CDM-Projekte wie folgt: Mittel- und Südamerika (42), Südost- 

asien (20), Indien (19), China (2) und Afrika (2) (vgl. u.a.Geres/Frenzel 2006:518). Die sektorale 

Verteilung der CDM-Projekte war bis Dezember 2004 wie folgt: Gasrückgewinnung (20), Wa- 

sserkraft (17), Biomasse (14), Energieeffizienz (10) und andere (16) (vgl. u.a.Geres/Frenzel 2006: 

519). Cameron Hepburn und Nicholas Stern konstatieren, dass zwar CDM überraschend als Er- 

folgsfall des Verschmutzungsrechthandels sich erwiesen hat (dadurch wurden Milliarden Euro ge- 

neriert und er dient als Interaktionsrahmen mit Entwicklungsländern bei Klimaschutzbemühung- 

en), aber der Ansatz an sich hat zur Minderung von Treibhausgasenemissionen384 nicht geführt  

und trägt wenig zur nachhaltigen Entwicklung bei – allerdings die Projekte konzentrieren sich bis-

lang in wenigen Ländern(afrikanische Länder sind kaum berücksichtigt)(Hepburn/Stern 2011:52).  

Bemühungen um den Schutz des globalen Klimas müssen unbedingt vorangetrieben werden, weil  

ohne solche Bemühungen die Prognosen über die Steigerung des atmosphärischen Konzentration 

von Kohlendioxid zutreffen werden, die vor der Etablierung des Klimaregimes gemacht wurden. 

Eine solcher Prognosen in den 1970er Jahren lassen sich an dieser Stelle erwähnen. Nordhaus 

(1974) berechnete eine Steigerung der atmosphärischen Konzentration von Kohlendioxid um 43  

Prozent im Jahr 2030. Diese wissenschaftliche Prognose wird nicht eintreten, wenn ambitionierte- 

re Bemühungen gegen die Emission von klimaschädlichen Stoffen stark vorgenommen werden.  

Hinsichtlich dieser Problematik lässt sich betonen, dass seit der jüngsten Vergangenheit Annäh- 

rungen unterschiedlicher Standpunkte über globale Klimaproblemlösungsansätze Gestalt anneh- 

men385. Seit den 1960er Jahren haben umweltrelevante Nichtregierungsorganisationen eine schar- 

                                                 
383 Nach Prognosen des Vierten Berichts des Weltklimarats wird die globale Kohlendioxidminderung von 445 bis 590 ppm 

CO2-Äquivalent die globale Temperatur um 2,0 bis 2,4 Grad stabilisieren und diese Bestrebungen werden weniger als 0,12 

Prozent der globalen Bruttosozialproduktwachstumsrate kosten (vgl. IPCC 2007a:10). Kostengünstiger wird sie tendenziell. 

Die globalen Kohlendioxidemissionen pro Kopf im Jahr 1980 lagen bei 3,4 metrische Tonnen, aber 2003 stiegen sie leicht 

auf 3,7 metrische Tonnen (UNDP 2006:422). Während der globale Kohlendioxidfußabdruck 1990 bei 4,3 Tonnen Kohlen- 

dioxid lag, stieg er so langsam, dass er 2004 nur bei 4,5 Tonnen pro Kopf lag (UNDP 2007:69). Nach Angaben der Weltbank 

lagen die jährlichen durchschnittlichen globalen Kohlendioxid-Emissionen von 1990 bis 2005 um 28,3 Prozent – Übrigens die 

Gesamtkohlendioxid-Emissionen der Welt von 1850 bis 2005 betrugen 1,169.1 Milliarden Tonnen (World Bank 2010:362). 
384 Das Bewusstsein über die Problematik des Klimawandels nimmt in der Politik zu. Erwähnenswert ist die Allokation der 

globalen Wirtschaftwachtumsbeschleunigungspakete. Als Gegenmaßnahmen zur Wiederbelebung nationaler Ökonomien 

nach dem 2008 globalen Wirtschaftsschock, wurden weltweit eine Gesamtsumme von 2,4 bis 2,8 Billionen US-Dollar zur 
Stabilisierung der globalen Wirtschaft extra dafür alloziert (World Bank 2010:58). Zur Allokation dieser Finanzspritze haben 

viele Länder einen Löwenanteil dieser Gesamtsumme für Investitionstätigung in grünen Investitionen priorisiert – insgesamt 

wurden global eine Gesamtsumme von 436 Milliarden US-Dollar für grüne Investitionen alloziert (World Bank 2010:59).  
385 Um die globale Durchschnittstemperatur um 2,0 bis 2,4 Grad zu stabilisieren, müssen globale Kohlendioxidemissionen bis 

2015 nicht weiter steigen – Globale Klimastabilisierungskosten werden im Jahr 2030 weniger als 3% des globalen Bruttoso- 

zialprodukts beitragen (IPCC 2008a:2). Auch wenn die globalen Treibhausgasenkonzentration jetzt stabilisiert wäre, wird  
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fe Kritik gegen umweltschädliche Aktivitäten vieler Unternehmen und transnationaler Konzerne  

(vor allem im Energiesektor) geübt – aber seit Ende der 1990er Jahren haben sich viele umwelt- 

schutzorientierte Nichtregierungsorganisationen und transnationale Unternehmen so angenähert, 

dass sie gemeinsame Projekte und ähnliche Politikmaßnahmen unterstützen (Anshelm/Hansson 

2011:77).  Das Problem des globalen Klimawandels ist auch ein fester Bestandteil der Verhand- 

lungen der G-8-Länder geworden (UNDP 2007:5). Hinzu kommt die erfreuliche Entwicklung, 

dass der Dialog zwischen den Industrieländern und den Entwicklungsländern über globalen Kli- 

mawandel im Laufe der Zeit sich verbessert hat (UNDP 2007:5). Es lässt sich konstatieren, dass 

im Laufe der Zeit unterschiedliche Entwicklungen (Steigerung des Klimaschutzbewusstseins, kli- 

mafreundliche technologische Innovationen et cetera) zur Begünstigung der politökonomischen 

Handlungsbedingungen der multilateralen globalen Klimaschutzverhandlungen latent beitragen.  

Da der globale Klimawandel derzeit noch auszubremsen ist, ist ein klimafreundlicher Umbau der 

globalen Wirtschaft sowie anderer Bereiche unumgänglich. Viele Ökonomen stellen fest, dass der 

Anfang eines umwelt- und ressourcenfreundlichen Umbaus der Gesellschaft bereits in Gang 

gesetzt wird. Dennis Meadows beispielsweise konstatiert: „In den nächsten 20 Jahren werden wir 

mehr Veränderungen erleben als in den vergangenen 100“ (Balser/Borchardt 2010:26). Zur Frage 

darüber, ob eine spürbare Wende hinsichtlich des globalen Umgangs mit der Umwelt und den na- 

türlichen Ressourcen festzustellen ist, resümierte Ernst Ulrich von Weizsäcker wie folgt: „Der 

Prozess verläuft schleichend. Aber er läuft. Das Umdenken kommt an den Schaltstellen an… Poli- 

tiker weltweit wissen: Die Plünderung des Planeten muss aufhören“(Balser 2010:26). Der Prozess 

verläuft386 aber zu langsam. Die Skizze dieses Abschnitts hat gezeigt, dass der Prozess des global- 

en Klimaverhandlungen zäh, mühselig, unambitioniert und strittig verläuft. Deshalb erweist sich 

das Regime quantitativ als ineffektiv. Implizit wurden theoriegeleitete Erklärungen für die Ursa-

chen dieser Ineffektivität erhellt: wahrgenommene hohe marginale politökonomische Kosten am- 

bitionierter Maßnahmen zum Schutz des globalen Klimas. Die Ursachen dieser wahrgenomenen 

hohen politisch-ökonomischen Kosten lassen sich durchleuchten, wenn man das Klimaregime mit 

dem Ozonregime vergleicht. Angesichts der Skizze beider Regime lassen sich nachfolgend die 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten erhellen, um dadurch erklärende Erkenntnisse zu gewinnen. 

 

Im nachfolgenden Abschnitt(Kapitel 8) handelt es deshalb um die Erklärung der Ursachen der Di- 

fferenz politökonomiekostenbezogener Handlungsbedingungen beider Atmosphärenschutzregime. 

                                                                                                                                                         
die Temperatur um 30 bis 50% über mehrere Dekaden noch steigen und der Meeresspiegel wird sich über hundert Jahre noch 

steigen sowie die Tatsache, dass Eisplatten sich immer noch in eintausend Jahren wiederaufbauen müssen (IPCC 2000:5). 
386 Dies spiegelt sich in Bemühungen zu Triebhausgasreduktionen wie z.B. im Energiesektor der Entwicklungsländer wider. 
Mohan Munasinghne nach einer ausführlichen Ermittlung der Energiesektoren der Entwicklungsländer im Zusammenhang mit 

der Frage der nachhaltigen Entwicklung und Ressourcenknappheit demonstrierte, dass Energietechnologiewandel in diesen 

Ländern unerlässlich ist (Munasinghe 1990:293). Der Prozess umweltfreundlichen Energiewandels dort verläuf zu langsam. 
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8. Die Bewältigung ähnlicher globaler Umweltprobleme unter differenzierten polit-ökono- 

mischen Handlungsbedingungen als die Erklärung für die Konsenswertdifferenz globaler 

Umweltschutzregime:Das globale Ozon- und Klimaschutzregime im Vergleich und Kontrast 

 

8.1. Analytische Vorbemerkungen  

Im Rahmen der beiden vorigen Ausführungen wurde separat deskriptiv-analytische prozessorien- 

tierte Untersuchung der beiden globalen Atmosphärenschutzregime vorgenommen. Im Rahmen 

dieses Kapitels erfolgt eine vergleichende Untersuchung der beiden Fallbeispiele. Denn Verglei- 

chheit und Differenziertheit (Vergleichen und Kontrastieren) werden in der Wissenschaft erst 

nach deskriptiver Analyse ausgewählter Fälle durchgeführt, dann kommt die Erklärung: Deskrip- 

tion-Vergleich-Explikation (White 2009:119). Petra Stykow et al. brachten die Logik des Verglei- 

chens wie folgt gut auf den Punkt: „Vergleiche von Fällen bzw. Erklärungsfaktoren ermöglichen 

es, anhand der verfügbaren Evidenz weitreichende Schlüsse zu ziehen, weil sie die Logik eines 

Experiments nachbilden. Die Grundannahme dafür, die auf John Staurt Mill (1806-1873) zurück- 

geht, ist simple: Unterschiedliche Wirkungen haben unterschiedliche Ursachen, ähnliche 

Wirkungen ähnliche Ursachen. Wenn in zwei Fällen, die große Ähnlichkeiten aufweisen, dennoch 

zwei unterschiedliche Ereignisse oder Entwicklungen auftreten, dann sollte die Ursache dieser 

Ereignisse und Entwicklungen selbstverständlich nicht in ihren Ähnlichkeiten, sondern in den 

unterschiedlichen Eigenschaften der Fälle zu finden sein“(Stykow etal. 2009:168). Ziel dieses Ka- 

pitels ist es, komparativ-analytisch zu zeigen, dass während beide Regime sich mit der Lösung  

globaler Umweltprobleme mit ähnlichen Charaktereigenschaften beschäftigen, unterscheiden sich  

jedoch die politökonomischen Handlungsbedingungen ihrer multilateralen387 Verhandlungen.  

 

Das globale Ozonschutzregime ist ein gutes Referenzfallbeispiel, wo günstige polit-ökonomische 

Handlungsbedingung dazu geführt hat, dass sogar die restriktivste Umweltschutzpolitik überhaupt 

(die traditionelle Verbotspolitik) bei globalen Verhandlungen über den Schutz der Ozonschicht 

konsensual angenommen wurde. Solche dirigistischen Umweltmaßnahmen auf globaler Umwelt- 

politikebene zu wählen, ist weniger die Folge ihrer Beliebtheit in der Bevölkerung, vielmehr die 

Folge günstiger politökonomischer kostenbezogener Handlungsbedingungen der Verhandlungen 

des Ozonschutzregimes. Das globale Klimaregime ist im Gegensatz ein Fallbeispiel, wo ungüns- 

tige politisch-ökonomisch kostenbezogene Handlungsbedingung388 dazu geführt hat, dass kaum 

ambitionierte Umweltschutzziele über Maßnahmen zum Klimaschutz konsensual erzielt wurden.  

                                                 
387 Die Existenz vieler umweltbezogener multilateraler Vereinbarungen ist ein Indikator dafür, dass zur Bewältigung existie- 

render und potenzialer Umweltprobleme Staaten Multilateralismus präferieren (Gupta 2006:289). Multilaterale Atmosphär- 

enschutzregime dienen hier als Referenzfallbeispiele. Die vorliegende Arbeit gehört zu ökonomischen Untersuchungen, die 

argumentieren, dass die Effektivität globaler Politikmaßnahmen auf ihre Konsensfähigkeit abhängt (vgl. u.a. John 2011:100). 
388 Denn unterschiedliche politökonomische Bedingungskontexte führen am Ende zu unterschiedlichen Handlungs- und Re- 
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8.2 Globaler Klimawandel und Ozonabbau:Charakterähnlichkeiten beider Umweltprobleme 

Bevor die Ursachen herausgefiltert werden können, warum es Differenz zwischen polit-ökonomi- 

sch kostenbezogenen Handlungsbedingungen multilateraler Verhandlungen zur Lösung der bei- 

den globalen Umweltprobleme besteht, ist es komparativ-analytisch vorerst zu zeigen, dass die 

beiden globalen Umweltprobleme ähnlich sind. Dementsprechend lassen sich diesbezüglich vor- 

erst die zentralen Gemeinsamkeiten389 der beiden globalen Umweltprobleme folgend darstellen. 

Erstens sowohl bei globalem Ozonschichtabbau als auch bei globalem Klimawandel handelt es 

sich um die Verschmutzung der globalen Atmosphäre. Also das globale Ozonschutzregime und 

das globale Klimaschutzregime befassen sich schließlich mit der Lösung der Problematik der Ver- 

schmutzung der globalen Atmosphäre390. Denn die Ozonschicht und das globale Klima können 

nur verschmutzt werden, wenn man ozonschichtschädliche und klimaschädliche Stoffe in die At- 

mosphäre emittiert. Die Verschmutzung der beiden Umweltmedien erfolgt deshalb durch Emi- 

ssionen von Schadstoffen. Ozonabbau und Klimaproblem sind zwei Fälle von globalen atmos- 

phärenbezogenen Verschmutzungen. Deshalb beschäftigen sich die beiden globalen Umweltre- 

gime mit der Bewältigung globaler Umweltprobleme, die durch die Emission von Globalschad- 

stoffen in die Luft verursacht werden – sie befassen sich mit emissionsbezogenen Problematiken. 

 

Zweitens es handelt sich sowohl bei globalem Ozonschichtabbau als auch bei globalem Klima- 

wandel um globale öffentliche Übel. Es geht dabei explizit um ein Durcheinanderbringen des 

natürlichen Zustands der beiden globalen Umweltmedien – Klimainstabilität und Ozonschicht- 

abbau als Ergebnisse solcher Beeinträchtigungen. Die beiden Atmosphärenverschmutzungen 

haben einen globalen Charakter. Umweltprobleme werden als globale Probleme konzeptionell 

betrachtet, wenn die Natur der Problematiken physikalisch einen globalen Charakter hat (Bulkeley 

/Newell 2010:1). Bei den beiden globalen Umweltbelastungen handelt es sich um das Veränder- 

ungsproblem der chemischen Zusammensetzung der Erdatmosphäre. Es besteht keine territoriale 

Begrenzung der Beeinträchtigung chemischer Zusammensetzungen der globalen Ozonschicht und 

des globalen Klimas. Da die Ökodienstleistungen des globalen Klimas und der globalen Ozon- 

schicht globale öffentliche Güter sind, sind sie grenzüberschreitend, generationsübergreifend und  

bevölkerungsüberschreitend, denn sie stehen allen Ländern, Generationen und Bevölkerungsschi- 

chten der Welt unbegrenzt jeder Zeit zur Verfügung. Sind die Umweltmedien überbeansprucht, 

ergeben sich dadurch globale öffentliche Übel. Um dies zu verhindern, wurden das globale 

Ozonschutzregime und Klimaregime bewusst etabliert. Die beiden globalen Regime befassen sich 

                                                                                                                                                         
aktionsmustern im politischen Prozess (vgl. Brunnengräber et al 2008:62). Das gilt in diesem vorliegenden Zusammenhang. 
389 Dadurch vermeidet man die gut tradierte sprichwörtliche Fehlkomparation zu begehen: Äpfel mit Birnen zu vergleichen. 
390 Ohne die Schutzfunktion der Atmosphäre würde auf der Erde zirka – 18 Grad betragen und natürlicher Treibhauseffekt 

sorgt dafür, dass eine mäßig lebensbegünstigende Temperaturbedingungen (um 15 Grad) herrscht (Quaschning 2006:24-25). 
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mit der Bewältigung globaler öffentlicher Übel (globaler Ozonschichtabbau und Klimawandel). 

Da sowohl die Ozonschicht als auch das globale Klima globale öffentliche Güter bereitstellen, er- 

weist sich die Etablierung globaler institutioneller Arrangements zur Sicherung der Bereitstellung 

der Ökodienstleistungen391 beider Umweltmedien als relevant. In der Ökonomik herrscht Einig- 

keit darüber, dass die globale Atmosphäre ein Gemeinschaftsgut ist, das unbedingt geschützt wer- 

den muss (Brunnengräber et al. 2008:87). Globale Atmosphärenschutzregime (das globale Klima- 

regime und das globale Ozonregime) dienen als vermittelnde globale öffentliche Güter, um die 

Bewältigung der Probleme des globalen Ozonabbaus und des Klimawandels zu ermöglichen. Da 

der globale Ozonabbau und der globale Klimawandel mit negativen Effekten verbunden sind, er- 

weist sich die Lösung der beiden globalen öffentlichen Übel (Ungüter) als unbedingt erforderlich. 

 

Drittens handelt es sich sowohl bei globalem Ozonschichtabbau als auch bei globalem Klimawan- 

del naturgemäß um die Problematik der open access ressources. Es gibt keine physikalen Besch- 

ränkungen bzw. Schutzzäune, die Individuen in irgendwelchen Ländern und Regionen der Erde 

davon abhalten könnten, Globalschadstoffe in die Atmosphäre zu emittieren. Da es sich sowohl 

bei globalem Klimawandel als auch bei globalem Ozonschichtabbau um den Ausstoß von Global- 

schadstoffen in die Luft handelt, lassen sich keine Schranken einrichten, die Menschen von dem 

Ausstoß von Globalschadstoffen abhalten. Durch die Etablierung von Umweltnutzungsregeln (wie 

im Rahmen des globalen Ozonregimes und des globalen Klimaregimes), wird die Nutzung der 

beiden globalen Umweltmedien nicht mehr als unbegrenzt zur Verfügung stehend betrachtet, denn 

nur dadurch lassen sich beide Umweltmedien schützen. Da manche natürlichen Ressourcen nicht 

unter dem Hoheitsgebiet eines einzelnen Nationalstaats fallen, werden sie öfters als Referenzbei- 

spiele für Tragik der Allmende bezeichnet. Die globale Atmosphäre ist von Natur her ein open 

access ressource. Deshalb wird die Übernutzung der globalen Atmosphäre in der Ökonomik als 

ein Referenzbeispiel der Tragik der Allmende dargestellt, denn der Schutz der globalen Atmos- 

phäre zählt nicht zu den Hoheitsgebietzuständigkeiten einer einzelnen Regierung(Weil 2005:470).  

 

Viertens handelt es sich sowohl bei der Lösung des Problems des globalen Ozonschichtabbaus als  

auch bei der Lösung des Problems des globalen Klimawandels um die Anwendung der Summie- 

rungstechnologie. Die beiden globalen Umweltprobleme können substanziell von Menschen 

bewusst gut gelöst werden. Eine effektive Bewältigung der beiden Umweltprobleme ist nur global 

zu erzielen (sie brauchen globale Lösungen). Je breiter politische Maßnahmen zu deren Lösungen  

betrieben werden, desto effektiver wirken sie. Denn sowohl der globale Klimawandel als auch der  

                                                 
391 Die Umwelt stellt direkte und indirekte Dienstleistungen bereit. Die Umwelt stellt der Ökonomie Rohstoffe und Energie 
bereit, die durch Umwandlung für die Endverbraucher nützlich sind. Im Übrigen die Umwelt stellt essenziell den Verbrauch- 

ern direkte Dienstleistungen bereit – wie zum Beispiel saubere Luft, Lebensmittel und so weiter (vgl. Tietenberg 2006:15).  
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Ozonabbau können nicht durch unilaterale, bilaterale und plurilaterale Politikmaßnahmen gelöst 

werden, sondern nur durch multilaterale Politikmaßnahmen. Beispielsweise auch wenn die Indus- 

trieländer ihre Kohlendioxidemissionen bis null Prozent reduzieren und die Emissionen in den an- 

deren übrigen Ländern stabil bleibt, lässt sich trotzdem adäquates Emissionsreduktionsziel kaum 

erreichen (Levi 2009:93). Daher müssen alle Länder messbar ambitionierte Umweltschutzpolitik 

betreiben, um den Schutz der globalen Atmosphäre nachhaltig zu verwirklichen. Die beiden glo- 

balen Umweltprobleme können nur global gelöst werden, denn sie sind globale Umweltprobleme. 

Beide Umweltprobleme haben fast diegleichen Lösungsformen. Die beiden Umweltprobleme la- 

ssen sich u.a. durch die Verbreitung umwelt- und ressourcenfreundlicher Technologien gut lösen.    

Die Bereitstellungstechnologie zur Lösung der Problematik des globalen Ozonschichtabbaus und 

des Klimawandels sind Summierungstechnologien. In der Diskussion über Bereitstellungstechno- 

logien der globalen öffentlichen Güter zählen Maßnahmen zum globalen Ozonschichtschutz und 

Klimaschutz zu Bereitstellungsstrategien, die oft als Summierungsstrategie bezeichnet wird, denn 

die Mitwirkung aller Beteiligten ist notwendig (Kaul 2000:221;Sandler 2003:135;Kaul/Conceicao 

2006a:12). Die Bereitstellungstechnologien zur Lösung beider globaler Umweltprobleme sind 

gleich – beide globale Atmosphärenschutzregime orientieren sich an Summierungstechnologien, 

um die beiden Umweltprobleme zu lösen. Das Konzept der Summierungstechnologie hebt hervor, 

dass es globale öffentliche Übel gibt, die nur überall in der Welt bekämpft werden müssen, um 

eine nachhaltige Lösung zu erzielen. Die Problemcharaktereigenschaften des Ozonschichtabbaus 

und des Klimawandels machen es erforderlich, dass zur Verwirklichung der Lösung der beiden 

globalen Umweltprobleme alle Länder Ozonschutzpolitik und Klimapolitik in ihren Ländern be- 

treiben müssen. Nur dadurch lassen sich beide Umweltprobleme entschlossen und effektiv lösen. 

 

Fünftens unabhängig von ihren lokalen Entstehungsorten(die sogenannten hot spots) verteilen sich 

klimaschädliche und ozonschädliche Stoffe gleichmäßig innerhalb eines kurzen Zeitraums in die 

Erdatmosphäre. Es besteht keine territoriale Beschränkung ihre Verbreitung. Diesbezüglich kon- 

statiert Lipschutz (2004:134-139), dass alle globalen Umweltverschmutzungen am Ende lokal ent- 

stehen. Zwar wurde beispielsweise die Produktion von Fluorchlorkohlenwasserstoffen und Halo- 

nen nicht in allen Ländern produziert, aber auf der Verbraucherseite wurden sie in allen Ländern 

der Welt konsumiert (Oberthür 1992:161). Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs) werden bei- 

spielsweise in großen Mengen als Treibmittel bei Spraydosenprodukten und als Kältemittel bei 

Gefrieranlagen und Kühlschränken in allen Ländern der Erde verwendet (Quaschning 2006:26). 

Treibhausgasemissionen als Hauptursache des Klimawandels entstehen in ähnlicher Form – wie 

zum Beispiel durch die Verbrennung fossiler Treibstoffe in allen Ländern der Welt entstehen 

Kohlendioxidemissionen. Das gilt für alle anderen Treibhausgase. Als Globalschadstoffe sind sie 
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nicht lokal begrenzt, sondern sie verbreiten sich kurz nach ihren lokalen Emissionen überall auf 

der Erdatmosphäre unabhängig von ihren ursprünglichen Lokalentstehungsorten. Eine lokale Be- 

grenzung ihrer Ausbreitung ist aus diesem Grund durchführungsbasiert technisch ausgeschlossen. 

 

Sechstens bestehen viele Ähnlichkeiten hinsichtlich der negativen Folgen bzw. Auswirkungen des 

globalen Ozonschichtabbaus und des Klimawandels. Die beiden globalen Umweltprobleme haben 

viele negative Auswirkungen zum Beispiel auf zahlreiche Wirtschaftssektoren. Sowohl der globa- 

le Ozonschichtabbau als auch der globale Klimawandel haben zahlreiche negative Auswirkungen 

auf viele ökonomische Aktivitäten der Menschen auf der Erde. Solche negativen Auswirkungen 

sind teils monetär quantifizierbar, teils kaum monetär zu berechnen. Alle Lebewesen haben am 

Ende wegen der negativen Auswirkungen des Ozonschichtabbaus und des Klimawandels darunter 

zu leiden. Zum Beispiel ergeben sich direkte Auswirkungen des globalen Klimawandels in Form 

hohen atmosphärischen Temperaturanstiegs und einer Meeresspiegelsteigerung – sekundäre Aus- 

wirkungen des Klimawandels sind unter anderem die folgenden Effekte, die von Menschen selbst 

als negativ betrachtet werden: negative Effekte im Agrarsektor, im Gesundheitssektor, im Trans- 

portsektor, im Energiesektor sowie bei Wasserverfügbarkeit, Infrastrukturzerstörung et cetera(vgl. 

Pearce/Turner 1990:203-204). Die Steigerung der atmosphärischen Durchschnittstemperatur hat 

negative Folgen auf physische Lebensumgebung wie zum Beispiel durch erhöhte Niederschlagra- 

te, Meeresspiegelanstieg, hohe Hurrikanhäufigkeit und -intensität – sie verursachen zahlreiche so- 

ziale Folgekosten (Stern 2009:42). Der Ozonschichtabbau durch die Menschen hat wie der Klima- 

wandel auch negative Effekte auf Agrar-, Forstwirtschafts-, Gesundheits-, und Tourismussektor.  

 

Siebtens handelt es sich bei den beiden globalen Umweltproblemen um anthropogene Umweltver- 

schmutzungen. Auch naturwissenschaftliche Disziplinen (z.B. atmosphärische Chemie, Geologie,  

Hydrologie, Pflanzenbiologie, Erdwissenschaft, Physik et cetera) haben bislang Erkenntnisse über  

Erscheinungsformen anthropogener Beeinträchtigung der globalen Umwelt (bzw. die Erdatmos- 

phäre) (vgl. Grübler 1998:3). Unter anderem zählen Erderwärmung und Ozonabbau – zu weiteren  

Beispielen zählen Eutrophierung, Humantoxizität, Versauerung, Ökotoxizität und Photooxiantien- 

bildung – zu Beispielen von Umweltverschmutzungen)(vgl.u.a. Schwister 2003:20). Ursachen der  

Verschmutzung der globalen Atmosphäre werden in zwei großen Klassifikationen gut zugeordnet 

(Steffen et al. 2004:89-90): Direkte Ursachen sind Aktivitäten von Menschen, die zur Verschmut- 

zung der globalen Atmosphäre führen – z.B. Verbrennung fossiler Energieträger, Verbrennung 

von Biomassen, landwirtschaftliche Landnutzung und Industrieproduktionsaktivitäten. Indirekte 

Ursachen sind die treibende Kraft, warum die Menschen atmosphärenschädliche Stoffe emittieren 

: die Nachfrage nach Konsumgütern, Lebensmitteln, Mobilität usw. (Steffen et al. 2004:89-90).  
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Achtens sowohl die Verursacher als auch die Nicht-Verursacher beider globaler Umweltprobleme 

leiden zugleich unter negativen Auswirkungen der beiden globalen Umweltprobleme. Sie sind da- 

her Opfer und Täter zugleich. Da bei vielen Verschmutzungen der globalen Umweltmedien als 

globale öffentliche Güter sowohl die Verursacher als auch die Nicht-Verursacher unter den 

negativen Folgen solcher Aktivitäten leiden (Pearce/Tuner 1990:191-192), ist es schwierig 

Entschädigungsverhandlungen zu führen. Eine trennscharfe Linie zwischen den Verursachern und 

Betroffenen lässt sich kaum ziehen. Da sowohl die Anbieter als auch die Nachfrager durch ihre 

Aktivitäten zur Verschmutzung der Atmosphäre beitragen, müssen sie bei der Lösung beider 

globaler Umweltprobleme einbezogen werden. Denn sie hinterlassen durch ihre Aktivitäten 

belastbare ökologische Fußabdrücke. Bei manchen Umweltproblemen gibt es eindeutige Festste- 

llung der Umweltverschmutzer und der Betroffenen. Da bei den beiden Umweltproblemen solche 

trennscharfe Linie kaum zu ziehen ist, erweisen sich ihre Lösungen in jeder Hinsicht als ähnlich. 

 

Neuntens die beiden globalen Umweltprobleme haben größtenteils ökonomische Hintergründe. 

Atmosphärenschädliche Emissionen entstehen lokal durch die Aktivitäten von Wirtschaftssubjek- 

ten (Lipschutz 2004:139). Dies verursacht wiederum ökonomische Kosten. Zum Beispiel bei Dis- 

kussionen über Klimawandel werden in der Regel zwei Kostenarten isoliert: Kosten des Handelns 

und Kosten392 der Klimawandelschäden(Liedtke/Welfens 2008a:58). Während bei Kosten der Kli- 

mawandelschäden es sich um die Schäden handelt, die durch Klimawandel verursacht werden, 

handelt es sich bei Handelnskosten um die zu tragenden Kosten, die aus vorsorgebezogenen und 

anpassungsorientierten Umweltschutzmassnahmen entstehen (Liedtke/Welfens 2008a:58). Private 

Haushalte, Unternehmen, öffentliche Haushalte etcetera tragen nicht nur die Kosten der Klima- 

wandelschäden sondern auch die Kosten des Klimaschutzes (Liedtke/Welfens 2008a:58). Ökono- 

mische Hintergründe des Ozonabbaus bestehen darin, dass wirtschaftliche Ressourcen zu dessen 

Lösung verwendet werden. Wirtschaftslasten entstehen wiederum durch den globalen Ozonabbau. 

 

Zehntens nur durch globale Verhandlungen können Lösungen für die beiden globalen393 Umwelt- 

probleme vereinbart werden. Wie alle anderen globalen Regime basieren beide globale Unweltre- 

gime auf der freiwilligen Zustimmung der betroffenen souveränen Staaten. Als unabhängige und  

souveräne Staaten stehen den betroffenen Ländern zu, dass ihre Zustimmung nur durch freiwillige  

Zustimmung, Gleichberechtigung394 und Gleichinformiertheit erfolgt. Beispielsweise sind die In- 

                                                 
392 Globaler Ozonschichtabbau hat beispielsweise negative Auswirkungen auf den Agrarsektor und Gesundheitssektor (Tie- 

tenberg 2007:314). Fluorchorkohlenwasserstoffe dienen als Schaum (Schaumgummi und Kompaktschaumrücken für Scha- 
lldämpfer, Verpackung, Mobilen usw.), industrielle Reinigungsmittel, Metalreinigungsmittel, Reinigungsmittel für elektroni- 

sche Geräte, Sterilisierungsmittel für medizinische Geräte; Kühlungsmittel für Klimaanlagen, Kühlschränke usw. (Tietenberg 

2007:315). Zu den negativen Effekten des Ozonabbaus zählen: Hautkrebs, Suppremierung der Abwehrkräfte des Menschen, 
Augenkrebs bei Kamelen, Pflanzenzerstörungen, Beschleunigung des Zerfalls von Polymermaterialien(Tietenberg 2007:315).  
393 Die Gleichung ist einfach: Globale Umweltprobleme brauchen globale Lösungen. Unterschiedliche Instrumente sind vital. 
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formiertheitsgraden beider Regime relativ gleich. Wissenschaftler liefern modifizierte Erkenntni- 

sse über den Forschungsstand der naturwissenschaftlichen Ursachen und Lösungen beider Formen 

globaler Umweltprobleme. Wissenschaftliche Erkenntnisse über beide Umweltprobleme stehen 

allen Ländern gleich zur Verfügung. Also die beiden Regime sind in dieser Hinsicht sich ähnlich. 

 

Aus allen diesen grundlegenden Gemeinsamkeiten beider globaler Atmosphärenprobleme lässt 

sich ihre Problemcharakterähnlichkeit folgern: Sie sind problemcharaktereigenschaftsbezogen 

ähnliche globale Umweltprobleme. Die oben ausgeführten gemeinsamen Charaktereigenschaften 

lassen sich nachfolgenden anhand einer Überblickstabelle dementsprechend veranschaulichen. 

 

Tabelle 4. : Zentrale Charakterähnlichkeiten der globalen Ozonproblematiken und Klimaproblematiken 

 Ozonabbau Klimawandel 

Die betroffenen Umweltmedien Atmosphäre 

(Ozonschicht als integraler  

Bestandteil der Atmosphäre) 

Atmosphäre 

(Klima als konstituierend fester  

Bestandteil der Atmosphäre) 

Territorialer Umfang der Proble- 

matiken 
Globale Öffentliche Übel 

(Ungüter) 

Globale Öffentliche Übel  

(Ungüter) 

Physikalische Natur der Umwelt- 

medien 
Open Access Ressource Open Access Ressource 

Bereitstellungstechnologien Anwendung der Summierungs- 

Technologie 
Anwendung der Summierungs- 

Technologie 

Verbreitung der verursachenden 

Substanzen bzw. umweltschädli-

chen Stoffe 

Globale Verbreitung unabhängig 

von ihren lokalen Entstehungs- 

orten (die sogenannten hot spots) 

Globale Verbreitung unabhängig 

von ihren lokalen Entstehungs- 

orten (die sogenannten hot spots) 

Territorialer Umfang ihrer nega- 

tiven Auswirkungen  
Global Global 

Verursachungsverantwortung der 

Problematiken 

Anthropogen Anthropogen 

Die darunter leidenden Individuen Sowohl die Verursacher als auch 

die Nicht-Verursacher 

Sowohl die Verursacher als auch 

die Nicht-Verursacher 

Vorwiegend verursachende Akti- 

vitäten der Problematiken 
Ökonomische Hintergründe Ökonomische Hintergründe 

Lösung der Problematiken Durch globale Verhandlungen und 

Kooperationen 

Durch globale Verhandlungen und 

Kooperationen 

  

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Nachfolgend lassen sich die Ursachen der differenzierten politökonomischen Kosten beider globa- 

ler Atmosphärenschutzregime beleuchten. Sie haben einen großen Einfluss auf Regimebeitritte.  

                                                                                                                                                         
394 Institutionelle Arrangements, die konsensual erzielt worden sind, sind im Kern regelutilaristisch. Regelutilitarismus be- 
zieht sich auf die Folgen der Festlegung verbindlicher Handlungs- und Verhaltensprinzipien unter betroffenen Akteuren (vgl. 

Rothkirch 1981:11), was zugleich Gleichberechtigung fordert. Gerechtigkeitsdimension der konsensualen Etablierung von 

Institutionen wurde zugleich von Thomas Hobbes beleuchtet. Er thematisierte die Relevanz des Tausches als integraler Be- 

standteil des Gesellschaftsvertrags zur Lösung des Naturzustandsproblems, indem er den Gerechtigkeitsaspekt des Tausches 

als austauschende bzw. kommutative Gerechtigkeit versteht (Ritsert 1997:24). Thomas Hobbes leitete die Begründung seiner 

Vertragstheorie aus den vorherrschenden empirischen Bedingungen im anarchischen Naturzustand ab (Schlösser 1992:16).  
Gesellschaftsvertrag wird konsensual durch freiwillige Zustimmung (fast) aller Betroffenen geschlossen. Konsensregel ist in 

diesem analytischen Kernzusammenhang für effiziente und gerechte Lösungen der Problematik der öffentlichen Güter und 

Externalitäten aufgrund ihrer zahlreichen vorteilhaften Eigenschaften ausdrücklich gut geeignet (vgl. Mueller 1989:101-105).  
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8.3. Ursachen der differenzierten polit-ökonomischen Handlungsbedingungen der Verhand- 

lungen und Umsetzung von Maßnahmen zur Lösung des Klimawandels und Ozonabbaus 

Viele Autoren argumentieren, dass Treibhausgasemissionen zu persistenten Umweltproblemen 

zählen, weil Lösungen dafür bislang kaum Wirkung gezeigt haben (vgl.Jänike/Jörgens 2004:298; 

Janicke/Volkery 2001:45-59; Speth 2004; EEA 2001). Die vorliegende Arbeit argumentiert 

erweiternd, dass anthropogene Treibhausgasemissionen an sich nicht persistent sind, sondern die 

entscheidende Ursache395 des Problems liegt tiefer. Aus politökonomischer Sicht lässt sich das 

Problem präzise so formulieren:Treibhausgasemissionen scheinen momentan persistente Umwelt- 

probleme zu sein, weil die hohen politökonomischen Kosten (Last) ihrer drastischen Reduktion 

dazu geführt haben, dass bislang kaum konsensuale ambitionierte Reduktionsmaßnahmen 

vereinbart werden konnten. Diese Arbeit führt deren Ursache auf politökonomische Handlungs- 

bedingungen zurück396: die Wechselwirkung zwischen politischen und ökonomischen Kosten397 

im politischen Prozess. William D. Nordhaus (2000:144-147) differenziert zwei Typen globaler 

Regime – nicht-kooperative und kooperative globale Regime: Nicht-kooperative globale Regime 

sind diejenigen globalen Regime, die ineffektiv sind, weil sie keine breite Zustimmung der 

nationalen Regierungen erwerben konnten (wie zum Beispiel das globale Klimaschutzregime). 

Kooperative globale Regime sind diejenigen globalen Regime, die effektiv sind, weil sie eine 

breite Zustimmung der Regierungen erwerben konnten – zum Beispiel das globale Ozonschutzre- 

gime (Nordhaus 2000:147). Implizierend fördert er Ökonomen auf, Erklärungen dafür zu liefern. 

Diese Arbeit argumentiert aus Sicht der Neuen Politischen Ökonomik, dass während Regierungen 

sich bei niedrigen politökonomischen Kosten der Maßnahmen von Umweltregimen Kooperations- 

bereitschaft zeigen, sind sie bei hohen politisch-ökonomischen Kosten nicht kooperationsbereit.  

 

Die verborgenen Hintergrundzusammenhänge zwischen günstigen bzw. ungünstigen politökono- 

mischen Bedingungen und Umweltregimekooperationsbereitschaft bzw. -nichtbereitschaft der 

nationalstaatlichen Regierungen lässt sich hier prozessanalytisch398 aufhellen. Der Erfolg oder 

                                                 
395 Polit-Ökonomen decken Ursachen auf, indem sie Umweltfaktoren als Einflussvariablen betrachten (Buchanan 1996:35).  

In der Ökonomik bleibt es unstrittig, dass die Existenz globaler externer Effekte zu den Rechtfertigungen für die Entstehung 

und den Wandel globaler umweltpolitischer Maßnahmen (bzw. Institutionen) zählt. Öffentliche Güterproblematik führt in  

aller Hinsicht zur Nachfrage nach internationalen Regimen (Keohane 1995:170). Denn bei politisch-ökonomischen Entscheid- 
ungen übrigens die folgenden Bedingungen herrschen: Spannungsverhältnis zwischen Ressourcen und Bedürfnisbefriedigung 

(Knappheitsproblematik), Interessengebundenheit politökonomischen Handelns, Möglichkeit des Institutionenwandels, indi- 

viduelle Präferenzfeststellung usw. (Welfens 2010:18). Einflussgrößen dieser Faktoren sind sehr signifikant und realitätsnah.    
396 Eine der Gesetzhypothesen aller Wirtschaftswissenschaften ist die Unterstellung, dass in ihren Erkenntnisinteressenberei- 

chen Knappheitsbedingung herrscht (Hans-Bernd/Ott 2005:57) – Nutzen-Kosten-Abwägung ist dabei vital (Hanusch 2011:2). 
397 In der Neuen Politischen Ökonomik wird erhellt, wie die Interaktionsprozesse zwischen Politikern und Bürgern durch po- 

litische und ökonomische Bedingungsfaktoren beeinflusst werden (vgl. Persson/Tabellini 2000:69). Als einer der Ansätze der 

Neuen Institutionenökonomik ist der Ansatz instrumentalistisch orientiert. Übrigens argumentieren Instrumentalisten vorwie- 

gend, dass Fakten für sich nicht sprechen, sondern Fakten sind schließlich theoriebeladene Aussagen (vgl. Bush 2009:297).  
398 Zur Identifizierung der differenzierten politisch-ökonomischen Bedingungen der Verhandlungen und Umsetzung der Poli- 

tikmaßnahmen von globalen Regimen, haben viele Autoren einige analytische Hinweise dafür gegeben. Suhita Osorio-Peters 

(1999:205) konstatierte bspw., dass bei prozessbasierten Untersuchungen von Regimen die folgenden grundlegenden elemen- 
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Misserfolg globaler institutioneller Arrangements (zum Beispiel das Klima- und Ozonregime) 

wird hier den politökonomischen Bedingungskontexten zugeschrieben. Bei globalen Umweltver- 

handlungen entstehen hohe politische Kosten, wenn die Bürger politischen Entscheidungsträgern 

ihre politische Unterstützung entziehen, weil die Zustimmung der betreffenden nationalen Regie- 

rungen zu hohen wirtschaftlichen Belastungen für die Bürger führt. Es geht nachfolgend um die 

Lokalisierung der Faktoren, die dazu geführt haben, dass die politisch-ökonomischen399 Kosten 

der beiden Umweltregime variieren. Es geht daher nicht um eine alleinige Ursache (monokausal) 

der differenzierten politökonomischen Kosten beider Umweltregime, sondern um multikausale. 

 

8.3.1. Marktrolle der verursachenden ökonomischen Aktivitäten 

Während die Marktrolle treibhausgasintensiver Stoffe einen sehr bedeutenden Stellenwert in der 

globalen Wirtschaft hat, spielen ozonschädliche Stoffe keine überwiegende Rolle in der globalen 

Wirtschaft.  Bei Marktrolle geht es um die Frage, wie tief die umweltschädlichen Stoffe in den 

ökonomischen Aktivitäten der Welt verankert bzw. eingebettet sind. Viele Treibhausgase sind in 

der Produktion und im Konsum der globalen Wirtschaft so tief verankert, dass deren Entkopplung 

in allen Ländern der Welt schmerzhaft scheint. Dieser Einflussfaktor hat dazu beigetragen, dass 

während nationalstaatliche Regierungen bei zwischenstaatlichen multilateralen globalen Ozonver- 

handlungen für ambitionierte und konsensfähige globale Ozonpolitikmaßnahmen schnell zusti- 

mmungsbereitwillig waren, sind sie bei globalen Verhandlungen über globalen Klimaschutz für 

ambitionierte und konsensfähige Klimaschutzpolitikmaßnahmen zögerlich. Das ist aufgrund der 

Tatsache, dass während dieser Faktor die marginalen politökonomischen Kosten ambitionierter 

globaler Ozonschutzmaßnahmen gesenkt hat, hat er die politökonomischen Kosten ambitionierter 

globaler Klimaschutzmaßnahmen erhöht. Denn während klimaschädliche Gase (Stoffe) in vielen 

Wirtschaftsbereichen eine grosse Rolle spielen, wurden ozonschichtabbauende Stoffe nicht in 

vielen Wirtschaftsbranchen verwendet. Einige Beispiele lassen sich hier kurz nennen. Viele 

Sektoren (wie zum Beispiel der Agrarsektor-, der fossilistische Energiesektor, die Verkehrsbran- 

che, Industrie und so weiter), deren Aktivitäten zum globalen Klimawandel beitragen, nehmen 

zentrale Position in der globalen Wirtschaft ein. Die Emissionen klimaschädlicher Stoffe durch 

landwirtschaftliche400 Aktivitäten wie z.B. durch intensivere Rinderzucht (aufgrund hoher global-  

er Nachfrage nach Fleisch
401

, Milch et cetera), Reisanbau usw. zählen dazu. Bis 2050 wird es  

                                                                                                                                                         
tären Komponenten genauer identifiziert werden sollen: den Problemcharakter des globalen Umweltproblems (z.B. Ozon- 
abbau); die Marktstruktur und Branche der Globalschadstoffe (z.B. ozonschädliche Stoffe); Akteurevernetzungen sowie neu- 

sten Wissen-und Technikstand der betreffenden Umweltprobleme (Osoro-Peters 1999:205). Es gibt noch weitere Faktoren. 
399 Bianca Rundshagen und Klaus W. Zimmermann konstatieren, dass das Modell der freiwilligen Kooperation von James 

Buchanan (sowie andere Autoren der Virginia-Schule der Neuen Politischen Ökonomie) für die Analyse der Bereitstellung 

internationaler öffentlicher Güter (wie globaler öffentlicher Güter) wegen der herrschenden Bedingungen auf internationaler 

Ebene durchaus gut geeignet ist – v.a. in der Diskussion über globale Umweltgüter (Rundshagen / Zimmermann 2009:248). 
400 Einige umweltschädliche Praktiken in der Landwirtschaft sind z.B. Grenzertragsbödenintensivierung, hoher Pestizidenein- 

satz, Fruchtwechseleinschränkungen, ökologisch nichtverträgliche Landwirtschaftstechniken usw. (vgl. Bechmann 1990:33). 
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schätzungsweise erwartet, dass die Produktion von Rindfleisch, Schweinefleisch, Geflügelfleisch 

und Milch sich aufgrund steigender Nachfragen verdoppeln wird (vgl. World Bank 2010:148). Zu  

den Wirtschaftssektoren, die von Politikmaßnahmen des globalen Klimaschutzes betroffen sind,  

zählen v.a. Energie, Industrie, Verkehr, Landwirtschaft, Haushalte sowie der öffentliche Sektor.  

 

Zur Erläuterung dieses Sachverhalts lässt sich kurz den globalen fossilen Energiesektor als Bei- 

spiel  nennen. Fossile Energiewirtschaft beträgt 3 bis 5 Prozent des gesamten globalen Bruttoin- 

landsprodukts (BIP) (Kappas 2009:279). Mineralölwirtschaft erwirtschaftet über 1,5 Billionen 

USD jährlich (Engelman 2009:268). Es ist wissenschaftlich tiefgründig belegt worden, dass eine 

Null-Umweltbelastung der Mineralölindustrie402 bei der Versorgung der Verbraucher mit fossilen 

Kraftstoffen (vor allem Diesel und Benzin) ausgeschlossen ist (Rehl 1989:108). Die Marktrolle 

des Erdöls kann beispielsweise in diesem Zusammenhang erwähnt werden. Erdöl findet ihre 

Verwendung nicht nur als Treibstoff, sondern als Rohstoffe für die Herstellung vieler wirtschafts- 

relevanter Produkte in allen Volkswirtschaften der modernen Gesellschaften – zwar könnten da- 

raus etwa 100.000 Petrochemieprodukte industriell hergestellt werden, aber 10.000 davon haben 

eine grosse industrielle Bedeutung403 (Rehl 1989:26). Einige bedeutende petrochemische Erzeug- 

nisse werden von Walter Rehl (1989:26) wie folgt kurz zusammengestellt: Weichmacher, Appre- 

turen, Dispersionen, Tiernährungsvitamine, Emulsionsspalter, Pflanzenschutzmittel, Farbstoffe, 

Pigmente, Kühlerschutzmittel, organisches Glas, Kunststoffe, Textilhilfsmittel, Lackharze, Tensi- 

de, Leime, synthetische Kautschuk, Lösungsmittel, Sprengstoffe, Netzmittel, Schmiermittel, Fa- 

sern, Riechstoffe, Hydraulikflüssigkeiten, Korrosionsinhibitoren, Klebstoffe etc. (Rehl 1989:26). 

Zu Verwendungsbereichen einiger Mineralölprodukte gehören noch weitere Bereiche wie folgt: 

Flüssiggas, Kraftstoffe (Kraftstoffe für Fluggastturbinen, Dieselkraftstoffe und Autokraftstoffe), 

Naturgas (Erdölgase und Erdgase), Heizöle, Funktionsstoffe und Schmierstoffe (z.B.Verbrenngs- 

motorenöle, Festschmierstoffe, Schmierfette, Industrieschmierstoffe usw.), Asphlat und Bitumen, 

Prozessöle, Petrolkoks, Schwefel, Vaseline, Lösemittel, Paraffine, Tenside, Single-Cell-Protein 

usw. (BP 1989:344). Ozonschädliche Chemikalien (FCKWs, Halonen etc.) haben vergleichswei- 

se solche Marktrolle nicht. Die Implikation dieser Differenz bestätigt die im Rahmen dieser Arbeit 

theoriegeleitet aufgestellte Hypothese, die folgend besagt: Je geringer (höher) die wirtschaftlichen 

Kosten multilateraler Umweltregime sind, desto höher(niedriger) ist die Unterstützungsbereitscha- 

                                                                                                                                                         
401 Nach Schätzung wird 15 000 Liter Wasser für die Produktion von 1 Kilogramm Fleich verbraucht, wenn es in industriell- 

en Zuchtanlagen in den Vereinigten Staaten von Amerika (auch woanders) vorgenommen wird (vgl.World Bank 2010:147).  
402 Fossilistische Energiewirtschaft beiträgt 3 bis 5% des gesamten globalen Bruttoinlandsprodukts (vgl. Kappas 2009:279). 
403 Angesichts der weltweit steigenden Umweltbelastung ist der Aufruf und Appell an Wissenschaft, Regierungen, Verbrau- 

cher und Industrie (Groß-, Mittel-, und Kleinindustriezweigen) zum Handeln hinsichtlich der Lösung der Problematik von 

besonderer Bedeutung (vgl. Rehl 1989:108). Das Mineralöl wird zu Recht als einen der treibenden Wirtschaftsfaktoren bezei- 

chnet. Die gegenwärtige globale Ökonomie ist größtenteils auf viele Produkte aus Erdöl angewiesen. Das gilt für Kohlenwirt- 

schaft. Deshalb verdrängen Öl- und Kohlenförderungsinteressengruppen die Gefahr des Klimawandels (vgl. Stern 2009:53). 
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ft der Bürger für ihre Regierungen, den betreffenden globalen Umweltschutzregimen beizutreten,  

umso stärker steigt (senkt) die Zustimmungsrate der betreffenden globalen Umweltschutzregime,  

sodass die Kooperationsbereitschaft der nationalen Regierungen dadurch genauso steigt(senkt). 

Daraus lässt sich ableiten, dass während die marginalen politokonomischen Kosten ambitionierter 

Ozonschutzmaßnahmen für fast alle Länder null bzw. sehr niedrig waren, sind die marginalen 

politökonomischen Kosten ambitionierter Klimaschutzmaßnahmen für fast alle Länder noch hoch.   

 

8.3.2. Preisgünstigkeit vorhandener Problemlösungsersatzstoffe 

Während kostengünstige Substitute (Problemlösungsersatzstoffe) für die Lösung der Problematik 

des Ozonabbaus schneller vorhanden waren, sind die bislang vorhandenen Substitute für klima- 

schädliche Stoffe nicht kostengünstig. Sogar viele innovative Klimaschutztechnologien sind noch  

nicht ausgereift genug, dass es so weit ist, sie auf den Markt einzuführen. Dieser Einflussfaktor 

hat dazu beigetragen, dass während nationalstaatliche Regierungen bei zwischenstaatlichen multi- 

lateralen globalen Ozonverhandlungen für ambitionierte und konsensfähige globale Ozonpolitik- 

maßnahmen schnell zustimmungsbereitwillig waren, sind sie bei globalen Verhandlungen über 

globalen Klimaschutz für ambitionierte und konsensfähige Klimaschutzpolitikmaßnahmen zöger- 

lich. Das ist aufgrund der Tatsache, dass während dieser Einflussfaktor die marginalen politisch-

ökonomischen Kosten von ambitionierten globalen Ozonschutzmaßnahmen gesenkt hat, hat er 

die politisch-ökonomischen Kosten von ambitionierten globalen Klimaschutzmaßnahmen erhöht. 

 

Hinsichtlich der Frage der Determinanten (bzw. Einflussfaktoren) der Substitution erschöpfbarer 

Ressourcen durch erneuerbare Ressourcen im üblichen Marktprozess spielt die Preisgünstigkeit 

erneuerbarer Ressourcen eine entscheidende Rolle. Tom Tietenberg (2006a:135-137) führte bei- 

spielsweise eine Untersuchung der Determinanten erfolgreichen Übergangs vom Verbrauch er- 

schöpfbarer Ressourcen zum Verbrauch erneuerbarer Ressourcen durch und kam zum Ergebnis, 

dass die maximale Zahlungsbereitschaft für erneuerbare Ressourcen als perfekte Substitute für 

erschöpfbare natürliche Ressourcen dann am höchsten liegt, wenn die betreffenden regenerativen 

Ressourcen billiger als die betreffenden erschöpfbaren Ressourcen sind – und der Übergangspunkt 

ergibt sich daher, wenn diese Bedingung erfüllt ist und danach werden die betreffenden erneuer- 

baren Ressourcen vorwiegend konsumiert – d.h. vor dem Übergangspunkt waren die ersetzten 

erschöpfbaren Ressourcen billiger als die betreffenden erneuerbaren Ressourcen (Tietenberg 

2006a:135). Das impliziert, dass die Entdeckung einer Art „Superenergiequelle“ (kostengünstig, 

mit hohem Wirkungsgrad, unbegrenzt zur Verfügung stehend und überall verfügbar) höchstwahr- 

scheinlich zu einer schnelleren Zustimmungsbereitwilligkeit nationaler Regierungen bei globalen  

Umweltverhandlungen führen wird, wo fossile Energien einen Löwenanteil der Kohlendioxidemi- 
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ssionen haben. Beispielsweise wird analytisch in vielen wirtschaftswissenschaftlichen Untersuch- 

ungen deutlich gemacht, dass die Konkurrenzfähigkeit kohlendioxidarmer Energietechnologien 

entscheidend von Kohlenwasserstoffpreisen abhängt – bei einem Mineralölpreis von 75 USD pro 

Fass (Barrel) unter der Bedingung des ähnlich vergleichbaren Preisniveaus von Gas und Kohle 

ohne Kohlendioxidsteuern (sowie Umweltsteuern) erweisen sich Kohle, Gas und Dampf-Kombi- 

kraftwerke (GuD) und Kernkraft als die billigsten Optionen; bei einem Kohlenstoffpreisniveau 

von 40 USD pro Tonne Kohlendoxid sind Kohlenkraftwerke mit Kohlendioxidabscheidung/Spei- 

cherung und Windparks ziemlich genauso konkurrenzfähig wie Kohlenkraftwerke ohne Kohlen- 

dioxidabscheidung und Speicherung; bei einem Preis von 150USD pro Barrel Mineralöl ist Wind- 

energie vergleichsweise genauso konkurrenzfähig wie Gas und Kohle ohne Kohlendioxidemi- 

ssionspreis (Stern 2009:61). Der Ausbau erneuerbarer Energien wird gewiss dadurch beeinflusst. 

Während eine schnellere Lösung für die Problematik des globalen Ozonabbaus aufgrund des Vor- 

handenseins billigerer Ersatzstoffe möglich war, verläuft die Lösung des Klimawandels wegen 

dieses Mangels eher langsam. Die politischen Kosten ambitionierter Klimamaßnahmen durch 

teueren Mitteleinsatz sind oft hoch. Deren Implikation bestätigt die im Rahmen dieser Arbeit 

theoriegeleitet aufgestellte Hypothese, die besagt: Je geringer (höher) die politischen Kosten 

multilateraler Umweltschutzregime sind, desto höher (geringer) ist die Kooperationsbereitschaft 

nationalstaatlicher Regierungen, den betreffenden globalen Umweltschutzregimen beizutreten.  

 

8.3.3. Wettbewerbsnachteiligkeit für Vertragsstaaten gegenüber Nichtvertragsstaaten 

Während viele Klimaschutzmaßnahmen am Ende Wettbewerbsnachteile für viele Vertragsstaaten 

gegenüber den Nichtvertragsstaaten spürbar haben, haben alle Ozonschichtschutzmaßnahmen 

keine spübaren Wettbewerbsnachteile gegenüber allen Nichtvertragsstaaten. Dieser Einflussfaktor 

hat dazu beigetragen, dass während nationalstaatliche Regierungen bei zwischenstaatlichen multi- 

lateralen globalen Ozonverhandlungen für ambitionierte und konsensfähige globale Ozonpolitik- 

maßnahmen schnell zustimmungsbereitwillig waren, sind sie bei globalen Verhandlungen über 

globalen Klimaschutz für ambitionierte und konsensfähige Klimaschutzpolitikmaßnahmen zöger- 

lich. Das ist aufgrund der Tatsache, dass während dieser Einflussfaktor die marginalen politisch-

ökonomischen Kosten von ambitionierten Ozonschutzmaßnahmen gesenkt hat, hat er die mar- 

ginalen politökonomischen Kosten von ambitionierten globalen Klimaschutzmaßnahmen erhöht. 

 

In diesem Zusammenhang lässt sich festhalten, dass hinsichtlich der Angst vor ökonomischen  

Wettbewerbsnachteilen in vielen Vertragsstaaten es Differenzen bei der Wahrnehmung der Wirk- 

ungen von Politikmaßnahmen zur Lösung der beiden globalen Umweltprobleme gibt. Bei globa- 

len Klimaschutzverhandlungen herrscht die Angst davor, dass die Nichteinführung ambitionierte- 
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rer globaler Klimaschutzpolitikmaßnahmen in einigen Ländern sich als wettbewerbsnachteilig 

auf diejenigen Länder doch auswirken könnten, in denen es national gesetzliche ambitionierte Kli- 

maschutzmaßnahmen gelten. Im Rahmen der Auswertung von Datenmaterials der Verhandlungen 

des globalen Klimaregimes wurde in dieser Arbeit ein Phänomen zufällig aufgedeckt, das bei den 

Begründungen nationaler Regierungen einiger Industrieländer hinsichtlich ihres Nichtbeitritts zum 

Kyoto-Protokoll oder ihres Austritts aus diesem Protokoll öffensichtlich war. Diese Beobachtung 

lässt sich anhand zwei Fallbeispiele (die Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada) erläutern: 

Zum einen die Begründung, die Präsident George W. Bush geliefert hat, warum seine Administra- 

tion das Kyoto-Protokoll nicht ratifizierte. Zum anderen die Begründung, die Kanadas Umweltmi- 

nister geliefert hat, warum kanadische nationale Regierung sich entschieden hat, aus dem Kyoto-

Protokoll auszutreten. Zur Begründung druckte George W. Bush in seinen Politikstatements 

gegen jene CO2-Emissionsreduktionsverpflichtung für die Vereinigten Staaten von Amerika wie 

folgt aus „Ich bin gegen das Kyoto-Protokoll, weil 80 Prozent der Weltbevölkerung (China 

und Indien inklusiv) von CO2-Emissionsreduktionsverpflichtungen ausgenommen sind“ (zitiert in 

Nordhaus 2007:686). Der kanadische Umweltminister in seiner Erklärung druckte aus: „Das Kyo- 

to-Protokoll ist für uns Vergangenheit, weil es große Emittenten wie die USA und China nicht 

mit einbezieht. Wir nutzen unser legales Recht aus dem Vertrag auszusteigen“ (Michel 2011:8). 

Es lässt sich noch erwähnen, dass Australien auf der Vertragsstaatenkonferenz in Posen ein Emi- 

ssionsreduzierungsziel von 5 Prozent bis zum Jahr 2020 gegenüber 2000 vorgelegt hatte und 

versprach, eine Aufstockung des Ziels auf 15 Prozent vorzunehmen, wenn die Vereinigten Staaten 

von Amerika einbezogen werden (Bals/Neubauer 2009:15). Aus sprachlogischem Gesichtspunkt 

haben die Aussagen einen ähnlichen semantischen Gehalt (Deutungsmuster der Reziprozität). Da 

solches Phänomen im Alltag keine Ausnahme ist, konstatiert diese Arbeit, dass dieses Phänomen 

zumindest eine Nomenklatur haben soll. Da in der Ökonomik dieses Phänomen bisher begrifflich 

keine Nomenklatur hat, schlägt die vorliegende Arbeit eine vorübergehende begriffliche Bezeich- 

nung vor: Demotivationproblem scheint ein geeigneter Begriff zu sein. Also Demotivationspro- 

blem auf der Ebene der globalen Verhandlungen taucht dann auf, wenn sich nationalstaatliche 

Regierungen wegen des Nichtbeitritts konkurrierender Staaten zu globalen Abkommen entweder 

für den Austritt oder für den Nichtbeitritt ihrer Länder entscheiden – oder wenn Regierungen 

von Vertragsstaaten nur unter der Bedingung der Mitwirkung eines Nichtvertragsstaats bzw. 

Vertragsstaats dazu bereit sind, sich mehr zu verpflichten. Während konsensunfähige Abkommen 

meistens unter Demotivationsproblem leiden, leiden konsensfähige Abkommen nicht darunter. 

Konsensfähige globale Abkommen leiden unter solchem Problem nicht, weil wie im Alltag keiner  

gern aus der Reihe tanzen will, wollen keine nationale Regierung nicht die einzige sein, die sich 

stur gegen globale Abkommen stellt. Vertiefte Behandlung dieses Phänomens ist kunftig relevant.   
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Zu Ausführungen über die Wettbewerbsnachteiligkeit der Vertragsstaaten gegegnüber Nichtver- 

tragsstaaten lässt sich betonen, dass es bei Verhandlungen des globalen Ozonschutzregimes solche 

wettbewerbsbezogenen Ängste nicht gab. Die Problematik der wettbewerbsbezogenen Nachteile 

bei globalen Treibhausgasemissionsreduktionen spielt bei multilateralen Klimaverhandlungen 

eine substanzielle Rolle (Betsill 2005:112). Ausgewogene Berücksichtigung politischer Kosten 

(Bedenken) und ökonomischer Kosten(Bedenken) ist im Rahmen der Politikgestaltung der Schlü- 

ssel für schnellere Entscheidungsfindung. Je höher die politischen Kosten bestimmter Umwelt- 

verträge sind (politische Bedenken über Popularitätsverlust durch die Umsetzung bestimmter 

Umweltschutzinstrumente in bestimmtem Fall, weil die betreffenden Instrumente zur Massenar- 

beitslosigkeit, Steuereinbußen, Abwanderung von Firmen, und so weiter führen), desto niedriger 

ist deshalb die Zustimmungsbereitwilligkeit nationaler Regierungen zur Unterstützung solcher 

Maßnahmen. Diese Problematik ist der Fall bei globalen Klimaverhandlungen, denn aufgrund der 

seit Industrialisierung im Gang gesetzten Fossilisierung der Weltwirtschaft sind ambitionierte 

konsensuale Maßnahmen zur Reduktion der Emission von Treibhausgasen in vielen Ländern eher 

wettbewerbsnachteiliger gegenüber ihren Konkurrenten in anderen Ländern, wo es ambitionierte 

Klimaschutzmaßnahmen nicht gibt. Die Implikation dieser Differenz bestätigt die im Rahmen die- 

ser Arbeit theoriegeleitet aufgestellte Hypothese, die folgend besagt: Je geringer (höher) die wirt- 

schaftlichen Kosten multilateraler Umweltregime sind, desto höher (geringer) ist die politische 

Unterstützungsbereitschaft der Bürger für ihre nationalen Regierungen, den betreffenden globalen 

Umweltschutzregimen beizutreten, umso stärker steigt (senkt) die Zustimmungsrate der betre- 

ffenden globalen institutionellen Arrangements zum Schutz der globalen Umwelt, sodass die 

Kooperationsbereitschaft der nationalen Regierungen dadurch doch genauso stark steigt (senkt).  

 

8.3.4. Ausmaß der Anbieterbetroffenheit durch Umweltschutzpolitikmassnahmen 

Während viele Anbieter durch konkrete globale Klimaschutzmaßnahmen betroffen sind, sind sehr 

wenige Anbieter durch globale Ozonschutzmassnahmen betroffen. Diese bestehende empirische 

Bedingung hat dazu geführt, dass während nationale Regierungen bei globalen Verhandlungen 

über den Schutz der globalen Ozonschicht für ambitionierte und konsensfähige Ozonschutzpoli- 

tikmaßnahmen schnell zustimmungswillig waren einerseits, sind sie bei globalen Klimaverhand- 

lungen für ambitionierte und konsensfähige Klimaschutzpolitikmaßnahmen zögerlich anderseits.  

Dies leitet sich aus den Eigennutzaxiom, die in allen Bereichen präsent ist. Das gilt genauso für 

ökonomischen Bereich. Auch wenn in klimafreundlichen Bereichen durch ambitionierte Klima- 

schutzmaßnahmen Steigerung der Nachfrage und Arbeitsplätze sich ergeben wird, zählt für die 

Anbieter in klimaunfreundlichen Sektoren nicht solche Vorteile, sondern ihre eigenen Vorteile 

stehen im Mittelpunkt. Samuelson (1975) brachte es wie folgt auf den Punkt: „Jedermann tendiert 
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natürlicherweise dazu, ein wirtschaftliches Ereignis lediglich nach seinem Einfluss auf das eigene 

Wohlergehen zu beurteilen. Ein Arbeiter, der seinen Arbeitsplatz in der Kutschenindustrie verliert 

wird nicht viel darüber nachdenken, ob dadurch nicht neue Arbeitsplätze in der Automobilindus- 

trie entstehen“(Samuelson 1975:25). Da der Ausmaß der von ambitionierten Klimaschutzmaßnah- 

men betroffenen Anbieter breit ist, zählt für nationalstaatliche Regierungen die Berücksichtigung 

der Ängste der betroffenen Anbieter. Dies hat wiederum einen negativen Einfluss auf ihre poli- 

tische Entscheidungen über den Beitritt ihrer Länder zu ambitionierten Klimaschutzabkommen.  

Denn je größer die von globalen Umweltpolitikmassnahmen betroffenen Anbieter sind, desto zö- 

gerlicher sind nationale Regierungen für ambitionierte und konsensuale globale Umweltpolitik- 

maßnahmen zuzustimmen. Umgekehrt gilt das Gleiche. Die Weltbank bestätigt in ihrem Bericht 

über das Problem des globalen Klimawandels, dass konkrete Politikmaßnahmen Widerstand in 

der Bevölkerung erfahren, die spürbare negative Auswirkungen auf grosse und diverse Gruppen  

in der Bevölkerung haben (World Bank 2010:329). In den Diskussionen über globalen Umwelt- 

schutz können die Ursachen der Verschmutzung der globalen Atmosphäre in zwei großen Klassi- 

fikationen zugeordnet werden:indirekte Ursachen und indirekte Ursachen. Direkte Ursachen sind 

die konkreten Aktivitäten, die zur Verschmutzung der globalen Atmosphäre führen: Verbrennung 

von fossilen Energieträgern, Verbrennung von Biomassen, Landnutzung wie landwirtschaftliche 

Aktivitäten, industrielle Produktionsaktivitäten (Steffen et al. 2004:89-90). Indirekte Ursachen 

sind die treibende Kraft, warum Individuen atmosphärenschädliche Substanzen emittieren: die 

Nachfrage nach Konsumgütern, Lebensmitteln, Mobilität usw. (Steffen et al. 2004:89-90). Es gibt 

differenzierte Interessenintensität der betroffenen Anbieter (Industrien, Branche et cetera.) von 

Produkten (Gütern und Dienstleistungen), die die beiden globalen Umweltproblematiken verursa- 

chen. Das Faktum verdeutlicht, warum die Betroffenheitsintensitätdifferenzen konkreter Politik- 

maßnahmen der beiden Regime eine große Rolle spielen. Ein Set von Aussagen (Hypothesen), 

das auf umweltökonomische Diskussion über globalen Umweltschutz gut übertragbar ist, lautet: 

Je grösser die Anzahl der von Regelungen Betroffenen ist, desto langsamer und schwieriger ist die 

Erzielung breiter Zustimmung aller Betroffenen(Buchanan/Tullock 1962:112). Politikmaßnahmen 

des globalen Ozon-und Klimaschutzes beeinträchtigen einige Wirtschaftssektoren. Bei genauerem 

Hinsehen merkt man, dass wiederum unterschiedliche Beeinträchtigungen unter den Industrien 

und Wirtschaftszweigen eines betroffenen Sektors doch feststellbar sind. Die Kooperationsbereit- 

schaft der Regierungen ist auch auf die Tatsache zurückzuführen, dass nur eine kleine Anzahl der 

Chemiebranche durch die standardorientierten globalen ozonschichtorientierten Politikmaßnah- 

men beeinträchtigt wurde. Regierungen stimmten den globalen Politikmassnahmen zur Lösung 

des Problems des globalen Ozonschichtabbaus fast einstimmig zu, weil nur eine kleine Anzahl der 

Länder mit dem Export und der Produktion von Fluorkohlenwasserstoffen involviert sind. Auf- 
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grund der Tatsache, dass es nur eine kleine Anzahl der Branchen durch konkrete Politikmaßnah- 

men beeinträchtigt wurde, waren die ökonomischen und politischen Kosten der Maßnahmen nicht 

hoch. Die Tatsache, dass der fluorchlorkohlenwasserstofferzeugende Zweig der Chemiebranche 

keine überragende Funktion in der Weltwirtschaft übt, waren die ökonomischen Kosten kaum sig- 

nifikant. Nicht alle Chemiebranchen sind sogar betroffen. Und je sensitiver die betreffenden öko- 

nomischen Sektoren sind, desto schwieriger und langsamer die Erzielung von Konsens zur Lö- 

sung der betreffenden Umweltprobleme. Bei der Sensitivitätsfrage handelt es sich daher sowohl 

um die Höhe der damit verbundenen politischen Kosten (Popularitätsverlust) als auch die Höhe 

der damit verbundenen ökonomischen Kosten (z.B. Arbeitsplatzverluste usw.). Die Implikation 

dieser Differenz bestätigt die im Rahmen dieser Arbeit theoriegeleitet aufgestellte Hypothese, 

die folgend besagt: Je größer (kleiner) die Anzahl der von globalen Umweltschutzregimen Betro- 

ffenen (Anbieter) ist, desto langsamer (schneller) und schwieriger (einfacher) ist die Erzielung 

konsensualer globaler Politikmaßnahmen zum Schutz der betroffenen globalen Umweltmedien, 

sodass ihre Lösung durch ambitionierte Politikmaßnahmen daher langsamer (schneller) verläuft.  

 

8.3.5. Ausmaß der Nachfragerbetroffenheit durch Umweltschutzpolitikmassnahmen 

Während viele Nachfrager durch konkrete globale Klimaschutzmassnahmen betroffen sind, wur- 

den wenige Nachfrager durch Ozonschutzmassnahmen betroffen. Diese bestehende empirische  

Bedingung hat dazu beigetragen, dass während nationale Regierungen bei globalen Verhandlung- 

en über den Schutz der globalen Ozonschicht für ambitionierte und konsensfähige Ozonschutzpo- 

litikmaßnahmen schnell zustimmungsbereitwillig waren einerseits, sind sie bei globalen Verhand- 

lungen über den Schutz des globalen Klimas für ambitionierte und konsensfähige Klimapolitik- 

maßnahmen zögerlich andererseits. Denn je grösser die von globalen Umweltpolitikmassnahmen  

betroffenen Nachfrager sind, desto zögerlicher sind nationale Regierungen für ambitionierte und 

konsensuale globale Umweltpolitikmassnahmen zuzustimmen. Umgekehrt gilt das Gleiche. James 

Buchanan und Gordon Tullock drückten es wie folgt poiniert aus: Je grösser die Anzahl der von  

Regelungen Betroffenen ist, desto langsamer und schwieriger ist die Erzielung der Zustimmung  

aller Betroffenen (Buchanan/Tullock 1962:112). Bei Umweltschutzmaßnahmen werden viele   

Nachfrager je nachdem entweder direkt von Besteuerungen usw. betroffen, oder indirekt durch 

hohe Preise aufgrund des Weitergebens der fälligen Steuer- bzw. Emissionszertifikatekostenlast 

der Anbieter an alle Nachfrager. Es ist unstrittig ein Faktum, dass es im Kern sehr differentierte 

Interessenintensität der betroffenen Nachfrager(Verbraucher) der Produkte (Güter und Dienstleist- 

ungen) herrscht, die die beiden globalen Umweltprobleme verursachen. Die Steigerung der Kos- 

ten des Endenergieverbrauchs (Heizung, Strom, Kühlung et cetera) wird von politischen Entschei- 

dungsträgern nicht gern begrüsst, denn solche Entwicklung hat eine negative Auswirkung auf ihre  
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kurzfristigen Interessen (also Beliebtheit in der Bevölkerung) (Stern 2009:53). Die Nachfrager  

klimaschädlicher Stoffe sind überproportional höher als die Nachfrager von ozonschädlichen Sto- 

ffen. Nach Schätzungen des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen im Jahr 2011 

sind 90 Prozent der globalen Kohlendioxidemissionen seit 1970 auf Konsum zurückzuführen 

(vgl. UNDP 2011:32). Angeischts der dirkten bzw. indirekten Betroffenheit setzen sich viele 

betroffene Verbraucher gegen jene ambitionierten Klimaschutzpolitikmassnahmen, die ihrerseits 

sie überstrapazieren könnten. Dies beeinflusst wiederum die Bereitwilligkeit der nationalen 

Regierungen, ambitionierten Klimapolitikmaßnahmen bei globalen Klimaschutzverhandlungen 

zuzustimmen. Dies war bei globalen Verhandlungen über den Schutz der globalen Ozonschicht 

nicht der Fall, denn die Verbraucher spürten keine empfindlichen Kostensteigerungen wegen 

nationaler Umsetzung der Politikmassnahmen zum Schutz der globalen Ozonschicht. Von daher 

fühlten sie sich nicht dadurch negativ betroffen. Die Implikation dieser Differenz bestätigt die im 

Rahmen dieser Arbeit theoriegeleitet aufgestellte Hypothese, die folgend besagt: Je grösser 

(kleiner) die Anzahl der von globalen Umweltschutzregimen Betroffenen (Nachfrager) ist, desto 

langsamer (schneller) und schwieriger (einfacher) verläuft die Erzielung konsensualer konkreter  

multilateraler globaler Politikmaßnahmen zum Schutz der betroffenen globalen Umweltmedien.  

 

8.3.6. Problemlösungskostenbeteiligungsbandbreite der verursachenden Sektoren 

Während die Kostenbeteiligungsbandbreite der betroffenen Sektoren bei globalen Ozonschutzbe- 

mühungen sehr klein ist, ist die Kostenbeteiligungsbandbreite der Sektoren bei globalen Klima- 

schutzanstrengungen sehr gross. Unabhängig von ausgewählten Instrumentenansätzen ist die Be- 

wältigung der Problematik des globalen Klimawandels vergleichsweise teurer (World Bank 2010: 

7). Diese unstrittig bestehenden empirischen Bedingungen haben dazu beigetragen, dass während 

nationale Regierungen bei globalen Verhandlungen über den Schutz der globalen Ozonschicht für 

ambitionierte und konsensfähige Ozonschutzpolitikmassnahmen schnell zustimmungsbereitwillig 

waren einerseits, sind sie bei globalen Verhandlungen über den Schutz des globalen Klimas für 

ambitionierte und konsensfähige Klimaschutzpolitikmassnahmen zögerlich andererseits. Denn je 

grösser die Kostenbeteiligung der von globalen Umweltpolitikmaßnahmen betroffenen Sektoren 

ist, desto zögerlicher sind nationale Regierungen für ambitionierte und konsensuale globale Um- 

weltpolitikmaßnahmen zustimmungsbereit. Umgekehrt gilt das Gleiche. Die Kostenbeteiligung 

von Sektoren bei globalem Klimaschutz im Vergleich zum globalen Ozonschutz ist relativ höher. 

Das zeigt, warum klimafreundliche Umgestaltung der globalen Wirtschaft nicht so schnell verläu- 

ft, wie es beim Ozonschutz der Fall war. Ein Blick auf die Sektorenanteile an der Emission der 

Treibhausgase verrät die Bandbreite erwarteter Kostenbeteiligungen der Sektoren bei der Bewäl- 

tigung des Klimawandels. Der Anteil der Sekoren an Treibhausgasemissionen ist wie folgt darzu- 
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stellen: Elektrizität und Wärme (27 Prozent), veränderte Bodennutzung (18 Prozent), Landwirt- 

schaft (13 Prozent), Transport und Verkehr (12 Prozent), Produktion und Bauwesen (11 Prozent), 

flüchtige Emissionen (4 Prozent), industrielle Prozesse (3 Prozent) und übrige Abgase (9 Prozent) 

(Stern 2009:60). Während nur die Chemiebranche konkret von ozonschutzbezogenen Maßnahmen 

betroffen wird, müssen die obendargestellten Sektoren durch umweltfreundliche Anpassungsmaß- 

nahmen die Kosten des globalen Klimaschutzes substanziell tragen. Eine kohlendioxidarme Um- 

gestaltung der globalen Wirtschaft ist beispielsweise mit zahlreichen Kosten (Zeit inklusiv) ver- 

bunden. Da viele Infrastrukturen umgestaltet und die Lebensweisen neuorientiert werden müssen, 

ist die Schnelligkeit der Lösung des globalen Klimaproblems wie bei der Lösung des Ozonpro- 

blems nicht zu erwarten. Übrigens bei globalen Ozonverhandlungen waren nationalstaatliche Re- 

gierungen kooperationsbereitwillig, weil die Politikmaßnahmen für globale Fluorchlorkohlenwa- 

sserstoffreduktion begrenzte Anpassung in der Gesellschaft erforderten. Das langsame und müh- 

volle Verlaufstempo der globalen Klimaschutzverhandlungen und die fehlende Erzielung ambitio- 

nierter konkreter Klimapolitikmassnahmen sind auch die Ergebnisse der großen Umgestaltungs- 

bandbreite der anzupassenden Bereiche. Viele Sektoren404 sind schließlich von Klimaschutzmaß- 

nahmen direkt und indirekt betroffen. Die Implikation dieser Differenz bestätigt die im Rahmen 

dieser Arbeit theoriegeleitet aufgestellte Hypothese, die folgend besagt: Je geringer (grösser) die 

ökonomischen Kosten globaler Umweltregime sind, desto höher (geringer) ist die Unterstützungs- 

bereitschaft der Bürger für ihre Regierungen, den betreffenden globalen Umweltschutzregimen 

beizutreten, umso stärker steigt (senkt) die Zustimmungsrate der betreffenden globalen Umwelt- 

schutregime, sodass die Kooperationsbereitschaft nationaler Regierungen dadurch steigt (senkt). 

 

8.3.7. Gleichmäßigkeit der Auswirkungen des globalen Umweltproblems 

Während die wahrgenommenen Auswirkungen des globalen Ozonschichtabbaus in allen Ländern 

der Welt als sehr nachteilig betrachtet werden, werden die Auswirkungen des Klimawandels nicht 

in allen Ländern als sehr nachteilig betrachtet. Diese bestehende empirische Bedingung hat dazu 

beigetragen, dass während nationale Regierungen bei globalen Verhandlungen über den Schutz 

der globalen Ozonschicht für ambitioniert konsensfähige Ozonpolitikmaßnahmen schnell zusti- 

mmungsbereitwillig waren einerseits, sind sie bei globalen Verhandlungen über den Schutz des 

globalen Klimas für ambitionierte und konsensfähige konkrete Klimaschutzpolitikmassnahmen 

                                                 
404 Da Individuen bzw. Akteure im Politikgestaltungsprozess schließlich ihre eigenen Interessen verfolgen (vgl. Buchanan/ 

Tullock 1962:306), handeln Individuen bei der Frage der Bereitstellung öffentlicher Güter so, dass sie weniger Kosten tragen. 

Auf der globalen Politikebene herrscht aber kein Zwang. Da Macht als relationales Mittel dient, die Individuen benutzen, um 

andere Individuen gegen ihre Eigeninteressen zu erzwingen (Furubo/Vestman 2011:9), wird Machtfaktor hier ausgeblendet. 

Die normative Neue Politische Ökonomie verwendet vertragstheoretische Instrumente bei der Evaluation von politischen 

institutionellen Arrangements, und konsensuale Vereinbarungen werden dabei als eine logische Äquivalenz von Pareto-

Wünschbarkeit prozessual-analytisch dargestellt (vgl. Brennan/Lomasky 1993:125). Nach den Ausführungen einer der füh- 

renden Pioniere und Vertreter der Konstitutionenökonomik (zum Beispiel Buchanan 1954; 1959) orientiert sich das Erkennt- 

nisziel der Konstitutionenökonomik an verfahrensbezogenen Bewertungen der Prozesse zur Erzielung bestimmter Resultate.  
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zögerlich andererseits. Da Individuen die möglichen Auswirkungen von Ereignissen je nach 

individueller Betroffenheit (Vor- und Nachteilen) selektiv wahrnehmen, erweist es sich in diesem 

Zusammenhang, dass die Auswirkungen der beiden globalen Umwelprobleme unterschiedlich 

wahrgenommen werden – Wahrnehmungsfrage der Auswirkungen der beiden globalen Umwelt- 

probleme unterscheiden sich. Entwicklungen gesellschaftlichen Wertwandels wie zum Beispiel  

ökologischer Wertwandel (steigende Umwelt- und Ressourcennutzungsbildung, umweltbezogene 

Aufklärungsarbeiten, entsprechende Neuorientierung nach erlebten Ereignissen, Sensibilisierung 

usw.) und Bewusstsein über die Notwendigkeit umwelt- und ressourcenschonenden Verhaltens 

(Wohlstandssteigerung nach umwelt- und ressourcenschonenden Maßstäben) trägt in gewissem 

Maßen zur Senkung der politischen Kosten von umweltpolitischen Kosten. Wenn die Mentalität 

und Tradition von Individuen in einem bestimmten Land nicht im Gegensatz zur Umwelt-und Re- 

ssourcenschutzpolitik stehen, dann führt die Verbereitung von Umwelt- und Ressourcenschutzbe- 

wusstsein in diesem Land stark zur dratischen Senkung der zu erwarteten politischen Kosten von 

Umweltschutzprogrammen. In China und Russland kann Erdwärmung zugleich als vorteilhaft für 

den Agrarsektor in vielen Regionen ihrer Länder aufgefasst (gewertet) werden, die durch Frost 

erheblich beeinträchtigt sind. Zugleich verursacht extreme Hitze Waldbrände z.B. in Russland. 

Übrigens trug Russland zu 8 Prozent des seit 1850 global emittierten Kohlendioxids bei (UNDP 

2011:33) und die Volksrepublik China trug zu 9 Prozent des seit 1850 global emittierten Kohlen- 

dioxids bei (UNDP 2011:33). Beispielsweise zeigt eine von 2007 bis 2010 durchgeführte globale 

Umfrage, dass nur 31,7 Prozent der Bürger der Volksrepublik China daran glauben, dass der 

globale Klimawandel eine Bedrohung darstellt (UNDP 2011:155). Mit solcher niedrigen Unter- 

stützung in der Bevölkerung werden politische Entscheidungsträger in China momentan kaum 

große Bereitschaft zeigen, ambitionierte nationale Politikmaßnahmen zum Schutz des globalen 

Klimas schnell zu verordnen. Ähnliche Bedingungen sind in vielen anderen Ländern vorhanden.  

 

Potenziale negative Effekte klimawandelverursachter Schwächung von THC (engl. thermohaline 

circulation) auf die Wohlfahrt der Länder des Nordens werden seit eingen Jahren wissenschaftlich 

thematisiert – da THC für warme Temperatur in der nördlichen Hemisphäre verantwortlich ist, 

kann die Schwächung von THC zur sogenannten Eiszeit in der nördlichen Hemisphäre führen – 

was zugleich drastische Folgen auf viele Wirtschaftssektoren (z.B. Agrarsektor) haben könnten 

(Link/Tol 2011:289). Es scheint immer noch nicht in der breiten Bevölkerung angekommen zu 

sein, dass der Klimawandel für alle Regionen in unterschiedlicher Art und Weise negative Effekte 

haben wird. Eine von 2007 bis 2010 durchgeführte repräsentative globale Umfrage zeigt, dass nur 

39,7 Prozent der Weltbevölkerung daran glauben, dass der globale Klimawandel eine 

Bedrohung darstellt (UNDP 2011:33). Die gleiche Umfrage zeigt, dass nur 44,5 Prozent der Welt- 
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bevölkerung überhaupt daran glauben, dass der Klimawandel durch menschliche Aktivitäten ver- 

sacht wird (UNDP 2011:33). Bei globalen Anstrengungen um die Lösung des Abbaus des 

globalen Ozonschichtgehalts war die Wahrnehmung der Auswirkungen des Ozonabbaus in allen 

Ländern der Welt hingegen gleich, denn es gibt gar keine vorteilhaften Aspekte des Ozonabbaus.  

Alle Länder würden deshalb von dessen negativen Auswirkungen betroffen. Die Auswirkungen  

des Klimawandels variieren sich regional. Die Implikation dieser Differenz bestätigt die im Rah- 

men dieser Arbeit theoriegeleitet aufgestellte Hypothese, die folgend besagt: Je höher (geringer) 

der wirtschaftliche Nutzen multilateraler Umweltschutzinstrumente ist, desto höher (niedriger) ist 

die Unterstützungsbereitschaft der Bürger für ihre nationalen Regierungen, den betreffenden 

globalen Umweltschutzregimen beizutreten, umso stärker steigt (senkt) die Zustimmungsrate der 

betreffenden institutionellen Arrangements zum Schutz der globalen Umweltmedien, sodass die 

Kooperationsbereitschaft nationalstaatlicher Regierungen dementsprechend relativ steigt (senkt).  

 

8.3.8. Dauer vor dem Auftreten der negativen Auswirkungen der Umweltproblematik 

Während die negativen Auswirkungen des globalen Ozonschichtabbaus sehr schnell auftreten, 

treten die negativen Auswirkungen des globalen Klimawandels nicht sehr schnell auf. Diese 

empirische Bedingung hat dazu beigetragen, dass während nationale Regierungen bei globalen 

Verhandlungen über den Schutz der globalen Ozonschicht für ambitionierte und konsensfähige 

Ozonschutzpolitikmassnahmen schnell zustimmungswillig waren einerseits, sind sie bei globalen  

Verhandlungen über den Schutz des globalen Klimas für ambitionierte und konsensfähige Klima- 

schutzpolitikmaßnahmen zögerlich andererseits. Kurz- und mittelfristiger Nutzen beeinflussen po- 

litische Entscheidungen. Da die Frage der intergenerationellen Gerechtigkeit bei den Auswirkung- 

en von den beiden globalen Umweltproblemen unterschiedlich ausgeprägt ist, gibt es differenzier- 

te Reaktionsbereitschaft zur Lösung der beiden Umweltprobleme. Dieser Einflussfaktor spielt 

eine gewisse Rolle bei der Dringlichkeitswahrnehmung der Lösung globaler Umweltprobleme. 

Während bei vielen Umweltverschmutzungen sich die negativen Auswirkungen auf Menschen 

verzögern, verzögern sie sich bei anderen nicht – der Anstieg des Meeresspiegels aufgrund des 

durch kohlendioxidemissionverursachten Temperaturanstiegs kann Jahrhunderte dauern (Stern 

2009:29-30). Deshalb scheint die zwingende Notwendigkeit politischen Handelns (Vorgehens)  

zur Reduzierung solcher Emissionen zeithorizontal für die verantwortlichen Entscheidungsträger  

manchmal nicht dringend (Stern 2009:29-30). Solche Verhaltensweise ist an sich riskant405. Bei  

globalen Ozonschutzverhandlungen war es nicht der Fall, weil die negativen Auswirkungen des  

                                                 
405 Achim Lerch und Hans G. Nutzinger betonen die Relevanz effizienter und gerechter Klimaschutzmaßnahmen und fassten 

es wie folgt kurz: „Der Grundgedanke der hier vorgeschlagenen Lösungsvorschläge besteht darin, bei der Sicherung globaler 

Umweltgemeingüter – vor allem der Stabilität des Erdklimas – auf der Basis wechselseitigen Vorteils zwischen den Ländern 

des Nordens und den Ländern des Südens kostensfähige Verhandlungspakete zu schnüren“ (Lerch/Nutzinger 2004:59).  
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Ozonabbaus in allen Ländern der Welt schnell auftreten. Die Implikation dieser Differenz bestä- 

tigt die im Rahmen dieser Arbeit theoriegeleitet aufgestellte Hypothese, die folgend besagt: Im 

politischen Prozess geht es vielmehr doch um die Wille der Politiker, weniger um ihre Fähigkeit.  

Wie mehrmals hier verdeutlicht ist der Wille zum Handeln wiederun durch den erwarteten 

Nutzen des politischen Handelns bestimmt. Je ungünstiger die politischen Handlungsbedin-

gungen sind, desto weniger bereit werden die nationalstaatlichen Regierungen, dem Beitritt 

ihrer Länder zu den in Frage stehenden globalen institutionellen Arrangements sein. Also das 

Verhältnis zwischen politischem Können und politischem Wollen wird am Ende durch die 

Günstigkeit bzw. Nichtgünstigkeit politökonomischer Handlungsbedingungen stark bestimmt.  

Da Können (Fähigkeit) ohne Wollen (Wille) zur Lösung gesellschaftlicher Problematiken nicht  

führt, lässt sich diese Hypothese übertragend auf die Diskussion über Innovationen zur Lösung  

globaler Umweltprobleme wie folgt umformulieren. Je stärker (geringer) der politische und öko- 

nomische Wille (der wird durch niedrige bzw. hohe Kosten und Last induziert) bei innovativen 

Maßnahmen gegen globale Umweltprobleme ist (ausgelöst durch politisch-ökonomische Bedin- 

gungen), desto schneller (langsamer) verläuft die Bewältigung der betreffenden Umweltprobleme.   

 

8.3.9. Dauer des Anpassungsprozesses zur Lösung der Umweltproblematik 

Während der Anpassungsprozess zur Lösung der Problematik des Ozonschichtabbaus relativ kurz 

ist, dauert der Anpassungsprozess zur Lösung des Problems des Klimawandels relativ lang. Diese 

bestehende empirisch vorhandene Bedingung hat dazu geführt, dass während nationale Regie- 

rungen bei globalen Verhandlungen über den Schutz der globalen Ozonschicht für ambitionierte 

und konsensfähige Ozonpolitikmassnahmen schnell zustimmungsbereitwilliger waren einerseits, 

sind sie bei globalen Verhandlungen über den Schutz des globalen Klimas406 für ambitionierte und 

konsensfähige Klimaschutzpolitikmaßnahmen zögerlicher anderseits. Das impliziert, dass Zeit 

eine signifikante Rolle spielt. Da die Dauer des Anpassungsprozesses zur Lösung von Umwelt- 

problemen davon abhängt, wieviele Bereiche der menschlichen Aktivitäten im Anpassungspro- 

zess einbezogen werden müssen, lässt sich in diesem Zusammenhang verdeutlichen, dass während  

                                                 
406 Für Tourismussektor entstehen Klimawandelschädenkosten wegen Skigebietenrückgangs, nördlichen Breitenanstiegs, kli- 

matischer Anpassungsmaßnahmen usw.(Liedtke/Welfens 2008a:59). Für Gesundheitssektor entstehen Kosten wegen hitzebe- 

dingter Krankheitszunahme, hitzebedingter Arbeitsproduktivitätsabnahme und erhöhter Vorsorgungsmassnahmen(Liedtke/ 

Welfens 2008a:59). Für Energiesektor entstehen Klimawandelschädenkosten wegen reduzierter Wärmenachfrage, gestiege- 

ner Kühlungsnachfrage, wetterereignisbedingter Ölpreissteigerung usw. (Liedtke/Welfens 2008a:59). Für Verkehrssektor 

entstehen Klimawandelschädenkosten aufgrund Infrastrukturschädenzunahme etcetera (Liedtke/Welfens 2008a:59). Für den 

Baugewerbesektor entstehen Klimawandelschädenkosten aufgrund Immobilienschäden usw. (Liedkte/Welfens 2008a:9). Kli- 

mawandel wird die folgenden Aspekte beeinträchtigen: Agrarsektor, Meerespielsteigerung (und daher Bau von Deichen; Ver- 

lust von trockenem und nassem Land) (vgl. Cline 1997:105). Einige weitere Ausführungen lassen sich hinzu erwähnen. Zu 

weiteren negativen Auswirkungen der globalen Erwärmung zählen in vieler Hinsicht daher die folgenden Schäden: Sachei- 
gentumsschäden, Ökosystemverlust, primärsektorbezogene Schäden (Schäden im Agrar-, Forstwirtschafts- und Fischereisek- 

tor), weitere sektorale Schäden (z.B. im Energie-, Wasserwirtschafts-, Bausgewerbe-, Verkehrs-, und Tourismussektor), Ver- 

schlechterung einiger menschlicher Probleme (z.B. Infrastrukturbeschädigung, Lebenserwartungen, Gesundheit, Luftversch- 

mutzung, Migrationsströme usw.), Risiken extremer Wettereignisse (Hurrikan, Stürme, Dürre usw.) (Frankhause 1995:16).  
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die Bereiche der menschlichen Aktivitäten, die bei der Bewältigung der Problematik des globalen  

Ozonschichtabbaus einbezogen werden müssen, sehr wenig sind, sind die Bereiche der menschli- 

chen Aktivitäten, die bei der Bewältigung der Problematik des Klimawandels einbezogen werden  

müssen, relativ breiter. Deshalb dauerte der Anpassungsprozess des Ozonschutzregimes relativ 

kurz und der Anpassungsprozess des Klimaschutzregimes dauert vergleichsweise relativ lang. Im 

Prozess globaler umwelt- und ressourcenbezogener Anpassungen spielen Substitutionskosten eine 

Rolle. In der Literatur werden Substitutionshemmnisse und -kosten unter anderem analytisch als 

sachlich, räumlich, zeitlich und personal zugeordnet (Pfaffenberger 2007:24). Substitutionskosten 

umfassen unter anderem Ressourcenumwidmungskosten (z.B. Zusatzinvestititionen), Kosten für 

die Erweiterung bestehender Ressourcen (wie z.B. Anlageneinrichtungen, Qualifikationen usw.), 

Kosten für Transport (Pfaffenberger 2007:25). Substitutionskosten beeinflussen die Schnelligkeit  

des Anpassungsprozesses in allen Sektoren und Wirtschaftsbranchen in gewisser Weise. Die Im- 

plikation dieser Differenz bestätigt die im Rahmen dieser Arbeit theoriegeleitet aufgestellte 

Hypothese, die folgend besagt: Je geringer (grösser) die ökonomischen Kosten multilateraler Um- 

weltregime sind, desto höher (geringer) ist die Unterstützungsbereitschaft der Bürger für ihre  

Regierungen, den betreffenden globalen Umweltschutzregimen beizutreten, umso stärker steigt  

(senkt) die Zustimmungsrate der betreffenden globalen institutionellen Arrangements zum 

Umweltschutz, sodass die Kooperationsbereitschaft nationaler Regierungen dadurch steigt (senkt). 

 

8.3.10. Vorhandensein ambitionierter nationaler Politik zur Beschränkung der betreffenden  

Globalschadstoffe in Hauptverursacherstaaten vor multilateralen globalen Verhandlungen 

Während vor den multilateralen globalen Verhandlungen zum Schutz der globalen Ozonschicht 

ambitionierte nationale Politikmaßnahmen zur Abschaffung vieler ozonschädigender Stoffe 

(Gase) in vielen Hauptemittent und -produzenten von ozonschädlichen Stoffen bereits existierten, 

gab es vor den globalen Klimaverhandlungen in keinem klimaschädigenden Hauptemittentland 

ambitionierte nationale Politikmaßnahmen zur Reduktion von Treibhausgasen. Beispielsweise 

wurde in den Vereinigten Staaten von Amerika ab 1978 die Produktion und Verwendung von 

Fluorchlorkohlenwasserstoffen bereits verboten (World Bank 2000:96) – hingegen existierten vor 

globalen Klimaverhandlungen keine drastischen Maßnahmen zur Reduktion von Treibhausgasen, 

geschweige das Verbot jener Treibhausgase. Eine von 2007 bis 2010 durchgeführte repräsentative 

globale Umfrage zeigt übrigens, dass während 54,7 Prozent der Bürger der Vereinigten Staaten 

von Amerika daran glauben, dass der globale Klimawandel eine Bedrohung darstellt (UNDP 

2011:154), glauben nur 35,9 Prozent daran, dass das Problem des globalen Klimawandels 

menschgemacht ist(UNDP 2011:154). Unter solchen Bedingungen haben jene sehr ambitionierten 

Politikmaßnahmen zum Vorantreiben des globalen Klimaschutzes in den Vereinigten Staaten 
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keine große Mehrheit in der Bevölkerung – dies beeinflusst daher die Position ihrer Regierungen 

bei globalen Klimaschutzverhandlungen. Übrigens die Vereinigten Staaten von Amerika trugen 

zu ca. 30 Prozent des seit 1850 global emittierten Kohlendixids bei (UNDP 2011:33). In diesem 

vorligenden Zusammenhang lässt sich aus dem Gesichtpunkt der hier verwendeten Theorie 

konstatieren: Bei den Ländern mit bereits existierenden ähnlichen Politikmaßnahmen liegen die 

marginalen politisch-ökonomischen Kosten des Regimebeitritts daher bei null. In den Ländern 

ohne bereits existierende ähnliche Politikmaßnahmen variieren sich je nach der neuen Belastung 

die politökonomischen Kosten. Während in manchen solchen Ländern starke Widerstände gegen 

ambitionierte Klimaschutzmaßnahmen herauskristallisieren könnten, könnten in anderen Ländern 

schwache Widerstände der Fall sein. Implikativ bestätigt sie die Hypothese:Je geringer (höher) die  

politischen Kosten multilateraler Umweltschutzregime sind, desto höher (geringer) ist die Koope- 

rationsbereitschaft nationaler Regierungen, den betreffenden Umweltschutzregimen beizutreten.  

Zur Schaffung eines besseren Überblicks lassen sich die oben ausgeführten wesentlichen Einfluss- 

faktoren nachfolgend mit Hilfe einer Tabelle stichpunktmäßig wie folgt kurz veranschaulichen. 

 

 

 

Tabelle 5: Die zu differenzierten politisch-ökonomischen Kosten der Verhandlungen der beiden multila-

teralen globalen Umweltschutzregime (Ozonschutzregime und Klimaschutzregime) beitragenden Faktoren 
 

 Ozonabbau Klimawandel 

Marktrolle der verursachenden ökonomisch- 

en Aktivitäten in der globalen Wirtschaft 

Spielt keine überwiegende 

Rolle in der globalen 

Wirtschaft 

Spielt eine grosse Rolle in der 

globalen Wirtschaft 

Preisgünstigkeit vorhandener  

Problemlösungsersatzstoffe 

Relativ günstig Noch nicht günstig 

Wettbewerbsnachteiligkeit für 

Vertragsstaaten gegenüber 

Nichtvertragsstaaten 

Kaum welche     Viele 

 

Anbieterbetroffenheit durch 

Umweltschutzpolitikmassnahmen 

Sehr wenige Anbieter               Viele Anbieter 

Nachfragerbetroffenheit durch 

Umweltschutzpolitikmassnahmen 

Sehr wenige Nachfrager       Viele Nachfrager 

Problemlösungskostenbeteiligungsbandbreite 

der verursachenden Sektoren 

Sehr klein                Sehr gross 

Gleichmäßigkeit der Auswirkungen des 

globalen Umweltproblems 

In allen Ländern gleich         Je nach Regionen und Ländern 

unterschiedlich 
Auftreten der negativen Auswirkungen (also 

Dauer der Erscheinung) der 

Umweltproblematik 

Schnell Nicht schnell (schleichend) 

Dauer des Anpassungsprozesses zur Lösung 

der Umweltproblematik 

Relativ kurz    Relativ länger 

Vorhandensein ambitionierter nationaler 

Politik zur Beschränkung betreffender Glo- 

balschadstoffe in Hauptverursacherstaaten 

vor multilateralen globalen Verhandlungen 

In einigen Hauptemittenten-

ländern bereits vorhanden 

In keinem Hauptemittentenland 

vorhanden 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Angesichts der oben dargestellten Zusammenhänge lässt sich festhalten, dass politökonomische  

kostenbezogene Handlungsbedingungen eine wesentliche Rolle bei Umweltschutzverhandlungen 

spielen. Die Wahl globaler Institutionen wird von individuellen Kosten-Nutzen-Abwägungen 

beeinflusst, und dabei handelt es sich auch um individuelle Interessenverfolgung der Politiker und 

der Bürger. Starke Senkung erwarteter politischer und ökonomischer Kosten (Belastungen) spielt 

dabei eine große Rolle. Nachfolgend werden die Ergebnisse der bislang in diesem Teil durchge- 

führten positiven Analyse implizierend als Anregung (Ansporn) zu einer stärkeren Diskussion in  

den Wirtschaftswissenschaften über die Notwendigkeit der Entwicklung konsensstiftender bzw.  

konsensfähiger Klimaschutzmaßnahmen (Instrumentaleinsatz) dargestellt. Die Geschichte belegt, 

dass Ökonomen instrumentale Beiträge zu solcher Problemlösung leisten. Da optimales Klima- 

schutzinstrument kontextbedingt ist (UNDP 2011:70), erleichtert das Vorhandensein umfangrei- 

cher Instrumente407 die Instrumentenwahlentscheidungen der nationalstaatlichen Regierungen je 

nach nationalen Spezifika bzw. Besonderheiten. Dieser Aspekt wurde bislang selten thematisiert.  

 

Die globale Temperatur ist gegenwärtig 0, 75 Grad Celcius höher als der globale Temperaturstand 

zu Beginn des 20. Jahrhunderts und deren Ursachen sind vorwiegend menschliche Aktivitäten ins- 

besondere Verbrennung fossiler Energieträger, Entwaldung und Zementproduktion (UNDP 2011: 

32). Aufgrund der Vielfältigkeit der negativen Auswirkung des Klimawandelproblems v.a. auf die 

Wirtschaft sind sich Ökonomen darüber einig, dass die Risiken des Nicht-Handelns großer sind 

als die des Handelns. Manchmal erweisen sich die Risiken des Klimawandels enorm hoch. Dies- 

bezüglich warnt Joseph Stiglitz folgendermaßen, dass die Risiken des Nicht-Handelns astrono- 

misch hoch sein könnte: „If there were other planets to which we could move at low cost in the 

event of the almost certain outcome predicted by scientists, one could argue that this risk is worth 

taking. But there aren´t, so it isn´t “ (zitiert in UNDP 2011:16). Also solange es keinen weiteren 

günstigeren Planeten gibt, in den die Menschen umziehen könnten, wenn der Planet Erde durch 

Klimawandel nicht mehr bewohnbar ist, bleibt den Menschen nur eine Handlungsoption übrig: 

ambitionierter Klimaschutz in allen Ländern der Welt zu betreiben. Zu Lösungsansätze für den 

Klimawandel betont die Weltbank so: „Die Stabilisierung  der Erwärmung auf 2 Grad Celsius 

gegenüber dem vorindustriellen Niveau – wahrscheinlich das bestmögliche Ergebnis – erfordert 

eine wahrhafte Energierevolution: den sofortigen Einsatz von energieeffizienten, bereits verfüg- 

baren kohlenstoffarmen Technologien, begleitet von massiven Investitionen in die nächste 

Generation technologischer Verfahren, ohne die ein kohlendioxidarmes Wachstum nicht realisier- 

bar ist“ (Weltbank 2010:xix). Auch Ökonomen sind daher aufgefordert, ökonomische Instrumente  

zu entwickeln, um eine globale umwelt- und ressourcenfreundliche Energierevolution zu fördern. 

                                                 
407 James Buchanan (1983:9-24) betont, dass die Bewertung des Tauschvorgangs zur Erzielung gezielter Ergebnisse der beste 

Bewertungsmaßstab zur Ermittlung der prozessualen Effizienz bzw. der Wertmaximierung beobachteter Resultate doch ist. 
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8.4 Ergebnisse der positiven Analyse als Anregung zu stärkerer Diskussion über die Notwendig- 

keit der Förderung konsensstiftender bzw. -fähiger globaler Klimaschutzmaßnahmen 

Als Fazit der positiven Analyse lässt sich an dieser Stelle festhalten, dass günstige polit-ökono- 

mische Bedingungen die Erzielung konsensfähiger und ambitionierter globaler Umweltschutz- 

maßnahmen begünstigen. Es ist zugleich eine Tatsache, dass je ungünstiger die politökonomisch- 

en Handlungsbedingungen sind, desto nötiger ist der Einsatz diverser globaler Umweltschutz- 

instrumente. Denn unter anderem lässt sich dadurch Konsens erzielen. Die Politische Ökonomie 

der globalen Umweltschutzverhandlungen ist im Endeffekt wiederum die Politische Ökonomie 

der Wahl globaler Umweltschutzinstrumentenoptionen. Da der Klimawandel noch zu bewältigen 

bleibt, dient diese Erkenntnis implizierend als Anregung408 zu einer stärkeren Diskussion über die 

zwingende Notwendigkeit der Förderung konsensstiftender bzw. konsensfähiger globaler Klima- 

schutzmaßnahmen. Dieser Aspekt wurde bisher kaum in den Mittelpunkt der umwelt-und ressour- 

cenökonomischen Diskussion über nachhaltige Sicherung der globalen Umweltgüter stark gestellt.  

 

Nach Noam Chomsky (2009:280-281) stellen Atomkriege und Klimakatastrophen die zwei ver- 

herrenden Bedrohungen für alle Lebewesen auf der Erde dar, und daher sollte ihre Vermeidung 

als Herausforderung stark priorisiert409 werden (Chomsky 2009:280-281). Um der Menschheit den 

Schrecken des globalen Klimawandels zu ersparen, sind daher entschlossene und effektive Klima- 

schutzmaßnahmen unverzichtbar (vgl. Milbradt et al. 2011:182). Zugegeben sind die vorhandenen 

Instrumente des globalen Klimaschutzes unterschiedlich innovativ, trotzdem reichen sie nicht aus, 

das im Rahmen der 16. Weltklimakonferenz beschlossene Zwei-Grad-Ziel (Obergrenze für die 

Steigerung der Erdtemperatur) zu erreichen. Deshalb ist jeder innovative Instrumentenbeitrag zu 

den bestehenden Instrumentenkasten als Ergänzung bzw. Supplement erwünscht. Zur Verwirkli- 

chung des Zwei-Grad-Ziels muss nach Schätzungen bis 2050 die globale Treibhausgasemission 

gegenüber dem Basisjahr 1990 halbiert werden und bis 2100 bei null oder negativ liegen muss – 

das impliziert, dass in den nächsten zwanzig Jahren die Emissionen globaler Treibhausgase 

drastisch gesenkt werden müssen (vgl. World Bank 2010:10). Es ist übrigens aber möglich, dass 

die Folgen des Klimawandels höher liegen werden als im 4. Sachstandbericht der IPCC im Jahr 

                                                 
408 Da institutioneller Wandel entweder reformausgerichtet oder transformations-revolutionsausgerichtet ist (Campbell 2011: 

100), ist die im Rahmen der vorliegenden Arbeit entwickelte ökonomische Instrumentempfehlung viel reformausgerichtet.  
409 Die Weltbank betont in diesem Zusammenhang die Relevanz gerechten Abkommens wie folgt: „Globale Kooperation im 

gebotenen Umfang kann im Kampf gegen den Klimawandel nur unter drei Voraussetzungen erfolgreich sein: (i) wenn sie auf 

einem globalen Abkommen basiert, das den Bedürfnissen und Zwängen der Entwicklungsländer Rechnung trägt; (ii) wenn 

der Ort, an dem die Emissionsminderung in Angriff genommen wird, von den jeweiligen Kostenträgern entkoppelt wird; und 

(iii) wenn dieses Abkommen finanzielle Instrumente zur Unterstützung und Erleichterung von Minderungsmaßnahmen 

vorsieht – auch in Ländern, die über reiche Kohlevorkommen, aber geringe Einkommen verfügen oder in der Vergangenheit 

kaum oder gar nicht zum Klimawandel beigetragen haben“ (Weltbank 2010:26). Robert B. Zoellick bekräftigt es wie folgt: 

„Der Klimawandel stellt eine der komplexesten Herausförderungen unseres noch jungen Jahrhunderts dar. Kein Land ist 

davor gefeit. Kein Land kann die vielschichtigen Probleme, vor den der Klimawandel uns stellt, allein bewältigen (vgl. 

Zoellick 2010:xiii). Er fügte mit Recht hinzu „Das menschliche Leben und die ökonomischen Ressourcen bedürfen unseres 

gemeinsamen Schutzes. Dabei müssen wir auf differenzierte und gerechte Weise zusammenarbeiten“ (Zoellick 2010:xiv). 
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2007 und im Stern-Report von 2006 angenommen wurden (Stern 2009:43). Nicholas Stern und 

viele andere Ökonomen vertreten den Standpunkt, dass die Investition von 2 Prozent des 

jährlichen globalen Bruttoinlandprodukts (BIP) zur Vermeidung der Steigerung der Erdtempera- 

tur über 5Grad Celsius (eine 3 Prozent Senkung) ausreichend ist (vgl. Stern 2009:75). Übrigens 

betrug im Jahr 2009 zwei Prozent des globalen Bruttoinlandprodukts um zirka 1 Billion USD 

(vgl. Stern 2009:75) und solche Investitionsvolume kann zahlreiche positive Auswirkungen 

haben. Nach Abwägung des Verhältnisses der Kosten zur Senkung der Risiken des Klimawandels 

ist der Kostenaufwand für Klimaschutz rechtfertigend (Stern 2009:75). Wenn das globale Brutto- 

inlandsprodukt (und in der Gegenwart liegt es bei zirka 50 Billionen USD) einen jährlichen An- 

stieg von 2 Prozent erlebt, dann läge es im Jahr 2030 bei zirka 75 Billionen USD (Stern 2009:79).  

 

Bei Vorschlägen über die Relevanz des Klimaschutzes410 werden üblich zuerst die Kosten des 

Nicht-Handelns mit den Kosten des Handelns verglichen (Stern 2009:116). Zur Reduzierung der 

atmosphärischen Kohlendioxidkozentrationen unter 550 bzw. 500 ppm über die kommenden 

Dekaden wird zirka 1 bis 2 Prozent des jährlichen globalen Bruttoinlandsprodukts kosten (Stern 

2009:116). Die Schäden des Nicht-Handelns (d.h. Weiter-So-Wie-Bisher bzw. Business As 

Usual) sind kalkulatorisch klimawandelbezogene Schäden von 5 bis 20 Prozent des jährlichen 

globalen Bruttoinlandsprodukts zu erwarten (Stern 2009:120). Ist die Obergrenze von 550 ppm 

überschritten, dann lassen sich viele klimawandelbezogene Schäden kaum vermeiden (vgl. Stern 

2009:120). Alle diese Erkenntnisse zeigen, dass weitere Umweltschutzmassnahmen wichtig sind.  

Nicholas Stern zeigt dadurch, dass nicht nur über die erwarteten Kosten des Handelns angemessen 

berücksichtigt werden sollten, sondern auch die möglichen Kosten des Nicht-Handelns411. Und bei  

Diskussionen über den globalen Klimawandel stehen die folgenden Kostenarten im Mittelpunkt:  

Vermeidungskosten (d.h. Mitigationskosten), Minderungskosten (d.h.Emissionsreduktionskosten),  

Anpassungskosten (d.h. Adaptationskosten) und Kosten des Klimawandels (Schäden des Klima- 

wandels). Beispielsweise gibt Großbritannien 1,2 Milliarde US$ jährlich für die Konstruktion von  

Deichen als Schutzmaßnahmen gegen globale klimawandelbezogene Überflutungen aus (UNDP  

                                                 
410 Nach Angaben des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen hat sich die globale Kohlendioxidemission pro Kopf 

wie folgt entwickelt: Im Jahr 1980 lag sie bei 3,4 metrischen Tonnen (UNDP 2003:303). Im Jahr 1996 lag sie bei 4,1 metri- 

schen Tonnen (UNDP 2000:271). Im Jahr 1998 lag sie bei 4,1 metrischen Tonnen (UNDP 2002:215). Im Jahr 1999 lag sie 

bei 3,8 metrischen Tonnen (UNDP 2003:303). Im Jahr 2000 lag sie bei 3,8 metrischen Tonnen (UNDP 2004:210). Im Jahr 

2002 lag sie bei 3,6 metrischen Tonnen (vgl. UNDP 2005:292). Nach Peter Knoepfel (1995:3-4) steht das Solidaritäts- 

prinzip hinter allen Solidaritätsverträgen zwischen Benachteiligten und Bevorzugten, zwischen Natur und Menschen und 

zwischen zukünftigen und lebendenden Generationen als das Leitprinzip der Lösung ökologischer Probleme (Knoepfel 1995: 

3-4). Die Gesamtkohlendioxidemissionen der Welt lagen 1996 bei 22,443.0 Millionen metrische Tonnen (UNDP 2000:271). 
411 Eine vorsichtig konservative Schätzung der Emissionskonzentrationsintensität unter den Weiterso-Wie-Bisher-Bedingung- 

en zeigt, dass zum Ende dieses Jahrhunderts eine Steigerung von 750 ppm erwartet wird (vgl. Stern 2009:41). Übrigens stei- 
gt die Temperatur der Atmosphäre um 2-3 Grad Celsius, wenn eine Konzentrationsintensität von 500 bis 550 erreicht ist (vgl. 

Stern 2009:42). Ohne entsprechende Maßnahmen ist ein Temperaturanstieg der Erdatmosphäre um 4 bis 5 Grad Celsius zum  

Ende dieses Jahrhunderts zu erwarten (Stern 2009:46). Um die erwünschte 400 ppm (bzw. 450ppm) zu erreichen, müssen ni- 

cht nur die Steigerung der Emissionskonzentration aber auch die Emissionkonzentration abgebaut werden (Stern 2009:42). 
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2007:13). Für Länder, die die Konstruktion von klimawandelbezogenen Schutzmaßnahmen412  

nicht leisten können, werden sie die negativen Auswirkungen des globalen Klimawandels (v.a. 

Klimaerwärmung) am meisten spüren. Investitionskosten des im Rahmen der vorliegenden Arbeit 

entwickelten Instruments gehören sowohl zu Vermeidungskosten413 als auch zu Minderungskos- 

ten zur Lösung des Klimawandels. Da energiebedingte Kohlendioxidemission für 45 Prozent des 

Ausstoßes von globalen Treibhausgasen (THG) in die Atmosphäre verantwortlich ist (Hesselbarth 

2008:30), ist die Beziehung zwischen Klimapolitik und Energiepolitik eng. Es geht dabei um die 

Gestaltung klimafreundlichen Energiemixes. Die Notwendigkeit variierter energiebezogener 

Politikmassnahmen zur Senkung der Emission von Treibhausgasen wird seit drei Dekaden in der 

Wissenschaft, Öffentlichkeit und Politik hervorgehoben. Während William Nordhaus, Robert Sta- 

vin und Richard Tol Argumente gegen eine drastische globale Kohlendioxidreduktion in abseh- 

barer Zeit lieferten, argumentieren Nichoals Stern, Frank Ackerman für ein drastisches Handeln 

(Goodstein 2011:661). Nach Nordhaus können 10 bis 20 Prozent der globalen Emission relativ 

kostengünstig reduziert werden, aber die marginalen Kosten der Reduktion steigen sehr schnell, 

wenn sehr hohe Reduktionsziele stark verfolgt werden (Tietenberg 2007:319). Ein Teil des vorlie- 

genden Beitrags zur Umwelt- und Ressourcenökonomik zählt zu den ökonomischen Untersuch- 

ungen, die sich unter anderem mit systematischer Erforschung von Handlungs- bzw. Gestaltungs- 

empfehlungen zur Förderung angemessenen Handelns gegen globalen Klimawandel befassen. In 

diesem direkten Zusammenhang brachte Nicholas Stern es wie folgt auf den Punkt: “Die 

Herausforderung besteht darin, ein effektives, effizientes und gerechtes Bündel von Prinzipien 

und Massnahmen zu schnüren, um sowohl das nationale Handeln als auch das internationale 

Handeln auf einen globalen Deal anzuleiten“ (Stern 2009:125). Er erläutert diese sehr relevanten  

Kernpunkte wie folgt: „Wenn der globale Deal nicht effektiv ist, verurteilen wir kommende Gene- 

ration dazu, in einer sehr risikanten Welt zu leben; wenn er nicht effizient ist, werden wir Mittel  

verschwenden und vielleicht die Unterstützung für das Handeln414 untergraben; und wenn er nicht 

gerecht ist, werden wir nicht nur ärmere Menschen ungerecht behandeln, sondern auch das Risiko 

eingehen, die internationale Koalition zu beschädigen, ohne die es keinen Erfolg geben kann“  

                                                 
412 Nach Grübler(1998:257) werden durch Verbrennung von fossilen Energieträgern Umweltverschmutzungen verursacht, die 

kurzfristige lokale negative Effekten (wie saurer Regen) bis zu langfristigen globalen negativen Effekten bzw. Externalitä- 

ten (wie z.B. der globale Klimawandel) hervorrufen. Im Jahr 2007 lag die durchschnittliche Kohlendioxidemission der Welt 
bei 4,6 metrische Tonnen (vgl. The World Bank 2011:133). Mit 30 Billionen metrischen Tonnen stieg von 1990 bis 2007 die 

globale Kohlendioxidemission um 36 Prozent (vgl. The World Bank 2011:123). Hocheinkommensländer emittieren vierfach 

mehr Kohlendioxid als Niedrigeinkommensländer (vgl. World Bank 2011:123). Die Gesamtkohlendioxidemission der Welt 

war im Jahre 2007 übrigens 30 Milliarde metrische Tonnen (vgl. The World Bank 2011:123). Mit einer Steigerung von 36 

Prozent hat sich die atmosphärische Konzentration von Kohlendioxid seit der Vorindustrialisierungsära (280 ppm) bis im 

Jahr 2000 (382ppm) gestiegen (vgl. The World Bank 2011:123). Von 1950 bis 1993 stieg die Tagestemperatur im Durchsch-

nitt um 0,2 Grad und macht nach diesen Berechnungen eine zweifache Steigerung der Lufttemperatur aus (IPCC 2001a:1).  
413 Das von Ciriacy-Wantrup 1952 entwickelte Konzept des Safe Minimum Standard diente als Bezugsrahmen für die Ent- 

wicklung des Vorsichtsprinzips (Goodstein 2011:663). Nach SMS-Prinzip sollen Ressourcen für den Schutz von bedrohten 

Umweltgütern solange weitereingesetzt werden, bis es nicht mehr sozial getragen werden können (vgl. Goodstein 2011:663). 

Nach Grübler(1998:290) zählen Entmaterialisierung und Entkarbonisierung zu Kernherausforderungen des 21. Jahrhunderts.  
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(Stern 2009:125). Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Instrument spiegelt diese Erforderni- 

sse wider. Denn es geht dabei um klimafreundliche415 Technologieinvestitionslenkung. Übrigens 

technologische Fortschritte werden als progressiven Wandel betrachtet, die verbesserungsausgeri- 

chtet sind (Gomulka 1990:7). Das hier entwickelte globale Instrument dient dazu, adäquate 

Diffusion (Verbreitung) bestehender und neuer umwelt- und ressourcenfreundlicher Technologien 

zu fördern416. Normative Sollenaussagen bieten auch Auswege aus unerwünschten Seinsituationen 

(Bush 2009:298). Die Weltbank betont zu Recht, dass das Erkennen der Natur und möglichen 

Auswirkungen des globalen Klimawandels lange nicht bedeutet, dass politische Entscheidungsträ- 

ger immer entsprechend darauf reagieren (World Bank 2010:324), denn politökonomische Kosten 

spielen dabei eine entscheidende Rolle. Unzureichendes Handeln und politisches Nichtstun 

hinsichtlich der Bewältigung der Problematik des globalen Klimawandels erweisen sich daher aus 

Sicht der Neuen Politischen Ökonomie als eine der Erscheinungsformen des politischen Versa- 

gens (als ein erweiterter ökonomischer Erklärungsansatz neben den Marktversagenansätzen). Poli- 

tisches Handeln417 hinsichtlich des Ausbaus erneuerbarer Energien weltweit (vor allem durch 

Anreize) erweist sich in jeder Hinsicht als zwingend notwendig. Die Auswahl und Implementie- 

rung institutionellen Wandels zur Induzierung von Innovation im Energiesektor zählen zu den 

Schlussfaktoren zu Klimastabilisierungsbemühungen (Nemet 2008:47). Da die existierenden 

umweltfreundlichen Technologien entweder teuer oder kaum verfügbar sind, lässt sich diese Pro- 

blematik durch institutionelle Fördermaßnahmen lösen (Nemet 2008:48). Nachweise liegen vor, 

dass durch die Verbrennung fossiler Energieträger, Waldrodung usw. ein breiter Treibhausgaste- 

ppich über die Erdatmosphäre gelegt wird, die die übermäßige Hitze auf der Erde auffangen – 

was wiederum zur Steigerung der Temperatur der Erde deutlich führt (Tietenberg 2007:318). Die  

derzeitige Entwicklung der fossilen globalen Energiewirtschaft trägt weiterhin dazu bei. Es ist 

aufhellend, diese Feststellung anhand deskriptiver Statistiken über die Entwicklung fossiler 

Energieträger am gesamten globalen Handel darzustellen. Seit 2004 steigt der globale Erdölexport 

durchschnittlich um 28,8 Prozent jährlich und betrug 1,5 Billionen US$ im Jahr 2008(im Jahr 

2008 stieg er um 40,8 Prozent und betrug 9,4 Prozent des globalen Gesamthandels) (vgl. United 

                                                                                                                                                         
414 Stern fügt hinzu: „Die eingesetzten ökonomischen und technologischen Instrumente und die Arrangements für interna- 

tionales Handeln – mit anderen Wörtern der globale Deal – müssen diese drei Kriterien widerspiegeln“ (Stern 2009:125).  
415 Jährliche Treibhausgasemissionen sind von 1970 bis 2004 um circa 80% gestiegen – also von 21 bis 38 Gigatonnen CO2  

und betrug 77% der gesamten Treibhausgase – die meisten Steigerungen fanden mit 0,92 Gt CO2 jährlich von 1995 bis 2004 

statt und von 1970 bis 1994 lagen sie bei 0,43 Gt CO2(IPCC 2007:36). Z.B. lagen globale CO2-Emissionen durch industrielle 

Prozesse 1980 bei 14,770 Millionen metrischen Tonnen aber stiegen auf 21,347 metrische Tonnen (World Bank 1997:112).  
416 Robert B. Zoellick bekräftigt: „Das Klimaproblem lässt sich nur lösen, wenn die Länder auf globaler Ebene zur Zusamm- 

enarbeit bereit sind – um miteinander die Energieeffizienz zu verbessern, saubere Technologien zu entwickeln und einzuset- 
zen sowie mehr natürliche „Senke“ für die Aufnahme von Kohenstoff zu schaffen“ (Zoellick 2010:xiv). Zahlreiche ökonomi- 

sche Untersuchungen belegen, dass Klimawandelpräventionskosten weit unter den Klimawandelkosten liegen (vgl. Milbradt 

et al. 2011:170). Nach Schätzungen werden die Kosten des Erreichens des Zwei-Grad-Ziels bis in das nächste Jahrhundert 

von 4 Billionen US-D bis 25 Billionen US-D betragen (The World Bank 2010:12). Seine Erzielung muss finanziert werden.  
417 Während verbotsordnungspolitische Umweltinstrumente auf Grundlage des präventiven Verbots formuliert werden, wird 

Emissionshandel als `Verbot mit Erlaubnisvorbehalt` bezeichnet (Scheidler 2008:395). Das impliziert, dass hinter Ökosteuer- 

en, Emissionsrechten und ordnungspolitischen Instrumentansätzen im Endeffekt unterschiedliche Verbotselemente stehen. 
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Nations 2010a:333). Im Jahr 2008 betrug der Erdölimport (im Wert von 1560,8 Milliarden US$) 

9,7 Prozent des gesamten globalen Handels und im gleichen Jahr betrug der Export von Erdöl (mit 

Gesamtwert von 1506,2 Milliarden US$) 9,4 Prozent der gesamten globalen Handels (vgl. u.a. 

United Nations 2010a:237). Seit 2004 steigt der Erdgasexport zweifach durchschnittlich um 27,7 

Prozent jährlich und betrug 267,6 Milliarden US$ im Jahr 2008 (vgl. United Nations 2010a: 241). 

Im Jahr 2008 betrug der Erdgasimport (im Wert von 279,1 Milliarden US$) 1,7 Prozent des 

gesamten globalen Handels und im gleichen Jahr betrug der Erdgasexport (im Wert von 267,6 

Milliarden US$) 1,7 Prozent des gesamten globalen Handels (vgl. United Nations 2010a: 241). 

Seit 2004 stieg der Kohlenexport dreifach durchschnittlich um 31,7 Prozent jährlich und betrug 

94,1Milliarden US$ im Jahr 2008 (vgl. United Nations 2010a:234). Im Jahr 2008 betrug der 

Kohlenimport (im Wert 124,2 Milliarden US$) 0,8 Prozent des gesamten globalen Handels und 

im gleichen Jahr betrug der Export von Kohlen (im Wert von 94,1 Milliarden US$) 0,6 Prozent 

des gesamten globalen Handels(United Nations 2010a:234). Diese Entwicklung zeigt, dass fossile 

Energieträger tendenziell weiter eine bedeutende Rolle bei globalem Handel spielen, obwohl das 

Kyoto-Protokoll diesen negativen Aufwärtstrend zumindest in gewisser Weise ausbremsen sollte.  

 

Da der Markt bezüglich des Klimaschutzes versagt hat, – die Kosten der Förderung eines stabilen 

und bewohnbaren globalen Klimas spiegeln sich in den Preisen418 von Gütern nicht wider (vgl. 

Tietenberg 2007:319) –, deshalb muss der Staat handeln. Der Ausbau erneuerbarer Energien stellt 

einen nachhaltigen Ansatz zur Lösung des Klimawandelproblems dar. Kohlendioxidarmes 

Wachstum ist in aller Hinsicht möglich (vgl.Stern 2009:53). All das erfordert von politischen Ent- 

scheidungsträgern, sich konkret an Politikmaßnahmen zu orientieren, die ein kohlendioxidarmes 

Wachstum fördern (Stern 2009:53). Marktorientierte und ordnungspolitische Instrumente sind da- 

bei von großer Bedeutung, denn dadurch ergeben sich umfangreiche Instrumentenauswahlmög- 

lichkeiten. Instrumentenbeiträge aus Sicht der beiden Ansätze erweisen sich deshalb als relevant.  

Internationale Gemeinschaften sind Interessengemeinschaften. Interessengemeinschaften haben  

                                                 
418 Nach Nemet (2008) wird der Ausbau treibhausgasarmer Technologien im Marktprozess von zwei Formen des Markversa- 

gens konfrontiert: Erstens Firmen können kaum eine völlige Rendite für ihre Investitionen in Forschung und Entwicklung er- 

zielen, weil die bereits gewonnenen Erkenntnisse und Wissen (Wissensschatz) dadurch für andere Konkurrenten im Laufe 

der Zeit doch verfügbar sind, und zweitens mangelnde Wahrnehmung der tatsächlichen Preise der Treibhausgasemissionen 

führt dazu, dass ihr Ausbau kaum priorisiert wird (vgl.Nemet 2008:48). Der Staat kann durch Politikmaßnahmen Innovation 

in treibhausgasarmen Technologien wie folgt fördern:Erstens der Staat kann Maßnahmen (z.B. geistige Eigentumrechtschutz- 

gesetze, Besteuerung konkurrierender Technologien usw.) implementieren, die dafür sorgen, dass die private Auszahlung er- 

folgreicher Innovation hoch liegt (Nachfrage-Push). Zweitens der Staat kann durch die Implementierung einiger Politikmaß- 

nahmen (z.B. staatsgeförderte Forschung und Entwicklung, Steuersenkungen für Investoren in betroffenen technologischen 

Innovationen, Unterstützung von Bildungs-, Aufklärungs- und Ausbildungsarbeiten, Finanzierung technologischer Demons- 

trationen, Förderung von Wissenaustausch usw.) dafür sorgen, dass die privaten Kosten von Innovationen reduziert werden 

(Technologie-Push) – die beiden Förderungsformen sind notwendig (vgl. z.B. Nemet 2008:52-53). Direkte Umweltschutzin- 

strumente (wie zum Beispiel Ge- und Verbote) sind regulativ; indirekte Umweltschutzinstrumente (wie zum Beispiel markt- 
orientierte Umweltschutzinstrumente) sind stimulativ (d.h. anreizbezogen); und soziale Umweltschutzinstrumente (wie zum 

Beispiel Aufklärung, Information- und Öffentlichkeitsarbeit) sind kommunikativ (sie basierend sich auf die Relevanz von 

Überzeugungsarbeiten) (vgl. Hafkamp 1997:261). Alle diese Maßnahmen sind supplementär bei globalem Umweltschutz. 
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eine gemeinsame Kerneigenschaft: Trotz ihrer differenzierten Interessen haben Mitglieder von  

Interessengemeinschaften mindestens ein gemeinsames Interesse, das am besten kollektiv erreicht  

werden kann (Goodin 2003:26-27). Anreizsystem spielt dabei eine Rolle. Inge Kaul/Pedro Con- 

ceicao definieren Anreiz so: „Ermutigung von Akteuren, direkte oder indirekte Beiträge zu leisten 

oder ihr Verhalten zu Gunsten sozialer Verantwortung zu ändern“ (Kaul/Conceicao 2006a:13). 

 

Zur Bewältigung der Problematik des drohenden globalen Klimawandels419 sollte es weniger da- 

rum gehen, ob die Zutriffswahrscheinlicheit des Klimawandels hoch ist oder nicht, vielmehr weit- 

sichtig um die Kühnheit420 des weltweiten Ausbaus umwelt- und ressourcenfreundlicherer Tech- 

nologien. Nicholas Stern brachte es wie folgt auf den Punkt: „Wir können zwei Arten von 

Fehlern machen: dem wissenschaftlichen Rat folgen und dann herausfinden, dass er falsch ist, 

oder der Annahme folgen, der wissenschaftliche Rat sei falsch, und dann herausfinden, dass er 

richtig ist. Welcher Fehler ist gefährlicher? Wenn die Wissenschaft sich täuscht und das Risiko 

hoher Temperaturanstiege sich als gering herausstellt, aber wir die Emissionen reduziert haben, 

haben wir einen Nutzen, weil wir eine energieeffizientere Welt mit neuen und sauberen 

Technologien haben…“(Stern 2009:51). Zur Frage, warum die Instrumente des Klimaregimes 

nicht ambitioniert genug sind, um Klimaschutzförderung in allen Ländern421 (insb. in Entwick- 

lungsländern) induzieren zu können, wird hier nachfolgend hingewiesen, worin ein zusätzlich- 

es globales Klimaschutzinstrument zu sehen wäre. Da die Konstruktion von Vorschlägen und 

Lösungsansätzen zu Aufgabenstellungen von Polit-Ökonomen gehört (Tullock 2008:89), hat sich 

die vorliegende Arbeit daher als Respons ein theorieherausgearbeitetes Instrument entwickelt.  

James Buchanan konstatiert, dass Benedict Spinoza sich mit der Erforschung erstrebenswerter in- 

stitutioneller Arrangements befasste und betonte, dass Institutionen bewusst von Menschen opti- 

mal perfektioniert werden können – operative Optimierung (Buchanan 1962:313). In Konformität 

mit dieser Tradition leistet die vorliegende Arbeit einen Beitrag zur Optimierung des Klimare- 

gimes, indem ein Instrument zur Steigerung der Mitwirkung vieler Länder dabei entwickelt wird. 

                                                 
419 Da die gegenwärtige Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre über  70% der gesamten globalen Treibhausgase be- 

trägt (vgl. Kumar 2009:128; Fischer 2010:726), ist die Entwicklung entsprechender Minderunginstrumente sehr notwendig. 
420 Die globale Kohlendioxidemission aus fossilen Brennstoffen und Zementproduktion im Jahr 1960 lag bei 2498367 (103) 

Tonnen; im Jahr 1970 lag sie bei 3854546 (103) Tonnen; im Jahr 1980 lag sie bei 5079161 (103) Tonnen; und im 1991 lag 

sie bei 5858953 (103)Tonnen (United Nations 1994:752). Die globale Kohlendioxidemission durch Waldrodung lag im Jahr 

1986 bei 6400 000 (103) Tonnen (United Nations1993:799). Übrigens werden die Entwicklungsländer aus Kostengründen 

mehr Personenschäden erleiden als Industrieländer (Stern 2009:46). Stern-Bericht schätzte die Gesamtkosten der Stabilisie- 

rung atmosphärischer Treibhausgase um zirka 3% (oder weinger) des globalen Bruttosozialprodukts (Goodstein 2011:663).  
421 Die Diskussion über die Problematik der Veränderung der atmosphärischen Zusammensetzung durch die Einwirkung von 

Treibhausgasen (v.a. Kohlendioxid, Methan, Disticksstoffoxid bzw. Lachgas, Ozon, und die halogenierten und chlorierten 

Kohlenwasserstoffe) hat seit einigen Jahren an Bedeutung gewonnen (Wakonigg 2007:90). In den letzten 100 Jahren ist der 

Anteil anthropogener Tribhausgase stetig gestiegen (Sirocko et al. 2009:56). In diesem Zeitraum stiegen Kohlendioxid- 

emissionen durch fossile Treibstoffverbrennungen um ca. 35 % des gegenwärtigen Werts von zirka 381 Teile pro Million 

(ppm – Parts per Million) (vgl. Sirocko et al. 2009:56). Globale Kohlendioxidemissionen stammen vorwiegend aus fossiler 

Brennstoffverbrennung und ein geringer Anteil aus Wälderabholzung (Fischer 2010:726). Vorwiegend durch Rinderzucht 

und Reisanbau stieg die Konzentration von Methan innerhalb dieses Zeitraums um 150 Prozent (vgl. Sirocko et al. 2009:7).  
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9. Kapitel. Gestaltungsempfehlung: Regenerative Energiepflichtinvestitionsquote für Inves- 

toren in fossilem Energiesektor (Quotenregelung) als erfolgsversprechendes Zusatzförderin- 

strument für klimafreundlichen Energietechnologiewandel – Begründung, Vorteile und ex 

ante Analyse dessen Lenkungswirkung verdeutlicht am Beispiel von Nigerias Energiesektor  

 

9.1. Die Notwendigkeit theoriegeleiteter Herausarbeitung konsensstiftender ökonomischer 

Instrumente als zusätzliche Politikmaßnahme zur Förderung des globalen Klimaschutzes 

Angesichts der bislang geführten Diskussion über die Verursachung der kaum ambitionierten glo- 

balen Maßnahmen zum Schutz des globalen Klimas, erweist es sich zwangsläufig als zwingend 

notwendig, theoriegeleitete Herausarbeitung konsensfähiger bzw. konsensstiftender ökonomischer 

Instrumente als zusätzliche Maßnahmen zur Förderung des globalen Klimaschutzes vorzunehmen. 

Die hier verwendete Theorie betont die Relevanz der Beachtung der für die Akteure im Konsens- 

bereich liegenden Wahloptionen (Buchanan 1962:311). Buchanan und Tullock (1962:17-30) argu- 

mentierten, dass breite zustimmungsfähige kollektive Entscheidungsbeschlüsse langfristig wirk- 

samer und daher nachhaltiger sind als nicht konsensfähige Optionen. Da die im Rahmen der vor- 

liegenden Arbeit verwendete Theorie an Konsensnorm verankert ist, fördert sie zwangsläufig da- 

nach, dass instrumentelle Gestaltungsempfehlungen entweder konsensstiftend oder an sich kon- 

sensfähig422 sind. Bei konsensstiftenden Gestaltungsempfehlungen geht es um die Entwicklung 

von Politikmaßnahmen, die konsensual freiwillige Zustimmung der Betroffenen fördern. Darge- 

stellt am Beispiel des Stimmentauschs und der Kompensation zeigt die hier verwendete Theorie, 

wie konsensstiftend Stimmentausch und Kompensation wirken (Buchanan/Tullock 1962:91; 

Tullock 1962:332). Ein Beispiel einer konsensstiftenden Maßnahme ist neulich die Einrichtung 

eines globalen Klimafonds durch den Beschluss auf der 16. Vertragsstaatenkonferenz in Cancun – 

ab 2020 soll jährlich 100 Mrd. US$ zur Verfügung gestellt werden, um den Entwicklungsländern 

beim Klimaschutz und bei Klimawandelanpassungsmaßnahmen zu helfen. Bei konsensfähigen 

Maßnahmen handelt es sich um Gestaltungsempfehlungen, die im Bereich der Zustimmungsfäh- 

igkeit liegen. Buchanan und Tullock (1962:7) betonen, dass unter Akteuren die Konsensfähig- 

keit kollektiver Entscheidungen sich als Probierstein für deren Wünschbarkeit erweist. Politische 

Entscheidungen werden nicht exogen von neutralen Entscheidungsinstanzen getroffen, sondern 

sie entstehen latent prozessual durch Regierung-Bürger-Interaktionsgefüge (Buchanan 1972a:12).  

Zu den raison d´etre wissenschaftlicher Arbeiten zählt unter anderem einen Beitrag zur Verbe- 

sserung der Welt zu leisten. Durch eine normative Betrachtung kann der Reformbedarf eines insti-

tutionellen Arrangements aufgedeckt werden – Sozial-und Naturwissenschaftler streben sich da- 

                                                 
422 Richard K. Armey (1977:21-32) führt aus, dass moderne Ökonomen sich darüber einig sind, dass ökonomische Analysen 

wie machbar wie möglich auf den persönlichen Präferenzen (auch bei Instrumentenentwicklungen) nicht basieren sollten. Das 

hier entwickelte Instrument ist theorieherausgearbeitet. Da man sich Gedanken über Umwelt- und Ressourcennutzung macht.  
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nach, Beiträge zur Erkenntnisgewinnung dazu zu leisten, wie die Welt besser funktionieren kann 

(Buchanan 1962:308). Die Aussagekraft dieser Vertragstheorie besteht nicht nur in der Bewertung 

und Erklärung der Entstehung von Institutionen (als regulative Instanz), sondern auch auf deren 

Verbesserungsmöglichkeiten hinzuweisen (vgl. Buchanan 1962:318). Deshalb kann die Erklärung 

institutioneller Arrangements nur durch deren Betrachtung als bewusst verbesserungsfähige Un- 

tersuchungsobjekte am besten vorgenommen werden – die Analyse alternativer Veränderungen 

und die Wahl von Kriterien zur Bewertung aktueller bzw. künftiger Veränderungen sind relevant 

(Buchanan 1962:318). Breite Tragbarkeit des betreffenden Instruments ist vital. Denn pragmati- 

sche operative Politik ist am Ende die Kunst des Möglichen (Machbaren) (Buchanan 1962:322).  

In der Diskussion über die globale Klimaproblematik stellt die Weltbank fest, dass es Einigkeit 

unter Ökonomen (sowohl unter den Vertretern wenig ambitionierter Klimaschutzziele als auch 

den Vertretern ambitionierter Klimaschutzziele) hinsichtlich der folgenden zwei Feststellungen 

herrscht:Erstens die gesamten Präventionskosten des Zwei-Grad-Klimaschutzziels sind kleiner als 

die gesamten Kosten der negativen ökonomischen Auswirkungen423 des Klimawandels. Zweitens 

die Weiterso-Wie-Bisher-Option wird sich als katastrophal für die Menschheit erweisen (World 

Bank 2010:8). Die Notwendigkeit für institutionelle Innovation hinsichtlich der Frage der Finan- 

zierung des Ausbaus umweltschonender und effizienter Energietechnologien steht u.a. im Mittel- 

punkt internationaler Debatte über globalen Klimaschutz (Dow/Downing 2007:12). Hinsichtlich 

des Stellenwerts der Entwicklung von Politikinstrumenten in der Ökonomik bekräftigen Paul A. 

Samuelson und William D. Nordhaus wie folgt: „Wir möchten aber auf die Bedeutung der Inno- 

vation in der Volkswirtschaftslehre selbst hinweisen. Ökonomen sind auf ihre Weise ebenfalls 

Neuerer und Erfinder. Die Geschichte zeigt, dass volkswirtschaftliche Thesen enorme Umwäl- 

zungen auslösen können„ (Samuelson/Nordhaus 2010:11). Sie fassten den Hintergedanken vieler 

ökonomischer Untersuchungen wie folgt kurz: „Für viele Studenten besteht der Glanz der Ökono- 

mik in ihrer Relevanz für die staatliche Politik“ (Samuelson/Nordhaus 2010:11). Mark Blaug kon-

statiert so: „Selbst in ihrer reinsten Form hat Wirtschaftstheorie politische Implikationen, nämlich 

dadurch, dass es Lösungsmöglichkeiten politischer Probleme gibt, die durch eine Theorie in ver-

schieden starkem Maße unterstützt werden„ (Blaug 1971:30). Die Entwicklung von Gestaltungs- 

empfehlungen zählt im Kern zu den Erkenntniszielen von Ökonomen(Buchanan 1977a/2001:104). 

Ökonomen wollen unter anderem schließlich die Welt doch verbessern. Instrumentenbeitrag zählt  

zu den Erkenntniszielen dieser Arbeit. Der hier entwickelte Instrumentenansatz ist ökonomisch. 

                                                 
423 Nach Paul A. Samuelson und William D. Nordhaus muss „die sichtbare Hand des Staates“ als Reaktion auf Marktversa- 

gen eine bedeutende Rolle spielen (Samuelson/Nordhaus 2010:70). Da die Intervention des Staates durch Politikinstrumente 

notwendig ist, wo der Markt hinsichtlich der Verbreitung von karbonarmen Gütern versagt (Szasz 2011:599), erweist sich die 

Entwicklung solcher Instrumente als vital. Da Ökonomen verschiedene Gestaltungsempfehlungen entwickeln, wie der Staat 

gegen negative Externalitäten vorgehen kann (Tullock 2005:37-38), leistet die vorliegende Arbeit durch die hier entwickelte 

Handlungsempfehlung einen Beitrag zur Instrumentendiskussion in den Wirtschaftswissenschaften über den Klimaschutz. 
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9.2 Der operative Mechanismus des Instruments 

Viele Ökonomen sind sich darüber einig (vgl. u.a. Tietenberg 2007:474; Ströbele et al. 2010:60; 

Simonis 2011:110), dass der Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien am Gesamtenergiever- 

brauch zu relevanten Lösungsmöglichkeiten für die steigenden globalen Kohlendioxidemissionen 

zählt. Bereits gibt es innovative Vorschläge darüber, wie sie finanziert werden könnten. Als Bei- 

trag zu solchen Bemühungen in der Ökonomik entwickelt die vorliegende Arbeit die folgende 

Gestaltungsempfehlung zur Förderung grünen Energietechnologiewandels424: Investition einer 

bestimmten Finanzkapitalquote in nicht-fossilem Energiesektor sollte zu Anforderungen bzw. 

Vorbedingungen für Investition in fossilem Energiesubsektor zählen. Also eine Einführung ein-

er regenerativen Energiepflichtinvestitionsquote für Investoren in fossilem Energiesektor. Die- 

se Pflichtinvestitionen sollten in Standortsländern der Unternehmen getätigt werden. Aufgrund 

der Neuheit (des Novitätsgehalts) dieses ökonomischen Instruments ist es hochwahrscheinlich, 

dass Diskussion darüber in der Ökonomik erwartet wird. Die Diskussion ist hier bereits angesto- 

ßen. Der Gedanke des hier entwickelten Instruments ist in wirtschaftswissenschaftlichen Instru- 

mentdebatten bereichernd. Es geht darum, dass während massive Investitionen in dem Abbau 

erschöpfbarer (nicht-regenerativer) Ressourcen einerseits bewusst entschleunigt werden sollten, 

sollten Investitionen in der Förderung nicht-erschöpfbarer (regenerativer) Ressourcen andererseits 

bewusst beschleunigt werden sollten. Dieser Instrumentvorschlag kann in allen Bereichen Ver- 

wendung finden, in denen es massive Investitionen im Abbau erschöpfbarer Ressourcen getätigt 

werden, werden Investitionen in erneuerbaren Ressourcen vergleichsweise nicht massiv getätigt. 

Dieses Instrument ist nachhaltigkeitsfördernd, denn seit der Verwendung des Nachhaltigkeitsbe- 

griffs bei Ressourcennutzung geht es u.a. sowohl um Quotenregelung für erschöpfbare Ressour-

cen als auch um den Ausbau regenerativer Ressourcen. Der operative Mechanismus dieses Instru- 

mentvorschlags ist vergleichsweise nicht kompliziert. Bei Kauf- bzw. Verkauf von Aktien, Bud- 

getplanung bzw. Reinvestitionsplannug von Unternehmen usw. erfolgt der Abzug der prozentuell- 

en Kapitalquote für erneuerbare Energieinvestitionen. Zur Frage der einheitlichen Festlegung der 

prozentuellen Quote der erforderlichen Investitionstätigung im erneuerbaren Energiesubsektor 

lässt sich im Rahmen dieser Arbeit hinweisen, dass solche Festlegungen bei politischen Entschei- 

dungen durch globale Verhandlungen zu treffen sind. Nichtsdestotrotz macht die vorliegende Ar- 

beit den Vorschlag, dass eine stufenweise Progression der Investitionsquote viel effektiver wirken  

wird. Da das Problem der globalen Kohlendioxidemissionen mit hohem Tempo verstärkt schrei- 

tet, soll dementsprechend ein Zeitplan entwickelt werden, der dazu führen kann, dass diese Ent- 

                                                 
424 Zum Schutz der globalen Umweltmedien als physikalisches Kapital sind menschengemachte Kapitalarten wie zum Beisp- 

iel Technik unabdingbar. Ernst August Jüres (1989:12) brachte die Relevanz der Technik für die Existenz der Menschen auf 

der Erde wie folgt auf den Punkt: „Das Schlüsselwort für die weitere Verfolgung des Themas ist Technik als Mittel der Exi- 
stenzsicherung“(Jüres 1989:12). Er fügt mit Recht wie folgt hinzu:„Ohne Technik ist man also kein Mensch“(Jures 1989:11). 
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wicklung zumindest schneller ausgebremst wird. Zur Abwendung der globalen Klimaerwärmung 

spielt Zeit eine entscheidende Rolle. Die vorliegende Arbeit schlägt den folgenden Zeitplan be- 

züglich des Instruments vor. Die Tätigung bestimmten Investitionskapitalbestands soll in dieser 

Mindestablaufsstufe progressiv erfolgen: in den nächsten vier Jahren sollen alle Investoren in fo- 

ssilem Energiesektor 20 Prozent ihres Investitionskapitalbestands in erneuerbarem Energiesektor 

tätigen; in den nächsten acht Jahren soll er bei 40 Prozent liegen; und ab den nächsten zwölf Jah- 

ren soll er bei 60 Prozent liegen. Angesichts der gegenwärtigen Attraktivität des fossilen Energie- 

sektors für Investoren werden die betroffenen Investoren aus Eigennutz bereitwillig sein, diese 

Vorbedingung adäquat zu erfüllen. Je nach politischer Durchsetzbarkeit können sogar viel höhere 

Pflichtprozentsätze bewusst erzielt werden. Für bestehende Investitionen in fossilen Energien soll 

die Kapitalquote prozentual aus den jährlichen Reinvestitionen bzw. Profiten abgezogen werden. 

Für neue Investitionen soll die prozentuelle Quote aus dem Kapitalbestand des zu tätigenden neu- 

en Investitionskapitals abgezogen werden. Dieses Quotenmodell dient u.a. als eine neue Form der 

Vorbedingungen für eine Investitionstätigung in fossilem Energiesubsektor. Die Implementierung 

dieses Instruments soll durch konventionelles Marktsystem sowie vorhandene Behörden(Aktien- 

kauf auf Börsen, Investmentbanken und Buchführung bei Steuererklärung) erfolgen. Dieser neue 

Instrumentansatz soll das vorhandene Instrumentenbündel supplementieren, denn es gibt kein ein- 

ziges Patentrezept (Allheilmittel) bezüglich der Lösung des globalen Klimawandels. Alle erfolgs- 

versprechenden neuen Umweltinstrumente sind daher erwünschte Bereicherungen. Der hier ent- 

wickelte Instrumentansatz ist ein globaler zusätzlicher Förderinstrumentansatz vergleichbar mit 

CDM und JI des Kyoto-Protokolls. Die konsensstiftende Wirkungsweise des hier entwickelten In-

struments verläuft wie folgt: Die Umsetzung dieses Instruments führt zwangsläufig zum Ausbau 

erneuerbarer Energien (direkte Wirkung). In allen Ländern verringern sich dadurch Treibhausgas- 

emissionen(sekundäre Wirkung). Das erleichtert allen nationalen Regierungen daher die Entschei- 

dung über die Verpflichtung ihrer Länder zu ambitionierten Klimaschutzzielen (tertiäre Wirkung).       

 

Bis auf die Verwendung von Lebensmitteln zur Herstellung von Treibstoffen ist der Ausbau aller 

Formen erneuerbarer Energien durch die Anwendung des im Rahmen dieser Arbeit entwickelten 

Instruments gerechtfertigt. Die Förderung der Verwendung von Lebensmitteln zur Herstellung 

von Treibstoffen wird hier ausgenommen, weil solcher erneuerbare Energieausbau viele beglei-

tende politikinkohärente negative Effekte hat425. Zu solchen negativen Auswirkungen zählen die 

Verteuerung von Nahrungsmittelpreisen (Milbrandt et al. 2011:178; World Bank 2010:161), 

                                                 
425 Wie im Jahr 2008 beobachtet wurde, waren Lebensmittelpreise zu elastisch und sind auf die folgen Faktoren zurückzufüh- 

ren: Nur 18 Prozent der Weltweizenproduktion und 6 Prozent der Weltreisproduktion werden exportiert und der Rest wird 

von produzierenden Ländern verbraucht; heute ist die globale Lebensmittelproduktion pro Kopf am niedrigsten; sowie die 

Entdeckung der Rentabilität des Lebensmittelanbaus (z.B. Getreide) als Energiepflanzenmarkt (World Bank 2010:161). 
Ganz im Gegensatz ist die Nutzung biologischer Abfälle für Energieproduktion durch dieses Instrument durchaus vertretbar. 
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Verknappung von Agrarrohstoffen, Betreiben intensiver Landwirtschaft, Umweltverschmutzung 

et cetera. D. Mitchell macht in seiner Arbeit aufmerksam, dass die astronomische globale Preis- 

steigerung von Lebensmitteln 2008 zu 70 bis 75 Prozent auf steigende globale Nachfrage nach 

Lebensmitteln als Energiepflanzen für Kraftstoffproduktionen zurückzuführen ist (Mitchell 2008).   

 

Zur Verwirklichung nachhaltiger Entwicklung ist institutioneller und technologischer Wandel un- 

abdingbar. WCED liefert diese viel beachtete Definition: „Nachhaltige Entwicklung ist essenziell 

ein Prozess des Wandels, indem Ressourcennutzungen, Investitionsrichtungen, technologischer 

Wandel und institutioneller Wandel harmonisch im Einklang mit den Bedürfnissen426 gegenwär- 

tiger und künftiger Generationen stehen“ (WCED:1987:46). Alle diese zentralen Aspekte finden 

sich in diesem Instrument wieder. Tom Tietenberg leuchtet eine relevante Dimension der Disku- 

ssion über Energiepolitikwahl ein, indem er die folgende Feststellung zu Recht konstatiert: Ener- 

gieeffizienz (d.h. Vermeidung von Energieverlusten beim Verbrauch) und Energiekonservierung 

(d.h. weniger Energiedienstleistungen in Anspruch zu nehmen) sind Summa Summarum kurzfris- 

tige Maßnahmen zum Energieverbrauch, weil sie dazu beitragen, dass erschöpfbare Energien län- 

ger als sonst benutzt werden können (vgl. Tietenberg 2007:125). Er kam zum Kernschluss, dass 

die Substitution von fossilen Energien durch erneuerbare Energien sich als eine langfristige Stra- 

tegie für Energiesicherung darstellt (Tietenberg 2007:474). Zur Erreichung der zunehmend berüh- 

mten Bezeichnung „3Es“ (Energieeinsparung, Energieeffizienz und erneuerbare Energien) ist am- 

bitionierte Politik bei Diskussionen über Energiefragen nicht zu vernachlässigen (Simonis 2011: 

110). Aufgrund unbegrenzter Verfügbarkeit vieler erneuerbarer Energien, ist die Förderung der 

Entwicklung hochinnovativer Technologien unabdingbar, die in der Regel als backstop-technolo- 

gy bezeichnet werden. Technologien werden als backstop-technology bezeichnet, wenn die betre- 

ffenden Technologien sich an Verwendung zureichend zur Verfügung stehender Ressourcen aus- 

richten – wie es bei Solarenergietechnologien der Fall ist (Richardson 1975:47). Das ist eine rele- 

vante Dimension des im Rahmen der vorliegenden Arbeit entwickelten Instruments zur Förderung 

globalen Klimaschutzes. Es erweist sich nach Arnulf Grübler (1998:5), dass auch die innovativ- 

sten technologischen427 Erfindungen einen bedeutenden Beitrag zur Lösung von Gesellschafts-

problemen leisten können, nur solange solche Erfindungen anwendungsbezogen ausgebaut sind. 

Der Ausbau erneuerbarer Energien hat einen hohen Stellenwert in der Umwelt- und Ressourcen- 

                                                 
426 Die Bedürfnisse des Menschen reichen von materiellen Annehmlichkeiten bis hin zur Nahrung, Energie und Mobilität – 

jährlich wächst die Weltbevölkerung um 78 Millionen Menschen und 2007 lebten 6,7 (im Jahr 2011 ca. 7) Milliarden Men- 

schen auf der Erde (Engelman 2009:263). Nach Berechnungen der Vereinten Nationen wird der Wachstum der Weltbevöl- 

kerung mitte des 21. Jahrhunderts stagnieren(bzw. stabil bleiben) und bis dahin wird die Weltbevölkerung zirka 9,15 Milliar- 
den erreicht haben – in 2008 ist die Weltbevölkerungszahl 6,83 Milliarden(Goldstone 2010:31). Dieses Faktum ist bedeutsam. 
427 Im Übrigen Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie Demonstration durch das hier entwickelte Instrument sind 

erwünscht. Nach Grübler (1998:274) erweist sich Technologie als Schlussfaktor, der die Qualität nutzbarer Energien determi- 

niert. Der Ausbau bestehender und neuer umweltfreundlicher Technologien ist vital. Nach Grübler (1998:282) lässt sich Ent- 
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ökonomik. Ressourcenökonomen betonen, dass aus langfristiger Sicht erneuerbare Energien den  

Schlüssel für globale Energiesicherheit darstellen (vgl. Tietenberg 2007:474). Umweltökonomen 

heben hervor, dass der Ausbau erneuerbarer Energien zum globalen Klimaschutz signifikant bei- 

trägt. Die vorliegende Arbeit zählt zu ökonomischen Arbeiten, die argumentieren, dass Klima-

wandel weniger ein Konsumproblem, vielmehr ein Investitionsproblem ist. Wolfgang Ströbele et  

al. (2010:60) fassen die Relevanz nicht-fossiler Energiewirtschaft428 explizit zusammen: „Solan- 

ge die Weltenergieversorgung zu über 90% auf fossilen Energieträger beruht, sind die langfristig- 

en Probleme für das Weltklima nicht zu beseitigen, die aus der Akkumulation von CO2 in der bis- 

lang kostenlos als Deponie benutzten Atmosphäre entstehen“ (Ströbele et al. 2010:60). Zu kohlen- 

dioxidarmen Elektrizitätsversorgungs-Optionen429 zählen erneuerbare Energiequellen. Da energie- 

bezogene Sektoren für 63 Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich sind (Stern 2009: 

60), erweist es sich als relevant, umweltfreundliche energiesektorbezogene Gestaltungsempfeh- 

lungen zu entwickeln. Dieses Instrument ist allokationspolitisch relevant – v.a. durch Diversifizie- 

rung der Investitionen im Energiesektor. Die Relevanz solcher Investitionslenkung bleibt unstri- 

ttig. Im Jahr 2007 veröffentlichte eine Gruppe von 150 transnationalen Konzernen (zu dieser Gru- 

ppe gehören unter anderem Shell, General Electric, Rolls-Royce, Volkswagen et cetera) eine ge- 

meinsame Positionserklärung über die dringliche Notwendigkeit der Bewältigung der Problematik 

des globalen Klimawandels430 durch ambitioniertere Klimaschutzziele im Rahmen der Klimaver- 

handlungen der Vereinten Nationen wie folgt:„Eine Wende zu kohlendioxidarmer Ökonomie wird 

enorme Geschäftsmöglichkeiten schaffen. Neue Märkte für kohlendioxidarme Technologien und 

Produkte im Wert von Milliarden USD werden geschaffen werden, wenn die globale Gemein-

schaft ambitioniertere Klimaschutzmaßnahmen ergreifen. Zusammenfassend, glauben wir, dass 

die Klimawandelbewältigung431 eine Pro-Wachstum-Strategie ist und die Nicht-Berücksichtigung 

der Ernsthaftigkeit dieser Wirklichkeit kann ökonomisches Wachstum künftig bremsen“ (zitiert in 

Bulkeley/Newell 2010:93). Diese durchgedachte Erklärung zählt zu vielen Pro-Klimaschutzerklä- 

rungen, die bislang von Hauptakteuren vieler Industrien/Wirtschaftszweige veröffentlicht wurden.  

 

Da das hier entwickelte Instrument neu ist, erweist es sich als relevant, einige seiner Grundlagen  

zu erläutern. Nachfolgend lassen sich die normativen Grundlagen des Instruments kurz darstellen.  

                                                                                                                                                         
karbonisierung im Energiesektor vorantreiben, wenn sowohl politische Maßnahmen als auch technologische Innovation eine 

große bzw. entscheidende Rolle dabei spielen. Er fügt in diesem Zusammenhang zu Recht hinzu, dass durch technologischen 

Wandel die Entkarbonisierung bei Energieversorgung und -endverbrauch gefördert werden soll (vgl. Grübler 1998:282).  
428 Zu Endenergieformen zählen flüssige und nicht-flüssige Energien sowie Elektrizität (vgl. Vlachon / Samoulidis 1986:39). 
429 Dazu gehören Optionen zur Methanemissionsreduktion. Wegen ihrer Kurzlebigkeit in der Atmosphäre ist Methankonzen- 

tration (ca. 12 Jahre) weniger problematisch zu lösen als die Kohlendioxidkonzentration (ca. 100-200) (Houghton 2004:253). 
430 Es lässt sich in diesem Zusammenhang explizit betonen, dass die im Rahmen der globalen Klimaverhandlungen kürzlich 

vereinbarte zwei Grad Obergrenze mit Sicherheit nicht zu ambitioniert ist, dass dieses konkrete Ziel schwer zu erzielen ist. 
431 Es gibt unterschiedliche Umweltinstrumente: Während ordnungspolitische Umweltinstrumente vielmehr als alte Maßnah- 

men bezeichnet werden, zählen Verschmutzungsrechthandel, Produktgestaltungsvorschriften und gezielte erneuerbare Ener- 

gieförderung zu neuen Instrumenten (Fichter/Stecher 2011:249). Der hier entwickelte Ansatz gehört zu neuen Instrumenten. 
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9.3. Normative theoretische Grundlagen des Anreizinstruments 

Das im Rahmen der vorliegenden Arbeit entwickelte Instrument erfüllt sowohl das Wahlfreiheits- 

kriterium der Konsensnorm als auch das Kriterium des Vorsorgeprinzips der Umwelt- und Ress- 

ourcenökonomik. Investoren können je nach Präferenzen erneuerbare Energieformen auswählen, 

in denen sie investieren wollen. Durch ihre Investitionen in erneuerbaren Energien tragen sie 

sowohl zur Vermeidung von Umweltverschmutzung als auch zur Entschleunigung des Ab-

baus erschöpfbarer natürlicher Ressourcen bei. Aus Sicht des vertragstheoretisch-konstitutionell- 

en Ansatzes der Neuen Politischen Ökonomik sollen übrigens Verträge allseitig vorteilhaft sein. 

Diesbezüglich argumentiert Dieter Cansier(2004:161) mit Recht, dass mit Hilfe des Theorems der 

Hobbesschen vertragstheoretischen Argumentationsmustervariante nachhaltige Entwicklung sch- 

lussfolgerungsgemäß als Handlungskompromiss zwischen den Eigeninteressen der gegenwärtig 

lebenden und der künftigen Generationen begründet werden kann. Er konstatiert daher, dass der 

Ausbau umwelt- und ressourcenfreundlicher Technologien zu Kompromissen zwischen jeweils 

in der Gegenwart lebenden Individuen und künftig lebenden Individuen über nachhaltige Ent- 

wicklung zählt (Cansier 2004:163). Hinzu betonen Polit-Ökonomen stark, dass eine untrennbare 

Beziehung zwischen Rechten und Pflichten besteht. Da keiner zum Investieren in fossilem Ener- 

giesektor gezwungen wird, wird durch dieses Instrument von allen Investoren in fossilem Ener- 

giesubsektor erwartet, dass sie diese Vorbedingung erfüllen. In allen Bereichen der Wirtschaft 

gibt es Spielregeln. Die Akzeptanz von Spielregeln ist eine Vorbedingung für die Teilnahme an 

einem Spiel. Das hier entwickelte Instrument ist also ein Beitrag zur Erweiterung der Spielregeln 

im Energiesektor. Es wäre also dann zwanghaft bzw. unfreiwillig, wenn alle Investoren in allen 

Wirtschaftszweigen (egal in welchen Wirtschaftssektoren) gezwungen werden, einen bestimmten 

Anteil (Quote) ihres Investitionskapitals in nicht-fossilem Energiesektor zu investieren. Das ist 

hier nicht der Fall. Bei genauerem Hinsehen lässt sich zugleich näher erläutern, dass das hier 

entwickelte Instrument das Pareto-Kriterium erfüllt432, denn dabei gibt es keine Verlierer, sondern 

viele Gewinner. Im erweiterten Sinne kompensieren solche Investitionen den bislang vernachlä- 

ssigten Ausbau erneuerbarer Energien – trotz der enormen Gewinne (Rendite) aus dem Abbau fo- 

ssiler Energieträger. Da solche Kompensation sehr mild433 ist, führt sie nicht zur Verzerrung der  

                                                 
432 Nach Kaldor-Hicks-Kriterium kann ökonomische Effizienz dadurch erzielt werden, wenn Gewinner politischer Maßnah- 

men die Verlierer der betreffenden politischen Maßnahmen kompensieren – diese Aussage wird nur für theoretische Dis- 

kussion formuliert und sie muss in der Tat unbedingt nicht erfolgen (vgl. Kappas 2009:279). Wenn die Gewinner einer besti- 

mmten politischen Maßnahme die Verlierer tatsächlich kompensieren, dann wird die dadurch erzielten Ergebnisse als Effi- 

zienz durch Paretianische Kompensation bezeichnet (vgl. Kappas 2009:279). Dass Investoren im fossilen Energiesubsektor 
die Tätigung von Investitionen in erneuerbaren Energien in Gastländern vornehmen müssen, ist eine Art milde Kompensation 

als Investoren in umwelt- und ressourcenunfreundlichem Sektor – d.h. Ressourcennutzung im Einklang mit Natur zu bringen.  
433 Einigkeit herrscht unter Vertragstheoretikern, dass die Lasten des globalen Umweltschutzes fair verteilt werden sollten. 

Nach einer ausführlichen Darlegung brachte John Rawls(1971) es auf den Punkt, dass Gerechtigkeit im Endeffekt Fairness 

ist. Das hier entwickelt Instrument erfüllt dieses Erfordernis. Der Zustand der bislang schlechter gestellten Energiesubsektor- 

en soll durch den Ausbau erneuerbarer Energien gezielt verbessert werden – ein unweigerlich vertretbarer Zusammenhang. 
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Bedingungen des Marktprozesses. James K. Boyce gibt übrigens mehrere Hinweise, wie man 

herausfindet, ob bei Umweltfragen Verlierer produziert werden: Erstens Verlierer gibt es zum 

Zeitpunkt der Entscheidungen noch nicht, weil sie zu künftigen Generationen gehören. Zweitens 

Verlierer gibt es, aber sie wissen nicht Bescheid, dass sie Verlierer sind, weil sie nicht über 

ausreichende Informationen darüber verfügen. Drittens die Verlierer wissen Bescheid, dass sie 

Verlierer sind, aber sie haben keinen ausreichenden Einfluss darauf, die Gewinner zu hindern, die 

Umwelt zu verschmutzen (Boyce 2002:5). Aus diesem Gesichtpunkt produziert das hier entwic-

kelte Instrument zur Förderung grünen Energiewandels keine Verlierer, sondern viele Gewinner. 

Auch wenn weitere Gesichtspunkte herangezogen werden, lässt sich immer noch keine Gru-

ppe von Individuen identifizieren, die dadurch schlechter gestellt werden, wenn Investoren sich 

verpflichten sollten, ein Anteil ihrer Investitionen in erneuerbaren Ressourcensektoren zu tä-

tigen. Es geht nicht dabei, dass sie nicht mehr in fossilen Sektoren investieren sollen, sondern, 

dass sie ihre Investitionen diversifizieren sollen. Sowohl die Investoren selbst als auch die Ge-

sellschaft werden schließlich von solchem Instrumentaleinsatz profitieren: Die daraus resultie- 

rende Diversifizierung der Investitionen macht Kapitalanlagen sicherer und sichert dadurch 

künftige Rendite. Die Sozialkosten des Verbrauchs großer Menge an fossilen Energien werden 

durch die Einführung dieses Instruments minimiert: Eine Win-Win-Situation entsteht dadurch.     

Knut Wicksell an methodologischem Individualismus orientierend lieferte ein überzeugendes 

Argument, dass wenn der Nutzen einer bestimmten kollektiven Entscheidung (z.B. Umweltinstru- 

mentenauswahl) für jedes einzelne Individuum gleich null ist, kann der kollektive Nutzen der be- 

troffenen kollektiven Entscheidung nichts anderes in aller Regel sein als null (Wicksell 1896:77).  

Angesichts der Äquivalenz zwischen dem Pareto-Kriterium und der Konsensnorm kann pareto-

superiorer Institutionenwandel nur durch konsensierte Zustimmung aller Betroffenen realisiert 

werden (vgl.Buchanan 1954; 1959). Die Anwendung der Pareto-Optimalitätregel auf globale 

Umweltpolitik impliziert, dass durch die Umsetzung umweltpolitischer Maßnahmen keine Ge- 

meinschaftsmitglieder schlechter als in der status quo Situation gestellt werden, und die meisten 

Gesellschaftsmitglieder sollen zugleich dadurch besser als in der status quo Situation gestellt 

werden (Cansier 2004.142) – wie bei Konsensregel der Fall ist. Da die Verlierer der auf der Basis 

der Mehrheitsregel basierten Politikmaßnahmen diejenigen betroffenen Staaten sind, die nicht da- 

für zugestimmt haben (Mueller 2003:612), argumentiert James Buchanan (1959:138) energisch, 

dass allseitig vorteilhafte Politikmaßnahmen sich offenbaren, wenn sie den Konsenstest bestehen. 

Das hier entwickelt Instrument ist einerseits konsensstiftend, weil durch dessen Einführung viele 

nationale Regierungen es wagen werden, ihre Länder bei Treibhausgasreduktionzielsetzungen zu 

verpflichten, weil das Instrument zur Erleichterung der Reduktion von Treibhausgasen in ihren 

Ländern beitragen. Das Instrument ist konsensfähig, weil es keine schlechter gestellten produziert.  
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Nach der im Rahmen der vorliegenden Arbeit verwendeten Theorie sollen Menschen ihre 

gesellschaftlichen Konstitutionen (Regeln) so entwickeln, dass dadurch Individuen bessergestellt 

werden können (Buchanan/Tullock 1962:306). Buchanan und Tullock betonen, dass das Erreichen 

einer Übereinstimmung sich als ein zentrales Testverfahren (bzw. Härtetest) zur Feststellung der 

Pareto-Optimalität (wie hier) kollektiver Entscheidungen erweist (Buchanan/Tullock 1962:252).  

Hinter jenen Umwelt- und Ressourcenschutzinstrumenten steht der Grundsatz des Pflicht-Recht-

Verhältnisses (bzw. Recht-Pflicht-Verhältnisses). Übrigens Rechte ohne Pflichten sind aus Sicht 

der Vertragstheoretiker nicht funktionell. Das gilt ebenso für Pflichten ohne Rechte. Martin Held 

und Hans Nutzinger betonen wie andere Institutionenökonomen, dass ein innerer Zusammenhang 

zwischen Rechten und Pflichten besteht (Held/Nutzinger 1998:7-35). Das hier entwickelte 

Instrument (marktergänzende Verordnung) enthält ähnliches Recht- und Pflichtelement wie 

bestehende umweltbezogene Allokationspolitiken. Bei Umweltsteuern werden Emittenten dafür 

zur Pflicht genommen, Steuern für ihre Emissionen zu zahlen. Bei Emissionsrechten werden Emi- 

ttenten zur Pflicht genommen, Emissionsrechte für ihre Emissionen zu erwerben bzw. kaufen. Bei 

dem hier entwickelten Instrument sollen Investoren in fossilen Energien zur Pflicht genommen 

werden, einen gewissen Kapitalbestand ihrer gesamten Investition intentional in erneuerbaren 

Energien zu tätigen. Die Innovation dieses Instruments liegt in seinem Grundgedanken: Diejeni- 

gen, die Nutzen aus Aktivitäten ziehen, die u.a. auch negative Externalitäten verursachen, sollen 

inkremental verpflichtet werden, in Substituten zu investieren, die positive Effekte verursachen.  

 

Dieses Instrument ist im Rahmen existierender Regelwerke des globalen Klimaregimes434 gut  

integrierbar. Das Instrument435 ist ein Investitionslenkungsinstrument, das viele Vorteile auch für 

Investoren selbst hat – wie z.B. Investitionsdiversifizierung, Profitmaximierung, Zugang zum neu- 

en Markt, Steigerung des Umweltschutzbewusstseins et cetera. Um effektiv zu wirken, müssen 

Maßnahmen zur Förderung umweltschonender Energiesicherheit an Eigeninteressen der Regie- 

rungen, Energieexporteure und -importeure, privaten und öffentlichen Unternehmen appellieren,  

die Investitionen436 in Energieinfrastrukturen tätigen (Victor/Yueh 2010:63). Die hier entwickelte 

Instrumentenempfehlung erfüllt dieses Erfordernis. Diesbezüglich lässt sich erläutern, welche  

ökonomischen Vorteile dieser Instrumentansatz hat. Die Beleuchtung dieses Aspekts ist relevant. 

                                                 
434 Umweltregime sind Institutionen. Institutionen bzw. Konstitutionen werden von James M. Buchanan(1977:292) als Regel- 

werke, die die Aktivitäten von Individuen (als Gesellschaftsmitglieder) bei der Verfolgung eigener Ziele und Interessen be- 

schränken bzw. einlenken (Buchanan 1977:292). Angesichts der Nicht-Existenz von globaler Regierung können Sanktionen 

auf der globalen Ebene nur durch endogene Vereinbarungen erzielt werden (vgl. u.a.Herrmann-Pillath 2006:137). Und durch 

multilaterale globale Aushandlungen und Vereinbarungen werden dementsprechend konkrete Maßnahmen doch entschieden. 
435 Nachfrage nach erneuerbaren Energien führen zur Senkung der Energieeinheitsstückpreise. Im Übrigen gilt in der Regel 

das Gesetz der abnehmenden Marginalkosten substanziell auch für getätigte Umweltschutzinvestitionen (Knoepfel 1995:2). 
436 Staatliche und nicht-staatliche Maßnahmen im Bereich Umweltgesetzgebung, umweltbewusstes Verbraucherverhalten, 

Umweltmanagement und Umweltbewusstsein können substanziell effektiver wirken, wenn sie adäquat mit umwelttechnolo- 

gischen Innovationen verbunden sind (vgl. u.a. Huber 2007:164). Die Wirksamkeit solches Ansatzes ist vielversprechend.  
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9.4. Vorteile des Instruments 

Es gibt zahlreiche Vorteile des im Rahmen der vorliegenden Arbeit entwickelten Instruments und 

eine kompakte Darstellung von solchen Kernvorteilen kernpunktmässig ist in diesem Kontext ein-

leuchtend. Erstens der Hauptvorteil dieses neuen Instrumentenansatzes liegt darin, dass er keine 

negativen Auswirkungen auf Energiepreise haben kann. Energievorsorger können auf keinen Fall 

wegen des Ausbaus ihrer Investitionsvolumen in erneuerbarem Energiesektor die Preise für Ener- 

gieversorgung erhöhen. Im Gegensatz zu einigen Umweltschutzinstrumenten können Energiever- 

sorger bei Einführung des hier entwickelten Instruments die Kosten der Tätigung von Investition- 

en in nicht-fossilem Energiesektor an Energieverbraucher nicht weitergeben. Das impliziert, dass 

keine Abwälzung der Kosten der Investitionen in erneuerbareren Energien gerechtfertigt ist. Denn 

keine Investoren können aufgrund Investitionendiversifizierung Preise erhöhen. Dieses Instrument 

dient als Investitionsdiversifizierungslenkungsmaßnahme, die in vieler Hinsicht doch sehr vorteil- 

haft für die Investoren selbst ist. Argumentiert man aus dem Gesichtpunkt der vergleichsweise 

momentanen Nicht-Preisgünstigkeit erneuerbarer Energien als Ursache möglicher Steigerung von 

Energiepreisen beim Ausbau des Anteils der erneuerbaren Energien am Gesamtenergieverbrauch, 

lässt sich diesbezüglich darauf hinweisen, dass die folgenden Erläuterungen aussagekräftiger sind: 

Zum einen ist es normal, dass bei der Einführung neuer Technologien deren Preise hoch sind, aber 

im Lauf der Zeit werden sie billiger. Nach Gesetz der Massenproduktion (Samuelson 1975:48) 

senkt Massenproduktion die Stückkosten von Waren. Zum anderen lässt sich diesbezüglich darauf 

hinweisen, dass die Stückpreise von erneuerbaren Energietechnologien drastisch senken werden, 

wenn deren Stückmengen massiv hergestellt werden. Der Ausbau erneuerbarer Energien wird 

sicherlich stark zur drastischen Senkung der Stückpreise erneuerbarer Energien stetig führen, was 

zugleich sich in sehr niedrigen Energiepreisen bestimmt niederschlagen wird. Seit der Ölkrise in 

den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts nehmen viele Ökonomen stark zur Kenntnis, dass 

menschengemachte Verknappung von Energieträgern eine Bedrohung für die globale Wirtschaft 

darstellt. Das Versorgungssicherheitsargument als eins der zentralen Argumente der Attraktivität 

fossiler Energieträger wurde aus dieser Erfahrung teilweise widerlegt. Bis heute lässt sich dieses 

Phänomen auf dem globalen fossilen Energiemarkt beobachten. Hinzu kommt die Tatsache, dass 

die zunehmende natürliche Verknappung der fossilen Energieträger in absehbarer Zeit zur 

starken Steigerung ihrer Preise führen wird. Es lässt sich aber explizit festhalten, dass die Preise 

der erneuerbaren Energien (wie zum Beispiel Anlagen et cetera) sich immer günstiger entwickeln.     

 

Zweitens die Transaktionskosten der Implementierung dieses Instruments sind relativ deutlich 

niedrig. Aufgrund der Einfachheit dieses Instruments erweisen sich die Transaktionskosten seiner 

Umsetzung in aller Hinsicht als sehr niedrig und kann daher auf keinen Fall als Aufwandslast 

betrachtet werden. Sowohl Investoren als auch Behörden müssen nicht viel ökonomische Kosten  
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(z.B. Finanz, Zeit und andere Ressourcen) dafür aufwenden, um das Instrument effektiv umzuset- 

zen. In der Ökonomik und in der operativen Sachpolitik werden Instrumentenempfehlungen viel 

Aufmerksamkeit geschenkt, die niedrige Transaktionskosten aufweisen. Mögliche Akzeptabilität 

dieses Instruments in der Bevölkerung437 (Wissenschaftsgesellschaft, Politik, Medien usw.) wird 

höchstwahrscheinlich deshalb sehr breit sein. Nationale Regierungen wählen bei multilateralen 

Verhandlungen jene Instrumente, deren Implementierungskosten sehr niedrig sind. Denn nationa- 

le Regierungen tragen oft die Implementierungskosten der Umsetzung international vereinbarter 

Politikmaßnahmen. Dieser Instrumentenansatz ist transaktionskostenbezogen kosteneffizient438.     

 

Drittens da keiner ausgenommen ist, ermöglicht es die Umsetzung dieses Instruments, dass alle 

Investoren in fossilem Energiesubsektor zukunftig beteiligt sind. Von Klein- und Großaktionär- 

en bzw. Investoren bis hin zu institutionellen Investoren, Aktionären (aktive sowie passive 

Aktionäre) werden entsprechende Beteiligungen am Ausbau erneuerbarer Energieträger verlangt. 

Sowohl der öffentliche Sektor als auch der private Sektor soll von dem hier entwickelten Instru- 

ment betroffen werden – seien es börsennotierte Unternehmen oder nicht. Da die beiden Sektoren 

mitwirken sollen, besteht die Möglichkeit, dass dadurch vielfältige Mechanismen für Kooperation 

bzw. Partnerschaft zwischen privatem und öffentlichem Sektor (Public-Private-Partnership) sich 

entfalten werden – eine sehr erwünschte Entwicklung. Die Weltbank stellt zu Recht fest, dass die 

Kosten (bzw. Lasten) der Finanzierung des globalen Klimaschutzes in aller Hinsicht von interna- 

tionalen Gemeinschaften, nationalen Regierungen, Kommunen, Haushalten und Unternehmen am 

Ende getragen werden müssen (vgl. World Bank 2010:259). Laut UN-Bericht im Jahr 2007 wird 

die Finanzierung von Maßnahmen zum Schutz des globalen Klimas zu 86 Prozent voraussichtlich 

aus privaten Sektoren kommen, und The International Chamber of Commerce (ICC) stimmte 

dieser Behauptung zu, indem er die Rolle des privaten Sektors bei Entwicklung, Finanzierung und 

Management von Umweltschutzinvestitionen hervorhob (Buckeley/Newell 2010:88). Staatliche 

Unternehmen müssen dazu eine wesentliche Rolle dabei ausdrücklich spielen. Dieses Instrument  

trägt nicht nur zum Ausbau neuer erneuerbarer Energietechnologien bei
439

, sondern auch zur  

                                                 
437 Die Klima- und Energiepolitik hat sich als bedeutendstes Politikfeld der modernen Wirtschaftspolitik entwickelt, an dem 

vielfältigen Akteurkonstellationen von gesellschaftlichen Akteuren(z.B. Umweltgruppen, Kirchen, Gewerkschaften etcetera),  

internationale Regierungsorganisation (z.B. Organisation der erdölexportierenden Staaten, Internationale Energie-Agentur 

etc.), transnationale Akteure (z.B.Transnationale Öl -und Gasunternehmen) sowie Netzwerkakteure (z. B Verbände etc.) zu- 

nehmend Einfluss nehmen. Diese Bedeutungszunahme hängt damit zusammen, dass eine nachhaltige wirtschafts-, sozialum- 

weltverträgliche Entwicklung in Industrieländern und in den Entwicklungsländern relevanter ist (vgl. Brauch 1997:7-20). 
438 Das hier entwickelte Förderinstrument für grünen Energietechnologiewandel erfüllt u.a. beide ökonomische Prinzipien.  

Karl Brandt et al. fassen es zusammen: „Von rationalem Wirtschaften sprechen wir dann, wenn bei der Zielverfolgung der 

Mitteleinsatz optimiert wird. Die Handlungen genügen in diesem Fall dem ökonomischen Prinzip, welches fordert: (a) Eine 

vorgegebene Erfolgsgröße ist mit minimalem Mitteleinsatz zu erreichen, z. B. soll die Herstellung eines Anzugs unter ge- 

ringstmöglichem Arbeitsaufwand erfolgen (Minimierungsaufgabe); (b) Mit gegebenen Mitteln soll ein maximaler Erfolg  

erzielt werden z.B. soll aus einem gegebenen Stoffvorrat eine möglichst große Anzahl von Anzügen geschneidert werden 

(Maximierungsaufgabe). Nur wenn rational gewirtschaftet wird, wird eine Verschwendung knapper Mittel oder Ressourcen 

vermieden und dadurch eine optimale Bedürfnisbefriedigung ermöglicht“ (Brandt et al. 1981:13). Die Erläuterung ist vital.  
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Finanzierung von Forschung und Entwicklung sowie Demonstrationen dieser Technologien. Nach 

ökonomischen Schätzungen werden Forschung und Entwicklung sowie Demonstrationen für neue 

umweltfreundliche Technologien zusätzlich von 100 Milliarden US-Dollar bis 700 Milliarden US-

Dollar weltweit jährlich kosten(World Bank 2010:11). Das hier entwickelte Instrument wird einen 

Beitrag zur Maßnahmenfinanzierung (z.B. Anlagen und F&E-D/Technologiediffussion440) leisten. 

 

Viertens der Anteil der Investitionsanforderung für erneuerbaren Energiesubsektor ist nur ein Bru- 

chteil vorhandenen Kapitalbestands. Für bestehende Investoren in fossilem Energiesektor dient 

dieses Instrument als Reinvestition- und Investitionslenkungsmaßnahme. Für neue Investoren im 

Energiesektor hat dieses Instrument eine Investitionslenkungsfunktion. Das Instrument erweist 

sich als keine zusätzliche Belastung für Konsumenten. Für Investoren stellt dieses Investitionslen- 

kungsinstrument aus vielen Gesichtspunkten als keine erheblich zusätzliche Last dar. Denn sie 

brauchen lediglich ihre Investitionen im Energiesektor bewusst diversifizieren. Für börsendotierte 

Unternehmen ist der Abzug des Investitionsanteils für erneuerbaren Energieausbau gleich beim 

Aktienkauf fällig. Für nicht-börsendotierte Unternehmen ist der Abzug des Investitionsanteils für 

erneuerbare Energien bei Jahresbudgetplanungen fällig. Dabei ist nur ein Kapitalbruchteil nötig.               

 

Fünftens dieses Instrument ist im Kern nachhaltigkeitsorientiert, weil es den Ausbau von Back-

Stop-Technologien fördert. Da die Verfügbarkeit von Back-Stop-Ressourcen (z.B. Sonne usw.) 

unbegrenzt ist, erweist sich die Entwicklung von Instrumenten zur Förderung solcher Ressourcen 

als nachhaltigkeitsfördernd. Die Tätigung von Investitionen in der Gewinnung erneuerbarer Ener- 

gien ist weitblickbezogen eine nachhaltigkeitskonforme Investition. In der Umwelt- und Ressour- 

cenökonomie hat die Entwicklung solcher Instrumentarten einen hohen Stellenwert. Denn sowohl 

das Konzept der schwachen Nachhaltigkeit als auch der starken Nachhaltigkeit in der Ökonomik  

sind sich eindeutig darüber einig, dass der Ausbau erneuerbarer Energien doch relevant ist. Die 

Effekte dieses institutionellen Instrumentenansatzes sind in aller Hinsicht progressiv. Progressiver 

Institutionenwandel wird festgestellt, wenn ein Wandel aus regressiver Situation erfolgt (vgl.Bush 

2009:302). Die ökonomischen Renten der Nutzung erneuerbarer Ressourcen sind vergleichsweise 

langfristig höher als die Nutzung nicht-erneuerbarer Ressourcen. Die Förderung solcher positiven 

Entwicklungen ist ökonomisch sehr relevant und erwünscht. Beispielsweise stieg der Ausbau von  

Windkraftanlagen weltweit von 1996 bis 2008 zwanzigfach an (im Übrigen mit 120 Gigawatt  

Stromproduktionskapazitätseinheit und 158 Millionen Kohlendioxidreduktionskapazität pro Jahr),  

                                                                                                                                                         
439 Technologie wird im Allgemeinen als Kunstlehre von Techniken verstanden, die generelle Ziel-Mittel-Aussagen beinhal- 

ten (auch mit praktischen Anwendungen), und Technik ist nur die Anwendung von Technologien (vgl. Brodchoff 1992:22).  
440 Dieses Instrument zielt auf die Substitution fossiler Energien durch erneuerbare Energien. Rudolf Weber definiert Substi- 
tution im Energiesektor folgend akkurat:„Ersetzen einer Energiequelle durch eine andere. Für Erdöl aus Gründen von Versor- 

gungssicherheit und Umweltschutz nötig, wobei erneuerbaren Energien eine bedeutende Rolle zukommt“ (Weber 1995:284).  
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und die Steigerung der Windenergieanlagen schafft 400.000 Arbeitsplätze weltweit (vgl. The 

World Bank 2010:288). Sogar Windenergieanlageherstellungsunternehmen schaffen zunehmend 

viele Arbeitsplätze. Bei indischem Windkraftturbinenhersteller Suzlon sind beispielsweise 13.000 

Arbeitsnehmer beschäftigt (vgl. World Bank 2010:289). Die Zahl der in solchen Unternehmen 

weltweit beschäftigten Arbeitsnehmer erlebt steigernd eine eindrucksvolle positive Entwicklung.     

 

Sechstens dieses Instrument ist sowohl ein umweltökonomisches Instrument als auch ein ressour- 

cenökonomisches Instrument, denn dadurch lassen sich gleichzeitig umwelt- und ressourcenbe- 

zogene Probleme lösen. Da fossile Energieträger nur begrenzt zur Verfügung stehen, erweisen 

sich die massiven Investitionen in dem fossilen Energie-Subsektor aus langfristiger Sicht als 

unnachhaltig. Deshalb ist ein einheitlich global geregelter Investitionenkapitalbestand in diesem 

Sektor notwendig. Aus langfristiger Sicht sind umgekehrt massive Investitionen in regenerativem 

Energie-Subsektor nachhaltig. Dieser Instrumentenansatz hebt die zwingende Notwendigkeit der 

Förderung von umwelt- und ressourcenfreundlichen Technologien hervor, um negative 

Externalitäten umwelt- und ressourcenunfreundlicher Aktivitäten der Menschen zu kompensieren 

– Erneuerbare Ressourcen sollen mehr gefördert werden. Die Reduktion energiesektorbezogener 

Emission erweist sich in aller Hinsicht als unerlässlich, um die Problematik des globalen 

Klimawandels nachhaltig zu bewältigen. Greenpeace veröffentlichte in diesem Zusammenhang 

eine sehr berühmte Studie über die Emission von Kohlendioxid im fossilen Energiesektor, in der 

die Kohlendioxid-Emissionen von vielen transnationalen Mineralölkonzernen mit Kohlendioxid-

emissionen von einzelnen Ländern verglichen wurden – nach Ergebnissen dieser Studie wurden 

die folgenden Erkenntnisse gewonnen: Shell alleine emittiert mehr Kohlendioxid als Saudi Ara- 

bien; Texaco, British Petroleum(BP) und Exxon emittieren alle zusammen mehr Kohlendioxid als 

Frankreich, Niederlande und Spanien zusammen; Mobil emittiert mehr Kohlendioxid als Austra- 

lien; und Amoco emittiert mehr Kohlendioxid als Kanada (zitiert in Bulkeley/Newell 2010:87). 

Summa Summarum lässt sich in diesem Zusammenhang konstatieren, dass der Ausbau erneuerbar- 

er Energien für eine nachhaltige Deckung des Energiebedarfs der Welt sich als unabdingbar 

erweist, weil sie dafür sorgt, dass gegenwärtige und künftige Generationen unter den ökologisch- 

en Folgekosten der fossilen Energieträger nicht leiden müssen. Eine weitere Verzögerung bzw. 

Verschiebung des Ausbaus erneuerbarer Energien durch massive Investitionen in der Ausbeutung 

fossiler Energieträger ist kein Weg zur nachhaltigen Befriedigung der globalen Energiebedürfni- 

sse. Die ökonomische Diskussion über intelligenten Energiemix sollte deutlich die Unverzichtbar- 

keit erneuerbarer Energien in den Mittelpunkt stellen: Der Löwenanteil des Mixes muss aus er- 

neuerbaren Energien bestehen. An dieser Stelle ist es zwingend notwendig, Einblick in den Stand  

des globalen Energiemixes sowie die Relevanz des hier entwickelten Instruments zu nehmen.   
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9.5. Stand des aggregaten globalen Energiemixes und Relevanz des Instruments 

Es ist an dieser Stelle relevant, auf die Zahlen über die Anteile der primären kommerziellen 

Energieträger am gesamten globalen Energiemix kurz einzublicken. Laut Angaben der Weltbank 

verteilten sich die Anteile kommerzieller primärer Energieträger am globalen Gesamtenergiemix 

im Jahr 2006 folgendermaßen: Erdöl (35,7 Prozent), Kohle (26,6 Prozent), Erdgas (21,0 Prozent), 

Atomkraft (6,3), Wasser-, Sonnen-, Windkraft und Geothermie (2,8 Prozent) und Biomasse (9,8 

Prozent) (World Bank 2010:365). Weniger als 10 Prozent des globalen Energieverbrauchs wurde 

aus regenerativen Energiequellen im Jahr 2007 gewonnen (vgl. World Bank 2011:121). Maddison 

(2007:348) liefert einige zentrale historische Entwicklungen des globalen Energiemixes wie folgt: 

Während die globale Nachfrage nach Kohle im Jahr 1900 bei 474,5 Millionen Öleinheiten lag und 

betrug 58,24 Prozent der globalen Energieträgernachfrage, lag sie vergleichsweise im Jahr 2003 

bei 2,582 Millionen Öläquivalenz und betrug 24,1 Prozent der globalen Energieträgernachfrage; 

während die globale Nachfrage nach Erdöl im Jahr 1900 bei 18,0 Millionen Öläquivalenz lag und 

betrug 2,20 Prozent der globalen Energieträgernachfrage, lag sie vergleichsweise im Jahr 2003 bei 

3,785 Millionen Öläquivalenz und betrug 35,3 Prozent der globalen Energieträgernachfrage; 

während die globale Nachfrage nach Erdgas im Jahr 1900 bei 6,5 Millionen Öläquivalenz lag und 

betrug 0,80 Prozent der globalen Energieträgernachfrage, lag sie im Jahr 2003 bei 2,244 Millionen 

Öläquivalenz und betrug 20,9 Prozent der globalen Energieträgernachfrage; während die globale 

Nachfrage nach Kernenergie im Jahr 1900 bei 0,0 Millionen Öläquivalenz lag und betrug 0,00 

Prozent der gesamten globalen Energieträgernachfrage, lag sie im Jahr 2003 bei 687 Millionen 

Öläquivalenz und betrug 6,4 Prozent der gesamten globalen Energieträgernachfrage; während die 

globale Nachfrage nach Wasserkraft im Jahr 1900 bei 3.0 Millionen Öläquivalenz lag und betrug 

0,36 Prozent der globalen Energieträgernachfrage, lag sie im Jahr 2003 bei 227 Millionen 

Öläquivalenz und betrug 2,1 Prozent der globalen Energieträgernachfrage; während die globale 

Nachfrage nach Biomasse im Jahr 1900 bei 312,7 Millionen Öläquivalenz lag und betrug 38,40 

Prozent der globalen Energieträgernachfrage, lag sie vergleichsweise im Jahr 2003 bei 1,143 

Millionen Öläquivalenz und betrug 10,7 Prozent der globalen Energieträgernachfrage; die globale 

Nachfrage nach übrigen Energiequellen im Jahr 2003 lag bei 54 Millionen Öläquivalenz und 

betrug 0,5 Prozent der globalen Energieträgernachfrage(Maddison 2007:348). Es herrscht eine 

unverhältnismäßige Beziehung zwischen dem Verbrauch von fossilen Energieträgern und nicht-

fossilen Energieträgern441. Ohne gezielte Lenkung des Energieverbrauchs in Richtung erneuerbare 

Energien, kann die Entwicklung kaum umweltfreundlich sein. Eine Begriffsklärung hinsichtlich  

                                                 
441 Anhand statistischer Beschreibung lässt sie sich wie folgt darstellen. Der globale Verbrauch von Primärenergieträger hat 

sich seit 1820 wie folgt kontinuierlich gesteigert: während im Jahr 1820 eine Gesamtmenge von 12,9 Millionen Tonnen fo- 

ssile Energien verbraucht wurde, wurde in gleichem Jahr 208, 2 Tonnen nicht-fossile Energien verbraucht; während im Jahr 

1870 insgesamt 133,0 Millionen Tonnen fossile Energien verbraucht wurde, wurde in gleichem Jahr 255, 5 Tonnen nicht-fo- 

ssile Energien verbraucht; während im Jahr 1900 eine Gesamtmenge von 499,0 Millionen Tonnen fossile Energien verbrau- 
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der konzeptionellen Verwendung des erneuerbaren Energiebegriffs ist relevant. Der IPCC defi- 

niert erneuerbare Energien wie folgt: „Erneuerbare Energie ist jegliche Energieform aus Sonnen, 

geophysikalischen und biologischen Quellen, die durch natürliche Prozesse so regeneriert, dass 

deren Verfügbarkeitsrate deren Nutzungsrate gleicht oder übersteigt“ (IPCC 2011:164). Unter der 

begrifflichen Bezeichnung regenerative bzw. erneuerbare Energien werden zahlreiche 

Energiequellen bezeichnet, die unter den Zeithorizonten des Menschenlebens auf der Erde 

unerschöpfbar zur Verfügung stehen (vgl. u.a. Quaschning 2006:34). Nicht-erneuerbare (fossile) 

Energiequellen können daher als Energiequellen bezeichnet werden, die begrenzt zur Verfügung 

stehen. Eine detailliertere Darstellung des erneuerbaren Energienbegriffs ist daher in diesem 

analytischen direkten Zusammenhang in aller Hinsicht relevant. Zur Erläuterung regenerativer 

Energien werden sie in der Regel unter drei Typen wie folgt essenziell zugeordnet: Sonnenenergie 

(das jährlich Energieangebot der Sonnenenergie beträgt 3.900.000.000 PJ/a), Planetenenergie 

bzw. Gravitation(das jährliche Energieangebot der Planetenenergie beträgt 94.000 PJ/a), und 

geothermische Energie (das jährliche Energieangebot der geothermischen Energie beträgt 996.000 

PJ/a) (Quaschning 2006:34). Geothermische Energie entsteht aus dem Erdkern freigesetzter 

Wärme – übrigens geothermische Energie wird in Island, in den Philippinen, in Japan, Mexiko, 

USA, Italien, Neuseeland et cetera breit verwendet (vgl. Quaschning 2006:35). Planetenenergie 

entsteht durch planetarische Gravitation, die sich durch die Bewegung der ozeanischen Wasser- 

maßen (wie bei Fluten und Ebben der Fall ist) aufmerksam machen –  elektrische Energie lässt 

sich durch die Umwandlung gravitationeller Bewegung in Gezeitenkraftwerke erzeugen (vgl. 

Quaschning 2006:36). Bei Sonnenenergienutzungen wird in der Regel eine analytische Differen- 

zierung zwischen direkter Sonnenenergie und indirekter Sonnenenergie vorgenommen – bei di- 

rekter Sonnenenergienutzung handelt es sich ausschliesslich um Solarenergienutzung, die durch 

die Anwendung von technischen Anlagen direkt gewonnen werden können (wie zum Beispiel 

solarthermische Kraftwerke, Parabolerinnen-Kraftwerke, Aufwind-Kraftwerke, Dish-Stirling-An- 

lagen, Solarturm-Kraftwerke, Solarkollektoren, Wärmeerzeugungssolarkollektoren, Solarzellen, 

Photovoltaik und so weiter) (Quaschning 2006:36-37). Bei indirekter Sonnenenergie handelt es 

sich um Energie, die durch die Aktivitäten der Sonne in anderen Vorkommensformen zu Stande 

kommen (wie zum Beispiel Biomasseproduktion durch die Photosynthese von Pflanzen; Wind;  

                                                                                                                                                         
cht wurde, wurde in gleichem Jahr 326, 1 Tonnen nicht-fossile Energien verbraucht;  während im Jahr 1913 insgesamt 737,7 

Millionen Tonnen fossile Energien verbraucht wurde, wurde in gleichem Jahr 369,1 Tonnen nicht-fossile Energien verbrau- 

cht; während im Jahr 1940 eine Gesamtmenge von 1,229.6 Millionen Tonnen fossile Energien verbraucht wurde, wurden in 

gleichem Jahr 495,5 Tonnen nicht-fossile Energien verbraucht; während im Jahr 1950 insgesamt 1,561.9 Millionen Tonnen 

fossile Energien verbraucht wurden, wurden in gleichem Jahr 561,7 Tonnen nicht-fossile Energien verbraucht; während im 

Jahr 1973 eine Gesamtmenge von 5,405.4  Millionen Tonnen fossile Energien verbraucht wurde, wurden in gleichem Jahr 

842,6 Tonnen nicht-fossile Energien verbraucht;  während im Jahr 1990 eine Gesamtmenge von 7,126.0 Millionen Tonnen 

fossile Energien verbraucht wurde, wurden in gleichem Jahr 1,684.7 Tonnen nicht-fossile Energien verbraucht; während im 

Jahr 2003 insgesamt 8,612.0 Millionen Tonnen fossile Energien verbraucht wurde, wurde in gleichem Jahr 2,111.0 Millionen 

Tonnen nichtfossile Energien verbraucht (Maddison 2007:348). Dies zeigt die gestiegene Dominanz  fossiler Energien. 
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Wasserströmung der Meere, Flüsse, Ozeane et cetera; Wellenbewegungen, Schneeschmelzen;  

Niederschlag und Verdunstungen usw.(Quaschning 2006:36-39). Diese Darstellung zeigt die zahl- 

reichen Formen erneuerbarer Energieträger, die variiert je nach ihrer Verfügbarkeit verwendet 

werden können. Nach Grübler (1998:248) entstehen bei Produktion, Umwandlung und Endver- 

brauch fossiler Energien Umweltverschmutzungen442. Globale Klimabelastungen zählen dazu. 

Energiebedingte CO2-Emissionen steigen seit 2000 in fast allen Ländern der Erde stark (vgl. u.a.  

Fischer 2010:727). Diese bedenkliche Entwicklung ist für globale Klimastabilität dysfunktional. 

Zwar hat sich die globale Energieeffizienz von 1990 bis 2005 von 0,57 w (für die Produktion von 

$1.000 wert Dienstleistungen und Waren) auf 0,47w leicht verbessert (World Bank 2010:362), 

aber energiebezogene globale Kohlendioxidemissionen sind im Durchschnitt stark gestiegen.  Nur 

durch die Diffusion (bzw. Verbreitung) bestehender und neuer umweltfreundlicher Technolo-

gie443 kann die Lösung von Umweltproblemen durch technologischen Ansatz verwirklicht werden 

(vgl. Stern 2009:205). Da der Ausbau grüner und sauberer Technologien ein entscheidender 

Faktor für nachhaltigen Umwelt- und Ressourcenschutz ist (Folmer/Gabel/Opschoor 1997:13), 

sind entsprechende Fördermaßnahmen von grosser Bedeutung. Übrigens war der Übergang zu 

fossilen Energiequellen am Anfang der industriellen Revolution deshalb aus Nachhaltigkeitssicht 

ein schwerwiegender Fehler, weil der Übergang unnachhaltig war. Deshalb wird in vielen 

wissenschaftlichen Diskussionen der Begriff „Energiewende“ verwendet, um den Wiederkehr zu 

(modernen) erneuerbaren Energietechnologien zu bezeichnen. Investitionen in der Verbreitung 

moderner erneuerbarer Energietechnologien müssen bewusst am Ende weltweit aus verschiedenen 

Finanzquellen getätigt werden. Zwar gibt es gegenwärtig 400 neue CDM-Projekte jährlich, aber 

CDM-Projekte alleine können nicht die nötigen Technologie- und Finanzströme für den Ausbau 

umweltfreundlicher Technologien in Entwicklungsländern bereitstellen (Stern 2009:194). Da fo- 

ssile Energiewirtschaft 3 bis 5 Prozent des gesamten globalen Bruttoinlandsprodukts(BIP) beträgt 

(vgl. Kappas 2009:279) und Mineralölwirtschaft erwirtschaft ca. 1, 5 Billionen USD jährlich (vgl. 

Engelman 2009:268), ist die zu generierende Finanzierungssumme durch das hier entwickelte 

Instrument immens. Globaler Ausbau erneuerbarer Energien ist für einen nachhaltigen globalen 

Klimaschutz unabdingbar. Wissenschaftliche Untersuchungen prognostizieren, dass wenn die glo- 

bale Gemeinschaft die globalen Treibhausgasemissionen nicht rechtzeitig verlangsamt, wird einen 

globalen Temperaturanstieg von 2 Grad Celsius bis zum Jahr 2035 kaum zu bremsen sein 

(Milbradt et al. 2011:170). Die Sicherung des Lebenswohlergehens der gegenwärtigen und künf- 

                                                 
442 Im Jahr 2009 lag die Bevölkerungszahl der Welt bei 6,775.24 Milliarden (The World Bank 2011:133) (Übrigens erreichte 

die Weltbevölkerung am 31.10.2011 zum allerersten Mal die 7 Milliarden-Marke) und die globale Energienachfrage steigt 
dementsprechend mit der Entwicklung der Weltbevölkerung. Da die meisten globalen Kohlendioxidemissionen fossilenergie- 

bezogen sind, müssen daher die meisten Gegen- und Fördermaßnahmen dort eingesetzt werden (vgl. Houghton 2004:268). 
443 Norwegen deckt seinen Elektrizitätsbedarf durch Wasserkraft (Quaschning 2006:31). Island könnte seinen Elektrizitätsbe- 

darf durch Erdwärme (geothermische Energie) und Wasserkraft decken (vgl. Quaschning 2006:31). Elektrizitätsbedarf Gross- 

britanniens könnte durch Windenergie gut gedeckt werden (Quaschning 2006:31). Solche Politikoptionen sind vernünftig. 
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tigen Generationen sollte emphatisch gleichberechtigt sein (Stern 2009:50). Zu Beispielen für  

Ressourcenerschöpfung zählt die Erschöpfung biotischer und abiotischer Ressourcen (Schwister 

2003:20). Da die Interaktion zwischen den Nachfrage- und Angebotsbedingungen in der Regel 

den Marktprozess bestimmt (Common 1988:9), ist eine preisgünstige Angebotbedingungen für 

erneuerbare Energien relevant. Das hier entwickelte Instrument trägt stark zu ihrer Förderung bei. 

 

Hinsichtlich klimafreundlichen Energiemixes spielen Energiepolitiken in diesem Zusammenhang 

eine bedeutende Rolle. Energiepolitik hat eine symbiotische Beziehung zur Klimapolitik, denn 

durch fossilen Energienverbrauch444 wird die Stabilität des globalen Klimas negativ beeinträch- 

tigt. Energiepolitik ist die gesamte Politikmaßnahme, mit denen nationale oder transnationale 

Institutionen einen Einfluss auf Gesamt- oder Teilbereiche des Energiesektors nehmen (Geigant 

2000:232). Wolfgang Ströbele et al. (2010:13) brachten es wie folgt mit Recht auf den Punkt: „ 

Die Energiepolitik schafft deswegen nicht nur einen bestimmten Ordnungsrahmen für die Akteure 

auf den Energiemärkten, in dem die wettbewerbsrelevanten `Spielregeln` die umweltpolitischen 

Vorgaben u.a. vorgegeben werden, sondern sie ist bei der Regulierung445 der Branchen mit 

leistungsgegebenen Energieträgern durch Vorgabe von Spielregeln direkt involviert“ (Ströbele et 

al. 2010:13). Nach Grübler (1998:278) erweist sich Entkabonisierung des Energiesektors als eine 

entscheidende Lösung für die Problematik der energiebezogenen Treibhausgasemissionen. Der 

Ausbau erneuerbarer Energien zählt dazu. Starke Investitionen in erneuerbaren Energien sind 

explizit umweltfreundliche politikkohärente energiepolitische Entscheidungen. Dadurch wird der  

viel erwünschte Technologiewandel446 im Energiesektor institutionell gut gefördert. Denn klima- 

freundlicher Energietechnologiewandel fördert die Stabilität des globalen Klimas. Dieser Wirk- 

ungszusammenhang lässt sich mit Hilfe nachfolgender Abbildung angemessen veranschaulichen.  

 

Abb.20. Grüner Energietechnologiewandel als einer der Kernlösungsansätze für den Klimawandel  

 

 

            → 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Durch die Verbreitung neuer klimafreundlicher Energietechnologien wird u.a. die globale Klima- 

                                                 
444 Mit einem Anteil von 61 Prozent des Kohlendioxidausstoßes durch fossile Brennstoffverbrennung und Biomassenverbrenn- 

ung (Brandrodung, Biomassenergienutzung usw.) wird der anthropogene Treibhauseffekt verursacht (Quaschning 2006:26).    
445 Statt des Ausbaus vom Wettbewerb auf dem Energiemarkt spielen doch in vielen Ländern Dirigismus, Förderprogramme, 

staatliche Planungsmaßnahmen und andere Formen restriktiver Regulierungen eine große Rolle (vgl. u.a. Haucap 2011:84).  
446 Technologischer Wandel zwingt manchmal Veränderung gegen Marktversagen – Revolution in mobilen Kommunika- 

tionstechnologien beendete beispielsweise die natürliche monopolistische Natur der Telefontechnologien (Coyle 2011:252). 
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stabilität gefördert. Übrigens für die Befriedigung vieler Bedürfnisse der Menschheit spielt Ener- 

gieverbrauch in moderner Gesellschaft eine große Rolle. Energien stehen in unterschiedlichen 

Formen zur Verfügung. Volker Quaschning (2006:13) stellt alle diese Energieverfügungsformen 

wie folgt zusammen: Strahlungsenergie, mechanische Energie, elektrische Energie, potentielle 

Energie (Lageenergie), Massen- und Ruheenergie, kinetische Energie (Bewegungsenergie), 

magnetische Energie, thermische Energie (Wärme) (Quaschning 2006:13). Wolfgang Ströbele et 

al. (2010:10-11) fügen hinzu, dass die Nachfrage nach Energieträgern eine deduzierte Größe aus 

der Nachfrage nach vielen Nutzenenergieformen447 zur Befriedigung der Energiedienstleistungs- 

nachfrage von Wirtschaftssubjekten erweist (Ströbele et al, 2010:10-11). Das hier entwickelte In- 

strument führt investitionslenkend zum Energietechnologiewandel. Nachfolgend lässt sich abbil- 

den, wie aus Investitionssteigerung in erneuerbaren Energien Energietechnologiewandel wird. 

 
Abb. 21: Energietechnologiewandel durch den Ausbau von Investitionen in erneuerbaren Energien  
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Quelle: Eigene Darstellung  

 

Die Substitution fossiler Energiequellen durch erneuerbare Energiequellen(Energieträger) zählt zu 

den entscheidenden Maßnahmen gegen den Klimawandel (Wakonigg 2007:153). Mit steigender 

Tendenz beträgt fossile Brennstoffverbrennung momentan über 75 Prozent der Emission von 

Kohlendioxid (vgl. Quaschning 2006:26) und deshalb ist der Ausbau erneuerbarer Energien 

erforderlich. Da Kohlendioxidemission für 75 Prozent der globalen Treibhausgase verantwortlich 

ist(World Bank 2011:123), müssen entsprechende Gegenmaßnahmen diesbezüglich ergriffen wer- 

den. Für eine nachhaltige Gestaltung der globalen Energieversorgung kann in aller Hinsicht auf  

                                                 
447 Bedürfnisbefriedigungszwecke von unterschiedlichen Energienachfragen lassen sich nach Wolfgang Ströbele et al. (2010: 

10) wie folgt erfassen: Erstens können Energiedienstleistungen nachgefragt werden, um Niedertemperaturwärme (z.B.Warm- 

wasser, Heizung etcetera) bereitzustellen. Zweitens können Energiedienstleistungen nachgefragt werden, um Hochtempera- 

turwärme (z.B. Metallschmelzen, Eisenverhüttung etcetera) bereitzustellen. Drittens können für Kommunikations- und Be- 
leuchtungstechniken (z.B. Computer, Leuchtstofflampe, Glühbirne usw.) Energiedienstleistungen nachgefragt werden. Vier- 

tens können Energiedienstleistungen zum Antreiben von mobilen Motoren bzw. Fahrzeugen (z.B. Lokomotive, Automobil, 
Binnenschiff etcetera) nachgefragt werden. Fünftens und schließlich können Energiedienstleistungen zum Antreiben station- 

ärer Motoren (z.B. Kühlungsanlagen, Maschinen in Industrien und Handwerken usw.) dienen (vgl. Ströbele et al. 2010:11). 
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den Ausbau erneuerbarer Energien448 weltweit nicht verzichtet werden – eine unstrittige Feststell- 

ung. Nach Grübler (1998:276) sind saubere Energien (umweltfreundliche Energien) und Energie- 

effizienz (Anbieten grüner und effizienter Energie für Endverbraucher) zwei zentrale Herausfor- 

derungen für technologische Innovation im Energiesektor. Viele Ökonomen sind sich darüber 

einig, dass Energieeffizienz und der Ausbau erneuerbarer Energien sich als konkrete Lösungsop- 

tionen für die Problematik des Klimawandels darstellen (Tietenberg 2007:320). Die vorliegende 

Arbeit zählt zu solchen Ansätzen in der Ökonomik. Politökonomisch gelenkte Subventionierung 

fossiler Energieträger im Zeitalter des Klimawandels ist dysfunktional. Übrigens kosteten 2008 

solche Subventionen global $558 Milliarden und 2009 lagen sie bei $312 Milliarden(UNDP 2011: 

70). Wolfgang Ströbele et al. (2010:49) betonen, dass umweltpolitische Maßnahmen aus den 

folgenden Gesichtspunkten beurteilt werden können: Effizienzgesichtpunkt (d.h. Erzielung des 

Umweltschutzes durch minimalen gesamtwirtschaftlichen Ressourcenaufwand), ökologischem 

Treffsicherheitsgesichtspunkt (d.h. tatsächliche Realisierung von Umweltschutzzielen), dynami- 

schen Anreizwirkungen auf fortschrittliche Technikentwicklungen (vgl. Ströbele et al. 2010:49). 

Sie sind unter anderem sehr relevante Elemente, die bei der Bewertung von möglichen Maßnah- 

men berücksichtigt werden sollen. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur 2010 haben  

energiebezogene Maßnahmen unterschiedlich zur Senkung der Emission von Kohlendioxid wie 

folgt beigetragen:57 Prozent der energiebezogenen Kohlendioxidreduzierung erfolgte durch Ener- 

gieeffizienzmaßnahmen; 23 Prozent der Kohlendioxidemissionsreduktion erfolgte durch die Nut- 

zung erneuerbarer Energien und Biotreibstoffe; 10 Prozent der Kohlendioxidemissionsreduk- 

tion erfolgte durch Carbon Capture Technolgy; und schließlich erfolgte 10 Prozent der Kohlendio- 

xidemissionsreduktion durch Atomkraftnutzung (Milbradt 2011:183). Es lässt sich diesbezüglich 

einige Kritiken gegen die Reduktion der Emission globaler Treibhausgase durch Carbon Capture 

Technology, Atomenergie und Geo-Engineering nennen, die sie als ungeeignet latent machen. 

Zur Atomenergie449 als Kohlendioxidreduktionsmaßnahmen lässt sich einige Politikinkohären- 

zen450 nennen. In den vergangenen Jahren wurde der Ausbau von Kernenergietechnologien als 

Lösung für das Problen des Klimawandels spannend diskutiert (Quaschning 2006:30). Die Ver- 

brennung fossiler Energien trägt zu 60% der Steigerung der anthropogenen Treibhausgase bei  

                                                 
448 Nach Grüber (1998:274) existieren machbare Potentiale für emissionsfreie und effiziente Energien. Wasserkraft, Solar- 

energie, Windkraft, geothermische Energie und Biomasse zählen zu den erneuerbaren Energien – bis auf Energie der Geo- 

thermie und Gezeitenenergie (als Wasserkraftform) ergeben sich alle erneuerbaren Energien durch die Aktivitäten der So- 

nneneinstrahlung (vgl. Schwister 2003:456). Im Übrigen die Energie der Gezeiten entsteht aus der Gravitation der Planeten 

zwischen Mond und Erde; die geothermische Energie resultierte aus der Hitze im Erdkern aufgrund des kontinuierlichen 

Zerfalls von radioaktiven Bestandelementen in der Kruste der Erde schon seit Zeiten ihrer Entstehung (Schwister 2003:456).  
449 In den 70er Jahren wurde vermutet, dass die Kernenergie sich als eine Lösung für viel erwünschte Energiewende durch- 

setzen wird (Krutilla/Page 1976.86). Aber  wegen unbeherrschbarer Restrisiken der Atomtechnologie bleibt sie kontrovers.  
450 Aber nachhaltige Technologien ermöglichen es, dass Individuen ihre Bedürfnisse ohne Umweltverschmutzung zu befrie- 

digen(vgl.Perdan 2011:10). Im Anschluss an „Faktor Vier-Konzept“ wurde „Faktor-10-Konzept“ von International Factor 10 

Club entwickelt, das fordert, dass langfristig eine 10-fache Reduktion des Ressourcenverbrauchs der Industrieländer erforder- 

lich ist, um nachhaltige globale Entwicklung zu erzielen (Perdan 2011:10). Sie sind einige Beispiele konkreter Überlegungen.  
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(Wakonigg 2007:90). Vor allem durch die Freisetzung von Kohlendioxid trägt die Verbrennung 

fossiler Energieträger451 zum globalen Klimawandel bei (Wakonigg 2007:144). Die Nutzung fo-

ssiler Energien bzw. Brennstoffe beträgt Dreiviertel der anthropogenen Gesamtkohlendioxidfrei- 

setzung (Wakonigg 2007:144-145). Wenn Kernkraftwerke als Ersatz zur Deckung der Elektrizi- 

tätsbedarfsbefriedigung aus fossilen Energien dienen sollten, dann müssen 10.000 zusätzliche  

Atomkraftwerke weltweit gebaut werden (vgl. Quaschning 2006:31). Eine massive Erneuerung 

der Atomkraftwerke muss zugleich unternommen werden, denn das durchschnittliche Lebensalter 

eines Kernkraftwerks beträgt 30 Jahre (Quaschning 2006:31). Im Betrieb waren 2003 weltweit 

428 Kernkraftwerke, die eine Gesamtelektrizitätsleistung von 352.505 MW (unter 10 % des 

Gesamtenergieverbrauchs der Welt) brachten – übrigens liefert ein durchschnittliches Kernkraft- 

werk nach heutigem (bzw. derzeitigem) Technologiestand 826 MV Elektrizitätsleistung (vgl. 

Quaschning 2006:31). Auch Sicherheitsbedenken (wie z.B. verbreitete militärische Nutzung der 

Atomenergie, Kernkraftreaktorstör- und Unfälle durch Explosionen, Sabotageakte, Erdbeben, 

Flugzeugabsturz, Hochwasser, Druckwellen et cetera) und Umweltschäden (z.B. Entsorgung und 

Behandlung von Atomabfällen) sind unter anderem Bedenken, die gegen die Angemessenheit von 

Kernenergien als Zukunftstechnologien sprechen (Grathwohl 1978:217-240). Die am 11. März 

2011 passierte Natur- und Atomkatastrophe von Fukushima-Daiich, Japan452, sollte als eine Lehre 

für alle 32 Atomenergie-Länder sein, dass aufgrund der unbeherrschbaren Restrisiken der Tech- 

nologie ein Prozess des Endes der Atomenergietechnologienutzung eingeleitet werden muss 

(Simons 2011:107-109). Volker von Prittwitz (2011:155) konstatiert essenziell, dass die 

Tendenzen zur Verdrängung, Geheimhaltung und Verschleierung vieler Risiken und Gefahren 

schon immer in politischen Diskussionen zu beobachten sind –  zum Beispiel werden die Risiken 

einer lang halbwertzeitigen Verstrahlung durch radioaktive Partikeln (Plutonium 24.000 Jahre; 

Cäsium 30 Jahre) in politischen Atomenergiediskussionen kaum priorisiert (vgl. u.a. Prittwitz 

2011:115). Übrigens Plutonium 239 bleibt für immer praktisch strahlend und giftig (Mansbach/ 

Rafferty 2008:667). Weitere berechtigte Kritiken sprechen gegen den Gedanken darüber, dass 

der Ausbau der Kernenergie eine mögliche Lösung für Klimawandel darstellt – hinzu zählen 

mögliche Kernreaktorunfälle durch Sorglosigkeit, Kriegshandlungen; unsichere Lagerungen von  

                                                 
451 Im Jahr 2007 betrug der Anteil der folgenden fossilen Energiequellen am Gesamtenergieverbrauch wie folgt:Mineralöl (34 

Prozent), Kohle (26 Prozent) und Erdgas (21 Prozent) (vgl. z.B. The World Bank 2011:121). Diese tendenzielle Entwick- 

lung ist für eine nachhaltige globale Wirtschaft nicht vertretbar. Der globale Verbrauch von kommerziellen Primärenergien 

von 1998 bis 2004 stieg nach Angaben der United Nations (2007:23) wie folgt:im Jahr 1998 wurde eine Gesamtmenge von 

7967413 Tausend metrischen Tonnen von Öläquivalenz und Kilogramm pro Kopf verbraucht. Im Jahr 1999 war sie 8044958 

Tonnen von Öläquivalenz und Kilogramm pro Kopf. Im 2000 lag der Verbrach bei 8252112  Tonnen von Öläquivalenz und 

Kilogramm pro Kopf. Im Jahr 2001 lag der Stand des Verbrauchs bei 8282648 Tonnen von Öläquivalenz und Kilogramm pro 

Kopf. In 2002 lag der Gesamtverbrauch bei 8491098 Tonnen von Öläquivalenz und Kilogramm pro Kopf. Im Jahr 2003 lag 

der Verbrauchstand bei 8743273  Tonnen von Öläquivalenz und Kilogramm pro Kopf und schließlich im Jahr 2004 lag der 

Gesamtverbrauch bei 9137677 Tonnen von Öläquivalenz und Kilogramm pro Kopf (United Nations 2007:23). Das erweist 

sich als eine stetige Steigerung der Primärenergien seit 1998. Der Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien ist daher vital. 
452 Japan besitzt derzeit 55 Atomkraftwerke, die 30 Prozent des Strombedarfs des Landes decken(vgl. u.a. Simons 2011:109). 
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radioaktiven Stoffen aus Kernkraftwerkreaktoren; Transport radioaktiver Stoffe aus Kernkraft- 

werksreaktoren; ständige Freisetzungen radioaktiver Stoffe aus allen Kernkraftwerken; sowie ihre 

Unnachhaltigkeit(denn globale Uranvorkommen als fossile Ressourcen stehen begrenzt zur 

Verfügung) (Quaschning 2006:31-32). Volker Quaschning konstatiert: „In der Erforschung der 

Kernfusion wurden bis heute bereits Unsummen an Kapital investiert, die an anderen Stellen 

dringend fehlen“ (Quaschning 2006:34). Damit meint er, dass enorme Summen an Kapital in 

Atomkrafttechnologien investiert werden, die am besten in erneuerbaren Energietechnologien453 

investiert werden sollten. Im Übrigen Atomenergie ist lediglich eher eine Brückentechnologie. 

 

Zu Carbon und Capture Technology erweist sich der Ausbau der Technologien als keine nachhal- 

tige Option zur Lösung der Problematik der übermässigen Abhängigkeit von fossilen Energieträ- 

gern. Es geht dabei um eine technische Sequestierung von Kohlendioxid unterirdisch (Tietenberg 

2007: 320). In der Debatte über die Reduzierung globaler Kohlendioxidemissionen haben einige 

Autoren ausdrücklich die CCS-Technologie (Technologie zur Abscheidung von Kohlendioxid aus 

Verbrennungsgasanlagen und seine endgültige Speicherung in unterirdischen bzw. geologischen 

Grundformationen) nur als Brückentechnologie betrachtet, aber die Technologie an sich ist zu 

aufwendig (Krupp 2010:16). Aus aufgeklärten Eigeninteressen fordern Kohlenförderungsintere- 

ssengruppen nach der Ausweitung von Kohlendioxidabscheidungs- und Speicherungstechnolo- 

gien(Stern 2009:53). Das Hauptargument hinter der Forderung nach der Ausbreitung von Karbon- 

sequestrierungstechnologien (carbon capture and storage technologies) basiert sich auf den Sor- 

gen, dass das Warten auf die Reifung und Wettbewerbsfähigkeit neuer grüner Technologien zu 

spät für die Rettung des globalen Klimas sein kann (vgl. Mariussen 2010:328). Dieser Standpunkt 

wird im Moment zwar von der Europäischen Union unterstützt, aber noch nicht von dem globalen 

Klimarat der Vereinten Nationen – IPCC (Mariussen 2010:329). Trotzdem wächst der globale 

Markt für Karbonsequestierungstechnologien stetig (vgl. Mariussen 2010:329). Einige Argumente 

sprechen gegen die Verbreitung von Karbonsequestierungstechologien als Option zur Lösung des  

Klimawandels. Nach Mariussen (2010:329) lassen sie sich wie folgt nennen: Erstens eine unterir- 

dische Speicherung einer großen Menge an Kohlendioxid stellt sich explizit als eine weitere künf- 

                                                 
453 Wegen dieser Entwicklung ist die Frage des Ausbaus erneuerbarer Energien von großer Bedeutung. Der Ausbau erneuer- 
barer Energien erfüllt im Grunde genommen die Anforderungen aller anthropozentrischen und physiozentrischen Nachhaltig- 

keitsleitbilder in der Umwelt- und Ressourcenökonomie. Rüdiger Wink (1995:99-106) fasste die zentralen anthropozentrisch- 

en und physiozentrischen Nachhaltigkeitsleitbilder folgend zusammen, die in der Umweltökonomie vertreten werden:Wachs- 

tumsziel, Verteilungsziel, Optimierungsleitbild, Sicherungsanliegen, Fixierungsleitbild, Minimierungsleitbild und Maximie- 

rungsleitbild unter Nebenbedingungen (vgl. z.B. Wink 1995:99-106). Sie sind im Endergebnis feste Bestandteile der positiv- 

en Auswirkung des Ausbaus regenerativer Energien in allen Ländern. Energiebezogene Nachhaltigkeitszielsetzungen werden 

von vielen Ökonomen wie folgt zusammengefasst: verstärkter Ausbau erneuerbarer Energien; innovative Erhöhung der Ener- 

gieeffizienz beim Endverbrauch; Versorgungssicherheit; Ressourcenschonung, Risikoarmut; Verteilungsgerechtigkeit und 

Gesundheitsverträglichkeit (vgl. z.B. Grundwald / Kopfmüller 2006:85). Erneuerbare (regenerative) Energien erfüllen alle 

diese relevanten Grundelemente einer wünschenswerten nachhaltigen globalen Energieversorgung. Nordhaus (1991a: 

146-150) argumentiert, dass globale Öko-Steuern und Einpflanzungsgroßprojekte globalen Klimawandel lösen können.  
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tige ökologische Bedrohung (z.B. Toxitätsgefahr) dar. Zweitens die Kosten der Sequestrierung 

sind momentan im Grunde genommen zu hoch (zirka 50 USD pro Tonne) (Mariussen 2010:329).  

 

Die Diskussion über die Anwendung der Strategie der explizit gezielten innovativen Eingriffe in 

das globale Klimasystem als eine zusätzliche Lösungsoption (Geoengineering) für das Problem 

des Klimawandels hat kürzlich an Bedeutung gewonnen (Feichter 2008:55). Bei Climate Engi- 

neering geht es u.a. um klimatechnische Maßnahmen, die durch das Schiessen von Partikülma- 

terials in die Atmosphäre die Kühlung der Temperatur der Erdatmosphäre erzwungen wird. 

Solche Ansätze sind aus Nachhaltigkeitssicht nur dann vertretbar, wenn dadurch die bereits 

emittierten Treibhausgase aus der Atmosphäre beseitigt werden können. Aber wenn solche Ansät- 

ze als Optionen zur Unterstützung eines unaufhörlichen Ausstoßes von Treibhausgasen dienen 

sollen, dann können sie nicht die erwünschten Lösungsansätze sein. Es herrscht Einigkeit unter 

Umwelt- und Ressourcenökonomen, dass eine Weiter-So-Wie-Bisher-Option keinen Lösungsan- 

satz für das Problem der Überbeanspruchung der Umwelt und natürlichen Ressourcen darstellt.  

 

Da ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum ohne stetigen technischen innovativen Forschritt nicht 

möglich ist (Blanchard/Illing 2009:328), ist ein umwelt- und ressourcenfreundliches Wirtschafts- 

wachstum ohne ständigen umwelt- und ressourcenfreundlichen technischen Fortschritt auch nicht 

möglich. Der Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien454 am Gesamtenergieverbrauch wird 

unter anderem als einige relevante Lösungsansätze dargestellt, die bereits in einigen IPCC-Berich- 

ten erhalten sind (IPCC 2007:15). Nach IPCC-Berichten sind Investitionen in karbonarmen Ener- 

gien zu unverzichtbaren Lösungsansätzen für das Problem des globalen Klimawandels geworden 

(IPCC 2007:15). Erneuerbare Energieträger wie Sonne, Wind, Wasser, Geothermie usw. stehen in 

Ökoregionen der Erde unterschiedlich unbegrenzt zur Verfügung. Herwig Wakonigg (2007:146) 

konstatiert wie folgt: „Auf der anderen Seite sind die erneuerbaren Energiequellen nicht nur 

unbegrenzt, sondern auch reichlich verfügbar“ (Wakonigg 2007:146). Im Übrigen regenerative  

Energien455 sind faktisch unerschöpfbar. Da fossile Energieträger begrenzt zur Verfügung stehen, 

erweisen sich die gegenwärtigen enormen Investitionen in fossilen Energiesubsektoren aus Sicht 

                                                 
454 Viele Energieökonomen betonen, dass niedrige Umweltbelastungen, Kostengünstigkeit und Effizienz  bei der Wahl von 

Energiemix sowie bei Energieinvestitionen eine große Rolle spielen sollten (vgl. u.a. Grübler/Messner 1990:508). Zu den 

möglichen Maßnahmen zum Ausbau regenerativer Energien bekräftigen die IPCC-Berichte die folgenden Optionen: nationa- 
le Energiepolitik, Regulation sowie fiskalische und finanzielle Anreize (IPCC 2007:15). Nach IPCC-Berichten wird eine Ver- 

breitung karbonarmer Technologien einige Jahrzehnte dauern (IPCC 2007:15). Nach Michael Müller und Peter Hennicke 

(1994:141-142) soll die Gestaltung von Energiepolitiken insbesondere auf Grundsatz der Verteilungsgerechtigkeit, Umwelt- 

verträglichkeit, Effizienzsteigerung und Risikominimierung geleitet werden (Müller/Hennicke 1994:141-142). Sie vertreten 

zugleich die Hervorhebung der Grundsätze der Ökonomie des Vermeidens (wie sie es bezeichnen): Vermeidung statt Sanie- 

rung, Effizienz, Suffizienz und das Credo „weniger bringt mehr“ (Müller / Hennicke 1994:141). Der Ausbau des Anteils er- 

neuerbarer Energien am Gesamtenergieverbrauch erfüllt alle diese Kriterien. Eine Unterscheidung zwischen Malthusischer 

Knappheit (d.h. limitierte Verfügbarkeit physikalischer Ressourcen) und Richardischer Knappheit (limitierte Verfügbarkeit 

von Ressourcen als ökonomisch und nicht physikalisch) wird von vielen neoklassischen Ökonomen im Rahmen der Debatte 

über die Knappheit von Ressourcen festgestellt (vgl.Richardson 1975:35). Beide Konzeptionen sind analytisch hochrelevant. 
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der Langfristigkeit und der Nachhaltigkeit schließlich als ressourcenverschwenderisch. Herwig 

Wakonigg (2007:146) brachte es zu Recht wie folgt pointiert auf den Kernpunkt: “ Bei konstanter 

Förderung auf dem Niveau von 2000 können die Erdölvorräte theoretisch noch bis 2061, die 

Erdgasvorräte bis 2154 reichen, bei einer jährlichen Zunahme der Förderung um 2% würde die 

Erdölvorräte theoretisch bis 2040, die Erdgasvorräte bis 2070 reichen“ (Wakonigg 2007:146). Der 

im Rahmen der vorliegenden Arbeit entwickelte Instrumentansatz wird bewirken, dass sowohl 

öffentlicher Sektor als auch privater Sektor einen verstärkten Beitrag zum Ausbau erneuerbarer 

Energien456 leisten. Zwar tragen seit einigen Jahren sowohl der öffentliche Sektor als auch der 

private Sektor zum Ausbau erneuerbarer Energien bei, aber es lässt sich auch festhalten, dass sie 

bisher notwendige aber keine hinreichende Beiträge geleistet haben, um den erwünschten umwelt- 

und ressourcenfreundlichen Technologiewandel im Energiesektor gut zu realisieren. Der jüngste 

Beitrag des öffentlichen Sektors lässt sich trotzdem in diesem Zusammenhang auch erwähnen. 

Nach Schätzungen ging über 15 Prozent der Finanzspritze zum Ankurbeln der globalen Wirtschaft 

(nach der 2007 Finanzkrise) an den Ausbau sauberer und erneuerbarer Energien, weil dadurch 

Energieversorgung sich nachhaltig gut sichern lässt (Victor/Yueh 2010:62). Im September 2009 

vereinbarten sich in Pittsburgh die G-20-Staaten, Kürzungen in fossilen Energiesubventionen zu 

unternehmen (Victor/Yueh 2010:63). Energiesubventionen führt im Grunde genommen nicht nur 

zur Förderung übermäßigen Energieverbrauchs, sondern stellt eine Gefahr für Energiesicherheit 

und Umweltschutz dar (Victor/Yueh 2010:63). Auch die Frage einiger Subventionsformen ist hier 

wichtig. Es ist ein Faktum, dass die Subventionierung fossiler Energien sich als politikinkohärent 

gegenüber dem Ausbau von erneuerbaren Energien darstellt, denn die Preisgünstigkeit fossiler 

Energien457 bremst die Wettbewerbsfähigkeit erneuerbarer Energien aus. Die Subventionierung 

fossiler Energien muss nicht nur in Industrieländern abgeschafft werden, sondern auch in den  

Entwicklungsländern. Die Subventionierung fossiler Energien(Subventionen ohne Zielgruppe) hat  

negative Auswirkung auf die Wirtschaftlichkeit und Konkurrenzfähigkeit erneuerbarer Energien.  

Aufgrund ihrer unbegrenzten Verfügbarkeit können einige erneuerbare Energieträger (zum Bei- 

spiel Sonneneinstrahlung, Wind, Wasser und Geothermie) den Energiebedarf der Weltbevölker- 

                                                                                                                                                         
455 Regenerative Energiequellen werden grob wie folgt zugeordnet: Erstens dient der Mond als Primärenergiequelle (das hei-

sst durch Gravitation) und Gezielten dienen sie als natürliche Energieform durch die Aktivitäten des Mondes, die durch die 

Anwendung von Gezeiten-Kraftwerken als technische Energieumwandlungstechnologie als Nutzenergie gewonnen werden 

kann. Zweitens dienen die Aktivitäten der Erde (Isotopenzerfallaktivitäten) als Primärenergiequelle, die durch die Anwen- 

dung von geothermischen Heizkraftwerken als Nutzenergien technisch umgewandelt werden kann. Drittens die Aktivitäten 

der Sonne dienen als Primärenergiequellen, die durch die Anwendung von Windkraftwerken, Solarkraftwerken, Biomassen-

kraftwerken usw. als Nutzenergie technisch umgewandelt werden können (Fritzler 1997:21) – Einleuchtung ihrer Quellen. 
456 Das im Rahmen der vorliegenden Arbeit entwickelte Instrument hindert, dass die Umwelt und die natürlichen Ressourcen 

überbeansprucht werden müssen. Der Ausbau erneuerbarer Energien steht dabei im Zentrum. Der Einsatz von Techniken er- 

leichtert die Realisierung der Reduktion der Anspruchnahme von Umweltmedien, und solcher Beitrag erweist sich als ökono- 

misch sinnvoll (Hobbensiefken 1989:226). Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Instrument fördert solche Anreize. 
457 Brasilien diente beispielsweise längst als Vorbild für ambitionierten nationalen Ausbau erneuerbarer Energien bis eine rie- 

sige Menge an Offshore-Erdölvorkommen in dem Land entdeckt wurde. Jakob Schlandt resümierte die derzeitige Entwick- 

lung in Brasilien: „In Brasilien zum Beispiel ist eine regelrechter Ölrausch auf hoher See ausgebrochen“ (Schlandt 2011:3). 
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ung jederzeit gut decken. Beispielsweise kann Energiebedarf des Verkehrssektors völlig durch 

erneuerbare Energien gedeckt werden. Erneuerbare Energieträger können alle Verkehrsmittel mit 

Strom versorgen, wenn günstige Bedingungen dafür herrschen. Alle Elektrozüge können ohne 

Einschränkungen mit Strom aus erneuerbaren Energien versorgt werden. Es besteht die Möglich- 

keit, eine realistische Elektromobilitätsrevolution weltweit progressiv in Gang zu setzen bzw. zu 

verwirklichen, wenn weitere Bemühungen in diesem Sektor vorangetrieben werden458. Technische 

Innovation459 in regenerativem Energiesektor460 zählt zu den Bereichen, in denen neue grüne In- 

vestitionen rentable getätigt werden können. Das hier entwickelte Instrument leistet essenziell 

einen Beitrag zu deren Finanzierung. Im Rahmen dieser Arbeit wurde hingewiesen, dass während 

breite Emissionsreduktionsverpflichtungen der Staaten zu Ursachen der Erhöhung der Vertrags-

einhaltungsbereitschaft der Staaten (wie bei Ozonregime der Fall ist) gehört (als Motivator), füh- 

ren mangelnde breite Emissionsreduktionsverpflichtungen der Staaten zur Steigerung der Tritt- 

brettfahrerproblematik und Austritte der Länder (wie beim Klimaregime der Fall ist) und dient  

als Demotivator. Das ist aufgrund der Tatsache, dass es für Vertragsstaaten äußerst erwünscht ist, 

dass Nichtvertragsstaaten dem betreffenden Abkommen beitreten. Durch die Mitwirkung aller 

werden alle motiviert. Nachfolgend lässt sich die Beziehungssetzung abbildlich veranschaulichen. 

 
 

Abbildung 22: Breite Beitritte der Staaten zu globalen Umweltschutzregimen als Teil der Vertragsein- 

haltungsmotivatoren  
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Quelle: Eigene Darstellung 

                                                 
458 Mehmet Yay (2010:11) konstatiert, dass Elektromobilität keine neue Erfindung ist, sondern sie existiert seit über 175 

Jahren – also dass im Elektromobilitätsalter das erste Kraftfahrzeug mit Verbrennungsmotor entstand (vgl.Yay 2010:12).  
459 Da viele Kilowattstunden Energie bei Windkraftwerken jährlich verloren gingen, geniesst die Diskussion über Speicher- 

ung von Windenergien (Windstromspeicherung) einen hohen Stellenwert – das Erdgasnetz (Deutschlands größter Strom- 

speicher) ist ein Beispiel solcher innovativer Erfindungen (Die Zeit 2011:32): Zuerst wird mithilfe des Stroms aus Windener- 

gie Wasser mit der Energie in Sauerstoffe und Wasserstoff gespalten und nach dieser Elektrolyse erfolgt eine Reaktion des 

Kohlendioxids mit Wasserstoff zum Rohmethan (vgl. Die Zeit 2011:32). Die dadurch gespeicherte Energie kann nicht nur als 

Strom verwendet werden, sondern auch zum Autofahren und Gebäudeheizen (Die Zeit 2011:32). Während die gegenwärtige 

Pumpspeicherkraftwerke nur für einige Stunden reichen, kann ein Erdgasnetz mit einer Kapazität von 220 Tetrawattstunden 

die gleichen Energieendverbraucher zwei monatelang mit Energie zuverlässig und sehr gut versorgen (Die Zeit 2011: 32). 
460 Während Nachsorgeprinzipien sich mit Reparatur, Wiedergutmachung, Entsorgung (beispielsweise durch additive 

Umwelttechniken) und Kompensation von bereits entstandenen Umweltschäden beschäftigen, fokussieren sich Vorsorgeprin- 

zipien auf umweltfreundlich-ökologische Umstrukturierungen und Modernisierungen(beispielsweise durch umweltschonende 

Techniken) (Tischler Jänicke 1994:111). Das hier entwickelte Instrument ist ein globaler instrumentaler Ansatz zur Förder- 

ung des Ausbaus klimafreundlicher Energietechnologien. Hinsichtlich der Problematik des globalen Klimawandels herrscht 

übrigens ein überwiegend breiter Konsens darüber, dass eine multilaterale globale Koordination des globalen Umweltschu- 

tzes eine Voraussetzung für eine globale nachhaltige Entwicklung substanziell zu betrachten ist (vgl. u.a. Grabl 2008:305).   
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Abbildung 23: Mangelnde breite Beitritte der Staaten zu globalen Umweltschutzregimen als Teil der 

Vertragseinhaltungsdemotivatoren  
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Quelle: Eigene Darstellung  

 

Die Mitwirkung der Entwicklungsländer wird zu weltweiten Treibhausgasemissionsreduktionen 

führen. Im Zeitalter der Globalisierung ist intensiver internationaler Handel ein Bestandteil der 

ökonomischen Globalisierung. Der Ausbau erneuerbarer Energien bedeutet nicht, dass die auszu- 

bauenden erneuerbaren Energietechnologien unbedingt von den betreffenden Ländern selbst 

entwickelt werden müssen. Sondern Länder können die grünen Energietechnologien importieren, 

die sie selbst nicht produzieren. Übrigens die Welt funktioniert am besten, wenn ökonomische 

Interaktion zwischen Ländern auf Arbeitsteilungen und komparativen Vorteilen basiert. Export 

und Import erneuerbarer Energietechnologien gehören auch dazu. Seit geraumer Zeit steigen glo- 

baler Export und Import rasant461. Ausländische Investitionen zählen zu erfolgsversprechenden 

Mitteln zum Ausbau erneuerbarer Energien in vielen Ländern – v.a. als Gastländer vieler Konzer- 

ne. 2008 lagen die gesamten ausländischen Investitionen der Welt bei 3,1 Prozent des globalen 

Bruttoinlandsprodukts und das Bruttoinlandsprodukt der Welt lag im Jahr 2009 bei 59,257.7 Bill-

ionen USD(World Bank 2011:133). Ist ein Löwenanteil dieser Summen in erneuerbarem Energie- 

sektor investiert, dann ist für eine Sicherung der globalen Energieversorgung462 sicherlich gesorgt.  

 

Angesichts der niedrigen Pro-Kopf-Einkommen der Einwohner in Entwicklungsländern werden 

viele neue Wirtschaftszweige durch solche Investitionen geschaffen werden (Multiplikatoreffekt).  

Nach Schätzungen der World Energy Outlook der IEA werden die Entwicklungsländer 60 Prozent 

der globalen Energieversorgung ab 2030 verbrauchen (Pehnt 2011:191). Auch wenn Energienach- 

                                                 
461 Eine Darstellung der Entwicklung des globalen Exports und des globalen Imports von 2000 bis 2006 kann diese Aussage 

explizit veranschaulichen. Nach Angaben der United Nations (2008:585) haben sich die Exports und Imports in der Welt  
von 2000 bis 2006 wie folgt entwickelt: im Jahr 2000 wurde Güter im Wert von 6157088 Millionen US$ importiert; im 2001 

betrug der Gesamtwert davon 5937358; im Jahr 2002 war er 6153801; im Jahr 2003 war er 7167501; im Jahr 2004 war er 

8752864; im Jahr 2005 war er 9912118 und im Jahr 2006 war er 11341309 (vgl. United Nations 2008:585). Zu Exports in 

der Welt, die im gleichen Zeitraum getätigt wurden, lassen sie sich nach statistischen Angaben der United Nations wie folgt 

darstellen: im Jahr 2000 wurde Güter im Wert von 5984041 Millionen US$ exportiert; im 2001 war der Gesamtwert davon 

5753630; im Jahr 2002 war er 6027731; im Jahr 2003 war er eher 7006464;im Jahr 2004 war er 8528159; im Jahr 2005 war 

er 9697139 und im Jahr 2006 war er 11161783 (vgl. United Nations 2008:585). Die Daten dienen als relevante Kernindizien. 
462 Aufgrund der Bedeutung der Entwicklungsländer für künftige Treibhausgasemission ist die Unterstützung des Ausbaus 

erneuerbarer Energien in diesen Ländern unabdingbar. In den wirtschaftswissenschaftlichen Diskussionen werden seit den 

1980er Jahren Debatten über Technologietransfer geführt. Technologietransfer kann durch importierte Sachproduktmittel, 
Tätigung von Schlüsselprojekten in den geförderten Ländern, industriellen Eigentumsrechtverkauf, Kontrakte zwischen den 

Technologienachfragern und Technologienutznießern, ausländische Direktinvestitionen, gebührenpflichtige Lizenzvergabe  

in geförderten Ländern und Joint Venture zwischen inländischen und ausländischen Unternehmen erfolgen (Tetzlaff 1986: 

181-182). Der Ausbau bestehender und neuer umweltfreundlicher Technologien zählt zu Formen des Technologietransfers. 
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frage als konstant gehalten wird, kommen effiziente Energienutzung und Ausbau der erneuerbaren  

Energien hinsichtlich des Problems energiebezogener Umweltverschmutzung463 weiter in Frage 

(Pehnt 2011:191). In den Entwicklungsländern werden 2050 schätzungsweise über 8 Milliarden 

Menschen leben und sie werden allerdings bei Weiter-So-Wie-Bisher-Szenerien für 70 Prozent 

der globalen Treibhausgasenemissionen voraussichtlich verantwortlich sein (vgl. The World Bank 

2010:203). Die Mitwirkung dieser Länder bei globalen Anstrengungen zum Schutz der globalen 

Umwelt erweist sich deshalb als unverzichtbar. Denn vor 2020 wird die Gesamtemission von 

Kohlendioxid in den Entwicklungsländern grösser sein als die Gesamtkohlendioxidemission464 in 

Industrieländern und in ehemaligen UdSSR-Ländern (Fischer 2010:727). Zum Beispiel zeigt der 

Australier Ross Garnaut 2007, dass China in den kommenden 25 Jahren etwas genauso viel 

Treibhausgase emittieren könnte wie in den Vereinigten Staaten von Amerika in den letzten 100 

Jahren emittiert wurden (Stern 2009:39). Denn in den vergangenen 100 Jahren wurden zirka 290 

Gigatonnen CO2 in den Vereinigten Staaten von Amerika emittiert, und 2004 wurden 5,4 Gigato- 

nnen Kohlendioxid in China emittiert – bei gleichem Wachstumstrend von mindestens 5,1 Gt. 

werden 2030 zirka 289 Gigatonnen Kohlendioxid in China emittiert worden sein (Stern 2009:39). 

Hinzu kommt die Tatsache, dass in einigen Entwicklungsländern (z.B. Nigeria465) Treibstoffe für 

alle subventioniert werden. Nach Angaben der Weltbank wurden die Subventionen für Treibstoffe 

in allen Entwicklungsländern auf 310 Milliarden US-D für das Jahr 2007 geschätzt – und wenn 

Energiesubventionen466 ausschließlich für finanziell arme Menschen sehr gezielt vorgenommen 

werden, kann ein notwendiger Beitrag sowohl zum Klimaschutz als auch zur Armutsbekämpfung 

dadurch verwirklicht werden (vgl. World Bank 2010:12). Das hier entwickelte Instrument wird in 

vieler Hinsicht auch einen Beitrag als Brückenschlag zwischen globalem Klimaschutz und 

globaler Armutsbekämpfung leisten, denn die Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energie ist für 

viele Entwicklungsländer467 wichtig. Zwar haben CDM-Projekte eine unerwartete Steigerung 

erzielt, aber viele Entwicklungsländer werden dabei vernachlässigt. Nach Untersuchungen der 

treibhausgasreduktionsbezogenen Wirkungen der CDM-Projekte kam die Weltbank wie folgt zum 

Schluss:„Clean Development Mechanism hat die Entwicklungsländer bislang zur kohlendioxidar- 

men Entwicklung nicht geführt“ (World Bank 2010:266). Dies impliziert logisch, dass zusätzliche  

Instrumentenansätze sehr notwendig sind. In diesem Zusammenhang lässt sich verdeutlichen, dass  

                                                 
463 Nach IPPC ist eine Erderwärmung bis Ende des Jahrhunderts um 1,4 bis 6,4 Grad Celsius zu erwarten (Pehnt 2011:190).  
464 Zur Relevanz nicht-fossilistischer Ökonomie brachten Wolfgang Ströbele et al. (2010:62) es wie folgt pointiert zu Re- 

cht auf den Punkt: „ Aus wirtschaftlichen Effizienzgründen sollen alle Treibhausgase reduziert werden“ (Ströbele 2010:62). 
465 Die Subventionierung fossiler Treibstoffe kostete Nigerias Regierung 2008 bis 2010  8 Milliarden US-Dollar und im Jahr 

2011 alleine kostete sie 8 Milliarden US-Dollar (Tayo / Dodondawa 2012:1). Solche Politiken sind politökonomisch bedingt. 
466 Zur Steigerung von Innovationen sind sich Ökonomen darüber einig, dass Anreize zählen (vgl. Scotchmer 2004:ix). 
467 Nach bestehenden ökonomischen Schätzungen werden Maßnahmen zur Vermeidung der Emission von Treibhausgasen in 

Entwicklungsländern aus mittelfristiger Sicht von 140 Milliarden US-Dollar bis 175 Milliarden US-Dollar jährlich bis 2010 

im Durchschnitt kosten – die zusätzlichen Kosten im Vergleich zu Weiterso-wie-Bisher-Szenarien der globalen Klimapro- 

blematik (World Bank 2010:9; 15). Hinzu kommen zusätzliche finanzielle Summen von 265 Milliarden bis 565 Milliarden 

US-Dollar, die Entwicklungsländer als internationale Hilfe in anderen Bereichen benötigen – die derzeitige 8 Milliarden US-

Dollar jährliche finanzielle Hilfe für die Entwicklungsländer ist vergleichsweise verschwindend klein (World Bank 2010:22). 
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fossile Energieträger ein Löwenanteil des Energiemixes der Entwicklungsländer sind. Nach An- 

gaben der UNDP (2007:309) waren die Energieträger beim Energiemix in den Entwicklungslän- 

dern wie folgt im Jahr 1990 und 2005 verteilt:Für die fossilen Energieträger sind ihre Verteilung- 

en wie folgt: Während im Jahr 1990 Kohle 30,3 Prozent des Energieverbrauchs in den Entwick- 

lungsländern betrugen, betrugen sie 32, 5 Prozent des Gesamtenenergieverbrauchs im Jahr 2005. 

Während im Jahr 1990 Erdöl 30,5 Prozent des Energieverbrauchs in den Entwicklungsländern 

betrugen, betrugen sie 31, 0 Prozent des Gesamtenverbrauchs im Jahr 2005. Während im Jahr 

1990 Erdgas 9,4 Prozent des Energieverbrauchs in den Entwicklungsländern betrugen, betrugen 

sie 14,1 Prozent der gesamten Energieträger im Jahr 2005. Während im Jahr 1990 Atomkraft 0,8 

Prozent des Energieverbrauchs in den Entwicklungsländern betrugen, betrugen sie 1,4 Prozent des 

gesamten Energieverbrauchs in dem Jahr 2005 (vgl.UNDP 2007:309) – also während 1990 fossile 

Energieträger 71 Prozent des Energieverbrauchs betrugen, betrugen sie 2005 79 Prozent. Es ist re- 

levant, die Verteilung des Anteils erneuerbarer Energien am Energieverbrauch in Entwicklungs- 

ländern innerhalb des gleichen Zeitraums anzugeben. Nach Angaben der UNDP (2007:309) hin- 

sichtlich erneuerbarer Energien sieht ihre Verteilung wie folgt aus: Während 1990 Wasserkraft 

2,7 Prozent der Energieträger in Entwicklungsländern betrug, betrug sie 2,9 Prozent des Gesamt- 

energieverbrauchs 2005. Während 1990 Biomasse 26,3 Prozent des Energiegesamtverbrauchs in 

Entwicklungsländern betrugen, waren sie 18,0 Prozent der Energieträger 2005 (UNDP 2007:309).  

 

Es bleibt unstrittig, dass ohne die Mitwirkung der Entwicklungsländer bei Treibhausgasredution- 

en468 ambitionierte globale Klimaziele nicht zu erreichen sind (Stern 2009:38). Je nach Ländergru- 

ppen gibt es diverse Gründe für hohe Treibhausgasenemissionen. Eine berühmte Klassifikation 

lässt sich erwähnen: die Unterscheidung zwischen Überlebensemissionen und Luxusemissionen 

(vgl. Brunnengräber 2008:210). Während die meisten Treibhausgasemissionen in vielen Entwick- 

lungsländern (beispielsweise in Nigeria) eine Art Überlebensemissionen469 sind, sind die meisten 

Treibhausgasemissionen in vielen reichen Industrieländern eine Form Luxusemissionen. Dass in 

solchen Ländern die Treibhausgasenemissionen durch Überlebungsmotive entstehen, ist aber gar 

kein Grund, die Mitwirkung solcher Länder bei globalen Klimaschutzbemühungen auszunehmen. 

Denn das Prinzip der „gemeinsamen aber unterschiedlichen Verantwortung“ der Klimaregimes 

sieht nicht vor, dass die Entwicklungsländer keine Verantwortung bei Klimabemühungen tragen  

sollten (UNDP 2007:6). Eine ex ante Analyse dieses Instruments (z .B. in Nigeria) ist wichtig. 

                                                 
468 Vor elf Jahren gab es umstrittene Debatten darüber, ob anthropogener Klimawandel eine Realität ist oder nicht, aber heute 

gibt es kaum Zweifel darüber, dass das Problem sowohl eine Realität ist, als auch anthropogen verursacht ist(UNDP 2007:5). 
469 Da fast die Hälfte der Bevölkerung in den Entwicklungsländern (48 Prozent) unter Armutsgrenzen (2 US-Dollar pro Tag) 

leben (World Bank 2010:39), werden zum Beispiel allgemein verbindliche Umweltsteuern die armen Bevölkerungen daher 
am meisten negativ treffen, weil sie über 25 Prozent ihrer Einkommen für Transport, Wasser und Strom ausgeben – daher werden 

sie politisch kaum durchsetzbar sein (World Bank 2010:47). Das hier entwickelte Instrument hat solches Problem aber nicht. 



 277 

9.6. Mögliche Wirkung des Instruments in Entwicklungsländern beispielsweise in Nigeria 

Da Instrumente ex post und ex ante analysiert werden können, wird eine der beiden Formen von 

Institutionenanalysen bzw. Instrumentenanalysen je nach Fragestellungen ausgewählt. Bei einer 

ex post Analyse von Institutionen bzw. Instrumenten als Untersuchungsgegenstand geht es um die 

Erklärung der Wirkungen bzw. Entstehung- und  Wandlungsprozesse von tatsächlich beobachte- 

ten Institutionen bzw. Instrumenten. Bei einer ex ante Institutionenanalyse bzw. Instrumentenana- 

lyse handelt es sich aber um analytische Prognostizierung der Wirkungen von Institutionen bzw. 

Instrumenten. In diesem Zusammenhang lässt sich das hier entwickelte Instrument am Beispiel 

Nigerias Energiesektor ex ante analysieren. Finananzierungsfrage spielt eine bedeutende Rolle bei 

der Verbreitung vorhandener regenerativer Energietechnologien in allen Ländern. Vor allem in 

den Entwicklungsländern spielt dieser Faktor eine ganz besondere Rolle, denn niedrige pro Kopf 

Einkommen dieser Länder bleibt immer noch ein Haupthindernis, das den Ausbau des Anteils 

vorhandener erneuerbarer Energien am Gesamtenergieverbrauch ausbremst. Da viele Energiekon- 

zerne kaum in erneuerbaren Energien in Entwicklungsländern investieren, kommt diese Instru- 

mentenoption als eine erfolgsversprechende Maßnahme in Frage. Da Rechte auf Investition in 

fossilen Energien in den Entwicklungsländern nicht die Pflicht auf Investition in erneuerbarem 

Energiesektor überwiegen sollten, kommt daher solche Instrumentoption als Vorbedingung für die 

Tätigung von Investitionen in fossilem Energiesektor ausdrücklich in Frage, die zugunsten des 

Ausbaus regenerativer Energien zu Gute kommt. 2007 waren die Entwicklungsländer für mehr als 

die Hälfte der globalen Kohlendioxidemissionen verantwortlich (World Bank 2011:123). Dieser 

Prozentsatz wird höher, wenn man berücksichtigt, dass der Konsumgüterimport in die Entwick- 

lungsländer seit Jahren eine Steigerung erlebt. Da die bei der Produktion von Exportgütern 

ausgestoßenen Treibhausgase auf Konto der Exportländer zugeschrieben werden (UNDP 2011: 

33), scheint die Mitverantwortung der Entwicklungsländer bei globalen Treibhausgasemissionen 

daher geringer zu sein. Der Anteil der Entwicklungsländer bei Treibhausgasemissionen wäre an- 

ders aussehen, wenn die Treibhausgasintensitäten ihrer Importe in die Berechnung fließen sollten.  

Angesichts steigender Weltbevölkerung und zunehmenden Energiebedarfs wird die Energienach- 

frage vor allem in Entwicklungsländern470 in den nächsten Jahren steigen (Quaschning 2006:19). 

 

Es lässt sich in diesem direkten Zusammenhang akzentuiert erläutern, dass die Steigerung der glo-

balen Treibhausgasemissionen im Energiesektor bei genauerer Betrachtung keine Konsumpro- 

blematik ist, sondern eine Investitionsproblematik bleibt. Da Investoren bislang viel in fossilen 

Energien investiert hatten, decken fossile Energien eine uberwiegende Anzahl des Gesamtenergie-

verbrauchs. Die relativ niedrigen Preise der fossilen Energien sind sowohl Resultate der massi- 

                                                 
470 Im Übrigen Wirtschaftswachstum trägt vorwiegend zu stetig steigenden Energienachfragen bei (vgl. u.a. Desai 1986:115). 
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ven Investitionen in diesem Subsektor als auch der bislang versäumten globalen Internalisierung 

der Sozialkosten der negativen Externalitäten der Umweltverschmutzungen dieses Subsektors in 

den Konsum- und Produktionskalkülen der Verursacher durch Umweltsteuern und Verschmutz-

ungsrechten. Erneuerbare Energien stehen daher in einer eher unverhältnismäßigen Konkurrenz 

zu fossilen Energien. Deshalb scheint regenerativer Energiesektor manchmal für einige Investoren 

weniger attraktiv zu sein. Ohne konsequente Politikmaßnahme des Staates lässt sich daher diese 

Fehlentwicklung durch den Marktmechanismus allein autogen nicht korrigieren. Da im Rahmen 

der Verhandlungen des globalen Klimaschutzregimes bislang kein Konsens darüber besteht, dass 

globale Ökosteuern und globaler Verschmutzungsrechthandel umgesetzt werden sollen, erweist 

sich das hier entwickelte Instrument als eine zusätzliche gute Politikoption zur Bewältigung dieser 

Problematik. Da das in der vorliegenden Arbeit entwickelte Quotenmodell aus zwei zentralen 

Investitionsauswahlmöglichkeiten besteht – Sachinvestitionen in erneuerbaren Energien (wie zum 

Beispiel Invesitionen in Anlagen) und immateriellen Investitionen in erneuerbaren Energien (wie 

zum Beispiel Investitionen in Forschung, Entwicklung und Demonstrationen) – schlägt diese 

Arbeit vor, dass aufgrund des mangelnden Tempos des Ausbaus erneuerbarer Energien in vielen 

Entwicklungsländern Sachinvestitionen in erneuerbaren Energien anfangs am liebsten in den 

Entwicklungsländern getätigt werden sollen. Und immaterielle erneuerbare Energieinvestition- 

en können aufgrund des momentan schnelleren Tempos des Ausbaus erneuerbarer Energien in 

vielen Industrieländern anfangs am liebsten in Industrieländern getätigt werden. Nach einer 

gewissen Zeit sollte ein ausgeglichenes Gleichgewicht bewusst hergestellt werden, denn die 

Entwicklungsländer brauchen emphatisch in erneuerbarem Energiesubsektor Technologietransfer.         

 

Diese Entwicklung hat verschiedene Facetten. Nach Grübler (1998:278) erweist sich eine Steiger- 

ung des Energieverbrauchs in den Entwicklungsländern als eine notwendige Bedingung für ihre 

nachholende Entwicklung. Diese Feststellung wird in den Wirtschaftswissenschaften nicht kon- 

trovers diskutiert, denn die Steigerung der Energieversorgung für wirtschaftliche Entwicklung der  

Entwicklungsländer ist zwingend notwendig. In vielen Entwicklungsländern herrscht doch sogar  

Energieverknappung. Und etwa 1,5 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zur Elektrizität 

und 2,6 Milliarden Menschen kochen immer noch mit Holz, Kohlen und Koks (UNDP 2011: 

67-68). Es geht hinsichtlich dieses Problems weniger um die Frage der Steigerung des Energie- 

verbrauchs in Entwicklungsländern, sondern um die Qualität (Umwelt-und Ressourcenfreundlich- 

keit) der Energieversorgung. Nach Grübler (1998:248) erweist sich im Kern Energie als die trei- 

bende Kraft moderner Lebensweisen. Dieser Aspekt ist für diese Diskussionen entscheidend, denn  

durch Politikansatz lässt sich der Ausbau erneuerbarer Energien gezielt und bewusst erreichen. 

Da in vielen Industrieländern der Prozess des klimaschonenden Energietechnologiewandels in  
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Gang gesetzt wird – übrigens fanden beispielsweise im Jahre 2011 in den G-20-Ländern 90 Pro- 

zent der weltweit getätigten gesamten Investitionen in saubaren Energien statt (UNDP 2011:69) – 

, stellt sich die Frage, wie der Prozess in den Ländern explizit induziert werden soll, wo er noch 

nicht eingeleitet wurde. Eine überwiegende Anzahl dieser Länder befindet sich in den Entwick- 

lungsländern. Die Auswahl Nigeria als repräsentativer Fall solcher Entwicklungsländer lässt sich 

wie folgt begründen. Erstens der bestehende Mechanismus des globalen Klimaschutzregimes für 

klimaschädliche Emissionenreduktion in den Entwicklungsländern hat bislang gar keine Wirkung 

in Nigeria gezeigt, denn bislang wurden in Nigeria keine Clean-Development-Projekte des 

Klimaregimes durchgeführt. Nur 2 Prozent der bis 2008 durchgeführten CDM-Projekte wurden 

im Standort Afrika getätigt (Zeller 2010:127). Zweitens Nigerias CO2-Emission hat sich seit 1990 

vervierfacht. Drittens das Land zählt eindeutig zu den Ländern, in denen das hier entwickelte In- 

strument große Wirkung zeigen wird. Viertens das Land kann aus politisch-ökonomischen Grün- 

den ohne multilaterale Förderung kaum ambitionierte Energiepolitik zur Förderung klimafreundli- 

cheren Energietechnologiewandels betreiben. Fünftens und schließlich das im Rahmen dieser 

Arbeit entwickelte Instrument hat wie bereits ausgeführt keine nennenswert identifizierbaren 

negativen Auswirkungen auf politökonomische Handlungsbedingungen. Das gilt auch für Nigeria. 

 

Nigeria wurde hier als ein repräsentatives gutes Fallbeispiel für die Länder genommen, wo dieses 

Instrument erfolgsversprechend wirken kann. In vielen Ländern haben die bestehenden Instru- 

mente des globalen Klimaregimes keine Wirkung gezeigt, weil sie dort noch nicht eingesetzt 

wurden. Da Projektstandorte des Clean Development Mechanism von Projektmitfinanzierern 

selbst je nach ihren eigenen Standortpräferenzen ausgewählt werden, besteht deshalb die Gefahr, 

dass einige Länder dabei komplett unberücksichtigt bleiben. Es ist deshalb nicht vorhersehbar, ge- 

nauer zu prognostizieren, in welchen Ländern Projekte des Clean Development Mechanism 

künftig öfters getätigt werden. Die Länder, in denen das hier entwickelte Instrument öfters 

eingesetzt werden kann, sind feststellbar. Nigeria zählt zu den Ländern, in denen keine Projekte 

des Clean Development Mechanism bislang getätigt wurden einerseits, aber das Land ist ein 

Referenzfallbeispiel für die Länder, in denen das hier entwickelte Instrument höchstwahrschein- 

lich künftig eingesetzt wird, denn viele fossile Energieunternehmen operieren bereits in Nigeria. 

 

Alle Instrumentenauswahlmöglichkeiten, die dazu führen, dass die Reduktion von Treibhausgasen  

erleichtert wird, wirken im erweiterten Sinne konsensstiftend. Denn Regierungen von National-

staaten werden dadurch ermutigt, es zu wagen, Emissionsreduktionsziele für ihre Länder im Rah- 

men des globalen Klimaregimes zu entscheiden. Fast alle Entwicklungsländer haben sich bis zu 

diesem Zeitpunkt im Rahmen des globalen Klimaregimes für ein konkretes Emissionsreduktions- 
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ziel nicht verpflichtet. Da Anreizkompatibilitätsfrage im Zentrum globaler Umweltverhandlungen 

steht (Endres 2009:27), sind positive Anreize für die Entwicklungsländer bei globalen Klimaver- 

handlungen von großer Bedeutung. Die jetzige Anreizstruktur des globalen Klimaregimes ist 

teilweise ein Schritt in die richtige Richtung. Trotzdem sind zusätzliche positive selektive Anreize 

v.a. für die Entwicklungsländer notwendig, denn in diesen Ländern steigen die CO2-Emissionen. 

Der Erfolg des Klimaregimes hängt vor allem von der Mitwirkung der Entwicklungsländer ab  

(Amelung 1997:10;Simonis 2009:220), weil auch wenn die Industrieländer ihre Treibhausgasemi- 

ssionen auf null reduzieren, ist die Erzielung eines ausreichenden Klimaziels (1,5 bis Zwei-Grad-

Ziels) aufgrund der steigenden Treibhausgasenemissionen in den Entwicklungsländern nicht zu 

verwirklichen. Die Thematisierung der Mitwirkung der Entwicklungsländer ist deshalb plausibel.  

Eine von 2007 bis 2010 durchgeführte repräsentative globale Umfrage zeigt, dass nur 30,6 

Prozent der Bevölkerung Subsahara-Afrikas daran glauben, dass der globale Klimawandel anthro- 

pogen ist und nur 35, 5 Prozent glauben daran, dass der Klimawandel eine Bedrohung darstellt  

(UNDP 2011:33). Die gleiche Studie zeigt, dass lediglich 37, 5 Prozent der nigerianischen Bevöl- 

kerung daran glauben, dass der globale Klimawandel anthropogen ist (UNDP 2011:156). Mit 

solcher niedrigen Unterstützung in der Bevölkerung werden politische Entscheidungsträger in 

Nigeria gemäß der Regierung-Bürger-Interaktion momentan kaum große Bereitschaft zeigen, sehr 

ambitionierte nationale Politikmaßnahmen zum Schutz des globalen Klimas schnell zu verordnen. 

Dies spielgelt sich in mangelnden politischen Maßnahmen zum Schutz des globalen Klimas wi- 

der. Daher steigen stetig die Emissionen von Treibhausgasen in Nigeria. Mit einem durchschnittli- 

chen jährlichen Wert von 10,8 Prozent stiegen beispielsweise die Kohlendioxidemissionen in Ni- 

geria von 1990 bis 2004 von 45,3 Millionen Tonnen Kohlendioxid (MtCO2) auf 114,0 Millionen 

Tonnen Kohlendioxid (MtCO2) (UNDP 2007:312). Kohlendioxidemission Nigerias pro Kopf im 

Jahr lag 2002 bei 0,4 metrischen Tonnen (World Bank 2007:125). Im Übrigen lag die Kohlendio- 

xidemission der gesamten Welt im Jahr 2002 bei 3,9 Tonnen pro Kopf (World Bank 2007:127). 

Im Jahr 2007 lagen die Kohlendioxidemissionen pro Kopf in Nigeria bei 0,6 metrischen Tonnen 

CO2 (World Bank 2011:131). Die meisten davon entstehen vor allem durch überlebungsbezogene 

bzw. armutsbewältigungsbezogene Aktivitäten, die zur Emission von Kohlendioxid stark 

führen. Nach Angaben der 2006 durchgeführten Volkzählung liegt die Bevölkerungsanzahl 

(Population) Nigerias bei 140.003.542 (United Nations 2010:60). Im Übrigen lag im Jahr 2009 die 

Bevölkerungszahl Nigerias bei zirka 154,73 Millionen (World Bank 2011:130). Dieses rasante 

Bevölkerungswachtum des Landes hat logische Folge für Umwelt- und Ressourcennutzung. Da 

die meisten Nigerianer auf Naturkapital angewiesen sind, erweist sich das Bevölkerungswachstum 

momentan als zusätzliche Beanspruchung des Naturkapitals. Nach Demokratischer Republik 

Kongo und Sudan ist Nigeria übrigens das drittgrößte Land, wo Naturkapital bzw. physikales Ka- 
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pital einen Löwenanteil ihres Reichtums darstellt (World Bank 2011:126). In Subsahara-Afrika  

haben 70 Prozent der Bevölkerung471 übrigens keinen Elektrizitätszugang(World Bank 2011:121). 

Da Energie eine große Rolle bei menschlicher Entwicklung spielt, betonen viele Autoren, dass der 

Ausbau des Energiezugangs keine negativen Auswirkungen auf das Klima haben, wenn die betre- 

ffenden Energieträger umweltfreundlich sind (vgl. UNDP 2011:8). Mit großer Ambitioniertheit 

lässt sich in absehbarer Zukunft der globale Energiebedarf durch regenerative Energien decken.    

 

Obwohl viele Länder wie Nigeria sich für keine Emissionsreduktionsziele im Rahmen des Kyoto- 

Protokolls verpflichteten, hätten sie sich trotzdem minimale Kohlendioxidreduktionen472 in ihren 

Ländern vorgenommen. Die Teilnahme Nigerias an allen achtzehn Vertragsstaatenkonferenzen 

des Klimaschutzregimes hat die nigerianischen Regierungen immer noch zu gewissem Minimal- 

handeln gar nicht bewegt. Nigerias Volkswirtschaft weist Erscheinungsformen einer dualen 

Ökonomie mit einem stark wachsenden Mineralölsubsektor und einem schwachen Wachstum in 

anderen Wirtschaftssektoren auf (vgl. WTO 1998:xxvi). Um durchschnittlich 33,6 Prozent pro 

Jahr stieg von 2002 bis 2006 der Export Nigerias dreifach und betrug 59,2 Milliarde US$ (United 

Nations 2010a:278). Im gleichen Zeitraum stieg der Import Nigerias durchschnittlich um 27,2 

Prozent pro Jahr und betrug 22,9 Milliarde US$ (United Nations 2010a:278). Erdöl betrug 92,7 

Prozent des Exports Nigerias im Jahr 2006 (United Nations 2010a:278). Der Export Nigerias kann 

als eine monosektorale Wirtschaft bezeichnet werden. Während die Kohlendioxidemissionen in 

Nigeria durch die Verbrennung fossiler Energieträger (hier Erdöl und Erdgasabfackelung) sowie 

durch Zementproduktion im Jahr 1995 bei 44.142 tausend metrischen Tonnen lagen, lagen sie im 

Jahr 2004 bei 114.025 tausend metrischen Tonnen(United Nations 2007:53). Mit einem jährlichen 

Durchschnittswachstum (von 2004 bis 2008) von 26,9 Prozent belegte Nigeria mit 5,0 Prozent des  

Welterdölexportanteils (mit Gesamtwert von 74832,1 Millionen US$ im Jahr 2008 hinter Saudi  

Arabien mit 15,9 Prozent des Welterdölexportanteils und mit einem Gesamtwert von 240162,6  

Millionen US$; Russland mit 10,1 Prozent des Weltölexportsanteils und mit einem Gesamtwert 

von 151657, 9 Millionen US$; Iran mit 5,7 Prozent des Welterdölexportanteils und mit Gesamt- 

wert von 86136, 7 Millionen US$; Vereinigte Staaten von Emiraten mit 5,3 Prozent des globalen 

Erdölexportanteils und mit Gesamtwert von 80481,7 Millionen US$; und Venezuela mit 5,2 Pro- 

                                                 
471 Im Juni 2009 lagen die Nettoinvestionen aus Ausland bei 2,4 Prozent des Bruttoinlandprodukts des Landes (World Bank 

2011:131). Im Jahr 1999 betrug Nigerias Kohlendioxidausstoß pro Kopf 0,3 metrische Tonnen (vgl. World Bank 2003:63). 

Übrigens betrug der Kohlendioxidausstoß der Welt pro Kopf im Jahr 1999 3,8 metrische Tonnen (vgl. World Bank 2003:63).  
472 Seit dem Beschluss des Kyoto-Protokolls sind die Kohlendioxidemissionen Nigerias sogar rasant gestiegen. Nach Anga- 

ben der United Nations (2009:502) haben sich die Kohlendioxidemissionen Nigerias seit 1997 wie folgt entwickelt: Im Jahr 

1997 wurden 40187 Tausend metrischen Tonnen Kohlendioxid in Nigeria emittiert und seitdem sind sie wie folgt rasant ge- 

stiegen: 40179 Tausend metrische Tonnen im Jahr 1998; 44785 Tausend metrische Tonnen im Jahr 1999;  79174 Tausend 

metrische Tonnen im Jahr 2000;  83343 Tausend metrische Tonnen im Jahr 2001; 98116 Tausend metrische Tonnen im Jahr 
2002; 93130 Tausend metrische Tonnen im Jahr 2003; 97585 Tausend metrische Tonnen im Jahr 2004; 113868 Tausend me- 

trische Tonnen im Jahr 2005; und 97262 Tausend metrische Tonnen im Jahr 2006 (vgl. v.a. United Nations 2009:502). 
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zent des Welterdölexportanteils und mit Gesamtwert von 77862,0 Millionen US$ den sechsten  

Platz der grössten Erdölexportländer473 der Welt (United Nations 2010:237). Es lässt sich noch 

hinzufügen, dass im Jahr 2008 die nigerianische Regierung alleine durch die Produktion von 2,3 

Millionen Fass Erdöl pro Tag zirka US$5 Milliarden pro Woche einnahm (Watts 2011:63). Erd- 

ölexport in Nigeria basiert sich viel auf Konzessionen474 und Produktionsmengenvereinbarungen 

im Rahmen der Organisation von Erdölexportierenden Ländern (OPEC-Ländern) (WTO 1998: 

xxvi). Unter anderem wird der nigerianische Downstream-Mineralölsektor durch die folgenden 

sektoralen Politikmaßnahmen reguliert: staatlich festgelegte Verbraucherpreise, exklusive Import- 

konzession, Einschränkung ausländischer Mitwirkung bei inländischen Ölgeschäften, Subventio- 

nierung von Erdöl et cetera (WTO 1998:xxvi). Fossile Brennstoffe tragen nicht nur zur Emission 

von Kohlendioxid bei, aber auch zur Emission von Nitratoxid und Methan bei – während Nitrat- 

oxid vor allem bei fossiler Verbrennung entsteht, wird Methan durch Gasabfacklung und 

Pipelineleck emittiert (Brower 1992:10). Bei Methanverbrennung entstehen im Jahr zirka 350 

Mio.t. CO2 (Fischer 2009:355). Im Wert von US$40 Milliarden beträgt übrigens die weltweite 

Abfacklung von Erdgas auf Erdölförderungsplattformen in jährlichem Durchschnitt volumenbezo- 

gen von 150 bis 170 m3 Erdgas – der Anteil Nigerias von 1996 bis 2006 lässt sich wie folgt dar- 

stellen: 1996 (32,8 Mrd. m3); 1998 (26, 2 Mrd. m3); 1999 (24,9 Mrd. m3);  2000 (27,0 Mrd. m3);  

2001 (27,0 Mrd. m3);  2002 (21,0 Mrd. m3);  2003 (24,8 Mrd. m3); 2004 (23,0 Mrd. m3); 2005 

(20,2 Mrd. m3); 2006 (21,3 Mrd. m3)(Fischer 2008: 355). Instrumenteneinsatz kann das bremsen.  

Übrigens hat Nigeria ein tropisches Klima475 (WTO 1998:1) und dieser Faktor ist für die Auswahl 

erneuerbarer Energieinvestitionen relevant. Kapital bewegt sich nicht automatisch von Industrie- 

ländern nach Entwicklungsländern, sondern die Anziehungskraft(d.h.günstige Marktbedingungen) 

einzelner Entwicklungsländern spielt eine grosse Rolle, warum sich Kapital nach einzelnen 

Entwicklungsländern bewegt (Zhou 2011:795). Nigeria hat sich seit Ende der 1950er Jahre als 

einen attraktiven Standort für viele transnationale Erdöl- und Gaskonzerne explizit erwiesen. 

Trotzdem leisten sie bislang keinen Beitrag zum Ausbau erneuerbarer Energien in diesem 

Land. Die Einführung des im Rahmen der vorliegenden Arbeit entwickelten Instruments wird  

sicherlich eine positive Wirkung auf den Ausbau erneuerbarer Energieformen in Nigeria476 haben.  

Nach Grübler (1998:278) unterscheidet sich auch die Struktur energiebezogener Emissionen  

                                                 
473 Ölförderungen in Nigeria werden überwiegend durch Joint-Venture-Arrangements unternommen (WTO 1998:xxvi). 
474 Transnationale Konzerne spielen eine führende Rolle im Nigerias Energiesektor. Mangelnder Technologietransfer zählt zu 

den ungelösten Konflikt-Horizonten zwischen nigerianischer Regierung und TNK in Nigeria (vgl. Osaghae 1999:215-217). 
475 Mit einer Landmasse, die sich südlich des atlantischen Ozeans bis Sahelregion nördlich entlang, erstreckt sich Nigeria(vgl.  

WTO 1998:1). Im Übrigen ist Nigeria landflächenbezogen ein 923,768Km2 grosses Land (vgl. u.a. United Nations 2010:60). 
476 Es lässt sich in einem eher indirekten Zusammenhang an dieser Stelle erwähnen, dass nach Ermittlungen der Welthandels- 

organisation preispolitische Entscheidungen des Staates substanziell dazu führt, dass es immer wiederkehrende Verknappung 

von Mineralölprodukten in Nigeria herrscht (vgl. WTO 1998:xxvi). Nigeria ist Afrikas bevölkerungsreichstes Land (vgl. 

WTO 1998:1) – während die Bevölkerungszahl Nigerias im Jahr 1921 bei 18,631 Millionen lag (vgl. Mitchell 1998:4), lag 

sie im Jahr 2009 bei zirka 154,73 Millionen (vgl. World Bank 2011:130) Dieses Bevölkerungswachstum hat aufgrund des 

technologischen Standes des Landes einige negative Folgen auf den Umgang mit der Umwelt und natürlichen Ressourcen.  
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je nach Ländern. Durch die Nutzung traditioneller Biomasse in Nigeria wird eine große 

Menge an Landflächen zerstört. Der traditionelle Energieverbrauch der Welt als Anteil des 

Gesamtenergieverbrauchs lag im Durchschnitt wie folgt in diesen Jahren: Im Jahr 1997 lag er 

bei 8,2 Prozent (UNDP 2002:215; UNDP 2003: 303) im Jahr 2001 lag er bei 10,7 Prozent (vgl. 

UNDP 2004:210); und im Jahr 2002 lag er bei 7,6 Prozent (vgl. UNDP 2005:292). Hinsichtlich 

des Anteils aller Länder des Subsahara-Afrikas bei diesem traditionellen Energieverbrauch verteilt 

er sich wie folgt: im Jahr 1997 war er 62,9 Prozent (vgl. UNDP 2002:215; UNDP 2003:303); im 

Jahr 2001 betrug er 62,6 Prozent (UNDP 2004:210); im Jahr 2002 betrug er 70,6 Prozent (UNDP 

2005:292). Die gesamte Waldfläche Nigerias betrug im Jahre 2000 14,8 Prozent der gesamten  

Landfläche des Landes und von 1990 bis 2000 betrug der durchschnittliche prozentige Waldfläch- 

enverlust Nigerias 2,6 Prozent (vgl. World Bank 2003:63). Nigerias Ökonomie ist in aller 

Hinsicht eine typisch sich entwickelnde bzw. nachholbedürftige Volkswirtschaft mit sehr diversen 

Problemstrukturen der Energieineffizienz sowie einer verbreiteten Nutzung (Verwendung) tradi- 

tioneller fossiler Energieträger. Ein noch zu berücksichtigender wesentlicher Faktor ist, dass 

erneuerbare Energieträger aus geographischer Sicht nicht überall in allen Regionen der Erde 

gleichmäßig vorhanden sind (Schwister 2003:457-458). Je nach Ökozonen477 stehen erneuerbare 

Energieträger regional variiert unbegrenzt zur Verfügung. Bezogen auf die Ökozone Nigerias lässt 

sich hier entsprechende Verfügbarkeit erwähnen. Übrigens Investitionen in der Solarenergiebran- 

che Nigerias haben erfolgsversprechende rentable Potentiale. Da Solarkraftwerke billigere und 

wirkungsstärkere Energien als Solarzellen produzieren, lässt sich deshalb hier empfehlen, solche 

Investition in Nigeria auch als ausländische direkte Investitionen vorzuschlagen. Da der Brenn- 

punkt der Solarkraftwerke 1200Grad Celsius beträgt, setzt diese Technologie voraus, dass ausrei- 

chende Sonnenstrahlung vorhanden sein muss, bevor entsprechende Investitionen getätigt werden  

können. Nigeria erfüllt diese Vorbedingung, denn im Norden Nigerias gibt es Sahararegionen, wo 

entsprechende Bedingungen herrschen. Solche Investitionen in Nigeria dienen als einen Beitrag 

zur Förderung grünen Energietechnologiewandels im Land. Solche Instrumentenauswahl kann auf  

der globalen Ebene im Rahmen des globalen Klimaregimes wie folgt vereinbart werden: Transna- 

tionale Konzerne, die in ölexportierenden Ländern tätig sind, sollen sich explizit verpflichten,  

weitere Investitionen in nicht-fossilistischem Energiesektor zu tätigen. Im Fall Nigerias dienen In- 

vestitionen in Solarkraftwerken als effiziente Option, denn die erwünschten günstigen Bedingung- 

en dafür herrschen. Bislang wurden über 3.600 Sonnenstunden in diesen Wüstenregionen geme- 

                                                 
477 Großräume der Erde werden unter Ökozonen unterteilt, um unterschiedliche Klimagenese, Bodentypen, Ertragsleistungen 

in der Forst-und Agrarwirtschaft, Morphodynamik, Tieren-und Pflanzenlebewesen, und Bodenbildungsprozesse genauer aus- 

zuzeichen (Schultz 2002:18). Zu den Klimazonen der Erde zählen die Folgenden: Polarzone; Gebirgszone; Super-Polarzone; 

Regenwaldklima; kalte, kühlgemäßigte und gemäßigte ozeanische Zone; Savannaklima; kühlgemäßigte kontinentale Kli- 
mazone; Wüstenklima, sommertropische und mediterrane Klimazone; Halbwüsten-und Wüstenklimazone; Steppenklimazone 

und subtropische Feuchtklimazone (Hutter/Goris 2009:236). Von besonderer Relevanz bezüglich der Erkundung der Zusa- 
mmensetzung von Ökozonen steht unter anderem die Frage der Sonneneinstrahlungsintensität der Gebiete (Schultz 2002:25).  
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ssen (Maba 2004:145). Im Bereich der Solarenergietechnologien haben bislang Sonnenkollektor- 

en, Solarkocher und Photovoltaikanlagen eine grosse Rolle in afrikanischen Ländern gespielt – 

aufgrund ihres niedrigen Wirkungsgrads können sie kaum die erwünschte Energierevolution 

einleiten und deshalb ist der Ausbau neuer wirkungskräftiger Solarenergietechnologien zwingend 

notwendig (Maba 2004:145). Afrikanische Länder sind übrigens dafür am besten positioniert, die 

Schlüsselrolle der Solarenergie bei Energieversorgungen zu demonstrieren, wenn sie sie in ihren 

Ländern ausbauen (Maba 2004:145). Und der Ausbau des Anteils der Sonnenenergie am 

Gesamtenergieverbrauch Nigerias zählt zu den wichtigen Bereichen, in denen das hier entwickelte 

Instrument angewendet werden sollte. Denn Nigeria ist reichlich mit den dafür geeigneten Klima- 

bedingungen gut ausgestattet. Windenergie und Wasserkraft zählen zu noch weiteren erneuerbar- 

en Energiebranchen, die durch das hier entwickelte Instrument gezielt gefördert werden können, 

denn aufgrund der herrschenden klimatischen Bedingungen des Landes stehen sie reichlich unbe- 

grenzt vor Ort zur Verfügung. Es lässt sich in diesem Zusammenhang viele Vorteile der Anwen- 

dung des hier entwickelten Instruments im Nigerias Energiesektor nennen, die es erfolgsverspre- 

chend für das Land machen werden. Erstens kann in Nigeria durch die Einführung dieses Instru- 

mentenansatzes einen Beitrag zur Einleitung umwelt- und ressourcenfreundlichen Energietechno- 

logiewandels478 geleistet werden. Es ist ein wichtiger Aspekt. Bislang bleibt CDM als das einzige 

globale multilaterale Instrument zum Schutz des globalen Klimas in Entwicklungsländern. Die 

Weltbank stellt fest, dass zwar CDM bislang Erwartungen übertroffen hat, aber dadurch lässt sich 

kaum ambitioniertere klimabezogene Emissionsreduktionsziele erreichen, denn die Mitfinanzierer 

von CDM-Projekten erhalten Kredite, um in anderen Ländern Treibhausgase weiter auszustoßen – 

nur Standorte der Treibhausgasemissionen ändern sich (World Bank 2010:23). Das hier entwick- 

elte Instrument zur Energiewandelförderung wird mit ähnlichen Problemen nicht konfrontiert. 

 

Zweitens wird durch die Umsetzung dieses Instruments in Nigeria ein konkreter Beitrag zur Stei- 

gerung der Zustimmungsbereitwilligkeit nationaler Regierung des Landes bei globalen Klimaver- 

handlungen über verbindliche Treibhausgasemissionsreduktionsverpflichtung geleistet werden. 

Die durch die Umsetzung dieses Instruments erzielbaren Emissionsreduktionen in Nigeria geben 

Anlass dafür, das Instrument in diesem Land einzusetzen, um Treibhausgasemission des Landes  

drastisch doch zu senken. Da Kohlendioxidemissionen in Nigeria von 1990 bis 2005 sich durch- 

schnittlich eher um 43,0 Prozent (im Jahr 1990 waren es 68 Millionen metrische Tonnen und im  

Jahr 2005 stiegen sie auf 97 Millionen metrische Tonnen) stieg (World Bank 2010:362), wird sich 

die Umsetzung des hier entwickelten Instruments als einen Beitrag zur Reduktion des Ausstoßes  

von Kohlendioxid in dem Land gut leisten. Es lässt sich noch erwähnen, dass die Kohlendioxid- 

                                                 
478 Von Natur aus gibt es keine Energieprobleme – es gibt viele Energiequellen. Energieproblem ist ein Investitionsproblem. 
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emissionen479in Nigeria von 1850 bis 2005 nach Weltbankangaben 2,3 Milliarden metrische 

Tonnen betrugen(World Bank 362). Diese Daten sind erhellend, denn auch der Energiesektor trägt 

zur Emission von Treibhausgasen (v.a. Kohlendioxid und Methan) bei. Zu diesem Zeitpunkt 

werden in Nigeria in 5284 Erdölbohrinseln Erdöl gefördert und durch über 10.000 Kilometer 

lange Pipelines werden Erdöl zur Verschiffung oder zu Raffenerien transportiert (Watts 2011:63).  

Alle diese Aktivitäten tragen variiert zur Steigerung der Treibhausgasemissionen des Landes bei.  

 

Drittens durch die Umsetzung dieses Instruments lässt sich ein Beitrag zur Lösung des Problems  

der Überlebungsemission von Treibhausgasen in Nigeria leisten. Denn viele solche Emissionen 

können gestoppt werden, wenn die Emittenten den Zugang zu erneuerbaren Energien vor allem in 

ländlichen Gebieten bzw. Regionen des Landes haben. Solarenergie kann in diesem direkten 

Zusammenhang eine sehr bedeutende Rolle spielen, denn Energiebedarf kann in vielen ländlichen 

Regionen Nigerias mit erneuerbaren Energien gedeckt werden. Dieser Aspekt hat zahlreiche 

positive externe Effekte. Mögliche Umsetzung des hier entwickelten Instruments in Nigeria wird 

sicherlich einen Beitrag zur Reduktion von Nicht-Kohlendioxidemissionen in dem Land leisten. 

Während die gesamte Nicht-Kohlendioxid-Emission (CH4, H2O) in Nigeria im Jahr 2005 bei 

25,8 Millionen metrischen Tonnen lag, stieg sie im Jahr 2005 stark auf 66,2 Millionen metrische 

Tonnen (vgl. World Bank 2010:362). Dieser Trend soll in aller Hinsicht bewusst gestoppt werden.  

In Nigeria wird einfach extrem wenig in erneuerbaren Energien investiert. Sowohl der Staat als 

auch private Investoren fokussieren sich in Nigeria hauptsächlich auf den Export von Erdöl und 

Erdgas. Das hat konkret dazu geführt, dass auf der energiepolitischen Ebene des Landes keine 

ambitionierte Energiepolitik betrieben wird. Für den Staat spielen die Einnahmen aus Erdöl- und 

Gasexport eine überwiegende Rolle. Diese Fehlprioritätsetzung erweist sich als die Hauptursache 

der hohen Misswirtschaft und Korruption im Energiesektor des Landes. Laut des ehemaligen 

Präsidenten der Weltbank Paul Wolfowitz ist mindestens fast die Hälfte der US$600 Milliarde 

Staatseinnahmen aus Erdölförderungen seit 1960 einfach `verschwunden` (Watts 2011:63). Hinzu 

kommt die Tatsache, dass nur 1 Prozent der Bevölkerung die Nutznießer von 85 Prozent der Ein- 

nahmen aus den Erdölförderungen des Landes ist (Watts 2011:63). In der jüngsten Zeit haben sich  

viele Bürger des Landes vorgenommen, Erdöl zu stehlen. Seit den vergangenen 5 Jahren werden  

täglich zwischen 100.000 bis 300.000 Fass Erdöl (zirka 10 bis 15 Prozent der täglichen Erdölpro- 

duktion des Landes) einfach gestohlen (Watts 2011:65). Durch die Verpflichtung der Investoren  

in fossilem Energiesektor zur Investition in erneuerbaren Energien wird die Mehrzahl der Bevöl- 

kerung zumindest etwas davon haben. Dadurch wird nicht nur die Energieversorgung des Landes  

verbessert, sondern auch die Schaffung von Millionen Arbeitsplätzen wird dadurch verwirklicht  

                                                 
479 Nach Schätzungen werden bis 2020 zwischen 75 und 250 Millionen Menschen in Afrika Wasserverknappungsproblema- 

tiken erfahren und bis zu 50 Prozent der Agrarproduktionen werden dadurch daher negativ beeinträchtigt (vgl. IPCC 2009:2).  
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werden. Hinzu kommt die Möglichkeit zur Ausbildung vieler Arbeitnehmer im erneuerbaren 

Energiesektor. Bislang herrscht ein großer Mangel an Arbeitskräften in diesem Energiesubsektor.  

 

Viertens lassen sich waldrodungsbezogene Kohlendioxidemissionen in Nigeria größtenteils be- 

wältigen, wenn dieses Instrument in diesem Land umgesetzt wird. Denn die Ursache der Wald- 

rodung in Nigeria führt größtenteils auf Holzverwendung als Energielieferant für viele Haushalte 

stark zurück. Nach statistischen Angaben der Weltbank lag Nigeria mit 158 Millionen metrischen 

Tonnen Kohlendioxid auf Platz 5 der Länder, in denen die Problematik der Waldrodung von 1990 

bis 2005 intensiv waren – im Übrigen besetzte Brasilien mit 1,830 Millionen metrischen Tonnen  

Kohlendioxid den ersten Platz; Indonesien folgte mit 1,459 Millionen metrischen Tonnen Koh- 

lendioxid auf dem zweiten Platz; auf dem dritten Platz lag Venezuela mit 187 Millionen metrisch- 

en Tonnen Kohlendioxid und Demokratische Republik Kongo belegte mit 176 Millionen 

metrischen Tonnen Kohlendioxid den vierten Platz (direkt vor Nigeria) (World Bank 2010:363). 

Der durchschnittliche prozentige Waldflächenverlust der Welt betrug übrigens von 1990 bis 2000 

0,2 prozent (World Bank 2003:63). Von 1990 bis 2005 betrug es die Emission von Kohlendioxid 

durch Abholzung eine durchschnittliche Menge von 1,1 metrische Tonnen Kohlendioxid pro Kopf 

und belegte damit den 40. Platz – Bolivien belegte mit 15,2 metrischen Tonnen Kohlendioxid pro 

Kopf durch Abholzung den ersten Platz (World Bank 2010:363). Zu weiteren Erläuterung lassen 

sich an dieser Stelle einige statistische Daten über die Anteile der primären480 Energieträger am 

Energiemix Nigerias kurz erwähnen. Nach Angaben der Weltbank verteilte sich im Jahr 2006 die 

Anteile primärer Energieträger am Energiemix Nigerias wie folgt:Erdöl (11,2 Prozent), Atomkraft 

(0,0 Prozent), Kohle (0,0 Prozent), Erdgas (8,6 Prozent), Wasser-,Wind-, Sonnenenergie und 

Geothermie (0,6 Prozent) und Biomasse(79,6 Prozent) (vgl.The World Bank 2010:365). Es lässt 

sich in diesem Zusammenhang erwähnen, dass die verbreitete Verwendung von Brennholz, Koks 

usw. in überwiegender Mehrheit der nigerianischen Haushalte verstärkt dazu geführt hat, dass der 

Anteil der Biomasse an fossilen Energieträgern des Landes so hoch ist. In 2009 besaßen zirka 60  

Millionen Nigerianer ihre eigenen Generatoren und 85 Prozent der Unternehmen in Nigeria be- 

saßen ihre eigenen Generatoren: Übrigens Elektrizitätskrise stellt sich als eine der infrastrukturell- 

en Problematiken des Landes dar (Nkwopara et al. 2009:1). 2006 hatten lediglich 46 Prozent der  

                                                 
480 Eine Differenzierung zwischen Primärenergieträgern und Sekundärenergien ist in diesem vorliegenden Zusammenhang 

relevant. Dietmar Winje und Dietmar Witt (1991:33-36) lieferten eine klare Zuordnung der Energieformen wie folgt: Zu 

Primärenergieformen zählen fossile Energien und regenerative Energien: Unter den fossilen Energien fallen Erdgas, Stein- 
kohle, Erdöl, Braunkohle, Ölschiefer, Ölsand, Torf sowie unterschiedliche Formen der Kernenergien z.B. Deutherium, Uran, 

Lithium und Thorium; und unter den regenerativen Energien fallen Sonnenenergien (wie z.B. Umweltwärme, Sonnenstrahlung, 

Laufwasser, Wind, Biomasse, Meeresströmung und Wellen), Gravitationsenergien (z.B. Gezeiten), geothermische Energien 

der Erdboden. Zu Sekundärenergien gehören feste Brennstoffe (wie z.B. Biomasse, Holz, Koks, Torf, Steinkohle, Braunkohle), 

gasförmige Brennstoffe (wie z.B.Wasserstoff, Erdgas, Biogase, Gas aus Mineralöl, Flüssiggase, Gase aus Kohle) und flüssige 

Brennstoffe (z.B. Heizöle und Kraftstoffe) (Winje/Witt 1991:33-36). Es lässt sich an dieser Stelle hinweisend noch hinzufü- 
gen, dass die Nachfrage nach Energien sich nicht von der Nachfrage nach anderen Gütern viel unterscheiden (vgl. Bohl 1981:7).  
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nigerianischen Bevölkerung einen Zugang zur Stromversorgung (vgl. World Bank 2010:365). 

 

Fünftens aufgrund niedriger Transaktionskosten ihrer Umsetzung lässt sich in diesem Zusammen- 

hang betonen, dass die Umsetzung dieses Instruments keine zusätzliche Last für Nigeria wird. Die 

Verwaltungskosten für die Umsetzung dieses Instruments sind vergleichend verschwindend klein. 

Da dieses Instrument nicht an hohem Kostenaufwand verknüpft ist, erweist sich seine Umsetzung 

daher als keine zusätzliche Last. Viele Entwicklungsländer sind übrigens irritierend empfindlich 

dagegen, wenn sie Instrumente mit hohen Transaktionskosten umsetzen müssen. Nigeria zählt zu 

solchen Entwicklungsländern, die sich empfindlich stark gegen die Umsetzung solcher globalen 

Instrumente reagieren. Die Umsetzung des hier entwickelten Instruments benötigt aber keine 

zusätzliche Implementierungsinfrastruktur, denn die bestehende Verwaltungsinfrastruktur reicht 

völlig aus. Nach Inge Kaul et al (1999:14) führt die Reduktion der Transaktionskosten globaler 

Politikmaßnahmen nicht nur zur Steigerung der Kooperationsbereitschaft der betroffenen Länder, 

aber auch zur Steigerung der Effizienz der betreffenden Politikmaßnahmen (Kaul et al. 1999:14). 

 

Sechstens kann dieses Instruments auch zur Bekämpfung von klimawandelbezogener Armut in  

Nigeria beitragen. Da es bereits unterschiedliche klimawandelbezogene Armutsformen in Nigeria 

gibt, lassen sich durch die Umsetzung des hier entwickelten Instruments solche Armutsformen in 

Nigeria zumindest bekämpfen. Das zeigt, dass das hier entwickelte Instrument einen Beitrag zur 

Armutsbekämpfung in Nigeria leisten kann. Alle sozialen Schichtungen werden im Endergebnis 

davon profitieren. Energiemangel zählt unter anderem zu den wesentlichen Faktoren, warum viele 

Wirtschaftszweige des Landes immer noch unterentwickelt sind. In diesem vorliegenden Zusa- 

mmenhang lässt sich durch die Umsetzung des hier vorgeschlagenen Instruments auch die 

Problematik der Kapitalflucht in Nigeria zumindest ausbremsen. Die meist konservativste Schät- 

zung des Volumens der Kapitalflucht aus diesem Land liegt bei US$130 Milliarde von 1970 bis 

1996 (Watts 2011:64). Reinvestition erweist sich aus ökonomischer Sicht als effektive Maßnahme 

gegen die Problematik der Kapitalflucht. Das hier entwickelte Instrument fördert Reinvestitionen. 

 

Siebtens das im Rahmen der vorliegenden Arbeit entwickelte Instrument ist entwicklungspolitik- 

kohärent. Denn die Umsetzung des Instruments ist mit negativen Effekten auf bestehende ent- 

wicklungsbezogene politische Entscheidungen nicht verbunden. Alle Effekte dieses Instruments  

sind entwicklungspolitisch vertretbar. Das Instrument fördert in vieler Hinsicht die Entwicklung  

eines Landes. Dieses Instrument ist mit bestehenden Entwicklungspolitiken Nigerias in aller Hin- 

sicht sehr konform. Angesichts der Tatsache, dass der Staat sich seit der Erlangung der Unabhän- 

gigkeit des Landes im Jahr 1960 kaum energisch dafür gesorgt hat, dass die Entwicklung des  
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Landes zügiger verläuft, kann dieses Instrument wenigstens einen kleinen Beitrag zur Beschleuni- 

gung der Entwicklung des Landes gut leisten481. Es lässt sich in diesem Zusammenhang einige Le- 

bensdisparitäten diesbezüglich nennen. Von 1965 bis 2004 fiel das Pro Kopf Einkommen der Bür- 

ger von US$250 zu US$212 und hinzu kommt die Tatsache, dass die Kluft zwischen den Armen 

und den Reichen sich innerhalb dieses Zeitraums extrem vergrößert hat – von 1970 bis 2000 stieg 

die Zahl der unter 1US$ lebenden Menschen von 36 Prozent auf 70 Prozent der Bevölkerung 

(Watt 2011:64). Im Jahr 2006 belegte Nigeria den 159ten Platz beim menschlichen Entwicklungs- 

ranking der Vereinten Nationen (Norwegen belegte den ersten Platz und Niger belegte den letzten 

Platz als Platz 177) (UNDP 2006a:349-352). Der Ausbau erneuerbarer Energie in Nigeria wird 

sich sicherlich als einen wünschenswerten und geschätzten Beitrag zur Verbesserung der Lebens- 

bedingungen (entwicklungsfördernde Wirkung) der Menschen in diesem Land erweisen. Hinzu 

kommt die Wahrscheinlichkeit, dass durch dieses Instrument die Finanzierung des grünen Ener- 

gietechnologiewandels in Nigeria durch öffentlich-private Partnerschaften beschleunigt werden 

kann. Viele der hier ausgeführten ex ante Kernvorteile gelten auch für viele Industrieländer482.   

 

An dieser Stelle lassen sich in nachfolgendem Kapitel u.a. alle Erkenntnisse kompakt darstellen, 

die hier gewonnen wurden. Durch die normative, positive und präskriptive Analyse der vorlie- 

genden wissenschaftlichen Abhandlung konnten einige relevante Zusammenhänge483 beleuchtet 

werden. Da je nach Forschungsfragestellungen es verschiedene Thesenarten484 gibt, nehmen die 

Erkenntnisse dieser Arbeit thesenartige Gestalt an. Formen von Thesen lassen sich nach Sascha 

Spoun wie folgt spezifischer klassifizieren: definitorische Thesen, vergleichende Thesen, kausale 

Thesen, bewertende Thesen, präskriptive bzw. auffordernde Thesen (vgl. Spoun 2011:146). Die 

im Rahmen dieser Arbeit entwickelte vergleichende Hauptthese besteht aus bewertender These,  

kausaler These und präskriptiver These. Sie sind Elemente der Argumentationskette, die im Rah- 

men dieses wissenschaftlichen485 Beitrags zur Umwelt- und Ressourcenökonomik systematisch  

und plausible entwickelt wurde. Das nachfolgende Kapitel stellt abschließend den Schlussteil dar.  

                                                 
481 Zur Politischen Ökonomie der Energiepolitik in Ländern Afrikas konstatierte Karl Wohlmuth, dass unter anderem Investi- 

tionsförderung einen essenziellen Beitrag zur Energiewende in diesen Ländern gut leistet kann (Wohlmuth 1997:532-535). 
482 Wie Umweltschutztheorien gelten sie sowohl für Industrie- als auch Entwicklungsländer (vgl. Pearce/Warford 1993:ix).  
483 Entdeckung neuer Zusammenhänge zählt zu zentralen Erkenntnisinteressen aller Forscher (Kromphardt et al. 1979:63). 

An der Spitze aller wissenschaftlichen Forschungsbemühungen steht das Ziel, Beitrag zu wissenschaftlichem Fortschritt zu 

leisten (Kromphardt et al. 1979:15). Beantwortete Fragestellungen werden im Endergebnis in Formen von Thesen wiederge- 

geben. Thesen können entweder begründet oder bewiesen werden (Spoun 2011:146). Otfried Höffe paraphrasiert Thomas 

Hobbes in diesem Zusammenhang wie folgt:“ Die Vernunft ist der Schritt, die Mehrung der Wissenschaft der Weg und die 

Wohlfahrt der Menschheit das Ziel“ (vgl. u.a. Otfried 2010:62). Wie Markt im Dienst der Befriedigung der Präferenzen der 
Verbraucher funktioniert, funktioniert Wissenschaft als erkenntnissgenerierende Unternehmung (vgl. u.a. Vanberg 2010:46). 
484 An der Spitze aller wissenschaftlichen Forschungen steht das Ziel, Beitrag zu wissenschaftlichem Fortschritt zu leisten 

(Kromphardt et al. 1979:15). Das erfolgt durch nähere Befassung mit vitalen Fragestellungen  (Kromphardt et al. 1979:63). 
485 Einigkeit herrscht unter Wissenschaftlern, dass alle wissenschaftlichen Erkenntnisse zumindest zwei Erfordernisse bzw. 

Bedingungen gut erfüllen müssen: Erstens nach Inhalt und Form müssen wissenschaftliche Aussagen kritikfähig sein; und 

zweitens Kritiken wissenschaftlicher Aussagen müssen auf keinen Fall Grenzen gesetzt werden (Kromphardt et al. 1979:62).  
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Kapitel 10. Zusammenfassung, Schlussfolgerungen und Ausblick 

 

10.1 Zusammenfassung der Forschungsergebnisse  

Institutionen werden in der Ökonomik als Regeln betrachtet. Sie sind vermittelnde öffentliche 

Güter, die als Mittel (generierte Ressourcen) eingesetzt werden, um gesellschaftlich wünschens- 

werte Ziele intentional zu verwirklichen. Die Sicherung globaler öffentlicher Güter zählt in ent- 

sprechender Weise zu gesellschaftlich wünschenswerten Zielen. Zur Bewältigung globaler öff- 

entlicher Übel (z.B. globaler Umweltprobleme) sind sich Institutionenökonomen darüber einig, 

dass globale Institutionen zählen. Globale Umwelt- und Ressourcenschutzregime sind sehr gu- 

te Beispiele für globale institutionelle Arrangements. Zur Lösung alter und neuer globaler Um- 

weltprobleme entstehen und verändern sich globale Umweltregime (globaler Institutionenwan- 

del), um die von der Natur selbst bereitgestellten globalen Umweltdienstleistungen adäquat zu 

sichern (Sicherung globaler öffentlicher Güter). Das Sein und Werden globaler Umweltregime 

werden durch zwischenstaatliche politische Entscheidungen getroffen. Ökonomen der Neuen 

Politischen Ökonomie zählen zu Institutionenökonomen, die sich normativ, positiv und 

präskriptiv mit Fragestellungen über globale Regime befassen. Die vorliegende Arbeit zählt zu 

den Beiträgen zur Umwelt- und Ressourcenökonomik aus Sicht der Neuen Politischen Ökonomie.  

 

Dass es ein innerer Zusammenhang zwischen konsensfähigen globalen Institutionen (z.B. 

globalen Umweltabkommen) und nachhaltiger Sicherung globaler öffentlicher Güter (z.B. globa- 

ler Umweltgüter) besteht (wie der Titel zum Ausdruck bringt), lautet das Schlüsselargument 

dieses Beitrags zu umweltökonomischen Diskussionen über nachhaltigen globalen Umweltschutz.  

Die argumentative Grundlage dieser Grundthese besteht aus normativen, positiven und präskrip- 

tiven Teilthesen. Im Zentrum steht die Wertung konsensfähiger globaler institutioneller Arrange- 

ments als am besten und erstrebenswert (normative Seite); die Beleuchtung konsensstiftender po- 

lit-ökonomischer Bedingungen (positive Seite) sowie die Entwicklung einer konsensstiftenden 

globalen instrumentellen Handlungsempfehlung (präskriptive Seite). Zur Diskussion über die 

zentralen Aspekte dieser Argumentationskette dient die Ökonomische Institutionstheorie von 

James Buchanan und Gordon Tullock (1962) (aus konstitutionell-vertragstheoretischer Variante 

der Neuen Politischen Ökonomie – Wicksell-Virginia-Schule) als theoretischen Bezugsrahmen.  

 

Die normative Seite des hier verwendeten Theorieansatzes orientiert sich an der normativen 

Diskussion in den Wirtschaftswissenschaften über systematische Bewertung von Institutionen 

als gut (im vergleichenden Kontext: besser bzw. am besten). In der Ökonomik herrschen zwei 

Ansätze zur Bewertung von Institutionen vor: Vernünftigkeitsmaßstab und Konsensmaßstab. 
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Während Schnelligkeit, Kostengünstigkeit und Gründlichkeit als Evaluationskriterien des 

Vernünftigkeitsmaßstabs dienen, stehen freiwillige Zustimmung, Gleichberechtigung und 

Gleichinformiertheit im Zentrum des Konsensmaßstabs. Globale Umweltregime werden aus 

Sicht des Vernünftigkeitsmaßstabs als gut bewertet, wenn sie folgende Eigenschaften bei der 

Lösung globaler Umweltprobleme haben: Schnelligkeit, Kostengünstigkeit und Gründlichkeit. 

Zur Bewertung globaler Umweltregime werden sie im Rahmen des Konsensmaßstabs ad 

modum als gut bewertet, wenn sie bei der Lösung globaler Umweltprobleme konsensual durch 

freiwillige Zustimmung, Gleichberechtigung und Gleichinformiertheit aller betroffenen Staaten 

entstehen und wandeln. Die beiden Ansätze in den Wirtschaftswissenschaften sind zwei gute 

Seiten derselben Medaille, denn sie erhellen relevante Kriterien guter globaler Umweltschutzre- 

gime. Aufgrund der herrschenden Bedingungen auf globaler Politikebene (Geltung der Prinzipien 

der Staatensouveränität und der freiwilligen Zustimmung) erweist sich die Hervorhebung der 

Konsensnorm auf globaler Umweltpolitikebene als relevant. Das Inkrafttreten globaler Umweltab- 

kommen nur in der Mehrheit der Länder bedeutet lange nicht, dass eine nachhaltige Lösung für 

das betroffene globale Umweltproblem dadurch gefunden ist: Emissionenanstieg in den übrigen 

Ländern kann aus langfristiger Sicht zur Wirkungslosigkeit der Anstrengungen in den Mehrheits- 

ländern führen (Ausbremsungseffekt). Das Grund-Folge-Verhältnis lautet:Damit globale Umwelt- 

schutzregime nachhaltig wirken können, ist das Betreiben ambitionierter globaler Umweltpoli- 

tiken in allen Ländern unentbehrlich. Der normative Teil befasst sich mit der Beantwortung der 

ersten Fragestellung dieser Arbeit. Dabei wird argumentiert, dass im Vergleich zu allen anderen 

Alternativen konsensfähige globale institutionelle Arrangements (hier Umweltabkommen) summa 

summarum die bestmögliche Lösungsoption für die Sicherung aller globalen öffentlichen Güter 

(Umweltgüter) sind. Freiwillige Zustimmung aller Regierungen für globale Umweltabkommen 

wird hier auf Regierungsebene als pareto-optimal gewertet, und auf individueller Bürgerebene 

wird sie als die beste Lösung gewertet, die die wenigsten schlechter gestellten Bürger produziert. 

Bei Pareto-Kompensation würde lediglich eine verschwindend kleine Anzahl der Weltbüger kom- 

pensiert. Denn politische Entscheidungen haben höchstens drei Folgen auf individueller Ebene: 

Einige Individuen werden dadurch besser, einige neutral und andere schlechter gestellt. Für 

Ökonomen am wichtigsten in dieser Frage ist es, dass politische Entscheidungen die meisten 

(wenn möglich alle) Individuen nicht schlechter stellen. Da nationalstaatliche Regierungen als 

rationale und eigennützige Individuen dem Beitritt ihrer Länder zu globalen Abkommen nicht 

zustimmen, die ihnen politisch schaden, entscheiden sie immer für den Beitritt ihrer Länder zu 

globalen Abkommen, die sie politisch besser oder nicht schlechter stellen. Dies impliziert, dass 

während einige nationalstaatliche Regierungen dadurch zumindest nicht schlechter gestellt wer- 

den, werden die anderen dadurch besser gestellt (pareto-optimale Ergebnisse auf Regierungsebe- 
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ne486). Innerstaatlich wegen der Verfolgung politischer Popularitätsmaximierung entscheiden Re- 

gierungen für den Beitritt ihrer Länder zu globalen Abkommen dann, nur wenn keine oder ver- 

schwindend kleine Anzahl ihrer Staatsbürger dadurch schlechter gestellt wird. Also durch kon- 

sensfähige globale Abkommen wird aggregiert nur eine verschwindend kleine Anzahl der Welt- 

bürger schlechter gestellt. Wenn alle Weltbürger abstimmen würden, würde eine überwiegende 

Mehrheit für konsensfähige globale Abkommen stimmen. Also während auf Regierungsebene das 

Wicksellsche absolute Konsensprinzip erfüllt ist, ist das Wicksellsche relative Konsensprinzip 

auf Bürgerebene erfüllt. Kernergebnis der normativen Analyse ist die These der nachhaltigkeits- 

fördernden Eigenschaft konsensfähiger ambitionierter globaler Umweltabkommen, die von drei 

Argumenten gestützt wird: Das erste Argument lautet, dass konsensuale Umweltabkommen in 

allen Ländern der Welt in Kraft treten. Zweitens konsensuale globale Umweltabkommen gewähr- 

leistet die Inklusivität aller Weltbürger bei globaler Umweltgütersicherung. Das dritte Argument 

lautet, dass konsensuale globale Umweltabkommen das Trittbrettfahrerstaatproblem bei globaler 

Umweltgütersicherung löst. Diese Arbeit argumentiert daher, dass die Konsensfähigkeit multi- 

lateraler globaler Umweltschutzregime eine hohe Bewertungsgewichtung in der umwelt- und 

ressourcenökonomischen Diskussion über nachhaltige Sicherung globaler Umweltgüter verdient. 

 

Die positive Seite der hier verwendeten Theorie ist eine ökonomische Analyse der Entstehung und 

des Wandels von Institutionen, die durch politische Entscheidungen zu Stande kommen. Wie im 

Marktprozess die Anbieter und Nachfrager nicht bereit sind, zu jedem Preis einen Tausch abzu- 

schließen, sind nationale Regierungen und die Bürger nicht zu jeden Kosten bereit, für den Beitritt 

ihrer Länder zu globalen Umweltabkommen zu sein. Sie stimmen dem Beitritt ihre Länder zu 

globalen Abkommen nicht zu, was immer der Beitritt kosten mag. Das Ursache-Wirkungs-Ver- 

hältnis hier lautet: Breite Unterstützung nationaler Regierungen und der Bürger für globale Um- 

weltabkommen ist das Ergebnis niedriger politökonomischer Kosten der betreffenden Umweltab- 

kommen. Umgekehrt gilt das Gleiche. Dargestellt am Beispiel vergleichender Analyse des Ozon- 

schutzregimes und des Klimaschutzregimes wurde im Rahmen dieser Arbeit demonstriert, dass 

die positiven Aussagen der hier verwendeten Theorie sich in der Realität wiederfinden. Während 

die vergleichende Analyse dazu dient, die Charaktereigenschaftsgemeinsamkeiten der beiden 

Umweltprobleme gut zu beleuchten, dient die kontrastierende Analyse zur Lokalisierung der 

Ursachen, die zu den variierten politökonomischen Kosten der beiden Regime geführt haben. 

Die Charaktereigenschaftsgemeinsamkeiten beider Umweltprobleme sind: Erstens die beiden 

sind Atmosphärenverschmutzungen. Zweitens beides sind globale öffentliche Übel. Drittens die 

                                                 
486 Wenn autokratische, relative mehrheitsfähige und absolute mehrheitsfähige Entscheidungsregeln auf der globalen 

Politikebene gelten würden, wären nicht nur einige Regierungen dadurch schlechter gestellt, sondern auch mehr Bürger. 
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beiden sind physikalisch open access ressources. Viertens handelt es sich bei der Bewältigung der 

beiden Umweltproblematiken um die Anwendung der Summierungstechnologie. Fünftens unab- 

hängig von ihren lokalen Entstehungsorten verteilen sich klimaschädliche und ozonschädliche  

Globalstoffe gleichmäßig innerhalb eines kurzen Zeitraums in die Erdatmosphäre. Sechstens die 

negativen Folgen der beiden Umweltprobleme sind ähnlich. Siebtens handelt es sich bei den 

beiden um anthropogene Umweltverschmutzungen. Achtens sowohl die Verursacher als auch die 

Nicht-Verursacher der beiden Umweltprobleme leiden zugleich unter deren negativen Folgen. 

Zum Schluss effektive Lösungen für die beiden Umweltprobleme können nur durch globale Ver- 

handlungen erzielt werden. Es sind daher nicht ihre Charaktereigenschaften, die zu ihren variier- 

ten Konsensfähigkeitswertdifferenzen geführt haben. Die Ursachen dafür liegen viel tiefer. Die 

vorliegende Arbeit führt deren Ursachen auf variierte politökonomische Kosten zurück. Als 

rational handelnde Akteure wählen Politiker vorzüglich Entscheidungsoptionen, die keine oder 

die geringsten politökonomischen Kosten verursachen. Denn nur so lässt sich der politische Nut- 

zen der betreffenden politischen Entscheidungen maximieren. Politische Entscheidungen natio- 

naler Regierungen über den Beitritt ihrer Länder zu globalen Umweltabkommen sind daher keine 

Kurzschlusshandlungen, sondern wohl überlegte Entscheidungen. Verdeutlicht am Beispiel pro- 

zessanalytischen Vergleichs der beiden Atmosphärenregime ging es hier um die Lokalisierung 

der Ursachen, die die politisch-ökonomischen Handlungsbedingungen der beiden globalen Um- 

weltschutzregime begünstigen oder nicht begünstigen – also niedrige oder hohe politökonomische 

Kosten verursacht haben. Um Licht in diese Ursachenzusammenhänge zu werfen, wurde hier 

die folgenden Differenzen als die wesentlichen Ursachen konstatiert: Erstens während die 

Marktrolle ozonschädlicher Stoffe verschwindend klein war, spielen klimaschädliche Stoffe 

eine sehr bedeutende Marktrolle. Die daraus entstehenden niedrigen (hohen) ökonomischen 

Kosten senken (erhöhen) dementsprechend ihre politischen Kosten. Deren logische Implikation 

bestätigt die hier theoriegeleitet aufgestellte Hypothese, die wie folgt lautet:Je geringer (höher) die 

wirtschaftlichen Kosten globaler Umweltabkommen sind, desto höher (geringer) ist die Unterstüt- 

zungsbereitschaft der Bürger für ihre nationalen Regierungen, den betreffenden Umweltabkomm- 

en beizutreten. Zweitens während kostengünstige Ersatzstoffe für die Lösung der Problematik des 

Ozonabbaus schneller vorhanden waren, sind die bislang auf dem Markt verfügbaren ausgereiften 

klimafreundlichen Substitute relativ nicht kostengünstig. Deren logische Implikation dient als eine 

Bestätigung der hier theoriegeleitet aufgestellten Hypothese, die besagt: Je geringer (höher) die 

politischen Kosten globaler Umweltschutzabkommen sind, desto breiter (geringer) ist die Ko- 

operationsbereitwilligkeit der Regierungen der betreffenden Länder bei deren globalen Verhand- 

lungen. Drittens während Ozonschutzmaßnahmen für Vertragsstaaten kaum Wettbewerbsnach- 
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teile gegenüber den Nichtvertragsstaaten haben, haben einige Klimaschutzpolitikmaßnahmen 

Wettbewerbsnachteile gegenüber den Nichtvertragsstaaten. Deren logische Folge ist eine Bestä- 

tigung der im Rahmen dieser Arbeit theoriegeleitet aufgestellten Hypothese, die lautet: Je geringer 

(höher) die wirtschaftlichen Kosten globaler Umweltabkommen sind, desto höher (geringer) ist 

die Unterstützungsbereitschaft der Bürger für ihre nationalen Regierungen, den betreffenden glo- 

balen Umweltabkommen beizutreten, umso stärker steigt (senkt) die Zustimmungsrate der betre- 

ffenden globalen institutionellen Arrangements zum Schutz der globalen Umweltmedien. Viertens 

während nur sehr wenige Anbieter durch globale Ozonschutzpolitikmaßnahmen direkt betroffen 

sind, sind viele Anbieter durch globale Klimaschutzpolitikmaßnahmen direkt betroffen. Deren 

logische Folge ist eine Bestätigung der im Rahmen dieser Arbeit theoriegeleitet aufgestellten 

Hypothese, die besagt: Je grösser (kleiner) die Anzahl der von Politikmaßnahmen globaler Um- 

weltabkommen betroffenen Individuen ist, desto langsamer (schneller) und schwieriger (leichter) 

ist die Erzielung konsensualer globaler Politikmaßnahmen zum Schutz der betroffenen globalen 

Umweltmedien, sodass die Lösung betreffender globaler Umweltprobleme langsam (schneller) 

verläuft. Fünftens während nur wenige Nachfrager durch konkrete Ozonschutzpolitikmaßnah- 

men betroffen sind, sind viele Nachfrager durch Klimaschutzmaßnahmen betroffen. Deren logi- 

sche Folge dient als eine Bestätigung der im Rahmen der vorliegenden Arbeit theoriegeleitet 

aufgestellten Hypothese, die wie folgt besagt: Je grösser (kleiner) die Anzahl der von globalen 

Umweltschutzregimen betroffenen Individuen ist, desto langsamer (schneller) und schwieriger 

(leichter) ist die Erzielung konsensualer konkreter globaler Politikmaßnahmen zum Schutz der 

betroffenen globalen Umweltmedien, sodass gemeinsame Lösung der betreffenden globalen 

Umweltprobleme deswegen langsam (schneller) verläuft. Sechstens während die Kostenbeteili- 

gungsbandbreite der Sektoren bei globalen Ozonschutzbemühungen verschwindend klein war, 

ist die Kostenbeteiligung der Sektoren bei globalen Klimaschutzanstrengungen vergleichswei- 

se sehr groß. Und deren logische Implikation (Folge) ist eine Bestätigung der hier theoriegeleitet  

aufgestellten Hypothese, die besagt: Je geringer (höher) die wirtschaftlichen Kosten multilateraler 

globaler Umweltschutzregime sind, desto höher (geringer) ist die Unterstützungsbereitschaft 

der Bürger für ihre nationalen Regierungen, den betreffenden globalen Umweltschutzregimen 

beizutreten, umso stärker steigt (senkt) die Zustimmungsrate der betreffenden Umweltabkommen. 

Siebtens während die wahrgenommenen Auswirkungen des globalen Ozonschichtabbaus in allen 

Ländern als sehr nachteilig betrachtet werden, werden die Auswirkungen des Klimawandels 

nicht in allen Ländern der Welt als sehr nachteilig betrachtet. Deren logische Implikation bestätigt  

die hier theoriegeleitet aufgestellte Hypothese, die besagt: Je geringer (höher) die wirtschaftli- 

chen Kosten multilateraler Umweltregime sind, desto höher (geringer) ist die Unterstützungsbe- 

reitschaft der Bürger für ihre nationalen Regierungen, den betreffenden multilateralen globalen  
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Umweltschutzabkommen beizutreten. Achtens während die negativen Auswirkungen des Ozonab- 

baus sehr schnell in allen Ländern der Welt auftreten, treten die negativen Auswirkungen der glo- 

balen Klimaverschmutzung nicht schnell in allen Ländern auf. Dies führt dazu, dass der ökono- 

mische und politische Wille für deren Lösung sich unterscheiden. Deren logische Implikation ist 

eine Bestätigung der im Rahmen der vorliegenden Untersuchung theoriegeleiteten aufgestellten 

Hypothese, die besagt: Je stärker (geringer) der politische und ökonomische Gestaltungswille ist, 

desto schneller (langsamer) verläuft eine Problembewältigung. Eine weitere festgestellte wesentli- 

che Differenz zwischen den beiden Atmosphärenschutzregimen lautet: während der Anpassungs- 

prozess zur Bewältigung der Problematik des Ozonschichtabbaus vergleichsweise kürzer ist, 

dauert der Anpassungsprozess zur Lösung der Problematik des Klimawandels relativ länger. 

Deren logische Implikation (Folge) ist eine Bestätigung der im Rahmen der vorliegenden Arbeit 

theoriegeleitet aufgestellten Hypothese, die folgendermaßen besagt: Je geringer (höher) die 

wirtschaftlichen Kosten multilateraler Umweltregime sind, desto höher (geringer) ist die Unter- 

stützungsbereitschaft der Bürger für ihre nationalen Regierungen, den betreffenden globalen 

Regimen beizutreten. Zum Schluss während vor den globalen Verhandlungen zum Schutz der 

Ozonschicht ambitionierte nationale Politikmaßnahmen zur Abschaffung vieler ozonschädigender 

Stoffe in vielen Hauptemittent- und poduzentländern bereits existierten, gab es vor den globalen 

Klimaverhandlungen in keinem Hauptemittent- und produzentland ambitionierte nationale Politik- 

maßnahmen zur Reduktion klimaschädigender Gase. Für die Länder mit bereits existierenden 

Politikmaßnahmen verursacht der Beitritt zu ähnlichem globalem Abkommen null marginale 

politökonomische Kosten. Die logische Implikation dieser Differenz bestätigt die hier theoriege-

leitet aufgestellte Hypothese, die besagt: Je geringer (grösser) die ökonomischen Kosten multilate- 

raler Umweltabkommen sind, desto höher (geringer) ist die Unterstützungsbereitschaft der Bürger 

für ihre Regierungen, den betreffenden globalen Umweltschutzabkommen beizutreten. Alle diese 

unabhängigen Variablen haben dazu geführt, dass während nationale Regierungen bei globalen 

Ozonverhandlungen zügiger und schneller ambitionierte und konsensfähige global umsetzbare 

Ozonschutzmaßnahmen vereinbaren konnten, konnten sie bei globalen Klimaverhandlungen 

kaum zügige und konsensfähige ambitionierte globale Klimaschutzmaßnahmen vereinbaren. Die 

Implikation der Ergebnisse dieser Arbeit ist in erweitertem Sinne Ansporn für Ökonomen zur 

Entwicklung konsensstiftender Maßnahmen. Diesbezüglich stiften alle Maßnahmen Konsens, die  

die Erreichung ambitionierter globaler Umweltziele in Nationalstaaten erleichtern, weil es den Re- 

gierungen unter dieser Bedingung leichter fällt, es zu wagen, ihre Länder bei globalen Umweltab- 

kommen zu verpflichten. Da bei der Lösung des globalen Klimawandels es schließlich um die Er- 

reichung global gemeinsamer Zielsetzung durch unterschiedliche nationale Verantwortungen  

geht, ist das Vorhandensein umfangreicher Instrumentenauswahlmöglichkeiten konsensstiftend. 
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Die dritte Teilthese der vorliegenden Arbeit (eine präskriptive These) argumentiert, dass zur 

nachhaltigen Sicherung globaler öffentlicher Güter unterschiedliche komplementäre konsensstif- 

tende Maßnahmen vital sind. Aus vertragstheoretischer Sicht ist es relevant, gemeinsame 

globale Ziele erst festzulegen, dann kann das Erreichen der gesteckten Ziele durch den Einsatz 

unterschiedlicher Instrumente verwirklicht werden. Hinsichtlich des Klimawandels sollen je 

nach Länderspezifika unterschiedlich komplementäre globale Klimaschutzmaßnahmen eingesetzt 

werden. Globale Politikebene ist schließlich ein Multiinstrumentenkontext. Unterschiedliche 

nationale Klimaschutzmaßnahmen summieren sich positiv zur Verwirklichung ambitionierterer 

globaler Klimaschutzziele. Als ein Beitrag zu den Bemühungen von Ökonomen hinsichtlich 

der Entwicklung ökonomischer Instrumente zum Klimaschutz wurde im Rahmen dieser Arbeit 

ein zusätzliches Instrument entwickelt. Die vorliegende Arbeit zählt zu den ökonomischen 

Untersuchungen, die argumentieren, dass das Problem des globalen Klimawandels kein Konsum- 

problem ist, sondern ein Investitionsproblem. Genau an diesem Punkt setzt die Empfehlung 

dieser Arbeit an. Die Instrumentenempfehlung (politische Gestaltungsentscheidungsempfehlung) 

dieser Arbeit lautet: Investition einer bestimmten Finanzkapitalbestandquote in erneuerbarem 

Energiesektor sollte als Vorbedingung für Investition in fossilem Energiesubsektor gelten 

(Quotenregelungsmodell). Diese Arbeit fordert daher danach, dass eine Grundvoraussetzung für 

die Sicherung der Stabilität des globalen Klimas sowie für die Schonung primärer fossiler 

Energieträger sein sollte, Investitionsquote in fossilen Energiesektor einzuführen. Das ist ein 

ökonomisches Instrument, das bisher nicht in irgendwelcher Form oder Art vorgeschlagen wurde. 

Aufgrund der Neuheit (des Novitätsgehalts) dieses Instruments besteht die Möglichkeit, dass 

eine ökonomische Diskussion über diesen Neuansatz erwartet wird. Die Diskussion ist hier 

bereits angestoßen. Der Gedanke des im Rahmen der vorliegenden Arbeit entwickelten Instru- 

ments ist in wirtschaftswissenschaftlichen Instrumentendiskussionen bereichernd. Es geht expli-

zit darum, dass während massive Investitionen im Abbau erschöpfbarer (bzw. nicht-erneuerbarer)  

Ressourcen intentional entschleunigt werden sollen einerseits, sollen Gesamtinvestitionen im 

Ausbau erneuerbarer Ressourcen bewusst beschleunigt werden andererseits. Dieses Instrument ist 

ein investitionslenkungsorientierter ökonomischer Ansatz. Dieser Instrumentenvorschlag kann 

in allen Bereichen gute Verwendung finden, in denen es massive Investitionen vorwiegend in 

erschöpfbaren Ressourcen getätigt werden, werden Investitionen in erneuerbaren Ressourcen 

vergleichsweise nicht massiv getätigt. Dieses Instrument ist nachhaltigkeitsorientiert und seit 

der Verwendung des Nachhaltigkeitsbegriffs bei der Ressourcennutzung geht es übrigens vor all- 

em sowohl um Regelungsquote für erschöpfbare Ressourcen als auch um den Ausbau erneuerba- 

rer Ressourcen. Das Recht auf Abbau nicht-erneuerbarer Ressourcen impliziert in dieser Hinsicht 

zugleich die Pflicht zum Ausbau erneuerbarer Ressourcen. Übrigens die Umsetzungsprozedur  
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des hier entwickelten ökonomischen Instruments ist einfach. Kurzum: Für börsendotierte Unter- 

nehmen ist der Abzug der Investitionsquote für erneuerbare Energien gleich beim Aktienkauf 

fällig. Für nicht-börsendotierte Unternehmen ist der Abzug des Investitionsanteils bei Jahresbud- 

getplanungen fällig und sie muss in der Betriebsbuchführung handfest festgehalten werden. Zur  

Frage der einheitlichen Quotenfestlegung des Prozentsatzes der erforderlichen Investitionstäti- 

gung in erneuerbarem Energiesubsektor wurde im Rahmen dieser Ermittlung hingewiesen, dass  

solche Festlegungen durch politische Verhandlungen zu treffen sind. Dabei sollte berücksichtigt 

werden, dass eine Verzögerung des Ausbaus erneuerbarer Energien dysfunktional sein könnte. 

Denn irgendwann werden fossile Energieträger erschöpft sein und hoffentlich, dass es nicht 

zu spät für die Rettung des globalen Klimas ist. Da das Problem der globalen Kohlendioxidemi- 

ssion mit hohem Tempo schreitet, soll deshalb ein Zeitplan entwickelt werden, der dazu führen 

kann, dass diese Entwicklung bewusst gebremst wird. Die vorliegende Arbeit schlägt dynamisch-

progressiv einen Ablaufszeitplan vor. Die Tätigung einer bestimmten Investitionskapitalquote soll  

in dieser Mindestablaufsstufe progressiv erfolgen: in den nächsten vier Jahren sollen alle 

Investoren in fossilem Energiesektor 20 Prozent ihres Investitionskapitalbestands in erneuerbarem 

Energiesektor tätigen; in den nächsten acht Jahren soll er bei 40 Prozent liegen; und ab den 

nächsten zwölf Jahren soll er bei 60 Prozent liegen. Je nach politischer Durchsetzbarkeit können 

sogar eine viel höhere Investitionsquote für regenerativen Energienausbau gesetzt werden. 

Aufgrund der gegenwärtigen Attraktivität des fossilen Energiesektors für Investoren werden sie 

aus Eigennutz bereitwillig sein, diese Vorbedingung zu erfüllen. Dieses Instrument dient als eine 

neue Form weiterer Vorbedingungen für Investition in fossilem Energiesubsektor. Bis auf die 

Verwendung von Lebensmitteln zur Herstellung von Treibstoffen ist der Ausbau aller Formen 

regenerativer Energien durch die Anwendung des im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Instru- 

ments gerechtfertigt. Die Förderung der Verwendung von Lebensmitteln zur Herstellung von 

Treibstoffen wird hier ausgenommen, weil solcher erneuerbare Energieausbau viele politikinkohä- 

rente negative Effekte hat. Zu deren negativen Externalitäten zählen die Verteuerungen von Le-

bensmittelpreisen, Verknappungen von Lebensmitteln, intensive Landwirtschaft, Umweltversch- 

mutzungen et cetera. Deshalb sind viele Länder gegen die Verwendung von Lebensmitteln für 

Treibstoffenproduktion. Abfallverwertung zur Treibstoffherstellung ist aber nicht dysfunktional. 

Sowohl Sachinvestition als auch immaterielle Investition(Forschung, Entwicklung, Demonstration 

und Umsetzung) zählen zu diesem Quotenmodell. Im Rahmen dieser Untersuchung wurden die 

Kernvorteile dieses Instruments folgend dargelegt. Erstens der Vorteil dieser Empfehlung liegt da- 

rin, dass Energieversorger wegen dieser Quote auf keinen Fall Energiepreise rational erhöhen 

können. Zweitens die Transaktionskosten der Umsetzung dieses Instruments sind relativ niedrig.  

Drittens da keiner ausgenommen ist, ermöglicht die Implementierung dieses Instruments, dass alle  
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Investoren im Energiesubsektor an deren Finanzierung doch beteiligt sind. Viertens da der Anteil 

dieser Investitionsanforderung für erneuerbaren Energiesubsektor nur ein Bruchteil vorhandenen 

Kapitalbestands ist, dient er vielmehr als Reinvestition. Fünftens dieses Instrument ist nachhaltig- 

keitskonform, weil es den Ausbau von Back-Stop-Technologien stark fördert. Sechstens das 

Instrument ist sowohl ein umweltökonomisches als auch ein ressourcenökonomisches Instrument, 

denn dadurch lassen sich gleichzeitig sowohl umwelt- als auch ressourcenbezogene Probleme 

zielkomplementär lösen. Nigeria wurde hier als ein Beispiel für die Länder genommen, wo dieses 

Instrument erfolgsversprechend wirken kann. In vielen Ländern haben die bestehenden Instru- 

mente des globalen Klimaregimes keine Wirkung gezeigt, weil sie dort noch nicht eingesetzt 

wurden. Da Projektstandorte des Clean Development Mechanism von Projektmitfinanzierern 

selbst je nach ihren eigenen Standortpräferenzen ausgewählt werden, besteht deshalb die Gefahr, 

dass einige Länder dabei komplett unberücksichtigt bleiben. Es ist deshalb nicht vorhersehbar, ge- 

nauer zu prognostizieren, in welchen Ländern Projekte des Clean Development Mechanism 

künftig öfters getätigt werden. Die Länder, in denen das hier entwickelte Instrument höchstwahr- 

scheinlich oft eingesetzt werden kann, sind in hinreichender Deutlichkeit feststellbar. Übrigens 

Nigeria zählt zu den Ländern, in denen keine Projekte des Clean Development Mechanism bislang 

getätigt wurden einerseits, aber das Land ist ein Referenzfallbeispiel für die Länder, in denen das 

hier entwickelte Instrument höchstwahrscheinlich künftig eingesetzt wird, denn viele fossile Ener- 

gieunternehmen operieren bereits in Nigeria. Im Rahmen dieser Arbeit wurde a priori mögliche 

Vorteile der Anwendung des hier entwickelten Instruments in Nigerias Energiesektor ex ante wie 

folgt konstatiert, die es a priori erfolgsversprechend für das Land darstellt. Erstens wird in Nigeria 

durch die Umsetzung dieses Instruments ein Beitrag zur Einleitung des Prozesses des umwelt- 

und ressourcenfreundlichen Energietechnologiewandels geleistet werden. Zweitens aufgrund 

möglicher Treibhausgasemissionssenkungen durch dieses Instrument in Nigeria wird es daher zur 

Steigerung der Kooperation der nationalen Regierung des Landes bei globalen Verhandlungen 

über Treibhausgasemissionsreduktionsverpflichtungen beitragen. Drittens durch die Umsetzung 

dieses Instruments kann ein Beitrag zur Lösung der Problematik der Überlebungsemission von 

Treibhausgasen in Nigeria adäquat geleistet werden. Viertens lassen sich waldrodungsbezogene 

Kohlendioxidemissionen in Nigeria größtenteils bewältigen, wenn dieses Instrument in diesem  

Land implementiert wird. Fünftens wegen niedriger Transaktionskosten ihrer Umsetzung lässt  

sich betonen, dass die Implementierung des Instruments keine zusätzliche Last für Nigeria wird.  

Sechstens das Instrument kann zumindest zur Bekämpfung energiemangelbezogener Armut in 

Nigeria beitragen. Siebtens das hier entwickelte Instrument ist entwicklungspolitisch kohärent.  

Summa summarum leistet das hier entwickelte Instrument einen Beitrag zur Diskussion in der  

Umwelt- und Ressourcenökonomik über Wege zu nachhaltigem Umwelt- und Ressourcenschutz. 
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10.2. Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen 

An dieser Stelle stellt sich die Frage, welche Schlüsse aus allen hier durchgeführten Analysen 

sich ziehen lassen. Zu den Schlüssen aus den Ergebnissen dieser Arbeit zählen die folgenden 

Schlussfolgerungen: Die Zukunft einer nachhaltigen Sicherung der globalen Umweltgüter hängt 

unter anderem von der Ambitioniertheit und der Konsensfähigkeit der betreffenden globalen 

Umweltschutzabkommen primär ab. Konsensnorm zählt in erweitertem Sinne zu den Nachhal- 

tigkeitsförderungsnormen. Sowohl die vorherrschenden Bedingungen auf der globalen Politikebe- 

ne als auch die nachhaltigkeitsfördernden Vorteile konsensfähiger globaler Umweltschutzregime 

geben gute Veranlassung für die Hervorhebung der Konsensfähigkeit umweltrelevanter globaler 

institutioneller Arrangements. Da auf der globalen Politikebene politische Entscheidungen nur 

in Vertragsstaaten in Kraft treten, können sie in summa nachhaltig wirken, wenn sie konsensfä- 

hig sind. Da globale Umweltregimebeitrittentscheidungen der nationalen Regierungen unter 

politökonomischen Handlungsbedingungen getroffen werden, wird die Verwirklichung solcher 

Ziele durch günstige politökonomische Handlungsbedingungen begünstigt. Das Vorhandensein 

diverser Umweltschutzinstrumente erleichtert nationalen Regierungen die Entscheidung, optimale 

Umweltinstrumente je nach nationalen Besonderheiten zu wählen. Also konsensstiftende Wirkung 

ist daher dessen logische Konsequenz. Es lässt sich hinzufügen, dass die im Rahmen dieser Arbeit 

systematisch identifizierten Zusammenhänge Implikationen für die Forschung und Praxis haben. 

 

Hinsichtlich ihrer Implikation für die Forschung lässt sich hinweisen, dass vielfältige Erweiter- 

ungen der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Analyse denkbar sind. So ist wirtschaftswi- 

ssenschaftlich relevant, interessant und bereichernd, die Ausweiterung dieser Analyse auf 

andere globale Bemühungen zum Schutz globaler öffentlicher Güter durch globale institutionelle 

Arrangements vorzunehmen. Die Bandbreite solcher Problembereiche erstreckt sich von 

globaler Wirtschafts- und Finanzstabilität, Seuchenbekämpfung, Friedensicherung bis hin zu 

globalen Bemühungen zum Schutz vieler bedrohter Arten und anderer natürlicher Ressourcen. 

Das Vorhandensein umfangreicher konsensstiftender Instrumente wirkt dabei stark funktional.  

 

Aus den hier gewonnenen Erkenntnissen ergibt sich für die Praxis die Implikation, dass multi- 

laterale zwischenstaatliche Organisationen zugleich sich um konsensuale Aushandlungen und 

Vereinbarungen bemühen müssen, denn sie sind wegen ihrer Vorteile sehr erstrebenswert. Die 

Senkung politökonomischer Kosten konkreter Politikmaßnahmen sowie die Verfügbarkeit gro-   

sser Instrumentenauswahlmöglichkeiten senken in entsprechender Weise die Kosten der Erziel-

ung multilateralen zwischenstaatlichen Konsenses über Maßnahmen zur Förderung der Sicher- 

ung globaler öffentlicher Güter. Dies bezieht sich auf die Ausführungen dieser Untersuchung.      
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10.3. Übertragbarkeit der Analyse und Ergebnisse auf andere Fragen in der Ökonomik 

Anschließend ist zu überlegen, inwiefern die hier durchgeführte Untersuchung und deren Ergeb- 

niergebnisse auf andere globale öffentliche Gütersicherungsfragen übertragbar sind. Da ähnliche 

Bedingungen in anderen Bereichen globaler öffentlicher Gütersicherung herrschen, spricht nichts 

gegen die Verallgemeinbarkeit der Ergebnisse dieser Analyse. Diese Arbeit bringt die Konsens- 

norm bei Diskussionen über nachhaltige Sicherung globaler öffentlicher Güter stark ins Zentrum. 

 

Verdeutlicht am Beispiel zweier Problembereiche in den Wirtschaftswissenschaften – ökono-

mische Diskussion über globale Wirtschaftsstabilität und globale Finanzstabilität – lässt sich 

die Nachvollziehbarkeit und deren Verallgemeinerung kurz darstellen. Die Argumentationskette 

der Erkenntnis der vorliegenden Arbeit kann auf die Diskussion über die Sicherung der globalen 

Wirtschafts- und Finanzstabilität wie folgt übertragen werden: Konsensfähige ambitionierte 

globale institutionelle Arrangements zur Sicherung der globalen Wirtschafts- und Finanzstabi- 

lität sind im Vergleich zu allen anderen Alternativen am besten und deshalb erstrebenswert. 

Denn sie weisen die folgenden Vorteile auf: sie treten in allen Ländern der Welt in Kraft; dadurch 

wird das Trittbrettfahrerstaatproblem gelöst; und alle Weltbürger werden bei globalen Wirtscha- 

fts- und Finanzstabilitätsbestrebungen verpflichtet. Die positiven Erkenntnisse der vorliegenden 

Arbeit können vorwiegend auf wirtschaftswissenschaftliche Diskussionen über die Sicherung 

der globalen Wirtschafts- und Finanzstabilität folgendermaßen übertragen werden: Während 

günstige politökonomische Handlungsbedingungen (null oder niedrige marginale politökonomi- 

sche Kosten) bei der Entstehung konsensfähiger und ambitionierter multilateraler globaler institu-

tioneller Arrangements zur Sicherung der globalen Wirtschafts- und Finanzstabilität stark begün- 

stigen einerseits, erschweren ungünstige politökonomische Handlungsbedingungen(hohe margina- 

le politökonomische Kosten) die Entstehung konsensfähiger und ambitionierter globaler institutio- 

neller Arrangements zur Sicherung der globalen Wirtschafts- und Finanzstabilität. Die Übertrag- 

barkeit des Kerngedanken des im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Instruments auf globale 

Wirtschafts- und Finanzbereiche ist angesichts seiner großen Anwendungsbreite praktisch un- 

problematisch: Investitionen in allen Formen von Wirtschafts- und Finanzprodukten, die zur glo-

balen Wirtschafts- und Finanzkrise führen können, sollen durch diese Mittel der staatlichen Steue- 

rung minimiert werden. Sie sollen dadurch in gesellschaftlich erwünschte Investitionsrichtungen 

bewusst gelenkt werden. Da gute Instrumente unter anderem verallgemeinbar sein sollen, erweist 

es sich gedanklich-operativ als zutreffend plausibel, dass diejenigen, die das Recht auf Investition  

in substituierbaren Bereichen haben, die u.a. negative Externalitäten verursachen, durch dieses In- 

strument zur Pflicht genommen werden sollten, eine Kapitalquote ihrer Investitionen in substi- 

tutierenden Bereichen zu tätigen, die kaum negative Externalitäten (Sozialkosten) verursachen.  
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10.4. Ausblick 

Wirtschaftswissenschaftliche Untersuchungen von globalen Umweltschutzregimen zeichnen 

auffällig sehr progressive Entwicklungstrends ab, die unbedingt fortgesetzt werden sollten. In  

diesem vorliegenden Zusammenhang lassen sich daher Hinweise auf einige Forschungsbedarfe 

geben. Erstens weitere Einflussfaktoren können durchleuchtet werden, wenn mit Hilfe der 

Instrumentarien der ökonomischen Theorien der Vertragsgestaltung die Erzielung konsensfähiger 

ambitionierter multilateraler globaler Umwelt- und Ressourcenschutzmaßnahmen untersucht wird.  

 

Zweitens es ist empfehlenswert ökonomische Untersuchungen durchzuführen, ob Transaktions- 

kosten der globalen Umweltverhandlungen auch einen gewissen Einfluss auf die Entstehung kon- 

sensfähiger globaler Umweltschutzregime haben. Beiträge aus Sicht der Transaktionskostenöko- 

nomik sind in diesem Zusammenhang bereichernd, denn das Transaktionskostenforschungspro- 

gramm verfügt über entsprechende Instrumentarien zur Erforschung solcher Zusammenhänge.  

 

Es besteht drittens ein Forschungsbedarf bezüglich des im Rahmen dieser Arbeit zufällig auf- 

gedeckten Phänomens – das Demotivationsproblem. Demotivationsproblem auf der Ebene der 

globalen Abkommen taucht dann auf, wenn nationale Regierungen wegen des Nichtbeitritritts 

konkurrierender Staaten sich entweder vertragsuntreu verhalten bzw. gar für den Austritt ihrer 

Länder aus oder  gegen den Beitritt ihrer Länder zu den betreffenden Abkommen entscheiden.  

 

Viertens da Spieltheorie genauso mit der Analyse des Entstehens und Wandels globaler institu- 

tioneller Arrangements befasst, besteht ein Forschungsbedarf darüber, ob ihre theoretischen In- 

strumentarien aufgrund ihrer hohen Ergebnisoffenheit realitätsnahe Antworten auf die Frage 

der tatsächlichen Einflussfaktoren für die Entstehung konsensfähiger globaler institutioneller 

Arrangements geben können. Hinzu kommt die Frage, ob die spieltheoretisch dargestellten 

Mechanismen eventuell zu nachhaltiger Sicherung globaler öffentlicher Güter führen können.  

 

Zum Schluss stellt es sich aufgrund der Notwendigkeit konsensstiftender globaler Instrumente bei 

globalen Umweltschutzbemühungen als eine Herausforderung für Ökonomen heraus, weitere 

konsensstiftende ökonomische Umweltschutzinstrumente zu entwickeln. Angesichts der innova- 

tiven Treibkraft der Ökonomen als Erfinder kann eine unbegrenzte Anzahl von konkreten In- 

strumenten entwickelt werden, die dazu beitragen, dass konsensfähige globale institutionelle 

Arrangements zur Sicherung globaler öffentlicher Güter entstehen. Solche ökonomischen In- 

strumentenbeiträge sind sowohl wissenschaftlich als auch realpolitisch relevant und erwünscht.        
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